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Kurzfassung 

Gegenstand der C.Jntersuchung ist die Frage, wie eine öffentli-
c>-,e bzw. staatliche Aufgabe sichergestellt werden kann und 
wesha'.b es so schwierig ist, in den Bereichen Planung, Durch-
führung, Finanzierung und Beurteilung der Aufgabenerfüllung 

zwischen den Beteiligten einen Konsens herzustellen. 

A~ Beispiel des Rettungsdienstes werden die Konsequenzen dar-
gelegt, die sich aus der Qualif~kation als öffentliche bzw. 
staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge ergeben. Es wird deut-

~ich. daß ~it der Qua:ifizierung nur indirekt Konsequenzen für 

die Gestaltung der Aufgabe abgeleitet werden können, die je-
weiligen 3egriffe haben eher problemverdeutlichenden als pro-
blemlösenden Charakter. 

System der öffentlichen Güter erweist sich der Rettungs-
dienst als ein Mischgut, dessen Leistungspotential sowohl (Öf-

fent:.ichen) Bereithaltungsnutzen, als auch (privaten) Nutzen 
bei Inanspruchnahme hervorbringt. Bezüglich der Inanspruch-
nahrr'e ist der Rettungsdienst außerdem ein meritorisches Gut: 
niemand darf von der Nutzung des Rettungsdienstes ausgeschlos-
sen werden. Aus diesen unterschiedeichen Wirkungsfeldern erge-
ben sich bereits im Tethodischen Ansatz erhebliche Schwierig-
"";:ei ten für die Erfass12ng, Zuordnung und Bewertung von Nutzen-

ko~ponent:er:.. 

A~s betriebswirtschaftlicher Sic~t ist der Rettungsdienst eine 

personenbezogene Dienstleistung. Für diesen Leistungsbereich 

liegen bisher ~och keine angerressenen Analyseinstrumente vor. 

Die ü~ernahne der auf Sachleistungsbetriebe ausgerichteten Be-
urteilungsverfahren 

ren Charakteristik 
berei tschaft, Absatz 

und -~riterien kann aufgrund der besonde-

der Dienstleistungsproduktion (Leistungs-
erfolgt vor Leistungserstellung, Präsenz 

des Leistungsobjektes, Prozeßorientierung) zu falschen 
SchlußfoJgerungen führen. 

Auf der Grundlage einer Ana1.yse des "Markt-"Systems des Ret-
tungsdienstes werden die Bedarfs- und Angebotsstrukturen dar-



gestellt. Da die Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens 
der Beteiligten Über Marktprozesse weitgehend fehlt. müssen 
externe Kontrollmechanismen eingerichtet werden. Bier zu sind 
präzise Informationen über den Betriebsaufbau und -ablauf not-
wendig. Diesen Anforderungen werden die praktizierten Dokumen-
tations-, Kostenrechnungs- und Finanzierungssyste!'1 nicht ge-
recht. 

über den Umfang des Leistungs- und Kostenvo~· .. ,mens des ;<er-
tungsdienstes liegen nur unvollständige Informationen vor. Die 
zugänglichen Datenbestände wurden ausgewertet und der Umfang 
der Leistungs- und Kostendimension des Rettungsdienstes abge-

schätzt. Im Jahr 1986 betrugen die Kosten der Luftrettung ca. 
58 Mio. DM, der bodengebundene Rettungsdienst verursachte Ko-
sten in HÖ'ce von 1. 284 Mrd. DM. Die Quoten der Finanzieq.,ng 
lagen zu 70% bei der Tariffinanzierung durch die Sozialversi-
cherungen, 24,4% der Kosten wurden über staatliche Budgets fi-
nanziert (externe Finanzierung) und von den durchführenden 
Organisationen wurden 5,6% der Gesamtkosten des Rettungs-
dienstes gedeckt (interne Finanzierung). Der Vergleich mit ei-

'Cer ähn~.ic"e" Kalkulation für das Jahr 1978 zeigt. d8!3 n:.s 
Folge des Ausbaus des Rettungssyste!'1s die Gesamtkosten um 50% 
angestiegen sind. Gleichzeitig zeigt sich, daß sie~ die "'.;-

nanzierungsstrukt~r deutlich zu Lasten der Sozialversiche-

ru~gsträger versc~oben hat. 

Für die Analyse von Dienstleistung wird ein Phasenmodell voY-

gestel~t, das es er~aubt, die Mehrstufigkeit des Leistungspro-
zesses und die institutionellen Aspekte bei der Beurteilung zu 
verdeutlichen und angemessen zu berücksicht:igen. Abschließe!ld 
werden Anregungen für die Ergänzung der praktizierten Verfa~
ren zur Analyse des Rettungsdienstes gegeben. 



Abstract 

It is the purpese of this investigation to lock into the fol-
lowing questions: 

- how to safeguard a collective or public task; and 
- why is i t so difficul'!: to achieve Consensus betwee~ -c::e 

parties involved in planning, 
evaluating a task. 

executing, financing, and 

Using the exarr.ple of the emergency medical services system 

(EMSS), the consequences are pointed out which result fro~ its 
qualification as a collective or public task because of its 

social welfare cha~acteristics. It t~c~ emerges that o~~y 

indirect consequences for the organization of the task can be 
derived from this qualifioation since the respective terms e~

ployed are of a problem illustrating nature rather the of a 
problem solving one. 

EMSS as part of the system of social goods turns out to be a 
mixed good case associating option demand which generates both 
(coll~ctive) benefits by providing option service and assuring 
supply and (individual) benfits for the actual use. Regarding 
its utilization, EMSS additionally represents a good of ~erit 

wants: nobody may be excluded from using the service. However, 
ch_.:e to thE :mult:Ldimensional functions of the systel:l consi-

derable difficulties result with respect to the methodology of 
collecting, classifying and evaluating its various benefit 
components. 

F~om the indt::strial management point of view, ENSS produces 

persona: ::.nteractive services. However, t:he problern is t!·tat 

t~ere are not yet any adequate instruments available for ana-
lysing this type of services. Because of the special nature of 

service industr-ies (standby function, marketing of sP:-:-vices 
prior to thei~ Sllpplyr presence of the service const1~ers, pro-
cess orientation) a merE application of the evaluation metho~s 
a!1C cri teria used in the sector of rnanufacturing industries 
will lead to wrong conclusions. 



3ased on an analysis of t~e ·~arket" system of EMSS, the offer 
and de~and structures are explained. Since market processes to 
co~trol the econo~ic behavior are largely lacking nonexistent, 

~x•ernal control ~echanisms have to be set up. However, this 
rsquires p~ecise information about the organization and opera-

t.ion of the system. Tlöe existj_ng systems of documentation, 
cost accounting and financir.g do not satisfy these require-
::-ents n.t all. 

As a consequence, t~e infor~ation available about the service 

ar.d cost volucn.es remains ie1complete. Accessible data stocks 
::.a~;e '::>ee!l e~;aluated and t>:e service and cost dirnensions of 

EMSS ca~culated. In 1986, the cost of the EMS-helicopter sy-
stem were estimated at ::JM 58 'Dillion, the basic EMS caused 
costs estimated at DM 1.284 billion. 70 % of the costs are fi-

nanced on a charge basis by t'oe social insurances. 24,4% of 
the costs are covered by public budgets and 5,6% of the over-
all EMSS costs by the EMSS organizations. A comparison with a 
similar calculation for 1978 revealed that the costs increased 
by "'nore than 50% as a resu.: t of deve.loping, refining and ex-

tending EMSS. At the same time, the comparison made evident a 
structural change in the finencing system, shifting the burden 
onto the social insurances. 

For a rnore detailed analysis of the services supplied by EMSS, 
a step-by-step model is presented enabling a rnore adequate 
consideration of the multistage process of service perforrnance 

and o:' the institutiona: aspects associated with the evalua-
tion of EMSS. In C0'1clus:ion, a variety of suggestions are of-
fered for supplementing the analysis rnethods practiced. 
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I. PROBLEMSTELLUNG UND VORGEHENSWEISE 

Im Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland hat sich in 
den vergangeneu 10 - 15 Jahren ein neuer Teilbereich etabliert. 
Unter dem Oberbegriff "Behandlung und Pflege" wird in neuerer 
Zeit neben den traditionellen Aufgabenbereichen der ambulanten 
und der stationären Behandlung auch das Rettungswesen genannt. 
Das Rettungswesen ist seinerseits wiederum in Teilsysteme mit 
unterschiedlichen Aufgaben untergliedert: 

Versorgung und Betreuung von Erkrankten und Verletzten durch 
entsprechend ausgebildete Laien (Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen, Erste Hilfe); 

Vorhaltung von technischen Kommunikationseinrichtungen zur 
unverzüglichen Abgabe von Notfallmeldungen an eine geeignete 
Empfangsstelle (Meldesystem); 

' Schnellstmögliche Übernahme der Patientenversorgung durch ge-
schultes und erfahrenes Personal, Stabilisierung des Zustan-
des Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in 
eine geeignete medizinische Versorgungseinrichtung (Ret-
tungsdienst); 

Übernahme der Patienten durch entsprechende Einrichtungen zur 
definitiven Weiterversorgung (Klinik). 

Um deutlich zu machen, daß die einzelnen Teilbereiche des Ret-
tungswesens nicht isoliert betrachtet werden können, sondern 
als einander ergänzende, ineinandergreifende Systemteile anzu-
sehen sind, wird das Rettungswesen häufig mit dem Begriff der 
"Rettungskette" beschrieben. In dieser Kette muß jeder Teilbe-
reich für sich optimal gestaltet sein, darüberhinaus müssen die 
Übergangsbereiche der einzelnen Elemente so aufeinander abge-
stimmt sein, daß ein reibungsloser Rettungsablauf gewährleistet 
wird. 

Obwohl jedes einzelne Glied dieser Kette eine wesentliche Be-
deutung für den gesamten Rettungsablauf hat, kann für den 
Rettungsdienst eine gewisse Zentralfunktion innerhalb dieses 
Rettungssystems festgestellt werden. Neben seiner eigentlichen 
Aufgabe, der Vorhaltung eines ausreichenden Einsatzpotentials 
zur Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten und Kran-
ken, die einer speziellen Betreuung bedürfen, kommt dem or-
ganisierten Rettungsdienst durch seine Funktion als Kommunika-
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tionszentrale (Rettungsleitstelle) für das gesamte Rettungssy-
stem entscheidende Bedeutung zu. 

Nicht zuletzt wegen dieser zentralen Bedeutung hat sich zu Be-
ginn der 70er Jahre die Auffassung durchgesetzt, daß der Ret-
tungsdienst, eine ursprünglich aus humanitären und caritativen 
Gründen geschaffene Einrichtung, innerhalb der Vielzahl 
der Gemeinschaftsaufgaben der Gesellschaft dem Bereich der Da-
seinsvor- und Daseinsfürsorge zuzuordnen und als öffentliche 
Aufgabe zu erfüllen• 1 sei. 

Mit Hinweis auf diese Qualifizierung werden im Zusammenhang mit 
der Planung, Durchführung und Finanzierung des Rettungsdienstes 
von bzw. für einzelne Beteiligte unterschiedliche, z. T wider-
sprüchliche Rechte und Pflichten reklamiert. Diese Widersprüche 
entstehen vor allem durch deutlich voneinander abweichenden 
Interpretationen wesentlicher Begriffe , wie z. B. "öffentliche 
Aufgaben", "staatliche Aufgaben" oder "Daseinsvorsorge". 

Gegenstand der einführenden Abschnitte der vorliegenden Un-
tersuchung ist daher eine Diskussion dieser Begriffe. Neben e1-
ner Abgrenzung von "öffentlichen", "staatlicher" oder "kornrnun2· 
ler" Aufgaben wird das weite Feld der Daseinsvorsorge ars-e-
steckt und in ein System "öffentlicher Aufgaben" integriert. Es 
ist weiterhin zu diskutieren, welche Folgerungen sich aus den 
jeweiligen Begriffszuordungen ableiten lassen. 

Aus ökonomischer Sicht ist das öffentliche Interesse an wirt-
schaftlichen Aktivitäten und die Begründung für staatliche Ein-
griffe vor allem in der "Theorie der öffentlichen Güter" abge-
leitet. Gerneinsam mit dem Konzept der "meritorischen" Güter 
wird dieser Bereich der Finanzwissenschaft im dritten Abschnitt 
aufgearbeitet. 

Eine Systemdarstellung und die Charakterisierung des Rettungs-
dienstes als verkehrliehe und medizinische Dienstleistung steht 
arn Anfang des vierten Kapitels. Die Besonderheiten der Lei-
stungserstellung von Dienstleistungsunternehmen werden darge-
stellt und der Einfluss dieser speziellen Charakteristika auf 
die Sicherstellung des Rettungsdienstes werden analysiert. 

An der Planung, Durchführung und Finanzierung des Rettungs-
dienstes ist eine Vielzahl von Organisationen und Institutionen 

Deutscher Bundestag · Drucksache 7/3815 v. 24.6.1975 Unfallverhütungsbe· 
richt 1975, Anhang 1: Übersicht "Rettungswesen", S. 1. 
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beteiligt. Die Funktionen der einzelnen Trägergruppen wird 
durch die Verwendung von z.T. unzutreffenden oder mehrdeutigen 
Begriffen nur unzureichend beschrieben. Ziel des fünften Ab-
schnitts der Arbeit ist es daher, die Zuständigkeitsbereiche 
der an der Planung, Durchführung und Finanzierung des Ret-
tungsdienstes beteiligten Träger und gruppen kenntlich zu ma-
chen und eine Trägersystematik für den Rettungsdienst zu ent-
wickeln. 

Eine Analyse der externen Determinanten der Planung und Durch-
führung des Rettungsdienstes ist Inhalt des sechsten Kapitels. 
In Gesetzen, Ausführungsverordnungen, Erlassen und öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen wird auf Landesebene, teilweise aber 
auch auf Bundesebene, ein Ordnungsrahmen für den Rettungsdienst 
vorgegeben. Dieser Rahmen definiert weitgehend das vorzuhal-
tende Leistungspotential. Diesem Potential gegenüber steht der 
konkrete Bedarf nach Leistungen des Rettungsdienstes, der in 
seinen unterschiedlichen Ausprägungen und hinsichtlich der zu-
grundeliegenden Nachfragedeterminanten zu analysieren ist. Ob-
wohl für den Rettungsdienst ein einheitliches Datenerfas-
sungssystem noch nicht eingeführt worden ist, wird auf der 
Grundlage von veräffen tlichten bzw. zugäng 1 ichen Statistiken 
und wissenschaftlichen Untersuchungen überprüft, inwieweit die 
Planungsvorgaben in der Rettungsdienstpraxis eingehalten werden 
und ob sich diese Leistungspotentiale am effektiven Bedarf ori-
entieren. 

Aus den extern vorgegebenen Rahmenbedingungen und den Besonder-
heiten bei der Leistungserstellung resultieren spezielle Pro-
bleme bei der Kostenermittlung, der Preisbildung und der Finan-
zierung des Rettungsdienstes. Diese Sachverhalte stehen im Zen-
trum des siebten und des achten Kapitels. Speziell die finan-
zielle Absicherung der Anbieter im Rettungsdienst kristalli-
siert sich in jüngerer Zeit zunehmend als Problemfeld mit be-
sonderem Gewicht heraus 2 . Grundlage jeder Finanzierung ist eine 
problemangemessene, vollständige Kostenrechnung. Es ist zu zei-
gen, wo spezielle Schwachstellen in eingeführten Kostenrech-
nungen 1 iegen und wie diese Schwächen behoben werden können. 
Ausgehend von derzeit praktizierten Formen der Tarif- bzw. 
Preisbildung und Finanzierung werden alternative Modelle vorge-
stellt und diskutiert. Dabei werden einerseits die Erkenntnisse 
der Abhandlungen in den Abschnitten II bis VII berücksichtigt, 

Als Stichworte sind hier zu nennen: Gesundheitsstrukturgesetz, "Konkur· 
renz" im Rettungsdienst, Engpässe in den öffentlichen Haushalten, etc. 
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andererseits aber auch Erfahrungen aus anderen Wissen-
schaftsbereichen, speziell aus der Gesundheitsökonomie. 

Durch die Besonderheiten der Dienstleistungsproduktion, die 
Einstufung des Rettungsdienstes als "öffentliche" Aufgabe, die 
Vorgabe von Zielen und Planungskriterien und die staatliche Ad-
ministration der Preise (Gebühren, Tarife, Entgelte, etc.) ist 
der Rettungsdienst, wie andere Bereiche des Gesundheitswesens, 
der Beurteilung durch Marktprozesse und -ergebnisse weitgehend 
entzogen. Es ergibt sich somit die Notwendigkeit, nicht- oder 
quasi-marktmäßige Verfahren zur Beurteilung einer effektiven 
und effizienten Leistungserstellung heranzuziehen. Die Darstel-
lung von möglichen Bewertungsverfahren und Diskussion der Pro-
bleme bei ihrer Anwendung stehen im Mittelpunkt des neunten Ka-
pitels. Die Schwierigkeiten liegen hier vor allem in der 
vollständigen Identifizierung, Messung und Bewertung von Nut-
zenkomponenten aus der Leistungserstellung. Die Auseinanderset-
zung mit diesen Schwierigkeiten und die Auswertung von bereits 
veröffentlichten Evaluationsansätzen im Rettungsdienst bilden 
die Grundlagen für das zu entwickelnde Bewertungsverfahren. 

Die Ziele der Untersuchung stellen sich wie folgt dar: 

Ausarbeitung eines Systems "öffentlicher" Aufgaben und Inte-
gration des Bereiches der "Daseinsvorsorge" in dieses Sy-
stem; 

Darstellung der Beziehungen des Systems "öffentlicher" Aufga-
ben mit der Theorie der "öffentlichen" Güter mit besonderer 
Gewichtung des Mischgüterbereiches und der meritorischen 
Aspekte; 

Verdeutlichung der Besonderheiten bei der Planung und Produk-
tion von Dienstleistungen; 

Erläuterung der Zielvorgaben, Rahmenbedingungen und der Be-
sonderheiten bei der Leistungserstellung im Rettungsdienst; 

Analyse der Kostenrechnungspraxis im Rettungsdienst, Dar-
stellung von Schwachstellen und Beschreibung von Verbesse-
rungsvorschlägen; 

Untersuchung der Problemfelder bei der Preisbildung und der 
finanziellen Absicherung der Anbietec im Rettungsdienst, so-
wie 

Erläuterung von Systemen zur Beurteilung der Leistungsfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes. 
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II. DER RETTUNGSDIENST IM SYSTEM ÖFFENTLICHER AUFGABEN 

1. Öffentliche Aufgaben- staatliche Aufgaben- kommunale 
Aufgaben 

1.1 Qualifizierung des Rettungsdienstes als öffentliche 
Aufgabe 

Eine ständig steigende Zahl von Notfällen, besonders die 
bis 1972 kontinuierlich ansteigenden Straßenverkehrsunfälle 
mit Personenschaden, neue Erkenntnisse in der Notfallmedi-
zin, aber auch festgesteilte Mängel in der Organisation, 
Leistungsfähigkeit und Finanzkraft des Rettungssystems 1 ha-
ben zu Beginn der 70er Jahre in politischen Gremien zu der 
Auffassung geführt, daß der Ausbau eines funkti-
onsgerechten Rettungssystems als öffentliche Aufgabe ange-
sehen ( ... ) werden muß. " 2 Aber nicht nur der Ausbau, son-
dern die gesamte Durchführung des Rettungsdienstes als eine 
im Ursprung humanitär und cari tativ begründete Tätigkeit 
wurde in eine öffentliche Aufgabe überführt: "Der Ret-
tungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvor-
sorge, die nach dem Grundgesetz (Art. 30, 70, 83 GG) den 
Ländern obliegt."3 

Problematisch ist, daß im Grundgesetz der Begriff der öf-
fentlichen Aufgaben nicht verwendet wird. Art. 30 legt die 
Zuständigkeitsverteilung für staatliche Aufgaben fest: "Die 
Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung 
staatlicher Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses 
Grundgesetz keine anderen Regelungen trifft oder zuläßt." 4 

Kann aus der gleichartigen Verwendung unterschiedlicher Be-

Vgl. hierzu u.a.: Deutscher Bundestag - Drucksache 6/281•6 v. Nov. 
1971: Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Verkehr zur Ver· 
besserungder Unfallrettung, S. 1; Landtag des Saarlandes · Drucksa· 
ehe 6/1633 v. 10.9.1974: Gesetz über den Rettungsdienst· Entwurf 
und Begründung, hier: S. 2 f.; Biese, A.; Jocks, H.; Runde, H.: Ret-
tungsdienst in Nordrhein-Westfalen Kommentar mit ergänzenden 
Rechtsvorschriften, Köln 1979, Vorbemerkung, S. 1. 

Bundestagsdrucksache 6/2846, a.a.O. ,S. 2. 
3 Deutscher Bundestag -Drucksache l/489 v. 27.4.1973: Bericht Ret· 

tungswesen, hier: S. 1. 

4 Art. 30 GG 
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griffe gefolgert werden, daß öffentliche und staatliche 
Aufgaben identische Tätigkeitsfelder sind? 

Die Bundesländer haben in ihren landesrechtliehen Regelun-
gen z.T. die Qualifizierung des Rettungsdienstes als 
öffentliche Aufgabe übernommen 5 , im Rettungsdienstgesetz 
des Saarlandes wird dagegen ausdücklich darauf hingewiesen, 
daß der Rettungsdienst eine staatliche Aufgabe sei 6 . Auch 
in diesem Zusammenhang bietet sich die Erklärung an, 
öffentliche und staatliche Aufgabenbereiche als deckungs-
gleich anzusehen. 

In den folgenden Abschnitten werden die beiden Begriffe 
"öffentlich" und "staatlich" erläutert und erkennbare Un-
terschiedsmerkmale herausgearbeitet. Weiterhin ist zu klä-
ren, was in Verbindung mit diesen beiden Begriffen unter 
einer "Aufgabe" zu verstehen ist. 

1.2 Private Aktivitäten und öffentliche Aufgaben 

Als private Aktivitäten werden solche, vorwiegend wirt-
schaftlichen Tätigkeiten verstanden, die freiwillig über-
nommen werden7 mit dem Ziel, individuellen Nutzen zu stif-
ten. Diese Freiwillikgeit ist ein wesentliches Element 
marktwirtschaftliehen Handelns. Nur durch die freie Wahl-
möglichkeit sowohl von Produzenten als auch von Konsumenten 

5 Vgl. u.a. I (!) Rettungsdienstgesetz Rheinland-Pfalz (Rh-Pf 
RettDG); Pkt. I der Vereinbarung über den Ausbau und die Durchfüh-
rung des Krankentransport- und Rettungsdienstes in Hessen. Alle bun-
des- und landesrechtliehen Regelungen zum Rettungsdienst sind veröf-
fentlicht in: Gerdelmann, W.; Korbmann, H.; Kutter, S.: Kranken-
transport und Rettungswesen, Ergänzbares Handbuch der Rechtsvor-
schriften, Gebührenregelungen, Rechtsprechung und organisatorischen 
Bestimmungen, 2 Bd., Grundwerk: Berlin 1978. 

6 Vgl. § 2 (1) Rettungsdienstgesetz Saarland (RDG-Saar). In einem Kom-
mentar zum Bayerischen Rettungsdienstgesetz wird der Rettungsdienst 
ebenfalls als eine staatliche Aufgabe eingestuft. Vgl. hierzu: 
Klingshirn, H.: Das Bayerische Rettungsdienstgesetz, in: Rettungs-
dienst, Katastrophenschutz und Zivilverteidigung - Sonderdruck aus: 
Der Bayerische Bürgermeister (1978), S. I - 3; hier: S. 1. 

Das Kriterium der Freiwilligkeit führt dazu, daß der Begiff der "Auf-
gabe" in diesem Kontext vermieden werden sollte. Die Wahrnehmung ei-
ner Aufgabe wird eher als die Erfüllung einer Pflicht angesehen. 
Vgl. hierzu u.a.: Kirberger, W.: Staatsentlastung durch private Ver-
bände (= Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen 
Wirtschaft, Bd. 3o), Baden-Baden 1978, S. 55f; Bull, H.P.: Die 
Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 2. Aufl., Kronberg 1977, S. 44. 
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wird sichergestellt, daß wirtschaftende Individuen ihre 
Nutzenfunktionen maximieren können. 

Öffentliche Aufgaben sind dagegen solche, " an deren Er-
füllung die Öffentlichkeit maßgeblich interessiert ist." 8 

Der Nutzen einer wirtschaftlichen Tätigkeit kann in diesem 
Fall nicht mehr ausschließlich dem Individuum zugeordnet 
werden, die Öffentlichkeit erwartet von der Durchführung 
der entsprechenden Tätigkeiten Vorteile, die über den indi-
viduellen Bereich hinausgehen. Dabei ist die "Öffentlich-
keit" nicht als eine definierte Größe anzusehen. "Sie be-
deutet in diesem Zusammenhang nichts anderes als Publikum 
bzw. Allgemeinheit," 9 also eine unbestimmte Personenviel-
zahl. Die "Öffentlichkeit" einer Maßnahme bedeutet nicht, 
daß eine bestimmte Organisation oder Institution diese Tä-
tigkeit wahrzunehmen hat, vielmehr weist der Begriff darauf 
hin, daß der entsprechenden Tätigkeit oder Aktivität " ... 
eine besondere Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit zu-
kommt."10 

Aus der Verwendung von Begriffen wie "Allgemeinheit" und 
"Öffentlichkeit" kann nun nicht abgeleitet werden, daß in-
dividuelle Phänomene wie Interesse oder Wohlbefinden auch 
eine Sache sei, der ein öffentlich-rechtlicher Verband (der 
Staat) oder die Allgemeinheit fähig sein könne. Diese, in 
organischen Gesellschaftstheorien vertretene Auffassung 
wird in individualistisch ausgerichteten Gesellschafts-
theorien abgelehnt. Träger von Interessen können grundsätz-
lich nur Individuen sein, "die 'eigenen' Interessen des 
Staates wie aller sonstigen Verbände müssen daher stets auf 
Interessen und Zwecke von Menschen zurückgeführt werden 
..... 11 können. Der Staat bzw. die erwähnten Verbände dienen 
lediglich als Interessenlagen für ihre Verbandsmitglieder. 
In diesem Sinne wird die " ... Wendung von den 'eigenen In-

8 Peters, H.: Öffentliche und staatliche Aufgaben, in: Dietz, R.; Hüb· 
ner, H. (Hrsg): Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Ge· 
burtstag, Bd. II, München Berlin 1965, S. 877 - 895, hier: S. 878. 

9 :1artens, W.: Öffentlich als Rechtsbegriff, Bad Hornburg v.d.H. 1969, 
s. 118. 

10 Klein, H.ll.: Zwn Begriff der öffentlichen Aufgabe, in: Die Öffent· 
liehe Verwaltung (DÖV), November 1965 · Heft 21 · 22, S. 755 · 759, 
hier: S 759. 

11 Martens, W.; a.a.O., S. 182. 
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teressen' menschlicher Gemeinschaften als Abbreviatur zur 
Kennzeichnung dieses verzwickten Sachverhalts verstanden 

"12 

Diese sehr weite Interpretation der öffentlichen Aufgaben 
als Tätigkeiten mit besonderer Bedeutung für das Gemeinwohl 
ist nicht unumstritten. Einerseits wird der Begriff als Er-
gebnis einer "soziologischen Analyse" ohne juristische Fol-
gerungen eingestuft13, andererseits wird die Verwendung des 
Begriffes generell abgelehnt 14 . Einige Autoren versuchen, 
durch die Bindung des Begriffes an einen bestimmten Träger 
die Notwendigkeit der inhaltlichen Festlegung zu umgehen 15 . 

Unabhängig von dieser vornehmlich im Bereich der Verwal-
tungswissenschaften geführten Diskusion um eine inhaltliche 
Festlegung ist die Verwendung des Begriffes in Gesetzen, 
Gesetzesbegründungen, öffentlichen Verlautbarungen etc. be-
reits sehr weit verbreitet. Von Rechtsexperten wird aller-
dings darauf hingewiesen, "... daß die Verwendung des Be-
griffs 'öffentliche Aufgabe' mehr Probleme birgt als löst 

" 16 daß der Begriff mehrdeutig und damit gefährlich 
sei, " ... weil er sich beliebig und zu völlig gegensätzli-
chen Schlußfolgerungen verwenden läßt." 17 . Dies ist vor al-
lem dann bedenklich, wenn festgestellt wird, daß die 
Formel 'Erfüllung öffentlicher Aufgaben' vielfach als Er-
satz der notwendigen Begründung dient." 18 

Die Verwendung des Begriffes 
deshalb lediglich dazu dienen, 

12 Daselbst. 

13 Klein, H.H.; a.a.O., S. 759. 

"öffentliche Aufgabe" 
einen Bereich von 

14 Vgl. u.a.: Bull, H.P.; Staatsaufgaben ... , a.a.O., S. 48. 

kann 
wirt-

15 Beispiele für eine entsprechende Systematisierung gibt: Laufer, H.: 
Systeme öffentlicher Aufgaben, in: Handbuch des öffentlichen 
Dienstes: Das Personalwesen, Berlin 1976, Sp. 1592 · 1602, hier: Sp. 
1594f. Stindt verwendet beispielsweise grundsätzlich den Begriff 
"öffentliche Aufgaben der Verwaltung". Vgl. hierzu: Stindt, J.: 
Luftrettung in der Bundesrepublik Deutschland, (Schriften zum Öf · 
fentlichen Recht, Bd. 432), Berlin 1983, S.98 ff. 

16 Rupp, H.l!.: Der Rettungsdienst als öffentliche Aufgabe, in: Deutsches 
Rotes Kreuz (Hrsg): 4. Rettungskongreß des DRK ( Schriftenreihe des 
DRK, Bd. 55), Bonn 1978, S. 11o · 114, hier: S. 110. 

17 ebd., S. 111. 

18 Klein, H.H.; a.a.O., S. 757. 
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schaftliehen Tätigkeiten, an deren Durchführung die Öffent-
lichkeit interessiert ist, von einem Bereich mit aus-
schließlich privaten Aktivitäten abzugrenzen. Diese Abgren-
zung wird allerdings nicht normativ vollzogen, vielmehr ist 
das Abgrenzungskriterium "öffentliches Interesse" unbe-
stimmt und weit genug, da letztlich jeder gesell-
schaftliche Vorgang potentiell gerneinwichtig ist • 19 

Damit kann der Bereich öffentlicher Aufgaben nur empirisch-
deskriptiv vor dem Hintergrund historischer Entwicklungen 
und konkreter politischer, gesellschaftlicher und sozialer 
Rahmenbedingungen beschrieben werden. Dieser Bereich ist 
deshalb auch nicht statisch zu sehen, sondern dynamisch als 
Folge der kontinuierlichen Veränderung der Rahmenbedin-
gungen und, damit verbunden, der Umwandlung von privaten 
Aktivitäten in öffentliche Aufgaben und urngekehrt 20 . 

1.3 Öffentliche und staatliche Aufgaben 

Innerhalb des weiten Bereiches öffentlicher Aufgaben exi-
stiert ein Teilbereich, der vom Staat in besonderer Weise 
wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden sollte. Für 
diese Aufgaben wird also über das öffentliche Interesse 
hinaus eine Funktion für den Staat festgelegt: der Staat im 
weitesten Sinne hat sich diesen speziellen Aufgaben zu wid· 
men. 

Wenn staatliche Aufgaben so definiert werden können, dann 
sind sie als Teilbereich der öffentlichen Aufgaben anzuse-
hen, der Begriff der öffentlichen Aufgaben ist dann der 
Oberbegriff 21 . Diese Gliederung der Aufgabenbereiche ist 
nicht unumstritten. In der Literatur werden Qie folgenden 
Interpretationsansätze unterschieden: 

19 ebd., S. 759. 

20 Laufer, H.; a.a.O., Sp. 1594. Eine Umwandlung privater Aktivitäten in 
öffentliche Aufgaben ist offensichtlich weniger problembeladen als 
die Rückführung öffentlicher Aufgaben in den privaten Bereich. Vgl. 
hierzu die umfangreiche Literatur zur Privatisierung öffentlicher 
Leistungen, als Beispiel: Blankart, Ch. B.: Privatisierung öffentli-
cher Dienstleistungen, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 
(WiSt), Heft 7, Juli 198o, S. 3o5 - 3lo. 

21 Laufer, H.; a.a.O., Sp. 1594, ähnlich auch bei Peters, H.; a.a.O., S. 
878ff. 
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öffentliche und staatliche Aufgaben sind identische Be-
reiche22; 

eine Abgrenzung beider Bereiche ist überflüssig, weil die 
Verwendung des Begriffes der öffentlichen Aufgaben im Ge-
gensatz zu den staatlichen Aufgaben abgelehnt wird23 , 

öffentliche Aufgaben werden auf die 
Staatlichen .... " beschränkt24 , oder 

Vorfelder des 

"Öffentliche Aufgaben stellen den Oberbegriff dar; staat-
liche sind eine der vorkommenden Unterarten derselben.• 25 . 

Den nachfolgenden Ausführungen wird die letztgenannte hier-
archische Abgrenzung beider Bereiche zugrundegelegt26 . 

Staatliche Aufgaben sind demnach diejenigen öffentlichen 
Aufgaben, die aufgrund einer Rechtsnorm von einem 
staatlichen Amt oder einem Privaten nach Weisung eines sol-
chen Amtes zu erledigen sind. • 27 . Einer Übertragung von 
staatlichen Aufgaben an Private (=beliehene Unternehmer) 
sind allerdings in zweifacher Hinsicht Grenzen gesetzt: 

"Einmal gibt es staatliche Aufgaben, die ihrer Art nach 
nicht für eine Übertragung auf Private geeignet sind.·28 

Dies ist der Bereich der "originären" Staatsaufgaben. 

- Außerdem sind solche staatlichen Aufgabe von einer Über-
tragung ausgenommen, die das Grundgesetz oder ein 

22 Beispiele hierfür gibt: Kirberger, W.; a.a.O., S. 56 f. Klein über· 
läßt die Unterscheidung beider Begriffe dem "terminologischen Ge· 
schmack": Klein, H.H.; a.a.O., S. 758, Fn 33. 

23 Vgl. hierzu: Bull, H.P.; a.a.O., S 48. 

24 Krautzberger, M.: Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Private -
Zum Begriff des staotlichen Bereichs; (Schriften zum Öffentlichen 
Recht, Bd. 150), Berlin 1971, S. 106. 

25 Peters, H.; a.a.O., S. 879. 

26 Diese Gliederung der beiden Aufgabenbereiche wird auch in ver-
schiedenen Kommentaren zum Grundgesetz vorgenommen: Schmidt- Bleib-
treu, rl,, Klein, F.: Korrunentar zu'll Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland, S.Aufl., Neuwied, Darmstadt 198o, S. 468; Maunz, 
Th. et al.: Grundgesetz - Kommentar. Ergänzbare Loseblattausgabe, 
Grundwerk: München 1959, Art. 87 16. 

27 Laufer, H.; a.a.O., Sp. 1593; ähnlich auch bei Rupr. H.H.; a.a.O., S. 
111 und Martens, W.; a.a.O., S. 119. 

28 Maunz, Th. et al.: Grundgesetz ... , a.a.O., S. 87 16. 
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sonstiges Gesetz ausdrücklich der staatlichen Verwaltung 
zuweisen." 29 

1.4 Unterscheidung staatlicher Aufgaben nach der Ebene der 
Aufgabenerfüllung 

Die Befugnisse und Aufgaben von Bund und Ländern werden 
durch die Zuständigkeitsverteilung in Art. 30 GG gegenein-
ander abgegrenzt. Die dort getroffenen Verteilungsregelung 
bezieht sich direkt nur auf die Zuständigkeiten von Bund 
und Ländern, die kommunalen Aufgabenbereiche werden auf der 
Grundlage von Art. 28 GG definiert. Grundsätzlich sind zwei 
Bereiche kommunaler Aufgaben zu unterscheiden: 

staatliche Aufgaben werden im Rahmen von Art. 28 GG vom 
Land auf die Kommunen als "Auftragsangelegenheiten", "An-
gelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises", 
"Pflichtaufgaben nach Weisung" oder als "Aufgabe zur Er-
ledigung nach Weisung" 30 durch Landesgesetz übertragen 

Kommunen übernehmen eigene Aufgaben (Aufgaben des eigenen 
Wirkungskreises). 

Für den letztgenannten Aufgabenbereich ist den Kommunen in 
Art. 2 8 Abs. 2 GG das Selbstverwaltungsrecht eingeräumt. 
Auch dieser Bereich kommunaler Aufgaben wird den staatli-
chen Aufgaben zugerechnet, allenfalls wird unterschieden 
zwischen31 

staatlichen Aufgaben im engeren Sinn (= übertragene Auf-
gaben), und 

staatliche Aufgaben im weiteren Sinn (= eigene Aufgaben 
der Gemeinden und Gemeindeverbändel. 

Die Aufgaben von Staat und Kommunen sind im Grundsatz we· 
sensgleich, "Staat und Gemeinde haben lediglich verschie-
dene Aufgabenfelder."32 

29 Daselbst. 

30 Die Übertragungsformeln sind, je nach landesrechtlicher Regelung, un-
terschiedlich. Vgl. hierzu § 2 des "Musters für ein Ländergesetz 
über den Rettungsdienst" in: Bundestagsdrucksache 7/1•89; a.a.O, An-
lage 1. 

Jl Vgl hierzu: Bull, H.P.; Staatsaufg2ben ... , a.a.O., S. 51 
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1.5 Übersicht über die Bereiche öffentlicher Aufgaben 

Als Ergebnis der bisherigen Erörterung müssen können unter-
scheidliehe Gliederungsformen öffentlicher bzw. staatlicher 
Aufgaben unterschieden werden: 

eine horizontale Gliederung, welche die öffentlichen 
Aufgabenbereiche nach der Intensität des öffentlichen In-
teresses abgegrenzt, und 

eine vertikale Gliederung staatlicher Aufgaben mit der 
jeweiligen Trägerebene als Zuordnungskriterium. 

1.5.1 Horizontale Gliederung der öffentlichen Aufgaben 

Die diskutierten Bereiche öffentlicher Aufgaben sind in 
Übersicht 2.1 dargestellt. Bei dieser Darstellungsform 
dient die Intensität des öffentlichen Interesses bzw. das 
Ausmaß der staatlichen Interventionen in Marktordnungen 
bzw. Marktprozesse als Unterscheidungskriterium33 . 

Die nachfolgend erläuterten Stadien öffentlicher Aufgaben 
sind angesichts der Schwierigkeiten bei der Quantlfizierung 
der Abgrenzungskri tcrien nicht als definierte oder trenn-
scharfe Kategorien anzusehen, die Übergänge zwischen den 
einzelnen Stadien sind vielmehr fließend. 

Als Bereich außerhalb des Spektrums öffentlicher Güter sind 
die rein privaten Akti vi täten zu nennen, für welche von 
Seiten der Öffentlichkeit oder des Staates keinerlei Inter-
esse bestehe. Es mag überraschen, daß es auf Anhieb gar 
nicht so einfach ist, entsprechende Beispiele zu finden. 
Nahezu jede private Aktivität ist in irgendeiner Form durch 
Gesetze, Verordnungen oder sonstige Vorschriften reglemen-
tiert. Deshalb werden diesem Bereich vor allem solche Akti-

32 Krauther, H.: Private als Träger von 6ffentlichen Einrichtungen mit 
Anschluß- und Benutzunt;szwang, Dissertation, Bochum 1975, S. 31; 
ähnlich auch bei Hanusch, H.: Die Erfüllung von Staatsaufgaben im 
F6deralsimus, in Bohley, P.; Tolkemitt, G. (Hrsg): Wirtschafts-
wissenschaft als Grundlage staatlichen Handelt1S (Heinz Haller zum 
65. Geburtstag), Tübingen 1979, S. 259 381, hier: S. 361, sowie 
Laufer, H.; a.a.O., Sp.l593. 

33 Diese Gliederung orientiert sich der Form nach an der Abhandlung von 
Peters, H.; a.a.O., S. 878 ff. Andere Gliederungssystems beschreibt: 
Laufer, H.; a.a.O., Sp. 1594 ff. 



Übersicht 2.1: BEREICHE ÖFFENTLICHER AUFGABEN 

PRIVATE AKTIVITÄTEN ÖFFENTLICHE AUFGABEN 

ohne öffent· 
liches Inte-
resse 

Beisniele: 

~-------- -----------, 
1. Stadium 2. Stadium 3. Stadium 

II II II 
mit öffent- mit privater Erledigung im 
lichem Inte- Erledigung, Rahmen besonde-
resse, aber aber staatli- rer staatlicher 
ausreichender eher Überwa- Regelungen: 
privater Erle- chung a) Festlegung der 
digung Träger 

privatwirt-
schaftliche 
Eigenforschung 

b) Richtlinien für 
die Aufgabener-
füllung 

Technische Öffentlich-recht-
Überwachungs- liehe Rundfunkan-
vereine stalten 

4. Stadium 
I'====J 
STAATLICHE 

F 
Erfüllung durch 
einen abhängigen 
Rechtsträger nach 
vorgegebenen Nor-
men 

Beliehene Unter-

5. Stadium 
F 

AUFGABEN 
I'====J 

Erfüllung durch 
staatliche Be-
hörden nach 
staatlichen 
Normen 

Post- und Fern-
nehmer bzw. Ver- meldewesen, Lan-
waltungshelfer mit desverteidigung 
Hoheitsfunktionen 

Abgeleitet aus: Peters, H.; Öffentliche und staatliche Aufgaben, a.a.O., S. 877. 

w 
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vitäten zugeordnet, die im Rahmen allgemein gültiger, gene-
reller Rahmenbedingungen 34 durchgeführt werden. 

Ein erster Bereich öffentlicher Aufgaben ist bereits dann 
zu vermuten, wenn an der Wahrnehmung einer Aufgabe zwar ein 
öffentliches Interesse besteht, diese Aufgabe jedoch im 
Rahmen der generellen Rahmenbedingungen aus öffentlicher 
Sicht zufriedenstellend wahrggenommen wird. Als Beispiel 
kann hier die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln angeführt 
werden. Solange diese Versorgung in ausreichendem Umfang 
durch private Unternehmen sichergestellt wird, besteht 
keine Notwendigkeit für direkte staatliche Eingriffe. Der 
Staat wird allerdings Vorsorge dafür treffen, daß er bei 
Versorgungsengpässen eingreifen kann (Rationierung, Lebens-
mittelkarten, etc.) (Stadium 1). 

Im zweiten Stadium öffentlicher Aufgaben liegt die Wahrneh-
mung der Aufgabe zwar ebenfalls in privater Hand, das öf-
fentliche Interesse ist jedoch so stark, " ... daß der Staat 
die Erfüllung dieser Aufgabe seitens staatlicher Behörden 
selbst überwacht .... • 35 . Als Beispiel für diesen Bereich 
werden die Technischen Überwachungs-Vereine oder Privat-
schulen genannt36. 

Das öffentliche Interesse an einer Aufgabenerfüllung kann 
eine derartige Intensität annehmen, daß der Staat die Auf-
gabe in Form einer Legaldefinition festlegt und die Aufga-
benerfüllung durch den Erlaß abstrakter Regelungen (Normen 
und Richtlinien) sicherstellt (Stadium 3) . Die Erfüllung 
der Aufgabe selbst bleibt im privaten Bereich37 . Für die 
Zuordnung zu diesem Bereich ist es unerheblich, ob die vom 
Staat erlassenen Regelungen Gesetzesform haben, oder als 
Verordnung oder Erlaß festgeschrieben werden. Für die prak-

34 Solche generellen Rahmenbedingungen sind beispielsweise in der Wirt-
schaftsverfassung (Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Ge-
sellschaftsrecht, Arbeitsschutzgesetze etc.) festgelegt. 

35 Peters, H.; a.a.O., S. 878. 

36 ebd., S. 883 ff. 
37 Während die Aufgabenerfüllung noch immer als öffentliche Aufgabe an-

zusehen ist, wird die Definition der Aufgabe, die Regelung der 
Aufgabenerfüllung und die Überwachung der Durchführung bereits dem 
Bereich staatlicher Aufgaben zugeordnet. Darauf wird hingewiesen 
bei: Klein, H.H.; a.a.O., S. 758, Fn. 35. 
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tische Umsetzung wird die gesetzliche Regelung wegen ihrer 
größeren Bindungswirkung bevorzugt38_ 

Der Übergang zum staatlichen Aufgabenbereich ist mit dem 
vierten Stadium erreicht. Der Staat sieht eine ausreichende 
Ausgabenerfüllung innerhalb von festgelegten Normen allein 
nicht mehr gewährleistet. Er bindet deshalb private Unter-
nehmen (beliehene Unternehmer) oder er läßt die entspre-
chenden Aufgaben durch abhängige (öffentliche oder private) 
Unternehmen bzw. Rechtsträger erledigen3 9 . 

Das letzte Stadium öffentlicher Aufgaben umfaßt die Gruppe 
all der Fälle, in denen der Staat die Angelegenheit durch 
eine eigene Behörde erledigen läßt. Es handelt sich hierbei 
vor allem um die für eine Übertragung nicht geeigneten "ei-
gentlichen" staatlichen Aufgaben40 im Bereich der Ein-
griffsverwal tung41 , aber auch Teilbereiche der Leistungs-
verwaltung, z.B. das Schulwesen, werden als "eigentliche" 
staatliche Aufgaben wahrgenommen. 

1.5.2 Eine vertikale Gliederung staatlicher Aufgaben 

Ergänzend zur horizontalen Unterteilung des Spektrums 
öffentlicher Aufgaben sind die staatlichen Aufgaben verti-
kal zu gliedern (Übersicht 2.2). Zuordnungskriterium ist 
hier die Zuständigkeitsebene. Nach Art. 30 GG ist die Er-
füllung staatlicher Aufgaben im Grundsatz eine Angelegen-
heit der Bundesländer. Auf Bundesebene können nur solche 
staatlichen Aufgaben wahrgenommen werden, für welche dem 
Bund die Zuständigkeit im Grundgesetz besonders eingeräumt 
wird42 .So besagt beispielsweise Art.74 Nr. 19 GG, daß der 
Bund im Gesundheitswesen nur in ganz bestimmten, beschrie-
benen Sachbereichen Gesetzeskompetenz hat43 , grundsätzlich 

38 Vgl. hierzu beispielsweise: Rupp, H.H.; Der Rettungsdienst 
s. 112. 

39 Peters, H.H.; a.a.O., S. 594. 

40 Maunz, Th., et al.; Grundgesetz ... , a.a.O., S. 87 16 
41 Eingriffsverwaltung ist derjenige Teil der Verwaltung, der " ... mit 

Erlaubnisvorbehalten, Befehlen und notfalls mit Zwang in das freie 
Belieben dc:r Menschen eingreift." Wolff, H.J.; Bachof, 0.: Verwal· 
tungorecht II, 4. Auflage, München 1976, § 3 I c 2. 

42 Vgl. hierzu u a. Schmidt-Bleibtreu, B.; Klein, F.; Kommentar ... , S. 
467. 

43 ebd., S. 468. 
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liegt die Zuständigkeit für das Gesundheitswesen jedoch bei 
den Ländern. 

Die Regelung der Zuständigkeit zugunsten des Bundes muß 
nicht ausdrücklich oder unmittelbar sein, vielmehr 
kann sich die Bundeszuständigkeit auch aus einer anderen 
Formulierung des Rechtssatzes zwingend ergeben ... • 44 . 

Übersicht 2.2: VERTIKALE GLIEDERUNG STAATLICHER AUFGABEN 

ORIGINÄRE 
STAATLICHE 
AUFGABEN 

.. II 
ERFULLUNG 

NICHT-ORIGINÄRE 
STAATLICHE 
AUFGABEN 

DURCH EIGENE 
BEHÖRDEN 

ÜBERTRAlUNG AUF 
ANDERE RECHTS-
TRÄGER 

im engeren 
Sinn 

im weiteren 
Sinn 

I 

des Bundes ("andere" Regelungen ent-
sprechend Art. 30 GG) 

der Länder ( u.a. Art. 30, 70, 83 GG) 
der Kommunen 

übertragene Aufgaben, Pflichtaufgaben 
(Art. 28 GG) 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises 
(Art. 28 Abs. 2 GG) 

Im Grundsatz liegt also die Zuständigkeit für die Erfüllung 
staatlicher Aufgaben bei den Bundesländern. Der Aufgabenbe-
reich der Kommunen ist, soweit es sich um übertragene Auf-
gaben im Rahmen von Art. 28 GG handelt, durch die Zustän-
digkeitsverteilung des Art. 30 GG und die im Grundgesetz 
getroffenen "anderen" Regelungen indirekt betroffen es 
können n~r solche Aufgaben übertragen werden, für deren Er-
füllung die Bundesländer auch zuständig sind. Entsprechen-
des gilt für die Staatsaufgaben im weiteren Sinn, also für 
eigene Aufgaben der Kommunen, für welche ihnen in Art. 28 
Abs.2 GG das Selbstverwaltungsreche eingeräumt wird. 

44 Maunz, Th., et al.; Grundgesetz ... , a.a.O., S. 30 7. 
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Mit dieser zweiseitigen Gliederung kann noch nicht eindeu-
tig festgelegt werden, welchem Aufgabenfeld der Rettungs-
dienst mit seiner Qualifizierung als öffentliche Aufgabe 
zugeordnet werden kann. Ergänzend wird deshalb der Begriffe 
der Daseinsvorsorge inhaltlich geklärt und in das System 
öffentlicher Aufgaben integriert. Damit wird eine bessere 
Zuordnung des Rettungsdienstes ermöglicht. 

2. Das Konzept der Daseinsvorsorge 

2.1 Vorbemerkungen 

Der Begriff der Daseinsvorsorge zeichnet sich, ähnlich wie 
der Begriff der öffentlichen Aufgabe, durch eine schil-
lernde Interpretationsvielfalt aus. Terminologische Verän-
derungen und Erweiterungen, wie "Daseinsfür- und -vor-
sorge•45,"Daseinsfürsorge und Zukunftsvorsorge• 46 oder "Da-
seinsfürsorge" tragen nicht unbedingt zum besseren Problem-
verständnis bei. Außerdem haben inzwi sehen andere Wissen-
schaftsbereiche, z.B. die Wirtschaftswissenschaften47 , die-
sen Begriff übernommen, wenngleich hier der Begriff z. T. 
mit völlig anderen Inhalten verbunden wird48. 

Auch .i.m Zusammenhang mit der Rechtfertigung der Existenz 
von öffentlichen Unternehmen wird häufig auf die Daseins· 
vorsorge verwiesen, allerdings wird gerade in dieser Dis-
kussion der Begriff als "leerformelhaft" und damit als we-
nig leistungsfähig zurückgewiesen49 . 

Angesichts dieser sehr voneinander abweichenden Wertungen 
und Interpretationen scheint es erforderlich, der Konzept 

45 Biese, A.; Jocks, H.; Runde, H.; a.a.O., S. 93 

46 Klüber, H.: Das Gemeinderecht in den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin, Heidelberg, New York 1972, hier: S. 32 

47 Vgl. u.a.: Most, 0.; Staatliche und private Unternehmung im Verkehr, 
in: Berkenkopf, P. (Hrsg): Der Verkehr in der wirtschaftlichen Ent· 
wicklung dem Industriezeitalters; Festschrift zum 40- jährigen Jubi" 
läum des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu 
Köln, Köln 1961, S. 31 1;0, hier: S. 32; Streit, M. E.: Theorie der 
Wirtschaftspolitik, 1. Aufl., wisu·texte, Düsseldorf 1979, S. 86 f. 

48 Vg1. vor allem: Streit, M. E., Theorie ... , a.a.O., S. 86 

49 Die unterschiedlichen Auffassungen V.'erdcn dargelegt von: Thiemeyer, 
Th.: Wirtschaftslehre öffentlicher Betriebe, rororo- studium 82, 
Reinbek 1975, S. SO.f. 



- 18 -

der Daseinsfürsorge den Intentionen des Begriffsschöpfers 
entsprechend zu erläutern. Erst nach dieser Klarstellung 
wird es überhaupt möglich sein, die Daseinsvorsorge in das 
System öffentlicher Aufgaben zu integrieren und die Tragfä-
higkeit des Konzeptes zu überprüfen. 

2.2 Die Entwicklung des Konzeptes der Daseinsvorsorge 

"Es gibt in der neueren Rechtswissenschaft wohl kaum einen 
Terminus, der eine grö~ere Faszination ausgelöst, aber an-
dererseits auch mehr Ärgernis ausgelöst hat, als der Be-
griff der Daseinsvorsorge. • 50 Dies kann nicht verwundern, 
wenn man in Betracht zieht, da~ mit dem Begriff ursprüng-
lich und in erster Linie ein soziologischer Sachverhalt 
verdeutlicht werden sollte51 und er darüberhinaus nach sei-
ner Übernahme in die Verwaltungswissenschaften mehrere Um-
deutungen erfuhr. 

Ausgangspunkt der ursprünglichen Begriffsbildung 52 war die 
Erkenntnis, da~ sich im Verlaufe des technisch-industriel-
len Prozesses die Existenzbedingungen von Individuen als 
Folge von Bevölkerungswachstum, Arbeitsteilung und Verstäd-
terung grundlegend verändert haben. Zur Verdeutlichung die-
ser Entwicklung unterscheidet Forsthoff " ... den effektiven 
und den beherrschten Lebensraum des Menschen. Als effekti-
ven Lebensraum bezeichne ich denjenigen, innerhalb dessen 
sich das Dasein des einzelnen, konkreten Menschen tatsäch-
lich abspielt. Beherrschter Lebensraum ist derjenige, der 
dem Einzelnen auf so intensive Weise zugeordnet ist, daß er 

50 Ossenbühl, F.: Daseinsvorsorge und Verwaltungsprivatrecht, in: Die 
Öffentliche Verwaltung, August 1971, Heft 15 · 16, S. 513 523, 
hier: S. 514. 

51 Vgl. ebd., S. 516. Ähnlich bei: Badura, P.: Daseinsvorsurge als Ver-
waltungszweck der Leistungsverwaltung, in: Die Öffentliche Ver· 
waltung, September 1966, Heft 17 - 18, S. 624 - 633, hier: S. 627, 
und Bull, H.P.; Die Staatsaufgaben ... , a.a.O., S. 104, Fn. 43. Die 
ursprünglichen Wurzeln des Begriffes lassen sich auf Arbeiten von 
Max Weber und Karl Jaspers zurückführen. Vgl. hierzu: Gröttrup, H.: 
Daseinsvorsorge (DVS), in: Voigt, R. (Hrsg): Handwörterbuch zur Korn· 
munalpolitik, S. 94 - 97, hier: S. 94. 

52 Zum folgenden vgl. die grundlegenden Ausführungen bei: Forsthoff, E.: 
Die Daseinsvorsorge und die Kommunen, Köln- Marienburg, 1958, sowie: 
ders.: Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, (res publica · Bei-
träge zum öffentlichen Recht), Stuttgart 1959. 
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innerhalb dieses Lebensraumes verfügen und gestalten, rni t 
einem Wort, sich als sein Herr gerieren kann.• 53 

Die durch den technisch-industriellen Prozess ausgelösten 
Veränderungen führen nun dazu, daß 

der beherrschte Lebensraum für den Großteil der Bevölke-
rung schrumpft, wogegen 

der effektive Lebensraum als Folge von verbesserten Korn-
rnunikations- und Verkehrsrni ttel "ungeheuer" ausgeweitet 
wird. 

Aus dieser zunehmend stärker hervortretenden Divergenz der 
individuellen Lebensräume leitet Forsthoff die Notwendig-
keit ab, die Daseinsbedingungen des Individuums zu stabili-
sieren. Die Aufgabe und Verantwortung, •. . . alles das vor-
zukehren, was für die Daseinsermöglichunq des modernen Men-
schen ohne (beherrschten) Lebensraum erforderlich ist, • 54 

fällt dem Staat (im weitesten Sinne des Wortes) zu. "Was in 
Erfüllung dieser Aufgabe notwendig ist und geschieht, nenne 
ich Daseinsvorsorge."55. 

Aus diesem sehr weiten Aufgabenfeld wurden in der ur-
sprünglichen Fassung 56 drei wesentliche Erscheinungsformen 
der Daseinsvorsorge abgeleitet: 

die Gewährleistung eines angemessenen Verhältnisses von 
Lohn und Preis; 

"die Lenkung des Bedarfes, der Erzeugung und des Um-
satzes; 

die Darbringung von Leistungen, auf welche der in die mo-
dernen, rnassentürnlichen Lebensformen verwiesene Mensch 
lebensnotwendig angewiesen ist."57_ 

53 Forsthoff, E.(l958); a.a.O., S. 5. 
54 ebd. , S. 6. 
55 ebd., S. 7. 
56 Die Grundgedanken dieser Überlegungen wurden von Forsthoff bereits in 

den Jahren 1935 und 1938 veröffentlicht. Vg. hierzu: Badura, P.; 
a.a.O., S. 626. 

57 Forsthoff, H. (1950), a.a.O., S. 22 ff., siehe auch: Badura, P.; 
a.a.O., S. 626. 
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In diesen drei Erscheinungsformen wird die Daseinsvorsorge 
in allen den Veranstaltungen wirksam, durch die der 

Staat, seine liberale Zurückhaltung preisgebend, der sozia-
len Bedürftigkeit der einzelnen zu Hilfe kommt, sei es ein-
greifend, lenkend oder leistend • 58 

Forsthoff selbst hat in seinen späteren Ausführungen 59 die 
Diskussion auf die dritte Erscheinungsform reduziert60 

Mit der Übernahme des so interpretierten Begriffes in den 
verwaltungswissenschaftlichen Sprachgebrauch wurde ange-
strebt, • ... die Verwal tungsrechslehre auf eine von ihr zu 
bewältigende Aufgabe hinzuweisen, sie wieder an die 
Verwaltungswirklichkeit heranzuführen, der Leistungsverwal-
tung einen Platz im öffentlichen Recht zu verschaffen und 
sie nicht unbeachtet der privatrechtliehen Formtypik zu 
überlassen. • 61 

Mit diesem Begriff der Daseinsvorsorge soll der Staat dar-
auf hingewiesen werden, daß ihm im Zuge der Industrialisie-
rung Aufgaben zugewachsen sind, die, ungeachtet der Rechts-
form (privat- oder öffentlich-rechtlich) 62 , im Bereich der 
"leistenden" Verwaltung (Leistungsverwaltung) liegen. Das 
Konzept wurde von Forsthoff nach verschiedenen Richtungen 
hin weiterentwickelt. Ausgehend von der Feststellung, daß 
auch andere gesellschaftliche Gruppierungen Bereiche der 
Daseinssicherung wahrnehmen, wurde eine Unterscheidung zwi-
schen einem Bereich der (gesellschaftlichen) Daseinsstabi-
lisierung und einem (staatlichen) Komplementärbereich der 
Daseinsvorsorge getroffen63 . Daseinsvorsorge bezieht sich 

58 Badura, P.; a.a.O., S. 627. 

59 Vg1. vor allem: Forsthoff, E.: Lehrbuch des Verwa1tungsrechts, 
I. Bd.: Allgemeiner Teil, 8. Aufl., München, Berlin 1961, S. 322. 

60 Forsthoff weist selbst darauf hin, daß der Staat nicht notwendi-
gerweise alle drei Erscheinungsformen der Daeinsvorsorge übernehmen 
muß. So z.B. die erste Erscheinungsform von den Tarifpartnern (Lohn-
findung) bzw. den Unternehmen und Marktverhältnissen (Preisbildung) 
übernommen. Forsthoff, E. (1959), a.a.O., S. 19. 

61 Ossenbühl, F.; Daseinsvorsorge ... , a.a.O., S. 516. 

62 Beispielsweise erfolgt die Personenbeförderung bei der Bundespost auf 
öffentlich-rechtlicher, bei der Bundesbahn dagegen auf privat-
rechtlicher Grundlage. Vgl.: ebd., S. 518. 

63 Forsthoff, E. (1959), a.a.O., S. 21. 
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dementsprechend auf alle Aufgaben, die der Staat (im weite-
sten Sinne) durch seine Leistungsverwaltung wahrnimmt. 

In der ursprünglichen Formulierung war mit Daseinsvorsorge 
die Prästierunq existenznotwendiger Leistungen durch 

Sozialversicherung, Versorgungs- und Verkehrsbetriebe ge-
meint.• 64 Vor allem die Betriebe der Energie-, Wasser- und 
Verkehrswirtschaft ("Einzelunternehmen der Daseinsvor-
sorge") sollten als übergreifende Einheiten gesehen wer-
den65. In seinem Lehrbuch zum Verwaltungsrecht faßt Fortst-
hoff unter Daseinsvorsorge alles, was von sei ten der 
Verwaltung geschieht, um die Allgemeinheit oder nach 
objektiven Merkmalen bestimmte Personenkreise in den Genuß 
nützlicher Leistungen zu versetzen."66 Damit wurde das Kon-
zept inhaltlich wiederum wesentlich erweitert. Weder die 
Existenznotwendigkeit einer Leistung noch die Zugehörigkeit 
zu einem bestimmten Wirtschaftsbereich (Sozialversicherung, 
Versorgungs- oder Verkehrsbetrieb) waren nun notwendige Be-
dingungen für eine Zuordnung zur Daseinsvorsorge, die je-
weiligen Leistungen mußten "nützlich" sein. In dieser Be-
griffserweiterung " ... zeigt sich( ... ) die Weiterentwick-
lung des modernen Wohlfahrtsstaates, der seine Verantwor-
tung nicht bei dem 'der Vitalsphäre entnommenen Mindest-
standard individueller Daseinsbehauptung' enden läßt.• 67 

War bei einer Berücksichtigung von Kriterien wie "existenz-
notwendige Leistungen" oder der Zugehörigkeit zu benannten 
Wirtschaftsbereichen eine Abgrenzung des Bereiches der Da-
seinsvorsorge zumindest noch denkbar, erweist sich mit der 
erweiterten Neuformulierung, daß dem Konzept der Daseins-
vorsorge " ... wohl eine problemverdeutlichende, nicht aber 
eine problernlösende Funktion " 68 zuerkannt werden muß. 

64 Badura, P.; a.a.O., S. 627. 
65 Forsthoff schlug vor, zwischen diesen Unternehmen einen internen Fi-

nanzausgleich herzustellen. WUrde eine derartige Verbindung zwischen 
den jeweiligen Unternehmen hergestellt, wären die Aufgaben der Da· 
seinsvorsorge nicht mehr privatisierungsfähig, da nach einer Priva-
tisierung ein Finanzausgleich nicht mehr durchführbar sei - das Sy-
stem der Daseinsvorsorge wäre zerstört. Ausführlicher hierzu: Forst-
hoff , E. ( 19 58) , a . a . 0. , S . 14 f f. 

66 Forsthoff, E.(l961), a.a.O., S. 322. 
67 Badura, P.; a.a.O., S. 627. 
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Damit kann der Begriff der Daseinsvorsorge " auf keinen 
Fall als Rechtsbegriff im technischen Sinne angesehen wer-
den, aus dem sich irgendwelche Rechtsfolgen ableiten 
ließen." 69 

2.3 Abweichende Interpretationen und Ergänzungen 

Nach der Übernahme des Konzeptes der Daseinsvorsorge hat 
sich vor allem in der Verwaltungswissenschaft, darüber-
hinaus aber auch in anderen Wissenschaftsbereichen, eine 
rege Diskussion um die inhaltliche Festlegunq und die 
Konsequenzen, die sich aus diesem Begriff ableiten lassen, 
ergeben. Ursache für diese Unsicherheit war nicht zuletzt 
die mehrfach von Forsthoff selbst vorgenommene Begriffsum-
deutung. In der Folgezeit wurden Interpretationen veröf-
fentlicht, die das Konzept der Daseinsvorsorge 

- auf bestimmte Leistungsträger (öffentliche und private 70 ; 
individuelle oder kollektive Daseinsvorsorge 71 ); 

auf bestimmte Leistungsgegenstände (lebensnotwendige Lei-
stungen, soziale Sicherung 72 , auf kommunaler Ebene er-
brachte Massenversorgungsleistungen 73 }, oder 

auf bestimmte Rechtsformen ("Alles, 
Daseinsvorsorge 
fentlichen und 
len. " 74 ) 

gehört, ist nach den 
nicht des privaten 

was funktionell zur 
Grundsätzen des öf-
Rechts zu beurtei-

begrenzen wollten. 

Im Zusammenhang mit der Aufgabenbeschreibung der kommunalen 
Leistungsverwaltung erhielt das Konzept eine interessante 

68 Ossenbühl, F.; Daseinsvorsorge ... , a.a.O., S. 517. 

69 Daselbst; ähnlich auch Badura, P.; S. 628. 

70 Beispiele bei Ossenbühl, F.; Daseinsvorsorge ... , a.a.O., S. 517 und 
Badura, P.; S. 628. 

71 Streit, 11.E.; Theorie ... , S.: 86. 

72 daselbst; 
73 o.V.: Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

Band 1, Neuwied, Darmstadt 1984, S. 314, Fn. 25. 

74 Urteil des Bundesgerichtshofes v. 23.9.1969 zur 
Benutzer eines kon~unalen Verkehrsbetriebes 
tiengesellschaft. Hinweis und Kommentar bei 
seinsvorsorge ... , a.a.O., S. 517 f. 

Gleichbehandlung von 
in Form einer Ak-
Ossenbühl, F.; Da· 
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variante 75 . Die Daseinsvorsorge wird nun als ein Oberbe-
griff für die Maßnahmenbereiche "Daseinsfürsorge" und "Zu-
kunftsvorsorge" gesehen. Die Daseinsfürsorge umfaßt nach 
dieser Interpretation alle Leistungen, die den gegenwärti-
gen Generationen zugute kommen (Kindergärten, Schulen, Al-
tersheime, etc.), Zukunftsvorsorge befaßt sich dagegen" ... 
mit der Gestaltung künftiger Dinge im Interesse der kommen-
den Generationen" 76 , z. B. Stadt- und Verkehrsplanung, 
Grundstücksbevorratung. Vergleicht man diese beiden Berei-
che77, so ist die Daseinsfürsorge eher der Leistungsverwal-
tung zuzuordnen, die Zukunftsvorsorge ist dagegen als Teil 
der gestaltenden bzw. lenkenden Verwaltung anzusehen 78 . 
Wenn eine derartige Unterscheidung getroffen wird, ist das 
Konzept der Daseinsvorsorge gestört, da Daseinsvorsorge als 
ein Leitbegriff anzusehen ist, " ... unter dem die Funktio-
nen der leistenden Verfassung zusammenzufassen sind." 79 . In 
der neueren verwaltungsrechtlichen Literatur wird aller· 
dings eine Unterscheidung zwischen Leistungs- und Lenkungs-
verwaltung nicht mehr vorgenommen80 bzw. ausdrücklich abge-
lehnt81. 

In jüngerer Zeit wird der Begriff der Daseinsvorsorge durch 
den Begriff der Daseinsfürsorge 82 ergänzt. Dadurch wird, 
ganz im Sinne der oben erläuterten Unterscheidung nach Da· 
Seinsfürsorge und Zukunftsvorsorge, hervorgehoben, daß ne-

75 Siehe: Klüber, H.; Das Gemeinderecht ... , a.a.O., S. 32 f. 

76 ebd., S. 32. 

77 Es ist fraglich, ob von der Sache her eine Unterscheidung getroffen 
werden kann, da beispielsweise der Bau von Kindergärten und Schulen 
sicher auch "mit der Gestaltung künftiger Dinge" zu tun hat. 

78 Zur Unterscheidung von leistender und lenkender Verwaltung vgl.: Ba· 
dura, P.; a.a.O., S. 630. 

79 Forsthoff, E. (1961), a.a.O., S. 321. 

80 Wolff, H.J.; Bachof, 0.: Verwaltungsrecht I, 9. Aufl., München 1974, 
s. 19. 

81 v. Münch, I.: Verwaltung und Verwaltungsrecht im demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat, in: Erichsen, H.U.; Martens, W.(Hrsg.): All· 
gemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Berlin, New York 1981, Teil 1, 
S. 1 · 59, hier: S.12. 

82 Der Begriff wird erstmals verwandt von Karl Jaspers: Die geistige 
Situation der Zeit (1931), 7. Abdr. d. 5. Aufl., Berlin 1971, S. 34; 
vgl. den Hinweis bei: o. V. ; Kommentar zum Grundgesetz ... , a. a. 0. , 
s. 314. 
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beneinem akut vorhandenen Leistungsbedarf (-fürsorge) auch 
ein Bedarf an Leistungen für die Zukunft (-vorsorge) be-
steht. 

3. Der Bereich der Daseinsvorsorge im System öffentlicher 
Aufgaben 

Die Ergebnisse der bisherigen Überlegungen können wie 
folgt zusammengefaßt werden: 

Öffentlich sind Aufgaben dann, wenn sie über den indivi-
duellen bzw. privaten Ativitätsbereich hinausreichen und 

nach kollektiven Wertvorstellungen als lösungsbe-
dürftig angesehen werden."83 

Unterschiedliche Stadien von öffentlichen Aufgaben können 
unter Berücksichtigung der Intensität von öffentlichen 
bzw. staatlichen Interventionen abgegrenzt werden. 

In diesem System sind staatliche Aufgaben als Teilbereich 
enthalten. Sie sind gekennzeichnet durch eine hohe staat-
liche Interventionsintensität, die darin besteht, daß 

der Staat die Aufgaben unmittelbar übernimmt oder 
sie in mittelbarer Verwaltung durch eine Körperschaft 
oder Anstalt öffentlichen Rechts oder einem ausdrücklich 
mit der Übernahme beliehenen Unternehmen nach öffentli-
ehern Recht erfüllen läßt.• 84 

Staatsaufgaben "im engeren Sinne" werden untergliedert 
in: 

Aufgaben des Bundes, 

Aufgaben der Länder und 

übertragene Aufgaben der Kommunen. 

Eigene Aufgaben der Kommunen werden "im weiteren Sinne" 
den staatlichen Aufgaben zugeordnet. 

Aus verwaltungsrechtlicheJ.· Sicht beschreibt das Konzept 
der Daseinsvorsorge den "Verwaltungszweck der Leistungs-
verwaltung•85. Damit wird deutlich, daß sich der Begriff 

83 Kirberger, W.: a.a.O., S. 99. 

84 Peters, H.; a.a.O., S. 880 



- 25 -

ausschließlich auf die Verwaltung, nicht aber (auf) 
beliebige Leistungsträger, die etwa privatwirtschaftlich 
auch zur Daseinssicherung bei tragen" 86 bezieht. Es wird 
zwar ein Aufgabenträger festgelegt, nicht jedoch die Auf-
gabenbereiche; Daseinsvorsorge ist ein "Tatbestandssek-
tor"87. 

Gegenstand einer Integration in ein System öffentlicher 
Aufgaben kann nur die Daseinsvorsorge in verwaltungsrecht-
licher Interpretation sein. Der soziologisch interpretierte 
Begriff der Daseinsvorsorge beschreibt Sachverhalte, die 
weit über den Bereich öffentlicher Aufgaben hinausgehen. 
Von den ursprünglich beschriebenen drei Erscheinungsformen 
der Daseinsvorsorge werden die ersten beiden Bereiche (Ver-
hältnis von Preis und Lohn; Lenkung des Bedarfes, der Er-
zeugung und des Umsatzes) weitestgehend durch private Akti-
vitäten 
deckt88 . 
bezieht 

über Marktbeziehungen und Verhandlungen abge-
Daseinsvorsorge in verwaltungsrechtlichem Sinne 

sich dagegen ausschließlich auf die von der 
Leistungsverwaltung zu bewältigenden Aufgaben. Es handelt 
sich um "öffentliche Aufgaben der Verwaltung" 89, also um 
staatliche Aufgaben. Eine privatrechtliche Aufgabenträger-
schaft ist ausgeschlossen, allerdings kann sich die Verwal-
tung bei der Durchführung der Aufgabe privater Unternehmen 
oder Institutionen bedienen, diese können die Aufgabe dann 
auf der Grundlage des öffentlichen oder der privaten Rechts 
erfüllen. 

Daseinsvorsorge umfaßt jedoch nicht den gesamten Bereich 
staatlicher Aufgaben, sondern nur denjenigen Teilbereich, 
der durch die Leistungsverwaltung sichergestellt wird. Die 
Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch andere Verwaltungs-

85 Badura, P.; a.a.O., S. 629. 

86 ebd., S. 630. 

8 7 e bd . , S. 6 31 . 

88 Aus dem verw•altungsrechtlichen Blickwinkel können diese Aktivitäten 
der ''Daseinss~abilisierung'' als dem Komplementärbereich der Daseins-
vorsorge zugeordnet werden. 

89 Stindt, J.; LuftrettGng ... , a.a.O., S. 98. 
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arten (Ordnungs-, Bedarfs- oder Abgabenverwaltung90 ) liegt 
außerhalb des Bereiches der Daseinsvorsorge 91 _ 

Ebenfalls nicht zum Bereich der Daseinsvorsorge sind die 
rein erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten des Staates zu 
rechnen, solche Aktivitäten stehen auch außerhalb des Sy-
stems öffentlicher Aufgaben. Allerdings wird es im Ein-
zelfall schwierig, eine rein privatwirtschaftlich moti-
vierte Beteiligung an einem Unternehmen von der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben abzugrenzen92 . Die Unterscheidung 
beider Bereiche staatlichen Handelns ist nicht zuletzt des-
halb von Belang, weil die Wahrnehmung öffentlicher 
bzw. staatlicher Aufgaben der Zuständigkeitsverteilung des 
Art. 30 GG unterliegt, wogegen die rein privatwirtschaftli-
ehen Aktivitäten des Staates dieser Kompetenzabgrenzung 
nicht unterliegen93_ 

Die Frage, auf welcher Handlungsebene der Staat die Belange 
der Daseinsvorsorge wahrzunehmen hat, wird in der Literatur 
nahezu einhellig geantwortet: Die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Daseinsvorsorge ist in erster Linie der kommunalen Ver-
waltung überlassen94 . Kommunale Verwaltung findet ihre Be-
gründung vor allem in einer bürgernahen Sicherung der Exi-
stenzbedingungen des Menschen in seiner Umwelt 95 . Im Sinne 
dieser Bürgernähe sind die Aufgaben der Daseinsvorsorge un-
ter Beachtung des Subsidiari tä tsprinzips überwiegend auf 

90 Wolff, H.J.; Bachof, 0.; Verwaltungsrecht I, a.a.O., S. 18 f. Eine 
andere Gliederung der Verwaltungsarten bei: v. Münch, I.; Verwaltung 
und Verwaltungsrecht ... , a.a.O., S. 12. 

91 Forsthoff. E. (1959), a.a.O., S. 13. 

92 So kann beispielsweise die Beteiligung des Bundes an Hotels oder Spe-
ditionsunternehmen kaum als eine Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
angesehen werden, dagegen ist beispielsweise bei einer staatlichen 
Beteiligung in der Mineralölwirtschaft zu prüfen, ob nicht politi-
sche Ziele in Verbindung mit der Erfüllung öffentlichen Aufgaben 
(Sicherung der Energieversorgung) dieses Engagement erforderlich ma-
chen. 

93 Vgl.: Maunz, Th., et al.; Grundgesetz ... , a.a.O., S. 87 15; Schmidt-
Bleibtreu, B.; Klein, F. Kommentar ... , a.a.O., S. 467 und 468. 

94 Forsthoff, E.(l958), a.a.O., S. 14 f., Klüber, H.; Das Gemeinderecht 
... , a.a.O., S. 31 f., Gröttrup, H.; Daseinsvorsorge, a.a.O., S. 94 
f., o.V.; Kommentar zum Grundgesetz ... , a.a.O., S. 314. 

95 Forsthoff, E. (1958), a.a.O., S. 24. 
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kommunaler Ebene wahrzunehmen. Dies schließt nicht aus, daß 
der Rahmen für die Aufgabenerfüllung im Interesse einer 
gleichmäßigen und flächendeckenden Versorgung der Bevölke-
rung durch ein Bundes- oder Landesgesetz vorgegeben wird 
oder daß sich Kommunen zweckmäßigerweise zu Trägergemein-
schaften zusammenschließen. 

Als Ergebnis ist festzuhalten: 

Leistungen der Daseinsvorsorge sind innerhalb des Systems 
der öffentlichen Aufgaben dem Bereich der staatlichen 
Aufgaben zugeordnet; 

Daseinsvorsorge kennzeichnet den Aufgabenbereich der 
Leistungsverwaltung; 

die Aufgaben der Daseinsvorsorge werden entweder als ei-
gene oder als übertragene Aufgaben vorwiegend auf kommu-
naler Ebene wahrgenommen; 

die Sicherstellung der Aufgaben der Daseinsvorsorge er-
folgt zwar auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 
(Leistungsverwaltung), dies schließt jedoch nicht aus, 
daß die Durchführung der Aufgabe nicht auch nach privatem 
Recht erfolgen kann96. 

4_ Der Rettungsdienst - eine staatliche Aufgabe im Bereich 
der Daseinsvorsorge 

Der Rettungsdienst ist, seit er in organisierter Form 
durchgeführt wird, als eine öffentliche Aufgabe anzusehen. 
Bereits mit der Charakterisierung als cari tative Aufgabe 
ist eine Zuordnung zum Bereich der öffentlichen Aufgaben 
erfolgt. Durch die enge Verbindung zum Kriegs-Sanitäts-
dienst war der freiwillige Rettungs- und Hilfsdienst be-
reits zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem staatlichen Aufga-
benbereich bereits sehr nahe gekommen: "Die Organisation 
der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz ist ( ... ) eine Ge-
meinschaft caritativen Charakters, welche bei der Erfüllung 
ihrer humanitären Aufgaben die Unterstützung des Kriegs-

96 Fü1· einen Sachver·halt, bei welchem ein öffentlich-rechtlicher Ver-
waltungsakt auf privatrechtlicher Grundlage umgesetzt wird, hat das 
Bundesverfassunsgericht den Terminus "Zweistufentheorie" eingeführt. 
Näheres hierzu bei: Püttner, G.: Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. 
Aufl., Düsseldorf 1983, S. 66 f.; Wittern, A.: Grundriß des Verwal-
tungsrechts, 11. Aufl., Stuttgart 1977, § 2.1.5. 
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Sanitätsdienstes in den Vordergrund stellt. Auf diesem 
letzten Gebiet an die Erfüllung bestimmter, von den Reichs-
und Staatsbehörden aufgestellter Bedingungen gebunden und 
der Oberaufsicht des ( ... ) Militär-Inspekteurs un-
tergeordnet, erfreut sich die Organisation auf der anderen 
Seite gewisser Vorrechte ,.97 

Ende der 30-er Jahre ist das Deutsche Rote Kreuz per Gesetz 
neu gestaltet und beauftragt worden, den gesundheitlichen 
Rettungsdienst in all seinen Teilgebieten wahrzunehmen, 

wodurch zugleich die längst erstrebte Vereinhei tli-
chung des deutschen Rettungswesens 
ist. " 98 

eingeleitet worden 

Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges übertrugen die Be-
satzungsmächte die Durchführung des Rettungsdienstes ent-
sprechend ihrem heimi sehen Vorbild: In der französischen 
und amerikanischen Besatzungszone wurde angeordnet, da~ die 
neu gegründeten Rotkreuzverbände den Rettungsdienst auch in 
Zukunft sicherzustellen hatten, in der bri ti sehen Besa t-
zungszone wurde der Rettungsdienst den Gemeinden übertra-
gen99. Die Folgen dieser unterschiedlichen Übertragungspra-
xis läßt sich noch heute an den Trägerstrukturen im Ret-
tungsdienst nachweisen: die Einsatzschwerpunkte der (kommu-
nalen) Feuerwehren liegen eindeutig in den Bundesländern 
der ehemals britischen Besatzungszone 100. 

Aus diesen Beispielen wird deutlich, da~ seit jeher ein öf-
fentliches Interesse an der Sicherstellung des Rettungs-
dienstes bestanden hat. Die Intensität der öffentlichen 

97 von Viebahn, G.: Über die allgemeine Bedeutung der deutschen Vereins-
Organisation vom Roten Kreuz für das Rettungswesen, Sonderdruck aus 
den Verhandlungen des I. Internationalen Kongresses für Rettungswe-
sen, Frankfurt a. M. 1908; Nachdruck anläßlich des 4. Rettungskon-
gresses des DRK, Wiesbaden 1978, hier: S. 509. 

98 Krüger, R.: Amtliches Unterrichtsbuch über Erste Hilfe (Hrsg.: DRK-
Präs idium), Berlin 1938, Vorwort des Reichs- und Preußischen Mini-
sters des Innern. Einer1 ausfUhrliehen Überblick ilber die historische 
Entwicklung des Rettungswesens gibt: Biese, A.: Das öffentliche Ret-
tungswesen, in: Handbuch des Rettungswesens, a.a.O., Bd.l,.A 1.2. 

99 Vgl. hierzu: Biese, A.; Das 6ffentliche Rettungswesen, a.a.O., S. 2. 

100 Zu den Einsatzschwerpunkten der Feuerwehren vgl.: Kühner, R.: Die 
Stellung der Feuerwehren im Rettungsdienst, in: Zivilschutzmagazin, 
10/1984, s. 54 - 56. 
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bzw. staatlichen Einflußnahme war zwar unterschiedlich, an 
der generellen Zuordnung zum Bereich der öffentlichen Auf-
gaben konnte jedoch nie ein Zweifel bestehen. 

Der Rettungsdienst ist nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes eine Aufgabe der Bundesländer. "Allerdings 
fühlt sich die Bundesregierung zu einer vor allem koordi-
nierenden Tätigkeit deshalb verpflichtet, weil auch sie für 
einige gesetzgeberische Maßnahmen auf dem Gebiet des Ret-
tungswesens zuständig ist und auf diesem Wege eine Rationa-
lisierung und Steigerung der Effektivität erwartet.• 101 

Diese koordinierende Tätigkeit zeigt sich vor allem in der 
Arbeit des Bund/Länder-Ausschusses "Rettungswesens". Diesem 
Ausschuß gehören die Referenten aus den für den Rettungs-
dienst zuständigen Landes- und Bundesministerien, Vertreter 
der kommunalen Spitzenverbände und der Bundesanstalt für 
Straßenwesen an. In diesem Gremium werden anstehende Pro-
bleme diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame 
Initiativen entwickelt und abgestimmt 102 . 

Neben dem Bund/Länder-Ausschuß Rettungswesen wurde eine 
"Ständige Konferenz Rettungswesen" als beratender Ausschuß 
eingerichtet 103 . In ihm sind alle an der Planung, Durch-
führung und Finanzierung des Rettungsdienstes beteiligten 
Institutionen und Organisationen vertreten. 

Eine der ersten Tätigkeiten des Bund/Länder-Ausschusses war 
die Konzeption eines "Musters 
Rettungsdienst" 104 . Aufgrund 
Entwicklungen zu Beginn der 

für ein Ländergesetz über den 
der eingangs geschilderten 
70- er Jahre wurden auf der 

Grundlage dieses Mustergesetzes in nahezu allen Bundeslän-
dern durch spezielle Rettungsdienstgesetze Rahmenbedingun-
gen für die Aufgabenerfüllung geschaffen. Einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Gesetzgebung in den Bundes-
ländern gibt Anlage 1. Die Ländergesetze konnten das Mu-
stergesetz nicht uneingeschränkt übernehmen, eine Anpassung 
an die jeweiligen Gegebenheiten, z.B. an historisch gewach-

101 Bundestagsdrucksache 7/489 v. 27.4.1973, a.a.O., Anschn. 2.1. 

102 Einen Überblick über Entstehung, Ziele und Mitgleider des Aus-
schusses giLt: flandbuch des Rettungswesens, a.a.O., Bd. 3,.F 1.1. 

103 Vgl. ebd., Bd. 3, .F 1.2. 

104 Bundestagsdrucksache 7/489 v. 24.7.1973, a.a.O., Anlage 1. 
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sene Trägerschatten bzw. Verantwortl ichkei ten, war erfor-
derlich. Nahezu einheitlich sind jedoch die Regelungen zur 
Aufgabenstellung und Aufbauorganisation übernommen worden. 

Soweit die Bundesländer Rettungsdienstgesetze erlassen ha-
ben, wurde, mit Ausnahme von Baden-Württernberg, die Sicher-
stellung der Aufgabe den Kommunen übertragen. Dies ent-
spricht der Vorstellung, daß Leistungen der Daseinsvorsorge 
nach dem Prinzip der Subsidiarität von den Kommunen wahrzu-
nehmen sind. Der Rettungsdienst ist in diesen Bundesländern 
demnach als eine den Kommunen übertragene staatliche Auf-
gabe (Staatsaufgabe im engeren Sinne) anzusehen. 

In den Stadtstaaten wird der Rettungsdienst in den jewei-
ligen Feuer- bzw. Brandschutzgesetzes geregelt. Speziell 
für die Hafenstädte Bremen und Harnburg muß aufgrund der be-
sonderen Gefahrenlage davon ausgegangen werden, daß die 
Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes tradi-
tionell zu den selbstgewählten Aufgaben der Kommunen ge-
hörte (kommunale Aufgabe des eigenen Wirkungskreises). Da 
jedoch nach dem Grundgesetz das Land für den Rettungsdienst 
zuständig ist, war auch hier eine Übertragung erforderlich. 

Die Bundesländer Niedersachsen und Hessen haben trotz ver-
schiedener Initiativen 105 noch keine gesetzlichen Grundla-
gen für den Rettungsdienst geschaffen. In Hessen wurde eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, in welcher 
der Rettungsdienst als eine öffentliche Aufgabe anerkannt 
wird, " ... deren Erfüllung die bewährte Mitarbeit der aner-
kannten Sanitätsorganisationen als Träger des Rettungs- und 
Krankentransportdienstes voraussetzt." 106 Eine ausdrück-
liche Festlegung von kommunalen Trägerschatten fehlt 107 , 

l 05 Für Niedersachsen vgl. als Beispiel: Gerdeimann, Korbmann, Kutter; 
a.a.O., Bd. l, Nds 2010. 

!06 Vereinbarung über den Ausbau und die Durchführung des Kranken-
transport- und Rettungsdienstes in Hessen v. 10.2.!978; in: Gerdel-
mann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd.1, Hes 1905. 

!07 Vgl. hierzu: Lankau, I.E.: Zivilschutz, Katastrophenschutz, Brand-
schutz, Rettungsdienst; in: Püttner, G.(Hrsg): Handbuch der kommu-
nalen Wissenschaft und Praxis, Bd. 4: Die Fachaufgaben, 2. Aufl., 
Berlin !983, S. !21 !44. hier: S. 122. 
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das Verhältnis zwischen Staat und Sanitätsorganisationen 
wird als "gleichberechtigte Partnerschaft verstanden, "der 
Staat versteht sich als Helfer und Förderer primär nicht-
staatlicher Aktivität " 108 Demgemäß ist der Rettungs-
dienst in Hessen als "öffentliche Aufgabe mit privater Er-
ledigung im Rahmen staatlicher Normen und Richtlinien" 
(Stadium 3 des Systems der öffentlichen Aufgaben) anzuse-
hen. 

In dem 1983 novellierten Rettunsdienstgesetz des Landes Ba-
den - Württemberg 1st der Rettungsdienst nicht als öffent-
liche Aufgabe deklariert, auch eine Aufgabenübertragung an 
die Kommunen ist nicht erfolgt. Im "Rettungsdienstplan '85" 
wird jedoch ausgeführt, daß dem Gesetz verschiedene Prinzi-
pien zugrunde liegen. Das zuerst genannte Prinzip lautet: 
"Der Rettungsdienst als öffentliche Aufgabe bleibt wie bis-
her den Rettunsdienstorganisationen übertragen, mit denen 
eine Vereinbarung ( ... ) abgeschlossen ist. Eine Kommunali-
sierung ( ... ) wird nicht angestrebt. Nur für den Fall, daß 
der Rettungsdienst durch die Rettungsdienstorganisationen 
nicht sichergestellt ist, ist eine Auffangträgerschaft der 
Stadt- und Landkreise vorgesehen." 109 Daraus ist abzulei-
ten, daß der Rettungsdienst als öffentliche Aufgabe in er-
ster Linie von den Sani tä tsorganisa tionen im Rahmen der 
landesgesetzlichen Regelungen durchzuführen ist. Diese Form 
der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ist dem dritten Sta-
dium der 
sen auf 
wird 110 . 

Gliederung zuzuordnen, wobei im Gegensatz zu Hes-
der Grundlage eines Spezialgesetzes gehandelt 

108 Rupp, H.H.; Der Rettungsdienst ... , a.a.O., S. 112. 

109 Ministeriwn für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung 
(Hrsg.): Rettungsdienstplan '85 Baden-Württemberg, Stuttgart 1985, 
S. 2. Es ist bemerkenswert, daß hier der Rettungsdienst "Übertra-
gen" wird, wogegen in einem Kommentar zwn Rettungsdienstgesetz 1975 
ausdrücklich festgesetllt wird, daß "mit der Vereinbarung ( ... ) die 
Aufgabe der Durchführung des Rettungsdienstes nicht übertragen 
(wird)" ... " Das Ministeriwn ( ... ) hat auf Grund des Gesetzes kein 
Weisungsrecht gegenüber den Organisationen." Arnold, J.: Das baden-
württembergische Gesetz über den Rettungsdienst; Sonderdruck aus: 
Baden- Württembergische Verwaltungspraxis, Heft 10 und 11 1975, 
hier: S. 3. 

110 Zwn gleichen Ergebnis konunt: Ossenbühl, F.: Rettungsdienst und Be-
rufsfreiheit; Rechtsgutachten für das Deutsche Rote Kreuz, Bonn, 
Oktober 1985, S. 22. 
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Entsprechend der un terschi edl ichen Regelungen und Eins tu-
fungen kann der Rettungsdienst im System öffentlicher bzw. 
staatlicher Aufgaben abgebildet werden (Übersicht 2.3). In-
nerhalb dieser Systematik war der Rettungsdienst in der 
Vergangenheit zwar unterschiedlichen Stadien zugeordnet, 
stets war er jedoch als eine öffentliche Aufgabe anzusehen, 
an deren Sicherstellung ein mehr oder weniger intensives 
öffentliches Interesse bestanden hat. 

Nach heutiger Sicht weist die Regelung des Rettungsdienstes 
in Hessen und in Baden-Württemberg eindeutig auf das dritte 
Stadium öffentlicher Aufgaben hin: Bezüglich der Durchfüh-
rung wird "die gemeinsame Verantwortung der Leistungs- und 
Kostenträger ( ... ) besonders betont ... • 111 , der Staat be-
schränkt sich weitgehend auf die Vorgabe von Normen und 

Richtlinien, 
Durchführung 
Nach dieser 

deren Einhaltung eine zufriedenstellende 
des Rettungsdienstes gewährleisten so11 112 . 

Konzeption kann der Rettungsdienst weder in 
Baden-Württemberg noch in Hessen dem Bereich der Daseins-
vorsorge bzw. den staatlichen Aufgaben zugeordnet werden. 
Er steht außerhalb der Leistungsverwaltung und ist dem Be-
reich der (gesellschaftlichen) Daseinssicherung zuzurech-
nen. 

Bereits mit einer Qualifizierung des Rettungsdienstes als 
Teil der Daseinsvorsorge wird der Übergang zum staatlichen 
Aufgabenbereich geschaffen, da Daseinsvorsorge Aufgabe der 
Leistungsverwaltung ist. Mit dieser Aufgabenzuweisung ist 
in erster Linie ein Sicherstellungsauftrag verbunden, die 

111 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 2. In Hessen wird die 
gemeinsame Verantwortung beim" ... Land, den kommunalen Spitzenver~ 
bänden und den anerkannten Hilfsorganisationen ... " gesehen. Vgl. 
hierzu: "Vereinbarung Hessen", a.a.O., insbes. Pkt. 1 und 2.; 
sowie: "Vorläufige Richtlinien für die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der am Krankentransport- und Ret-
tungsdienst Beteiligten", Schreiben des Hessischen Sozialministers 
v. 7. 10. 1986; in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, 
!!es 1912, hier: S. 5. 

112 Rupp sieht in dieser Konzeption einer "gleichberechtigten Partner-
schaft", wie sie in Hessen praktiziert wird, " ... die einzige der 
Sache angemessene ( ... ), sie sollte das Muster bieten, an welchem 
sich die zukünftige Rettungsdienstgesetzgebung orientiert. • Aller-
dings bedarf " ... der Rettungsdienst einer gesetzlichen Grundlage." 
Rupp, 1!.1!.; Der Rettungsdienst ... , a.a.O., S. 112. 



Übersicht 2.3: DER RETTUNGSDIENST IM SYSTEM ÖFFENTLICHER AUFGABEN 

ÖFFENTLICHE AUFGABEN 

~-- I I STAATLICHE I AUFGABEN 

1. Stadium 2. Stadium 3. Stadium 4. Stadium 5. Stadium 

ausreichende Er-
ledigung durch 
private oder ge-
meinnützige Akti-
vitäten 

I 
RETTUNGSDIENST 
vor dem Erlaß 
landesrechtlicher 
Regeln 

Erledigung im 
Rahmen vorgege-
bener Normen und 
Richtlinien 

I 
~--- -·-~ 

RETTUNGSDIENST RETTUNGSDIENST 
IN HESSEN IN BADEN-WÜRTT. 
(öffentl.-recht. (spezielle ge-
Vereinbarung) setzliehe 

Grundlagen) ) 

Sicherstellung 
durch staatliche 
Behörden nach 
staatlichen Normen 

I I --~ 

Staatl. Aufgaben Staatl. Aufgaben 
der Länder der Kommunen 

I I 
übertragene Aufg. eigene Aufgaben 
RETTUNGSDIENST IN RETTUNGSDIENST IN 
BAYERN, NORDRHEIN- BERLIN, BREMEN, 
WESTFALEN, RHEIN- HAMBURG vor 
LAND-PFALZ, Erlaß der 
SAARLAND Brandschutz-

gesetze 

w 
w 
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Durchführung der Aufgabe kann an private oder gemeinnützige 
Leistungsträger, die durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
an den Aufgabenträger gebunden sind, übertragen werden 
(viertes Stadium der öffentlichen Aufgaben). 

Auf welcher Verwaltungsebene die Aufgabenerfüllung sicher-
gestellt wird, ergibt sich einerseits aus der Aufgabenver-
teilungsnorm des Grundgesetzes, andererseits aus den Reg.e-
lungen zu den kommunalen Aufgaben in Art. 28 GG. In Bayern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz, dem Saarland und 
Schleswig-Holstein als staatliche Aufgabe an die Kommunen 
übertragen, auch in den Stadtstaaten ist der Rettungsdienst 
eine Pflichtaufgabe der Kommunen 113 . Eine vertikale Diffe-
renzierung der Rettungsdienste in Hessen und Baden-Württem-
berg ist im Rahmen dieser Systematik nicht möglich, da in 
diesen Ländern die Ebene der Leistungserfüllung nicht durch 
die staatlichen Verwal tungsstrukturen, sondern durch die 
Gliederung der privaten bzw. freigemeinnützigen Leistungs-
träger in Orts-, Kreis- und Landesverände geprägt wird. 

113 Beispielsweise ist der Rettungsdienst in Bremen eine Aufgabe des 
Feuerschutzes, dieser wiederum wird als gesetzliche 
Pflichtaufgabe ... " von den Stadtgemeinden durchgeführt. § 2 in 
Verb. mit § 1(1) des Gesetzes über den Feuerschutz im Lande Bremen 
v. 18.7.1950, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Bre 
1710. 
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III. DER RETTUNGSDIENST - ÖFFENTLICHES ODER PRIVATES GUT? 

1. Die verschiedenen Bedeutungen des Begriffes "öffentlich" 

Bei der Klärung des Begriffes der öffentlichen Aufgaben ist 
dargelegt worden, daß die "Öffentlichkeit" einer Aufgabe 
auf das jeweilige Interesse der Allgemeinheit bzw. der Ge-
sellschaft zu beziehen ist. Ein Überblick über andere Wort-
kombinationen mit dem Begriff "öffentlich" zeigt jedoch, 
daß diese Beziehung nicht in jedem Fall hergestellt werden 
kann. Zwar ist auch im allgemeinen Sprachgebrauch dieser 
Bezug geläufig (öffentlicher Platz, öffentliche Ausschrei-
bung, öffentliche Sitzung etc.), es sind jedoch eine Viel-
zahl von Beispielen zu finden, in welchen durch die Eigen-
schaft des "Öffentlichen" nicht auf die Allgemeinheit bzw. 
Gesellschaft hingewiesen wird, sondern eindeutig auf den 
Staat in all seinen Erscheinungsformen (öffentliches Recht, 
öffentlicher Dienst, öffentliche Hand etc.). Da jedoch" ... 
Staat und Gesellschaft nicht identisch sind, ja ( ... ) sogar 
oft zueinander im Gegensatz stehen" 1 , ist zu prüfen, wel-
cher Bezug mit dem Attribut "öffentlich" hergestellt werden 
soll. 

Wenn dem Begriff des "Öffentlichen" in Verbindung mit "Auf-
gaben" und "Gütern" jeweils derselbe Wortsinn beigemessen 
werden könnte, wären öffentliche Güter als Produkte der Er-
füllung öffentlicher Aufgaben zu definieren. Dies ist nicht 
der Fall. Zwar sind die beiden Bereiche teilweise deckungs-
gleich2, es lassen sich unter den als öffentliche Aufgaben 
auch Beispiele dafür finden, die nur sehr schwer oder über-
haupt nicht dem Bereich öffentlicher Güter zugeordnet wer-
den können. Daß die Presse eine öffentliche Aufgabe er-
füllt, ist höchstrichterlich festgestellt worden mit dem 
Argument, "daß die ständige Information der Bevölkerung 
über alle Angelegenheiten von öffentlichem Interesse ( ... ) 
in einer rechtstaatlichen Demokratie von überragender Be-
deutung ist " 3 Dies führt nicht dazu, daß die Ergeb-

Peters, H.; a.a.O., 5.879. 

2 So wird beispielsweise das klassische Beispiel für öffentlichem Gü· 
ter, die Landesverteidigung, auch als Beispiel für öffentliche Auf· 
gaben angeführt. Vgl. ebd., S. 892. 

Klein, H.H.; a.a.O., S. 759. 
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nisse der Wahrnehmung dieser öffentlichen Aufgabe als öf-
fentliche Güter anzusehen sind, die Erzeugnisse der Presse 
sind private Güter, die von Nachfragern gekauft und gelesen 
werden müssen. 

Der Begriff des "Öffentlichen" in Verbindung mit Aufgaben 
ist, wie bereits ausgeführt, unbestimmt genug, da 
letztendlich jeder gesellschaftliche Vorgang potentiell ge-
meinwichtig ist• 4 . Dagegen sind öffentliche Güter durch ih-
ren speziellen Gutscharakter und durch staatliche Eingriffe 
in das Marktgeschehen gekennzeichnet. 

Begründungen für die Notwendigkeit und Form staatlicher 
Marktinterventionen werden im Rahmen der "Theorie der öf-
fentlichen Güter" gegeben, ergänzt wird diese Theorie durch 
das Konzept der "meritorischen Güter". 

2. Eingriffe des Staates in den Wirtschaftsablauf 

Die grundsätzliche Ausrichtung einer Volkswirtschaft auf 
das Marktsystem gibt dem Staat die Aufgabe, die Funktions-
fähigkeit der Märkte zu sichern, auftretende Störungen zu 
beheben und die Folgen von Marktstörungen zu minimieren. 

Als ständige Zielvorgabe ist die Maximierung der 
gesamtwirtschaftlichen Wohl fahrt durch die Ergebnisse von 
Marktprozessen unter Berücksichtigung der staatlichen In-
terventionen zu verfolgen. Die angestrebte Wohlfahrtsmaxi-
mierung setzt die Optimierung von Teilaufgaben voraus und 
ist dann erreicht, wenn 

das Güterangebot den Knappheitsverhältnissen entspricht 
(Allokationsfunktion), 

eine 'gerechte' Verteilung von Einkommen und Vermögen er-
reicht ist (Distributionsfunktion) und 

die Abweichungen der volkswirtschaftlichen Prozesse vom 
Optimum möglichst gering sind (Stabilisierungsfunktion). 

Um den aktuellen Zustand einer Volkswirtschaft mit Blick 
auf das Ziel der Wohlfahrtsmaximierung beurteilen zu kön-
nen, werden 

4 daselbst. 
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Informationen über die verfügbaren Produktionsfaktoren 
und die technisch möglichen Faktorkombinationen (volks-
wirtschaftliche Produktionsfunktion) benötigt, außerdem 
sind 

Annahmen über Regeln zur widerspruchsfreien Bewertung un-
terschiedlicher Versorgungslagen im Hinblick auf das Ver-
teilungsziel (gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion) zu 
treffen. 

Die Optimierungsaufgabe besteht dann in der Maximierung der 
Wohlfahrsfunktion unter der Nebenbedingung der volkswirt-
schaftlichen Produktionsfunktion. 

Die normative Theorie der Finanzpolitik5 besagt nun, daß es 
über die Setzung von Rahmenbedingungen hinaus auch Aufgabe 
des Staates sei, die Optimierung in den Teilbereichen Allo-
kation, Distribution und Stabilität durch den gezielten 
Einsatz von Realausgaben zu gewährleisten. Die Funktion des 
Staates im Allokationsbereich, die im Zentrum der nach-
folgenden Ausführungen6 steht, besteht " ... in der notwen-
digen Berichtigung der durch den Markt bewirkten Allokation 
der Ressourcen ... " 7 . 

Die Beschränkung der Analyse auf den Allokationsbereich 
kann nur im Rahmen einer partialanalytischen Betrachtung 
erfolgen. Bei einer Gesamtschau der staatlichen Interven-
tionen müssen die drei Eingriffsbereiche simultan betrach-
tet werden, da wegen der vorhandenen Interdependenzen Maß-
nahmen in einem Bereich subsidiäre oder kompensatorische 
Maßnahmen in den anderen Bereichen erforderlich machen kön-
nen. 

Nach Musgrave ist die Theorie der Finanzpolitik neben der Theorie des 
optimalen öffentlichen Haushalts Teil einer Theorie der öffentlichen 
Wirtschaft. Vgl. hierzu: Musgrave, R.A.: Finanztheorie, 1. Aufl., 
Tübingen 1966, S. 4. 

Die Distributions- und Stabilisierungsfunktionen der staatlichen Fi-
nanzpolitik sind u.a. beschrieben bei: Musgrave, R.A.; Finanz-
theorie, a.a.O., S. 20 f., oder: Musgrave, R.A.; Musgrave, P.B.; 
Kullmer, L.: Die öffentlichen Finanzien in Theorie und Praxis, Bd. 
1; 1. Aufl., Union-Taschenbücher 449, Tübingen 1975, S. 9 ff. 

Musgrave, R.A.; Finanztheorie, a.a.O., S. 6. 
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3. Begründungen für die Berichtigung der Ressourcenalloka-
tion 

Durch die Allokation der Ressourcen werden die Grundfragen 
der Wirtschaftsstruktur, der Arbeitsteilung, der eingesetz-
ten und der entwickelten Produktionstechniken und der 
Standortverteilung determiniert. Die Markttheorie impli-
ziert, daß das Ziel einer Optimalallokation dann erreicht 
sei, wenn drei Hauptbedingungen erfüllt sind8 : 

"Jedes Wirtschaftssubjekt ( ... ) muß die Voraussetzungen 
des individuellen Rationalprinzips erfüllen." 9 

Die Produktion muß derart strukturiert sein, daß die op-
timale Befriedigung der Bedürfnisse gewährleistet ist. 

Die Marktvorgänge müssen den Kriterien des vollkommenen 
Wettbewerbs genügen. 

Sind diese Kriterien auch nur annähernd erfüllt, wird das 
Allokationsziel über den Lenkungsmechanismus des Preises 
erreicht und staatliche Interventionen sind weitestgehend 
überflüssig. Nun zeigt die Wirtschaftspraxis, daß die Be-
dingungen für eine Optimalallokation kaum zutreffen, in al-
ler Regel sind die beobachtbaren Marktvorgänge als mehr 
oder weniger deutliche Abweichungen von den Optimalbedin-
gungen zu erkennen. 

Die Abweichungen können für die weitere Analyse wie folgt 
gegliedert werden 10, 

Abweichungen von des Kriterien des Wettbewerbs (Störung 
der Funktionsfähigkeit des Preismechanismus) verursacht 
durch Wettbewerbsbeschränkungen (Monopolisierung, Kar-

8 Vgl. zum folgenden: Hanusch, H.: Theorie des öffentlichen Gutes, Göt-
tingen 1972, S. 16 ff. Siehe auch: Krause-Junk, G.: Abriß der Theo-
rie von den öffentlichen Gütern, in: Neumark, F.(Hrsg.): Handbuch 
der Finanzwissenschaft, 3. Aufl., Bd. l, S. 687 - 711, hier: S. 696. 

9 Hanusch, H.; Theorie ... , a.a.O., S. 16. 

10 Musgrave, R.A.; Finanztheorie, a.a.O., S. 7 ff. Eine andere Form der 
Gliederung wählen Mackscheidt/Steinhausen. Sie unterscheiden nach 
produktionsspezifischen und nachfragespezifischen Mängeln, sowie 
Mängeln des marktliehen Interaktionsprozesses. Siehe hierzu: Mack-
scheidt, K.; Steinhausen, J.: Finanzpolitik II · Grundfragen versor-
gungspolitischer Eingriffe, l. Aufl., Tübingen, Düsseldorf 1977, S. 
5 ff. 
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tellbildung etc.), degressive Kostenverläufe und damit 
verbunden Monopolisierungstendenzen, sowie durch das Auf-
treten externer Effekte. 

Vollständiges Versagen der Lenkungsfähigkeit des Preises 
bei Nicht-Rivalität im Konsum und Nicht-Ausschließ-
barkeit. 

verzerrte Präferenzen der Marktteilnehmer, verursacht 
durch unvollständige Marktübersicht (bewußter oder un-
bewußter Informationsmangell, oder nicht-rationale Be-
wertung von ökonomischen Sachverhalten. 

Den Abweichungen von den Wettbewerbskriterien widmet Mus-
grave im Rahmen seiner Analyse nur wenig Beachtung. "Je 
nach Art und Ausmaß dieser Unfähigkeiten des Markten können 
Korrekturen erwünscht oder möglich sein, aber die Vornahme 
solcher Korrekturen ist von mehr oder weniger untergeordne-
ter Bedeutung." 11 Marktstörungen dieser Kategorie sind vor-
wiegend durch zielgerichtete Maßnahmen der Wettbewerbs-, 
Steuer- und Subventionspolitik zu beheben 12 . 

Wesentlich für die Theorie der öffentlichen Wirtschaft sind 
dagegen solche Fälle, in denen der Marktmechanismus 
gänzlich versagt und wo die Divergenz zwischen dem öffent-
lichen und dem privaten Nutzen von wesentlicher Bedeutung 
ist." 13 Dies ist der Bereich der spezifisch öffentlichen 
Bedürfnisse (social wants proper), der im wesentlichen 
durch die Theorie der öffentlichen Güter abgedeckt wird. 

Der dritte Bereich der Allokationsprobleme ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß zwar funktionsfähige Märkte existi teren, 
daß die erzielten Marktergebnisse aus öffentlicher Sicht 
jedoch unbefriedigend sind, sodaß " ... durch das öffentli-
che Budget über das hinaus Sorge getragen wird, was der 
Markt zur Verfügung stellt und was von privaten Käufern be-

II Musgrave, R.A.; Finanztheorie, a.a.O., S. 8; ähnlich auch bei: Mus· 
grave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen Bd. I, 
a.a.O., S. 55, Fn.l. 

12 Musgrave, R.A.; Finanztheorie, a.a.O., S. 7. 

13 ebd., S. 8. 
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zahlt wird." 14 Dieses korrigierende Eingreifen, das 
eine Einmischung des Staates in die Konsumentenpräferenzen 
..... 15 einschließt, wird im Rahmen des Konzepts der merito-
rischen Güter analysiert16. 

4- Die Theorie der öffentlichen Güter 

4.1 ökonomische Ursachen für spezifisch öffentliche Bedürf-
nisse 

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von Wettbewerbs-
märkten ist neben der Lenkungsfähigkeit des Preises auch 
die Existenz von Eigentumsrechten und die Möglichkeit, 
diese auch geltend zu machen 17 . Mit der Bezahlung des Kauf-
preises erwirbt der Käufer das Recht, das gekaufte Gut in-
dividuell und exclusiv zu nutzen. Läßt sich diese Exclusi-
vität nicht garantieren, so wird ein potentieller Käufer 
seine Präferenzen nicht oder nur unter taktischen Gesichts-
punkten offenlegen, da er auch dann an der Nutzung des ent-
sprechenden Gutes partizipieren kann, wenn ein anderer 
Nachfrager das Gut erwirbt. 

Die effektive Nachfrage ist in diesem Fall, gemessen am 
tatsächlichen Bedarf, entweder zu gering, oder sie wird 
überhaupt nicht marktwirksam. Die Anbieter, die ihren Pro-
duktionsplan nach der effektiven Nachfrage ausrichten, pla-

14 ebd., S. 15. 

15 daselbst. 

16 In der Literatur wird die Frage, ob das Konzept der meritorischen Gü-
ter Teil der Theorie der öffentlichen Güter sei, unterschiedlich be-
antwortet. Musgrave selbst führt aus, daß das Problem (me-
ritorischer Bedürfnisse) ( ... )klar von dem der spezifisch öffentli-
chen Bedürfnisse getrennt werden (muß)" Musgrave, R.A.; Finanz-
theorie, a. a. 0. , S. 10. In den Lehrbüchern von Musgrave, Musgrave, 
Kullmer und von Zimmermann, Henke, wird das Konzept der meritori-
schen Güter dann aber unter der Hauptüberschrift "Theorie der öf-
fentlichen Güter" abgehande:t. Noch weiter geht in diesem Zusammen-
hang Mackscheidt, der feststellt, " ... daß das meritorische Gut aus-
drücklieh als ein Mischgut gekennzeichnet ist, das zwischen den Ex-
tremen der rein privaten und der rein öffentlichen Güter angesiedelt 
werden kann." Mackscheidt, K.: Entfaltung von privater und kollekti-
ver Initiative durch meritorische Güter, in: Archiv für öffentliche 
und freigemeinnützige Unternehmen, Bd. 13, Göttingen 1981, S.257 -
267, hier: S. 257. 

17 Musgrave, R.A., Finanztheorie, a.a.O., S. 10, vgl. auch: Mackscheidt, 
Steinhausen; Finanzpolitik II; a.a.O., S.9. 
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nen entweder einen zu geringen Output, oder eine Produktion 
kommt wegen zu geringer oder nicht erkennbarer Nachfrage 
überhaupt nicht zustande. Der Marktmechanismus führt bei 
dieser Konstellation nicht zum Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage. 

Als Ursachen für das Versagen der Marktfunktionen werden 
vor allem zwei Kriterien genannt18 : 

das Kriterium des nicht-rivalisierenden Konsums (consump-
tion externalities}, und 

die Möglichkeit bzw. die Unmöglichkeit, das Ausschluß-
prinzip (exclusion principle) anzuwenden. 

Das Kriterium des nicht-rivalisierenden Konsums ist er-
füllt, wenn ein Gut derart beschaffen ist, " ... daß die je-
weils produzierte Menge unbeschränkt vielen Individuen zur 
Verfügung steht. Das Hinzutreten eines zusätzlichen Konsu-
menten soll also den Konsumgerruß der übrigen Mitglieder der 
Gesellschaft in keiner Weise schmälern." 19 

Diese technische Gütereigenschaft20 wird in der Theorie der 
öffentlichen Güter verknüpft mit der fehlenden Möglichkeit, 
das Ausschlußprinzip anzuwenden. Dies ist dann gegeben, 
wenn es nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand mög-
lich ist, bei nicht-rivalisierendem Konsum, die ein-
zelnen Mitglieder der Gesellschaft vom Konsum eines Gutes 
auszuschließen (etwa deshalb, weil sie sich weigern, einen 
finanziellen Beitrag für seine Bereitstellung zu lei-
sten)"21. Treffen beide Kriterien in vollem Umfang zu, sind 

18 Vgl. hierzu u.a.: Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Fi-
nanzen .... , Bd.l, a.a.O., S. 55 f; Zimmermann, H.; Henke, K.D.: Fi-
nanzwissenschaft: Eine Einführung in die Lehre von der öffentlichen 
Finanzwissenschaft, 3. Aufl., München 1982, S. 38 ff. 

19 Sohmen, E.: Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik, Tübingen 1976, 
S.285. Als typische Beispiele werden genannt: Rundfunk- und Fernseh-
sendungen, Landesverteidigung, innere Sicherheit. 

20 Verschiedene Autoren führen das Kriterium des nicht- rivalisierenden 
Konsums vor allem auf die technische Unteilbarkeit eines Gutes oder 
auf das Vorliegen vollständiger externen Effekte zurück. Vgl. u.a.: 
Recktenwald, H.C: Effizienz und innere Sicherheit, in: Recktenwald, 
H.C.(Hrsg.): Kosten· Nutzen-Analyse und Programmbudget, Tübingen 
1970, S. 249 - 266, hier: S. 249; Johann, H.: Theorie der Nachfrage 
nach öffentlichen Gütern, Europäische Hochschulschriften, Reihe V, 
Bd. 177; Frankfurt, Bern, Las Vegas 1977, S. 6ff. 

21 Sohmen, E.; Allokationstheorie ... , a.a.O., S. 286. 
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die entsprechenden Güter als spezifisch öffentliche Güter 
qualifiziert. 

Die Frage, welches der beiden Kriterien konstitutiv für öf-
fentliche Güter sei, wird in der Literatur unterschiedlich 
beantwortet. Überwiegend wird zwar die Nicht-Rivalität als 
konsti tu ti ves Merkmal angesehen 2 2 . andererseits wird aber 
auch argumentiert, daß beide Kriterien "selbständig konsti-
tutiv"23 seien. 

Wenn Nicht-rivalität im Konsum vorliegt und ein Ausschluß 
nicht durchführbar24 ist oder zu kostspielig wird, ist "die 
Verbindung zwischen Produzent und Konsument { ... ) gestört 
und die öffentliche Hand muß einschreiten, um Güter dieser 
Art bereitzustellen."25 

4.2 Bereitstellung und Produktion öffentlicher Güter 

Die Feststellung, daß ein Gut oder eine Leistung den Cha-
rakter eines öffentlichen Gutes besitzt, bedeutet nicht, 
daß der Staat auch die Produktion dieses Gutes übernehmen 
muß. Bei der Diskussion um die institutionellen Aspekte ist 
die Frage nach den gutsspezifischen Eigenschaften von den 
Fragen, wer die Bereitstellung der Güter sicherstellt und 
wer die Produktion übernimmt, deutlich zu trennen. Zwar 
wird die Bereitstellung eines öffentlichen Gutes in aller 
Regel vom Staat übernommen, aber dies gehört { ... ) 
nicht zu den allokationstechnisch konstitutiven Merkmalen 
eines Kollektivguts. Erst recht ist es keineswegs notwen-
dig, daß der eigentliche Produktionsvorgang in staatlichen 
Unternehmen erfolgt."26 

22 Vgl. u.a.: Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen 
Bd. 1., a.a.O., S. 58, oder: Sohmen, E.; Allokationstheorie 

a.a.O., S. 286. 

23 Schmidt, K.: Kollektivbedürfnisse und Staatstätigkeit, in: Haller, H. 
u.a.(Hrsg.): Theorie und Praxis des finanzpolitischen Interven-
tionismus, Friz Neumark zum 7o. Geburtstag, Tübingen 1970, S. 3 -
27, hier: S. 6. 

24 Die Unmöglichkeit oder die Kostspieligkeit des Ausschlusses ist häu-
fig ein technisches Problem, im Zuge der technischen Entwicklung 
werden Wege geebnet, neue Formen des Ausschlusses zu finden. Vgl., 
hierzu: Musgrave. Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen ... , 
Bd. 1, a.a.O., S. 56, Fn 3. 

25 Ebd., S.6. 

26 Sohmen, E.; Allokationstheorie ... , a.a.O., S. 87; ähnlich auch bei: 
Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen ... , a.a.O., 
S. 7 ff, sowie S. 58, Fn 4. 
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4.3 Mischgüter 

Zwischen den beiden Extremen der rein öffentlichen und der 
rein privaten Güter liegt ein breiter Zwischenbereich, in 
welchem Güter mit sehr unterschiedlichen Charakteristika zu 
finden sind. Kennzeichnend für diese Güter ist, daß sie 
sowohl Eigenschaften privater wie auch öffentlicher Güter 
aufweisen. Diese Güter werden, da die Kombination der Ei-
genschaften jeweils sehr variieren kann, mit Bezeichnungen 
wie: joint goods, unvollständige öffentliche Güter, Quasi-
Kollektivgüter etc. 27 . Nachfolgend wird für diese Güter-
gruppe der Begriff Mischgüter verwandt. Für die Existenz 
dieses Bereiches werden die folgenden Ursachen angeführt28 : 

externe Effekte des privaten Konsums, 

die regionale Begrenzung des nicht-rivalisierenden Kon-
sums (local goods), 

die Begrenzung des an sich nicht-rivalisierenden Konsums 
auf einen definierten Personenkreis (club goods), und 

alternative Formen der Güterbereitstellung (private Be-
reitstellung öffentlicher Güter). 

Eine weiterer Mischgüterbereich wird dadurch charakteri-
siert, daß bei den entsprechenden Gütern zwi sehen Verfüg-
barkeit (availability) und Nutzung (utilisation) deutlich 
unterschieden werden muß, da Zustandsformen des Gutes bzw. 
der Leistung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen29 . So 
ist allein dem Vorhandensein (availabili ty) einer Rechts-
ordnung oder einer Feuerschutzeinrichtung ein postiver Nut-
zen beizumessen und dieser Nutzen ist öffentlich, da nie-
mand davon ausgenommen werden kann. Dagegen kann die kon-
krete Nutzung (utilisation) rein privater Natur sein. Soll 

27 Eine ausführliche Übersicht über Begriffe aus diesem Bereich ist zu· 
sammengestellt bei: Leven, J.: Öffentliche und private Nutzen bei 
der Bewertung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen, Forschungsberichte 
der BASt, Bereich Unfallforschung, Nr. 178, Bergisch·Gladbach 1988, 
s. 32. 

28 Vgl. hierzu u.a. Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Fi· 
nanzen ... Bd. 1, a.a.O., S. 63 ff. 

29 Holterman, S.E.: Externalities and Public Goods, in: Economica, Vol. 
XXXIX (1972), S. 78 · 87, hier: S. 81. 
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nun die gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion optimiert wer-
den, both factors must be entered into ( ... ) (the) 
utili ty function, but each as a seperate variable. " 3° Für 
Güter, die eine derart differenzierte Bewertung erforder-
lich machen, soll der Begriff "komplementäres Mischgut" 
eingeführt werden, Optionsgüter stellen eine Sonderform 
dieser Gütergruppe dar31_ 

4.3.1 Güter mit externen Konsumeffekten 

Externe Konsumeffekte liegen vor, wenn sich neben den 
individuellen Nutzeneffekte (positive oder negative) Ein· 
flüsse auf die Nutzenfunktionen anderer Konsumenten zeigen. 
Dieses Argument ist im Hinblick auf staatliche Marktinter-
ventionen von der Eigenschaft der Nicht-Rivalität im Konsum 
zu trennen. Zwar besteht in der formalen Analyse zwischen 
beiden Argumenten nur ein gradueller Unterschied32 , zur Be-
gründung staatlicher Aktivitäten muß jedoch differenziert 
werden. Für Güter mit externen Effekten existieren, im Ge-
gensatz zu öffentlichen Gütern, Märkte, sie werden entspre-
chend der privaten Nutzeneinschätzung nachgefragt. Die Aus-
wirkungen auf Dritte wird allerdings nicht in das Nachfra· 
gekalkül einbezogen. 

Das Auftreten externer Konsumeffekte ist nicht notwendiger-
weise Anlaß für staatlichen Handeln. Unter der Vorausset-
zung, daß die Eigentumsrechte in entsprechender Form veran-
kert und durchsetzbar sind, besteht im Falle kleiner Grup-
pen die Möglichkeit, externe Effekte auf dem Verhand-
lungswege zu internalisieren33 . Damit kann auch ohne staat-
liche Intervention eine ineffiziente Verteilung von Rechts-
titeln in eine effiziente Verteilung überführt werden. 

30 daselbst. 

31 Die Beschreibung und Analyse dieser Mischgüterformen geht u.a. zurück 
auf: Weisbrod, B.A.: Collective Consumtion Services of Individual 
Consumtion Goods, in: Quarterly Journal of Economics, 78, 1964, S. 
471- 477; Cicchetti, Ch.J.; Freeman III, A.M.: Option Demand and 
Consumer Surplus: Further Comment, in: Quarterly Journal of Econo-
mics, LXXXV, 1971, S. 528 - 539; Holtermann, S.E.: Externalities 
... , a.a.O.; Leuzzi, L.; Pollack, R.: Option Demand: A Mixed Good 
Gase, in: Public Finance, Val. XXXI, 1976, S. 396 - 405. 

32 Sohmen, E.; Allokationstheorie ... , a.a.O., S. 291 ff. 

33 Dieses Argument ist als "Coase-Theorem" bekannt. Siehe hierzu: Coase, 
R.H.: The Problem of Social Cast, in: Journal of Law and Economics, 
Bd. 3 (1960), S. 1 - 44. 
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In Situationen, in welchen die Rechtsordnung nicht die 
erforderlichen Voraussetzungen gewährleisten kann, oder 
keine Verhandlungsergebnisse erzielt werden, sind zur 
Optimierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt staatliche 
Interventionen erforderlich, 
Nachfrage durch Subventionen 

beispielsweise indem 
gestützt oder umgekehrt 

Produktion durch Ausgleichszahlungen reduziert wird, 
wobei die Finanzhilfen von 0 - 100% reichen .• 34 

4.3.2 Lokale öffentliche Güter 

die 
die 

Durch eine vor allem technisch bedingte regionale Begren-
zung des Konsumnutzens stehen viele Güter nur den Menschen 
zur Verfügung, die in der entsprechenden Region (Stadt, 
Dorf, Kommune) leben35. 

In ihrer ursprünglichen Konzeption lag der "Theorie der lo-
kalen Güter• 36 die Annahme zugrunde that, if there 
were enough communities, individuals would reveal their 
true preferences by the choise of communi ty in which to 
live (in the same way as individuals reveal their preferen-
ces for private goods by their choises) .•3 7 

Neben dem Umzugs- und Mobil i tä tsverhal ten, das durch das 
Verhältnis von Umfang und Struktur der lokalen öffentlichen 
Güterbereitstellung zur Höhe der Gemeindesteuern beeinflußt 
wird, basiert die Theorie der lokalen Güter u. a. auf fol-
genden Annahmen: 

34 Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen ... , Bd. 1, 
a.a.O., S. 65. Subventionspolitische Maßnahmen sind nicht die 
einzige Form staatlicher Interventionen. Auch rechts-, sozial- und 
wettbewerbspolitische Maßnahmen können zur Stützung der Funktions-
fähigkeit von Märkten ergriffen werden. 

35 Eine Analyse der raumdifferenzierenden Wirkungen lokaler und re-
gionaler Güter und der Folgen für die Bevölkerungskonzentration und 
das Mobilitätsverhalten ist ausgearbeitet bei: Willeke, R.: Soziale 
Kosten und Nutzen der Siedlungsballung und des Ballungsverkehrs, 
Schriftenreihe des VDA Nr. 41, Frankfurt 1984, S. 19 ff_ 

36 Zu den Grundlagen dieser Theorie siehe: Tibut, C.M.: A pure Theory of 
local expenditures, in Journal of Political Economy, LXIV (Oct. 
1956)' s. 416 - 424. 

37 Stiglitz, J.E.: The theory of local public goods, in: Feldstein, M.; 
Inman, R.P. (Hrsg.): The economics of public services, London, Ba-
singstoke; Reprint 1978, S. 93. 
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es besteht die Möglichkeit, Nicht-Gemeindemitglieder vom 
Konsum auszuschließen und 

die Gemeindesteuern sind als solche erkennbar und ihre 
Höhe richtet sich nach Art und Umfang der Bereitstellung 
lokaler Güter. 

Diese Grundannahmen der Theorie werden als wenig reali-
stisch angesehen38, deshalb wird aus ihr vor allem die Er-
kenntnis abgeleitet, daß die Theorie der öffentlichen Güter 
nicht auf zentrale Regierungseinheiten beschränkt werden 
kann. Die Anwendung der Theorie der öffentliche Güter auf 
lokale bzw. regionale Belange setzt allerdings voraus, daß, 
entsprechend der poli ti sehen Prozesse bei zentralen Ent-
scheidungen, auch für regionale Regierungs- oder Selbstver-
waltungseinrichtungen Art und Umfang der Güterberei tstel-
lung auf der Grundlage von Wahlentscheidungen durch die Be-
troffenen festgelegt wird39 . 

4.3.3 Gruppen- bzw. Clubgüter 

In der formalen Analyse sind Gruppen- oder Clubgüter den 
lokalen Gütern verwandt, allerdings machen die unterschied-
lichen institutionellen Aspekte eine gesonderte Darstellung 
erforderlich. Clubgüter werden überwiegend von privaten In-
itiativen (Vereine, Bürgerinitiativen etc.) bereitgestellt 
und produziert, die Möglichkeit zur Nutzung ist auf de-
finierte Personengruppen (Mitglieder) begrenzt. Die Güter 
sind dadurch gekennzeichnet, daß das Kriterium der Nicht-
Rivalität zwar in vollem Unfang erfüllt ist40 , daß aber, 
soweit dies gewollt ist, das Ausschlußprinzip für Nicht-

38 Zur Kritik an diesen Annahmen siehe u.a.: Wellenreuther, H.: Die Wir· 
kungen öffentlicher Güter, untersucht am Beispiel von Fußgän-
gerbereichen, Schriften zum Marketing, Bd. 14, Ber1in 1982, S. 6 f. 

39 Vgl. hierzu: Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen 
... , Bd.1, a.a.O., S. 65. 

40 Dieses Argument trifft nur für Situationen zu, in welchen die ent-
sprechenden Einrichtungen nicht überfüllt sind. Mit zunehmender 
Überfüllung tritt die Konsumrivalität mehr und mehr in Erscheinung. 
Diese Problematik ist nicht auf Clubgüter begrenzt, vielmehr können 
bei allen öffentlichen Gütern, welche die Vorhaltung eines bestimm-
ten Kapazitätsvolumens voraussetzen, zumindest temporäre Überfül-
lungszustände auftreten. Vgl. hierzu: Musgrave, Musgrave, Kullmer; 
Die öffentlichen Finanzen ... , Bd.l, a.a.O., S. 66; dieselben; Die 
öffentlichen Finanzen ... , Bd. 4, Tübingen 1978, S. 143 f. 
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Mitglieder angewandt wird 41 . Die Nutzenbegrenzung für Club-
güter kann sich auf regionale oder lokale Güter beziehen 
(z.B. die Mitgliedschaft in einem Tennisclub), sie kann 
auch, unabhängig von regionalen Gegebenheiten, ausschließ-
lieh auf den personalen Aspekt abgestellt sein (Beispiel: 
Mitgliedschaft in einem Buchclub). 

4.3.4 Private Bereitstellung öffentlicher Güter 

Öffentliche Güter werden zwar überwiegend von staatlichen 
Einrichtungen bereitgestellt, dies bedeutet jedoch nicht, 
daß der Staat grundsätzlich für deren Bereitstellung Sorge 
zu tragen hat. Bereits die Ausführungen zur Gruppe der 
Clubgüter hat gezeigt, daß auch durch rein private Aktivi-
täten öffentliche bzw. Mischgüter entstehen können. So 
übernehmen z.B. private Initiativen mit der Gestaltung des 
lokalen Wohnumfeldes 42 eine Aufgabe, deren Bereitstellung 
alternativ von der Kommurne übernommen werden müßte. Ist 
eine Wahlmöglichkeit zwischen öffentlicher und privater Be-
reitstellung gegeben, ist die private Bereitstellung nach 
dem Subsidiaritätsprinzip zumindest solange zu präferieren, 
solange bei öffentliche Bereitstellung die Vorteile einer 
privaten Erledigung nicht " ... durch geringere Kosten per 
Leistungseinheit" 43 mehr als ausgeglichen werden. 

4.3.5 Öffentliche Bereitstellung und private Nutzung 
komplementäre Mischgüter und Optionsgüter 

Eine weitere Gruppe von Mischgütern ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen Güterverfügbarkeit und Güternutzung 
unterschieden werden muß. Beide Komponenten führen zu un-
terschiedlichen Nutzenkategorien, die einerseits als Be-
reithaltungsnutzen, andererseits als Beanspruchungsnutzen 

41 Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß zwischen dem Kriterium der 
Nicht-Rivalität und der Durchsetzbarkeit des Ausschlußprinzips im 
Zusammenhang mit Überfüllungszuständen eine enge Verbindung besteht. 
Je weniger das Ausschlußprinzip angewandt werden kann, umso eher 
werden, bei gegebener Kapazität, Überfüllungssituationen, d.h. Kon· 
sumrivalitäten, auftreten. 

42 Z.B. im Rahmen der Aktion "Unser Dorf soll schöner werden". 

43 Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen ... , Bd. 1, 
a.a.O.; S. 66. 
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bezeichnet werden 44 . Bei der Bewertung eines derartigen 
Gutes müssen beide Nutzenkategorien berücksichtigt werden. 

Als Beispiel für ein komplementäres Mischgut kann der Park-
raum in einer Kommune angeführt werden 45 . Allein die Exi-
stenz und die Verfügbarkeit von Parkraum und die damit ver-
bundene Möglichkeit, bequem in der Innenstadt einkaufen zu 
können, geht als positive Größe in die Nutzenfunktion aller 
ortsansässigen Autofahrer ein, die Verfügbarkeit von Park-
raum ist ein lokales öffentliches Gut 46 . Dagegen ist die 
Nutzung eines Parkplatzes ein privates Gut, der Konsum ri-
valisiert, die Anwendung des Ausschlußprinzips ist möglich 
und wird über Parkgebühren auch praktiziert. Die Intensitä-
ten von Bereithaltungs- und Beanspruchungsnutzen sind über 
die Zeit nicht konstant. So steht der Parkraum im Ge-
schäftszentrum einer Stadt auch außerhalb der Geschäftszei-
ten zur Verfügung, allerdings ist der Bereithaltungs- und 
der Beanspruchungsnutzen ungleich geringer als während der 
Öffnungszeiten. 

Einen Sonderfall bilden solche Güter, deren Verfügbarkei t 
zwar angestrebt wird, wogegen eine Nutzung von vorn herein 
nicht beabsichtigt ist. Diese vor allem auf die Bereithal-
tung gerichtete Nachfrage wird als "option demand" bezeich-
net. "A potential consumer may have an option demand 
throughout his livetime, and yet he may die without having 
purchased the commodity.• 47 Diese Optionsnachfrage tritt in 
mehr oder minder starkem Umfang bei jeder Transaktion auf, 
bei welcher Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen 
wird. Da sie das öffentliche Gut "Verfügbarkeit" betrifft, 
wird der resultierende Nutzen interpretiert als " ... addi-
tional form of benefit, that must be added to the consumer 

44 Vgl. hierzu: Oettle, K.: Dienstbereitschaft in einzelwirtschaftlicher 
und gesamtwirtschaftlicher Sicht, in: Linhardt, H.; Penzkofer, P.: 
Dienstleistungen in Theorie und Praxis; Otto Hinterer zum 7o. Ge-
burtstag, Stuttgart 197o, S. 16 - 36, hier: S. 21 f. 

45 Vgl. zu diesem Beispiel: Holtermann, S.E.; Externalities 
s. 81 f. 

a.a.O., 

46 Die Verfügbarkeit von ausreichendem Parkraum ist für Kommunen bei-
spielsweise ein Argument, sich im Umland als "autofreundliche Stadt" 
zu präsentieren, um zusätzliche Käuferschichten für die Innenstädte 
bzw. Einkaufszonen zu gewinnen. 

47 Weisbrod, B.A.; Collective Consumption ... , a.a.O., S. 473. 
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surplus measure.• 48 Im Rahmen der Diskussion um öffentliche 
Güter sind Güter, für welche eine Optionsnachfrage besteht, 
vor allem dann von Interesse, wenn drei Bedingungen erfüllt 
sind 49 : 

Hohe Unsicherbei t über den zukünftigen Bedarf, eine kon-
krete Nachfrage tritt, wenn überhaupt, nur sehr selten 
auf 50 . 

Die Entscheidung über Art und Umfang der Güterbereithal-
tung muß ex ante getroffen werden. Übersteigt die Nach-
frage das verfügbare Angebot, so ist kurzfristig eine Er-
weiterung der Kapazität extrem aufwendig oder gar unmög-
lich51 . 

Die Durchsatzung des Ausschlußprinzips bezüglich der Op-
tionsnachfrage und des resultierenden Bereithal-
tungsnutzens ist nicht möglich oder n.icht erwünscht52 . 

Die Gruppe der Optionsgüter .ist sehr weit definiert. Nicht 
nur für den gesamten Infrastrukturbereich, auch für die in-
nere und äußere Sicherheit (Brandschutz, Polizei, Verteidi-
gung), die schulische Ausbildung, die Rechtserdung und das 
Gesundheitswesen lassen sich in vielfältiger Weise Bei-
spiele für die Kombination von öffentlichem Bereithaltungs-
nutzen und privatem Beanspruchungsnutzen benennen. Es wird 
deutlich, daß dieser Gütertyp ein zentrales Element im Be-

48 Cicchetti, Ch. J.; Freeman III, A.M.; Option Demand ... a.a.O., s. 
528. 

49 daselbst, vgl. auch: Weisbrod, B.A.; Co llec t i ve Consumption 
a.a.O., s. 474. 

50 So stellt beispielsweise die Bereithaltung einer Feuerwehr für jeden 
Bürger ein positives Nutzenelement dar, obwohl der einzelne Mitbür-
ger diese Einrichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit nie in Anspruch 
nehmen muß. 

51 Um bei der Feuerwehr zu bleiben: das Brandschutzsystem muß funkti-
onsfähig und einsatzbereit sein, bevor ein Brand auftritt. Im Falle 
eines Großbrandes ist eine Ausweitung der Kapazitäten über das vor-
gehaltene System hinaus nur sehr schwer möglich. 

52 Kann das Ausschlußprinzip angewandt werden, dann beschreiben die bei-
den erstgenannten Bedingungen das (privatwirtschaftliche) Ver-
sicherungsprinzip. Der Brandschutz wäre beispielsweise dann kein öf-
fentliches Gut, wenn eine private Feuerwehr durch ein entsprechendes 
Tarifsystem auch die Optionsnachfrage in die Gebührenkalkulation mit 
einbeziehen könnte und • ... exclude from future consumption those who 
do not pay the option.• Cicchetti, Ch.J.; Freeman III, A.M.; Option 
Demand ... , a.a.O., S. 537. 
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reich der Mischgüter darstellt: "Goods that are multidimen-
sional and generate benefi ts tha t are both private and 
collective have been termed mixed benefit goods in the Mus-
grave analyses."53 

4.4 Der Mischgüterbereich im Überblick 

Die Darstellung der Theorie der öffentlichen Güter zeigt 
deutlich, daß zwischen den beiden Extremen der spezifisch 
öffentlichen Güter und der rein privaten Güter ein weites 
Spektrum von Mischgütern anzusiedeln ist54 Jede dieser 
Mischformen ist gekennzeichnet durch ein unterschiedliches 
Niveau an 

öffentlichem Interesse, 

externen Effekten, 

Unsicherheit, 

Ausschlußmöglichkeiten, und 

staatlichem Intervenismus. 

Im Grundsatz erklärt die Theorie der öffentlichen Güter die 
Notwendigkeit von staatlichen Eingriffen bei völligem Ver-
sagen des Marktmechanismusses. Die Darstellung der unter-
schiedlichen Mischgüterbereichen hat darüberhinaus gezeigt, 
daß auch bei partiellen Funktionsstörungen im Markt staat-

53 Leuzzi, L., Pollock, R.; Option Demand ... , a.a.O., S. 399. 

54 Eine sehr differenzierte Analyse des Mischgüterbereiches hat Gros-
sekettler erarbeitet. Er verwendet für seine Strukturierung die fol-
genden Einflußgrößen: Weite des Nutzerkreises (Extensionsniveau 
"e"), Gruppenvorteile beim Konsum (Nutzungselastizität), Skalenvor-
teile bei der Produktion (Herstellungsmengenelastizität) sowie Aus-
schlußmöglichkeit (Excludierbarkeitsgrad). Bereits bei der (stark 
vereinfachenden) Annahme von drei Ausprägungen je Einflußgröße zei-
gen sich im Bereich zwischen öffentlichen und privaten Gütern be-
reits 81 Gütertypen. Durch die Zusammenfassung verschiedener Ein-
flußgrößen wird dieses Güterspektrum auf sieben "wichtige" Gü-
terklassen reduziert. Interessant ist die Einführung des Extensi-
onsniveaus. Mit ihm können bei Einführung einer 9-stufigen Skala 
alle Güter als Gruppengüter interpretiert werden, angefangen " ... 
vom Extremfall des Individualguts (e = 0), das in dieser Sicht ein 
(unechtes) Klubkollektivgut nullter Ordnung erscheint, bis zum 
"Welt-Klubkollektivgut" (e =9) ... ". Grossekettler, H.: Options- und 
Grenzkostenpreise für Kollektivgüter unterschiedlicher Art und 
Ordnung, in: Finanzarchiv, N.F., Heft 2 1985, S. 211 - 252, hier: S. 
230. 
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liches Handeln als erforderlich angesehen wird. Mit welchen 
Mitteln und in welcher Intensität solchen Störungen zu be-
gegnen ist, kann von den zuständigen politischen Instanzen 
nur für jeden Einzelfall entschieden werden. Aus dieser 
Sicht erinnern die Argumente für entsprechende Marktein-
griffe des Staates stark an die Begründungen für staatliche 
Eingriffe im Zusammenhang mit meritorischen Gütern. 

5. Das Konzept der meritorischen Güter 

Im Rahmen der Theorie der öffentlichen Güter war als Ziel 
vorgegeben, die aufgrund der nicht funktionsfähigen Märkte 
eingeschränkte Konsumentensouveränität durch staatliche In-
terventionen in Verbindung mit politischen Wahlmechanismen 
wiederherzustellen. "Dagegen schließen meritorische Bedürf-
nisse ihrer Natur nach eine Einmischung des Staates in dil; 
Konsumentenpräferenzen ein.• 55 Meritorische Bedürfnisse des 
Staates liegen dann vor, wenn die privaten Bedürfnisse, die 
der Markt innerhalb der Grenzen, die die wirksame 
Nachfrage auferlegt, befriedigt, ( ... ) als so bedeutend an-
gesehen werden, daß für ihre Befriedigung durch das öffent-
liche Budget über das hinaus Sorge getragen wird, was der 
Markt zur Verfügung stellt und was von privaten Käufern be-
zahlt wird.• 56 Die Folge der so begründeten Staatseingriffe 
in funktionierende Märkte ist Existenz von meritorischen 
Gütern. 

Durch den bewußten und geziel ten Eingriff des Staates in 
die Konsumentensouveränität wird eine der Grundannahmen 
marktwirtschaftlicher Modellbildung in Frage gestellt57 . 
Zur Begründung für meritorische Eingriffe wird auf angenom-
mene oder beobachtete Verzerrungen in den Kon-
sumentenpräferenzen verwiesen58 . Nach dieser Sichtweise 

55 Musgrave, R.A.; Finanztheorie ... , a.a.O., S. 15. 

56 daselbst 

57 Einen ausführlichen Überblick über den Stand der Diskussion dieses 
Problembereiches gibt: Andel, N.: Zum Konzept der meritorischen Gü-
ter, in: Finanzarchiv, N.F., Heft 3, 1984, S. 63o · 648, hier: S. 
643 ff. Auf die Tatsache, daß " ... die Herrschaft der Konsumenten 
auch in der Konkurrenzwirtschaft nicht universal ... " sei, weist be-
reits Eucken hin. "Im Falle der Kollektivbedürfnisse und überall da, 
wo der Konswnent gezwungen ist, seinen Einfluß auf andere zu deli-
gieren, ist seine Einflußm6glichkeit beschränkt." Eucken, W.: Grund· 
sätzeder Wirtschaftspolitik, rororo Bd. 81, Harnburg 1959, S. 115 f. 

58 Vgl. hierzu u.a.: Musgrave, R.A.; Finanztheorie ... , a.a.O., S. 16. 
Ausführlich befaßt sich mit diesem Thema auch Head, J.G.: On Merit 
Goods, in Finanzarchiv, N.F., Heft 25, 1966, S. 1 - 29; überarbei· 
tete Fassung: Über meritorische Güter, in: Recktenwald, H.C.(Hrsg): 
Finanztheori.e, K6ln, Berlin 1969, S. 46 74. 
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werden meritorische Eingriffe " nicht zur Unterdrückung, 
sondern zur Durchsetzunq von Bürger-präferenzen" 59 vorge-
nommen. 

Als Ursachen für verzerrte Präferenzen werden in erster Li-
nie ein unzureichendes Informationsniveau und irrationales 
Verhalten der Konsumenten genannt: 

Unzureichendes Informationsniveau: Die Beschaffung von 
Informationen als eine der Voraussetzung für 
Konsumentscheidungen verursacht Kosten, die bei der Menge 
der zu treffenden Entscheidungen und der teilweise nicht 
mehr bewältigbaren Informationsflut einen für den Einzel-
nen oft nicht mehr akzeptablen Umfang annehmen. Bei 
intertemporalen Konsumentscheidungen führen außerdem Un-
sicherheit und mangelnde Informationen zur Präferierung 
des Gegenwartskonsums gegenüber zukünftigem Konsum. In 
gewissem Umfang kann Informationsmangel in diesen Fällen 
durchaus das Ergebnis rationalen Handelns sein. Jede für 
die Kaufentscheidung erforderliche Information muß mit 
einem z.T. beträchtlichen Aufwand an Zeit und Geld be-
schafft werden. Die Tatsache, daß Marktteilnehmer ihre 
Konsumentscheidung bewußt auf einem unzureichenden Infor-
mationsniveau treffen, ist per se noch kein Argument für 
die Meritorisierung der entsprechenden Güter. Häufig wird 
es ausreichen, wenn der Staat sich damit begnügt, 
die Quellen der Fehlinformation zu kontrollieren, bzw. 
die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen.• 60 
In diesem Kontext wird bedauert, daß im Konzept der meri-
torischen Güter" ... weder die Gründe noch die Vorausset-
zungen und die Formen möglicher Interventionen systema-
tisch aufgezeigt" 61 werden, der institutionelle Aspekt 
meritorischer Güter wird allerdings in jüngerer Zeit in 
der Literatur diskutiert62_ 

Irrationalität: Selbst bei vollständiger Information ist 
es möglich, daß ein Konsument (oder Produzent) "falsche" 
Entscheidungen trifft63 . Die Tatsache, daß Konsumenten 

59 Andel, N.; Zum Konzept ... , a.a.O., S. 644. 

60 ebd., S. 641. Als Stichwort ist hier in erster Linie die Ver-
braucheraufklärung zu nennen. 

61 daselbst. 

62 Vgl. u.a.: Brennan, G.; Lomasky, L.: Institutional Aspects of "Merit 
Goods" Analyses, in: Finanzarchiv, N. F., Heft 41, 1983, S _ 183 -
206. 

63 Head, J.G.; Über meritorische Güter ... , a.a.O., S. 49. Der Terminus 
"falsch" bezieht sich auf das Rationalitätsprinzip. 
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den Gegenwartskonsum gegenüber zukünftigen Konsummöglich-
keiten präferieren, wird als ein Indiz für irrationales 
Nachfrageverhalten dargestellt, das zumindest für gesell-
schaftlich als wichtig angesehene Bereiche korrigiert 
werden müsse. Auch hier ist auf die bereits angespro-
chenen "weichen" Maßnahmen zu verweisen, zumal diesen 
Forderungen nach Eingriffen die Annahme zugrunde liegt, 
daß der Staat in seiner sozialen Führungsrolle, "infor-
mierte Gruppen" oder "Eliten" zuverlässigere Informatio-
nen über die ökonomischen Erfordernisse der Zukunft be-
sitzen, als Individuen. 
strittig64 . 

Diese Annahme ist zumindest 

Neben den genannten Ursachen werden in der Literatur wei-
tere Argumtente für meritorische Eingriffe erörtert: 

Schutz von Individuen, welche die Konsequenzen ihrer 
Handlungen nicht abschätzen können65. 

Verteilungsgesichtspunkte: Güter, die mit dem Attribut 
"meritorisch" versehen werden, sind häufig auch Beispiele 
für besonders verteilungswirksame Maßnahmen (Ausbildung, 
Gesundheitswesen, Schul spei sung etc.) . Daraus wurde nun 
abgeleitet, daß zumindest für einen Teil der meritori-
schen Güter Verteilungseffekte als konstitutive Eigen-
schaften anzusehen seien66 . Umverteilungsaspekte sind bei 
meri torisehen Gütern nicht auszuschließen, eine geziel te 
Umverteilungspolitik durch die Bereitstellung me-
ritorischer Güter ist dagegen umstritten: "Umverteilunq 
durch Meritorisierung erreichen zu wollen, ist ( ... ) be-
stenfalls eine Verteilungspolitik des second best." 67 Ei-
ner solchen Vergehensweise sind grundsätzlich direkte 
Einkommenstransfers ohne Zweckbindung vorzuziehen68 . 

64 Wichtig ist hier der Hinweis, daß jede in die Zukunft gerichtete Ent-
scheidung unter Ungewißheit getroffen werden muß. Es stellt sich da-
her die Frage, ob der Staat (oder informierte Gruppen) einem ge-
ringeren Grad an Unsicherheit unterliegen als Individuen. Vgl. 
hierzu: ebd., S. SO; Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen 
Finanzen Bd.l, a.a.O., S. 77; Andel, N.; Zum Konzept 
a.a.O., S. 646. 

65 Andel, N.; Zum Konzept ... , a.a.O., S. 646. 

66 Beispiele hierfür geben: Andel, N.; Zum Konzept ... , a.a.O.; S. 642, 
sowie: Head, J.G.; Über meritorische Güter, a.a.O., S. Sof. 

67 Mackscheidt, K.; Entfaltung von privater und kollektiver Initiative 
... , a.a.O., S. 260. 
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Aspekte öffentlicher Güter: Unter dieses Argument fallen 
solche Güter, die scheinbar einen meritorischen Charakter 
aufweisen, die sich aber bei gerrauerer Prüfung als 
spezifisch öffentliche Güter erweisen." 69 Es handelt sich 
dabei um solche Güter, die einem Nachfrager zwar direkt 
individuelle Nutzen verschaffen, darüberhinaus erfährt 
jedoch auch die Gesellschaft durch den Güterkonsum eine 
Wohlfahrtsteigerung 70 . Als Beispiele für diesen Aspekt 
meritorischer Güter werden die Lehrmittelfreiheit oder 
die freie ärztliche Hilfe angeführt, diese stellen 
für den betroffenen Schüler oder Patienten einen un-
mittelbaren Nutzen dar, davon abgesehen gewinnt aber je-
der vom Leben in einem Gemeinwesen, dessen Ausbildungs-
stand und Gesundheitsdienst ein höheres Niveau haben." 71 

Der zuletzt genannte Aspekt hat zu einer Diskussion darüber 
geführt, ob sich meri torisehe Befürfni sse nur auf den Be-
reich privater Güter erstrecken72 , oder ob nicht auch öf-
fentliche Güter meri torisehe Bedürfnisse verursachen kön-
nen. Nach der Theorie der öffentlichen Güter basiert die 
Produktionsenscheidung, wie auch bei privaten Gütern, auf 
individuellen Präferenzen. Beide Bereiche unterscheiden 
sind in erster Linie an den Mechanismen, durch welche die 
Präferenzen geäußert werden (Markt- oder Wahl-mechanismus). 
Im Gegensatz dazu wird die Meritorisierung von Gütern als 
begründeter Eingriff in die individuellen Präferenzen dar-

68 Vgl. ebd., S. 259, sowie Andel, H., Zum Konzept ... , a.a.O., S.640. 
Head vertritt mit Bezug auf Musgrave die Auffassung, daß zumindest 
in einigen bedeutsamen Fällen " ... die entsprechenden Güter selbst 
Gegenstand der Umverteilung" seien. Head, J.G.; Über meritorische 
Güter, a.a.O., S. 51; auf diese güterspezifischen Verteilungsziele 
wird auch hingewiesen bei: Andel, H. 1 Zum Konzept ... , a.a.O., S. 
642. 

69 Musgrave, R.A.; Finanztheorie, a.a.O., S. 15. 

70 Vgl. hierzu: Head, J.G.; Über meritorische Güter, a.a.O., S. 52f., 
oder auch Mackscheidt, K.; Die Entfaltung ... , a.a.O., S. 260. Zur 
Kritik an dieser Interpretation vgl.: Andel, H.; Zum Konzept ... , 
a.a.O., S. 639 f. 

71 Musgrave, R.A.; Finanztheorie, a.a.O., S. 15. 

72 Diese, anfangs von Musgrave vertretene Auffassung wurde später von 
ihm selbst revidiert. Vgl. hierzu: Andel, H.; Zum Konzept 
a.a.O., S. 643, oder auch: Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öf-
fentlichen Finanzen ... , Bd. 1, a.a.O., S. 77 f. Andel weist darauf 
hin, daß die Kennzeichnung ''meritorisch'' fälschlicherweise auch wei-
terhin nur auf private Güter bezogen wird. Andel, H.; Zum Konzept 
... , a.a.O., S. 648. 
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gestellt. Die Produktionsentscheidungen werden unabhängig 
von oder in Ergänzung zu den erkennbaren Präferenzstruktu-
ren durch "informierten Gruppen" oder "Eliten" getroffen73 . 
"Das Problem der öffentlichen Guter und das der meritori-
schen Güter muß also voneinander getrennt werden.· 74 

Der Eindruck, daß meritorische Bedürfnisse nur für private 
Güter bestehen, ist vor allem darauf zurückzuführen, daß 
(meritorisch begründete) Staatseingriffe in den privaten 
Güterbereich deutlicher zu spüren sind, als im öffentlichen 
Bereich. Bei privaten Güter, die aufgrund von individuellen 
Präferenzen erworben werden, wirkt sich ein Eingriff in die 
beim Marktprozess enthüllten Präferenzstrukturen unmittel-
bar und direkt auf die Marktteilnehmer aus. Demgegenüber 
werden bei politischen Wahlakten die individuellen Präfe-
renzen für öffentlichen Gütern nur indirekt, z.T_ mit 
großer Zeitverzögerung und als Entscheidung über Güterbün-
del ermittelt, die Tatsache der Meri torisierung wird vom 
Individuum kaum bemerkt. Ungeachtet dieser unter-
schiedlichen Fühlbarkeit kann das Element "merito-
risch" ( ... ) prinzipiell bei allen Arten von Gütern vorkom-
men: Wir leben also in einer Welt potentiell meritorischer 
Güter." 75 

Abschließend soll auf einen Aspekt der meri torisehe Güter 
hingewiesen werden, der bislang kaum beachtet worden ist: 
Wenn die "wahre" individuelle Präferenzstruktur für öffent-
liche Gütern durch politische Abstimmungsprozesse enthüllt 
werden kann, muß es doch möglich, auch für meritorisierte 
Güter die "unverzerrten" Präferenzen ex post über Abstim-
mungsprozesse zu erhalten. Demnach wäre die Meritorisierung 

73 Wie stark die Präferenzen der "Eliten" von denen anderer Statusgrup-
pen abweichen können, wird durch verschiedene Untersuchungen belegt. 
Am Beispiel des Gesundheitsbereiches kann gezeigt werden, daß dessen 
Bedeutung mit steigender Statusgruppe sukzessive abnimmt. Siehe 
hierzu: Gretschmann, K.; Mackscheidt, K.: Bürgerpräferenzen und 
Staatshaushalt, in: Wirtschaftsdienst 1984 I III, S. 145 152, 
hier: S. 149 f., sowie: Murk, M.: Sicherheitsbedürfnisse und Poli-
tik, in: Schulte, W.(Hrsg.): Soziologie in der Gesellschaft; Bremen 
1981' s. 135 - 139. 

74 Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen ... , Bd. 1, 
a.a.O., S. 78. 

75 Mackscheidt, K.; Die Entfaltung von privater und kollektiver In-
itiative ... , a.a.O., S. 264. 
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von Gütern eine temporäre Erscheinung, die nur so lange Be-
stand hat, solange sie nicht durch die Wähler in einer po-
litischen Wahlhandlung "legitimiert• worden ist. 

6. Allokative Eingriffe des Staates im Überblick 

Die Eingriffe des Staates in das Marktgeschehen mit dem 
Ziel, den Bereich der Allokation an ein optimales Bedin-
gungsgefüge anzunähern, werden nachfolgend in einem zusam-
menfassenden Überblick dargestellt (Übersicht 3.1). 

Der Ausgangspunkt ist das private Gut, dessen Konsum keine 
nennenswerten externen Effekte verursacht. Die Rivalität im 
Konsum ist weitgehend vorhanden und die Rechtsordnung ge-
stattet es, die beim Kauf erworbenen Eigentumsrechte auch 
durchzusetzen. 

Die Gruppen der Clubgüter und der lokalen öffentlichen Gü-
ter zeichnen sich dadurch aus, daß die Vorteile aus der 
Nutzung von Gütern mit externen Effekten auf eine definier-
bare Gruppe (Clubmitglied, Gemeindeangehöriger) begrenzt 
werden kann. Technische Gütereigenschaften, in Verbindung 
mit entsprechenden Rechtsvorschriften, ermöglichen den 
Vollzug eines Ausschlussen von Nicht-Mitgliedern. Im Nor-
malfall ist davon auszugehen, daß innerhalb der Gruppe 
keine Konsumrivalität auftritt, dies ist allerdings abhän-
gig vom jeweiligen Gut, von der vorgehaltenen Kapazität und 
von der Anzahl der nutzungswilligen Mitglieder. In Zeiten 
mit hoher Kapazi tätsauslastung kann durch einen zu-
sätzlichen Nachfrager der Nutzen für alle Gruppenmitglieder 
gemindert werden, das Mischgut nimmt mehr und mehr den Cha-
rakter eines privaten Gutes an. 

Komplementäre Mischgüter und Optionsgüter sind durch die 
Existenz zweier Nutzenkomponenten gekennzeichnet: durch die 
Bereitstellung wird öffentlicher "Grundnutzen" produziert, 
der im Falle der Inanspruchnahme ergänzt wird durch priva-
ten Beanspruchungsnutzen. Bei Optionsgütern ist der Bereit-
haltungsnutzen das eigentliche Ziel der Nachfrage, eine In-
anspruchnahme der entsprechenden Güter wird nur ausnahms-
weise oder im Notfall angestrebt. 

Der extreme Fall öffentlicher Güter, das spezifisch öffent-
liche Gut zeichnet sich dadurch aus, daß alle potentiellen 



Übersicht 3.1: Eine Systematik ökonomischer Güter und Leistungen 
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Nutzer gleichzeitig und mit gleichem Nutzen von dem Gut 
konsumieren können, daß keine Konsumrivalität besteht und 
die Möglichkeit der Anwendung des Ausschlußprinzips aus 
technischen oder ökonomischen Gründen nicht gegeben ist. 

Diese Gütersystematik ist zu ergänzen durch die Dimension 
der Meritorisierung. Die auf der Grundlage von individuel-
len Interessen entweder direkt (durch Marktprozesse) oder 
indirekt (durch politische Abstimmungsprozesse) determi-
nierte Struktur der bereitgestellten und nachgefragten Gü-
ter wird mit dem Hinweis auf vorhandene Präferenzverzerrun-
gen bzw. irrationales Verhalten durch staatliche Eingriffe 
korrigiert. Solche Korrekturen erfolgen in erster Linie in 
Form von geziel ten monetären oder rechtlichen Eingriffen 
mit dem Ziel, entweder die Nachfrage zu dämpfen, oder die 
an sich mögliche Anwendung des Ausschlußprinzips zu be-
oder zu verhindern 76 . Als meritorischer bzw. demeri tori-
scher Nutzen ist jeweils die Differenz zwischen dem Nutzen 
aus dem präferenzbezogenen und dem korrigierten Güterkonsum 
zu interpretieren. Es wurde deutlich, daß grundsätzlich 
alle Bereiche des Güterspektrums meritorisierungsfähig 
sind. 

7- Ist der Rettungsdienst ein öffentliches Gut? 

Die Einordnung des Rettungsdienstes in die Systematik öf-
fentlicher und meritorischer Güter erfordert, z.T. im Vor-
griff auf nachfolgende Ausführungen, die Feststellung der 
folgenden Sachverhalte: 

Der Rettungsdienst ist ein Teil des Gesundheitswesens 77 . 
Allein mit dieser Zuordnung kann nach Ansicht von Thie-
meyer " ... die Diskussion um die sog. Kriterien für 'öf-

76 Vgl. in diesem Zusammenhang die Ausführungen bei: Lepelmeier, D.; 
Theurl, E.: Zur Problematik meritorischer Güter, in: Wirtsch2fts~ 

wissenschaftliches Studium (WiSt), Heft 12, Dezember 1981, S. 553 -
556, hier: S. 554. 

77 Vgl. hierzu u.a.: Weissenb6ck, H.: Studien zur ökonomischen Effizienz 
von Gesundheitssystemen, Schriften aus dem Gebiet des öffentlichen 
Gesundheits•·esens. Heft 36; Stuttgart 1974, S. 4; Ossenbühl, F.: 
Rettungsdienst und Berufsfreiheit, a.a.O., S. 2, sowie: Beske, F.: 
Systemforschung im Gesundheits":esen, in: Institut für Gesundheits-
Systemforschung (Hrsg.): Ziele und Aufgaben des Instituts für Ge-
sundheits-Systemforschung (GfS), Kiel 1978, S. 12 - 30, hier: Über-
sicht S. 20. 
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fentliche Güter' ... • 78 dahingestellt bleiben, da der mit 
dieser Zuordnung verbundene besondere Sicherstellungsauf-
trag selbst als Kriterium für öffentliche Güter angesehen 
werden könne. 

In seiner historischen Entwicklung kann der Rettungs-
dienst mit unterschiedlicher Gewichtung sowohl dem Be-
reich der äußeren Sicherheit79 als auch dem Bereich der 
caritativen Aufgaben zugeordnet werden. 

In der aktuellen Diskussion wird der Rettungsdienst 
außerdem als Teil von so unterschiedlichen Bereichen wie 
dem Verkehrswesen80 und der Gefahrenabwehr (Sicherheit 
und Ordnung) 81 betrachtet. 

Durch diese vielfältigen Zuordnungsrichtungen wird die 
Frage nach dem Charakter der Leistungen des Rettungs-
dienstes noch nicht beantwortet, obwohl verschiedene Zuord-
nungen, z.B. zum Bereich der äußeren Sicherheit oder der 
Gefahrenabwehr, die Zugehörigkeit zum Bereich der öf-
fentlichen Güter zumindest nahelegen. 

Aufklärung verspricht ein stufenweises Vorgehen, wobei auf 
einige bereits angesprochene Fragestellungen zurückgegrif-
fen wird: 

Wer nutzt die Einrichtungen des Rettungsdienstes 
tatsächlich oder potentiell? 

Entstehen bei der Nutzung Rivalitäten im Konsum? 

78 Thiemeyer, Th.: Gesundheitspolitik (Gesundheitswesen I), in: 
wärterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), 34./35. Lfg. 
Sp. 576 - 591, hier: Sp. 581. 

Hand· 
1981 ' 

79 Vgl. hierzu: von Viehbahn; Über die allgemeine Bedeutung ... , a.a.O., 
s. 510. 

80 Nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wird die Beförderung von 
Kranken, Verletzten und sonstigen hilfsbedürftigen Personen als "Ge· 
legenheitsverkehr mit Mietwagen zum Zwecke des Krankentransports" 
angesehen (§ 46 in Verb. mit § 51 PBefG) und bedarf der Genehmigung 
durch die zuständige Verkehrsbehörde. In der Reichsversicherungsord· 
nung (RVO) wird den Leistungen des Rettungsdienstes als einer un· 
selbständigen Nebenleistung der Charakter von Reisekosten (§ 194 
RVO) zugebilligt. 

81 "Als Gegenstand der Gefahrenabwehr, also des materiellen Polizei· 
rechts, ist der Rettungsdienst eine ausschließlich den Ländern zu· 
stehende Kompetenz.~~ Ossenbühl, F.; Rettungsdienst und Berufsfrei· 
heit, a.a.O., S. 1. 
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Besteht die Möglichkeit des Nutzungsausschlusses und wird 
diese Möglichkeit genutzt? 

Wer determiniert Art, Umfang und Qualität des Leistungs-
angebotes? 

Wie kann das System sein Angebot an veränderte Nachfrage-
situationen anpassen? 

Der direkte Nutzer der Leistungen des Rettungsdienstes ist 
der kranke, verletzte oder in Not geratene Mensch. Da je-
doch Krankheit, Unfall oder Notfall weitgehend Zufallser-
eignisse sind, ist jeder Bürger potentiell ein Nutzer des 
Systems. Für den einzelnen können Aussagen über die Ein-
tri ttswahrscheinlichkei t nicht gemacht werden, deshalb be-
steht, über die effektive Nachfrage hinaus, eine auf die 
Bereithaltung des Systems gerichtete Nachfrage (option de-
mand). 

Bei der konkreten Nutzung der Einrichtungen des Rettungs-
dienstes treten Rivalitätsbeziehungen auf, ein im Einsatz 
befindliches Rettungsmittel kann nicht gleichzeitig einen 
anderen Einsatz bedienenB 2 . Wird das System als Ganzes be-
trachtet, so besteht eine der wesentlichen Planungsaufgaben 
darin, solche Rivalitäten nicht aufkommen zu lassen. "Ziel 
des Rettungsdienstes ist es, an jedem Ort zu jeder Zeit 
unterschiedslos jedem Menschen ... (Hilfs- und Transportmög-
lichkeiten) ... zur Verfügung zu stellen." 83 Ungeachtet die-
ser Zielstellung können Rivalitätsbeziehungen in Bela-
stungsspitzen nicht völlig vermieden werden. 

Die Möglichkeit, Nachfrager, die ihre Zahlungsbereitschaft 
nicht offenbaren, von der Nutzung der Rettungsdienst-
einrichtungen auszuschließen, ist grundsätzlich gegeben. So 
kann beispielsweise die Einführung einer Selbstbeteiligung 
als Versuch angesehen werden, über die Androhung eines Aus-
schlusses die direkte Nachfrage im Rettungsdienst zu beein-
flussen. Technisch wäre das Ausschlußprinzip also anwend-

82 Verschiedene Einsatzstrategien sehen vor, daß bei Fahrzeugengpässen 
weniger dringliche Einsätze (Krankentransport) während der 
Anfahrtphase zugunsten von Notfällen abgebrochen werden können. 

83 Riediger, G.: Zu den Wirkungen des Rettungsdienstes; Arbeitspapier 
der BASt, Köln 1982, abgedruckt in: Lüttgen, R., et al.(Hrsg): Hand-
buch des Rettungswesens (HdR), Loseblattausgabe in 4 Bd., Grundwerk: 
Hagen 1974; hier: Bd. 4, G 3.1.3, S. 1. 
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bar, allerdings sprechen soziale, humanitäre und politische 
Gründe dagegen: "Der Einsatz darf nicht deshalb abgelehnt 
werden, weil ein rechtswirksamer Vertrag nicht vorliegt 
oder die Entrichtung des Entgelts nicht gesichert ist." 84 

Güter und Leistungen, bei welchen das Ausschlußprinzip zwar 
anwendbar ist, aber aus politischen Gründen nicht durchge-
setzt wird, sind typische Beispiele für meritorische Güter. 

Auf den ersten Blick treten bei der Inanspruchnahme der 
Leistungen den Rettungsdienstes externe Effekte nur in sehr 
begrenztem Umfang auf, es ist also weitgehend ein privates 
Gut. Als Beispiele für externe Effekte können die Minderung 
der psychischen Belastung bei Angehörigen von Verletzten 
oder Erkrankten durch eine frühzeitige und sachgerechte 
Versorgung genannt werden, oder auch die schnelle Auflösung 
von Verkehrsstaus durch eine rasche Bergung, Versorgung und 
Beförderung von Verletzten. Bei einer Analyse der 
Beziehungsgeflechte des Systems Rettungsdienst mit seiner 
Umwelt werden jedoch neue Bereiche externer Effekte deu t-
lieh. So stellen die Fahrzeuge des Rettungsdienstes bei 
Sondersignaleinsätzen eine erhebliche Lärmbelastung dar. 
Messungen haben gezeigt, daß der Schallpegel von einge-
schalteten Signalhörnern bereits im Fahrzeug bei über 90 
dB (A) liegt85 . Um wieviel größer ist dann die Lärmbela-
stung, die Anwohner an einer vielbefahrenen Straße in der 
Nähe eines Krankenhauses 86 ertragen müssen. Aber nicht nur 
durch Lärmemmision verursacht der Rettungsdienst externe 
Effekte.Untersuchungen haben gezeigt, daß die Einsätze des 
Rettungsdienstes überprortional häufig zu Unfällen führen. 

84 § 17(2) der Musterdienstanweisung für den Rettungsdienst gern Art. 13 
Abs. 3 des BayRDG. in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, 
Bay 1525, S. 21. Für den Rettungsdienst bedeutet dies eine Beförde-
rungspflicht. Damit wird von tlen Regelungen des PBefG abgewichen, 
nach welchen eine Beförderungspflicht für den "Gelegenheitsverkehr 
mit Mietwagen" in § 49(3) ausdrücklich nicht besteht. 

85 Schmiede!, R.; Unterkofler, M.: Unfallursachen bei Unfällen von Ret· 
tungsfahrzeugen im Einsatz, Forschungsberichte der BASt, Bereich Un· 
fallforschung; Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 17, 
Bergisch Gladbach 1986, S. 83 f. 

86 In Untersuchungen wurde deshalb analysiert, in welchem Umfang der 
Lärmpegel und das Unfallrisiko bei Sondersignaleinsätzen durch die 
Beeinflussung von Ampelanlagen gemindert werden können: Bosserhoff, 
D., et al.: Beeinflussung von Lichtsignalanlagen durch Rettungsfahr· 
zeuge im Einsatz, Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallfor-
schung, Nr. 94, Bergisch Gladbach 1983, Teil I, S. 73, sowie Teil 
II, S. 45f. 
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Das Risiko eines Unfalls mit Personenschaden ist bei Son-
dersignaleinsätzen im Rettungsdienst viermal höher, als bei 
Normaleinsätzen87_ 

Die Entscheidungen über Art, Umfang und Qualität der 
Leistungserstellung im Rettungsdienst werden weitgehend im 
politischen Raum getroffen. Auch dort, wo die Planungs- und 
Entscheidungsbefugnisse auf die regionale bzw. kommunale 
Ebene verlagert worden sind, behält sich das jeweilige Bun-
desland die Rahmenplanung vor, welche die für eine 
landeseinheitliche Durchführung des Rettungsdienstes unver-
zichtbaren Festlegungen enthält. " 88 Die in der jeweiligen 
Rahmenplanung vorgegebenen Richtlinien sind in den einzel-
nen Bundesländern von unterschiedlicher Eindeutigkeit und 
Verbindlichkeit, sodaß den durchführenden Institutionen vor 
Ort ein gewisser Spielraum zur eigenständigen Planung und 
Anpassung verblieben ist. 

Dieser Rahmen für selbständiges Handeln ist dort jedoch 
weitgehend eingeengt, wo durch überregionale Rettungs-
dienstplänen 

Rettungsdienstbereiche, 

Rettungsleitstellen- und Rettungswachenstandorte, 

Rettungshubschrauberstandorte, und 

die Art und Anzahl der vorzuhaltenden mobilen Rettungs-
mittel 

87 Schmiedel, R.; Unterkofler, M.; Unfallursachen ... , a.a.O., S. 31 
(Tab. 6). 

88 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 2. 
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ausdrücklich festgelegt worden sind89 . Durch derartige Vor-
gaben ist den Leistungsträgern weitgehend die Möglichkeit 
genommen, ihr Angebot kurzfristig an sich verändernde Nach-
frage- oder Rahmenbedingungen anzupassen. 

Durch die Festlegung von Leistungsumfang und -qualität 
erfüllt der Staat seine Sicherungspflicht. Ziel dieser Vor-
gaben ist es, die Kapazität des Systems, und damit den Be-
rei thal tungsnu tzen, auf einem politisch vertretbaren und 
finanzierbaren Niveau zu halten. Für den potentiellen Nut-
zer bedeutet eine ausreichende Kapazitätsvorhaltung, daß er 
im Bedarfsfall die Leistungen des Rettungsdienstes in An-
spruch nehmen kann, ohne mit konkurrierenden Nachfragern 
rechnen zu müssen. Diese Nachfrage richtet sich in erster 
Linie auf das Vorhandensein des Systems, eine konkrete In-
anspruchnahme wird von niemand angestrebt: der Rettungs-
dienst ist ein typisches Optionsgut. 

Durch die Vorgabe von Rahmenbedingungen stellen die Bundes-
länder sicher, daß die Aufgaben des Rettungsdienstes lan-
desweit in vergleichbarer Güte erfüllt werden. Die konkrete 
Aufgabenerfüllung wird jedoch stark durch lokale Bedin-
gungen geprägt90 und zeichnet sich durch eine geringe Wir-
kungsreichweite aus. Damit kann der Rettungsdienst auch als 
ein regionales, z.T. sogar als lokales öffentliches Gut 
charakterisiert werden. Der leistungsfähige Rettungsdienst 
im Landkreis A kann nicht von den Bewohnern des Landkrei-
sesBin Anspruch genommen werden 91 · 

89 Vgl. als Beispiel § 3 (6) Rh-Pf RettDG, ähnlich auch §§ 1 - 5 der 
Verordnung zur Durchführung des RDG - Saar, in: Gerdelmann, Korb-
mann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Saarl 232o. 

90 Lokal wirkende Faktoren sind beispielsweise: Bevölkerungsdichte, 
Krankenhausinfrastruktur, Leistungsträger, ärztliche Versorgung, 
etc. Eine detaillierte Beschreibung dieser Faktoren gibt: Borjans, 
R.: Effizienz der Rettungsorganisation, Forschungsberichte der BASt, 
Bereich Unfallforschung; Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 
19, Bergisch Gladbach 1986, S. 86 ff.; vgl. auch: Skorski, F.: Ret-
tungswachen, in: Handbuch des Rettungswesens (HdR), a.a.O., Bd. 2, C 
I.3.2, S. 6. 

91 Diese Aussage trifft vor allem für den Bereithaltungsnutzen zu, aber 
auch die Inanspruchnahme ist im Normalfall auf die jeweilige Region 
begrenzt. Ausnahmen sind besondere Schadensereignisse, z. B. Kata~ 

strophen, hier wirken die Rettungsdienste verschiedener Regionen zu-
sanunen. 



- 64 -

Zusammenfassend kann der Rettungsdienst als ein regionales 
öffentliches Optionsgut mit meritorischem Charakter gekenn-
zeichnet werden, dessen einheitliche Bereitstellung durch 
überregionale Rahmenbedingungen sichergestellt wird. 

Die Erkenntnis, daß sowohl die Verfügbarkeit, als auch die 
Inanspruchnahme des Rettungsdienstes Nutzen in jeweils un-
terschiedliche Kategorien stiften, hat für die Planung und 
Durchführung, vor allem aber für die Finanzierung und Beur-
teilung des Systems weitreichende Konsequenzen. Verstärkt 
wird dieser Gesichtspunkt durch die Tatsache, daß es sich 
beim Rettungsdienst um eine Dienstleistung handelt. Bei 
Planung, Produktion und Absatz von Dienstleistungen sind im 
Vergleich mit "normalen" Produktionsbetrieben charakteri-
stische Besonderheiten zu beobachten. Im anschließenden Ka-
pitel werden diese Besonderhe1ten von Dienstleistungsunter-
nehmen und ihren Produktionsbedingungen erläutert. Außerdem 
wird analysiert, welche Konsequenzen sich für den Rettungs-
dienst aus seiner Zuordnung einerseits als Optionsgut und 
andererseits als Dienstleistung ergeben. 
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IV. BESONDERHEITEN BEI DER LEISTUNGSERSTELLUNG VON DIENST-
LEISTUNGSBETRIEBEN 

1. Vorbemerkungen 

Sowohl in der Alltagssprache, wie auch im wirtschaftswis-
senschaftlichen Sprachgebrauch sind Dienstleistungen ein geläu-
figer und offensichtlich allgemein akzeptierter Begriff. Umsa-
mehr überrascht es, daß es eine allgemein anerkannte Definition 
nicht gibt. 

Das Konversationslexikon vermerkt unter dem Stichwort "Dienst-
leistungen": "wirtschaftliche Tätigkeiten, die nicht in der Er-
zeugung von Sachgü tern, sondern in persönlichen Leistungen be-
stehen. D. werden erbracht in den Wirtschaftsbereichen Handel, 
Banken und Versicherungen, Gaststätten- und Beherbergungswesen, 
Transport- und Nachrichtenwesen, im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung, der freien Berufe und sonstiger D." 1 Hier wird, wie 
bei vielen anderen Abgrenzungsversuchen auch, der Begriff nicht 
durch seinen Inhalt, sondern vor allem " ... durch die Aufzäh-
lung einiger Wirtschaftsbereiche ( ... ) erläutert.• 2 

Mit den nachfolgenden Ausführungen soll nun nicht der Versuch 
unternommen werden, eine allgemeingültige Definition des Be-
griffes "Dienstleistungen" abzuleiten, es wird vielmehr, nach 
einem kurzen Überblick über volks- und betriebswirtschaftliche 
Ansätze zur terminologischen Klärung, aufbauend auf einer Ar-
bei tsdef ini tion die Problematik der Dienstleistungsproduktion 
allgemein und speziell für den Rettungsdienst deutlich gemacht 
werden. 

2. Terminologische Abgrenzungen 

2.1 Dienstleistungen nach volkswirtschaftlicher Sichtweise 

Ausdrückliche Berücksichtigung finden Dienstleistungen bzw. der 
Dienstleistungsbereich in der ökonomischen Literatur vor allem 
im Rahmen 

- der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, und 

Der Neue Brockhaus, 5. Auf!., Wiesbaden 1973, Bd. I, S. 593. 

Maleri, R.: Grundzüge der Dienstleistungsproduktion, Berlin, Heidelberg, 
New York 1973, S. 4. 
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der Theorie der strukturellen und sektoralen Wirtschafts-
entwicklung. 

Für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung werden die öko-
nomischen Güter nach Sachgütern (oder Waren), Dienst-
leistungen (auch kurz Dienste genannt) und Faktorleistungen• 3 

unterschieden. Nach einer Aufzählung von verschiedenen Dieost-
leistungszweigen (24 Bereiche) wird erläutert, daß sich Dienst-
leistungen von Sachleistungen dadurch unterscheiden, daß 
Produktion und Verbrauch gleichzeitig stattfinden. Dienste kön-
nen also nicht gelagert werden, es gibt kein Eigentum an ihnen 
und sie sind unsichtbar. Sie sind jedoch, wie Sachgüter, das 
Ergebnis von Produktionsprozessen.• 4 Darüberhinaus werden 
Dienstleistungen der Gruppe der nicht-dauerhaften Güter {non-
durables) zugerechnet5 , eine Zuordnung, die nicht unumstritten 
ist6 . Im Bereich der Außenbeziehungen einer Volkswirtschaft 
wird im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als 
Teilbilanz zur Leistungsbilanz auch eine Dienstleistungsbilanz 
geführt. In ihr werden die Ergebnisse des Austausches von ins-
gesamt 24 Dienstleistungsbereichen zusammengefaßt7 . 

Gegenstand der Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung ist die 
Erfassung und die Erklärung von unterschiedlichen sektoralen 
Wachstumsraten im Zuge des langfristigen Entwicklungsprozesses 
einer Volkswirtschaft 8 . Die Gesamtwirtschaft wird dabei in 
einen primären, einen sekundären und einen tertiären Sektor un-
terteilt9. Der primäre Sektor wird mit der Urproduktion (Land-
wirtschaft, Bergbau, 
dären Sektor ist die 

Forstwirtschaft) identifiziert, im sekun-
verarbei tende Wirtschaft zu sammengefaßt 

Stobbe, A.: Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, 3. Aufl., Heidelberger 
Taschenbücher Bd. 14, Berlin, Heidelberg, New York 1972, S. 4. 

4 daselbst. 

5 ebd., S. 5. 

6 Maleri, R.; Grundzüge ... , a.a.O., S. 13. 

Vgl.: Stobbe, A.; Volkswirtschaftliches Rechnungswesen; a.a.O., S. 235. 

8 Vgl. u.a.: Fourastie, J.: Die große Hoffnung des zwanzigsten Jahr-
hunderts, Köln·Deutz 1954, S. 135 f. Einen Überblick über die unter-
schiedlichen Meß- und Beurteilungsansätze bietet: Willms, M: Strukturpo-
litik, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspoli-
tik, Bd. 2, München 1981, S. 331 - 368, hier: S. 333 ff. 

9 Zur Abgrenzung vgl.: Decker, F.: Dienstleistungsbetriebe, in: Handwörter-
buch der Betriebswirtschaft I/1, 4. Aufl. 1974, Sp. 1164 - 1175, hier: 
Sp. 1164 f., oder Bühlmann, R.: Die Fragen der "Besonderheiten des 
Verkehrs", Dissertation, Universität Bern, Bern 1969, S. 77 ff. 
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und der tertiäre Sektor stellt sich als eine Zusammenfassung 
unterschiedlicher Wirtschaftstätigkeiten dar, die überwiegend 
dem Dienstleistungssektor zugeordnet werden können. Aus diesem 
Grunde wird der tertiäre Sektor häufig summarisch mit Begriffen 
wie "service industries• 10 oder Dienstleistungssektor beschrie-
ben. 

2.2 Dienstleistungsbetriebe als Untersuchungsgegenstand der Be-
triebswirtschaftslehre 

In betriebswirtschaftliehen Veröffentlichungen, die sich spezi-
ell mit den Sachverhalten von Dienstleistungsproduktion und 
Dienstleistungsbetrieben beschäftigen, wird häufig darauf hin-
gewiesen, daß die "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre" weitge-
hend als Industriebetriebslehre anzusehen sei, da sie sich in 
J.hren Analysen und Aussagen vornehmlich auf den Industriebe-
trieb konzentriere 11 . "Spötter sagen nicht ganz zu Unrecht, das 
die Wissenschaftler bei ihren Untersuchungen und Beschreibungen 
zwar von 'Betrieb' und 'Unternehmung' schlechthin sprechen, in 
Wahrheit aber nur eine Textil- oder Maschinenfabrik in Form ei-
ner AG vor Augen haben."12 

In den Standardwerken der "Allgemeinen BWL" wird auf Dienstlei-
stungsbetriebe nur am Rande hingewiesen 13 , eine Analyse ihrer 
Besonderheiten und die Integration in das Lehrgebäude der 
Allgemeinen BWL ist jedoch noch nicht geleistet 14 . Vereinzelt 
finden sich Hinweise auf spezielle Betriebswirtschaftslenren, 
in welchen die Besonderheiten von Dienstleistungsbetrieben ana-
lysiert werden. 

Überblickt man das Spektrum dieser 'Zweigwirtschaftslehren', so 
fällt auf, daß diese nahezu ausschließlich für Dienstleistungs-

10 Maleri, R.; Grundzüge ... , a.a.O., S. II. 

II Siehe beispielsweise: Oettle, K.; Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 17; 
Diederich, H.: Verkehrsbetriebslehre, Wiesbaden 1977, S. 6; Berekoven, 
L.: Der Dienstleistungsbetrieb, Wiesbaden 1974, S. 14 f., Klaus, P.G.: 
Auf dem Weg zu einer Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungen: Der 
Interaktionsansatz; in: Die Betriebswirtschaft 44 (1984), S. 467 - 475, 
hier: S. 467 f.; Eichhorn, S.: Krankenhausbetriebslehre- Theorie und 
Praxis der Krankenhaus-Leistungsrechnung, Bd. Ill, I. Auf!. Stuttgart 
1987, S. 12, insbes. Fn.2. 

12 Berekoven, L.: Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 12. 

13 Vgl. hierzu als Beispiel: Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Be· 
triebswirtschaftslehre, 14. Aufl., München 1981, S.l6 und 643. 

14 Mit den Schwierigkeiten einer möglichen Integration befaßt sich: Klaus, 
P.G.; Auf dem Weg ... , a.a.O., S. 471. 



- 68 

bereiche (z.B. Verkehr, Handel, Versicherungen, Tourismus, 
Krankenhäuser etc.) entwickelt worden sind. Ziel dieser bran-
chenorientierten Wirtschaftslehren ist es, die Besonderheiten 
der jeweiligen Unternehmen bei der Planung, der Beschaffung, 
der Produktion, dem Absatz und Finanzierung zu erfassen und zu 
analysieren, und daraus Konsequenzen für die betriebliche Pra-
xis abzuleiten 15 . Eine derartige Spezialisierung hat auf der 
einen Seite den Vorteil, nicht auf zu hohem Abstraktionsniveau 
arbeiten zu müssen, andererseits besteht jedoch die Gefahr, daß 
der Blick für die Gemeinsamkeiten von Dienstleistungsbetrieben 
verlorengeht. 

Ansätze für die Einbeziehung von Dienstleistungsbetrieben in 
die allgemeine BWL sind bereits vor längerer Zeit entwickelt 
worden 16 , in den vergangenen Jahren sind verschiedene Arbeiten 
veröffentlicht worden, welche entweder den Gesamtbereich der 
Dienstleistungsbetriebe 17 oder spezielle Aspekte von Dienstlei-
stungen18 einer eingehenden Untersuchung unterziehen. Durch 
verstärkte Initiativen in diesem sehr fruchtbaren Arbeitsfeld 
müßte es gelingen, die einzelnen Ansätze zu einer Betriebswirt-
schaftslehre für Dienstleistungsunternehmen zu verdichten und 
in eine Systematik der allgemeinen BWL einzugliedern. 

2.3 Dienstleistungen - eine Arbeitsdefinition 

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß eine allgernein 
anerkannte Definition für den Begriff 'Dienstleistung' und da-
mit eine eindeutigen Abgrenzung zum Bereich der Sachgüter noch 
nicht entwickelt worden ist. Alle Versuche einer terrni-

15 Beispiele für solche branchenorientierten Wirtschaftslehren sind: Il-
letschko, L.L.: Transport-Betriebswirtschaftslehre, Wien - New York 1966 
(2. Auflage von "Transportwirtschaft im Grundriß", Wien 1957); Diederich, 
H.; Verkehrsbetriebs lehre, a.a.O.; oder für den Krankenhausbereich: Eich-
horn, S.: Krankenhausbetriebslehre - Theorie und Praxis des Krankenhaus-
betriebes, Bd.I (2. Aufl., Stuttgart 1974), Bd.II (3. Aufl., Stuttgart 
1976), Bd. III (l.Aufl., Stuttgart 1987). 

16 Vgl. u.a.: Walther, A.: Einführung in die Wirtschaftslehre der Unterneh-
mung, Bd.l, Zürich 1947, S. 240 ff. 

17 Maleri, R.; Grundzüge a.a.O.; Berekoven, L.; Der Dienstlei-
stungsbetrieb, a.a.O.; derselbe: Der Dienstleistungsmarkt in der Bundes-
republik Deutschland, Bd.l, Göttingen 1983, sowie: Decker, F.; Dienstlei-
stungsbetriebe, a.a.O. 

18 Oettle, K.; Die Dienstbereitschaft a.a.O.; Riebel, P.: Die Be-
reitschaftskosten in der entscheidungsorientierten Unternehmensrechnung, 
in: ZfbF 22 (1970), S. 372 - 386; Engelhardt, H.W.; Schwab, W.: Die Be-
schaffung von investiven Dienstleistungen, in: Die Betriebswirtschaft 42 
(1982) 4, S. 503 - 513; Klaus, P.G.; Auf dem Wege ... , a.a.O. 
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nologischen Abgrenzung stehen vor der Schwierigkeit, daß für 
die unterschiedlichen Dienstleistungen bzw. Dienstleistungsbe-
triebe mit ihren z.T. sehr heterogenen Leistungs- bzw. Betrieb-
seigenschaften charakteristische Grundgemeinsamkeiten herausge-
arbeitet werden müssen. 

Ein eigener Definitionsversuch wird im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit nicht unternommen, vielmehr wird auf eine in der Litera-
tur angebotene Abgrenzung zurückgegriffen: "Dienstleistungen im 
engsten Sinne sind der Bedarfsdeckung Dritter dienende materi-
elle und/oder geistige Prozesse, deren Vollzug und deren Nut-
zung einen (zeitlich und räumlich) synchronen Kontakt zwischen 
Leistungsgeber und Leistungsnehmer (bzw. dessen Verfügungsob-
jekte) bedingen und von der Bedarfsdeckung her erfordern.• 19 

Aus dieser Definition werden Merkmale abgeleitet, welche für 
einen typischen Dienstleistungsbetrieb charakteristisch sind20 : 

- der Bedarf richtet sich weniger auf das Leistungsergebnis, 
der Leistungsprozeß steht im Zentrum des Interesses (prozes-
sorientierte Leistung); 

zwi sehen Bedarfsträger ( bzw. dessen Verfügungsobj ekten) und 
Leistungsträger besteht zeitlich und räumlich ein un-
mittelbarer Kontakt (externes Leistungsobjekt); 

der Bedarf wird auftragsindividuell gedeckt (keine Mas-
senproduktion); 

vor der Leistungserstellung sind betriebliche Vorleistungen 
zu erbringen, die eher geistig/abstrakt als materiell sind 
(Vorhaltung der Leistungsbereitschaft); 

- die Leistungstiefe eines Betriebes ist gering. 

Diese sehr enge Definition von Dienstleistungen erfallt nur 
einen Teil der Dienstleistungsbetriebe. Durch eine Lockerung 
der genannten Merkmale kann die Begriffsbestimmung erweitert 
werden, allerdings wird damit der Bereich der ideal typischen 
Dienstleistungen verlassen21, 

19 Berekoven, L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 29. Eine andere Ab· 
grenzung bieten: Engelhardt, H.W.; Schwab, W.; Die Beschaffung 
a. a. 0. , S. 504 . 

20 ebd., S. 33f. 

21 ebd., S. 30. 
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Für verschiedene Dienstleistungen liegt der Nachfrage-
schwerpunkt eindeutig auf dem Leistungsergebnis (Verkehr, 
ärztliche Behandlung, Kfz-Reparatur, etc.). Allerdings ent-
hält auch die Nachfrage nach derartigen Dienstleistungen 
prozessuale Elemente, die dann als zusatzleistungen22 oder 
als qualitative Dimensionen des Leistungsbegriffes23 angese-
hen werden. 

Die Leistungen werden nicht auftragsindividuell erbracht, 
sondern 
welchem 

im Rahmen eines umfassenden Leistungsprozesses, an 
der Bedarfsträger partizipieren kann (Beispiele: 

Theater- oder Zirkusvorstellung, Linienverkehr). Die Mög-
lichkeiten einer Industrialisierung von Dienstleistungen 
sind allerdings begrenzt durch die zentrale Rolle der per-
sönlichen Interaktion24 . Eine Mißachtung dieser Grenzen ist 
in aller Regel Ursache für die negative Beurteilung der Lei-
stungsergebnisse. 

Verschiedene Dienstleistungen bestehen nicht aus Lei-
stungsprozessen, sondern aus der Vorhaltung nützlicher Ein-
richtungen unterschiedlichster Art (Museum, Parkanlagen, 
Straßen), verbunden mit der Zusage, den potentiellen Nach-
fragern die Nutzung dieser Einrichtungen bei Bedarf, z. T. 
gegen Entgelt, zu gestatten. 

Es wird deutlich, daß mit diesen Erweiterungen das Feld der 
Dienstleistungen sehr weit wird und daß das konstitutive Ele-
ment" ... im unmittelbaren, d.h. zeitlich und räumlich synchro-
nen Kontakt der Marktpartner oder deren Objekte besteht." 25 

22 Siehe hierzu beispielsweise die Ausführungen bei: Peters, S.: Die Lei· 
stungen des Verkehrsbetriebes * Bemerkungen zu einer Untersuchung von 
Thies Clausen, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 52. Jg. (1981), 
S. 35 · 48, hier: S. 42 f. 

23 Vgl.: Willeke, R.: Produktion der Verkehrsbetriebe, in: Kern, W.(Hrsg.): 
Handwörterbuch der Produktionswirtschaft, ungekürzte Sonderausgabe, 
Stuttgart 1984, Sp. 2109 · 2119, hier: Sp. 2110. 

24 Vgl. die Ausführungen bei: Klaus, P.G.; Auf dem Weg ... , a.a.O., S. 473. 

25 Berekoven, L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 3o. 
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3. Spezifische Gesichtspunkte bei der Produktion von Dienstlei-
stungen 

3.1 Besonderheiten in der Nachfrage und im Angebot 

In Übersicht 4.1 sind unterschiedliche Kriterien der Produktion 
und des Absatzes von Dienstleistungen und Sachgütern gegenüber-
gestellt. So unterscheidet sich beispielsweise das Angebot von 
Dienstleistungen deutlich von dem der Sachgüter. Während das 
Sachgüterangebot aus be- oder verarbeiteten Produkten besteht, 
umfaßt das Angebot von Dienstleistungen 

die Bereithaltung von Produktionsfaktoren (Betriebs- bzw. 
Dienstbereitschaft) 26 , sowie 

ein Leistungsversprechen. 

Der Inhalt des Leistungsversprechens wird abgeleitet aus der 
Leistungskonzeption (dem Sachziel) eines Unternehmens 27 . 

Die Nachfrageseite vergleicht das Leistungsversprechen mit dem 
elgenen Bedarf. Stimmen Nachfrage und Angebot überein, wird 
kein Kaufvertrag, sondern ein Dienstvertrag 28 abgeschlossen. 
Für die Leistungserstellung ist es unabdingbar, daß der Nach-
frager das Leistungsobjekt29 zur Verfügung stellt. Leistungsob-
jekt kann entweder der Nachfrager selbst, eine andere Person 
oder eine Sache sein, die sich im Besitz des Nachfragers befin-
det. Erst nach Abschluß eines Dienstvertrages ist der Anbieter 
von Dienstleistungen überhaupt in der Lage, vom Stadium der Be-
triebsbereitschaft in die Leistungsbereitschaft überzugehen und 
durch die Einbeziehung des Leistungsobjektes den Leistungs-
erstellungsprozess durchzuführen. 

26 Die Dienstbereitschaft als absatzpolitisches Instrument beschreibt: 
Oettle, K.; Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 26 ff. 

27 Siehe hierzu u.a. die Ausführungen bei: Thiemeyer, Th.: Wirtschaftslehre 
... , a.a.O., S. 29 f. 

28 "Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Lei· 
stung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der ver-
einbarten Vergütung verpflichtet." § 611 (1) BGB; vgl. in diesem Zusam-
menhang auch§ 631 BGB (Werkvertrag). 

29 Anstelle von Leistungsobjekt sind auch Begriffe wie "materielles Trä-
germediwn", "externer Produktionsfaktor" oder "Fremdfaktor" gebräuchlich. 
Siehe z.B. Maleri, R.; Grundzüge ... , a.a.O., S. 38 und 107; Berekoven, 
L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 59. 
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3.2 Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 

Die Leistungskonzeption eines Unternehmens wird entweder im ei-
genen Interesse und in eigener Verantwortung festgelegt (pri-
vate Unternehmen), oder sie wird entsprechend übergeordneter 
Ziele verbindlich oder als Orientierungsrahmen vorgegeben (öf-
fentliche bzw. öffentlich-gebundene Unternehmen). Aus der Lei-
stungskonzeption wird in einem Leistungsplan festgelegt, 

welche Aufbauorganisation gewählt wird, 

in welchem Umfang die Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten 
ist, und, damit verbunden, 

in welcher Qualität und Quantität die für die Leistungs-
erstellung benötigten Produktionsfaktoren vorzuhalten bzw. 
deren Verfügbarkeit sicherzustellen ist. 

Hinzukommen müssen Kenntnisse und Erfahrungen darüber, wie die 
vorhandenen Produktionsfaktoren nach Einbeziehung des Lei-
stungsobjektes ökonomisch und sachzielbezogen kombiniert werden 
können. Erfahrung und Können, sowohl im dispositiven, als auch 
im Leistungsbereich, sind wesentliche Elemente des akquisitori-
schen Potentials im Rahmen der Angebotspolitik 30 von Dienstlei-
stungsunternehmen. 

3.3 Der Übergang von der Betriebs - zur Leistungsbereitschaft 

Mit dem Dienstvertrag wird das Leistungsversprechen des An-
bieters in eine Leistungsberechtigung auf Seiten des Nach-
fragers umgewandelt. Der Absatz der betrieblichen Leistung er-
folgt demnach bei Dienstleistungsbetrieben, anders als bei 
Sachleistungsbetrieben, von Beginn der Leistungserstellung 31 . 
Zur Vorbereitung auf die Leistungserstellung muß der Betrieb 
bzw. der betroffene Teilbetrieb von der Betriebsbereitschaft in 

30 In Abgrenzung zu Sachleistungsbetrieben ist für Dienstleistungsbetriebe 
und für öffentliche Unternehmen der Begriff Angebots· an Stelle von Ab· 
Satzpolitik gebräuchlich. Oettle, K.; Die Dienstbereitschaft ... , a.a.O., 
S. 97, sowie Thiemeyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 161 ff. 

31 Diese Besonderheit ist z.T. auch bei Sachleistungsbetrieben zu erkennen, 
beispielsweise dann, wenn es sich um Einzelfertigungen handelt (z.B. im 
Maschinenbau). 
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die Leistungsbereitschaft32 überführt werden. Diese betriebli-
che oder teil-betriebliche Zustandsveränderung ist vor allem 
dann erforderlich, wenn der Standort des Betriebes und der 
Standort des Leistungsobjektes bzw. der vereinbarte Ort der 
Leistungserstellung nicht übereinstimmen. 

Neben der unterschiedlichen Örtlichkeit von internen Pro-
duktionsfaktoren und Leistungsobjekt machen auch zeitliche und 
sachliche Gesichtspunkte eine betriebliche Zustandsveränderung 
erforderlich. So müssen beispielsweise die Werkzeuge den Anfor-
derungen des Leistungsobjektes entsprechend vorhanden bzw. ein-
gerichtet sein, oder es kann notwendig werden, daß für einen 
speziellen Leistungsprozess zusätzliche Informationen beschafft 
werden müssen oder zusätzliche Planungsmaßnahmen erforderlich 
werden (z.B. Routenplanung)33. 

Soweit sich der Übergang von der Betriebs- zur Leistungsbereit-
schaft in Form einer Ortsveränderung vollzieht, ist damit ein 
spezielles Problem verbunden: die "geringe Abschirmmöglichkeit 
gegenüber externen Störungen• 34 . Diese Störungsanfälligkeit 
tritt zwar auch in einigen Sachleistungsbranchen auf, z. B. in 
der Bauwirtschaft, für bestimmte Dienstleistungssektoren sind 
solche störenden Einflüsse jedoch geradezu charakteristisch35 . 
Verstärkt wirkt sich die geringe Abschirmmöglichkeit auf die 
Leistungsfähigkeit jener Branchen aus, welche diesen externen 
Störungen nicht nur im Übergangs zur Leistungsberei tschaft, 
sondern auch im Verlaufe der Leistungserstellung selbst 

32 Für dieselben Sachverhalte verwendet Riebe! die Begriffe "statische und 
dynamische Betriebsbereitschaft". Er weist darauf hin. daß " ... in beiden 
Formen oft noch zwischen verschiedenen Bereitschaftsstufen und -graden " 
unterschieden werden muß. Riebel, P., Die Bereitschaftskosten 
a.a.O., S. 375. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, daß mit dem Be-
griffspaar "tote und lebende Betriebsbereitschaft" ein anderer Sachver-
halt beschrieben wird. Vgl. hierzu: Heinen, E.: Betriebswirtschaftliche 
Kostenlehre Kostentheorie und Kostenentscheidungen, 5. Aufl., Wiesbaden 
1978, s. 370 f. 

33 Die Notwendigkeit, einen Betrieb von der Betriebs- zur Leistungsbe-
reitschaft überführen zu müssen, tritt, wenngleich in geringerem Ausmaß, 
auch in Sachleistungsbetrieben auf. Vgl. hierzu: Riebe!, P.; Die Bereit· 
schaftskosten ... , a.a.O., S. 375 f. 

34 Clausen, Th.: Zur Diskussion des "Verkehrsleistungs"-Begriffes, in: Zeit-
schrift für Verkehrswissenschaft, 50. Jg. ( 1979), S. 245 - 257, hier: S. 
256. Solche externen Störungen sind beispielsweise Witterungseinflüsse 
oder Einflüsse aus dem Verkehrsumfeld. 

35 In erster Linie ist hier der Verkehrsbereich, evt. mit Ausnahme des Rohr-
leitungsverkehrs, zu nennen. Aber auch andere Dienste mit hohem Mobili-
tätsbedarf, z. B. Reparatur- oder Wartungsdienste, werden in ihrer Lei-
stungsfähigkeit durch externe Störungen beeinträchtigt. 
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ausgesetzt sind. Auch in diesem Zusammenhang sind vor allem die 
Verkehrs- und Bauwirtschaft zu nennen. 

3.4 Leistungsobjekte und Leistungserstellungsprozess 

Voraussetzung für die Produktion von Dienstleistungen ist, ne-
ben der Leistungsbereitschaft des Betriebes, die Präsenz von 
Leistungsobjekten. Leistungsobjekte können sowohl Personen (un-
mittelbar persönliche Dienstleistungen) 36 als auch Sachgüter 
(sachgüterbezogene Dienstleistungen) sein37 . Kennzeichnend für 
Leistungsobjekte ist die Tatsache, daß sie während des Lei-
stungsprozesses nicht in die Verfügungsgewalt des Anbieters 
übergehen. Da sie jedoch sowohl Umfang und Qualität, als auch 
die Beurteilung der Leistung maßgeblich beeinflussen, " ... läßt 
sich der Leistungsprozeß ( ... ) nur in relativ geringem Ausmaß 
autonom bestimmen ...• 38. 

Eine Dienstleistung entsteht dadurch, daß das Leistungsobjekt 
durch das Zusammenwirken mit den internen Produktionsfaktoren 
im Verlauf eines Leistungsprozesses oder als dessen Konsequenz 
eine Zustandsveränderung in der gewünschten bzw. nachgefragten 
Form erfährt39 . Dienstleistungen manifestieren sich demnach in 
dem veränderten Zustand der Leistungsobjekte. "Da die Dienst-
leistung unkörperlich, das heißt materiell nicht faßbar ist, 
bedarf es zu ihrer Übertragung ( ... ) der Materialisierung in 
irgend einer Form.• 40 Wegen ihres immateriellen Charakters sind 
Dienstleistungen also an materielle Trägermedien (Leistungsob-
j ekte) gebunden. Die Imma teriali tä t und die daraus folgende 
Notwendigkeit einer zeitlichen und sachlichen Kongruenz von 
Leistungserstellung und -nutzung führen zu der " ... Unmöglich-
keit der Vorratsproduktion von Dienstleistungen.• 41 

36 Für diese Form sind auch Begriffe wie "personenbezogene D. • oder "in· 
teraktionsorientierte D." gebräuchlich. Personen als Leistungsobjekte 
müssen nicht mit dem Nachfrager identisch sein (Leistungen für Dritte). 

37 Eine tiefgegliederte Typologie von Dienstleistungen wurde ausgearbeitet 
von: Decker, F.; Dienstleistungsbetriebe, a.a.O., Sp. 1167 ff, insbes. 
Abb. 3. 

38 Berekoven, L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 57. 
39 Vgl. u.a.: Willeke, R.; Produktion ... , a.a.O., Sp. 2114. 

40 Maleri, R.; Grundzüge ... , a.a.O., S. 38. 
41 ebd., S. 39; siehe auch: Decker, F.; Dienstleistungsbetriebe, a.a.O., Sp. 

1166; Berekoven, L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 62. 
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3.5 Die Anpassungselastizität von Dienstleistungsbetrieben 

Bedingt durch die Tatsache, daß Produktion und Konsum simultan 
erfolgen müssen und die Leistung bereits vor der Produktion ab-
gesetzt werden muß, ist Dienstleistungsunternehmen die Möglich-
keit genommen, bei Beschäftigungsschwankungen die Lagerhaltung 
als stablilsierenden Puffer zu nutzen. Damit ist die Dienstlei-
stungswirtschaft bei ihrem Bemühen, die Kapazität an veränderte 
Beschäftigungslagen anzupassen" ... in aller Regel um eine Ela-
stizitätsvariante 
schaft." 42 

ärmer ( ... ) als die Sachleistungswirt-

von den verschiedenen Möglichkeiten der Anpassung an veränderte 
Nachfragesituationen43 ist für Dienstleistungsbetriebe vor al-
lem die zeitliche Anpassung von Bedeutung: die Betriebskapazi-
tät muß durch eine entsprechende Aufbau- und Organisationspla-
nung so flexibel gehalten werden, daß eine Anpassung an das 
sich temporär verändernde Nachfragevolumen möglich ist. Der 
Notwendigkeit für Reaktionen auf veränderte Nachfragesitutatio-
nen ist für einzelne Dienstleistungsbereiche unterschiedlich; 
sie ist umso höher, 

je stärker sich die Nachfrage im Tages-, Wochen-, Monats- und 
Jahresverlauf ändert; 

je weniger es gelingt, durch preispolitische 44 oder ak-
qui si torisehe Maßnahmen 4 5 die Nachfrageschwankungen zu sta-
bilisieren oder auszugleichen, und 

je stärker der Wettbewerb oder externe Kontrollmechanismen zu 
wirtschaftlicher Betriebsführung zwingen. 

42 Oettle, K.; Die Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 19. 

ld Es handelt sich hierbei vor allem um verschiedene Formen der zeitlichen, 
intensitätsmäßigen, quantitativen und/oder selektiven Anpassung.Vgl. 
hierzu u.a.: Riebe!, P.: Die Elastizität des Betriebes, Köln/Opladen 
1954; Wöhe, G.: Einführung ... , a.a.O., S. 506 ff.; Willeke, R.; Produk-
tion ... , a.a.O., Sp. 2118. 

44 In diesem Zusammenhang wird vor allem eine zeitliche Preisdifferenzierung 
(z.B. peak load pricing) diskutiert, die allerdings nur bei preiselasti-
scher Nachfrage wirksam werden kann. Einen Überblick über die Methoden 
und Bereiche der Spitzenlastpreisbildung geben: Bailey, E.E.; White, L.J: 
Reversals in Peak and Off-Peak Prices, in: The Bell Journal of Economics 
and Management Science, Vol. 5, Nr. 1, Spring 1974, S. 75 - 92. Über ver-
schiedene Berechnungsmethoden und Anwendungsbeispiele wird berichtet in: 
Blankart, Ch. B.; Faber, M. (Hrsg): Regulierung öffentlicher Unternehmen, 
Königstein 1982, insbes. mit den Beiträgen zu Abschn. 4 (S. 77 - 132). 

45 Vgl. hierzu: Bauer, K. M.: Vorratsakquisition von Transportaufträgen, in: 
Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 52. Jg.(1981), S. 106 - 116. 
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Eine synchrone Anpassung der Betriebskapazität an Nachfra-
geschwankungen wird durch die Auswirkungen verschiedener Ein-
flußfaktoren be- bzw. verhindert: 

die Prognose der Nachfrage erfolgt unter Unsicherheit; spezi-
ell in Bereichen, in welchen die Nachfrage vorwiegend von 
marktexternen Faktoren beeinflußt wird (abgeleitete Nach-
frage) ist die Gefahr von Fehlprognosen hoch; 

die Kapazitäten eines Betriebes oder Betriebsteiles können 
kurz- bis mittelfristig nicht beliebig variiert werden (Un-
teilbarkeit von Produktionseinhei ten, vor allem bei komple-
mentären Faktorkombinationen); 

Arbeitszeiten sind durch Verträge oder Vereinbarungen weitge-
hend festgelegt; die Schichtdauer und die Tages- bzw. Wo-
chenarbeitszeit sind nur in engen Grenzen veränderbar; 

für Dienstleistungsunternehmen, die öffentliche Aufgaben er-
füllen, kann die Aufrechterhaltung eines bestimmten Ka-
pazitätsniveaus wesentlicher Bestandteil der Aufgabener-
füllung sein (komplementäre Mischgüter bzw. Optionsgüter); 

außerdem kann für jedes Dienstleistungsunternehmen die Vor-
haltung einer Mindestkapazität über das nachfragebedingte 
Kapazitätsniveau hinaus allein aus angebotspolitischen Grün-
den46 sinnvoll sein. 

Als Folge der eingeschränkten Anpassungsmöglichkeit treten in 
Dienstleistungsbetrieben temporär oder ständig Überkapazitäten 
auf, die sich auf der Kostenseite als Leerkosten47 abbilden. 
Die Feststellung der Existenz von Leerkosten wird, häufig in 
Unkenntnis der leistungsbedingten Erfordernisse, als Indiz für 
eine ineffiziente Leistungserstellung herangezogen, das Vorhan-
densein und "das große Gewicht der Leerkosten ist verständli-
eherweise eine stetige Versuchung der "Kostenjäger" .48 

Ziel der Kapazitätsplanung in Dienstleistungsbetrieben ist da-
her vor allem Minimierung der Betriebskapazität unter Be-
rücksichtigung 

- der antizipierten Nachfrage, und 

1+6 Oettle, K.; Die Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 26. 

47 "Leerkosten sind der Teil der fixen Kosten, der durch die Produktion 
nicht genutzt wird." W6he, G.: Einführung ... , a.a.O., S. 461. 

48 Oett1e, K.; Die Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 19. 
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der aus angebotspolitischer Sicht notwendigen oder der aus 
öffentlichem Interesse geforderten Mindestkapazität. 

Wird diese Planungsaufgabe nicht befriedigend gelöst, oder ent-
wickelt sich die Nachfrage anders als prognostiziert, entstehen 
entweder Kapazitätsengpässe, verbunden mit Wartezeiten für die 
Nachfrager, oder Überkapazitäten, verbunden mit Leerkosten für 
die Anbieter. 

Die Praxis zeigt, daß Kapazitätsengpässe bei Nachfragespitzen 
von Dienstleistungsunternehmen z. T. bewußt in Kauf genommen 
werden, da 

das Kapazitätsniveau aus den genannten Gründen kurzfristig 
nicht beliebig variiert werden kann, und 

die bei Kapazitätsengpässen auftretenden Zusatzkosten über-
wiegend von den Nachfragern getragen werden (müssen) 49 . 

Besonders schwierig wird die Feststellung und der Abbau von un-
wirtschaftlichen Überkapazitäten vor allem dann, wenn die Kapa-
zitätsvorhaltung ein Teil der Angebotspolitik oder Bestandteil 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist. Da beispielsweise öf-
fentliche Vorgaben zur Kapazitätsvorhaltung oft unscharf und 
unverbindlich formuliert werden, ist es im Einzelfall schwer, 
wenn nicht gar unmöglich, ineffiziente Betriebsgrößen von poli-
tisch geforderten Mindestkapazitäten zu unterscheiden. 

4. Der Rettungsdienst als Dienstleistungsbetrieb - Zuordnung 
aufgrund der Leistungscharakteristik 

Vergleicht man die Leistungsanforderungen an den Rettungsdienst 
mit den Erläuterungen zu "typischen" Dienstleistungsbetrieb""· 
so fällt eine Zuordnung relativ leicht. Eine ganze Anzahl der 
Kriterien, die für Dienstleistungsbetriebe Charakterstisch 
sind, treffen auch für den Rettungsdienst zu: 

zwischen Leistungsträger und Patient muß ein unmittelbarer, 
zeitlich und räumlich synchroner Kontakt hergestellt werden; 

die Leistungserstellung im Rettungsdienst ist auftragsin-
dividuell; 

49 Solche Zusatzkosten sind vor allem Wartezeiten und Qualitätsminderungen, 
die bei geringer Nachfrageelastizität in vollem Umfang auf die Nachfrager 
überwälzt werden. 
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die betriebliche Vorleistungen sind sowohl geistig-abstrakt, 
als auch materiell; Ausbildung und Erfahrung der Einsatzper-
sonals sowie fachliche Kenntnisse und organisatorisches Ge-
schick bei der Planung und Koordination der Einsätze sind 
wesentliche Voraussetzungen für Erfüllung der gestellten 
Aufgabe; 

die Leistungstiefe der beteiligten Unternehmen ist relativ 
gering. 

Im Bezug auf die Prozeß- oder Ergebnisbezogenheit wurde bereits 
darauf hingewiesen, daß speziell bei Verkehrsleistungen und bei 
der ärztlichen Behandlung weniger der Leistungsprozeß von In-
teresse ist, "der Abnehmer ( ... ) ist lediglich am (möglichst 
raschen) Leistungsvollzug interessiert." 50 

Die Aufgabe des Rettungsdienst ist zwar eindeutig auf das Lei-
stungsergebnis hin orientiert, in der Aufgabenbeschreibung las-
sen sich jedoch auch Anforderungen an den Leistungs-
erstellungsprozeß erkennen: "Aufgabe des Rettungsdienst ist es, 
bei Notfallpatienten am Notfa:lort lebensrettende Maßnahmen 
durchzuführen und die Transportfähigkeit herzustellen sowie 
diese Personen unter Aufrechterhai tung der Transportfähigkeit 
und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus 
zu bringen ( ... ). Aufgabe des Rettungsdienstes ist es auch, 
kranke, verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen unter 
sachgerechter Betreuung zu befördern, die keine Notfallpatien-
ten sind." 51 

Mit dieser Aufgabenstellung kommt der Rettungsdienst einer "ty-
pischen" Dienstleistung sehr nahe. Bevor die Konsequenzen, die 
sich aus dieser Zuordnung für die Planung, Durchführung und Fi-
nanzierung des Rettungsdienstes ergeben, erläutert werden, wird 
in den nachfolgenden Abse:hni tten, die Stellung des Rettungs-
dienstes im Gesamtsystem des Rettungswesens dargelegt und die 
Besonderheiten der Leistungserstellung jm Rettungsdienst be-
schrieben. 

50 Berekoven, L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 30. Die Er· 
gebnisorientierung der Verkehrsleistung betont insbesondere Diederich, 
H.; Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 30. Von Interesse sind in diesem 
Zusammenhang auch die Ausführungen von Clausen, Th.; Zur Diskussion ... , 
a.a.O., S. 250 f. 

51 § 1 (1) und (2) dem Muster für ein Ländergesetz für den Rettungsdienst, 
in: Bundestagsdrucksache 7/489 v. 27.4.73, a.a.O., Anlage 1. 
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Vo DER LEISTUNGSERSTELLUNGSPROZESS IM RETTUNGSDIENST 

1" Die Stellung des Rettungsdienstes in der Rettungskette 

Bei der Rettung 1 von Notfallpatienten werden verschiedene, auf-
einander abgestimmte Maßnahmen durchgeführt. Die einzelnen 
Bereiche des Rettungswesen 
Rettungskette beschrieben. 
dert2 : 

werden durch vereinfachend durch die 
Diese Kette ist wie folgt geglie-

Erste HilfejSofortmaßnahmen: Nach Auftreten und Erkennen ei-
nes Notfalles ist es Aufgabe von Ersthelfern (Verkehrs-
teilnehmer, Passanten, Familienangehörigen etc.), die Si-
tuation des Notfallpatienten, soweit möglich, zu stabili-
sieren und durch die Abgabe einer Notfallmeldung die nach-
folgenden Rettungsmaßnahmen einzuleiten. 

Meldung: Um eine rasche Notfallmeldung an die richtige Stelle 
(Rettungsleitstelle) zu ermöglichen, sind verschiedene tech-
nische Meldeeinrichtungen und -systeme geschaffen worden: 
einheitliche Notrufnummer, münzfreier Notruf aus besonders 
gekennzeichneten Fernsprechzellen, Notrufmelder und Notruf-
telefone an Bundesautobahnen, sowie an Bundes- und Land-
straßen, Hausnotruf. 

organisierter Rettungsdienst3 : Ausgehend von der Meldung, die 
von der Rettungsleitstelle aufgenommen wird, fällt die Ent-
scheidung, von welchem Rettungsteam und mit welcher Dring-
lichkei tsstufe der jeweilige Notfall (oder Krankentransport) 
zu bearbeiten ist. Folgende mobile Rettungsmittel stehen für 
den Einsatz bereit: Krankentransportwagen (KTW), Rettungswa-
gen (RTW), Notarztwagen (NAW, entspricht einem RTW, der mit 
einem Notarzt besetzt ist), Notarzteinsatzfahrzeug (NEF, für 
die Anfahrt des Arztes zum Notfallort, unabhängig vom RTW), 
sowie Rettungshubschrauber (RTH). Die Rettungsteams (aus-
gebildetes Einsatzpersonal mit entsprechenden Rettungsmit-
teln) fahren mit der angeordneten Dringlichkeitsstufe 

Rettung wird hier als ''medizinische~ Rettung interpretiert. Die von Feu-
erwehren, Technischem Hilfswerk und ähnlichen Einrichtungen durchgeführte 
technische Rettung (Bergung) ist nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Siehe hierzu auch: Bouillon, B., et al.: Ansatzpunkte für For-
schungsarbeiten zum Rettungswesen, Projektgruppenberichte der BASt, Be-
reich Unfallforschung, Nr. 19, Bergisch Gladbach 1987, S. 6 ff. 

Der organisierte Rettungsdienst, der auf der Grundlage landesrechtlicher 
Regelungen (Rettungsdienstgesetze, Brandschutzgesetze, öffentlich- recht-
liehe Vereinbarungen) durchgeführt wird, ist zu unterscheiden von priva-
ten oder gemeinnützigen Rettungs- oder Krankentransportorganisationen, 
die ihre Rechtsgrundlage ausschließlich im PBefG (insbes. § 49 (2) PBefG) 
haben. 
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(mit/ohne Sondersignalnutzung) zum Notfallort und übernehmen 
die Weiterversorgung des/der Patienten. Nach Herstellung der 
Transportfähigkai t erfolgt die Beförderung in die nächst-
gelegene, geeignete medizinische Versorgungseinrichtung, wo-
bei der Patient auch während er Beförderung überwacht und 
betreut wird. 

Klinik: In der Klinik wird der Patient zur definitiven medi-
zinischen Versorgung übernommen. Für Notfallpatienten ist z. 
T. ein spezieller Notaufnahmebereich eingerichtet worden, um 
bereits bei der Aufnahme durch eine umfassende Diagnostik 
frühzeitig die Maßnahmen zur Weiterbehandlung festlegen zu 
können. 

Dieser vereinfachend dargestellte Ablauf des Rettungsprozesses 
macht deutlich, daß zur sachgerechten Durchführung der Gesamt-
aufgabe eine zweistufige Organisationsoptimierung vorgenommen 
werden muß: 

die einzelnen Teilbereiche müssen jeweils für sich selbst ef-
fektiv organisiert sein, und 

die Übergangsbereiche müssen so aufeinander abgestimmt sein, 
daß ein reibungsloses Ineinandergreifen sichergestellt ist4 . 

Obwohl die Funktionsfähigkeit aller Teilsysteme für die Er-
füllung der Aufgabe erforderlich ist, nimmt der Rettungsdienst 
im Gesamtsystem eine besondere Stellung ein. Betrachtet man den 
Ablauf einer Rettungsaktion, so müssen mindestens zwei Ebenen 
unterschieden werden: eine Handlungs- und eine Kommunikations-
ebene. In der Handlungsebene erfolgt stufenweise die Versorgung 
des/der Patienten bis hin zur definitiven medizinischen Versor-
gung in einer Klinik. Parallel zu diesem Handlungsablauf werden 
auf der Kommunikationsebene Informationen zwischen und inner-
halb von Teilsystemen ausgetauscht. Auf dieser Ebene werden die 
Notrufe und Einsatzanforderungen angenommen, werden Rettungs-
mittel disponiert und koordiniert, außerdem wird Verbindung mit 
den Einsatzzielen (Krankenhäusern) gehalten um dort die Patien-
tenaufnahme vorzubereiten. Ergänzend zu diesen, den Rettungsab-
lauf begleitenden und steuernden Kommunikationslinien übernimmt 
die Kommunikationsebene häufig auch unterstützende Funktionen, 
beispielsweise in der Form, daß 

4 Die Ursachen für die Schwierigkeiten bei der Organisation der Ret-
tungskette sind vor allem in der Tatsache begründet. daß in den einzelnen 
Teilbereichen unterschiedliche Akteure, Motivation und Hand~ 
lungsprinzipien anzutreffen sind. Vgl. zu diesem Aspekt Bouillon, B., et 
al.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., insbes. Übersicht 1 (S. 8). 
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Ersthelfer über die erforderlichen Maßnahmen informiert und 
bei der Maßnahmenumsetzung angeleitet werden5 ; 

dem Einsatzpersonal bei Bedarf zusätzliche 
übermittelt werden, beispielsweise durch den 
spezielle Dateien oder durch Kontaktaufnahme 
listen. 

Informationen 
Zugriff auf 
mit Spezia-

Die Kommunikationszentrale sowohl für den Rettungsdienst, als 
auch für die gesamte Rettungskette, ist die Rettungsleitstelle. 
Zumindest auf der Kommunikationsebene nimmt der Rettungsdienst 
innerhalb des Rettungssystems eine tragende Funktion ein. 

Wenn in der öffentlichen Diskussion, aber auch in der For-
schung, dem organisierten Rettungsdienst verstärkte Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde und z.T. noch wird, sollte nicht verges-
sen werden, daß für eine Optimierung des Gesamtsystems alle Sy-
stemteile organisiert und koordiniert werden müssen. Das vor-
herrschende Denken in Teilsystemen, das häufig im Rettungsab-
lauf zu Abstimmungsproblemen und Reibungsverlusten führt 6 , 
sollte in eine Sichtweise überführt werden, die das Rettungswe· 
sen als Gesamtsystem begreift. 

2. Die Leistungskonzeption des Rettungsdienstes 

Aus der in den Rettungsdienstgesetzen vorgegebenen Aufga-
benbeschreibung wird deutlich, daß dem organisierten Ret-
tungsdienst zwei Leistungsaufgaben gestellt sind: 

- die Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten 7 (= Not-
fallrettung), und 

5 Vor allem im Zusammenhang mit einer Breitenausbildung in Herz·Lungen Wie-
derbelebung (HLW) wird der sog. "Telefonreanimation" große Bedeutung bei-
gemessen. 

6 Als Beispiel für das Denken in Teilsystemen ist die "Pforten-Theorie" zu 
nennen, nach welcher die Kompetenzen und die Verantwortlichkeit der Kli-
nik an der Klinikpforte enden. Die Folgen dieser Abgrenzung sind, daß die 
Abstimmungsprobleme zum Rettungsdienst nicht gesehen bzw. nicht behoben 
werden. Einen Überblick über existierende Abstimmunsprobleme geben: 
Bouillon, B., et al.: Ansatzpunkte ... , a.a.O., S. 95 ff. 

"Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge von Verletzung, Krank· 
heit oder sonstiger Umstände in Lebensgefahr befinden oder deren Gesund-
heitszustand in kurzer Zeit eine wesentliche Verschlechterung besorgen 
läßt, sofern nicht unverzüglich medizinische Hilfe eingreift." § 1 (1) 
des Musters für ein Ländergesetz über den Rettungsdienst, in: Bundestags-
drucksache 7/489 v. 27. 4. 1973, a.a.O., Anlage 1. 
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- die Versorgung und Beförderung von Kranken, Verletzten oder 
hilfsbedürftigen Personen, die einer sachgerechten Betreuung 
bedürfen (= Krankentransport) 8 . 

In den vergangenen Jahren wurde eine intensive Diskussion um 
die Abgrenzung der Leistungsaufgaben geführt, vor allem hin-
sichtlich der Abgenzung der Krankentransporte zu den Pa-
tientenfahrten. Im Grunde geht es dabei um eine Abgrenzung der 
Aufgabenbereiche von organisiertem Rettungsdienst und dem pri-
vaten Personenbeförderungsgewerbe 9 . Berücksichtigt man die Auf-
gabenbeschreibung in den Rettungsdienstgesetzen, ist die Ab-
grenzung eigentlich klar: die Beförderung von Personen, die 
keiner Betreuung bedürfen, ist keine Aufgabe des Rettungs-
dienstes. Abgrenzungskriterium ist eindeutig die i.d.R. medizi-
nisch indizierte und vom Arzt angeordnete Betreuung der Pa-
tienten und nicht, wie häufig angeführt, die Beförderungsposi-
tion (sitzend oder liegend) 10. 

3. Komponenten der Leistungserstellung 

3.1 Übersicht über die Teilaufgaben bei der Leistungserstellung 

Die komplexe Aufgabenstellung des Rettungsdienstes führt dazu, 
daß im Leistungserstellungsprozeß unterschiedliche Teilaufgaben 
oder Leistungskomponenten unterschieden werden müssen (Über-
sicht 5.1). Direkt aus der Aufgabenstellung der Rettungsdienst-
gesetze ableitbar sind 

- die medizinische Versorgungs- und Betreuungsfunktion, und 

8 Obwohl Personen üblicherweise befördert werden (deshalb auch Perso-
nenbeförderungsgesetz), hat sich im Rettungsdienst die Meinung durchge-
setzt, daß Patienten transportiert werden müssen (Krankentransportwagen). 
Vgl. hierzu die sehr interessanten Überlegungen von Biese, A.: Das Ret· 
tungswesen als Systembegriff, in: Handbuch des Rettungswesens, Bd. l, Nr. 
A.l, S. 2. 

9 Vg 1. in diesem Zusammenhang die Stellungnahme des Personenbeförderungs · 
gewerbes: Bundesverband des Deutschen Personenbeförderungsgewerbes (BDP) 
e. V. (Hrsg.): Dokumentation zur Krankenbeförderung, Frankfurt 1984, S. 6 
ff. Siehe hierzu auch die "Abgrenzung der Aufgaben zwischen Kranken-
beförderung des Rettungsdienstes und Patientenfahrten des Taxi- und Miet· 
wagengewerbes" vom 28. II. 1980, abgedruckt bei: Gerdelmann, Korbmann, 
Kutter; a.a.O., Bd. 1, Nr. 1180. 

10 Siehe als Beispiel: BDP (Hrsg.): Dokumentation zur Krankenbeförderung, 
a. a. 0. , S. 6 f. Auch in den Gebührenregelungen zum Rettungsdienst wird 
häufig noch diese Unterscheidung getroffen. 
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- die Verkehrs- bzw. Beförderungsfunktion 11 . 

Diese beiden Komponenten bilden, in unterschiedlicher Struktur, 
die Einsatzleistung des Rettungsdienstes. 

Ausgehend von der Forderung, an jedem Ort, zu jeder Zeit 
unterschiedslos jedem Menschen ... " 12 die benötigte Hilfe zur 
Verfügung zu stellen und der Tatsache, daß das Auftreten von 
Notfällen nicht vorhersahbar ist, wird die Notwendigkeit herge-
leitet, daß der Rettungsdienst über das konkrete Einsatzgesche-
hen hinaus einsatzbereit sein solle, ja müsse. Es besteht dem-
nach ein "existentielles" Bedürfnis nach Dienstbereitschaft. 
"Existentieller Natur sind im strengen physischen Sinne ledig-
lich jede Bedürfnisse nach Dienstberei tschaft, die nur unter 
Gefährung von Leib und Leben unerfüllt bleiben können. H1erzu 
gehören vor allem die Bedürfnisse nach durchgängiger Bereit-
schaft von ärztlichen und anderen Rettungsdiensten ... " 13 . Der 
Umfang an Betriebs- bzw. D1enstberei tschaft, der erforderlich 
ist, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, stellt eine eigen-
ständige Komponente der Leistungspalette des Rettungsdienstes 
dar. Ergänzend zum Einsatznutzen, der weitgehend als privater 
Nutzen angesehen werden muß, befriedigt der Rettungsdienst 
durch seine ständige Einsatzbereitschaft die Optionsnachfrage 
und schafft damit zusätzlichen, nun aber öffentlichen Bereit-
haltungsnutzen. 

Eine Quantifizierung dieser über die tatsächliche Inan-
spruchnahme hinausgehenden Dienstbereitschaft ist schon in der 
Theorie kaum möglich. Noch schwieriger ist es, im konkreten 
Fall die notwendige Dienstbereitschaft für die Einsatzleistung 
und die zur Befriedigung des "option demand" vorgehaltenen Ein-
satzbereitschaft eindeutig voneinander abzugrenzen. Für Dienst-

11 Die Verkehrsfunktion der Leistungserstellung ist als Oberbegriff zu in-
terpretieren~ unter welchem alle verkehrliehen Aktivitäten des Rettungs-
dienstes zusammengeiaßt werden. Die Beförderungsleistung ist der Teil der 
Verkehrsleistung, der gemeinsam mit der Versorgungs- und Betreuungsfunk-
tion als Marktleistung des Rettungsdiensten angesehen werden kann. Zum 
Begriff der Verkehrsleistung vgl. u.a.: Diederich, H.; Verkehrsbetriebs· 
lehre, a.a.O. S. 40 ff., Illetschko, L.L.; Transport-Betriebswirt-
schaftslehre, a.a.O., S. 61. Walther, A.; Einführung ... , a.a.O., S. 237 
ff.; Clausen, Th.; Zur Diskussion ... , a.a.O. S. 252 f. 

12 Riediger, G.; Zu den Wirkungen ... , a.a.O., S. 

13 Oettle, K.; Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 29 f. Oettle unterscheidet 
von den existentiellen die produktioneilen bzw. kommerziellen (Telefon-
vermittlung, ausgelegt auf die Belastungsspitzen) und die konsumtiven Be-
dürfnisse nach Dienstbereitschaft (geöffntet Fachgeschäfte, auch wenn mo· 
mentan kein Nachfrage besteht). 
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leistungsbetriebe ergibt sich zudem aus produktionstechnischen, 
z. T. aber auch aus angebotspolitischen Gründen das Erforder-
nis, zumindest temporär Überkapazitäten aufrechtzuerhalten. 

Als Voraussetzung für den Übergang von der Betriebs- in d1e 
Leistungsbereitschaft war der Abschluß eines Dienstvertrages 
genannt worden. Ein solcher Vertrag kommt im Rettungsdienst 
dann zustande, wenn das Leitstellenpersonal den Notruf oder die 
Einsatzanforderung annimmt 14 . Die Aufrechterhaltung der Kommu-
nikationswege und die Disposition der Einsätze in der Rettungs-
leitstelle ist in erster Linie als eine betriebsinterne Lei-
stung anzusehen, die erforderlich ist, um die Einsatzleistung 
überhaupt erstellen zu können 15 . In vielen Fällen unterstützt, 
berät und informiert die Rettungsleitstelle über das tatsächli-
che E1nsatzgeschehen hinaus Ärzte (Führung eines Krankenbetten-
nachweises) und Patienten (Übersicht über diensthabende Ärzte 
und Apotheken) . Außerdem übernehmen die Rettungslei tstellen in 
verschiedenen Rettungsdienstbereichen die Aufgabe, die Einsätze 
des ärztlichen Not- und Bereitschaftsdienst zu koordinieren 16 . 
Wenn diese "Nebentätigkeiten" eine bestimmte Größenordnung 
überschreiten, kann durchaus auf eine 
ons- und Kommunikationsleistung der 
schlossen werden 17 . 

"marktfähige" Informati-
Rettungsleitstelle ge-

Auf der Grundlage der Notfallmeldung trifft die Rettungs-
lei tstelle die Einsatzentscheidung. Dadurch wird, je nachdem, 
welche Informationen das Meldebild vermittelt, sowohl die 

14 Durch die Annahme und Bestätigung der Einsatzanforderung entsteht zwi-
schen dem Patienten und der Rettungsdienstorganisation ein Dienstvertrag, 
wobei die Meldeperson als "Geschäftsführer ohne Auftrag" (§ 677 BGB in 
Verb. mit § 680) oder als "Erfüllungsgehilfe" (§ 278 BGB) in Erscheinung 
tritt. Zu den Rechtsbeziehungen zwischen Patient und Rettungsdienst vgl. 
u.a.: Lippert, H.D.; Weissauer, W.: Das Rettungswesen, Berlin, Heidel-
berg, New York, Tokyo 1984, S. 101 ff. 

15 Vgl. hierzu die Ausführungen bei: Pugell, B.: Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung des Meldesystems "Autonotfunk" als Beitrag zur Planung 
des Rettungswesens, Dissertation, Universität zu Köln 1984, S. 25 und 29. 

16 In Bayern wird durch eine Vereinbarung festgelegt, daß "die Vermittlung 
der Einsätze des kassenärtzlichen Notfalldienstes ( ... ) unter Verwendung 
der Einrichtungen der Rettungsleitstellen und Rettungswachen er-
folgt. "Vereinbarung über die Beteiligung an den Kosten des organisierten 
kassenärztlichen Notfalldienstes der KV Bayerns, v. 3.9.1979, in: Gedel-
mann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. I, Nr. Bay 1595, S. 2, Pkt.I. 

17 So ist in Bayern festgelegt worden, daß das Bayerische Rote Kreuz von der 
KV Bayern eine " .. _ Kostenbeteiligung für die Mitwirkung ( ... ) an der 
Durchführung des kassenärztlichen Notfalldienstes übernimmt. Vgl. 
hierzu: "Vereinbarung über die Beteiligung ... , a.a.O., hier: Anl. 2 (§ 
7) und Anl. 3. 
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Verkehrsleistung z.B. 
satzfahrzeuges, Anordnung 
als auch die 

Auswahl des nächstgelegenen Ein-
des Einsatzes mit Sondersignal), 

medizinische Leistung (z. B. durch die Alarmierung eines be-
stimmten Einsatzteams) 

vorgeprägt. Die Frage, ob und in welchem Umfang die leistungs-
bereiten Einsatzteams tatsächlich in Anspruch genommen werden, 
d.h. ob die Leistungsbereitschaft in einen Leistungserstel-
lungsprozess übergeführt werden kann, zeigt sich erst, wenn vor 
Ort nach einer ersten Diagnose der Behandlungs- und Betreuungs-
bedarf für die/den Patienten konkret festgelegt werden kann 18 . 

3.2 Die Verkehrsleistung als Grundfunktion des Rettungs-
diensteinsatzes 

Die Analyse eines Rettungsdiensteinsatzes zeigt, daß die ge-
nannten Leistungskomponenten ihrerseits wiederum in Teilberei-
che untergliedert werden müssen. Dies wird nachfolgend für die 
Verkehrsleistung ausgeführt, kann aber in ähnlicher Form auch 
für die medizinische Leistung und, wenn sie als eigenständige 
Leistungskomponente akzeptiert wird, auch für die Kommunika-
tionsleistung dargestellt werden. 

Grundsätzlich wird die Verkehrsleistung definiert als eine" ... 
Veränderung des Aufenthaltsortes von Personen und Gütern." 19 

Zur Durchführung eines Rettungsdiensteinsatzes sind die folgen-
den Ortsveränderungen vorzunehmen: 

Übergang von der Betriebs- zur Leistungsbereitschaft (Ver-
kehrsleistung I). Diese Ortsveränderung wird sowohl für das 
Einsatzpersonal, als auch 
Ausstattung vollzogen. Vor 

für die medizinisch-technische 
allem bei Notfalleinsätzen muß 

die Verkehrsleistung I häufig unter extrem schwierigen Ein-

18 Entsprechen Qualität und Quantität der Leistungsbereitschaft nicht den 
Leistungsanforderungen, die sich aus der Diagnose ableiten lassen, so 
sind bei Überqualifizierung (Notarzt zu Schürfwunden) relative oder abso-
lute Fehleinsätze zu verzeichnen, bei Unterqualifizierung oder zu gerin-
gem Leistungspotential vor Ort sind Nachalarmierungen erforderlich und, 
damit verbunden, Verzögerungen bei der Behandlung in Kauf zu nehmen. 

19 Diederich, H.; Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 40. 
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Satzbedingungen (Zeitdruck, Witterungsbedingungen, Lärm, 
Einflüsse aus der Verkehrsumwelt etc. 20 ) durchgeführt wer-
den. 

Während des Leistungserstellungsprozesses (Verkehrsleistung 
II) werden die Patienten an einen für die Weiterbehandlung 
geeigneten Ort, i.d.R. in eine Klinik, befördert, wobei die 
Art der Beförderung vom Zustand des Patienten abhängt 21 . 

Nach Beendigung des Einsatzes (Übergabe des Patienten an die 
Klinik) erfolgt, soweit kein direkter Anschlupauftrag vor-
liegt, die Rückfahrt zur Wache (Wiederherstellen der 
Betriebsbereitschaft = Verkehrsleistung III). 

3.3 Die medizinische Leistung des Rettungsdienstes 

Neben der Verkehrsleistung ist die medizinische Leistung 22 als 
Komponente des Rettungsdiensteinsatzes zu nennen. In diesem 
Leistungsbereich werden die Erkenntnisse der Notfallmedizin23 

im Rahmen der präklinischen Erstversorgung umgesetzt. Ziel die-
ser Mapnahmen ist die Wiederherstellung und Sicherung der 
Vitalfunktionen (Atmung, Bewuptsein, Kreislauf) bei 
Notfallpatienten, sowie die Herstellung und Aufrechterhaltung 
ihrer Transportfähigkeit. Nicht immer sind massive medizinische 
Eingriffe erforderlich, um Patienten sachgerecht zu versorgen 
und während der Beförderungsphase zu betreuen, häufig reicht 
die Überwachung des Patienten aus. Diese, mehr in den pflegeri-
schen Bereich gehenden Mapnahmen werden im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung im weiteren Sinne ebenfalls dem medizini-
schen Leistungsbereich zugerechnet. 

20 Hier wirkt sich die bereits angesprochenen geringe Abschirmmöglichkeit 
gegen externe Störungen aus. Welche Bedeutung solchen Faktoren zukommen 
kann, wird deutlich aus der Untersuchung von Schmiedel, R.; Unterkofler, 
M; Unfallursachen ... , a.a.O. ,S. 31 (für das Unfallrisiko) und S. 74 ff. 
(für die Lärmbelastung). 

21 Die Beförderung sollte dem Zustand des Patienten angemmessen, d.h. in der 
Regel zügig, aber schonend, erfolgen. In besonderen Fällen wird, um dies 
gewährleisten zu können, für die Beförderungsphase der Ret· 
tungshubschrauber nachbestellt. 

22 Als medizinische Leistung ist in diesem Zusammenhang sowohl die Leistung 
von Notärzten, als auch die Tägigkeit des nicht-ärztlichen Personals 
(Rettungssanitäter, Rettungshelfer) zu verstehen. 

23 Einen Überblick über die Entwicklungen in der Notfallmedizin geben u.a.: 
Ahnefeld, F.W., et al.: Der Notarzt im Rettungsdienst, Teil l und 2, in: 
Notfallmedizin, 8(1982), S. 931 · 944 und 1062 - 1071. 
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Die Leistungsmöglichkeiten werden durch die Qualifikation des 
Einsatzpersonals einerseits und die medizinisch-technische Aus-
rüstung andererseits limitiert. Wesentliche Bereiche der Not-
fallmedizin sind den Notärzten vorbehalten. Das nicht-ärztliche 
Einsatzpersonal führt im Beisein eines Notarztes vorwiegend as-
Slstierende Tätigkeiten aus. Anders ist die Situation, wenn 
kein Notarzt vor Ort ist24 . In diesen Fällen ist das Einsatz-
persondl verpflichtet, im Rahmen seiner Fähigkeiten und der vom 
geltenden Recht gezogenen Grenzen selbständig die Erstver-
sorgung durchzuführen. Eine Abgrenzung der ärztlichen Tätigkeit 
lst zwar im Grundsatz im "Heilpraktikergesetz" vorgenommen wor-
den, eine präzise Trennung beider Tätigkeitsbereiche ist bisher 
angesichts der beträchtlichen Unterschiede im Ausbildungs- und 
Erfahrungsstand sowohl bei Notärzten wie auch bei Rettungssani-
tätern vermieden worden. Eine scharfe Trennung erscheint auch 
deshalb problematisch, weil ehemals ärztliche Verrichtungen 
" ... in zunehmendem Maße auf speziell aus- bzw. weitergebilde-
tes Personal ... " 25 übertragen werden. Darüberhinaus sehen sich 
Rettungssanitäter häufig gezwungen, im Rahmen der " ... allge-
meinen Hilfeleistungspflicht und der gegenüber § 323c StGB ge-
steigerten Pflicht zur Hilfeleistung, die sich aus der Garan-
tenstellung ergibt, die der Rettungssanitäter durch seine Ein-
bindung in den Rettungsdienst dem Notfallpatienten gegenüber 
innehat " 26 mit Hinweis auf ihre originäre Notkompetenz medizi-
nische Maßnahmen durchzuführen, die über ihren zugestandenen 
Aufgabenbereich hinauszugehen27 . 

Der Umfang, in welchem das medizinische Leistungspotential im 
konkreten Einsatz in Anspruch genommen werden muß, wird durch 
den Zustand und die Konstitution des Patienten, aber auch durch 
die im Rahmen der Ersten Hilfe bereits durchgeführten Maßnahmen 
determiniert. Bei einem Großteil der Einsätze macht der Zustand 
des Patienten lediglich eine ständige Überwachung der Vital-
funktionen erforderlich, das Tätigkeitsspektrum der Notfallme-
dizin reicht jedoch bis zur Durchführung direkt lebensrettender 

24 Eine Hochrechnung des Einsatzgeschehens im Rettungsdienstes zeigt. daß 
zwei Drittel aller Notfalleinsätze ohne Notarztbegleitung durchgeführt 
werden. Vgl. hierzu: Deutscher Bundestag, Drucksache 11/2364 v. 25.5.88: 
Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 1987 (Übersicht Rettungswesen), 
Anlage 1, Tab. 1 (S. 145). 

25 Lippert, H.D.; Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 79. 
26 Ebenda, S. 83. 

27 Zur Notkompetenz des Rettungssanitäters vgl.: ebenda, S. 82 ff. 
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Maßnahmen (Herz- Lungen- Wiederbelebung ( HLW) , Intubation, Defi-
brillation, Beatmung, Medikamentenapplikation etc.) 28. 

3.4 Die Gewichtung der Komponenten bei unterschiedlichen Lei-
stungsaufgaben. 

In den gesetzlichen Grundlagen ist festgelegt, daß der Ret-
tungsdienst die Leistungsaufgaben Notfallrettung (mit/ohne Not-
arzt) und Krankentransport wahrzunehmen hat. Werden die abge-
leiteten Leistungskomponenten zu diesen Aufgabenbereichen in 
Bezug gesetzt, wird schnell deutlich, daß diese Komponenten in 
den einzelnen Bereichen von unterschiedlicher Bedeutung sind 
(Übersicht 5.2). 

Übersicht 5.2: UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN BEI NOTFALL- UND 
KRANKENTRANS PORTEINSÄTZEN 

NOTFALLEINSÄTZE 
- mit Notarzt 
- ohne Notarzt 

KRANKENTRANSPORT 

Erläuterung: XXX 
XX 

X 

--
EINSATZLEISTUNG 

Verkehrs- !Medizinische 
leistung Leistung 

I II III 

XXX XXX X XXX 
XXX XXX X XX 

X XX X X 

höchste Anforderungen 
hohe Anforderungen 
geringe Anforderungen 

BETRIEBS-
BEREITSCHAFT 

XXX 
XXX 

X 

Aus der Übersicht wird deutlich, daß zur Erfüllung der ver-
schiedenen Leistungsaufgaben zwar alle Komponenten vorhanden 
sein müssen, bezüglich der Leistungsausprägung sind für die 
einzelnen Komponenten jedoch Unterschiede zwi sehen den Aufga-
benbereichen zu erkennen. Die beiden Einsatzbereiche der Not-
fallrettung (mit/ohne Notarzt) unterscheiden sich lediglich im 
Niveau der medizinischen Leistung, die Anforderungen an die 
Verkehrsleistung und die Bereitschaftsleistung sind in beiden 
Fällen gleich hoch. Anders ist die Situation für die Kranken-
transporte: an die Herstellung der Leistungsbereitschaft (Ver-
kehrsleistung I) werden nur geringe Anforderungen gestellt, in 
erster Linie ist hier Pünktlichkeit gefragt. In der Beförde-
rungsphase (Verkehrsleistung II) werden höhere Anforderungen 

28 Einen Überblick über die notfallmedizinischen Maßnahmen geben: Lippert, 
H.D., Weissauer, W; Der Rettungsdienst, a.a.O., S. 36 ff. 
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rungsphase (Verkehrsleistung II) werden höhere Anforderungen 
gestellt, zumindest ist auf den Gesundheitszustand Rücksicht zu 
nehmen. Die Verkehrsleistung III wird, wenn kein direkter An-
schlußauftrag vorliegt, ohne besondere Anforderungen durch-
gefuhrt. TJas medizinische Leistungsniveau ist bei Kranken-
transporten im Normalfall gering, im Vordergrund stehen pflege-
rische Tätigkeiten. 

Diese deutlichen Unterschiede in den Leistungsanforderungen ha-
ben zwangsläufig zu einer Diskussion darüber geführt, ob die 
Bereiche Notfallrettung und Krankentransport notwendigerweise 
als gemeinsame Aufgabe anzusehen seien, für die der Staat einen 
Sicherstellungsauftrag habe. 

3.5 Notfallrettung und Krankentransport - eine Einheit? 

Sowohl im "Musterentwurf" für ein Rettungsdienstgesetz 29 , als 
auch in der Mehrzahl der landesrechtliehen Regelungen zum Ret-
tungsdienst sind beide Bereiche als Bestandteile der Leistungs-
aufgabe des Rettungsdienstes definiert worden, wobei der Not-
fallrettung allerdings grundsätzlich Priorität einzuräumen ist. 

Die Gründe für eine Zusammenfassung der beiden Aufgabenbereiche 
" ... zu einer organisatorischen und funktionalen Einheit ... "30 

liegen einerseits im medizinischen Bereich, 
chen Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte für 
weise: 

andererseits spre-
diese Vorgehens-

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, daß " ... immer häufi-
ger bei scheinbar einfachen Krankentransporten Ver-
schlechterungen des Zustandes des Patienten eintreten, also 
eine Situation, mit der ( ... ) auch das Personal des Krankeu-
transportwagens fertig werden muß." 31 In welchem Umfang mit 
Zustandsveränderungen und anderen medizinischen Problemen 
gerechnet werden muß, zeigen Tab. 5.1 und 5.2. Die fahrzeug-
bezogenen Auswertung in Tab 5.1 ergibt, daß bei 5 - 8 % der 
KTW-Einsätze mit Komplikationen zu rechnen ist, bei jedem 
vierten KTW-Einsatz müssen medizinische Maßnahmen durchge-
führt werden. Diese Werte liegen bei der einsatzbezogenen 
Auswertung deutlich niedriger (Tab. 5.2), allerdings ist 

29 Bundestagsdrucksache 7/489 v. 27.4.73, a.a.O., Anlage 1. 

30 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.: Rettungsdienst in Nordrhein-W'estfa1en, 
a.a.O., S. 12 

31 Oehler, H.: Das Bayerische Gesetz über den Rettungsdienst - Kommentar, 
in: Handbuch des Rettungswesens (HdR), a.a.O., Bd. 1, Nr. B 4.2.2, S. 1 -
18, hier: S. 2. 
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darauf hinzuweisen, daß zum Zeitpunkt der Datenerhebung für 
Tab. 5.2 (1979) in der Krankentransportstatistik noch ein 
größerer Anteil an PKW-Einsätzen enthalten war, sodaß das 
tatsächliche Ausmaß der medizinischen Problemen bei Kranken-
transporten in Tab. 5.2 unterschätzt wird 32 . Die Tatsache, 
daß bei Krankentransporten Komplikationen auftreten, bedeu-
tet nicht, daß all diese Fälle als Notfälle anzusehen sind, 
allerdings legen einige der beschriebenen Syrnptone (Er· 
brechen, Atem-, Herz-Kreislauf· oder Bewußtseinsstörungen), 
insbesondere wenn sie in Kombination auftreten, den Verdacht 
einer Lebensbedrohung nahe. Aus dieser Tatsache kann ge-
schlossen werden, daß auch das Personal für Krankentrans-
porte entsprechend ausgebildet sein sollte. 

Tabelle 5.1: MEDIZINISCHE PROBLEME BEI KTW-EINSÄTZEN (1979, 1981) 

I 
-

K T W E I N s Ä T z E 
1979 1981 

n;21. 511 n=15.374 

Erste Hilfe erforderlich 
EH nicht bzw. unzureichend geleistet 

Kornplikationen bei der Beförderung 
davon: ( 1) 

Erregung 
Erbrechen 
Atmung 
Herz/Kreislauf 
Bewußtsein 

Maßnahmen bei der Beförderung 
davon: ( 1) 

Puls- I Blutdruckkontrolle 
Sauerstoffabgabe 
Sonstiges 

(1) Mehrfachnennungen möglich 
(2) Angaben unter 1 % 

in % in % 

1 7. 3 1 3. 0 
6.3 3.4 

7.5 5.0 

3. 1 2.0 
2.6 1. 5 
2.0 1.1 
1. 7 ( 2) 
1. 0 ( 2) 

23.4 24.4 

20.6 19.4 
4.0 2.7 
6.9 7.7 

Quelle: Sonderauswertung der "Dokurnentationsstudie Rettungsdienst 
und Krankentransport 1979 und 1981" für: Bouillon, B., et al.; 
Ansätze ... , a.a.O., Tab. 5 und 6 (S. 55 und 56). 

32 Da in Tab.4.1 die medizinischen Probleme über-, in Tab.4.2 dagegen unter· 
schätzt werden, " ... kann angenommen werden, daß das tatschächliche Ge· 
wicht medizinischer Probleme im Zwischenbereich liegt. Demnach war bei 12 
- 17% der Krankentransporteinsätze Erste Hilfe erforderlich( ... ). Bei 3 
- 6 % aller Krankentransporte traten während des Transportes Komplikatio-
nen auf, und bei 17 · 23% aller Kranktentransporte war die Durchführung 
medizinischer Maßnahmen erforderlich. • Bouillon, B., et al.: Ansatzpunkte 
... , a.a.O., S. 57. 
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Tabelle 5.2: MEDIZINISCHE PROBLEME BEI KRANKENTRANSPORTEN (1979) 

KRANKENTRANSPORTE(1) 
1979 

n = 29.o61 
Angaben in % 

~-

Erste Hilfe erforderlich 11.5 
EH nicht bzw. unzureichend geleistet 3.4 

Komplikationen bei der Beförderung 4.2 
davon: (2) 

Erregung 1. 7 
Erbrechen 1. 5 
Atmung 1 . 1 

Maßnahmen bei der Beförderung 17.4 
davon: (2) 

Puls-/Blutdruckkontrolle 14. 7 
Sauerstoffabgabe 2.4 
Sonstiges 5.6 

(1) Entsprechende Angaben liegen nur für 1979 vor 
(2) Mehrfachnennungen möglich 
Quelle: Vgl. Tab. 5.1. 

- Die organisatorische Zusammenfassung der Aufgaben Not-
fallrettung und Krankentransport gestattet überdies, 
das vorhandene personelle und sächliche Potential sinnvoll 
und kostensparend einzusetzeu.• 33 Diese Einsparpotentiale 
liegen in erster Linie bel den sogenannten Hin-
tergrunddienstell (Verwaltung, Werkstatt, Abrechnung, Be-
schaffung, Rettungsleiststelle, evc.). aber auch in der Mög-
lichkeit, bei Kapazitätsengpässen .1-Tl 1.n einem Teilbereich, 
aber auch zur Realisierung von Zeitgewinnen, auf die Ein-
satzpotentiale des anderen BereicheS zurückzugreifen. Daß 
die Nutzung dieser Rückgriffsmöglichkeit offenbar weit ver-
breitet ist, zeigt Tab. 5.3. 

Tabelle 5.3 EINSATZART UND RETTUNGSMITTELTYP 

NOTARZTFA!1RZEUGE RTW ~- KTW··--rr:J 
(NAW, NEF, RTH) ------1---

Notarzteinsatz 70.3 % 28.8 % 0.8 't, I - .. ---r ----~--
Notfalleinsatz - - 84.8 % 15.8 % l 0.1 % 

Krankentransport - - 17. 7 % 69.6 
- --

% 1 12.7 % 

Quelle: Eigene Berechnungen nach: Puhan, Th., Siegener, W.; 
Leistungsanalyse ... , a.a.O., Tab.15. 

33 Oehler, H.; Das Bayerische Gesetz .... , a.a.O., S. 2. 



95 -

zu Zeiten schwacher Nachfrage oder in dünn besiedelten Gebie-
ten ist die parallele Vorhaltung von Einsatzkapazitäten für 
beide Leistungsbereiche nicht sinnvoll. Wenn Rettungswachen 
im Tagesdurchschnitt nur einen oder zwei Einsätze 
Leistungsbereich durchzuführen haben3 4 , sind der 
beider Aufgaben ökonomische Grenzen gesetzt. 

in jedem 
Trennung 

Für alle drei Einsatzarten werden bei dringendem Bedarf "min-
derwertige" oder "höherwcrtige" Rettungsmittel eingesetzt. Die 
geziel te .Z\usnutzung dieser Möglichkeiten führt zu speziellen 
Einsatzstrategien35, als deren Extremfall die "Mehrzweckfahr-
zeugstrategie" anzusehen ist_ Nach dieser Strategie wird die 
Unterscheidung zwischen Notfallrettung und Krankentransport zur 
Festlegunq der Einsatzprioritäten und aus abrechnungstech-
nischen Gründen zwar weiterhin beibehalten, bezüglich der 
Fahrzeuge wird jedoch keine Unterscheidung mehr vorgenommen. 
Alle Fahrzeuge sind so ausgerüstet, daß sie für jeden Einsatz 
geeignet sind. Sowohl die Simulationsanalyse , als auch die Er-
fahrungen aus der Praxis haben gezeigt, daß mit der Umsetzung 
dieser Strategie deutliche Effizienzsteigerungen erzielt werden 
können 36 . 

Die Einbei t von Notfallrettung und Krankentransport wird auch 
in solchen Bundesländern bzw. Stadtstaaten betont, in welchen 
unterschiedliche Träger die beiden Aufgabenbereiche wahrnehmen. 
So beschreibt das Feuerwehrgesetz Berlin die Aufgaben des Ret-
tungsdienstes zwar entsprechend dem "Mustergesetz" als Einheit, 
gleichzeitig wird jedoch eine deutliche Trennung der Aufgaben 
für einzelne Leistungsträger vorgenommen (Notfallrettung durch 
die Berufsfeuerwehr, Krankentransport durch "geeignete private 
Einrichtungen") 37 . 

34 Vgl. hierzu einige Beispiele bei: Schmiede!, R.; Puhan, Th.; Siegener, 
W.: Simulationsmodell Rettungswesen- Anwendung in Karlsruhe, Forschungs-
berichte der BASt, Bereich Unfallforschung; Untersuchungen zum Rettungs-
wesen, Bericht 10, Köln 1981, S. 81 ff. 

35 Ein Überblick über die wesentlichen Einsatzstrategien im Rettungsdienst 
wird geben: ebenda, S. 7 f. Zu den unterschiedlichen Auswirkungen dieser 
Strategien vgl.: ebenda, S. 174 ff. Sehr detailliert werden die einzelnen 
Strategien beschrieben von: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener. W.: Er~ 

mittlung abgestufter Richtwerte für die Bereitstellung von Fahrzeugen im 
Rettungsdienst, Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallforschung; 
Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 20, Bergisch Gladbach 1987, S. 
21 ff. 

36 Vgl. hierzu: Schmiede!, R., Puhan, Th., Siegener, W.; Simulationsmodell 
... , a.a.O., S. 186 ff. 

37 § 2 (1) des "Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistungen bei Notlagen 
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Ein Blick in die Einsatzstatistik der Rettungsdienstorgani-
sationen zeigt, daß in mehreren Bundesländern eine Schwer-
punktbildung bei der Durchführung des Rettungsdienstes festge-
stellt werden kann. Eine Analyse der Einsatzzahlen der Feuer-
wehren macht deutlich, daß die Berufsfeuerwehren ihren Aufga-
benschwerpunkt in erster Linie in der Versorgung von Notfallpa-
tienten sehen (Tab. 5.4) 38 . Während die Feuerwehren jeweils ca. 
50 % Notfalleinsätze und Krankentransporte fahren, weist die 
Einsatzstruktur der übrigen Leistungsträgern 22 % Notfallein-
sätze und 78 % Krankentransporte aus. Noch deutlicher werden 
die Unterschiede, wenn nur die Einsatzstruktur der Berufsfeuer-
wehren mit der der übrigen Leistungsträger verglichen wird. 
Auch der Anteil der Notarzteinsätze liegt für die Berufs-
feuerwehren mit 12, 5 % deutlich über dem aller anderen Lei-
stungsträger (8,5 %) . 

Bei der Diskussion um die Einheit von Notfallrettung und Kran-
kentransport nimmt die Regelung für den Rettungsdienst des 
Saarlandes zumindest formal eine Sonderstellung ein. "Der Ret-
tungsdienst kann in gleicher Weise auch den Transport von Kran-
ken ( ... ) übernehmen ... (Krankentransport) .• 39 Der Kranken-
transport wird nicht als Teil des Rettungsdienstes definiert, 
vielmehr wird den Rettungsdienstorganisationen die Möglichkeit 
eingeräumt, diese Aufgabe neben ihren rettungsdienstliehen Auf-
gaben auf freiwilliger Grundlage wahrzunehmen. • Im Gegensatz 
zum Rettungsdienst ist dem Spezialkrankentransport die Anerken-
nung als öffentlich-rechtliche Pflichtaufgabe versagt geblie-
ben. ( ... ) Damit wird vom saarländischen Gesetzgeber- entgegen 
gesicherter Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis die 
funktionelle Einheit von Rettungsdienst und Spezialkrankeu-
transport in Frage gestellt.• 40 Gegen eine rechtliche Einbezie-
hung der Krankentransportes in den Rettungsdienst sprach, daß 
die Gründe, " ... die dazu zwingen, 
fentlich-rechtliche Grundlage zu 

dem Rettungsdienst eine öf-
geben•41, für den Kran-

37 § 2 (1) des "Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistungen bei Notlagen 
(Feuerwehrgesetz · FwG)" i.d.F.v. 15.4.1984, abgedruckt in: Gerdelmann, 
Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Nr. Bln 16lo. Eine vergleichbare Aufga· 
bentrennung ist auch in Harnburg vollzogen worden. 

38 Hierzu ausführlich: Kühner, R.: Die Stellung der Feuerwehren ... , a.a.O, 
s. 54 . 56. 

39 § 1 (2) RDG Saar, abgedruckt bei: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., 
Bed. 1, Nr. Saarl 2310. 

40 "Situation im Rettungsdienst und Spezialkrankentransportdienst im Saar· 
land", Arbeitspapier des Rettungszweckverbandes Saar, Hornburg 1979. 
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kentransport nicht zutreffen. "Wäre der Krankentransport als 
Teil des Rettungsdienstes defin1ert worden, so wäre auch er zur 
staatlichen Aufgabe erklärt worden, obwohl der Krankentrans-
port, für sich allein genonunen, bei weitem nicht so problema-
tisch ist. " 42 Diese Vergehensweise steht in deutlichem Gegen-
satz zu der Regelung in anderen Bundesländern. So wird bei-
spielsweise für Nordrhein-Westfalen aus der Zusammenfassung 
beider Aufgabenbereiche in der Aufgabenbeschreibung des Ret-
tungsdienstgesetzes abgeleitet, " ... daß das RettG es nicht zu-
läßt, nur einen Teil der Aufgabe, etwa nur den Krankentrans-
port, zu erfüllen."43 

Tabelle 5.4: EINSATZSTRUKTUR DER LEISTUNGSTRÄGER 

EINSÄTZE NOTFÄLLE KRANKEN-
mit TRANSPORTE 

insgesamt in % Notarzt 

Berufsfeuerwehr 1.009.274 16.7 56.3 12.5 43.7 
freiw.Feuerwehr 430.865 7. 1 37.7 8.6 62.8 

Feuerwehren 1.440.139 23.8 50.6 11. 3 49.4 

übrige Leistungs-
träger 4.609.861 76.2 21. 7 8.6 78.3 

Rettungsdienst 
insgesamt 6.050.000 100.0 28.6 9.2 71.4 

Quellen: Feuerwehrjahrbuch 1985/1986, Bann 1986; 
Puhan, Th., Siegener, W.; Leistungsanalyse ... , a.a.O., 
Tab. 1. 

Angesichts der Erkenntnisse, die bei der Diskussion um die öf-
fentlichen bzw. staatlichen Aufgaben, die Daseinsvorsorge, die 
öffentlichen und meritorischen Güter, sowie um die Optionsnach-
frage gewonnen worden sind, die Notwendigkeit der verwaltungs-
rechtlichen und ökonomischen Gleichsetzung der Aufgabenbereiche 
Notfallrettung und Krankentransport zumindest angezweifelt wer-
den. Selbst bei Würdigung aller medizinischen und wirtschaftli-
chen Vorteile, die durch eine gemeinsamen Aufgabenerfüllung re-
alisiert werden können, kann von einer funktionalen Einheit 
beider Bereiche nicht gesprochen werden 44 . Beide Aufgabenberei-

41 Thome, H.: Das Saarländische Rettungsdienstgesetz, in: Saarländische Korn· 
munal·Zeitschrift, 25. Jg. (1975), S. 81 · 92, hier: S. 82. Vgl. hierzu 
auch: Landtag des Saarlandes, Drucksache 6/1633 v. 10.9.1974 (Gesetz über 
den Rettungsdienst -Entwurf und Begründung). 

42 daselbst. 
43 Biese, A., Jocks, H., Runde, II.; a.a.O., S. 13. 
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ehe bedingen sich nicht gegenseitig. Im Gegensatz zu Notfall-
einsätzen sind die Krankentransporteinsätze 

weitgehend planbar45, 

innerhalb der "normalen" Arbeitszeiten durchführbar 46 und 

weniger risikoreich47 

eingestuft. Auch aus den landesrechtliehen Regelungen läßt sich 
eine differenzierte Behandlung beider Aufgabenbereiche ablesen. 
So 

gelten die vorgegebenen Zeitrichtwerte ausschließlich für 
Notfalleinsätze; 

werden bei Krankentransporten, zumindest für Nachfra-
gespitzen, auch Dispostitonszeiten48 in Kauf genommen, woge-
gen bei Notfalleinsätzen gerade die unverzügliche Einsatzfä-
higkeit als Leitvorstellung anzusehen ist. 

44 Anders dagegen im Resumee der Diskussion um die "Ökonomie des Ret· 
tungsdiens tes" auf dem Rettungskongreß des DRK 1986. Vgl. hierzu: Deut· 
sches Rotes Kreuz (Hrsg.): 6. Rettungskongress · Analysen, Berichte, Er· 
gebnisse -, Schriftenreihe des DRK, Nr. 66, S. 75. Als funktionale Ein· 
heit ist beispielsweise die Rettungskette anzusehen; die einzelnen Teil· 
hereiche sind auf die Funktionsfähigkeit der vor· und nachgelagerten Be· 
reiche angewiesen. 

45 Ca. 54 % aller Krankentransporte werden an Werktagen zwischen 8 und 12 
Uhr durchgeführt, ein Teil dieser Einsätze wird vorbestellt, sodaß zumin· 
dest das "Gerippe" der Einsatzplanung vorab erfolgen kann. 

4 6 Wochentags zwischen 6. 00 und 18.00 Uhr werden 83, 2 % aller Kranken· 
transporte durchgeführt. Wird der Sonnabendvormittag hinzugerechnet, er· 
höht sich dieser Anteil auf 86 %. Eigene Berechnungen nach: Puhan, Th.; 
Siegener, W.: Leistungsanalyse des Rettungsdienstes in der Bundesrepublik 
Deutschland, Bericht zum Forschungsprojekt 8339 der BASt, Karlsruhe 1986, 
hier: Tabellenband, Tab. 20 und 21. Die Ergebnisse der Untersuchung sind 
veröffentlicht in: Bundestagsdrucksache 10/5030 v. 14.2.1986, a.a.O., An· 
lage 1. 

47 So werden beispielsweise in Harnburg die Sanitätsorganisationen " ... vor-
nehmlich für risikoärmere Krankentransporte eingesetzt ist, da die Si· 
cherstellung des Notfalleinsatzes mit erheblichem Risiko behaftet ( ... ) 
ist." Rettungsdienst in Hamburg, vervielfältigte, unveröffentlichte Über· 
sieht v. 30.3.1978, S. 2; zitiert nach: Kühner, R.: Organisationsformen 
im Rettungsdienst, Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallforschung; 
Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 11, Köln 1983, S.52. 

48 Dies ist die Zeitspanne, die für die Alarmierung eines einsatzbereiten 
Rettungsmittels benötigt wird. Bei zunel~ender Kapazitätsauslastung nimmt 
die Dispositionszeit, und damit die Wartezeit für die Patienten, zu. Vgl. 
hierzu: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung ... , a.a.O., S. 
59 ff. 
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Diese Ausführungen machen deutlich, daß die Einbei t von Not-
fallrettung und Krankentransport von den Leistungsmerkmalen her 
nicht zwingend geboten ist. Die gemeinsame Sicherstellung bei-
der Aufgabenbereiche vorwiegend als eine politische Entschei-
dung zu werten, diese Entscheidung kann allerdings durch medi-
zinlsche und wirtschaftliche Vorteile einer gemeinsamen Aufga-
benerfüllung gestützt werden. 

Durch die gesetzliche Bindung an die Notfallrettung wird der 
Bereich der Krankentransporte, je nach landesrechtlicher Rege-
lung, zur öffentlichen oder staatlichen Aufgabe erklärt. Er 
ist, wie jeder öffentliche Verkehr 49, dem Bereich der 
Daseinsvorsorge zuzuordnen, im Gegensatz zur Notfallrettung 
stellt er jedoch kein Optionsgut dar, es fehlt weitgehend die 
Komponente der Optionsnachfrage bzw. des Bereithaltungsnutzens. 
Der Krankentransport ist nahe an den Bereich der privaten Güter 
anzusiedeln, allerdings ist die Nutzung mit positiven externen 
Effekten verbunden. 

Die bundesgesetzliehen Regelungen zum Rettungsdienstes un-
terschieden nicht zwi sehen beiden Aufgabenbereichen. "Kran-
ken transporte von Notfallpatienten" 50 gehören ebenso wie die 
Beförderung von Nicht-Notfallpatienteil als entgeltliche 
oder gewerbsmäßige Beförderung von Personen ( ... ) mit Fahrzeu-
gen" (§ 1 PBefG) zum Geltungsbereich des PBefG. Da dieses Ge-
setz ausschließlich verkehrliehe Aspekte regelt, wird eine dif-
ferenzierte Behandlung beider Leistungsbereiche für nicht er-
forderlich gehalten. 

Die verschiedenen bundes- und landesrechtliehen Grundlagen mit 
ihren unterschiedlichen Zielstellungen haben in den vergangenen 
Jahren zunehmend zu Problemen bei der Planung, Durchführung und 
Finanzierung des Rettungsdienstes geführt. Vor allem in Bereich 
der Krankentransporte sieht sich der organisierte Rettungs-
dienst in zunehmendem Maße der Konkurrenz durch private Unter-
nehmen, aber auch durch gemeinnützige Organisationen ausge-
setzt. Aus diesem Grund wird vor allem von Seiten der Bundes-

49 "In einem modernen Staatswesen gehSrt die Sicherstellung geordneter Ver-
hältnisse im Sffentlichen Verkehr zu den für den Bestand der Gemeinschaft 
notwendigen Rechtsgüter." Urteil des BVG v. März 1954, zitiert nach: 
Most, 0.; Staatliche und private Unternehmung ... , a.a.O., S. 32. 

50 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluß vom 19.6. 1985 über die "Ge-
nehmigung zur BefSrderung von Notfallpatienten durch private Mietwagenun-
ternehmern, abgedruckt bei: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, 
Nr. 8417, hier: S. 2. 



- 100 -

länder und der Rettungsdienstorganisationen 
Rechtsgrundlagen sowohl aus verkehrlicher, 

angestrebt, 
als auch 

die 
aus 

rettungsdienstlicher Sicht aufeinander abzustimmen, ein derar-
tiges " ... Ergebnis kann aber nur durch den Normgeber herbeige-
führt werden ... " 51 · 

51 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluß vom 19.6.1985, a.a.O., s. 3. 
Dies ist keine neue Erkenntnis. Der Erlaß der Ländergesetze zum Rettungs· 
dienst wurde Anfang der 70er Jahre vor allem als Ergänzung zu spezielle 
Bundesgesetzen zur Personenbeförderung mit Krankenkraftwagen und zur Aus-
bildung von Rettungssanitätern gesehen. Vgl. hierzu u.a.: Landtag des 
Saarlandes, Drucksache 6/1633 v. 10.9.1974, a.a.O., s. 4. 
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VI. ENTWICKLUNG EINER TRÄGERSYSTEMATIK FÜR DEN RETTUNGSDIENST1 

1. Vorbemerkungen 

Diskussionen und Veröffentlichungen zum Rettungswesen machen 
immer wieder deutlich, daß für die Institutionen und Organisa-
tionen, die an der Planung, 
Rettungsdienstes beteiligt 
zeichnungen gewählt werden. 
Organisationseinheiten als 

Durchführung und Finanzierung des 
sind, sehr unterschiedliche Be-
Häufig werden die entsprechenden 

"Träger" gekennzeichnet. Dieser Be-
griff findet in den verschiedensten Wissenschaftsbereichen An-
wendung. Aus dem Gesundheitswesen sind "Krankenhausträger• 2 und 
"Kostenträger• 3 bekannt, in der Rechts- und Verwaltungswissen-
schaft ist von "Aufgabenträgern• 4 , oder von "Leistungs- und 
Verwaltungsträgern" 5 die Rede. Auch im wirtschafts- und sozial-
wissenschaftlichen Bereich wurde über eine 
Trägersystemen diskutiert6 . 

Strukturierung von 

Auffällig ist die Vielfalt der z.T. gegenläufigen Verwendung 
von einzelnen "Träger" -Begriffen. Ziel der nachfolgenden Aus-
führungen ist es, diese Vielfalt zu durchleuchten und zu struk-
turieren, einerseits um den Aufbau des Rettungsdienstes besser 
verdeutlichen zu können, andererseits aber auch um die Verbin-
dungslinien zwi sehen den einzelnen Trägergruppen und -ebenen 
herauszuarbeiten. 

1 Dieser Abschnitt ist eine überarbeitete Fassung der Ausführungen bei: 
Kühner, R.: Organisationsformen ... , a.a.O., S. 3 ff. 

Beispielsweise bei: Eichhorn, S.: Krankenhausbetriebslehre, Bd. I, 
a.a.O., S. 14 f. 

3 Auf mögliche Mißverständnisse bei der Verwendung des Begriffes wird hin-
gewiesen bei: Hübner, H.: Kostenrechnung im Krankenhaus, 2. Auf!., Stutt· 
gart, Berlin, Köln, Mainz 1980, S. 69, insbes. Anm. 

4 Vgl. u.a.: Bull, H.P., Staatsaufgaben ... , a.a.O., S. 50. 

5 Als Beispiel: Forsthoff, E. (1959), a.a.O., S. 9. 
6 Röber, B.: Zur Frage nach den Trägern der Wirtschaftspolitik, in: Zeit· 

schrift für die gesamte Staatswissenschaft, 124. Bd. Tübingen 1968, S. 
741 ff., siehe auch: Streit, M.E.; Theorie ... , a.a.O., S. 181 ff. 
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2_ Grundsätzliche Überlegungen zum Begriff der Trägerschaft 

Bevor eine Strukturierung von Trägerschatten vorgenommen werden 
kann ist es erforderlich, zwei im Grundsatz verschiedene Trä-
gerfunktionen voneinander abzugrenzen- Zum einen wird der Be-
griff auf "Träger von Organisationen" 7 bezogen, andererseits, 
und das wird im Mittelpunkt der nachfolgenden Überlegungen ste-
hen, wird von "Trägern von Rechten und Pflichten" gesprochen. 

Grundsätzlich" ... ist jeder Mensch und jede rechtsfähige Orga-
nisation Träger ihrer rechtstechnischen ( ... ) Pflichten und 
Rechte. "B Träger zu sein bedeutet in diesem Zusammenhang " ... 
Endsubjekt rechtstechnischer Zuordnung (von Rechten und Pflich-
ten) zu sein." 9 Die Diskussion um Trägerschatten im Ret-
tungsdienst dreht sich folgerichtig vor allem um die Fragen, 
welche Organisationseinheit und -ebene bei Sicherstellung der 
Aufgabe Rechte wahrnehmen kann oder Pflichten zu erfüllen hat. 

Die Zuordnung solcher Verantwortlichkeiten und Kompetenzen er-
folgt entweder durch Zuweisung auf gesetzlicher Grundlage, oder 
durch freiwillige Übernahme. Läßt sich die Trägerschaft direkt 
aus Ge setzen oder Ausführungsverordnungen ableiten, wird z. T. 
von "gesetzlichen" Trägern 10 gesprochen, entsprechend ist bei 
einer Mitwirkung auf der Grundlage der Freiwilligkeit der 
Begriff des "freien" Trägers 11 gebräuchlich. 

Die Trägergruppen im Rettungsdienst können entsprechend der zu-
gewiesenen oder übernommenen Verantwortlichkeiten abgegrenzt 
werden. Teilfunktionen, für welche bei der Gestaltung und 
Durchführung des Rettungsdienstes Rechte und Pflichten abgelei-
tet werden können, sind 

die Übernahme der Gesamtverantwortung für die Sicherstellung 
der Aufgabe; 

Nähere Ausführungen hierzu bei: Wolff, H.J., Bachof, 0.; Verwaltungsrecht 
II, a.a.O., § 71, III b (S. 7). Den Begriff des Krankenhausträgers erläu-
tert: Eichhorn, S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. 1, a.a.O., S. 14 f. 

8 Wo1ff, H.J., Bachof, 0.; Verwaltungsrecht I, a.a.O., S. 207 f. 

9 Ebenda, S. 207. 
10 Beispielsweise bei: Arnold, J.: Rechtsfragen des Rettungsdienstes in Ba-

den-Württemberg, in: Handbuch des Rettungs•<>esens (HdR), Bd. 1, Nr. B 
4.1.3, S. 4 und 5. 

11 Vgl. beispielsweise: Bayerischer Verwa ltungsgrichtshof (BayVGH), Urt. v. 
26.7.1978, in Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Nr. 7839, S. 
7. 
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Ausarbeitung und Erlaß von Gestaltungsrichtlinien für den 
Auf- und Ausbau des Systems; 

die Sicherstellung der Durchführung der Aufgabe entsprechend 
den gegebenen Richtlinien; 

die Erstellung der Leistung des Rettungsdienstes 

die Inanspruchnahme der Leistung; 

die Finanzierung der bei der Aufgabenerfüllung entstehenden 
Kosten, sowie 

die Information der Öffentlichkeit und die sachkundige, teil-
weise aber auch interessengebundene Beratung der beteiligten 
Instanzen. 

Zur Unterscheidung der Träger von einzelnen Teilfunktionen wer-
den spezielle Attribute verwandt, durch welche die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten hervorgehoben werden sollen 12 : 

Entscheidungsträger definieren den Stellenwert der Aufgabe 
und sind für die Gestaltung und Durchführung insgesamt ver-
antwortlich. Sie schaffen, falls erforderlich, eine rechtli-
che Grundlage und setzen den Rahmen, innerhalb dessen die 
Aufgabe durchzuführen ist; 

Aufgabenträger stellen die Durchführung der Aufgabe im Rahmen 
der Vorgaben sicher, sie sind auch für die Detailplanung zu-
ständig; 

Leistungsträger führen die Aufgabe durch; 

Bedarfsträger nehmen die Leistungen direkt oder indirekt in 
Anspruch und beeinflussen durch ihre Nachfrage (in Grenzen) 
den Umfang des Angebotes; 

Finanzierungsträger decken die bei der Wahrnehmung der Auf-
gabe entstehenden Kosten durch freiwillige oder gesetzlich 
bzw. vertraglich festgelegte Finanzierungsbeiträge; 

Einflußträger informieren und beraten die übrigen Träger-
gruppen bei deren Beschlußfassung bzw. Aufgabenerfüllung. 

Diese Systematik wird in Übersicht 6.1 verdeutlicht. Aus-
gangspunkt ist die grundsätzliche Trennung der "Träger von Or-
ganisationen" und der "Träger von Rechten und Pflichten". Die 

12 Eine ähnliche Systematik wurde entwickelt von Beske, F.; Systemforschung 
im Gesundheitswesen, a.a.O., S. 19 ff. 



Obersicht 6.1: SYSTEMATIK UNTERSCHIEDLICHER TRÄGERGRUPPEN 

TRÄGER VON RECHTEN UND PFLICHTEN ---------------- TRÄGER VON ORGANISATIONEN 

~ 
Träger von Rechten und Pflichten 
bei der Sicherstellung einer kon-
kreten Aufgabe (Rettungsdienst) 

~ 

~ I 

I 

I 
Organisationen mit 

I 

interner Trägerschaft externer Trägerschaft 
(Körperschaften, Ver- (Stiftungen, Anstalten) 
eine, Personengesell- Beispiel: Krankenhäuser 
schatten) Beispiel: 
Sanitätsorganisationen 

zugewiesene Trägerschaft freiwillige Trägerschaft 
(gesetzliche Träger) (freie Träger) 

i fl ~ 
Gesamtverantwor- Detailplanung Durchführung Inanspruch- Finanzierung Information, 
tung, Festlegung und Sicher- der Aufgabe nahme der der Leistung Beratung, 
von Rahmenbedin- stellung der Leistung (di- Beeinflussung 
gungen Durchführung rekt, indirekt) 

ENTSCHEIDUNGSTRÄGER AUFGABENTRÄGER LEISTUNGSTRÄGER BEDARFSTRÄGER FINANZIE- EINFLUSSTRÄGER 
RUNGSTRÄGER 

Quelle: Überarbeitete Fassung der Übersicht 1 (S. 8) in: 
Kühner, R.; Organisationsformen ... , a.a.O. 

0 ..,. 
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Letztgenannten können danach unterschieden werden, ob sie ihre 
Trägerschaft freiwillig (freie Träger) oder aufgrund gesetzli-
cher Zuweisung (gesetzliche Träger) erfüllen. Die der einzelnen 
Trägergruppen folgt den Teilfunktionen bei der Aufgabenerfül-
lung. Die Übersicht macht deutlich, daß den freien Trägern 
nicht die gesamte Palette der Teilfunktionen offensteht. Be-
dingt durch die Qualifikation des Rettungsdienstes als öffent-
liche bzw. staatliche Aufgabe liegt die Gesamtverantwortung und 
die Sicherstellung der Durchführung beim Staat. 

3. Träger von Teilfunktionen im Rettungsdienst 

3.1 Entscheidungsträger 

Durch die Einstufung des Rettungsdienstes als öffentliches Op-
tionsgut mit meritorischer Ausprägung erfordern Ent-
scheidungen über die Versorgung mit diesem Gut eine politische 
Willensbildung.• 13 Das bedeutet nicht notwendigerweise eine 
Verstaatlichung der Aufgabenerfüllung. "Es bedeutet lediglich, 
daß der Staat die Gesamtverantwortung für den Rettungsdienst 
übernimmt. Als Folge daraus ergeben sich für die öffentliche 
Verwaltung Aufgabe und Verpflichtung, für einen leistungsfähi-
gen Rettungsdienst zu sorgen. Das Ziel muß sein, in allen Bun-
desländern ein bedarfsgerechtes System ständig einsatzbereiter 
und leistungsfähiger Rettungsdienste zu schaffen, welches die 
flächendeckende und gleichmäßige Versorgung der jeweiligen Lan-
desgebiete gewährleistet.• 14 

Nach der Aufgabenverteilung des Grundgesetzes fällt die Si-
cherstellung dieses Systems in den Kompetentzbereich der Bun-
desländer. Ergänzend ist der Bund für die Regelung von Einzel-
sachverhalten zuständig, welche die Sicherstellung und Durch-
führung des Rettungsdienstes maßgeblich beeinflussen. In diesem 
Zusammenhang ist in erster Linie das Personenbeförderungsrecht 
und die Regelung der Zulassungsbedingungen zu Heil- und Heil-
hilfsberufe 15 zu nennen, aber auch für die Luftrettung 16 oder 
die Festlegung der Anforderungen an die Sicherheit medizinisch-

13 Streit, M.E.; Theorie ... , a.a.O., S. 181. 

14 Biese, A.: Das öffentliche Rettungswesen, a.a.O., S. 4. 

15 Die Zugangsregelungen werden im "Gesetz über den Beruf der Ret-
tungsassistentin und des Rettungsassistenten (Rettungsassistentengesetz -
RettAssG) • geregelt, das als Entwurf vorliegt in: Handbuch des Rettungs-
wesens (HdR), Bd. 3, Nr. D IV.2.5. (Stand: Juni 1987). 

16 Die rechtlichen Grundlagen der Luftrettung werden erläutert von: Stindt, 
J.; Luftrettung ... , a.a.O., S. 33 ff. 
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technischer Geräte 17 liegt die Regelungskopmetenz auf der Ebene 
des Bundes. 

Als Entscheidungsträger für den Rettungsdienst sind damit 
sowohl der Bund (für Teilbereiche), vor allem aber die Bun-
desländer (für die Gesamtaufgabel identifiziert. "Das Cha-
rakteristische der Entscheidungsträger ( ... ) besteht darin, daß 
ausschließlich sie als staatliche ( ... ) Institutionen in der 
Lage sind, ( ... ) ihre Absichten mittels Gesetze oder Verordnun-
gen so1.,rie dem Einsatz öffentlicher Finanzmittel zu verwirkli-
chen. " 18 

3.2 Aufgabenträger 

• Angepaß t an die verwaltungsmäßige Gliederung der Länder in 
(Land) Kreise und kreisfreie Städte soll diesen Verwal-
tungseinheiten die Trägerschaft über den Rettungsdienst über-
tragen werden.• 19 Diese Übertragung ist in den landes-
rechtlichen Regelungen zum Rettungsdienst weitgehend erfolgt. 
Dies bedeutet nicht, daß die Kommunen den Rettungsdienst auch 
selbst durchführen, ihnen wird lediglich die Verantwortung für 
die konkrete Sicherstellung der Aufgabe in ihrem 
Zuständigkeitsbereich übertragen. Die Kommunen als Aufgabenträ-
ger im Rettungsdienst unterliegen bei der Wahrnehmung der Auf-
gabe der Kontrolle und Weisung durch Aufsichtsbehörden20 . 

ld s eine Sonderform der Aufgabenträgerschaft ist die Bildung 
von Rettungszweckverbänden oder kommunalen Trägergemeinschaften 
zu sehen. Solche Zusammenschlüsse werden vor allem dann verein-
bart, wenn die Aufgabenerfüllung aus technischen oder ökonomi-
schen Gründen Organisationseinheiten voraussetzt, die über den 
Zuständigkeitsbereich einzelner Kommunen hinausgehen. 

Ein vorwiegend technisch bedingter Zwang zu größeren Orga-
nisationseinheiten besteht beispielsweise für das Luftret-
tungssystem. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit und der Unab-
hängkeit von Straßen, Verkehrsverhältnissen und topographischen 

17 Vgl. hierzu u.a.: Krebs, A.: Die Bedeutung der "Verordnung über die Si· 
cherheit medizinisch~technischer Geräte'' für den Rettungsdienst, in: DRK 
(lfrsg); 6. Rettungskongreß Nürnberg 1986, a.a.O., S. 277 - 281. 

18 Mändle, E.: Träger der Wirtschaftspolitik, in: Handwörterbuch der Volks· 
wirtschaft, Wiesbaden 1978, Sp. 1288 - 1299, hier: Sp. 1291 f. 

19 Biese, A.; Das öffentliche Rettungswesen, a.a.O., S. 5. 

20 BayVGH, Urteil v. 26.7.78, a.a.O., S. 5; Biese, A., Jocks, H., Runde, II.; 
a.a.O., S. 17. 
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Gegebenheiten sind Rettungshubschrauber in der Lage, innerhalb 
einer für den Rettungsdienst vertretbaren Zeitspanne ca. 50 km 
zurücklegen21 . Deshalb wurden den RTH-Stationen Einsatzbereiche 
mit einem Radius von 50 km zugewiesen. Dadurch liegen stets 
mehrere Kommunen bzw. Landkreise im Einsatzgebiet ei.ner RTH-
Station. Um Abstimmungsprobleme und Reibungsverluste zu vermei 
den, bietet es sich an, die betroffenen Kommunen jeweils zu 
kommunalen Trägergemeinschaften zusammenzuschließen, welche der 
Betrieb einer RTH-Station gemeinsam sicherstellt und, falls er-
forderlich, Finanzierungslücken decken 22 . 

Auch die wirtschaftlichen Argumente für die Bildung von über-
kommunalen Organisationseinheiten sind häufig auf technische 
Ursachen zurückzuführen. So bietet eine Anlehnung der Rettungs-
dienstbereiche an bestehende Funkverkehrskreise (z.B. der Poli-
zei) die Gewähr für einen wirtschaftlichen Einsatz der 
kostspieligen Fernmeldemittel und Fahrzeuge.• 23 Außerdem können 
durch größere Organisationseinheiten Skalenerträge vor allem 
bei den Hintergrunddiensten, wie z. B. Verwaltung, Abrechnung, 
Einsatzkoordination oder der Vorhaltung von Reservekapazitäten 
erzielt werden. 

Die Vorteile von überkommunalen Organisationseinheiten haben in 
Nordrhein-Wesfalen zu Rettungszweckverbänden für die Luftret-
tung, und in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland zur Bil-
dung entsprechender Rettungsdienstbereiche 24 geführt. 

3.3 Leistungsträger 

Mit der Festlegung von Entscheldungs- und Aufgabenträgern wer-
den die Kompetenzen im Zusammenhang mit der Sicherung und Ge-
staltung des Rettungsdienstes zugewiesen. Die Frage, wer die 
Aufgabe als Leistungsträger letztendlich durchführt, ist damit 
noch nicht beantwortet. Entsprechend ihrer Zuständigkeiten 
liegt die Delegation der Aufgabenerfüllung in der Hand der Ent-
scheidungs- bzw. Aufgabenträger. 

21 Die Angaben darüber, wieviel Zeit ein RTH für eine Strecke von 50 lan 
benötigt, liegen zwischen 16,75 Min und 18,20 Min. Vgl. hierzu: "Luftret-
tung in Bayern", a.a.O., S.9, sowie: Puhan, Th.: Einsatzbedingungen der 
Luftrettung, in: BASt (Hrsg); Luftrettung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, a.a.O., S. 43- 55, hier: Bild 6.1 (S. 44). 

22 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 35 f. 
23 BayVGH, Urt. v. 26.7.1978, a.a.O., S. 6. 
24 Art.2(2) Bay RDG; §§ 2, 3(2) Rh-Pf RettDG; § 2(2) RDG Saar. 
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Leistungsträger sind Institutionen, Organisationen und Un-
ternehmen, die im Auftrag oder mit Zustimmung der Entschei-
dungs- bzw. Aufgabenträger Leistungen im Rettungsdienst an-
bieten. Als wichtigste Leistungsträgergruppen sind zu un-
terscheiden: 

- kommunale Einrichtungen (Berufs- und freiwillige Feuerwehren, 
kommunale Rettungsdienste); 

die Sanitätsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD, 

in geringem Umfang auch der Bund (Luftrettung) und die Länder 
(Rettungsleitstellen), sowie 

private Unternehmen. 

Während die kommunalen Einrichtungen z.T. als gesetzliche Lei-
stungsträger anzusehen sind 25 , übernehmen die Sanitäts-
Organisationen und, allerdings nur in geringem Umfang, private 
Unternehmen26 die Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst als freie 
Träger. Normalerweise schließen diese freien _Leistungsträger 
mit dem Aufgabenträger einen öffentlich- rechtlichen Vertrag. 
Für den Fall, daß freie Leistungsträger nicht in der Lage sind, 
den Rettungsdienst in zufriedenstellender Form durchzuführen, 
müssen die Aufgabenträger auf kommunale Einrichtungen zurück-
greifen oder entsprechende Einrichtungen schaffen. Besonders 
hervorgehoben wird dies in Baden-Württemberg. Da im Rettungs-
dienstgesetz die Aufgabenträgerschaft nicht auf die Kommunen 
übertragen worden ist, wird dort ausdrücklich festgehalten, daß 
" ... eine Auffangträgerschaft der Stadt- und Landkreise ... • 27 

besteht für den Fall, daß andere Leistungsträger den Ret-
tungsdienst nicht durchführen können oder wollen. 

3.4 Bedarfsträger 

Bedarfsträger sind Einzelpersonen, Personengruppen und In-
stitutionen, welche Leistungen des Rettungsdienstes nachfragen. 
Es ist zweckmäßig, zwischen direkten und indirekten Bedarfsträ-
gern zu unterscheiden. 

25 Vgl. beispielsweise § 2(1) FwG-Bln. 
26 Siehe hierzu Beispiele bei: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Ko-

sten ... , a.a.O., Teil I, S. 114 f. 

27 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 2, siehe entsprechend § 3(2) BW-
RettDG. 
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Direkter Bedarfsträger ist der Patient, der als 
jekt" die Dienstleistung Rettungsdienst direkt 

"Leis tmng sob-
in Anspruch 

nimmt. Der Umfang der Leistung orientiert sich am Zustand des 
Patienten. Da Patienten ihre Bedürfnisse nur unzureichend oder, 
beispielsweise im Notfall, überhaupt nicht konkretisieren kön-
nen, erfolgt die Festlegunq des Bedarfes durch einen Bedarfsbe-
stimmer28. Die Finanzierung wird überwiegend durch die Kran-
kenkassen sichergestellt .. Hinter dem eigentlichen Bedarfsträ-
ger stehen demnach zwei Institutionen, welche seine Rechte 
{Entscheidung über den Umfang der Nachfrage) und Pflichten {Be-
zahlung der Leistungsinanspruchnahme) zumindest teilweise in-
terpretieren bzw. übernehmen 29. 

Als indirekter Bedarfsträger ist vor allem der Staat zu nennen, 
der im Bestreben, die Optionsnachfrage zu befriedigen, die Ver-
antwortung für die Sicherstellung einer angemessenen Dienstbe-
reitschaft übernommen hat. Darüberhinaus ist der Rettungsdienst 
meri torisiert, in den Fällen, in denen die Option eingelöst 
wird, in denen also der Rettungsdienst in Anspruch genommen 
werden muß , darf das Ausschlußprinzip nicht angewandt werden, 
für den Rettungsdienst besteht Betriebs-, Versorgungs- und 
Beförderungspflicht30. 

Auch die Krankenkassen zählen zu den indirekten Bedarfsträgern 
des Rettungsdienstes. Die Rechtsgrundlage der gesetzlichen 
Krankenversicherungen {gKV), die Reichsversicherungsordnung 
{RVO), kennt allerdings den Begriff des Rettungsdienstes nicht. 
Die Leistungen des Rettungsdienstes werden unter der Rubrik 
"Fahrkosten, Kosten des erforderlichen Gepäcktransports" als 
"Nebenleistungen der Krankenhilfe" auf der Grundlage von § 194 

28 Im Gesundheitswesen wird der Bedarf der Patienten weitgehend durch Exper-
ten, i.d.R. Ärzte,. determiniert. Vgl. hierzu: Eichhorn, S.; Krankenhaus-
betriebslehre, Bd. I, a.a.O., S. 3.; llerder-Dorneich, Ph.; Wachstum und 
Gleichgewicht ... , a.a.O., S. 169 f.; Schicke, R.; Ökonomie des Gesund-
heitswesens, a.a.O., S. 15 f. 

29 Eine ähnliche Unterscheidung wird vorgenommen von: Eichhorn, S.; Kranken-
hausbetriebslehre, Bd. I., a.a.O., S. 3. Dort wird differenziert zwi-
schen: - Bedarfsträger (Patient), Bedarfsbestimmer (Arzt) und - Kauf-
kraftträger (Krankenkasse). 

30 Während für Krankentransporte nach § 49 PBefG weder eine Betriebs- noch 
eine Beförderungspflicht bestehen (§ 49(3) PBefG), muß der Rettungsdienst 
ständig erreichbar sein und alle Einsätze durchführen. "Der Einsatz darf 
nicht deshalb abgelehnt werden, weil ein rechtswirksamter Vertrag nicht 
vorleigt oder die Entrichtung des Entgelts nicht gesichert ist." "Muster-
dienstanweisung für den Rettungsdienst" gern. Art. 13 Abs.3 BayRDG, 
17(2), s. 21. 
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RVO übernommen3 1 . Die Regelungen der RVO beziehen sich, ebenso 
wie die Regelungen des PBefG, ausschließlich auf die Verkehrs-
bzw. Beförderungsleistung des Rettungsdienstes. Die medizini-
sche Leistung, soweit sie von Rettungssanitätern oder von 
Klinikärzten durchgeführt wird, ist nach der RVO ebensowenig 
ein Bestandteil der Fahrkosten, wie die Sicherstellung einer 
notwendigen Betriebsbereitschaft. Dieser Mangel führt vor allem 
im Zusammenhang mit dem Gebot zur Wirtschaftlichkeit zu Proble-
men. "Dieses Gebot räumt den Versicherten den Anspruch auf Er-
stattung der Kosten für diejenigen Fahrten und Transporte ein, 
die er bei seiner Krankheit zweckmäßigerweise zur Erlangung der 
Versicherungsleistung unternimmt." 32 Aus dieser Sichtweise sind 
auch Formulierungen wie die folgende zu verstehen: "Bei der 
Notwendigkeit eines Krankentransports ist die Verordnung einer 
Fahrt mit dem PKW (z.B. eigener PKW, Mietwagen, Taxi) die 
wirtschaftlichste."33 

Das Interesse der Krankenkassen bezieht sich jedoch zunehmend 
auch auf die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes, da er-
kannt worden ist, daß zwischen der Qualität der Nebenleistung 
(Rettungsdienst) und der Effektivität der Krankenhilfeleistung 
( z. B. Klinikbehandlung) Interdependenzen bestehen. "Habe ich 
eine schlechten Rettungsdienst, brauche ich viel mehr unfall-
chirurgische Stationen, als wenn ich einen guten Rettungsdienst 
hätte, der flächendeckend alles abdeckt. " 34 Allerdings liegt 
der Interessenschwepunkt der Krankenkassen in einer wirtschaft-
lichen Durchführung des Rettungsdienstes, da "für die Nebenlei-
stungen der Krankenhilfe ( ... ) ebenso wie für die Kranken-
hilfe selbst - auch das Wirtschaftlichkeitsgebot ... "35 gilt. 
Diesem zweiseitig ausgerichteten Interesse der Krankenkassen 
wird in zunehmendem Maße dadurch entsprochen, daß sie entweder 
an der Planung und Umsetzung des Rettungsdienstes verantwort-
lich beteiligt werden 36 , daß die Festlegung der Benutzungsent-

31 Ger1ach, W.: Versicherungsleistungen bei Krankentransporten, in: Handbuch 
des Rettungswesens (HdR), a.a.O., Bd. 1, Nr. B 6.1, S. 4; vgl. auch: 
Meißner, H.: Fahr-, Transport- und Reisekosten im Rahmen der Kranken-
hilfe; in: Die Sozialversicherung, Oktober 1979, S. 257 - 261. 

32 Gerlach, W.; Versicherungsleistungen ... , a.a.O., S. 5. 

33 "Vereinbarung über Vordrucke für die kassenärztliche Versorgung (Vor-
druckvereinbarung)'', in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., S. 5. 

34 Redebeitrag von W. Heitzer, Vorsitzender des AOK Bundesverbandes, beim 
DRK-Rettungskongreß 1986. DRK (Hrsg.) 6. Rettungskongreß Nürnberg 1986, 
a. a. 0. , S. 60 f. 

35 Gerlach, W.; Versicherungsleistungen ... , a.a.O., S. 5. 

36 Dies trifft vor allem in Baden-Württemberg zu, vgl. §§ 8, 9 BW-RettDG, 
sowie: Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 7. 
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gelte Gegenstand von Verhandlungen wird 3 7 , oder daß die Kran-
kenkassen zumindest über Änderungen von Bedarfsplänen und 
Gebührensatzung vorab rechtzeitig informiert werden38 . 

Es stellt sich die Frage, ob nicht die Sanitätsorganisationen, 
soweit sie den Rettungsdienst durchführen, ebenfalls der Gruppe 
der indirekten Bedarfsträger zugeordnet werden müssen. Für sie 
ist die Mitarbeit an der Sicherstellung des Rettungsdienstes 

die Erfüllung einer traditionellen, 
gabe 39 , 

satzungsmäßigen Auf-

die Möglichkeit des Einsatzes ehrenamtlicher Helfer40 , und, 

- ein gutes Argument bei der Mitglieder- und Spendenwerbung. 

Allerdings richtet sich dieses Interesse nicht auf einzelne 
Leistungsaspekte des Rettungsdienstes, sondern auf die Teil-
nahme an der Leistungserstellung. Die Sanitätsorganisationen 
können, soweit als Leistungsträger tätig sind, als Bedarfsträ-
ger "in anderem Sinne" bezeichnet werden. 

3.5 Finanzierungsträger 

3.5.1 Anmerkungen zum Begriff des Kostenträgers 

In den Regelungen zur Finanzierung des Rettungsdienstes kommt, 
wie im Gesundheitswesen überhaupt, den "Kostenträgern• 41 eine 
zentrale Funktion zu. Die Verwendung dieses Begriffes, der 
identisch ist mit Kostenträgern im Sinne der betriebswirt-

37 Siehe hierzu: Art. 10(1) BayRDG; § 11(2) Rh-Pf RettDG. 

38 "Übereinkunft" der Verbände der Krankenkassen und der korrununalen Spitzen-
verbände zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den kommunalen ret~ 

tungsdienstlichen Aufgabenträgern und den öftlichen Kankenkassen v. 5. 6. 
1986, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. I, Nr. NW 2117. 

39 So wird in der Satzung des DRK wird hingewiesen auf die 
Arbeitsbereiche ( ... ) Krankentransport und Rettungsdienst auf den 
Straßen, in den Betrieben, auf dem Wasser und in den Bergen ( ... ), 
Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe sowie Erste Hilfe bei Notständen 
und Unglücksfällen ... " Kirberger, W.; Staatsentlastung ... , a.a.O., S. 
123. 

40 Beispielsweise wird argumentiert, bei höheren Anforderungen an die Aus-
bildung des Personals müssen sich die freiwilligen Hilfsor-
ganisationen ( ... ) aus dem Rettungsdienst dann zurückziehen, wenn ehren· 
amtliche Kräfte die Qualifikation nicht mehr erwerben können." Merk, B.: 
Durchführung des Rettungsdienstes durch die Hilfsorganisationen, in: DRK 
(Hrsg.); 5. Rettungskongreß Bremen 1982, a.a.O., S. 42 · 46, hier: S. 44. 

41 Siehe §§ 8(1), 9(1) oder 14(3) BW-RettDG. 
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schaftliehen Kostenrechnung, geht offenbar auf eine Fehlinter-
pretation wirtschaftlicher Zusammenhänge zurück. Als indirekte 
Konsequenz dieser Interpretation können erhebliche Probleme bei 
der Gesamtfinanzierung auftreten. 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß man Kosten als den 
bewerteten sachzielbezogenen Güterverzehr einer Periode defi-
niert. • 42 Sie entstehen im Regelfalle bei denjenigen Wirt-
schaftseinhei ten, die eine Leistung erstellen, im Sinne der 
oben entwickelten Systematik also von den Leistungsträgern. 
Darüberhinaus werden Kosten auch von anderen Stellen direkt ge-
tragen, ohne daß damit das Angebot von Leistungen im Rettungs-
dienst (durch diese Stellen) verbunden ist. So übernehmen bei-
spielsweise Bundesländer die Investitionskosten für den Ret-
tungsdienst, oder Personalkosten werden direkt getragen, ohne 
daß die Bundesländer dadurch zu Leistungsträgern würden 43 . 

Es ist notwendig, auf diesen Sachverhalt hinzuweisen, da zum 
Beispiel auftretende Finanzierungslücken nicht die üb-
licherweise als "Kostenträger" ausgewiesenen Krankenkassen aus-
zugleichen haben, sondern die Leistungs-, bzw. bei kommunalen 
Rettungsdiensten, die Aufgabenträger. Ob und in welcher Form 
solche Kostenunterdeckungen durch Nachkalkulation, Tarif erhö-
hung oder ßezuschussung überwälzt werden können, richtet sich 
nach den jeweils geltenden Rahmenbedingungen und ist für die 
angeschnittene Fragestellung von sekundärer Bedeutung. 

Besonders deutlich wird die Forderung nach einer klaren Tren-
nung der Begriffe Kosten- und Finanzierungsträger durch die 
einschlägigen Regelungen in Nordrhein-Westfalen. Der 12 ( 1) 
RettDG-NW " ... legt im Grundsatz die Kostenträgerschaft fest. 
"Träger" ( ... ) sind in jedem Falle die Kreis und kreisfreien 
Städte, aber auch diejenigen kreisangehörigen Städten, die 
( ... ) Träger von Rettungswachen sind." 44 Zur Finanzierung des 
Rettungsdienstes wird u.a. festgestellt, daß die Träger/ für 

42 Kloock, J., Sieben, G., Schildbach, Th.: Kosten- und Leistungsrechung, 2. 
Aufl., wisu-texte, Düsseldorf 1981, S. 27. Vgl. hierzu auch: Kühner, R.; 
Zu Kostenbegriffen im Rettungswesen; Forschungsberichte der BASt, Bereich 
Unfallforschung; Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 8, Köln 1982, 
Teil B, S. 28 ff. 

43 Vel. § 12(2) RettDC-NW (Tnvestitionskosten), oder §§ 6(4) und 10(1) Rh-Pf 
RettDG. Im Saarland ist die Rettungsleitstelle eine Einrichtung des 
Landes, damit ist das La11d Leistungsträger. 

44 Biese, A., Jocks, H., I\unde, H.; a.a.C., S. 50. Ähnliches gilt auch für 
Schleswig-Holstein: 11 Die laufcnd.:.n Kosten des Ret·Lungsdienstcs tragen die 
Kreise und kreisfreien SLidte." § S(l) t·DC SH. 
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Rettungsdienstes wird u.a. festgestellt, daß die Träger für die 
Inanspruchnahme Benutzungsgebühren nach dem Kommunalabgabenge-
setz erheben können - nicht müssen 45 . 

In der vorliegende Arbeit wird aus den genannten Gründen für 
Institutionen, Organisationen oder Privatpersonen, die an der 
Finanzierung des Rettungsdienstes freiwillig oder auf der 
Grundlage von gesetzlichen Regelungen mitwirken, der Begriff 
"Finanzierungsträger" verwandt. 

3.5.2 Finanzierungsträger im Rettungsdienst. 

"Finanzierungsträger sind Personen und Institutionen, die un-
mittelbar oder mittelbar die Investitions- und Betriebskosten 
der Leistungsträger für deren unmittelbare oder mittelbare Lei-
stungserstellung finanzieren: 

Gesetzliche Krankenversicherungen 

Private Krankenversicherungen 

Öffentliche Haushalte 

Private (private Träger, nichtversicherte Personen), freige-
meinnützige Organisationen." 46 

In den Ausführungen der Rettungsdienstgesetze zur Finanzierung 
die Zuordnung der Finanzierungspflichten im Vergleich zur Kom-
petenzverteilung und den organisatorischen Regelungen nur sehr 
unpräzise erfolgt. Dieser erkennbare Mangel an Eindeutigkeit 
wirkt sich auf einzelne Finanzierungsträger vielfach in Form 
von unkalkulierbaren finanziellen Belastungen aus. 

Grundsätzlich war vorgesehen, das aus der Krankenhausfinan-
zierung bekannte "dualistische Finanzierungsprinzip" 47 auch auf 
den Rettungsdienst zu übertragen. Dieses Prinzip legt fest: 

"der Staat trägt die Aufwendungen für die Beschaffung und 
Wiederbeschaffung der Einrichtungen des Rettungsdienstes; 

44 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 50. Ähnliches gilt auch für 
Schleswig-Holstein: "Die laufenden Kosten des Rettungsdienstes tragen die 
Kreise und kreisfreien Städte." § 5(1) RDG-SH. 

45 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 55. Ähnlich wiederum in § 
5 (1 ) RDG- SH . 

46 Beske, F.: Systemanalyse ... , a.a.O., S. 20. 
47 Arnold, J.; Rechtsfragen ... , a.a.O., S. 6. Für den Krankenhausbereich 

vgl.: Eichhorn, S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. II, S. 253. 
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die Betriebskosten werden von den Benutzern, im Regelfall von 
den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, getragen.• 48 

Mit der Umsetzung dieses Prinzips hat der Rettungsdienst nicht 
nur die Vorteile, sondern auch die gesamten Mängel dieses Fi-
nanzierungssystems49 übenomrnen. Darüberhinaus ist das duale 
Prinzip bereits im Ansatz durch die Einbezeihung zusätzlicher 
Finanzierungsträger (Sanitätsorganisationen, Kommunen, Stiftun-
gen) erweitert worden, wobei eine eindeutige Abgrenzung der Fi-
nanzierungsbereiche einzelner Träger häufig unterblieben ist. 
Finanzierungsprobleme zeigen sich vor allem dann, wenn durch 
externe Ursachen, z.B. starke Nachfragerückgänge durch das Auf-
treten von Konkurrenten, Ertragsausfälle entstehen 50 . In sol-
chen Fällen ist häufig unklar, wer die zusätzlichen Finanzie-
rungslasten zu tragen hat. Sind keine anderen Lösungsmöglich-
keiten vereinbart, ist es häufig Aufgabe des "Kostenträgers" (= 

Leistungs- bzw. Aufgabenträger), ungeplant zusätzliche Finanz-
mittel zu beschaffen bzw. bereitzustellen. 

Nach der Form der Finanzierung wird unterschieden zwischen 

Tariffinanzierung, 

externer Finanzierung, und 

interner Finanzierung. 

Träger der Tariffinanzierung sind alle Institutionen und Ein-
zelpersonen, die den Preis (die Gebühr, das Entgelt) für die 
konkrete Inanspruchnahme der Leistung direkt zu tragen haben. 
In erster Linie sind hier die privaten und gesetzlichen Kran-
kenkassen zu nennen, aber auch Kliniken (interne Klinikverle-
gungen) sowie Selbstzahler sind an der Tariffinanzierung betei-
ligt. Für diese Gruppe bietet sich die Bezeichnung "Gebühren-
träger" an. Durch die Einführung einer Selbstbeteiligung für 
die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden auch die direk-

48 Klingshirn, H.; Rettungsdienst in Bayern, a.a.O., S. 5. 

49 Vgl. hierzu: Abshoff, J.: Überlegungen für eine Neuordnung des Kran· 
kenhausfinanzierungssystems, in: das krankenhaus, 9/1982, S. 366 674, 
hier: S. 367 ff. Als wesentliche Mängel werden genannt: Trennung der Ent· 
Scheidungen im Investitions- und Betriebsbereich, unklare Verantwortlich-
keiten, fehlende Anreize zum wirtschaftlichen Handeln, fehlende Beurtei-
lungskriterien für den Erfolg, Abhängigkeit von externen Haushalten u.a. 

50 Die Tarife werden auf der Grundlage einer Vergangenheitsrechnung für eine 
künftige Periode mit einer Bindung von i.d.R. einem Jahr berechnet. 
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ten Bedarfsträger (Patienten) in die Tariffinanzierung einge-
bunden. 

Innerhalb der Träger der externen Finanzierung ist eine Diffe-
renzierung nach gesetzlichen und freien Trägern erforderlich. 
Die gesetzlichen Träger der externen Finanzierung übernehmen 
Finanzierungstatbestände entsprechend der landesrechtliehen Re-
gelungen. Die Bundesländer übernehmen dabei Investitionskosten 
in unterschiedlichem Umfang, einzelne Bundesländer (Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland) bezu-
schussen auch Teile der Betriebskosten. Die finanzielle Betei-
ligung der Kommunen reicht von einem mehr oder weniger freiwil-
ligen Finanzierungsbeitrag (z.B. in Baden-Württemberg) bis hin 
zur Verpflichtung, alle auftretenden Kostenunterdeckungen aus-
zugleichen (Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein). Der 
Bund beteiligt sich an der Finanzierung vor allem in Bereich 
der Luftrettung, sowie durch einen partiellen Ausgleich der Ko-
sten, die durch die Beschäftigung von Zivildienstleistenden 
entstehen. 

Neben den gesetzlichen Trägern der externen Finanzierung treten 
in zunehmendem Maße private Initiativen auf, um durch gezielte 
Finanzierungsbeiträge " ... Maßnahmen zur Verbesserung des Ret-
tungsdienstes zu fördern.• 51 Der Nachteil solcher privater Fi-
nanzierungsbei träge, so willkommen sie auch im Einzelfall sein 
mögen, ist, daß sie nicht regelmäßig fließen, also im Normal-
fall nicht planbar sind. 

Neben den Trägern der Tarif- und der externen Finanzierung sind 
auch die Sanitätsorganisationen an der Finanzierung des Ret-
tungsdienstes beteiligt, sofern sie als Leistungsträger in die 
Aufgabenerfüllung eingebunden sind. Ihr Finanzierungsbeitrag 
(interne Finanzierung) besteht, in unterschiedlichem Umfang, in 

einer Reduzierung der tariffähigen Kosten durch den Einsatz 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern: "Ehrenamtlich erbrachte 
Leistungen sind bei der Bemessung der Personalkosten mit 
mindestens einem Drittel der dadurch ersparten Kosten haupt-
amtlichen Personals zu berücksichtigen ... S2 

51 "Bekanntmachung der Rettungsstiftung Saar" (Amtsblatt des Saarlandes 
1982, S. 562) in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; Bd. 1, Nr. Saarl. 2340. 
Ähnliche Ziele verfolgen beispielsweise die Rettungsstiftung Björn Stei-
ger e. V. oder die Rettungsstiftung Jürgen Pegeler e. V. Zur ersgenannten 
Stiftung vgl.: Kirberger, W.; Staatsentlastung ... , a.a.O., S. 209 f. 
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der Akquisition zweckgebundener Spenden als Zuwendungen Drit-
ter, und/oder in 

der Einbringung eigener finanzieller Mittel. 

Beispielsweise sind die Leistungsträger nach § 8 (4) RDG Saar 
mit 20 % an der Finanzierung der mobilen Rettungsmittel betei-
ligt. Begründet wird dies damit, daß den Sa-
nitätsorganisationen das Engagement, auch das finanzielle Enga-
gement, im Rettungsdienst durch Satzung vorgeschrieben "53 

sei, darüberhinaus können die Organisationen die Fahrzeuge nach 
Außerdienststellung weiterverwenden. Neben solchen geplanten 
Finanzierungsbeiträgen können, 
hingewiesen, auch ungeplant eigene 
werden. 

3.6 Einflußträger 

darauf wurde bereits 
Finanzmittel erforderlich 

Den staatlichen Entscheidungsträgern sind zur Beratung, aber 
auch als Korrektiv ihrer Entscheidungen, die Einflußträger ge-
genübergestellt. Die in dieser Gruppe zusammengefaßten Institu-
tionen versuchen, " ... durch den Einsatz von gesellschaftlicher 
Macht ( ... ) die Beschlüsse der Entscheidungsträger in ihrem 
Sinne zu beeinflussen." 54 Die Wirkungsrichtung der Einflußträ-
ger zielt jedoch nicht nur auf die Entscheidungsträger, jede 
Trägergruppe ist für ihre Arbeit von Bedeutung. Neben den Ver-
suchen, andere Träger aus "wohlverstandenem" Verbandsinteresse 
zu beeinflussen, liegt das Schwergewicht der Arbeit der Ein-
flußträger auch in einer aufgaben- und sachgerechten Beratung 
der übrigen Trägergruppen. 

Die Aktivitäten der Einflußträger im Rettungsdienst erfolgen 
auf Bundesebene vorwiegend in Koordinierungsgremien, wie dem 
Bund-Länder-Ausschuß "Rettungswesen" und der "Ständigen Konfe-
renz Rettungswesen" 55 . In diesen Gremien stimmen einerseits die 
zuständigen Experten aus den Bundes- und Länderministerien ihre 
Vergehensweise ab und informieren über Erfahrungen und erkenn-

52 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 15. 

53 Thome, H.; Das Saarländische Rettungsdienstgesetz, a.a.O., S 89. 

54 Mändle, E. (Hrsg.): Praktische Wirtschaftspali tik, Wiesbaden 1977, S. 22. 
Gesellschaftliche Macht kann auf Meinungs-, Besitz-, Organisations- und 
Informationsmacht, sowie auf einer Kombination dieser Faktoren beruhen. 

55 Einen Überblick über Ziele und Mitglieder dieser Gremien gibt das Hand-
buch des Rettungswesens (HdR), a.a.O., Bd. 3, Nr. F 1.1 bis F 1.1.2 
(Bund/Länder-Ausschuß), bzw. F 1.2 (Ständige Konferenz). 



- 11 7 -

bare Entwicklungen (Bund/Länder-Ausschuß), andererseits werden 
in der "Ständigen Konferenz" Informationen, Meinungen und Beur-
teilungen zwischen nahezu allen für den Rettungsdienst relevan-
ten Trägergruppen ausgetauscht. 

Da der Austausch von Informationen und Meinungen und der Ver-
such, Entscheidungen zu beeinflussen, nicht nur auf der Ebene 
des Bundes, sondern auf allen Ebenen der Aufgabenerfüllung im 
Rettungsdienst stattfindet, ist die Gruppe der Einflußträger 
entsprechend weit zu fassen. 

4. Überblick über das Trägersystem im Rettungsdienst 

Bei der Erläuterung des Trägersystems im Rettungsdienst ist 
bislang die Tatsache unberücksichtigt geblieben, daß einzelne 
Institutionen oder Organisationen gleichzeitig mehrere Teil-
funktionen wahrnehmen. In Übersicht 6.2 werden die Beteiligten 
ihren jeweiligen Trägergruppe zugewiesen. 

Wie bereits dargelegt, können der Gruppe der Einflußträger na-
hezu alle andern Träger zugeordnet werden. Jede beteiligte 
Gruppe versucht, andere Träger, gleichgültig, ob auf höherer, 
gleicher oder niedrigerer Ebene, aus Verbandsinteresse oder 
aufgrund des (vermeindlich) besseren Informationsstandes zu be-
einflussen. Die einzige Trägergruppe, die nicht direkt den Ein-
flußträgern zugerechnet werden kann, sind die Patienten, ihre 
Interessen werden durch die Krankenkassen als Selbstverwal-
tungsorgane der Versicherten wahrgenommen. 

Nicht in die Ebene der Einflußträger gehört die Fähigkeit, die 
Handlungen anderer Träger durch gesetzliche Regelungen und Ver-
ordnungen zu beeinflussen. Diese Kompetenz wurde als begründen-
des Kriterium für die Gruppe der Entscheidungsträger genannt. 

Der Bund erfüllt nach der Zuordnung in Übersicht 6.2 die Funk-
tionen eines Entscheidungs-, Finanzierungs- und Einflußträgers. 
Dominierender Entscheidungsträger im Rettungsdienst sind jedoch 
nach dem Willen den Grundgesetzes die Bundesländer. Konflikte 
entstehen aus dieser Konstellation dann, wenn der Bund seine 
den Rettungsdienst betreffenden Gesetzgebungskompetenz (Perso-
nenbeförderungsrecht, Berufsbild "Rettungsassistent", Finanzie-
rungsregeln der Reichsversicherungsordnung RVO) entweder über-
haupt nicht, oder nicht in Übereinstimmung mit Regelungen der 
Bundesländer wahrnimmt56. 



Übersicht 6.2: TRÄGERSYSTEMATIK IM RETTUNGSDIENST 

ENTSCHEIDUNGS- AUFGABEN- LEISTUNGS- BEDARFSTRÄGER FINANZIERUNGS- EINFLUSS-
TRÄGER TRÄGER TRÄGER TRÄGER TRÄGER 

direkt in- Gebühren- sonst.Fin.-
direkt träger träger 

BUND X X X X X 

LÄNDER X X (X) X X X 

KOMMUNEN X X X X X 

SANITÄTS-
ORGANISAT. X X X 

private und 
gemeinnützige X X CO 

Unternehmen 

KRANKENHÄUSER (X) X X 

KASSENPATIENT X X 
w ~ •• ~ - - - - - - - - - - -------------- --------- ---------- ------- ------ --------- ----------- -------- --· 
SELBSTZAHLER X X X 

KRANKENKASSEN X X X 

Anmerkung: () = trifft nur in geringem Umfang zu 
Quelle: Überarbeitete Fassung der Übersicht 2 (S. 19) in: 

Kühner, R.; Organisationsformen ... , a.a.O. 
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In den landesrechtliehen Regelungen wird die Sicherstellung der 
Aufgabendurchführung überwiegend den Städten und Landkreisen 
als Aufgabenträger zugewiesen. In den Bundesländern, in welchen 
eine Übertragung nicht erfolgt ist (Baden-Württemberg, Hessen), 
muß davon ausgegangen werden, daß das jeweilige Land sowohl als 
Entscheidungs-, als auch als Aufgabenträger handelt. 

Die besondere Rechtsgrundlage des Rettungsdienstes in Hessen 
wirft die Frage auf, ob die Sanitätsorganisationen ebenfalls 
als Aufgabenträger angesehen werden können. "Der Rettungsdienst 
wird nicht als auschließlich staatliche, sondern vornehmlich 
als Aufgabe der Sanitätsorganisationen anerkannt. ( ... ) Demge-
mäß wird das Verhältnis zwischen Staat und Sanitätsorganisatio-
nen als "gleichberechtigte Partnerschaft", nicht als Über- Un-
terordnungsverhäl tnis und schon gar nicht als Verhältnis von 
Beleihendem und Beliehenem, von Rechtsinhaber und Substitut 
verstanden.• 57 Ob aus dieser "gleichberechtigten Partnerschaft" 
auch eine Teilung oder gar der Übergang des Sicherstellungsauf-
trages auf die Sani tä tsorgani sa tionen abgeleitet werden kann, 
muß bezweifelt werden. Wenn ein Bundesland auf die Wahrnehmung 
der ihm vom Grundgesetz eingeräumte Gesetzgebungs- bzw. Re-
gelungskompetenz verzichtet, kann daraus keine Übertragung oder 
Überlassung der Verantwortlichkeit für die Sicherstellung einer 
öffentlichen Aufgabe abgeleitet werden. Das jeweilige Land er-
wartet vielmehr, daß die Leistungsträger die Aufgabe auch ohne 
speziellen gesetzlichen Bindungen in zufriedenstellender Quali-
tät erfüllen. Die Überwachung der Aufgabenerfüllung - in Hessen 
vor allem in Form von Wirtschaftlichkei tsprüfungen58 - bleibt 
Aufgabe des Landes. Unterbleibt die Übertragung des Sicherstel-
lungsauftrages auf die Kommunen 59 , so übernimmt das Land dem-
nach auch die Verantwortung für die konkrete Aufgabenerfüllung 
vor Ort, das Land ist nicht nur Entscheidungs- sondern auch 

56 Noch 15 Jahre nach dem Erlaß der ersten Rettungsdienstgesetze fehlen die 
komplementären bundesgesetzliehen Regelungen zur Krankenbeförderung und 
zur Zulassung zum Beruf des Rettungsassistenten. Darüberhinaus sind die 
den Rettungsdienst betreffenden Regelungen im PBefG und in der RVO dem 
Leistungsspektrum des Rettungsdienstes nicht angemessen, der Rettungs· 
dienst ist nicht nur eine 'Krankenbeförderung mit Mietwagen" oder eine 
"Fahrt zum Arzt oder ins Krankenhaus". 

57 Rupp, H.H; Der Rettungsdienst ... , a.a.O., S. 112. 

58 'Vorläufige Richtlinien ... "(Hessen), a.a.O. 

59 Diese Übertragung muß nicht notwendigerweise durch ein Gesetz erfolgen, 
sie kann auch in Form eines Erlasses vorgenommen werden. Vgl. hierzu: 
'Verbesserung des Rettungsdienstes• (Nds), Erlaß des Ministers für Sozia-
les v. 16. 10. 1974, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. !, Nr. 
Nds 2020, Anlage, Nr. 3 (S. 4). 
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Aufgabenträger: der Staat (muß) nach dem Grundsatz der 
Subsidiarität dann eingreifen ( ... ), wenn der Rettungsdienst 
durch private Einrichtungen nicht gewährleistet ist. ,.GO Eine 
Zuordnung der Sanitätsorganisationen zum Kreis der Aufgabenträ-
ger ist damit ausgeschlossen. 

Der Gruppe der Leistungsträger gehören in erster Linie die Sa-
nitätsorganisationen und die kommunale Rettungsdienste an. 
Letzteren sind die freiwilligen- und die Berufsfeuerwehren61 , 
sowie speziell eingerichtete kommunale Rettungsdienste 62 zuzu-
ordnen. Daneben sind, wenn auch in geringem Umfang, der Bund 
(Luftrettung) und die Länder (Rettungsleiststelle Saarland) als 
Leistungsträger einzustufen. Private bzw. freigemeinnützige Un-
ternehmen sind an der Durchführung der Luftrettung 63 und des 
bodengebundenen Rettungsdienstes beteiligt und in diesen Fällen 
ebenfalls als Leistungsträger des Rettungsdienstes anzusehen. 

Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte gehören der Gruppe der 
Leistungsträger durch ihre Beteiligung an der Sicherstellung 
der Notarztdienste an. Außerdem ist Krankenhäusern in einigen 
Rettungsdienstbereichen die Durchführung des Rettungsdienstes 
übertragen worden6 4 . 

Direkte Bedarfsträger sind die Patienten, deren Bedarf durch 
Experten (Ärzte, im vorliegenden Fall aber auch durch das Ret-
tungspersonall definiert bzw. konkretisiert wird. Indirekt ist 
vor allem der Staat (Bund, Länder und Gemeinden) durch sein In-

60 Ossenbühl, F.; Rettungsdienst und Berufsfreiheit, a.a.O., S. 22. 

61 Berufsfeuerwehren werden in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern ein· 
gerichtet, unter bestimmten Bedingungen sind Ausnahmen bis 150.000 Ein· 
wohnern möglich. Vgl. hierzu: Kühner, R.; Organisationsformen 
a.a.O., S. 51, insbes. Fn. 1. 

62 In Schleswig·Holstein führen "die 4 kreisfreien Städte ( ... ) den Ret· 
tungsdienst durch ihre Berufsfeuerwehr durch. 6 Kreise führen den Ret· 
tungsdienst ebenfalls selbst druch. 5 Kreise haben dies den Hilfsorgani· 
sationen übertragen." Schleswig·Holsteinischer Landtag, Drucksache 10/813 
v. 25. 1. 1985; Bericht der Landesregierung: Rettungsdienst und Kranken· 
transportdienst, S. 9, sowie Übersicht Nr. 1. 

63 Der Anteil der RTH·Stationen der gemeinnützigen Unternehmen in der Luft· 
rettung (ADAC·Luftrettung GmbH. und DRF) betrug 1985 ca. ein Drittel al· 
ler Einsätze. Vgl. hierzu: Kühner, R.: Einsatzentwicklung der Luftrettung 
in der Bundesrepublik Deutschland, in: BASt (Hrsg.): Luftrettung in der 
Bundesrepublik Deutschland, Bergisch ·Gladbach 1986, S. 12 · 26, hier: 
Tab. 3.2 (S. 17). 

64 Vgl. hierzu das Beispiel des Oberherischen Kreises, beschrieben von: Vö· 
bel, W.: Das Gummersbacher Modell: Rettungsdienst im Oberbergischen Land, 
in: der landkreis, 12/1985, S. 562 · 563, hier: S. 562. 
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teresse an einer Sicherstellung des "option demand" in Form ei-
ner ausreichenden Kapazi tä tsvorhal tung und, 
einem hohen Niveau der Bediensicherheit, 

damit verbunden, 
als Bedarfsträger 

anzusehen. Auch die Sozialversicherungsträger müssen als Ver-
treter ihrer Mitglieder an einem funktionsfähigen und qua-
litativ hochstehenden Rettungsdienst interessiert sein. 

Die Sanitätsorganisationen, soweit sie als Leistungsträger im 
Rettungsdienst tätig sind, können als Bedarfsträger "in anderem 
Sinne" eingestuft werden. Ihr Interesse richtet sich entspre-
chend ihrer Satzung auf die Teilhabe an der Sicherstellung der 
Aufgabe, allerdings sollte damit auch das Interesse an einer 
Aufgabenerfüllung auf hohem Niveau verbunden sein. 

Die Gruppe der Finanzierungsträger wird differenziert nach Ge-
bühren- und sonstigen Finanzierungsträgern. In die Tarif-
finanzierung sind in erster Linie die privaten und gesetzlichen 
Krankenkassen als Gebührenträger eingebunden, in geringerem Um-
fang sind auch Krankenhäuser und selbstzahlende Patienten be-
teiligt. 

Als sonstige Finanzierungsträger sind, von Land zu Land und von 
Leistungsbereich zu Leistungsbereich in unterschiedlichem Um-
fang, vor allem Bund, Länder und Gemeinden zu nennen. Daneben 
sind auch Sanitätsorganisationen als Leistungsträger in die Fi-
nanzierung einbezogen, außerdem beteiligen sich auch Privatper-
sonen und gemeinnützige Stiftungen im Rahmen ihrer satzungs-
mäßigen Ziele an der Finanzierung des Rettungsdienstes. 

Anhand der hier abgeleiteten Trägersystematik wird im nächsten 
Untersuchungsabschnitt das "Marktsystem" des Rettungsdienstes 
analysiert. Im Vordergrund werden Fragen nach den direkten und 
indirekten Determinanten der Nachfrage und des Angebotes ste-
hen, außerdem werden verschiedene Instrumente der Angebotspla-
nung diskutiert. 



- 122 -



- 123 -

VII. DAS MARKT-SYSTEM DES RETTUNGSDIENSTES 

1. Grundsystematik des Rettungsdienst"marktes• 1 

Wie jede wirtschaftliche Aktivit~t. setzt auch die Durchführung 
des Rettungsdienstes ein Zusammenspiel von Angebot und Nach-
frage voraus. Aus der Beschreibung des Trägersystems wurde je-
doch deutlich, daß eine eindeutige Abgrenzung von Angebots- und 
Nachfrageseite aufgrund der besonderen Gegebenbei ten der Lei-
stungserstellung und der Interdependenzen zwischen einzelnen 
Trägerebenen und -gruppen kaum möglich ist. 

Ungeachtet dieser Abgrenzungs- bzw. Zuordnungsprobleme ist eine 
Verdeutlichung der Grundsystematik des Rettungsdienst"marktes" 
zur Strukturierung der weiteren Analyseschritte erforderlich. 

Ein Grundsystem ist in Übersicht 7.1 dargestellt. Auf der Nach-
frageseite stehen die unterschiedlichen Bedarfsträgergruppen, 
die durch ihre Nachfrage direkt oder indirekt Umfang und Struk-
tur des Leistungsangebotes beeinflussen. Die Einflußmöglichkeit 
der einzelnen Gruppen ist dabei sehr verschieden. Der Staat 
kann seinen Bedarf den Leistungstr~gern verbindlich vorgeben, 
indem er in seiner Funktion als Entscheidungsträger das Lei-
stungsziel und die Rahmenbedingungen der Leistungserstellung 
definiert. Den Sozialversicherungsträger, vor allem den 
gesetzlichen Krankenkassen, wird in verschiedenen Rettungs-
dienstsystemen auf der Ebene des Landes und/oder der Kommunen 
ein Recht zur Mitgestaltung eingeräumt, wobei der Interessen-
schwerpunkt der Krankenkassen in der Sicherstellung des Formal-
zieles (Wirtschaftlichkeitsziel) liegt. Die Patienten als di-
rekte Bedarfsträger beeinflussen das Angebot des Rettungs-
dienstes durch den Umfang und die Struktur ihrer durch Experten 
(Ärzte, Leitstellen- bzw. Einsatzpersonal des Rettungsdienstes) 
konkretisierten Nachfrage 2 . 

Zur Verwendung des Marktbegriffes bei Gesundheitsleistungen vgl.: Lam-
pert, H.; Verfassung und Struktur ... , a.a.O., S. 272 f. Dagegen be-
schreibt Herder-Dorneich das Gesundheitswesens als typisches Nicht-Markt-
System: Herder-Dorneich, Ph.; Wachstum und Gleichgewicht ... , a.a.O., S. 
94 f. 

Die Nachfrage/Angebotsbeziehungen im Bereich der medizinischen Versorgung 
werden dargestellt bei: Schicke, R.: Ökonomie des Gesundheitswesens (= 
Grundriß der Sozialwissenschaft, Bd. 29), Göttingen 1981, S. 15 ff. Eine 
tiefgehende Analyse dieser Beziehungsgeflechte wurde ausgearbeitet von: 
Herder-Dorneich, Ph.; Wachstum und Gleichgewicht ... , a.a.O., S. 93 ff. 



Übersicht 7.1: DAS "MARKT-"SYSTEM DES RETTUNGSDIENSTES 

BEDARFSTRÄGER 
II 

I I 
individueller Gruppen- öffentlicher 

rr-======Bedarf interesse Bedarf I 
Patient Krankenkasse Staat 

Konkretisierung des ~~ Aufgabendefinition 
individuellen Bedarfes I Leistungsvorgaben 
durch Ärzte I, Jl 

"======================NACHFRAGE I 
» m 

A N G E B 0 T 

.----------------------------LEISTU~GSTRÄGER---------------------------, 
Gebühren ~ ~ ~ Subventionen 
Entgelte individueller gruppen- öffentlicher Zuschüsse, 
EigenLleistungen Nut~~~lbst- ~~~~~~ischer Nutzleu j 

zahl er) 

Kostenübernahme öffentl.- politische 
Zahlungbereitschaft 

etc. 

Vgl. hierzu auch: Zebisch, H.D., Der soziale Nutzen des öPNV ... , a.a.O., Abb. 6 (S. 105) 

N 

""" 
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Das Angebot, das von den Leistungsträgern bereitgestellt wird, 
führt durch sein Vorhandensein auf der Seite der indirekten Be-
darfsträger zu öffentlichem bzw. gruppenspezifischem Bereithal-
tungsnutzen, durch die Inanspruchnahme entsteht individueller 
Beanspruchungsnutzen. 

Ein funktionsfähiges Marktsystem führt durch die Anwendung des 
Ausschlußprinzips dazu, daß die Bedarfsträgergruppen ihre Zah-
lungsbereitschaft entsprechend ihrer Nutzeneinschätzung offen-
baren. Auf diese Weise fließen den Leistungsträgern Einnahmen 
zu, die zur Finanzierung des Systems herangezogen werden kön-
nen. Es wurde bereits mehrfach dargelegt, daß angesichts der 
Leistungsmorphologie des Rettungsdienstes der Markt in seiner 
üblichen Form nicht funktionsfähig sein kann und darf. Die Zah-
lungsbereitschaft der unterschiedlichen Bedarfsträgergruppen 
läßt sich nicht ermitteln, deshalb erfolgt die Finanzierung 
über eine mehr oder weniger zufällig entstandene Struktur von 
Beiträgen der einzelnen Finanzierungsträger. 

Die nachfolgenden Ausführungen werden sich eingehender mit den 
Komponenten dieses Grundsystems befassen, wobei 

die Einflußfaktoren des individuellen Bedarfes, 

der aus den Leistungsvorgaben erkennbare öffentliche Bedarf, 

die wesentlichen Gesichtspunkte der Angebotspolitik und 
Leistungserstellung, sowie 

Elemente der Systemfinanzierung 

im Mittelpunkt stehen werden. 

2. Die individuelle Nachfrage nach Leistungen des Rettungs-
dienstes 

2.1 Bedarf und Nachfrage -einige Vorüberlegungen 

Die Leistungen des Rettungsdienstes stellen aus der Sicht der 
direkten Bedarfsträger keinen Wert an sich dar, sie werden 
nicht um ihrer selbst willen nachgefragt. Voraussetzung dafür, 
daß subjektiv ein Bedürfnis nach Leistungen des Rettungs-
dienstes empfunden wird, ist eine manifeste Beeinträchtigung 
des Gesundheitszustandes von Individuen. Dieser subjektive Be· 
darf allein kann sich noch nicht als Nachfrage nach Leistungen 
des Rettungsdienstes niederschlagen. Bedingt durch die Struktur 
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der Märkte des medizinischen Sektors muß der subjektive Bedarf 
durch einen Experten (Arzt, im hier vorliegenden Beispiel auch 
Rettungssanitäter, Lei tstellenpersonal) konkretisiert bzw. ob-
jektiviert werden. "Der Verbraucher/Konsument übt wenig Einfluß 
auf die Art, Qualität und Quan ti tä t der Versorgung aus, die 
vorwiegend durch den Arzt/Anbieter determiniert wird." 3 Dieser 
objektive bzw. objektivierte Bedarf stellt die Grundlage der 
Nachfrage nach Rettungsdienstleistungen dar. 

Im Vergleich zur ambulanten oder stationären Krankenversorcung 
ergibt sich für den Rettungsdienst eine Zone der Ungewissheit 
aus der Tatsache, daß das Leitstellenpersonal als Bedarfs-
determinierer den Bedarfsträger nicht vor sich hat, sondern den 
Bedarf quasi per Ferndiagnose vorläufig konkretisieren und eine 
Einsatzentscheidung fällen muß 4 . Obwohl bereits durch die 
Alarmierung eines Rettungsmittels eine Vorentscheidung über die 
Leistungserstellung getroffen wird, ist der endgültige Bedarf 
am Notfallort durch das Einsatzpersonal festzustellen. 

Die Aggregation des individuellen, objektiv definierten Bedar-
fes in einem festgelegten Versorgungsgebiet bildet die Grund-
lage der Nachfrage nach Leistungen des Rettungsdienstes (Über-
sicht 7.2). Sie ist u.a. vom Gesundheitsniveau in der Region 
abhängig, das wiederum durch individuelle und regionale Risiko-
faktoren beeinflußt wird. 

Als problematisch sind solche Fälle anzusehen, in welchen Be-
darf nach Leistungen des Rettungsdienstes zwar tatsächlich vor-
liegt, dieser aber subjektiv nicht empfunden5 wird oder nicht 
konkretisiert werden kann. Subjektiver Bedarf, der nicht objek-
tiviert wird bzw. werden kann, ist aus der Sicht des Rettungs-
dienstes ungedeckter Bedarf (unmet need) 6 . Dieser vom Rettungs-

Schicke, R.; Ökonomie des Gesundheitwesens, a.a.O., S. 15. Vgl.: Neu-
bauer, G.; Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ... , a.a.O., S. 162. 

4 Die Probleme, die mit dieser Form der Bedarfsdefinition verbunden sind, 
beschreibt: Garms-Homolova, V.: Analyse der NotraUrettung in Berlin, 
Teil 1: Die Notfallmeldung, Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfall· 
forschung, Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 21, Bergiscb· 
Gladbach 1987. 

5 Vor allem bei Herz·Kreislauf·Erkrankungen wird häufig festgestellt, daß 
trotz eindeutiger Symptome rler Rettungsdienst nicht oder erst mit großer 
Verzögerung alarmiert wird. Vgl. u.a.: Schumann, L.J.; Wolfe, H.; 
Sepulveda, J.: Estimating Demand for Emergency Transportation, in: 
Medical Gare, Sept. 1977, Vol. XV No. 9, S. 738 - 749, hier: S. 739. 

6 Ebd., S. 738. 



Übersicht 7.2: ELEMENTE DER DIREKTEN NACHFRAGE NACH LEISTUNGEN DES RETTUNGSDIENSTES 

BEVÖLKERUNG EINER REGION 

~ 
I ~ 

GESUNDHEITSNIVEAU SPEZIELLE RISIKOFAKTOREN 
.-------------11 II 

Gesundheit Krankheit Verletzung 

I I subjektiver Bedarf I 
kein rt._ 
Bedarf 11 

Konkretisierung durch Ärzte 

objektiver Bedarf __ JI 
II 

I ~ 
keine Lebensgefahr lebensgefährlicher 

1 Zustand 
f------------1~. II 

NACHFRAGE NACH NACHFRAGE NACH NACHFRAGE NACH 
PERSONENBEFÖR- KRANKENTRANSPORT· LEISTUNGEN DER 
DERUNGSLEISTUNGEN LEISTUNGEN NOTFALLRETTUNG 
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dienst nicht gedeckte Bedarf kann in Grenzen durch Nachfrage 
außerhalb des organisierten Rettungsdienstes befriedigt werden. 
Ist dies nicht möglich, oder werden Substitute gewählt, die für 
den jeweiligen Fall nicht oder nur bedingt geeignet sind 7 , kann 
sich die gesundheitliche Prognose für die betroffenen Bedarfs-
träger deutlich verschlechtern, bei lebensbedrohlichen Kran-
kai ts- oder Verletzungsbildern kann nicht befriedigter Bedarf 
zum Tod des Patienten führen. 

Für die Angebotsplanung ist der objektive Bedarf dahingehend zu 
differenzieren, ob für den Patienten Lebensgefahr besteht bzw. 
zu befürchten ist, oder nicht. Im ersten Fall wird der Bedarf 
in Nachfrage nach Notfallrettungseinsätzen transformiert, liegt 
keine Lebensbedrohung vor, entsteht Nachfrage nach Kranken-
transporteinsätzen. Die in Übersicht 7.2 dargestellten Einfluß-
linien machen deutlich, weshalb die Abschätzung der Nachfrage 
für einen konkreten Planungsbereich Schwierigkeiten bereitet. 
Grundlage für eine aussagefähige Prognose ist die Ermittlung 
von Kenngrößen, die Aussagen über das Gesundheitsniveau der Be-
völkerung in der jeweiligen Region zulassen. In diesem Zusam-
menhang sind demographische und sozioökonomische Faktoren 
ebenso von Bedeutung wie spezielle Risikofaktoren einer Re-
gion8. Ergänzend sind 

Informationen über die Kriterien der objektiven Bedarfs-
feststellung; 

Informationen über den Umfang des nicht gedeckten Bedarfes 
oder der außerhalb des organisierten Rettungsdienstes ge-
deckten Nachfrage 9 ; 

Kenntnisse über die Angebotsstruktur und -umfang auf dem Ge-
samt"markt" Rettungsdienst, sowie 

7 Alternative Verkehrsmittel sind Busse, Taxen, Straßenbahnen, aber auch 
der eigene Pkw oder das Fahrrad. 

8 Als spezielle Risikofaktoren sind Kriterien wie das Freizeit- und Ver-
kehrsverhalten der Bevölkerunp,~ da~ Niveau der Verkehrssicherheit, Umfang 
und Struktur der industriellen J ,·duktion in der Region, sowie Bela-
stunesfaktoren aus der Umwf'lt an?usehen. Vgl. u.a.: Borjans, R.; Effizi-
enz der Rettungsorganisati(;n, a.a.O., S. 86 ff. 

9 Ältere Untersuchungen belegen, daß eine Vielzahl von Patienten die Klinik 
erreicht hat, ohne die !..~.:•1 •.t·,1ngen des Rettungsdienstes oder von Kranken-
transportunternehmen in An~p-,_· 11':~1 zu nehmen. 
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Aussagen über das Konkurrenzniveau, vor allem über die Wett-
bewerbsin tensi tä t bei einer Variation von Wettbe-
werbsparametern 

heranzuziehen, um eine bedarfsorientierte Angebotsplanung re-
alisieren zu können. 

2.2 Ermittlung von nachfragedeterminierenden Faktoren durch Re-
gressionsanalysen 

Um zumindest Eckdaten für die Abschätzung der Nachfrage zur 
Verfügung zu haben, wurde versucht, durch die Anwendung 
regressionsanalytischer Rechenmodelle 10 diejenigen Faktoren zu 
isolieren und zu gewichten, die maßgeblichen Einfluß auf die 
Gesamtnachfrage haben. 

Die hierzu entwickelten Modelle sind z. T. sehr aufwendig. Das 
umfassendste Analysemodell 11 wird beschrieben als • ... a set of 
regression equations with 7 dependent variables (total demand, 
auto accidents, other accidents, cardiac, poison, other illnes 
and dry runs) and 32 independent variables. Twenty-five of the 
3 2 independen t variables ref lect sociodemographic characteri-
stics, was average response time for each area and six de-
scribed the type of emergency service which covered the area 
... •. 12 Andere Autoren, die sich ebenfalls mit der Abschätzung 
der Rettungsdienstnachfrage mittels Regressionsanalysen 
beschäftigt haben, vertreten die Auffassung, daß derartig 
umfangreiche Modelle insgesamt sehr hilfreich seien, but 
the model presented in that study would seem to be overspeci-
fied ... • 13 . 

10 Vgl. beispielsweise: Schuman, L.J., Wolfe, H. Sepu1veda, J.: Estimating 
Demand ... , a.a.O.; A1drich, C.A., Hisserich, J.C., Lave, L.B.: An Ana1y· 
sis of the Demand for Emergency Ambu1ance Service in an Urban Area, in: 
Am.J.Public Health, Vol. 61, No.6 (June 1971), S. 1156 · 1169; Siler, 
F.K.: Predicting Demand for Public1y Dispatched Ambulances in a Metropo· 
litan Area, in Health Serv. Res., Fall 1975, S. 254 - 263; Kamenetzky, 
R.D., Shuman, L.J., Wolfe, H.: Estimating Need and Dernand for Prehospital 
Gare, in: Operations Research 4/1982, S. 1148 · 1167. 

11 A1drich, C.A., Hisserich, J.C., Lave, L.B.; An Analysis 
1160 f. 

a. a .0., S. 

12 Kamenetzky, R.D., Shumann, L.J., Wolfe, H.; Estimating Need and Demand 
... , a.a.O., S. 1150. 

13 Siler, K.F.; Predicting Demand ... , a.a.O., S. 255. 
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Die in der Folge entwickelten Modelle arbeiten durchweg mit 
deutlich weniger Variablen. Für eine Abschätzung der Nachfrage 
werden vor allem die folgenden Kenngrößen herangezogen: 

Anzahl der zu versorgenden Bevölkerung, 

Bevölkerungsstruktur14, 

Bevölkerungsdichte (housing units per area resident) 15 , 

Bildungs- und Einkommensniveau, 

Beschäftigungsquote, sowie 

Beschäftigungsstruktur (white collar vs. blue collar em-
ployment)16. 

Nach Aussagen der Autoren führen die jeweiligen Modelle zu 
guten Prognoseergebnissen: the resul tant modell can be 
used by planners to provide accurate input for determining ve-
hicle location and placement strategies. Further, by using the 
need estimates, the capacity of the system can be explored un-
der maximum demand conditions.• 17 Offensichtlich ist jedoch 
keines der bislang entwickelten Modelle so realitätsnah. daß es 
in der planerischen Praxis Anwendung gefunden hätte. 

2.3 Abschätzung von einzelnen Nachfragedeterminanten 

2.3.1 Soziodemographische Faktoren 

Regressionsanalytische Nachfragemodelle, wie sie vor allem aus 
der amerikanischen Literatur bekannt sind, werden für den Ret-
tungsdienst in der Bundesrepublik Deutschland nicht verwandt. 
Die Nachfrageabschätzung erfolgt überwiegend durch eine ein-
fache Extrapolation von Vergangenbei tswerten. Wenn überhaupt, 
dann werden einzelne Nachfragedeterminanten isoliert und unab-

14 In amerikanischen Studien wird im Zusammenhang mit der Bevölkerungs-
struktur der Anteil der farbigen Bevölkerung als Einflußgröße auf die 
Nachfrage hervorgehoben. Vgl. als Beispiel: Ebd., S. 259. 

15 Vgl. u.a.: A1drich, C.A., Hisserich, J.C., Lave, L.B.; An Analysis ... , 
a.a.O., S. 1164. 

16 Kamenetzky, R.D., Shumann, L. J., Wolfe, H.: Estimating Need and Demand 
... , a.a.O., S. 1151. 

17 Ebd., S. 1165. 
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hängig voneinander analysiert 18 . Die wesentlichen Erkenntnisse 
entsprechender Studien sind die folgenden: 

Der dominierende Einflußfaktor für die Rettungsdienst-
nachfrage ist naturgemäß die Zahl der Bevölkerung. In 
der Bundesrepublik Deutschland werden je 1.000 Einwohner 
jährlich ca. 100 Rettungsdiensteinsätze durchgeführt 19 . 

Die Nachfragestruktur ist relativ stabil: 
sind jährlich ca. 30 Notfalleinsätze 
transporte zu erwarten2°. 

je 1.000 Einwohner 
und 70 Kranken-

Die Zahl der Einsätze des Rettungsdienstes ist abhängig von 
der Bevölkerungsdichte in einem Planungsgebiet (Tab. 7.1). 
Mit zunehmender Bevölkerungsdichte steigt die Zahl der Ret-
tungseinsätze und die Einsatzstruktur ändert sich. Während 
Krankentransporte in dicht besiedelten Gebieten relativ zu· 
rückgehen, sind in diesen Regionen, bezogen auf die Bevölke-
rung, deutlich mehr Notfalleinsätze zu erwarten, als im 
ländlichen Raum2 1. Diese Unterschiede können zum Teil durch 
die Tatsache erklärt werden, daß in Ballungsgebieten eher 
die Möglichkeit besteht, ein Teil der Krankentrans-
portnachfrage außerhalb des organisierten Rettungsdienstes 
zu decken. 

18 Vgl. u.a.: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter 
Richtwerte ... , a.a.O., insbes. S. 18 ff.; Kühner, R., Walter, N.; Orga· 
nisation und Kosten ... , a.a.O., Teil II, S. 49 ff. 

19 Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., Teil II, 
Tab.6 (S. 58); Borjans, R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., 
Tab. 32 (S. 165); Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abge-
stufter Richtwerte ... , a.a.O., S. 30. Vgl. in diesem Zusammenbang auch 
die neueren Hochrechnungen der Leistungen des Rettungsdienstes in: Bun· 
destagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.1988, a.a.O., Anlage l, S. 145. 

20 Der Wert für Notfalleinsätze liegt im Bereich der Ergebnisse aus 
ländischer Studien. So wird beispielsweise aus den USA von einem nationa-
ler Durchschnittswert von 36,5 Notrufen je 1.000 Einwohner berichtet. 
Siehe hierzu: Schuman, L.J., Wolfe, H., Sepulveda, J.; Estimating Demand 
... , a.a.O., S. 740. Aus Frankreich wird ein Wert von ca. 29 Notfallein-
sätze je 1.000 Einwohner berichtet: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
(Hrsg.): Verkehrssicherheit international, ausgewählte Beiträge zum Pres· 
seminardes Bundesministers für Verkehr, Bergisch-Gladbach 1988, hier: S. 
49. 

21 Diese Beobachtung wird gestützt durch die Ergebnisse einer Analyse der 
Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Danach ist die Inanspruchnahme von 
Allgemeinärzten in städtischen und ländlichen Gebieten gleich hoch, wäh-
rend die Facharztbesuche in der Großstadt deutlich über denen des ländli· 
chen Raumes liegen. Vgl. hierzu: Neubauer, G.; Nachfrage nach Gesund· 
heitsleistungen ... , a.a.O., Tab. l (S. 172). 
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Tabelle 7.1: RETTUNGSDIENSTEINSÄTZE JE 1.000 EINWOHNER NACH 
EINWOHNERDICHTEKLASSEN 

EINWOHNER- EINSÄTZE JE 1.000 EINWOHNER 
DICHTEKLASSE Notfälle Krankentransporte Gesamt 

unter 200 E./qkm 17' 4 72' 4 89,9 

200 - 1.000 E./qkm 27,7 73' 8 100' 3 
--

über 1.000 E.jqkm 42,0 66' 7 108' 7 

I 
I 

I 

-I 
Quelle: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abge-

stufter Richtwerte ... , a.a.O., Tab. 4 - 6 (S. 30 f.) 
Eine eingehende Analyse der Bedeutung soziodemographischer Fak-
toren für die Nachfrage nach Leistungen des Rettungsdienstes 
bietet eine australische Studie 22 . Es wird deutlich, daß durch 
die Geschlechts-, vor allem aber durch die Altersverteilung der 
Bevölkerung im Versorgungsgebiet Umfang und Struktur der Ret-
tungsdienstnachfrage beeinflußt werden (Tab. 7.2). 

Tabelle 7.2: EPIDEMIOLIGISCHE FAKTOREN DER RETTUNGSDIENSTNACHFRAGE 

ALTERSGRUPPE UNFALLEINSÄTZE 
1! 000 

KRANKENBEFÖRDERUNG 
(Auswahl) ( j ewei 1 s je Einwohner) 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt 

5 9 9. 1 4.5 6.9 15.3 4.0 9.7 
10 - 1 4 27.6 13.2 20.7 21 . 0 1 8. 7 20.0 
1 5 19 37.9 1 7. 6 27.7 55.6 31. 9 43.6 
20 - 24 33. 1 18.6 26.0 54.0 52.4 52.5 
25 - 29 24.3 18.7 21. 5 36.5 31. 7 34.6 

... ~ 
40 - 44 27.3 15. 4 21. 3 1 41 . 1 110.7 124.4 
45 - 49 22.7 9.4 16. 1 186.6 118.2 1 51 . 7 
50 - 54 27.8 6.6 16.9 195.5 227.8 209.8 
55 - 59 19.9 12. 7 16.2 228.5 231.6 230. 1 
60 - 64 24.9 12.6 18.5 389. 1 392.7 390.9 
65 - 69 43.2 13. 7 26.9 505.5 408.5 451. 4 
70 und mehr 33.6 19.8 24.9 1. 1 34. 1 953.4 1 . 020.4 

Durchschn. 24.8 13.0 18.8 140.3 151.3 145.9 

Quelle: Butler, J.R.G.; Factars Affecting the Demand ... , a.a.O., 
Tab. 3 und 4 (S. 234 f) 

22 Butler, J .R.G.: Factors Affecting the Demand for Ambulance Services, in: 
International Journal of Transport Economics, Vol. VIII, No. 2, Aug. 
1981, S. 225 - 238. 
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Bei Unfalleinsätzen (accident trips) 23 sind Männer nahezu dop-
pelt so häufig betroffen wie Frauen, außerdem ragen in der 
männlichen Bevölkerung ganz deutlich Alters sgruppen mit über-
proportional hohem Risiko heraus (15 24 Jahre, über 65 
Jahre). 

Auch bei den sonstigen Einsätzen (non accident trips) 24 sind 
alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten zu erkennen. 
Für beide Geschlechter steigt die Nachfrage nach Ret-
tungsdienstleistungen bis zum Alter von 4 0 Jahren zwar mit 
Schwankungen, insgesamt aber doch stetig an. Eine überdurch-
schnittlich hohe Nutzungsintensität zeigt sich für Männer der 
Altersklasse 15 - 24 Jahre und für Frauen im Alter von Mitte 20 
und Mitte 30 Jahren. Ab einem Alter von 40 Jahren steigt die 
Nachfrage sowohl für Männern als auch für Frauen erheblich an. 
Für die Altersgruppen über 60 Jahren zeigt sich für beide Ge-
schlechter nochmals ein Nachfrageschub. 

Die Ergebnisse dieser Studie, die angesichts der völlig un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen allenfalls in ihrer Tendenz 
auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragen werden können, ma-
chen vor allem deutlich, welchen Einfluß die Altersstruktur der 
zu versorgenden Bevölkerung auf die Rettungsdienstnachfrage 25 

ausübt. Die in Tab. 7.1 dargestellten Einsatzstrukturen für un-
terschiedliche Gebietseinheiten können somit nicht nur durch 
Substitutionseffekte, sondern auch durch unterschiedliche 
Altersstrukturen in den Gebietseinheiten erklärt werden_ 

23 In der Studie wird lediglich zwischen Unfall- und sonstigen Einsätzen 
differenziert, ein Umstand, den der Autor angesichts der verfügbaren Da-
tenlage akzeptieren muß. Vgl.: Ebd., S. 229. 

24 Diese Einsatzart ist mit durchschnittlich 150 Einsätzen je 1.000 Einwoh-
ner offensichtlich weiter gefaßt als die Krankentransporte des bundes-
deutschen Rcttungdienstes. Neben nicht-unfallbedingten Notfällen und nor-
malen Krankentransporten dürften in auch einfache Patientenfahrten in 
nennenswertem Umfang enthalten sein. Vgl.: Ebd., S. 229, Fn 10. 

25 Dies gilt nicht nur für die Nachfrage nach Leistungen des Rettungs· 
dienstes, sondern beispielsweise auch für die Häufigkeit der Arzt-
kontakte. Vgl hierzu: Neubauer, G.; Nachfrage nach Gesundheits-
leistungen, a.a.O., S. 169 ff. 



- 134 -

2.3.2 Temporäre Veränderungen in der Rettungsdienstnachfrage 

Neben den soziodernographischen Faktoren werden in verschiedenen 
Untersuchungen auch temporäre Veränderungen der Ret-
tungsdienstnachfrage dargestellt. In diesem Zusammenhang sind 
vor allem 

- tageszeitliche, 

wochentägliche, 

witterungsbedingte und 

saisonale 

Einflußfaktoren analysiert worden. 

Saisonal bedingte Veränderungen der Nachfrage nach Leistungen 
des Rettungsdienstes werden vor allem durch die sich im Jah-
resablauf verändernden Sport- und Freizeitaktivitäten der Be-
völkerung und die hohe Mobilität in Ferienzeiten verursacht. 
Urlaubsgebiete und Gebiete mit attraktivem Freizeitangebot müs-
sen bei der Planung ihres Rettungssystems die höheren Bevölke-
rungszahlen in den Ferienzeit;::,n oder an Wochenenden einkalku-
lieren, außerdem ist bei saisonal auftretenden Verkehrsspitzen 
(Urlaubsverkehr) besondere Vorsorge zu treffen. 

Bei einer Analyse der wochentäglichen Rettungsdienstnachfrage 
(Abb. 7.1) zeigen sich für die Gesamtnachfrage große Schwankun-
gen. Auffällig ist die relative Konstanz der Notfalleinsätze: 
Uber die gesamte Woche hinweg sind täglich zwischen 7,5 und 8,5 
Notfälle je 100.000 Einwohner zu versorgen. Völlig unterschied-
lich ist dagegen die Wochenverteilung der Krankentransporte. 
Von 25,5 Einsätzen je 100.000 Einwohner arn Wochenanfang sinkt 
die Einsatzintensität zur Wochenmitte auf unter 22 Einsätze ab, 
um arn Freitag das Niveau vorn Wochenanfang wieder zu erreichen. 
Zum Wochenende reduziert sich die Krankentransportnachfrage auf 
10,4 (Sonnabend) bzw. 7,6 (Sonntag) Einsätze je 100.000 Einwoh· 
ner. Diese Nachfrageschwankungen werden in erster Linie durch 
die Aufnahme- und Entlassungspraxis der Kliniken verursacht. 
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Abb. 7.1: RettungsdiensteinsJtze nach Wochentagen 
40 

33,7 ~ Notfälle 

30 

20 

10 

MQNTACi 

e normiert auf KXl.OOO Einwohner 

Quelle: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Erm1ttlung_ abge 
stufter Richtwerte ... , a.a.O., Bild 13 (S. 55). 

In Tab. 7. 3 sind Ergebnisse einer Studie dargestellt, welche 
die Aufnahme- und Entlassungstage von Kliniken analysiert hat. 
Die Veränderung des Patientenbestandes in Kliniken zeigt einen 
nahezu gle1chförmigen Verlauf wie die wochentägliche Verände-
rung der Krankentransporte. 

Tabelle 7.3: KRANKENHAUSPATIENTEN NACH AUFNAHME 
UND ENTLASSUNGSTAGEN 

WOCHENTAG AUFNAHME ENTLASSUNG 
% % 

MONTAG 24. 1 16. 5 
DIENSTAG 17' 7 16' 8 
MITTWOCH 16.5 16 0 7 
DONNERSTAG 14' 1 15' 3 
FREITAG 11 '2 20' 5 
SAMSTAG 7' 7 10' 9 
SONNTAG 8' 4 3' 3 

Quelle: Müller, U.; DKR-Erhebung 
a.a.O., Tab. 5 (S. 416). 

Noch deutlicher wird der Einfluß des Klinikbereiches auf die 
Nachfrage nach Leistungen des Rettungsdienstes durch die Dar-
stellung der Einsatzintensität im Tagesablauf (Abb. 7.2). Not-
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Abb. 7.2: Rettungseinsätze im Tagesverlauf 

Quelle: 
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falleinsätze verteilen sich über den Tag relativ gleichmäßig, 
dagegen verursacht die Konzentration der Klinikaufnahmen und 
Entlassungen in den Vormittagstunden zwischen 9. 00 und 11.00 
Uhr für Krankentransporte eine extreme Einsatzspitze. Allein in 
diesen beiden Stunden fallen 31 % aller Tageseinsätze an, über 
die Hälfte (53,4 %) aller Krankentransporte liegen in den 
Vormittagsstunden zwischen 8.00 und 12.00 Uhr. Auch an Samsta-
gen ist in den Vormittagsstunden eine Einsatzspitze zu erken-
nen, allerdings bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie an Wo-
chentagen. An Sonntagen bildet sich keine eindeutige Ein-
satzspitze, die Einsatzintensität bewegt sich im Tagesablauf um 
ein relativ konstantes Niveau. 

Als ein weiterer temporär wirkender Einflußfaktor für die Nach-
frage nach Rettungsdienstleistungen ist das Wetter zu nennen. 
Durch Veränderungen in den Wetterverhältnissen entstehen für 
gefährdete Bevölkerungsgruppen 26 spezielle Belastungslagen, die 
zur verstärkten Inanspruchnahme des Rettungsdienstes führen. 
Sowohl der Durchzug von Warm- wie auch von Kaltfronten hat 
Auswirkungen auf Umfang und Struktur der Rettungsdienstnach-
frage. Vor allem Einsätze zur Versorgung von akuten Erkrankun-
gen und Schwächeanfällen steigen bei entsprechenden Änderungen 
des Wetters deutlich an 27 . Diese Ergebnisse müssen allerdings 
durch weitere Untersuchungen gestützt werden 28 , alle Hinweise 
sprechen jedoch dafür, daß bereits die "normalen" Wetterände-
rungen in einer Region Umfang und Struktur der Rettungs-
diensteinsätze nennenswert beeinflussen29. 

2.3.3 Die Preiselastizität der Nachfrage nach Leistungen des 
Rettungsdienstes 

Untersuchungen über Reaktionen der Rettungsdienstnachfrage auf 
Preisvariationen liegen aus dem deutschen Sprachraum nicht vor. 
Auch die Regressionsanalysen, über die bereits berichtet worden 
ist, verwenden den Preis nicht als Parameter, in einer der Stu-

26 Durch die Witterung besonders beeinflußt werden u.a. Verkehrsteilnehmer, 
suizidgefährdete und kranke Menschen. Vgl. hierzu: Buchberger, D.: Die 
Auswirkungen ... , a.a.O., S. 127. 

27 Ebd., S. 129. 

28 Ebd., S. 132. 

29 Siler vertritt dagegen die Auffassung, daß solche mäßigen Wetterän-
derungen für den Rettungsdienst unbedeutend seien, nur "a climate of 
greater extremes might cause significant seasonal variations." Siler, 
K.J.; Predicting dernand ... , a.a.O., S. 256. 



- 138 

dien wird vielmehr festgestellt, " ... that, for estimation pur-
poses, the effect of provider characteristics (Organisations-
form, Abrechnungsmodus und Gebührenhöhe der Verf.) can be 
ignored. "30 Auch die anderen Studien kommen zu dem Schluß • ... 
that an ambulance fee does reduce demand but the impact is 
small." 31 oder daß "additional data are needed before the pre-
cise effect of the change can be estimated." 32 

Voraussetzung für eine Abschätzung der Nachfrageelastizität 
sind detaillierte Informationen über 

die "Markt-" Verhältnisse auf der Anbieter - und Nachfragar-
seite (vgl. hierzu Übersicht 7.1), 

den Handlungsspielraum der Bedarfsträger bzw. der Nach-
fragedeterminierer, 
Finanzierungsträgern, 

auch über deren Beziehungen zu den 

die Differenzierung der Nachfrage in Bereiche mit unter-
schiedlicher Dringlichkai t (Notfallrettung, Krankentrans-
port), und über 

die vorhandenen engen Substitute. 

In der bereits erwähnten australischen Studie 33 wird eine Ela-
stizitätsuntersuchung vorgenommen, wobei einige der oben er-
wähnten Faktoren berücksichtigt werden konnten. In der Untersu-
chung wird das Nachfrageverbalten bzw. das Niveau der Inan-
spruchnahme von zwei unterschiedlichen Personengruppen analy-
siert: eine Gruppe hat einen Versicherungskontrakt gezeichnet 
und kann dadurch die Leistungen des Rettungsdienstes kostenlos 
in Anspruch nehmen (subscribers). Demgegenüber muß die Gruppe 
der Nicht-Versicherten für die Inanspruchnahme des Rettungs-
dienstes einen positiven Preis P1 bezahlen (non-subscribers). 
Diese Konstellation auf der Nachfrageseite führt zu einem Nach-
frageverhalten, wie es in Abb. 7.3 dargestellt ist. 

30 Kamenetzky,, R.D., Shuman, L.J., Wolfe, H.; Estimating Need and Demand 
... a.a.O., S. 1159. Eine Nachfragevariation bei Preisänderungen wird al-
lerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 

31 Siler, K.F.; Predicting Demand ... , a.a.O., S. 256. 
32 Aldrich, C.A., Hisserich, J .C., Lave, L.B.; An Analysis ... , a.a.O., S. 

1169. 

33 Butler, J.R.G.; Factars Affecting the Demand ... , a.a.O. 
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Abb. 7.3: Rettungsdienstnachfrage bei Preisvariation 
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Bei der Ermittlung von Nachfrageelastizitäten ist grundsätzlich 
zu unterscheiden, ob der Bereich der Notfalleinsätze oder die 
Krankentransporte Gegenstand der Überlegungen ist. Nach der zi-
tierten Untersuchung34 

hat eine Preiserhöhung bei Unfalleinsätzen um 10 % bei den 
Versicherten zu keiner Nachfragereaktion geführt, für die 
Nicht-Versicherten wurde ein minimaler Rückgang der Nach-
frage um 0.53 % ermittelt; 

würde dieselbe Preiserhöhung bei Nicht-Unfalleinsätzen bei 
den Versicherten wiederum keine Reaktion hervorrufen, bei 
den Nicht-Versicherten würde die Nachfrage allerdings 53.3 % 
reduziert werden. Welchen Einfluß dieser Effekt auf die Ge-
samtnachfrage hat, hängt davon ab, wie stark die beiden 
Nachfragergruppen sind. 

Solche Ergebnisse können angesichts der völlig verschiedenen 
Rahmenbedingungen wiederum nur als Tendenzaussagen gewertet 
werden. Man kann in ihnen jedoch eine Bestätigung für die an 
sich einleuchtende Erkenntnis sehen, daß die Nachfrage nach 
Diensten, " ... die nur unter Gefährdung von Leib und Leben un-
erfüllt bleiben• 35 kann, völlig inelastisch ist. 

Umsernehr überraschen Versuche, die Nachfrage nach Leistungen 
des Rettungsdienstes durch Preisvariation zu beeinflussen: 

34 Ebd. , S. 233. 

35 Oettle, K.; Die Dienstbereitschaft ... , a.a.O., S. 29. Vgl. auch: Thie· 
meyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 83; Gantner, M.: Meßpro· 
bleme öffentlicher Aktivitäten, Schriften zur monetären Ökonomie, Bd. 20, 
Baden Baden 1984, 8.256. 
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Im Bestreben, die Ausgaben der Krankenkassen für Gesund-
heitsleistungen zu dämpfen, werden Patienten ab 1989 mit ei-
nem Eigenanteil von 20.00 DM an den Fahrkosten belastet36 . 

Die in den vergangeneu Jahren verstärkt auftretenden privaten 
Krankentransportunternehmen werben mit ihren günstigen Prei-
sen, dj_e z.T. offen als "Dumping-Preise" deklariert 
werden37 . 

Um dieser Konkurrenz zu begegnen, versuchen die Leistungs-
träger des organisierten Rettungsdienstes, durch Preisdif-
ferenzierung ihre Wettbewerbsposition zu festigen. Dabei 
werden die Tarife für die preiselastischen Krankentransporte 
an die Konkurrenzpreise angepaßt, die Notfalleinsätze mit 
unelastischer Nachfrage werden entsprechend verteuert38 . 

Ziel einer Beteiligung der Patienten an die Gebühren ist es, 
die Nachfrage, soweit diese preiselastisch ist, direkt zu be-
einflussen. Eine direkte Preiselastizität der Nachfrage kann 
angesichts der Marktstruktur des Rettungsdienstes nicht oder 
nur bei einer "fühlbaren" Höhe der Selbstbeteiligung erwartet 
werden 39 . Außerdem wurde festgestellt, daß die Nachfrage nach 
Gesundheitsleis tungen, wenn überhaupt, nur zeitlich begrenzt 
auf Variationen der direkten Preise (Selbstbehalt, Selbstbetei-
ligung, Beitragsrückerstattung, etc.) reagiert, bereits nach 
kurzer Zeit scheinen die bei der Einführung der Maßnahme er-
kennbaren Wirkungen zu verpuffen40 . Selbst dann, wenn keine 
Nachfragewirkungen entstehen, wird über eine Eigenbeteiligung 

36 § 68(2) des Gesetzes zur Strukturreform im Gesundheitswesen (Ge,undheits-
Reformgesetz - GRG). 

37 Siehe als Beispiel: o.V.: Unternehmer oder "Rosinenpicker"?, in: Ret-
tungsdienst-Journal, 01/1985, S. 36 37, hier: S. 36. 

38 Conrad, C.A.: Gerechte Bemessung der Kosten im Rettungsdienst durch eine 
duale Gebührenstruktur, in: der landkreis, 12/1985, S. 570 - 571, hier: 
s. 571. 

39 Schulz, W., Ederer, F., Rühl, A.: Selbstbeteiligungsmodelle im Ge-
sundheitswesen, in: Wirtschaftwissenschaftliches Studium (WiSt), Februar 
1985, S. 63 - 68, hier: S. 64_ Vgl. auch: Metze, I.: Gesundheitspolitik -
Ökonomische Instrumente zur Steuerung von Angebot und Nachfrage im Ge-
sundheitswesen, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1982, S. 79, insbes. Fn l_ 

40 Schaper, K.: Kollektivgutprobleme einer bedarfsgerechten Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen, Frankfurt/M. 1978, S _ 296. Auf mögliche "pro-
blematische Vertei1ungswirkungen" wird hingewiesen: Ebd., S. 297; vgl. 
auch: Pfaff, M.: Kann die Selbstbeteiligung gleichzeitig "sozial tragbar" 
und "kostendämpfend" sein? in: Sozialer Fortschritt, 34. Jg.1985, Heft 
12, S. 272 - 276, hier: S. 275 f. 
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der Patienten zumindest erreicht, daß die Ausgaben der Kassen 
im entsprechenden Umfang entlastet werden 41 . 

Im Gegensatz zur Beteiligung der direkten Bedarfsträger an der 
Gebührenfinanzierung scheint eine Beeinflussung der Bedarfs· 
determinierer erfolgversprechender zu sein. Vor allem die 
Ärzte, welche auf der Grundlage des subjektiven Bedarfes die 
Nachfrage definieren, sind nach ihren Statuten zur Ge· 
währlei s tung einer angemessenen medizini sehen Versorgung ver-
pflichtet (Sachziel), wobei im Rahmen bestehender Alternativen 
nach den Kriterien der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
verfahren 42 ist. So sind Ärzte bezüglich der Verordnung von 
Rettungsdiensteinsätzen gehalten, darauf zu achten, daß 
die Auswahl des Transportmittels nach dem Grundsatz einer wirt-
schaftlichen Verordnungsweise • 43 erfolgt. Nach dieser 
Sichtweise hat der Arzt vor der Verordnung von Rettungsdienst-
leistungen zu prüfen, 

ob der Patient nicht zu Fuß gehen kann 
fentliches Verkehrsmittel ( ... ) benutzen kann 

oder 
.. 44 

ein öf-

ob nicht • ... die Fahrt mit PKW (z.B. eigener PKW, Mietwagen, 
Taxi) • 45 als "wirtschaftlichste• Form eines Kranken-
transports verordnet werden kann, und 

ob zwischen den verschiedenen Anbietern von Krankentrans-
portleistungen Preisdifferenzen bestehen. 

Als wesentliches Kriterium für die Wirtschaftlichkeit ist, bei 
vergleichbarem Qualitätsstandard bei der Einzelleistung, der 
Preis (Beförderungsentgelt, Benutzungsgebühr etc.). Die Tatsa-
che, daß dieser Preis, der häufig neben den Kosten der Inan-
spruchnahme auch Teile der Kosten der Bereithaltung enthält, 

41 Pfaff, M.; Kann Selbstbeteiligung ... , a.a.O., S. 272. Daß die Einführung 
einer Selbstbeteiligung auch "perverse Steuerungseffekte" verursachen 
kann, wird dargestellt: ebd., S. 273. 

42 Vg1. in diesem Zusammenhang die "Richtlinien des Bundesausschusses der 
Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Krankenfahrten, Kranken-
transporten und Rettungsdienstleistungen" v. 26.2.1982, in: Gerdelmann, 
Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Nr. 1190, sowie die ergänzenden Vor· 
druck·Vereinbarungen und ·Erläuterungen: Ebd.: Nr. 1195 und 1196. 

43 Ebd., Nr. 1196, S. 2. 

44 "Vordruck-Erläuterungen", a .a .0., S. 2. 

45 "Vordruck-Vereinbarung", a.a.O., S. 5 (Hinweise auf die Verwendung des 
Vordrucks). 
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mit einem unter Konkurrenzbedingungen entstandenen Marktpreis 
wenig gemein hat, ist von den Nachfragedeterminierer im Rahmen 
der von ihnen geforderten "wirtschaftlichen" Verschreibungs-
weise allerdings nicht zu prüfen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der Preis für Leistungen 
des organisierten Rettungsdienstes sehr wohl eine Nachfragede-
terminante darstellt. Zwar ist im Rahmen des bestehenden Markt-
systems eine nennenswerte direkte Nachfragereaktion nicht oder 
nur bei einer spürbaren Höhe der Selbstbeteiligung zu erwarten. 
Durch die Beeinflussung der Nachfragedeterminierer ist dagegen 
eine Reaktion der Nachfrage zu erwarten 46 , insbesondere dann, 
wenn alternative Angebote am "Markt" sind. Diese Aussagen be-
ziehen sich vornehmlich auf den Bereich der Krankentransporte, 
angesichts des Fehlens von engen Substituten und der hohen 
Dringlichkeit des Bedarfes ist im Bereich der Notfallrettung 
auch bei einer hohen Selbstbeteiligung keine Nachfragereaktion 
zu erwarten. Als einziger Effekt bliebe eine Einbeziehung der 
Patienten in die Finanzierung des Rettungsdienstes, verbunden 
mit einer Entlastung der übrigen Gebührenträger. 

3. Die "Nachfrage" der indrekten Bedarfsträger 

3.1 Nachfrageformen von Staat und Krankenkassen 

Neben dem individuellen Bedarf und der daraus resultierenden 
Nachfrage nach Leistungen des Rettungsdienstes besteht auch ein 
Bereich öffentlicher Nachfrage. Diese ist vor allem auf die Si-
cherstellung einer landesweiten Versorgung der Bevölkerung mit 
leistungsfähigen Einrichtungen des Rettungsdienstes gerichtet. 
Mit der Nachfrage der staatlichen Instanzen wird das Ziel ver-
folgt, den öffentlichen Bereithaltungsnutzen in einem definier-
ten Umfang zu realisieren. Durch die Definition der 
Aufgabenstellung und die Setzung von Rahmenbedingungen artiku-
lieren die Entscheidungsträger ihre Nachfrage. 

Das Mitwirkungsrecht von Krankenkassen bei der Vorgabe von Rah-
menbedingungen ist in den Bundesländern unterschiedlich gere-
gelt. In Baden-Württemberg beispielsweise tragen die Gebühren-

46 Die Überlegungen zur indirekten Beeinflussung der Nachfrage schließen 
auch eine "Selbstbeteiligung" der ßedarfsdeterminierer "auf der mittleren 
Ebene" (Kassenärztliche Vereinigung) nicht aus. Vgl. hierzu: Herder-
Dorneich, Ph.; Wachsturn und Gleichgewicht ... , a.a.O., S. 184 f.; Lam-
pert, H.; Verfassung und Struktur ... , a.a.O., S. 289 und 290. 
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träger sowohl bei der Rahmensetzung, als auch bei der konkreten 
Umsetzung vor Ort, Mitverantwortung47 . In anderen Bundeslän-
dern, z.B. in Bayern 48 , sind sie an der Planung beteiligt, oder 
sie nehmen, wie in Nordrhein-Westfalen, in erster Linie bera-
tende Funktionen wahr49. 

Das Anliegen der Krankenkassen als Interessenvertreter der Pa-
tienten liegt zwar auch in der Sicherstellung von Lei-
stungszielen, zumindest gleichrangig ist jedoch ihr Interesse 
an der Durchsetzung des Formalzieles (sparsame und wirtschaft-
liche Aufgabenerfüllung). Dieses Anliegen kann von den Kassen 
auch dann artikuliert werden, wenn eine direkte Einflußnahme 
auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen und der Aufgabendurch-
führung nicht vorgesehen ist. Da die Krankenkassen auch als 
Einflußträger agieren, ist die Möglichkeit für eine indirekte 
Einflußnahme auf allen Planungsebenen gegeben. 

Die nachfolgende Darstellung der Rahmenbedingungen des Ret-
tungsdienstes befaßt sich ausschließlich mit den Vorgaben der 
Entscheidungsträger. 

3.2 Rahmenbedingungen für die Durchführung des Rettungsdienstes 

In den Rettungsdienstgesetzen der Länder, den z.T. sehr um-
fangreichen Aus- und Durchführungsverordnungen und öffentlich-
rechtlichen Vereinbarungen wurden Organisationsmuster für den 
Rettungsdienst vorgegeben. Die organisa torisehen Vorstellungen 
des "Muster für ein Landesgesetz über den Rettungsdienst" wur-
den, im Gegensatz zur Konzeption der Zuständigkeiten und der 
Finanzierung, in den landesrechtliehen Regelungen weitgehend 
einheitlich übernommen (Übersicht 7.3). 

47 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 2. 

48 Siehe vor allem: "Rahmenvertrag - Einsatz von Ärzten im Notarztwagen" v. 
7.5.1980, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. l, Nr. 1592, S. l 
und 3. 

49 "Übereinkunft der Verbände der Krankenkassen und der kommunalen Spitzen-
verbände zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den kommunalen ret-
tungsdienstliehen Aufgabenträgern und den örtlichen Krankenkassen." v. 
5. 6. 1986, in: Ebd. , NW 2117. 
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Übersicht 7.3: GRUNDSYSTEMATIK DES RETTUNGSDIENSTES 

BUNDESLAND 
I 

RETTUNGSDIENSTBEREICHE 
I 

RETTUNGSWACHENBEREICHE 

Rettungsleitstelle 

Rettungswachen mit 
mobilen Einsatzteams 

Einsatzpersonal Einsatzfahrzeuge 

Das Gebiet eines Bundeslandes wird in Organisationsbereiche 
(Rettungsdienstbereiche) unterteilt, für jeden Bereich wird 
eine Rettungsleitstelle geschaffen. Die Rettungsleitstelle hat 
die Aufgabe, zentral die Einsätze des Rettungsdienstes im ge-
samten Bereich zu leiten, zu koordinieren und zu kontrollieren. 
Innerhalb der Rettungsdienstbereiche werden Rettungswachen mit 
zugeordneten Versorgungs- bzw. Einsatzgebieten eingerichtet. 
Rettungswachen sind in erster Linie als Standorte für mobile 
Rettungsmittel und für das Einsatzpersonal anzusehen. 

Für die Umsetzung dieses Grundsystems wurden in den Bundes-
ländern Richtlinien erlassen, die sich vor allem auf die fol-
gendenden Planungsparameter beziehen5°, 

- Kriterien zur Festlegung von Rettungsdienstbereichen, 

Orientierungs- bzw. Richtgrößen für die Planung von Ret-
tungswachenstandorten, 

Anforderungen an das Personal (Personalbedarf, Aus- und Fort-
bildung, Besetzungsvorschriften), 

Mindeststandards für die Einsatzfahrzeuge (Fahrzeugstruktur 
und Ausstattung der Fahrzeuge), 

Vorgaben für den Leistungsumfang und die -qualität (Aufgaben-
bereiche, Einsatzbereitschaft, Leistungszeiten etc.). 

Die Planungsvorgaben für einzelne Systembereiche weichen in den 
Bundesländern wiederum stark voneinander ab, auch bezüglich der 
Umsetzbarkei t und der Verbindlichkeit der einzelnen Vorgaben 
sind erhebliche Unterschiede zu erkennen. 

50 Vgl. hierzu: Kühner, R.; Organisationsformen ... , a.a.O., S. 22 ff. 
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3.2.1 Die Festlegung von Rettungsdienstbereichen 

Orientierungsrahmen für die Einrichtung von Rettungsdienst-
bereichen waren die bestehenden politischen Verwaltungsgrenzen: 
"Die Rettungsdienstbereiche decken sich grundsätzlich mit den 
Gebieten der Kreise, damit eine reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen dem Rettungsdienst und der unteren Verwaltungsbehörde, 
etwa im Katastrophenschutz und im Bereich der Feuerwehr, ermög-
licht wird."51 In Bundesländern, in welchen die Aufgabenträger-
schaft für den Rettungsdienst den Kommunen übertragen bzw. zu-
gewiesen wurde, bietet diese Regelung darüber hinaus den Vor-
teil eindeutiger Zuständigkeiten: "Die Aufgaben des Rettungs-
dienstes erfüllen die Kreise und kreisfreien Städte für ihr Ge-
biet (Rettungsdienstbereich) in eigener Verantwortung." 5 2 

Diesen unbestreitbaren Vorteilen stehen Nachteile gegenüber, 
die vor allem die Forderung nach wirtschaftlicher Aufgabener-
füllung tangieren. Mit der Festlegung der Rettungsdienstbereich 
ist gleichzeitig die Anzahl der erforderlichen Rettungs-
lei ts tellen vorgegeben: "In jedem Rettungsdienstbereiche hat 
eine Rettungsleitstelle alle Einsätze ( ... ) zu lenken."53 Damit 
wird der Zuständigkeitsbereich einer Leitstelle auf ein Gebiet 
begrenzt, welches nur zufällig mit der tatsächlichen oder po-
tentiellen Abfertigungskapazität einer Rettungsleitstelle über-
einstimmt. 

Eine vorwiegend an technischen und/oder personellen Mög-
lichkeiten ausgerichtete Organisation würde größere Planungsbe-
reichen zulassen, als dies bei der Übernahme der Ver-
waltungsgrenzen der Fall ist. Mit der Einrichtung größerer Ver-
sorgungshereiche und, damit verbunden, einem reduzierten Bedarf 
an Rettungsleitstellen, bietet sich ein beachtliches Potential 
für Kosteneinsparungen. "Würde es gelingen, die durchschnittli-
che Fläche der Rettungsdienstbereiche in der Bundesrepublik 
Deutschland an die in Bayern oder im Saarland realisierten 
Werte anzupassen, bestünde bundesweit ein Bedarf von 100 Ret-
tungslei tstellen. Gegenwärtig werden ca. 230 Rettungslei tstel-
len betrieben."54 

51 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. II. 

52 2(1) RDG-SH. 

53 3(2) RDG-SH. 

54 Bouillon, B., et al.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., S. 48. 
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In Bayern war "allen am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten 
( ... ) von vorn herein klar, daß zu den wichtigsten 
organisatorischen Neuerungen des Rettungsdienstes dessen Aufbau 
über die Kreisgrenzen hinaus gehören mußte. Nur so konnte der 
höchstmögliche Wirkungsgrad bei gleichzeitig bestmöglicher 
Wirtschaftlichkeit erreicht werden. • 55 Diese Regelung ist zwar 
anfangs auf große Widerstände gestoßen, inzwischen hat jedoch 
"der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ( ... ) festgestellt, daß 
diese Organisation rechtlich nicht zu beanstanden ist.• 56 Neben 
Bayern haben Rheinland-Pfalz und das Saarland, in einzelnen 
Fällen auch Baden-Württemberg 57 , überkommunale Rettungsdienst-
bereiche eingerichtet. Eine Sonderstellung nehmen in diesem 
Zusammenhang die Stadtstaaten ein, in welchen die kommunalen 
Verwaltungsgrenzen gleichzeitig Landesgrenzen darstellen. Auf-
grund der Länderkompetenz für den Rettungsdienst und der z.T. 
sehr verschiedenen rechtlichen Regelungen ist eine Erweiterung 
dieser Rettungsdienstbereiche auf wirtschaftlichere Größen nur 
schwer vorstellbar. 

Die Folgen der unterschiedlichen Abgrenzungen werden in 
Tab. 7.4 deutlich. Die durchschnittliche Fläche der Ret-
tungsdienstbereiche ist bei überkommunaler Bereichsabgrenzung 
z.T. deutlich größer als bei einer Abgrenzung entsprechend der 
Verwaltungsgrenzen. Die Tabelle weist für die einzelnen Bundes-
länder nur die Durchschnittswerte aus, bei einer Extremwertbe-
trachtung treten die Unterschiede noch deutlicher hervor. So 
umfaßt beispielsweise der flächengrößte Rettungsdienstbereich 
der Bundesrepublik Deutschland (Regensburg) mit 4. 329 qkm die 
84-fache Fläche des mit 51 qkm kleinsten Rettungsdienstberei-
ches (Herne). 

Werden die Rettungsdienstbereiche bezüglich der zu versorgenden 
Bevölkerung verglichen, so sind die Unterschiede nicht ganz so 
gravierend. Unter den Flächenstaaten hat zwar wiederum Bayern 
die größten Versorgungseinheiten geschaffen, allerdings folgt 
mit Nordrhein-Westfalen ein Bundesland, das zwar sehr dicht 
besiedelt ist, aber nur kleinflächige Rettungsdienstbereiche 

55 Oeh1er, H.; Das Bayerische Gesetz ... , a.a.O., S. 3. 

56 K1ingshirn, H.; Rettungsdienst in Bayern, a.a.O., S. 2. 

57 Vgl. hierzu: § 3(1) Rh-Pf RettDG; "Verordnung über die Durchführung des 
Gesetzes über den Rettungsdienst" (Saar) v. 22. 2.1979, in: Gerdelmann, 
Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Saarl 2320, §§ 1 und 2; Rettungsdienst-
plan '85 (BW), a.a.O., Anlage 1 (S. 28 ff.). 



Tabelle 7.4: KENNGRÖSSEN DER ORGANISATION DES RETTUNGSDIENSTES 

BUNDESLAND EINWOHNER FLÄCHE RETTUNGS- RETTUNGS- EINWOHNER FLÄCHE EINWOHNER FLÄCHE 
in Mio. in Tsd. DIENSTBE- WACHEN JE RETTUNGSDIENST- JE RETTUNGSWACHEN-

qkm REICHE BEREICH BEREICH 
Tsd. qkm Tsd. qkm 

Baden-
Württemberg 9.350 35.751 37 238 252' 7 996' 2 39.280 150' 21 

Bayern 11.043 70.552 26 284 42 4' 7 2. 71 3' 6 38.800 248,42 

Berlin 1 . 884 480 1 33 1 . 884' 0 480,0 57.090 1 4' 54 

Bremen 654 404 2 20 32 7' 0 202,0 32.700 20,20 

Harnburg 1 . 567 755 1 30 1 . 56 7' 0 755.0 52.230 25' 16 

Hessen 5.552 21. 114 30 155 1 85' 0 703,8 35.800 136.21 

Niedersachsen 7. 189 47.439 50 215 143' 8 948,8 33.430 220,64 

Nordrhein-
Westfalen 16.672 34.068 54 355 308,7 630,9 46.960 95,96 

Rheinland-
Pfalz 3.606 19. 848 18 11 3 200,3 1 . 102' 7 31.91 0 1 7 5' 64 

Saarland 1. 041 2.569 1 26 1 . 041 '0 2.569,0 40.560 102,76 

Schleswig-
Holstein 2.612 15.728 15 68 1 74' 1 1 . 048' 5 38.410 231 '29 

Bundesrepublik 
__ [ __ 260,3 Deutschland 61 . 1 70 248.709 235 1. 546 1 . 058' 3 39.560 160,87 

-------- , ___ ---- -----

Quellen: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 1988, Wiesbaden 1988, S. 40 f. 
Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.1988, a.a.O., Anlagen 3 und 4 (S. 153). 

i 

..,. ._, 
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eingerichtet hat. Auch hier zeigt der Vergleich von Extrem-
werten das Ausmaß der Unterschiede deutlicher: insgesamt sechs 
Rettungsdienstbereiche 58 weisen eine Wohnbevölkerung von 1 Mio. 
und mehr aus, demgegenüber haben drei Rettungsdienstbereiche in 
Niedersachsen ein Versorgungspotential von ca. 50.000 Einwoh-
ner59. 

Bei der Beantwortung der Frage nach der "optimalen" Größe von 
Rettungsdienstbereichen sind neben den Kriterien Versorgungs-
fläche und Bevölkerung weitere Informationen, beispielsweise 
zur technischen Ausstattung der Leitstelle und zu den fernmel-
detechnischen Gegebenheiten heranzuziehen. Ein weiterer Fakto-
ren ist das Aufgabenspektrum der Rettungsleiststelle. So treten 
beispielsweise in Bayerischen Rettungsleitstellen, in denen ne-
ben den Einsätzen des Rettungsdienstes auch die des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes vermittelt werden, zu bestimmten Zeiten 
Bearbeitungsengpässe auf6°. 

Initiativen zur Neuplanung der Organisationsbereiche des Ret-
tungsdienstes sind in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, 
die einmal gefundenen Organisationsformen haben sich nach an-
fänglichen Problemen weitgehend verfestigt.• 61 Das bedeutet 
nicht, daß eine Überprüfung der Organisation des Rettungs-
dienstes ausgeschlossen ist: "Im Rahmen der weiteren Entwick-
lung insbesondere der Kommunikationstechnik, wird zu prüfen 
sein, ob durch Zusammenfassung mehrerer Rettungsdienstbereiche 
die Organisation funktionsgerechter und wirtschaftlicher ge-
staltet werden kann."62 

3.2.2 Determinanten zur Planung von Rettungswachen 

Bei der Planung der Anzahl und Standorte von Rettungswachen ge-
hen die Bundesländer unterschiedliche Wege. Einerseits werden 
in landesrechtliehen Regelungen mehr oder weniger verbindliche 
Planungskriterien vorgegeben (Zeitrichtwerte, Standort mög-
lichst am Krankenhaus, Standort soll ein zentraler Ort 

58 Berlin, Hamburg, Köln, Nürnberg, München und das Saarland. 

59 Emden, Lüchow·Dannenberg und Wittmund. 

60 Bouillon, B. et al.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., S. 49, Fn.l. 
61 Ebd., S. 48. 

62 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 12. 
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oder Stadtrandkern sein. " 63 ). In anderen Bundesländern werden 
dagegen alle Standorte von Rettungswachen in Landesrettungs-
dienstplänen ausdrücklich festgelegt 64 . 

Zentrale Bedeutung für die Planung von Rettungswachen kommt dem 
Zeitaspekt zu. Die Planung der Standorte der Einsatzfahrzeuge 
hat so zu erfolgen, daß "jeder potentielle Einsatzort ( ... ) von 
einem Rettungsmittel innerhalb des für eine erfolgversprechende 
Lebensrettung kritischen Zeitraumes erreicht werden kann." 65 

Dieser Zeitraum ist als Planungsgröße allerdings ungeeignet, da 
ein für die Lebensrettung kritischer Zeitraum die gesamte Zeit-
spanne vom Notfall bis zur medizinischen Versorgung der Patien-
ten (therapiefreies Intervall) umfaßt. 

In Abb. 7.4 sind die Zeitsequenzen, die im Rettungsablauf un-
terschieden werden müssen, dargestellt. Als Planungsgröße für 
Rettungswachenstandorte kann nur die reine Fahrzeit in Betracht 
kommen, die übrigen Zeitabschnitte sind entweder 

vom Rettungsdienst nicht beeinflußbar (Vorlaufzeit), oder 

ausschließlich für die interne Organisationsplanung von Be-
deutung (Anlaufzeit in der Leitstelle, Ausrückzeit der Ret-
tungsmittell. 

Die von den Bundesländern vorgegebenen Zeitrichtwerte 
(Tab. 7.5) müssen aufgrunddieser Überlegungen teilweise korri-
giert werden. Lediglich die Vorgaben für Bayern, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein beziehen sich auf die 
Fahrzeit und können direkt als Planunggröße übernommen werden, 

die Hilfsfristen für Baden-Württemberg und Hessen müssen um 
die Organisationszeit reduziert werden, 

von der Toleranzzeit für Nordrhein-Westfalen ist die Aus-
rückzeit abzuziehen. 

63 "Landesverordnung zur Durchführung des Rettungsdienstgesetzes" (SH) v. 
2.6.1978, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. l, Sll 2420, 
§ l (l) . 

64 Beispielsweise in Rheinland-Pfalz: Landesrettungsdienstplan (Rh·Pf), 
a.a.O., S. 5 f., und im Saarland: "Bekanntmachung über die Festlegung der 
Zahl und der Standorte der Rettungswachen im Saarland" v. 5.12.1977, in; 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Saar. 2312. 

65 Skorski, F.: Rettungswachen, in: Handbuch des Rettungswesens (lldR), Bd. 
2, c !.3.2, s. 2. 
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Abb. 7.4: Zeitsequenzen im Rettungsablauf 

Quelle: 

Zeitdefinitionen im Rettungsablauf 
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Tabelle 7.5: ZEITRICHTWERTE IN DEN BUNDESLÄNDERN 

BUNDESLAND ZEITSPANNE MINUTEN 

Baden-
Württemberg HUfsfrist ( 1 ) 10 15 
Bayern Hilfsfrist(2l 12 - 1 5 
Hessen Hilfsfrist ( 1 ) 10 
Niedersachsen Fahrzeit 10 
Nordrhein-
Westfalen Toleranzzeit(3) 5 - 8 
Saarland bis Eintreffen( 4 ) 15 
Schleswig-
Holstein Fahrzeit 1 5 

(1) 

( 2) 
( 3) 

Zeit zwischen Eingang der Notfallmeldung und 
Eintreffen am Notfallort, in 95 % der Fälle zu 
erreichen. 

( 4) 

Fahrzeit zum Notfallort. 
Zeit zwischen Einsatzbefehl und Eintreffen am 
Notfallort. 
Eintreffen der ärztlichen Hilfe nach Schadeuser 
eigni s. 

Quelle: Bouillon, B.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., 
Tab. 1 2 ( S. 11 1 ) . 

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, daß die Hilfsfristen in 
Baden-Württemberg und Hessen zu Planungszwecken um mindestens 
zwei Minuten66 , die Toleranzzeit für Nordrhein-Westfalen um ca. 
eine Minute 67 reduziert werden müssen. Für das Saarland sind 

die den Rettungswachen zugeordneten Versorgungsbereiche 
( ... ) in Anbetracht der Tatsache, daß nach medizinischen 
Erkenntnissen bei lebensgefährlichen Verletzungen, wenn über-
haupt, nur innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Schadenser-
eignis lebensrettend sind, ( ... ) ermittelt worden . ., 6 8 Diese 
"kritische" Zeitspanne eignet sich, wie bereits erläutert, 
nicht als Planungsgröße, sie umfaßt die gesamte Rettungszeit. 

Als Problem bei der Vorgabe von Zeitkenngrößen ist der weitge-
hende Verzicht auf die Angabe von akzeptierten Abweichungen zu 
sehen. "Die Toleranzzeit ( ... ) ist eine Grundsatzforderung, d.h 

66 Bonn, H.P.: Dokumentationsstudie Rettungsdienst und Krankentransport, 
Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallforschung; Untersuchungen zum 
Rettungswesen, Bericht 12, Köln 1982, S. 45 und S. 100. 

67 "Nach Erfahrungen ( ... ) des Rettungsdienstes beträgt die Ausrückezeit 
etwa 1 Minute." Biese, A., Jocks, H .. Runde, H.; a.a.O., S. 34. 

68 "Bekanntmachung über die Festlegung der Zahl ... ", a.a.O., Pkt.l.3. 
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ein Spielraum für Abweichungen nach oben ist für begründete 
Einzelfälle durchaus gegeben, z.B. wenn die Topographie und Be-
siedlungsdichte im Einsatzgebiet einer Rettungswache die Ein-
haltung dieser Forderung nur unter unverhältnismäßigem Aufwand 
ermöglichen würde.• 69 In einigen Bundesländern werden die Zeit-
vorgaben durch Ergänzungen wie "in der Regel" oder "mög-
lichst•70 weitgehend entschärft, sodaß die entsprechenden Zeit-
vorgaben eher als Orientierungsgrößen denn als Planungswerte zu 
interpretieren sind. 

In Baden-Württemberg wurden die im Rettungsdienstplan vor-
gegebene Hilfstrist vom "Landesausschuß für den Rettungsdienst" 
dahingehend präzisiert, daß die Planungsgröße dann als erreicht 
angesehen wird, " ... wenn die Hilfsfrist von höchstens 15 Minu-
ten in 95 % der in einem Jahr im Rettungsdienstbereich zu er-
wartenden Notfalleinsätze planerisch (unter Ausnutzung aller 
Möglichkeiten der Einsatzstrategie) eingehalten werden kann.• 71 

In dieser Formulierung ist eine modifizierte Konzeption für die 
Standortplanung erkennbar. Nicht mehr nur die Fahrzeit allein 
ist Planungsgröße, Ziel ist die Einhaltung der Hilfsfrist, bei-
spielsweise auch durch die Umsetzung spezieller Einsatzstrate-
gien. So führt beispielsweise eine "Bleib am Transportziel-
Strategie" zu dem Ergebnis, daß " ... die ursprünglichen Wachen-
standorte ihre Bedeutung• 72 verlieren, die Fahrzeuge bleiben 
nach Beendigung eines Einsatzes am jeweiligen Zielort (insbes. 
Krankenhäuser) und warten dort auf neue Instruktionen. 

In verschiedenen Bundesländern wird als Standort für Ret-
tungswachen die " ... Anbindung ans Krankenhaus oder bestehende 
Feuerwachen (gemeinsame Nutzung der Infrastruktur)• 73 gefordert 
bzw. empfohlen. Diese Vorgabe weist eindeutig auf eine Kon-
fliktlage zwischen Sach- und Formalziel hin. Aus wirtschaftli-
cher Sicht können aus der Zusammenlegung von entsprechenden In-
frastruktureinrichtungen Berührungsvorteile erwartet werden. 

G9 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 35. 

70 Vgl. u.a.: "Landesvcrordung ... "(SI!), a.a.O., § 1(1); Rettungsdienstplan 
'85 (BW), a.a.O., Pkt. IV 1.2, S. 7. 

71 "Allgemeine Grundsätze ... "(BW), a.a.O., Pkt. 2.2 (S. 2). 

72 Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte 
... , a.a.O., S. 22. 

73 "Allgemeine Grundsätze ... "(BW), a.a.O., Pkt. 2.2.2 (S. 2); siehe auch: 
Art. 6(3) BayRDG; § 7(2) RettDG NW; § 7(5) Rh·Pf RettDG, sowie § 5(1) 
RDG· Saar. 
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Inwieweit eine derartige Infrastrukturgestaltung Eint luß auf 
die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes hat, muß in jedem 
Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Die Planung von Kranken-
hausstandorten orientiert sich an eigenen Kriterien, auch die 
Standortplanung für Feuerwehrwachen ist aufgrund der speziellen 
Einsatzschwerpunkte weitgehend anders ausgerichtet, als dies 
unter einsatztaktischen Gesichtspunkten für den Rettungsdienst 
erforderlich ist. 

3.2.3 Planungskriterien für mobile Rettungsmittel 

Die für die Fahrzeugplanung des Rettungsdienstes erlassenen 
Vorgaben (Übersicht 7. 4) können grundsätzlich drei Kategorien 
zugeordnet werden: 

Anforderungen bezüglich der Abmessungen und Gewichte, 
bezüglich der technischen und med.-techn. Austattung 
Fahrzeuge (qualitative Anforderungen); 

sowie 
der 

Kenngrößen zur Berechnung des notwendigen Fahrzeugbestandes 
(quantitative Anforderungen), sowie 

Vorgaben zum Typ der vorzuhaltenden Fahrzeuge (strukturelle 
Anforderungen). 

Die qualtiativen Anforderungen werden dadurch erfüllt, daß im 
Rettungsdienst nur solche Fahrzeuge eingesetzt werden, die min-
destens den Anforderungen nach DIN 75 080 entsprechen 74 . Die 
Norm unterscheidet unter dem Oberbegriff "Krankenkraftwagen" 
folgende Fahrzcugtypen: 

Rettungswagen (RTW): Fahrzeuge zur Versorgung und zur Be-
förderung von Notfallpatienten (DIN 75 080, Teile 1 und 2), 
sowie 

Krankentransportwagen (KTW): Fahrzeuge zur Beförderung von 
Kranken oder verletzten, die keine Notfallpatienten sind 
(DIN 75 080, Teile 1 und 3). 

74 Vg1. hierzu: Weiss, A.: Krankenkraftwagen nach DIN 75 080, in: Handbuch 
des Rettungswesens (HdR), Bd. 3, E 1.1. 



Übersicht 7.4: KRITERIEN FÜR DIE PLANUNG VON EINSATZFAHRZEUGEN 

BUNDESLAND 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Hessen 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Schleswig Holstein 

FAHRZEUGANZAHL 

Rettungsdienstbereiche mit 
bis 249 E/qkm: 1 Fahrz. je 12.000 E. 
bis 1.000 E/qkm: 1 Fahrz. je 13.500 E. 
über 1.000 E/qkm: 1 Fahrz. je 15.000 E. 
Konkrete Planung nach Einsatzfrequenzen 
(Tages- und Wochentagsbereiche) 

"so, daß die Hilfsfrist eingehalten 
werden kann" 

Fahrzeuge müssen mindestens 40.000 km 
jährlich fahren 

1 Fahrz. je 12.000 E. 

ländlichen und mittelstädt. Gebiete: 
1 Fahrz. je 12.000 bis 15.000 E.; 
in Großstädten: 1 Fahrz. je 20.000 E. 

FAHRZEUGSTRUKTUR 

Mindestens 1 RTW je Rettungs-
wache, KTW nach Bedarf 

Mindestens 1 RTW je Rettungswache 
(ganztägig), mindestens 40% RTW 

40 % RTW/NAW 

40 % RTW 

Optimal: 60 % RTW, mindestens 
40 % RTW, je Rettungswache min-
destens 2 KKW, davon 1 RTW. 

ländl. Bereiche: 1 Fahrz. je 12.000 E. 40 % RTW 
städt. Bereiche: 1 Fahrz. je 15.000 E. 
in Ausnahmefällen, z.B. als Ausgleich 
Pendler, Reserven: 1 Fahrz. je 10.000 E. 

Festlegunq von Fahrzeuganzahl und Struktur durch Verordnung 

Fahrz. je 12.000 - 15,000 E. 40 % RTW 

Quellen: Diverse Verordnungen der Bundesländer, abgedruckt in: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1. 

lJ1 

"' 
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Darüberhinaus sind die Mindestanforderungen für Notarzt-Ein-
satzfahrzeuge (NEF, DIN 75 079) und Rettungshubschrauber (RTH, 
DIN 13 230) definiert worden. Nicht genormt ist bislang der 
Notarztwagen, obwohl auch hier die Festschreibung einer 
streng auf die Aufgabenstellung limi terten Ausstattung u75 

empfohlen wird. 

Die Norm schreibt die Mindestanforderungen für Fahrge-
stell, Aufbau, Ausrüstung und Ausstattung vor. Nur diese Nor-
mausführung wird in der Regel finanziert. Darüber hinausgehende 
Aufwendungen müssen vom Verwendungszweck der Fahrzeuge her ge-
boten sein." 76 

Zur Ermittlung der Fahrzeuganzahl, die für eine aufgabengerech-
te Versorgung der Bevölkerung als notwendig angesehen wird, 
sind einwohnerbezogene Kenngrößen vorgegeben worden. Diese 
Kenngrößen geben an, für wieviele Einwohner eines 
Versorgungsgebietes jeweils ein Krankenkraftwagen vorzuhalten 
ist. Die am häufigsten genannte Richtzahl sieht die Be-
reitstellung eines Krankenkraftwagens für jeweils 12.000 
15.000 Einwohner vor. Sinnvollerweise sollten diese Richtwerte 
nicht auf die Wohnbevölkerung, sondern auf die zu versorgende 
Bevölkerung bezogen werden. Nachfragerelevante Gruppen, wie 
z. B. Berufspendler, Schüler, Urlauber und/oder Soldaten, sind 
bei der Kapazitätsbemessung ebenfalls zu berücksichtigen77. 

Planungsgrößen, die 
stellen, können nur 

lediglich auf die Bevölkerungszahl ab-
als Anhaltspunkt für die konkrete Fahr-

zeugplanung angesehen werden. Es wurde bereits dargelegt, daß 
die Bevölkerungszahl eines Versorgungsgebietes zwar eine we-
sentl iche, bei weitem jedoch nicht die einzige Nachfragede-
terminante ist und daß die Nachfrage nach Rettungsdienst-
leistungen im Tages- und Wochenablauf beträchtlichen Schwankun-
gen unterliegt. 

Um Nachfrageveränderungen im Zeitablauf bei der Fahrzeugbe-
messung zu berücksichtigen, sind beispielsweise in Baden-Würt-
temberg geeignete Abstufungen für verschiedene Ta-

75 Lippert, H.D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 45. 

76 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 52. 

77 Vgl. u.a.: Skorski, F.: Rettungswachen, a.a.O., S. 6. 
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geszeitbereiche und Wochentage vorzusehen.• 78 Grundlage für die 
Erstellung eines Rettungsmittel-Dienstplanes ist die Nachfrage-
frequenz, d.h. der Stundenpegel der durchschnittlichen 
Notfall- sowie Krankentransportnachfrage im Versorgungsbereich 
einer Rettungswache."79 

Unabhängig von Nachfragefrequenz und Bevölkerungszahl werden 
für Rettungswachen Hindostanforderungen bezüglich der Einsatz-
kapazität gestellt. So muß beispielsweise in Bayern "jede ( ... ) 
Rettungswache ( ... ) über einen ganztägig besetzten Rettungfwa-
gen verfügen.• 80 

Unter dem Gesichtspunkt einer aufgabengerechten Versorgung der 
Bevölkerung wird gefordert, daß sich die Struktur der Einsatz-
fahrzeuge an der Nachfragestruktur zu orientieren habe. Es 
wurde bereits ausgeführt, daß die Nachfragestruktur des Ret-
tungsdienstes seit längerer Zeit relativ konstant bei 30 % Not-
falleinsätzen und 70 % Krankentransporteinsätzen liegt. Der 
geforderte RTW-Anteil lag zu Beginn der 70-er Jahre noch bei 20 
% diese Forderung wurde jedoch 1974 vom Deutschen Roten 
Kreuz für seinen Bereich auf 40 % ausgedehnt. Etwa zum gleichen 
Zeitpunkt hat die Bund/Länder-Kommission "Rettungswesen" als 
nächstes Etappenziel eine Relation von 60% gefordert.• 81 Über-
sicht 7.4 zeigt, daß von den meisten Bundesländern eine Fahr-
zeugstruktur von 40 % RTW und 60 % KTW angestrebt wird, le-
diglich Nordrhein-Westfalen sieht weiterhin einen RTW-Anteil 
von 60 % als optimale Fahrzeugstruktur82_ 

In jüngerer Zeit werden in verschiedenen Rettungsdienstbe-
reichen "Mehrzweckfahrzeuge" eingesetzt. Es handelt sich dabei 
um Fahrzeuge, die sowohl zum Krankentransport, als auch zur 
Notfallversorgung eingesetzt werden können. In Bremen werden 

78 Allgemeine Grundsätze des Landesausschusses für den Rettungsdienst für 
eine wirtschaftliche Durchführung des Rettungsdienstes (BW) v. 
10.12.1985, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; Bd. 1, BW 1428, 3.1 (S. 3). 

79 Ebd., 3. 2. Das Berechunungsverfahren wird beschrieben von: Schmiede!, R., 
Unterkofler, M.: Frequenzabhängige Fahrzeugbemessung, in: Handbuch des 
Rettungswesens (HdR), Bd. 1, B 1.2.2. 

80 "2.Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Gesetzes über den Ret-
tungdienst (2.AV BayRDG)" v. 13.8.1975, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; 
a.a.O., Bd. l, Bay 1530, § 1(3). Ähnliches gilt in Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg. 

81 Lüttgen, R.: Bilanz des Rettungsdienstes, 
tungskongreß Wiesbaden 1978, a.a.O., S. 31 

in: DRK (Hrsg.); 
35, hier: S. 34. 

82 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 30. 

4. Ret-



157 

schon seit einigen Jahren " ... KTW, die durch zusätzliche Aus-
rüstung dem RTW angeglichen sind (eingesetzt). Im Einsatz wird 
nicht zwischen KTW und RTW unterschieden. "SJ Diese Fahrzeuge 
stellen in der Regel einen Kompromiß zwischen ausreichendem 
Raumangebot (Stehhöhe) und flexiblen Einsatzmöglichkeiten dar. 
Zwar entsprechen sie häufig nicht in allen Punkten den in der 
DIN-Norm für RTW verlangten Abmessungen, sie schaffen jedoch 
durch ihre Vielseitigkeit häufig die Voraussetzungen für eine 
wirtschaftliche Durchführung des Rettungsdienstes. Im Rahmen 
einer Modellrechnung 84 führte die Umsetzung der Mehrzweckfahr-
zeugstrategie unter den getroffenen Annahmen zu 

einer Reduktion der Fahrzeugdienststunden um ca. 21 %, 

einer Verringerung des erforderlichen Fahrzeugbestandes, 

einer verbesserten Rettungsmittelausstattung und 

- einer geringfügig verbesserten Eintreffzeit. 

Die Einführung einer Mehrzweckfahrzeugstrategie kann nicht ge-
nerell empfohlen werden. In jedem Einzelfall ist vielmehr zu 
prüfen, ob in dem entsprechenden Planungsbereich die notwendi-
gen Voraussetzungen vorliegen. Faktoren, die gegen die Mohr-
zweckfahrzeugstrategie sprechen, sind u.a.: 

eine hohe Einsatzfrequenz 
damit verbunden, eine 
auslastung; 

in allen Leistungsbereichen, und, 
zufriedenstellende Kapazitäts-

eine heterogene Gruppe von Leistungsträgern auf niedrigem Ko-
operationsniveau, z.B. durch die Existenz von Gebietsmo-
nopolen85, sowie 

die Spezialisierung von Leistungsträgern auf Teilaufgaben des 
Rettungsdienstes (Feuerwehr: Notfallrettung; Sanitäts-
organisation: Krankentransportel 

83 Bundestagsdrucksache 11!2364 v. 25.5.88, a.a.O., Anlage 5(S. ]51;), ins-
bes. Fn. 7. Die Einsatzstrategie für Mehrzweckfahrzeuge wird analysiert 
bei: Schmiede!, R., Puhan, Th., Siegener, W.; Simulationsmodell Rettungs-
wesen ... , a . a . 0. , S . 1 77 . 

84 Ebd., S. 182 ff. 

85 Vgl. hierzu Beispiele bei: Kühner, R., Walter, N.: Organisation und Ko-
sten ... , a.a.O., Teil 1, S. 114 f. und S. 121 ff. 
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Da vor allem der erstgenannte Faktor im Tages- und Wochentags-
ablauf starken Veränderungen unterliegt, wird die 
Mehrzweckfahrzeugstrategie " ... nur selten in reiner Form prak· 
tiziert."86 Häufig wird tagsüber die Zuweisungsstrategie, 
nachts und an Wochenenden dagegen die Mehrzweckfahrzeugstrate-
gie praktiziert. 

Mit der Umsetzung der neuen Einsatzsstrategien verlieren die 
ursprünglichen Kenngrößen zur Fahrzeugplanung zunehmend an Be-
deutung. Die Kapazitätsbemessung im Rettungsdienst erfolgt mehr 
und mehr durch den Einsatz flexibler, am Bedarf orientierter, 
Planungsverfahren. 

3.2.4 Personalplanung im Rettungsdienst 

Durch die ermittelten Fahrzeugdienstpläne und die Forderung, 
daß "jeder Krankenkraftwagen ( ... ) im Einsatz mit zwei Personen 
( ... ) zu besetzen" 87 ist, liegt die Grundlage für die quantita-
tive Personalplanung weitgehend fest. Ergänzend sind die fol-
genden Kriterien bei der Planung zu berücksichtigen: 

die arbeits- und tarifrechtliehen Bestimmungen für das Perso-
nal im RettungsdienstBB, 

die Anforderungen an die Qualifikation des Einsatzpersonals, 
sowie 

die Besetzungsvorschriften der Bundesländer für Rettungs-
fahrzeuge (Übersicht 7.5). 

Darüberhinaus ist im Zuge der Personalplanung die Frage nach 
der Personalstruktur zu beachten, d.h. die Frage, in welchem 
Umfang der Rettungsdienst mit haupt- bzw. ehrenamtlichem Perso-
nal durchgeführt werden soll. Im Grundsatz sind die nachfolgen-
den Beschäftigungsverhältnisse zu unterscheiden: 

verbeamtetes Rettungspersonal (Feuerwehrbeamte, Beamte in den 
kommunalen Rettungsdiensten), 

86 Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte 
... , a.a.O., S. 21. 

87 "Musterdienstanweisung für den Rettungsdienst gern. Art. 13 Abs.J BayRDG, 
in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Bay 1525, § 5(1) (S. 
17). 

88 Lippert, H.-D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 7lff. 



Übersicht 7.5: KRITERIEN FÜR DIE PERSONALPLANUNG IM RETTUNGSDIENST 

BUNDESLAND 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Berlin 

Bremen 

Harnburg 

Hessen 

Niedersachsen 

FAHRZEUGBESATZUNG RETTUNGSLEI STELLENPERSONAL 

a) 2 Personen, davon 1 ReSan; für Not- Rettungssanitäter mit ständig weiter-
falleinsätze: 2 ReSan geführter Einsatzerfahrung und Fort-

b) 2 Personen, davon 1 ReSan, zweite bildung 
Pers. mindest. Rettungshelfer 

2 Personen, davon 1 ReSan 

keine Ang. 

Beifahrer/Transportführer: ReSan 
Fahrer: EH- und Sanitätslehrgang 

zwei Fachkräfte mit EH-, Sanitäts-
Fachausbildung für Unfallrettungs-
dienst und Krankenbeförderung 
(Krankentransportorganisationen) 

zwei geeignete Personen, davon: 
Beifahrer: ReSan; Fahrer: EH- und 
Sanitätsausbildung 

zwei geeignete Personen, davon ein 
ReSan, die zweite Person mindestens 
EH-Ausbildung (20 Doppelstunden) 

ausreichende Kenntnisse und Fähig-
keiten bei der Versorgung von Notfall-
patienten; Ortskenntnisse, Einsatzerfah-
rung, regelm. Schulung. 

keine Ang. 

keine Ang. 

keine Ang. 

im Durchschnitt: 4,6 MannjLeitstelle; 
ausgebildetes, qualifiziertes Personal, 
i.d.R. hauptamtliche, ausnahmsweise auch 
ehrenamtl. Mitarbeiter (ergänzend) 

keine Ang. 

(Fortsetzung nächste Seite) 

U1 

"' 



übersieht 7. 5: (Fortsetzung) 

Nordrhein·West- Doppelbesatzung, davon ein ReSan 
falen 

Rheinland-Pfalz Beifahrer: ReSan; Fahrer: Rettungs-
helfer oder 14-täg. Fachlehrgang mit 
vierwöchigem Klinikpraktikum 

Saarland Rettungssanitäter und Fahrer 

Schleswig-Holstein zwei geeignete Personen, entweder 
ReSan, oder nach Landesrecht quali-
fiziertes Personal 

Personalbedarf mindestens 6 Mann mit 
rettungsdienstlicher und sanitätstakti-
scher Erfahrung und Kenntnissen in der 
Bedienung fernmeldetechn. Einrichtungen 

5 - 7 ReSan 

keine Ang. 

Rettungssanitäter, bzw. nach Landes-
recht qualifiziertes Personal mit aus-
reichender Erfahrung im Rettungsdienst 

Anmerkungen: Rettungssanitäter (ReSan) sind nach den "Grundsätzen über die Ausbildung des Personals im~ 
Rettungsdienst" ausgebildet (520-Std. Ausbildung). Vgl. hierzu: Handbuch des Rettungs 
wesens (HdR), a.a.O., Bd. 3, Nr. D 1.1.2.3. 

Quellen: Einschlägige Verordnungen und Erlasse, abgedruckt bei: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter, a.a.O., Bd. 1. 
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hauptberufliches Rettungspersonal (z.B. Angestellte der Sani-
tätsorganisationen), 

ehrenamtliches Personal, 

nebenberufliches Personal, sowie 

Zivildienstleistende. 

Durch arbeitsrechtliche Bestimmungen werden die Tages-, Wochen-
und/oder Monatsarbeitszeit, die Schichtdauer, die Ur-
laubsansprüche, die Behandlung von Ruhezeiten u.a.m. geregelt. 
Je nach Dimensionierung dieser Faktoren variiert der Personal-
bedarf. Nach einer Kalkulation des DRK Rheinland-Pfalz 89 liegt 
der Personalbedarf für die 24-stündige Besetzung einer Kranken-
kraftwagens bei einer Wochenarbeitszeit von 

40 Std. bei 10.42 Vollzeitbeschäftigten, 

50 Std. bei 8.34 Vollzeitbeschäftigten, 

55 Std. bei 7.58 Vollzeitbeschäftigten, und 

60 Std. bei 6.96 Vollzeitbeschäftigten. 

Welche Wochenarbeitszeit konkret zu leisten ist, richtet sich 
nach den einschlägigen tarifrechtliehen Bestimmungen. So ist es 
beispielsweise zulässig, daß die vereinbarte Wochenarbeitszeit 
von i.d.R. 40 Std. durch die Ableistung von Bereitschafts-
diensten oder Rufbereitschaften innerhalb gewisser Grenzen ver-
längert wird. 

Angesichts der unterschiedlichen Versorgungsbereiche und Aufga-
benstellungen sind bezüglich der personellen Besetzung von Ret-
tungsleitstellen nur sehr unscharfe Kenngrößen vorgegeben wor-
den. "Der Personalbedarf beträgt mindestens sechs Mann, wobei 
unterstellt ist, daß die Leitstelle in Spitzenzeiten mit zwei 
Mann, sonst nur mit einem Mann bestetzt ist ... 90 In Rheinland 

89 DRK Rheinland-Pfalz: "Ist der Rettungsdienst beim DRK wirklich teuer'", 
unveröffentlichtes Arbeitspapier v. 20.10.1980, Anlage. 

90 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., Anhang 1, S. 99. Diese Forderung 
spiegelt den Sachstand von 1975 wider, der Personalbedarf ist inzwischen 
aufgrund geänderter Arbeitszeitregelungen größer geworden. 
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Pfalz " ... wird aus gegenwärtiger Sicht eine Leitstelle mit 5-
7 Personen ausreichend besetzt sein." 91 

In allen Bundesländern wird gefordert, daß zumindest ein Besat-
zungsmitglied der Einsatzfahrzeuge die Ausbildung als Rettungs-
sanitäter vorweisen muß. Diese Ausbildung (520-Std. Ausbildung) 
basiert auf einer Empfehlung des Bund/Länder-Ausschusses "Ret-
tungswesen"92, die als eine Mindestanforderung bis zur Defini-
tion einer anerkannten Berufsausbildung anzusehen ist93 . 

Die Anforderungen an das zweite Besatzungsmitglied, i.d.R. den 
Fahrer, sind dagegen untersch1edlich. Das Anforderungsspektrum 
reicht von 

der Ausbildung als Rettungssanitäter für die RTW-Besatzung in 
Baden-Württemberg 94 , über 

einen Erste Hilfe- und Sanitätslehrgang mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens 104 Std. (Bremen), bis hin zu 

einer Ersten Hilfe Ausbildung (20 Std.) (Niedersachsen). 

Mit diesen z.T. sehr niedrigen Qualifikationsanforderungen soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, insbesondere Zivil-
dienstleistende und ehrenamtliche Mitarbeiter der Lei-
stungsträger an der Durchführung des Rettungsdienstes zu betei-
ligen. Auch bezüglich des hauptamtlichen Personals kann nicht 
davon ausgegangen werden, daß in jedem Fall eine "520-Std.-Aus-
bildung" vorliegt. So haben in Bayern 66 %, im Saarland 62 % 

91 Landesrettungsdienstplan (Rh-Pf), a.a.O., Pkt. II 1. (S. 9). Es handelt 
sich hier um den gesamten Personalbedarf einer Leitstelle, eine Rettungs-
leitstelle mit 5 - 7 Arbeitsplätzen wäre einer Großstadt angemessen. 

92 "Grundsätze zur Ausbildung des Personals im Rettungsdienst" v. 26.4.1977, 
in: Handbuch des Rettungswesens (HdR), Bd. 3, D 1.1.2.3. 

93 Obwohl in den "Grundsätzen" ausdrücklich die Berufsbezeichnung "Rettungs-
sanitätern vermieden worden ist, wurde im Laufe der Zeit der "Rettungssa-
nitäter" mit der "520·Std. Ausbildung" gleichgesetzt. Um Verwechslungen 
vorzubeugen, mußte deshalb bei der anstehenden gesetzlichen Regelung die 
Berufsbezeichnung "Rettungsassistent" gewählt werden. Vgl. hierzu: "Ent-
wurf: Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentirr und des Rettungsassi-
stenten, in: Handbuch des Rettungswesens (HdR), Bd. 3, D IV. 2.5. 

94 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 17. Diese Forderungwurde aller· 
dings vom Landesausschuß für den Rettungsdienst abgeschwächt: " ... die 
zweite Person soll die Ausbildung als Rettungshelfer besitzen, muß aber 
fachgerecht so ausgebildet sein, daß (sie) den Anforderungen des Ret-
tungsdienstes entspricht." "Allgemeine Grundsätze ... ", a.a.O., Pkt. 4.1 
(S. 3). 
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und in Baden-Württemberg 45 % der hauptamtlich Beschäftigten 
keine entsprechende Ausbildung95. 

Eine spezielle Ausbildung für das Lei tstellenpersonal findet 
nicht statt, zumindest nicht nach einheitlichen Richtlinien. 
"Grundsätzlich sollen Rettungssanitäter den Dienst in Rettungs-
leitstellen ausüben. Das Personal der Rettungsleitstellen soll 
in bestimmten Zeitabständen auch in den Rettungswachen einge-
setzt und fortgebildet werden. • 96 Die Forderung, daß in Leit-
stellen Rettungssanitäter eingesetzt werden sollen, besteht 
auch für Rheinland-Pfalz 97 . In Bayern und Nordrhein-Westfalen 
sind " ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten in der Ver-
sorgung und Betreuung von Notfallpatienten .98 verbunden 
mit Ortskenntnis und praktischer Einsatzerfahrung, nachzuwei-
sen. 

Eine spezielle Ausbildung für das Leitstellenpersonal ist anzu-
streben. Neben notfallmedizinischer Erfahrung, Kenntnissen in 
der Einsatztaktik, Vertrautheit mit den örtlichen Gegebenheiten 
und Sicherheit bei der Handhabung der kommunikationstechnischen 
Einrichtungen, ist vor allem die Fähigkeit, mit Menschen in Not 
kommunizieren und durch strukturierte Gesprächsführung die er-
forderlichen Informat.ionen für eine adäquate Einsatzentschei-
dung abfragen zu können, eine wesentliche Voraussetzung für die 
Arbeit in Rettungsleitstellen 99 . 

Die Struktur der Beschäftigten im Bezug auf ihr Arbei tsver-
hältnis ist zwischen Bundesländern, Rettungsdienstbereichen und 
Leistungsträgern sehr verschieden. Während der Rettungsdienst 
von Feuerwehren und kommunalen Rettungsdienste ausschließlich 
von Beamten bzw. Angestellten im Hauptberuf durchgeführt wird, 
wird dort, wo Sanitätsorganisationen den Rettungsdienst durch-
führen, "das traditionell ehrenamtliche Engagement ( ... ) beson-

95 Vgl. hierzu: Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.88, a.a.O., Anlage ll 
(S. 161). 

96 Rettungsdienstplan '85 (Bfl), a.a.O., S. 17. 

97 Landesrettungsdienstplan (Rh Pf), a.a.O., Pkt. ß II.l. 

98 "Musterdienstanweisung (Bay), a.a.O., § 4(1). Ähnlich auch bei: 
Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., Anhang I, S.99. 

99 Eine Analyse der Arbeit in einer Rettungsleitstelle und Vorschläge für 
eine gezielte Personalausbildung wurden ausgearbeitet von: Ganns-Homo-
lova, V.: Analyse und Beurteilung der Notfallrettung in Berlin, Teil 1: 
Die Notfallmeldung, Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallforschung; 
Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 21, Bergisch-Gladbach 1987. 
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ders unterstützt" 100 . "Die personelle Vorhaltung im Rettungs-
dienst wurde ( ... ) in Bayern (zu) 40 % von Ehrenamtlichen be-
stritten. Eine vergleichbare Situation haben wir in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz."101 

Selbst beim Vergleich benachbarter Rettungsdienstbereiche mit 
vergleichbaren Leistungsträgerorganisationen sind extreme Un-
terschiede bezüglich der Personalstruktur erkennbar. Bei einer 
Untersuchung von 6 Rettungsdienstbereichen in Südbaden 102 wurde 
deutlich, daß 

der Anteil der von Hauptamtlichen geleisteten Dienststunden 
zwischen 15 und 61 % betrug, 

der Anteil der ehrenamtlichen Mitarbeiter zwischen 15 und 
76 % lag, 

auf Zivildienstleistende zwischen 6 und 24 % der Dienststun-
den entfielen, und 

nebenberufliche Mitarbeiter zwischen 0,5 bis 5 % der Arbei-
stunden ableisteten. 

Noch deutlicher waren die Unterschiede in der Personalstruktur 
einzelner Rettungswachen 103 . Das Spektrum reicht von Wachen, in 
denen auf Hauptamtliche über 80 % der Dienststunden entfielen, 
über Wachen, in welchen Zivildienstleistende über die Hälfte 
der Arbeitszeit ableisteten, bis hin zu Wachen, die zu 100 % 

von Ehrenamtlichen betrieben worden sind. 

Neuere Überlegungen zur Personalstruktur gehen davon aus, daß 
eine ausreichende Anzahl hauptamtlicher Mitarbeiter als Aus-
gangspunkt für eine leistungsgerechte Dienstplangestaltung vor-
handen sein sollte. "Eine optimale Dienstplangestaltung setzt 
ein Mindestmaß an Ar bei tszei t voraus, die von hauptamtlichen 
Kräften zu leisten ist. Als wirtschaftliche Lösung ( ... ) ist 

100 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 3. 

101 Klingshirn, H.: Ehrenamt und Rettungsdienst, in: DRK (Hrsg.): 
6.Rettungskongreß Nürnberg 1986, a.a.O. ,S. 130 134, hier: S. 132 f. 
Vgl. auch: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten .. ~, a.a.O., 
Teil I, S. 17, 57 und 181. 

102 Borjans, R.; Effizienz ... , a.a.O., Tab. 3 (S. 104). 

103 Ebd., Tab. 7 (S. 108). 
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eine Personaleinsatzstruktur zu empfehlen, bei der wenigstens 
50% auf hauptamtliche Kräfte entfallen_• 10 4 

3_3 Planungskriterien zur Durchführung unterschiedlicher Lei-
stungsaufgaben 

Aus der Analyse der Leistungskomponenten und der individuellen 
Nachfrage nach Rettungsdienstleistungen ist deutlich geworden, 
daß die Anforderungen für die einzelnen Aufgabenbereiche unter-
schiedlich gestellt werden müssen_ Art, Umfang und Struktur der 
Nachfrage, ihre temporäre Entwicklung, und die Anforderungen im 
konkreten Einsatz differieren deutlich_ Deshalb ist es erfor-
derlich, daß auch die Planungsvorgaben für die Aufgabenerfül-
lung entsprechend differenziert werden. Gerade in diesem Punkt 
lassen jedoch die landesrechtliehen Regelungen Eindeutigkeit 
und Klarheit vermissen. Als Ursache hierfür ist u.a. die Tatsa-
ehe zu sehen, 
(Notarztdienst, 
kompetenzen und 

daß bezüglich der Planung von Teilsystemen 
Luftrettung) sehr unterschiedliche Regelungs-
Rechtsgrundlagen vorliegen105. 

104 "Allgemeine Grundsätze ... "(BW), a.a.O., Pkt. 4.2 (S. 3). 
105 Die rechtlichen Aspekte der Einrichtung von Notarztsystemen werden er-

läutert von: Lippert, H.D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 
25 ff.; zu den Rechtsgrundlagen des Luftrettungssystems vgl.: Stindt, 
J.; Luftrettung in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O., S. 33 ff. 
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3.3.1 Die Planung von Notarztsystemen 

Die unterschiedlichen Organisationsformen von Notarztsystemen 
können wie folgt untergliedert werden (Übersicht 7.6): 

Übersicht 7.6: ORAGINSATIONSFORMEN VON NOTARZTZYSTEMEN 

NOTARZTSYSTEME 

LUFTRETTUNG BODENGEBUNDENE NOTARZTSYSTEME 

Stations-
system 

3.3.1 .1 Luftrettungssysteme 106 

autarkes Not- Rendez-vous-
arztsystem system 

Luftrettungssysteme können aufgrund ihrer spezifischen Ein-
satzbedingungen lediglich als eine notwendige Ergänzung des bo-
dengebundenen Rettungsdienstes angesehen werden. In der Aufbau-
phase war die Zielsetzung, bei einem Einsatzradius von 50 km 
ein flächendeckendes System von RTH-Stationen aufzubauen. Für 
Bayern wurde der Einsatzradius in Ausnahmefällen auf höchstens 
70 km erweitert, " ... damit jeder Unfallort in maximal 15 - 20 
Minuten erreicht werden kann.• 107 Bestrebungen, das Versor-
gungsgebiet von RTH-Stationen auf einen Einsatzradius von 30 km 
zu reduzieren 108 , dürfte vor allem an den damit verbundenen Ko-
sten scheitern. 

Derzeit besteht das Luftrettungssystem aus 36 RTH-Stationen, 
ergänzende Stationen sind im Gespräch. So ist beispielsweise 
zur Abdeckung einer noch vorhandenen Lücke geplant, • ... unter 

106 Einen Überblick über den aktuellen Ausbaustand des Luftrettungssystems 
gibt: Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.88, a.a.O., Anlage 7 und 8 
(S. 156 f.). Die vielfältigen Initjativen, die zur Einrichtung des 
Luftrettungssystems geführt haben, beschreibt: Teuber, W.: Historische 
Entwicklung der Luftrettung in der Bundesrepublik Deutschland, in: BASt 
(Hrsg.); Luftrettung ... , a.a.O., S. 2 - 11. 

107 11 Luftrettung in Bayern", Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbejt und Sozialordnung v. 20.7.1981, in: Gerdelmann, 
Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Bay 1555, hier: S. 28. 

108 Vgl. hjerzu: Köhler, A.F.: Primäre Luftrettung mit Rettungshubschraubern 
in der Bundesrepublik Deutschland, in: DRF (Hrsg): "10 Jahre Deutsche 
Rettungsflugwacht - 10 Jahre Luftrettung"; Schriftenreihe der DRF, Bd. 
3, Winnenden 1983, S. 76 - 84, hier: S. 82. Rein rechnerisch würden für 
ein solches System mindestens 88 RTH-Stationen benötigt (248.640 qkm : 
2.826 qkm). 



Umständen in Ingolstadt 
richten. 

1 6 7 -

,109 eine weitere RTH-Station einzu-

Rettungshubschrauber sind überwiegend direkt an Krankenhäusern 
stationiert, lediglich für die RTH-Station Nürnberg (Christoph 
14) wird ein Flughafen als Standort angegeben. Bei der Einrich-
tung von RTH-Stationen ist darauf zu achten, daß sich das Sy-
stem nicht verselbständigt, vielmehr muß es Bestandteil 
des einheitlichen Rettungsdienstes mit einheitlichem Notfall-
Meldesystem sein.• 110 Daraus folgt u.a., daß seine Alarmierung 
ausschließlich über die zuständige Rettungsleitstelle erfolgen 
sollte. Um dies sicherzustellen und damit die spezifischen Vor-
teile von Rettungshubschraubern ausschöpfen zu können, haben 
sich in Nordrhein-Westfalen die Kreise und kreisfreien Städte, 
die im Einsatzbereich einer RTH-Station liegen, zu kommunalen 
Trägergemeinschaften zusammengeschlossen. Erfolgt keine Abstim-
mung zwischen den betroffenen Rettungsdienstbereichen und 
Leistungsträgern, besteht die Gefahr, daß zwischen bodengebun-
denem Rettungsdienst und Luftrettungssystem Rivatitäten entste-
hen und Koordinationsmängeln auftreten 111 . 

3.3.1 .2 Bodengebundene Notarztsysteme 

Auch für die Planung bodengebundener Notarztsysteme bieten die 
la~desrechtlichen Regelungen nur wenig Hilfe. Die Ausführungen 
beschränken sich häufig auf die Feststellung, daß die Aufgaben-
träger sicherzustellen haben, " ... daß die erforderliche Anzahl 
von Notärzten zur Verfügung steht.• 112 Bezüglich der notwendi-
gen Anzahl von Notarztsystemen werden, wie auch bei der Ret-
tungswachenplanung, von verschiedenen Bundesländern die Stand-

109 "Luftrettung in Bayern", a.a.O., S. 22. Auch in Baden-Württemberg wird 
geprüft, ob noch zusätzliche RTH-Stationen einzurichten sind. 

110 "Grundsätze für den Einsatz von Hubschraubern im Rettungsdienst" des 
Bund/Länder-Ausschusses "Rettungsdienst" v. 8.7.1976, in: Gerdelmann, 
Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, 1210, Pkt. 3.1 (S. 2). 

111 Solche Probleme werden u.a. beschrieben von: Kalbe, P. ,Lobenhoffer, P., 
Neumann, C.: Probleme der Koordination und Effektivität beim Einsatz von 
RTH und NAW aus medizinischer Sicht, in: BASt (Hrsg.) Luftrettung ... , 
a.a.O. ,S. 56 - 70, hier: S. 64 ff. 

112 § 7(4) Rh-Pf RettDG. 
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orte von Notarztsystemen festgelegt 113 . Keine Vorgaben zur Pla-
nung von Notarztsystemen sind aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein bekannt. Das bedeutet al-
lerdings nicht, daß in diesen Bundesländern keine Notarztsy-
steme eingerichtet sind, beispielsweise ist im Rettungsdienst 
Nordrhein-Wesfalens mit 175 Standorten das dichtesten NAW-Netz 
überhaupt eingerichtet worden 114 . 

In der Literatur, aber auch in der praktischen Umsetzung, ist 
die Frage strittig, ob der Notarztdiest als präklini~che 

Tätigkeit dem Krankenhaus zuzurechnen ist, oder ob er als ambu-
lante Leistung vom Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen 
Vereinigung ( ... ) erfaßt wird, oder gar als eigenständige Orga-
nisationsform ärztlicher Hilfe anzusehen ist " 11 5 Für den 
Rettungsdienst in Bayern wird festgestellt, daß " ... die ärzt-
liche Mitwirkung im Rettungsdienst als Bestandteil der ambulan-
ten kassen- und vertragsärztlichen Versorgung angesehen (wird). 
Sie ist insoweit Teil des Sicherstellungsauftrags der Kas-
senärztlichen Vereinigung." 116 In anderen Bundesländern wird 
angestrebt, Notarztsysteme in erster Linie Krankenhäusern zu 
stationieren, "die Krankenhausträger sind im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit verpflichtet, Ärzte gegen Kostenausgleich 
zur Verfügung zu stellen. Darüberhinaus wirken bei Bedarf ge-
eignete niedergelassene Ärzte im Rettungsdienst mit." 11 7 

Die Entscheidung, welche Ärztegruppe im jeweiligen 
Versorgungsbereich den Notarztdienst sicherstellt, hat Aus-
wirkungen für die Infrastrukturplanung. Bei der Einbeziehung 
von Krankenhausärzten wird, wenn nicht einsatztaktische Erwä-
gungen entgegenstehen, in aller Regel das Krankenhaus Sy-

113 Vereinbarung zum "Standort der Notarztwagen" in Bayern vom Juli 1980, 
in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Bay 1594; 
"Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport (Rh-Pf)" v. 
22.6.1979, ebd., Bd. 1, Rh-Pf 2261; "Verordnung über die Durchführung 
des Gesetzes über den Rettungsdienst (Saar)" v. 22.2.1979, ebd., Bd. 1, 
Saarl. 2320, hier: § 3(2). 

114 Ein Überblick über die NAW-Standorte der einzelnen Bundesländer wird ge-
geben in: Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.88, a.a.O., Anlage 5 (S. 
154). 

115 Klingshirn, H.: Rettungsdienst in Bayern, a.a.O., S. 5. 

116 Daselbst. Das bedeutet nicht, daß Krankenhausärzte nicht am Not-
arztdienst mitwirken k6nnen, von 3.188 Notärzten in Bayern (Stand 
1.1.87) waren immerhin 2.208 im Krankenhaus angestellt. Vgl.: Dase1bst. 

117 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., Pkt IV.2.3.4 (13). 
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Sternstandort 118 . Wenn niedergelassene Ärzte den Notarztdienst 
sicherstellen, erfolgt dies üblicherweise von der jeweiligen 
Praxis aus. Dies hat zur Folge, daß 

eine 24-stündige Besetzung nicht immer sichergestellt werden 
kann 119 , 

der Standort des Notarztes (Praxis) wechselt, und, da eine 
Anbindunq an eine Rettungswache nicht erfolgen kann, 

der Notarzt möglicherweise mit dem eigenem PKW Einsatzfahrten 
durchführen rnuß 120. 

Im Grundsatz ist davon auszugehen, daß "die Besetzung des 
Notarztdienstes ( ... ) nicht alleine durch eine Zuordnung zum 
ambulanten oder stationären Bereich geklärt (werden kann), son-
dern ( ... ) an die fachliche Kompetenz des Notarztes geknüpft 
werden • 1 21 muß. Wichtig ist jedoch der Hinweis, daß bei der 
Planung von Notarztsystemen mit niedergelassenen Ärzten andere 
Faktoren zu berücksichtigen sind, als bei klinikgebundenen Not-
arztsysternen. 

Erstmals wurde von Baden-Württernberg für die Einrichtung von 
Notarztsystemen in eine Zeitvorgabe definiert: "Es sind Voraus-
setzungen zu schaffen, daß jeder an einer Straße liegende Not-
fallort möglichst innerhalb von 10 Minuten, spätestens aber in 
15 Minuten, noch von einem Notarzt erreicht werden kann .• 122 

118 In Köln sind beispielsweise von den 4 Notarztstationen drei an Kranken-
häusern stationiert. Ein Notarztsystem, ebenfalls mit Klinikärzten be· 
setzt, hat seinen Standort an einer zentralen Rettungswache. 

119 Vgl. beispielsweise: Landtagsdrucksache SH 10/813 v. 25. I. 85, a.a.O., 
Übersicht 2 und 3. 

120 Vgl. hierzu u.a.: Ahnefeld, F.W., et al.; Notarzt·Einsatz-Fahrzeug, in: 
Handbuch des Rettungswesens (HdR), Bd. 3, E.l.2, hier: S. 3. Vgl. auch: 
"Abrechnung über die Fahrtkosten von Notärzten"(Bayern) v. 24.11. 1986, 
in: Gerdelrnann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. I, Nr. 1592, S. 15. 

121 Sefrin, P.: Der Notarzt als obligater Bestandteil des modernen Rettungs· 
dienstes, in: DRK (Hrsg.); 6. Rettungskongreß Nürnberg 1986, S.l62-
167, hier: S. 165. 

122 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., Pkt. IV. 2.3.4 (S. 13). Diese For-
mulierung unterscheidet sich von der allgerneinen Hilfsfrist (vgl. Tab. 
7. 5) dadurch, daß hier offensichtlich die Fahrzeit gemeint ist. Die 
Zeitvorgaben für Notarztdienste sind mit 10, höchstens 15 Min. Fahrzeit 
also weiter gefaßt als für die Notfallrettung (8 bzw. 13 Min. bei 
Berücksichtigung der Organisationszeit). 
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3.3.1 .3 Organisationsformen von Notarztsystemen 

Die Einrichtung von Notarztdiensten ist häufig auf die Initia-
tiven einzelner Ärzte und Rettungsdienstträger zurückzuführen. 
Angesichts unterschiedlicher Rahmenbedingungen, Einsatzstruktu-
ren und regionalen Gegebenheiten haben sich im Lauf der Zeit 
sehr verschiedene Grundsysteme der Notarztversorgung her-
ausgebildet und verfestigt123, 

Im Stationssystem (Kompaktsystem) ist das Einsatzpersonal des 
Rettungsdienstes (Fahrer, Rettungssanitäter) gemeinsam mit 
dem Notarzt an der Klinik stationiert. Beim Einsatz rücken 
alle drei mit dem NAw 124 zum Notfallort aus. 

Das autarke Notarztsystem sieht eine Trennung des NAW-Stand-
orts von der Klinik vor. Die Standortplanung kann sich weit-
gehend an "rettungstaktischen Erfordernissen" orientieren. 
Dabei ist es durchaus möglich, daß NAW und NAW-Team an einer 
Wache des "normalen" Rettungsdienstes stationiert werden 125 , 
ebenso kann jedoch auch die Einrichtung einer eigenen NAW-
Wache für erforderlich gehalten werden126_ 

Im Rendez-vous-System arbeitet der Notarzt im Krankenhaus 
oder er geht in seiner Praxis den "normalen" ärztlichen Auf-
gaben nach. Ihm steht ein Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) mit 
oder ohne Fahrer zur Verfügung 127 . Das Rettungsdienstper-so-
nal ist mit einem RTW getrennt vom Standort des Arztes an 
einer Rettungswache stationiert. Im Alarmfall fahren der 
Notarzt (im NEF) und das nächststehende RTW-Team unabhängig 
voneinander zum Notfallort. 

123 Vgl. hjerzu u.a.: Bouillon, B., et al.: i'.nsatzpunkte ... , a.a.O., S. 82 
ff; Liek, R., Schäfer, H.: Unfallrettu,···, 2.Auflage, München 1985, S. 
f.; Gorgaß, B.: Notarztwagen, in: Rec'c·t:lgsdienst·Journal, 3/1984, ~ ,~ 

- 19; Kühner, R.: Organisationsfcc·",en ... , a.a.O., S. 42 ff. 

12~~ Da für den Notarztwagen keine N~"'r:r. existiert, w·ird der NAW als ~~>~ !<.TW 
definiert. der mit einem Arzt be8etzt ist. 

12S Beispiele hierfür sind dcr bereits erwähnte zentrale K6lner Not-
arztstarrdort und das n-.r,ostädter Notarztsystem. Zum letzteren vgl.: 
Laux, P.S.: Zusammen:assender Erfahrungsbericht über 5 Jahre 
Notar·ztwageneinsatz, in: Graf-Baumann, T., Metreveli, S. (Hrsg): Unfall-
und Katastrophenforschung aktuelle sozialwissenschaftl. u. med. 
Aspekte; (Notfallmedizin, Bd. 4), Erlangen 1980, S. 87 - 93. 

126 Knobbe, W.: Planungsmodell für die Einrichtung eines NAW-Systems am Bei-
spiel der Stadt Kiel, in: Ebd., S. 94- 111, hier: S. 106 ff. 

127 Die Problematik selbstfahrender Notärzte analysiert: Ahnefeld, F.W.: 
Notarzt-Einsatz-Fahrzeug, a.a.O., S. 3. 
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Die Vorteile des Rendez-vous-Systems liegen u.a. darin, daß 

der Notarzt kürzere Zeit an einen Notfall gebunden ist, 

durch die Zusammenarbeit mit mehreren RTW-Teams ein größeres 
Gebiet durch einen Notarztdienst versorgt werden kann, und 

durch die gleichzeitige Alarmierung von zwei Einsatzfahr-
zeugen die Hilfsfrist reduziert wird, da "in Abhängigkeit 
von der Lage des Notfallortes ( ... ) einmal der RTW, einmal 
der Notarzt mit dem NEF zuerst eintreffen ..... 128 . 

Das Stationssystem bietet vor allem in solchen Rettungsdienst-
bereichen Vorteile, in welchen 

eine hohe Krankenhausdichte vorliegt, 

zwischen den Leistungsträgern Kooperationsproblerne bestehen 
und/oder 

das Ausbildungsniveau der RTW-Besatzungen für 
Zusammenarbeit mit dem Notarzt unzureichend ist 129 . 

eine 

Bei der Versorgung von ländlichen Rettungsdienstbereichen 
scheint das Rendez-vous-System aufgrund seiner größeren Flä-
chenabdeckung Vorteile zu bieten, und zwar sowohl in Bezug auf 
die Leistungsfähigkeit (kürzere Hilfsfristen), als auch bezüg-
lich der Wirtschaftlichkeit130_ 

Welches System die größeren Vorteile bietet, kann nur für jeden 
Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Rah-
menbedingungen geprüft werden, da den unbestreitbaren Vorteilen 
der einzelnen Sys terne mehr oder minder stark wirkende Nach-
teile gegenüberstehen131_ 

Bedingt durch die unterschiedlichen Initiativen und Ent-
wicklungen haben sich Sonderformen der Organisation von Not-

128 Lippert, H. -D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 52. Dieser 
Effekt ist durch eine Simulationsrechnung nachgewiesen worden: "Einsätze 
mit Notarztindikation erzielen beim Rendezvoussystem eine um durch-
schnittlich 20 % kürzere Eintreffzeit." Schmiede], R., Puhan, Th., 
Siegener, W.; Simulationsmodell "Rettungswesen" ... , a.a.O., S. 218. 

129 Vgl. hierzu: Lippert, H. -D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., 
s. 52. 

130 Daselbst. 

131 Vgl. hierzu beispielsweise die Zusammenstellung bei: Kühner, R.; Organi-
sationsformen ... , a.a.O., Übersicht 3 (S. 45). 
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arztsystemen herausgebildet, die in Teilen eine Erweiterung 
oder Kombination der beschriebenen Grundformen darstellen: 

Das Abholsystem: "In Standorten, in denen sich die Ret-
tungswache ( ... ) nicht unmittelbar am Krankenhaus befindet, 
wird ( ... ) der Rettungswagen vor dem Einsatz zunächst am 
Krankenhaus vorbeifahren, um dort den diensthabenden Notarzt 
zur Not- bzw. Unfallstelle mitzunehmen.• 132 

Das System des zentralen Notarztdienstes 133 : Der Notarzt ist 
über seine Einsatztätigkeit hinaus Ansprechpartner für die 
medizinischen und organisatorischen Probleme der übrigen 
Rettungsteams und für das Leitstellenpersonal. Dieses System 
stellt hohe Anforderungen an die Qualifikation des Notarztes 
und setzt voraus, daß der Arzt ständig ansprechbar ist. Im 
zentralen Notarztdienst werden deshalb "hauptberufliche" 
Notärzte eingesetzt, während der Notarztdienst in den tradi-
tionellen Systemen eher als Nebentätigkeit oder zusätzlicher 
Bereitschaftsdienst abgeleitet wird. 

Die Luftrettungssysteme: Aus der Forderung, RTH-Stationen 
grundsätzlich an Krankenhäusern einzurichten, könnte an-
genommen werden, daß Luftrettungseinsät:ze nach dem Stati-
onssystem durchgeführt werden 134 . Aufgabe des RTH ist jedoch 
in erster Linie, " ... möglichst schnell den Notarzt mit ei-
nem Rettungssanitäter und medizinischer Ausrüstung an die 
Notfallstelle zu transportieren (Primäreinsatz). Erst in 
zweiter Linie ist der Transport des Notfallpatienten ins 
Krankenhaus von Bedeutung.• 135 Normalerweise wird deshalb 
parallel zum Rettungshubschrauber auch der bodengebundene 
Rettungsdienst alarmiert und erst vor Ort entschieden, mit 
welchem Einsatzmittel der Patient zu befördern ist. Nach der 
RTH-Einsatzstatistik 1986 ist im Durchschnitt bei ca. 42 % 
aller Primär- (=Notfall-) Einsätze ein Patient mit dem RTH 
befördert worden 136 . In den übrigen Fällen ist der RTH im 
Rendez-vous-System eingesetzt gewesen. 

132 "Eundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport• (Rh-Pf) v. 
22.6.1979, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. l, Rh-Pf 2261, 
Pkt. 2.1 (S. 2). 

133 Vgl. hierzu: Liek, R., Schäfer, H.; Unfallrettung, a.a.O., S. 52. 

134 Lippert, H. -D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 52. 

135 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., Pkt. II.2., (S. 4). 

136 ADAC Luftrettung GmbH. (Hrsg): RTII-Intern, Ausgabe 1/87, S. 24 ff. Bei 
drei Stationen lag der Befördertenanteil unter 20 %, für zwei Stationen 
wird ausgewiesen, daß mehr als 70 % der Notfallpatienten vom RTH beför-
dert worden sind. 
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Nach einer Übersicht für das Jahr 1987 137 waren 56 % der Not-
arztsysteme als Stationssystem eingerichtet, allerdings wird an 
einigen Standorten bei Bedarf, vor allem in einsatzschwachen 
Zeiten, auf das Rendez-vous-System umgestellt. 

3.3.2 Kriterien für die Planung von Notfallrettungs- und 
Kranken transporteinsätzen 

Die Planungsvorgaben zur Durchführung des Rettungsdienstes sind 
für die beiden Leistungsbereiche Notfallrettung und 
Krankentransport von unterschiedlicher Relevanz. Insbesondere 
die planungs- und kostendeterminierenden Zeitvorgaben gelten 
ausschließlich für Notfalleinsätze 138 . Für Krankentransporte 
werden längere Hilfsfristen bzw. Toleranzzeiten akzeptiert. 
Nach einer Analyse der Leistungen des Rettungsdienstes für das 
Jahr 1985 139 betrug die mittlere Eintreffzeit bei Notfällen 7.5 
Min., bei Krankentransporten war diese Zeitspanne mit 15.2 Min. 
mehr als doppelt so lang. Bei 6.5 % aller Notfälle dauerte es 
mehr als 15 Min., bis ein Rettungsmittel am Notfallort eintraf, 
dagegen mußte bei nahezu jedem dritten Krankentransport (31 %) 
mehr als 15 Min. auf ein Fahrzeug gewartet werden. 

In Baden-Württemberg werden " ... durch den Bereichsauschuß unter 
Beachtung einer wirtschaftlichen Auslastung der KTW ( ... ) Dis-
positionszeiten für Krankentransporte" 14 0 ausdrücklich festge-
legt. In Hessen besteht die Vorgabe, " ... daß die Wartezeit im 
Krankentransport auch in der Spitzenbelastung der Vormittags-
stunden in der Regel 30 Minuten nicht übersteigen soll."14 1 

Eine Fahrzeugplanung, die sich nicht mehr ausschließlich am Be-
darf orientiert, sondern die Auslastung der Kapazitäten mit 
berücksichtigt, ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten si-
cher von Vorteil. Bezüglich der Leistungsfähigkeit sind aller-
dings Abstriche zu machen, da die Patienten bei knapp bemesse-
nen Kapazitäten, insbesondere zu Zeiten von Nachfragespitzen, 
z. T. erhebliche Wartezeiten in Kauf müssen. Problematisch kön-
nen Wartezeiten für den organisierten Rettungsdienst beispiels-

137 Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.1988, a.a.O., Anlage 5 (S. 154). 
138 "Die Hilfstrist gilt ( ... ) nur für Notfalleinsätze."; "Allgemeine Grund· 

sätze ... "(BW), a.a.O., S. 2, Fn.l. 

139 Puhan, Th., Siegener, W.; Leistungsanalyse (1985) a.a.O., Tab. 33. 
140 "Allgemeine Grundsätze ... "(BW), a.a.O., Pkt. 3.2 (S. 3). 
141 "Vorläufige Richtlinien ... "(Hes), a.a.O., Pkt. 3.3 (S. 17). 
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weise dann werden, wenn konkurrierende Personenbeförderungsun-
ternehmen diese als Argument für den Ausbau eigener Krankeu-
transportkapazitäten anführen. 

Bestand noch vor einigen Jahren in verschiedenen Bundesländern 
die Vorgabe, Rettungswachen mit mindestens zwei EiD-
satzfahrzeugen ständig besetzt zu halten 142 , werden von den 
Entscheidungsträgern für die Fahrzeug- aber auch für die Ret-
tungswachenplanung zunehmend flexiblere Verfahren zugelassen. 
So wird in Rheinland-Pfalz für die Rettungs-wachen die 
ständige Besetzung und Erreichbarkeit nicht vorgeschrieben. Da-
her richtet sich der Dienstplan einer Rettungswache allein nach 
den örtlichen Erfordernissen "143 

Die Struktur der Fahrzeuge je Rettungswache orientiert sich 
entweder an den vorgegebenen Richtzahlen (40 % RTW; 60 % KTW), 
oder an der durchschnittlichen Einsatzfrequenz der Nachfrage. 

Die Vorschriften zur Fahrzeugbesatzung sehen in den meisten 
Bundesländern keine Unterscheidung zwischen RTW und KTW vor 
(Übersicht 7.5). Lediglich im "Rettungsdienstplan" für Baden-
Württemberg ist, wie bereits erwähnt, eine Differenzierung vor-
gesehen (RTW: 2 Rettungssanitäter, KTW: 1 Rettungssanitäter, 
Rettungshelfer), diese Differenzierung wurde allerdings vom 
Landesausschuß wieder aufgehoben 144. 

Im Zusammenhang mit der Einführung der gesetzlichen Regelung 
des Berufsbildes "Rettungsassistentin/Rettungsassistent" ist 
allerdings vorgesehen, daß die Bundesländer 145 differenzierte 
Besetzungsvorschriften erlassen. So haben die Bundesländer er-
klärt, " ... daß sie in ihren Rettungsdienstregelungen ( ... ) die 
Besetzung der Rettungsmittel NEF und RTW mit mindestens einem 
nach dem zu erwartenden Bundesgesetz ausgebildeten Rettungssa-
nitäter (inzwischen: Rettungsassistenten; d.Verf.) vorschreiben 
wollen. Daneben könne weiterhin ein nach dem bisherigen 520-

142 Vgl. hierzu: Kühner, R.; Organisationsformen ... , a.a.O., Tab. 3 (S. 
33). 

143 Landesrettungsdienstplan (Rl!·Pf), a.a.O., C 2. (S. 10 f.). 

144 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., Pkt. 2.3.1 (S.l7), sowie "Allge· 
meine Grundsätze ... "(BW), a.a.O., Pkt. 4.1 (S. 3). 

145 Die gesetzliche Regelung des Berufsbildes fällt zwar in die Zu· 
ständigkeit des Bundes, dagegen liegt die Kompetenz zur Festlegung der 
Qualifikationsanforderungen an das Einsatzpersonal bei den Bundesländern 
(Übersicht 7.5). 
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Stunden-Programm ausgebildeter Rettungssanitäter auch auf die-
sen Fahrzeugen eingesetzt werden. Für den ( ... ) Krankentrans-
port im KTW werde die Besetzung mit mindestens einem "520-Stun-
den-Ausgebildeten" auch in Zukunft als ausreichend angese-
hen."146 

3.4 Entscheidungshilfen für die Rettungswachen- und 
Fahrzeugplanung 

Die Vorgabe von allgemeinen Kenngrößen hat sich für die 
Rahmenplanung des Rettungsdienstes auf Landesebene als zweck-
mäßig erwiesen, 
rer zu fassen 

wenngleich verschiedene Planungskriterien kla-
und für die Umsetzung mit größerer Ver-

bindlichkeit zu versehen wären. Für die Detailplanung auf der 
Ebene der Rettungsdienstbereiche und Rettungswachen haben sich 
diese allgemeinen Leistungsvorgaben jedoch als zu grobmaschig 
erwiesen, die Besonderheiten des regional oder lokal vorlie-
genden Bedingungsgefüges bleiben weitgehend unberücksichtigt. 

Um die Leistungsträger vor Ort bei eLner nachfrageorientierten 
Wachen- und Fahrzeugplanung zu unterstützen, wurden Planungsin-
strumente entwickelt, die wie folgt differenziert werden kön-
nen: 

a) Modelle für die Standortplanung: 

- Kenngrößen auf der Grundlage von Mittelwerten aus Rettungs-
diensthereichen mit unterschiedlicher Einwohnerdichte 147 ; 

146 Entwurf: Rettungsassistentengesetz -RettAssG, (Stand Juni 1987), a.a.O., 
Begründung, Allgemeiner Teil, S. 5. 

147 Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte 
... , a.a.O., S. 39 ff. 
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Berechnung der Anzahl von Rettungswachen auf der Grundlage 
vorgegebener Eintreffzeiten (Mittelwerte, Grenzwerte) 148 ; 

Gruppierungsverfahren (Clusteranalysen) 149 ; 

Standortplanungsmodelle auf Netzwerken 150 , sowie 

Simulationsmodelle151_ 

b) Modelle zur Fahrzeugplanung: 

Kenngrößen auf der Grundlage von Mittelwerten aus Rettungs-
diensthereichen mit unterscheidlicher Einwohnerdichte zu 
verschiedenen Belastungszeiten; 

Einsatzfrequenzanalysen152; 

Gleichzeitigkeitsbetrachtung 153; 

Warteschlangenmodelle15 4 ; 

Planungsmodelle für veränderbare Leistungswerte 155 ; 

Optimierende Modelle (Mischformen) 156 , sowie 

- Simulationsmodelle. 

148 Ebd., S. 65 ff. 

149 Ebd., S. 73. 

150 Köhler-Sagerer, U.: Optimale Standorte und Fahrzeugzahlen für den Ret· 
tungsdienst; Robert Bosch Stiftung GmbH, Fördergebiet Gesundheitspflege 
-Materialien und Berichte, Bd. 9, Stuttgart 1983, S. 103 ff. 

151 Ebd., S. 112 f.; Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abge-
stufter Richtlinien ... , a.a.O., S. 74; Rüffer, B., Schmitt, W., Siege-
ner, W.: Simulation von Rettungssystemen; Forschungsberichte der BASt, 
Bereich Unfallforschung; Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 6, 
Köln 1979; Savas, E.S.: Simulation and Cost-Effectiveness Analyses of 
New York's Ambulance Service, in: Management Science, Vol. 15, No.l2, 
Aug. 1969, B 609 - B 627. 

152 Schmiedel, R., Unterkofler, M.; Frequenzabhängige Fahrzeugbemessung, 
a.a.O.; Kossendey, L.: Hilfsfrist- und Frequenzanalye - Hilfsmittel zur 
Kontrolle von Einsatzorganisation und Wirkungsweise des 
Rettungsdienstes, in: Rettungsdienst 6/1986, S. 395 - 400. 

153 Beyerle, G., Kulahoglu, I.: Anregungen zur Organisation von Kranken· 
transportund Rettungsdienst, in: der landkreis, 12/1980, S. 753 - 756. 

154 Köhler-Sagerer, U.; Optimale Standorte ... , a.a.O., S. 114 ff; Lenhart, 
W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte 
a.a.O., S. 75 ff. 

155 Ebd., S. 63 ff. 

156 Köhler-Sagerer, U.; Optimale Standorte ... , a.a.O., S. 120 ff. 
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c) Methoden zur Überprüfung der Einhaltung von Zeitvorgaben 

Hilfsfristanalyse 157, sowie 

Simulationsmodelle. 

Von diesen sowohl in der Methodik, als auch in der Aussagefä-
higkeit sehr verschiedenen Planungshilfen werden nachfolgend 
die "Schwachstellenanalyse anhand von Orientierungsgrößen", das 
"Planungsmodell bei variablen Leistungswerten" und das 
Simulationsmodell "Rettungswesen" ausführlicher dargestellt. 

Die Analyse eines Rettungsdienstbereichans unter Verwendung von 
Orientierungsgrößen, die das durchschnittliche Leistungsniveau 
des Rettungsdienstes repräsentieren, ermöglicht eine Standort-
bestimmung für den Planer. Entsprechende Analysen bieten eine 
Grundlage für gezielte Verbesserungen in Richtung auf das 
Durchschnittsniveau des Rettungsdienstes. Die einzelnen Kenn-
größen sind nicht als Soll-Werte zu verstehen, wie sie durch 
politische Vorgaben festgelegt werden können, es handelt sich 
vielmehr um durchschnittliche Ist-Werte, die auf einer breiten 
Datengrundlage aus Rettungsdiensten mit unterschiedlicher Ein-
wohnerdichte ermittelt worden sind. 

Die Darstellung der Rettungsmittelvorhaltung in Tab. 7.6 macht 
deutlich, daß der von den Bundesländern vorgegebene Zielkorri-
dor von 1 Krankenkraftwagen je 12.000 - 15.000 Einwohnern, so-
fern nur die einsatzbereiten Fahrzeuge berücksichtigt werden, 
bei weitem noch nicht erreicht ist. Die vorgegebene Kennzahl 
läßt allerdings nicht erkennen, ob nur einsatzbereite Fahrzeuge 
berücksichtigt werden sollen und ob die entsprechende Anzahl 
generell, oder nur zu bestimmten Tageszeiten vorzuhalten ist. 
Die offensichtliche Diskrepanz zwischen den offiziellen Stati-
stiken158 und den in Tab. 7.6 dargestellten Ergebnissen ist 
u.a. darauf zurückzuführen, daß in den offiziellen Statistiken 
Maximal- bzw. Tageswerte wiedergegeben werden, außerdem muß 
" ... berücksichtigt werden, daß es sich Fahrzeugbestandszahlen 

157 Kossendey, L.; Hilfsfrist- und Frequenzanalyse ... , a.a.O., S. 395. 

158 Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.88, a.a.O., Anlage 5 und 6 (S. 154 
und 155), sowie ältere Unfallverhütungsberichte des Bundesministers für 
Verkehr. Nach dem ausgewiesenen Fahrzeugbestand wird im Durchschnitt 1 
Krankenkraftwagen je 10.000 Einwohner vorgehalten. 
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und nicht um die Anzahl der mit Personal besetzten Fahrzeuge 
handelt." 1 59 

Tabelle 7.6: MAXIMALE UND MINIMALE RETTUNGSMITTELVORHALTUNG IN 
RETTUNGSDIENSTBEREICHEN 

EINWOHNER- EIN KRANKENKRAFTWAGEN JE ........ EINWOHNER 
DICHTEKLASSE Minimum Maximum Normalforderung 

(bei Nacht) (bei Tag) (Durchschnitt) 
-

unter 200 E.jqkm 26.000 14.200 12.000-15.000 

200 - 1 .000 E.jqkm 40.500 19.000 12.000-15.000 

über 1 .000 E./qkm 44.800 21.400 12.000-15.000 

Quelle: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung 
abgestufter Richtwerte ... , a.a.o., s. 42. 

Die durch Einbeziehung von Orientierungsgrößen ermittelten Pro-
blemhereiche können als Ansatzpunkte für verfeinerte Pla-
nungsmodelle dienen. Diese Planungsinstrumente 160 orientieren 
sich nicht an Mittelwerten, aus der Kombination von Werten und 
Informationen zur 

Einsatzfrequenz, 

- Einsatzdauer, 

Einsatzverteilung im Tages- und Wochenablauf, sowie zur 

- praktizierten Einsatzstrategie 

wird unter Berücksichtigung der Leistungsvorgaben in Bezug auf 

- maximal akzeptierte Hilfsfrist und 

- zulässige Wartezeit, vor allem im Bereich der Krankentrans-
porte, 

mit Hilfe von Warteschlangenmodellen die erforderliche Anzahl 
einsatzbereit vorzuhaltender Rettungsfahrzeuge ermittelt161. 

159 Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte 
... , a.a.O., S. 11. 

160 Die Entwicklung eines Planungsmodells wird dargestellt: ebd., S. 74 ff. 
161 Vgl. hierzu einige Beispielrechnungen: ebd., S. 97 ff. 
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Ausgehend von einer Systemanalyse des Rettungsdienstes 162 wurde 
im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen ein Rechenmodell 
zur Simulation von Rettungssystemen entwickelt 163 . Mit Hilfe 
dieses Simulationsmodells können die Auswirkungen von geplanten 
Maßnahmen oder absehbaren Entwicklungen auf die Leistungsfähig-
keit und die Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes abge-
schätzt werden. Der Datenbedarf, die Rechenzeiten und damit auf 
die Kosten einer Simulationsanwendung sind vergleichsweise 
hoch 164 , da zur Durchführung einer Modellrechnung für einen 
Rettungsdienstbereich Informationen zu folgenden Sachverhalten 
vorliegen bzw. ermittelt werden müssen (Übersicht 7.7): 

Infrastruktur der Gesundheitseinrichtungen im Untersuchungs-
gebiet (Kliniken, Arztpraxen); 

Organisations- und Infrastrukturdaten des Rettungsdienstes 
(Rettungswachenstandorte, Rettungsmittelausstattung, Funk-
tionen der Rettungsleitstelle, Strategieformen für die Ein-
satzentscheidung, etc.); 

Daten des realen Einsatzgeschehens (definierte Datensätze von 
ca. 3.000 - 4.000 Einsätzen); 

Straßennetzdaten des Analysebereiches, sowie 

Geschwindigkeitsfunktionen für die unterschiedlichen Einsatz-
arten. 

162 Bonn, H.P.: Effizienz von Unfallrettungsmodellen; Forschungsberichte der 
BASt, Bereich Unfallforschung; Untersuchungen zum Rettungswesen, Bericht 
I, Köln 1976. 

163 Rüffer, B., Schmitt, W., Siegener, W.; Simulation von Rettungssystemen, 
a. a .0. Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten des Modells siehe bei: 
Schmiede!, R., Puhan, Th., Siegener, W.; Simulationsmodell "Rettungswe-
sen" ... , a.a.O., S. 28 ff. 

164 Köhler·Sagerer, U.; Optimale Standorte ... , a.a.O., S. 112. 
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Übersicht 7.7: ABLAUFDIAGRAMM DES SIMULATIONSMODELLS RETTUNGSWESEN 

Infrastrukturdaten 
des Untersuchungsge-
bietes 

Einsatzdaten 

Organisations· und 
Infrastrukturdaten 
des Rettungsdienstes 

Festlegung von 
Veränderungsmaß-
nahmen 

Realdatenanalyse 

I 
IST-Simulation 

(1. Simulationslauf) 

4. Simulation 
3. Simulation ~ 

2. Simulation II 11 

Ergebnisdarstellung 

Umsetzung der Maßnahmen 

Effektivitätsanalyse 

Beurteilung der Maßnahmen 

Geschwindigkeits-
funktionlenl 

Die Infrastruktur- und Einsatzdaten werden in das digitali-
sierte Straßennetz integriert, das Einsatzgeschehen kann damit 
in seinem räumlich-zeitlichen Ablauf dargestellt werden (Real· 
datenanalye). 

Nach Aufbereitung und Bereinigung der Daten erfolgt ein erster 
Simulationslauf (IST-Simulation), der bereits erste Informa· 
tionen über Leistungsdaten und Ablaufprozesse liefert. Da bei· 
spielsweise das Rechenprogramm das zeitlich dem Notfallort am 
nächsten stehende Fahrzeug alarmiert, können Informationen über 
die Effektivität der Einsatzkoordination gewonnen werden. Die 
Ergebnisse der IST-Simulation stellen.außerdem die Bezugsgrößen 
für die nachfolgenden Simulationsläufe dar. 

Nur selten werden die Wirkungen von einzelnen Maßnahmen simu-
liert, die einzelnen Maßnahmen werden vielmehr in Abstimmung 
mit den Aufgaben- bzw. Leistungsträgern definiert und zu Maß-
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nahmenbündel zusammengefaßt 165 . Die vorherige Abstimmung mit 
den Verantwortlichen bietet u.a. den Vorteil, daß unrealisti-
sche bzw. nicht durchsetzbare Maßnahmen von vornherein aus der 
Analyse ausklammert werden. 

Grundsätzlich können alle Eingabegrößen variiert werden. Damit 
ist auch die Möglichkeit gegeben, die Auswirkungen veränderter 
Rahmenbedingungen zu analysieren, sofern diese 

- direkt in das Modell eingehen (Bau eines neuen Krankenhauses 
oder einerneuen Straße), oder 

Eingabegrößen beeinflussen und die Änderungselastizitäten 
abgeschätzt 
rückgangs 
dienstes). 

werden können 
auf Leistungs-

(Auswirkungen eines 
und Kostengrößen des 

Nachfrage-
Rettungs-

Die Ergebnisdarstellung erfolgt in der Form, daß die verän-
derten Kenngrößen der Leistungsfähigkeit und Kosten 166 in der 
geforderten Tiefenstruktur ausgewiesen werden. Diese Kenngrößen 
sind sowohl für die Ebene der Rettungsdienstbereiche, als auch 
für die einzelnen Rettungswachen und Rettungsmittel darstell-
bar. 

Die Simulationsergebnisse werden mit der IST-Simulation vergli-
chen, die unter Leistungs- und Kostengesichtspunkten geeignet-
set Lösung wird zur Umsetzung vorgeschlagen. 

Das Simulationsmodell ist seit seiner Entwicklung in einer 
Vielzahl von Untersuchungen eingesetzt und weiterentwickelt 
worden 167 . Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, 
daß das Simulationsmodell, wie auch alle anderen Planungsmo-
dellen, eine Tendenz zur einseitig quantitativen Systemanalyse 
fördern. Da in diesen Modellen nur quantitative bzw. quantifi-
zierbare Aspekte aufgenommen werden können, bleiben Ge-

165 Beispiele für solche Maßnalunenbündel siehe bei: Seiuniedel, R., Puhan, 
Th., Siegener, W.; Simulationsmodell Rettungswesen ... , a.a.O., S. 42 
ff, sowie die Übersicht aufS. 60 ff. 

166 Die Leistungsfähigkeit wird durch Kenngrößen wie: Eintreffzeit (für un· 
terschiedliche Leistungsbereiche), Dispositionszeiten und Fahrleistungen 
dargestellt. Die Einflüsse auf die Kosten werden in erster Linie durch 
Veränderungen in den Dienststunden, der Infrastruktur (neue Rettungswa· 
ehe) und im Fahrzeugbestand deutlich. 

167 Im Unfallverhütungsbericht wird jeweils eine Übersicht über alle Unter-
suchungen der BASt zum Rettungswesen gegeben. Vgl. hierzu: Bundestags-
drucksache 11/2364 v. 25.5.1988, Anlage 14, insbes. S. 164 f. 
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sichtspunkte der Qualität nahezu unberücksichtigt. Es ist zwar 
unbestritten, daß Kenngrößen wie Bediensicherheit und Zeitmini-
mierung wichtige Merkmale der Leistungsfähigkeit des Ret-
tungsdienstes sind, mindestens ebenso wichtig ist jedoch die 
Forderung, daß beide Leistungselemente in qualitativ 
geeigneter Form " 168 vorhanden sein müssen. Qualltau ve 
Aspekte der Leistung des Rettungsdienstes sind 

unter statischen Gesichtspunkten: die Aus- und Weiterbildung, 
sowie die Erfahrung des Einsatz- und Lei tstellenpersonals; 
die medizinisch-technische Ausrüstung der Fahrzeuge etc.; 

unter prozessualen Gesichtspunkten: die für den jeweiligen 
Fall angemessene Einsatzart, die vorn Patient benötigte medi-
zinische Hilfe und psychische Betreuung, die schonende Be-
förderung in eine für die Weiterbehandlung geeignete medizi-
nische Versorgungseinrichtung, etc. 

Rein quantitative Analysen von Rettungssystemen können zwar zu 
betriebswirtschaftlich befriedigenden Ergebnissen führen, bei 
Vernachlässigung der qualitativen Komponenten sind solche Er-
gebnisse für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit nur be-
grenzt aussagefähig. 

Im Anschluß an diese Ausführungen zum Marktsystem des Rettungs-
dienstes, seiner Rahmenbedingungen, Planungsvorgaben und der 
entwickelten Planungshilfen wird Gegenstand der nachfolgenden 
Ausführungen die Kosten- und Leistungsrechnung im Rettungs-
dienst sein. Ausgangspunkt ist die betriebswirtschaftliche Ko-
sten- und Leistungsrechnung, die Praxis des Rettungsdienstes 
bietet jedoch eine Fülle von Besonderheiten, die durch gezielte 
Erweiterungen der Kostenrechnung Berücksichtigung finden müs-
sen. 

168 Riediger, G.; Zu den Wirkungen ... , a.a.O., s. 1. 
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VIII. KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG IM RETTUNGSDIENST 

1. Aufgaben der Kostenrechnung aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht 

Die Kostenrechnung bildet einen Teil des betrieblichen Rech-
nungswesens1 und hat die Aufgabe " ... der unternehmensinternen 
Abbildung von Güterverzehrs- und Gütererstellungsprozessen 
... " 2 . Als internes Kontroll und Planungsinstrument für die Un-
ternehmensführung sind Aufbau und Organisation der Kostenrech-
nung, im Gegensatz zur Finanzbuchhaltung, in das Ermessen des 
Betriebes gestellt. 

Die Kontrollaufgabe (kontrollierende Vergangenheitsrechnung) 
besteht darin, " ... daß zunächst das tatsächliche Geschehen im 
Unternehmen ... " 3 abgebildet wird. Aus der Analyse der so ge-
fundenen Ist-Werte und dem Vergleich mit vorab ermittelten 
Soll- Werten besteht für die betrieblichen Entscheidungsträger 
die Möglichkeit, Störbereiche und Fehllagen frühzeitig erkennen 
und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 

Als entscheidungsorientierte Zukunftsrechnung erfüllt die Ko-
stenrechnung auch Planungsaufgaben. Für die Zwecke der betrieb-
lichen Dispositionen werden Informationen bereitgestellt, auf 
deren Grundlagen kurz- bis mittelfristige Entscheidungen ge-
troffen werden können 4 . 

Neben Kontroll- und Planungsaufgaben erfüllt die Kostenrechnung 
auch "extern orientierte Informations- und Dokumentationsauf-
gaben" 5 . Hierunter fallen vor allem solche Informationen, die 
"auf Grund gesetzlicher Vorschriften, vertraglicher Vereinba-
rungen, akquisitorischer Bemühungen im Rahmen von Verhandlungen 
mit Behörden und Geschäftspartnern oder freiwilliger Publizi-

Das betriebliche Rechnungswesen wird in die folgenden Teilbereiche unter-
gliedert: Finanzbuchhaltung und Bilanz, Kostenrechnung, betriebswirt-
schaftliche Statistik und Vergleichsrechnung, sowie Planungsrechnung. 
Vgl. hierzu: Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 865 ff, oder: Kloock, 
Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 8 ff. 

2 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 13. 

3 Ebd., S. 14. 

4 Wöhe, G _ ; Einführung 
ternehmensentscheidungen 
stitionsrechnungen. 

a.a.O., 
erfolgen auf 

5 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., 5.17. 

S. 869. Längerfristige Un-
der Grundlage von Inve-



tätsbestrebungen 
(müssen) . 

"6 
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an Außenstehende weitergegeben werden 

Eine extern orientierte Funktion hat die Kostenrechnung bei-
spielsweise dann zu erfüllen, wenn sich ein Unternehmen um die 
Vergabe öffentlicher Aufträge bewirbt. Die Preisermittlung er-
folgt in diesen Fällen zwingend auf der Grundlage der "Lei t-
sätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten 
(LSP)" 7 . In diesen Leitsätzen wird u.a. festgelegt, welche Ko-
sten in welchem Umfang in die Kalkulation der Selbstkosten-
preise einbezogen werden können. Ein weiteres Beispiel für die 
externen Aufgaben der Kostenrechnung ist in den Anforderungen 
der "Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV)" in Verbindung 
mit der "Bundespflegesatzverordnung (BPflV) " 8 zu sehen, nach 
welcher aus der Kostenrechnung die wesentlichen Informationen 
zur Ermittlung von Pflegesätzen auf der Grundlage von Selbstko-
sten zu entnehmen sind. Es ist jedoch notwendig, darauf hinzu-
weisen, daß sich die Selbstkostenbegriffe nach LSP und nach 
KHBV bzw. BPflV deutlich unterscheiden. So ist beispielsweise 
bei der Selbstkostenpreisermittlung nach LSP die Einbeziehung 
von kalkulatorischen Kosten und Gewinnen in Grenzen zulässig, 
dagegen können bei der Selbstkostenermittlung im Krankenhaus 
"weder die Zinsen für Fremdkapital noch die Abschreibungen auf 
die Anschaffungswerte ( ... ) in voller Höhe angesetzt werden." 9 

Da beide Formen der Selbstkostenberechnung durch Verordnungen 
und Vorgaben definiert sind, entspricht keine den Selbstkosten 
der Kostenrechnung als Summe aller für ein Produkt 
angefallenen Kosten des Materials, der Fertigung, der Verwal-
tung und des Vertriebs."lO 

6 Riebel, P.: Grundfragen der Kostenrechnung im Gesundheitswesen und ihre 
Folgerungen für die Ordnungspolitik, in: Gäfgen, G., Lampert, H.(Hrsg.); 
Beiträge zur Gesundheitsökonomie, a.a.O., S. 43 - 99, hier: S. 63. 

Vgl. hierzu ausführlich: Diederich, H.: Aufträge, öffentliche; in: Hand· 
wärterbuch der Betriebswirtschaft, Bd. I/1, 4. Aufl., Stuttgart 1974, Sp. 
298 · 309; ders.: Der Kostenpreis bei öffentlichen Aufträgen, Heidelberg 
1961. 

8 Hübner, H.: Kostenrechnung ... , a.a.O., S. 29. 
9 Eichhorn, S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. II, a.a.O., S. 251. Zur Er· 

mittlung der Selbstkosten im Krankenhausbereich siehe auch: Hübner, H.; 
Kostenrechnung ... , a.a.O., S. 34 f. und 125 f. 

10 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 126. Vgl hierzu auch: Wöhe, G.; 
Einführung ... , a.a.O.; S. 1117 f. 
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2. Die Gliederung der Kostenrechnung 

Die Kostenrechnung wird nach den Gesichtspunkten der Ko-
stenverursachung und der Zuordnungsmöglichkeiten auf einzelne 
Betriebsobjekte geg 1 iedert. In der Kostenartenrechnung werden 
die Kosten nach Produktionsfaktoren bzw. Faktorgruppen struktu-
riert, diese Kostenarten werden durch die Kostenstellenrechnung 
verursachungsgerecht auf die einzelnen Betriebsbereiche ver-
teilt, und in der Kostenträgerrechnung sind die betrieblichen 
Leistungseinheiten die Zuordnungsobjekte. 

2.1 Kostenartenrechnung 

"Die Aufgaben der Kostenartenrechnung ( ... ) erfordern eine 
vollständige Erfassung der gesamten angefallenen Kosten einer 
Periode und ihre zweckentsprechende Gliederung in einzelne Ko-
stenarten, d.h. in bewertete Verbräuche einzelner Güterar-
ten."11 Dieser Interpretation liegt der "wertmäßige" Kostenbe-
griff zugrunde. Danach definiert man Kosten als den dem Grenz-
nutzen entsprechenden " ... bewerteten sachzielbezogenen Güter-
verzehr einer Periode " 1 2 Al terna ti v werden in der be-
triebswirtschaftliche Kostentheorie 

der pagatarische Kostenbegriff (Bewertung entsprechend den 
Beschaffungspreisen, ausgabenbezogen) 13 , sowie 

der entscheidungsorientierte Kostenbegriff (" ... 
ner Entscheidung für eine bestimmte Maßnahme 
Ausgaben ( ... ) oder Auszahlungen"1 4 

die mit ei-
ausgelösten 

diskutiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird vorwiegend mit dem 
wertmäßigen Kostenbegriff gearbeitet werden. 

Für die Konzeption der Kostenrechnung ergibt sich aus der Auf-
gabenstellung und dem gewählten Kostenbegriff die Not-
wendigkeit, die folgenden Arbeitsstritte durchzuführen: 

die Gliederung der Kosten (Strukturkomponente), 

die Erfassung der Kosten (Mengenkomponente), 

11 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 68. 
12 Ebd. , S. 2 7 . 

13 Ebd., S. 29; Heinen, E.; Betriebswirtschaftliche Kostenlehre, a.a.O., S. 
55 ff. 

14 Riebel, P.; Grundfragen der Kostenrechnung ... , a.a.O., S. 60; vgl. auch: 
derselbe; Die Bereitschaftskosten ... , a.a.O., S. 372. 
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die Erfassung der Kosten (Mengenkomponente), 

die Bewertung der Kosten (Bewertungskomponente), und 

die Frage der Kostenabgrenzung, und zwar sowohl in Bezug auf 
das Sachziel, als auch auf die Rechnungsperiode. 

Eine Strukturierung der Kostenarten nach den verbrauchten Pro-
duktionsfaktoren führt zu folgender Gliederung 15 : 

- Personal- bzw. Arbeitskosten, 

Sachkosten, 

Kapitalkosten, 

Kosten für Dienstleistungen Dritter, 

- Kosten für Steuern, Gebühren, Beiträge und Umweltschutz. 

Diese Grundform der Kostenartensystematik kann nach ver-
schiedenen Kriterien tiefer gegliedert werden 16 : 

nach der Art der Verrechnung (Einzel-, Gemeinkosten), 

nach der Art der Bewertung (aufwandsgleiche, kalkulatorische 
Kosten) 17 , 

- nach der Elastizität bei Beschäftigungsänderungen (fixe, va-
riable Kosten), 

nach der Herkunft der Kostengüter (primäre Kosten, verursacht 
durch die Beschaffung von Gütern; sekundäre Kosten, verur-
sacht durch betriebsinterne Vorleistungen), sowie 

nach den betrieblichen Funktionen (Kosten der Beschaffung, 
der Fertigung, des Absatzes, etc.) 18. 

Durch die gezielte Aufbereitung und Auswertung von Sekun-
därunterlagen aus der 

15 Ähnlich bei: Wöhe, G.: Einführung ... , a.a.O., S. 1088. 

16 Ebd., S. 1088 ff. 

17 Wöhe nennt diese Form der Differenzierung "nach der Art der Ko· 
stenerfassung". Vgl.: Ebd., S. 1089. 

18 In dieser Form der Differenzierung kommt die Kostenartenrechnung einer 
nach Funktionen gegliederten Kostenstellenrechnung." sehr nahe. 

Ebd. , S. 1088. 
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- Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, 

Dienstplanerstellung, 

- Lagerbuchhaltung, 

Inventur, 

- Finanzbuchhaltung, und der 

"sachzielnotwendigen" Vermögensrechnung 19 

werden die einzelnen Kostenarten mengenmäßig erfaßt. In der Re-
gel erfolgt parallel zur Erfaßung der Verbrauchslenkung auch 
die Bewertung, sofern die Beschaffungspreise als echte Knapp-
heitsindikatoren angesehen werden können. Bewertungsprobleme 
treten stets dann auf, wenn 

den Verbrauchsmengen kein entsprechender Aufwand gegen-
übersteht (Erfordernis einer kalkulatorischen Bewertung), 

die relevanten Faktorpreise deutlichen Schwankungen un-
terliegen (Bewertung nach Verrechnungspreisen oder durch-
schnittlichen Anschaffungskosten), 

die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten eines Investitionsgutes 
seinem aktuellen Marktwert nicht entsprechen (Wertansatz zu 
Wiederbeschaffungskosten), 

die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten eines Investitionsgutes 
über mehrere Rechnungsperioden abgeschrieben werden müssen 
(Abgrenzung durch kalkulatorische Abschreibung), sowie 

Aufwandsposten nicht oder nicht in voller Höhe dem Sachziel 
der Unternehmung zugeordnet werden können (Bewertung als 
neutraler Aufwand). 

Im Bewertungsverfahren müssen also neben den aufwandsgleichen 
(pagatorischen) Kosten Aufwandspositionen, die nicht dem Sach-
ziel des Unternehmens dienen, reduziert bzw. ausgeklammert wer-
den, andererseits sind solche Kostenelemente hinzuzufügen, 
denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder Aufwand in anderer Höhe 
(Anderskosten) gegenübersteht. Übersicht 8.1 verdeutlicht diese 
Zusammenhänge. 

19 K1oock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 103 f. 
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Übersicht 8.1: ABGRENZUNG VON KOSTEN UND AUFWAND 

AUFWAND 

NEUTRALER AUFWAND Zweckaufwand 

betriebs- außer- bewer-
fremder ordent- tungsbe-
Aufwand licher dingter 

Aufwand neutraler 
Aufwand 

Anders-

I 
Zusatz-

kosten kosten 
Grundkosten 

KALKULATORISCHE 
KOSTEN 

KOSTEN 

Quelle: Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., Tab. 11 (S. 29). 

2.2 Kostenstellenrechnung 

Durch die Kostenstellenrechnung wird deutlich gemacht, welche 
Kostenarten in welchem Umfang in den Betriebsbereichen verur-
sacht worden sind. Bei der Konzeption und Durchführung der Ko-
stenstellenrechnung zeigen sich vor allem zwei Problemfelder: 

nach welchen Gesichtspunkten sind die Kostenstellen zu bil-
den, und 

nach welchem Verfahren werden die Kostenarten den einzelnen 
Kostenstellen verursachungsgerecht zugeordnet. 

Eine Kostenstellenrechnung hat neben der Funktion, das Kosten-
gebaren einzelner Betriebsbereiche zu kontrollieren, auch die 
Aufgabe, die Voraussetzungen für eine verursachungsadäquate Ko-
stenzuordnung auf die Kostenträger zu schaffen (Kostenvermitt-
lungsfunktion)20. 

Kostenstellen sollten zielbezogen gebildet werden, d.h. die 
Struktur der Kostenstellenrechnung muß dem Rechnungszweck ange-
messen sein. Als Strukturierungskriterien bieten sich an 21 : 

räumliche Gesichtpunkte (Werkstatt, Lager, Produktionshalle, 
etc.), 

20 Ebd., S. 108 f., vgl. auch W5he, G. Einführung ... , a.a.O., S. 1103. 

21 Ebd., S. 109. 
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- funktionale Gesichtspunkte 
waltung, Vertrieb etc.), 

(Beschaffung, Fertigung, Ver-

Gliederung nach Verantwortungsbereiche, oder 

rechentechnische 
stenrechnung 22 . 

Gesichtspunkte (z .B. bei der Platzko-

Im Ergebnis überschneiden sich diese Gliederungsformen häufig, 
so kann beispielsweise für eine Kostenstelle "Fertigung" eine 
eindeutige Zuständigkeit vorliegen (Fertigungsleiter), außerdem 
kann die Fertigung auf eine bestimmte Produktionsstätte be-
grenzt sein (räumlicher Aspekt). 

Die einzelnen Kostenstellen werden nach dem Ausmaß ihrer 
Beteiligung an der Realisation des unternehmerischen Sachzieles 
... " 23 hierarchisch gegliedert. Hauptkostenstellen (Endkosten-
stellen) " ... bieten die Möglichkeit zur Kostenüberwälzung auf 
absatzbestimmte Kostenträger .. 24 Diese Kostenstellen sind 
i. d. R. unmittelbar an der Leistungserstellung beteiligt, eine 
direkte Verrechnung auf die Kostenträger kann durchgeführt wer-
den. 

Demgegenüber sind Hilfskostenstellen dadurch gekennzeichnet, 
daß die erfaßten Kosten" ... mit Hilfe eines Verfahrens der in-
nerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf andere Kostenstellen 
umgelegt" 25 werden müssen. Zur Umlage der Hilfskostenstellen 
auf andere (Hilfs- oder Haupt-) Kostenstellen werden unter-
schiedliche Verrechnungsverfahren26 angewandt mit dem Ziel, die 

22 Die Platzkostenrechnung geht über die sonst übliche Aufteilung " ... der 
Bereiche hinaus und verwendet einzelne Maschinen, Arbeitsgruppen und Ar-
beitsplätze als eigene Kostenstellen." WHhe, G.; Einführung ... , a.a.O., 
s. 1104. 

23 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. lll. 

24 Daselbst. 

25 Wöhc, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1111. 

26 Die Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung werden erläu-
tert von: Ebd., S. 1105 ff.; Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 114 
ff.; Jost, H.: Kosten- und Leistungsrechnung, 4. Aufl., Wiesbaden 1985, 
S. 74 ff. 
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Kosten soweit wie möglich dem Verursacherprinzip entsprechend27 

über andere Kostenstellen den Kostenträgern zuzurechnen. 

2.3 Kostenträgerrechnung 

Aufgabe der Kostenträgerrechnung ist es, die Kosten, die 
bei der Erstellung von absatzfähigen oder innerbetrieblichen 
Leistungen entstanden sind, auf die Leistungseinheiten zu ver-
rechnen.•28 Durch den Bezug auf die Leistung wird die reine Ko-
stenrechnung in eine Kosten- und Leistungsrechnung überführt. 
Die Frage, welche Leistungseinheiten oder Leistungsbereiche als 
Kostenträger zu definieren sind, kann für Sachleistungsbetriebe 
als unproblematisch angesehen werden. Für Dienstleistungsbe-
triebe ergeben sich dagegen angesichts der Besonderheiten der 
Leistungserstellung 29 erhebliche Identifikations- und Zuord-
nungsprobleme. 

Die Verrechnung der Kosten auf Leistungseinheiten wird nach Ko-
stenträgerbereichen (Leistungsarten) für bestimmte Zeitperioden 
vorgenommen (Kostenträgerzeitrechnung), aber auch die betrieb-
sinternen oder absatzbestimmten Einzelleistungen können Zuord-
nungsobjekte sein (Kostenträgerstückrechnung, Kalkulation, 
Selbstkostenrechnung) 30 . Für die Zurechnung der Kosten auf ein-
zelne Leistungseinheiten sind unterschiedliche Kalkulationsver-
fahren entwickelt worden. "In der Industrie haben sich, je nach 
Art der Produktion, folgende Verfahren durchgesetzt: 

Einheitliche Leistung: Divisionskalkulation. 

Gleichartige Leistung: Äquivalenzzahlenkalkulation. 

27 Aus der konsequenten Anwendung des Verursacherprinzips leitet Riebel sei-
nen ''entscheidungsorientierten'' Kostenbegriff ab. Nach seiner Interpreta-
tion werden Kosten nicht von Kostenstellen oder ·trägern verursacht, son-
dern allein durch Unternehmerische Entscheidungen. Vgl. hierzu: Riebe!, 
P.: Die Bereitschaftskosten ... , a.a.O., S. 372 f., sowie: ders.; Grund-
fragen de1· K0stenrcchnung ... , a.a.O., S. 60. 

28 \-.'öhe, G.; Einführ~ng .. , a.a.O., S. 1117. 

29 Vgl. hierzu u.a.: RirLel. P.; Grun~fragen der Kostenrecl1nung a. a .0., 
S. 65 ff.; Hübner, E. · Kostenrechnung a.a.O., S. 68 ff. 

30 Vgl. hierzu u.a.: Wöbe, G.: Einführung .. , a.a.O., S. 1117 ff., Hübner, 
H.; Kostenrechnung ... , a.a.O., S. D:2 f. 
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Unterschiedliche Leistung: Zuschlagskalkulation, 
nenstundensatzkalkulation, Sonderformen.• 31 

Maschi-

Die unterschiedlichen Formen der Zuschlagskalkulation für Un-
ternehmen mit breitem Leistungsspektrum sind dadurch ge-
kennzeichnet, daß, im Gegensatz zur einfachen Divisionskal-
kulation, zwischen 

Einzelkosten (können unmittelbar, ohne Verrechnung über Ko-
stenstellen, auf Kostenträger verteilt werden3 2 ) und 

- Gemeinkosten (sind nur schwer oder überhaupt nicht unmi t-
telbar zurechenbar33) 

unterschieden wird. Der Zuschlag der Gemeinkosten auf die Ko-
stenträger erfolgt durch die Anwendung summarischer oder elek-
tiver Kalkulationsverfahren3 4 . Grundsätzliches Ziel der zu-
schlagskalkulation ist die Zuordnung der Kosten auf Leistungs-
bereiche und -einheiten entsprechend dem Verursacherprinzip35 . 

Bei verbundener Produktion (Kuppelproduktion) kann keine Ko-
stenzuordnung entsprechend dem Verursacherprinzip erfolgen. 
Kuppelproduktion liegt dann vor, wenn in einem Produktionspro-
zess gleichzeitig und zwangsläufig .36 verschiedene 
Produkt- bzw. Leistungsarten entstehen. Die Kosten lassen sich 
in solchen Fällen nicht mehr verursachungsgerecht auf einzelne 
Kostenträger verrechnen. Eine Kostenzuordnung erfolgt hier ent-
weder nach dem Durchschnittsprinzip oder dem Prinzip der Ko-
stentragfähigkeit37. 

31 Jost, H.; Kosten- und Leistungsrechnung, a.a.O., S. 91. Vgl. auch: 
Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 126 ff.; W6he, G., Einführung ... , 
a.a.O., S. 1118 ff. 

32 Vgl. u.a.: Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 139. 
33 Daselbst. Es ist zu unterscheiden zwischen Kosten, deren unmittelbare Zu-

rechnung zwar möglich, aber wirtschaftlich nicht vertretbar ist (unechte 
Gemeinkosten), und echten Gemeinkosten, die nicht direkt zugerechnet wer-
den können. 

31, Vgl. ebd., S. 140 f.; W6he, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1120 ff., so-
wie: Jost, H.; Kosten- und Leistungsrechnung, a.a.O., S. 94 ff. 

35 Im Einzelfall wird es nur selten gelingen, dieses Prinzip vollständig 
durchzusetzen. In der Literatur werden alternativ Zuordnungsprinzipien, 
wie das "Kosteneinwirkungsprinzip" oder das 11 ldentitätsprinzip 04 disku· 
tiert. Vgl. hierzu: Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 51 f.; Riebe!, 
P.; Grundfragen der Kostenrechnung ... , a.a.O., S. 70 f. 

36 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 136. 
37 Daselbst; vgl. auch: W6he, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 124. 
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3. Besonderheiten in der Kostenrechnung des Rettungsdienstes 

3.1 Die Unterscheidung zwischen betrieblicher und aufgaben-
bezogener Kostenrechnung 

Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre ist der Betrieb, also 
" ... die organisierte Gesamtheit von Produktionsfaktoren ( ... ), 
welche die mit der Erzeugung und Weitergabe von Sachgütern bzw. 
mit der Bereitstellung von Dienstleistungen verbundenen Ent-
scheidungs- und Ausführungsaufgaben nach dem Prinzip der Wirt-
schaftlichkeit erfüllt.• 38 Dementsprechend ist eine Kostenrech-
nung im Normalfall auf einen Gesamt- oder Teilbetrieb begrenzt. 

Soweit in den Rechtsgrundlagen des Rettungsdienstes (Selbst-) 
Kostenrechnungen gefordert werden, beziehen sich diese nicht 
auf einen Betrieb (Leistungsträger), sondern auf die Erfüllung 
der gestellten Aufgabe. In Baden-Württemberg müssen die Benut-
zungsentgelte die Kosten eines sparsam wirtschaftenden, 
bedarfsgerechten Rettungsdienstes decken. • 39 Nur in Ausnahme-
fällen kann jedoch davon ausgegangen werden, daß der Rettungs-
dienst in einem bestimmten Gebiet (A) von einem einzigen Lei-
stungsträger wahrgenommen wird. Im Normalfall sind an der Auf-
gabenerfüllung mehrere Leistungsträger 40 beteiligt, die sich 
jeweils unterschiedliche Ziele für ihren Betrieb und/oder für 
ihre Rechnungslegung gesetzt haben können. 

Für den Rettungsdienst muß deshalb, ausgehend von einer träger-
bezogenen Rechnung, eine konsolidierte, aufgabenbezogene Ko-
stenrechnung durchgeführt werden. Voraussetzung für eine derar-
tige Konsolidierung ist die Abstimmung der betrieblichen und 
teilbetrieblichen Rechnungen, und zwar sowohl in Bezug auf die 
Rechnungsstruktur, als auch auf die Kostenerfassung, -bewer-
tung, abgrenzung und -zuordnung. 

38 Reinen, E.; Betriebswirtschaftliche Kostenlehre ... , a.a.O., S. 30. 

39 § 14(1) BW-RettDC. 

40 Dies können sowohl verschiedene Tr3.gerorganisationen (ASE, DRK, F.euen • .reh-
ren, JUH, MHD), als auch selbständige Teileinheiten einer Trägerorganisa-
tion sein (z. B. Orts- oder Kreisverbände). Eine vollständige Kostenrech-
nung sollte beispielsweise auch die Kosten des Notarztdienstes einbezie-
hen. 
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Eine aufgabenbezogene Kostenrechnung des Rettungsdienstes muß 
nach den folgenden Rechnungsebenen unterschieden werden: 

Bundesebene 41 , 

Bundesländer, 

Rettungswachenbereich, 

Einsatzbereich. 

Die beiden letztgenannten Ebenen können im Regelfall trä-
gerbezogen erfaßt werden, auf den übergeordneten Ebenen steht 
die aufgabenbezogene Rechnung im Vordergrund. Welche Rechnungs-
ebene im konkreten Fall zu wählen ist, wird von der Fragestel-
lung her bestimmt: 

Zur Ermittlung von Benutzungsentgelten bzw. Gebühren wird 
überwiegend die Ebene des Rettungsdienstbereiches gewählt. 
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von aggregierten, 
trägerbezogenen Kostenrechnungen. Auch in Bundesländern mit 
landeseinheitlichen Gebühren müssen die Kosten für die ein-
zelnen Leistungsträger ermittelt werden, um Grundlagen für 
die Kostenausgleichsverfahren zu schaffen42 . In einzelnen 
Rettungsdienstbereichen kann auf die Aggregation der Ko-
stenrechnungen verzichtet werden, die Benuztungsentgelte 
werden trägerbezogen ermittelt43 . 

Für die Kostenkontrolle wird "das betriebliche Rechnungswesen 
der auf örtlicher Ebene mitwirkenden Leistungsträger n44 

herangezogen. 

Zu Vergleichszwecken sind konsolidierte Rechnungen für die 
jeweiligen Rettungsdienstbereiche erforderlich. 

41 Eine Kostenrechnung auf Bundesebene ist derzeit nicht möglich, die vor-
liegenden Angaben zu den Gesamtkosten des Rettungsdienstes beruhen durch-
weg auf Kostenschätzungen. Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisa-
tion und Kosten ... , a.a.O., Teil II, S. 16 ff., sowie die Ausführungen 
in Abschn. IX. 

42 Vgl. hierzu: "Zweite Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Gesetzes 
über den Rettungsdienst", a.a.O., § 6(1) - (6) (S. 4 f.). 

43 Im Wetteraukreis (Hessen) gelten vier unterschiedliche Tarife für Ret-
tungsdiensteinsätze. Vgl. hierzu: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., 
Bd. 2, Nr. Hes 6682. 

44 "Vorläufige Richtlinien ... "(Hessen), a.a.O., S. 14. 
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Die Analyse der Verantwortlichkeitsbereiche wird i- d- R. auf 
Trägerebene, 
folgen. 

z.T. differenziert nach Teilfunktionen er-

3.2 Die Notwendigkeit der Aufstellung von Kostenrechnungen 

Die Regelungen zur wirtschaftlichen Durchführung des Ret-
tungsdienstes sehen z.B. in Baden-Württemberg vor, daß " ... zur 
Ermittlung der Kosten ein Kostenblatt zugrunde (gelegt wird), 
dessen Inhalt und Form ( ... ) vorgegeben wird. " 45 Die Formfrei-
heit der Kostenrechnung ist im Rettungsdienst weitgehend aufge-
hoben, außerdem ist das Rechnungsziel häufig auf die Kalkula-
tion von Preisen, Gebühren oder Entgelten eingeengt. Die übri-
gen Funktionen einer Kostenrechnung, 

- die kontrollierende Vergangenheitsrechnung, und 

die entscheidungsorientierte Zukunftsrechnung 

sind in den Rechenwerken des Rettungsdienstes nur in Teil-
bereichen vorgesehen 46. 

Es stellt sich grundsätzlich die Fr~ge, ob für die Lei-
stungsträger im Rettungsdienst die Notwendigkeit und der Bedarf 
für Kontroll- und Planungsrechnungen bestehen. Eine Notwendig-
keit ist umso weniger zu erkennen, als es sich bei den Lei-
stungsträgern zu ca. 25 % um Berufs- und freiwillige Feuerweh-
ren, sowie um kommunale Rettungsdienste handelt, also um Berei-
che der öffentlichen Verwaltung. Im Spektrum der öffentlichen 
Betriebe sind Feuerwehren und kommunale Rettungsdienste als 
reine Regiebetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit anzusehen, 
deren " ... Einnahmen und Ausgaben ( ... ) voll im Trägerhaushalt 

45 14(3) BW·RettDG, vgl. auch: "Vorläufige Richtlinien ... "(Hessen), 
a.a.O., S. 14. 

46 In den einschlägigen Regelungen Baden-Württembergs, Bayerns und Hessens 
sind zumindest Ansätze einer Kostenrechnung mit erweiterter Zielsetzung 
zu erkennen. Die in Hessen erlassenen Richtlinien haben in erster Linie 
die Sicherstellung externer Wirtschaftlichkeitsprüfungen zum Ziel, auch 
in Baden-Württemberg ist dies auf Antrag möglich (§ 9(2) BW·RettDG). In 
Bayern wird die Kostenrechnung in Form einer Soll·Ist·Rechnung durchge· 
führt. 
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ausgewiesen• 47 werden. Die Trägerhaushalte sind, 
fantliehen Haushalte, an Haushaltspläne gebunden, 
Kameralstil 48 aufgestellt und überwacht werden. 

wie alle öf-
die nach dem 

Die Ziele des 
Rechnungswesens öffentlicher Betriebe ähneln zwar in der Termi-
nologie denen der Privatwirtschaft, das Rechenwerk ist jedoch 

überwiegend darauf ausgerichtet, den Zielen des Wirt-
schaftspolitikers zu dienen und der Verwaltung den haushalts-
vollzug zu erleichtern.• 49 zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit 
und zur Wahrnehmung von Planungsaufgaben ist das öffentliche 
Rechnungswesen weniger geeignetso. 

In Bundesländern, in welchen überwiegend kommunale Einrieb· 
tungen den Rettungsdienst durchführen, wird bezüglich der Ge· 
bührenermittlung auf die Regelungen der Kommunalabgabengesetze 
verwiesen. Danach sind allerdings die nach betriebswirt· 
schaftliehen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten• 51 in die Gebüh-
renberechnung einzubeziehen. 

Auch für die übrigen Leistungsträger, bei welchen es sich vor-
wiegend um gemeinnützige Betriebe in der Rechtsform eines ein-
getragenen Vereins handelt, ist in den Rechtsgrundlagen ein 
Zwang zum Buchführung nicht vorgesehen52_ 

Ungeachtet dieser geringen Dringlichkeit für Kosten- und Lei-
stungsrechnungen haben in der Vergangenbei t verschiedene Trä-
gergruppen einen hohen Bedarf nach Kostentransparenz und Wirt-
schaftlichkeitskontrolle reklamiert. Nicht nur die Ent-

47 Mühlhaupt, L.: Ziele und Aussagewert eines modernen öffentlichen Rech-
nungswesens, in: Eichhorn, P.(Hrsg): Betriebswirtschaftliche Erkenntnisse 
für Regierung, Verwaltung und öffentliche Unternehmen; Schriften zur öf· 
fentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Bd. 85, Baden-Baden 
1985, S. 75 - 96, hier: S. 77. 

48 Vgl. hierzu: Oettle, K.: Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten von Doppik 
und Kameralistik, in: Ders.: Grundfragen öffentlicher Betriebe - Ausge-
wählte Aufsätze zur Finanzierung und Rechnung öffentlicher Betriebe, Bd. 
II; Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, 
Bd. 14, S. 125 136. 

49 Mühlhaupt, L.; Ziele und Aussagewert ... , a.a.O., S. 92. 

50 So werden auch Kontrollziele genannt, diese beziehen sich jedoch nicht 
auf die Wirtschaftlichkeit, sondern auf den Nachweis, " ... ob und inwie-
weit der Haushaltsplan vollzogen und eingehalten wurde." Ebd., S. 80. 

SI § 6(2) KAG-NW. 
52 Zu den rechtlichen Grundlagen eingetragener Vereine vgL u.a. §§ 21 und 

45 BGB. Abweichend von der Mehrzahl der Leistungsträger ist das Bayeri· 
sehe Rote Kreuz eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Vgl. hierzu: Geh-
ler, H.; Dasbayerische Gesetz über den Rettungsdienst, a.a.O., S. 1. 
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scheidungsträger und die Gebührenträger53 , sondern auch die 
Leistungsträger selbst sind um Kostentransparenz bemüht. So 
wurde von einer Arbeitsgruppe beim DRK- Rettungskongre[3 bereits 
1978 die Auffassung vertreten, da[3 es erforderlich sei, 
die Leistungen verschiedener rettungsdienstlicher Einrichtung 
anhand einheitlicher Unterlagen zu vergleichen ( ... ) Zu diesem 
Zweck soll das Muster eines einheitlichen Selbstkostenblattes 
( ... ) entwickelt werden ... 54 

Der Rettungsdienst ist ein Teil des Gesundheitswesens und der 
staatlichen Ordnungsaufgaben, und somit " ... grundsätzlich ei-
ner gewerbsmä[3igen Ausübung nicht zugänglich." 55 Aus dem weit-
gehenden Fehlen funktionierender Marktprozesse ergibt sich ver-
stärkt die Notwendigkeit, das wirtschaftlichen Verhaltens der 
Leistungsträger durch externe Kontrollen sicherzustellen. Der 
Bedarf nach Kostentransparenz auf der einen, und die unter· 
schiedlichen Rechtsgrundlagen auf der anderen Seite haben ange-
sichts fehlender Harmonisierungsbemühungen dazu geführt, da[3 in 
der Praxis eine Vielzahl von Kosten- bzw. Selbstkostenrechnun-
gen entwickelt worden sind. Neben der begrenzten Vergleichbar-
keit sind in den jeweiligen Rechenwerken in unterschiedlichem 
Umfang die folgenden Problemfelder zu erkennen: 

unvollständige oder nicht sachzielgerechte Kostenerfassung, 

Probleme bei der Kostenbewertung, 

Unklarheiten bei der Bildung von Kostenstellen, 
trägerbereichen und Kostenträgereinheiten. 

Kosten-

53 Vgl. hierzu die Ausführungen von Heitzer, W. in: DRK (Hrsg.) 6. Ret· 
tungskongreß Nürnberg 1986, a.a.O., S. 40 · 44, hier: S. 42, sowie: Pi· 
card, E.: Rettungsdienst aus der Sicht der Krankenversicherung - Eine Bi· 
lanz mit Soll und Haben, in: der landkreis 12/1985, S. 558 · 559, hier: 
s. 559. 

54 DRK (Hrsg); 4. Rettungskongreß Wiesbaden 1978, a.a.O., S. 132. Eine ent· 
sprechende Arbeitsgruppe ist vom DRK Generalsekretariat eingerichtet wor· 
den, die Beratungen wurden jedoch bereits nach wenigen Sitzungen einge-
stellt. Vgl. hierzu: Bouillon, B., et al.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., S. 
128, Fn. 3. 

55 Klingshirn, 1!.: Zukunftsaspekte unseres Rettungswesens, in: DRK (Hrsg.); 
5. Rettungskongreß Bremen 1982, a.a.O., S. 47 · 51, hier: S. 48. 
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3.3 Probleme bei der Kostenerfassung 

Grundlage jeder Kostenrechnung ist die vollständige Erfassung 
der im Zuge der Aufgabenerfüllung verbrauchten Produk-
tionsfaktoren in einer Periode. Die hierzu benötigten Angaben 
können, sofern die Lohn- und Gehaltsabrechnung keine ausrei-
ehenden Informationen bietet, durch eine Faktoranalyse56 gewon-
nen werden. Für die Kostenrechnung ist dabei in erster Linie 
die quantitative Erfassung der Inputfaktoren von Interesse. 

Im Personalbereich erfolgt die Erfassung der Arbeitsleistung 
unter Einbeziehung funktionaler Gesichtspunkte differenziert 
nach 5 7 

- Einsatzpersonal 

- nicht-ärztliches Einsatzpersonal (Rettungssanitäter, Ret-
tungshelfer}, 
ärztliches Einsatzpersonal (Notärzte}; 

- Leitstellenpersonal 

Personal für Verwaltungs- und Abrechnungszwecke 

Werkstattpersonal 

- Geschäftsführeranteil. 

Für jeden Funktionsbereich ist der Personaleinsatz zu doku-
mentieren nach 

der Anzahl der Beschäftigten, 

dem Beschäftigungsverhältnis (hauptamtliche, ehrenamtliche 
bzw. nebenberufliche Mitarbeiter5 8 , Zivildienstleistende}, 

der Arbeitsleistung, beispielsweise gemessen in Mann-Monaten. 

Die genaue Erfassung der Arbeitsleistung ist erforderlich, weil 
die Jahresarbeitsleistung des Personals in den verschiedenen 

56 Die Elemente einer Faktoranalyse werden dargestellt von: Borjans, R.; Ef· 
fizienz ... , a.a.O., S. 43 ff. 

57 Vgl. hierzu: Kühner, R.; Zu Kostenbegriffen ... , a.a.O., Teil B, S. 42 
ff. 

58 Zur Unterscheidung: ehrenamtliche Mitarbeiter sind in ihrer Freizeit 
(überwiegend nachts und an Wochenenden) im Rettungsdienst tätig, nebenbe· 
rufliehe Mitarbeiter stehen dagegen dem Rettungsdienst während ihrer nor· 
malen Arbeitszeit auf Abruf zur Verfügung. 
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Beschäftigungsverhältnissen sehr stark differiert59 . Deshalb 
führt die Angabe der Personalanzahl bei unterschiedlichen Be-
schäftigungsverhältnissen 
(Tab. 8.1). 

zu irreführenden Ergebnissen 

Tabelle 8.1: Personalstruktur im Rettungsdienst 
(6 Rettungsdienstbereiche in Südbaden) 

PERSONALSTRUKTUR 
Personalanzahl Arbeitsleistung 

BESCHÄFTIGUNGS nach Mann-Monaten 
VERHÄLTNIS in % in % 

hauptamtlich 16' 6 40,4 
ehrenamtlich 71 '0 42,6 
nebenamtlich 4' 9 3,4 
Zivildienstleistende 7' 5 14' 5 

100' 0 100,0 

Quelle: Borjans, R.: Effizienz ... , a.a.O., Tab. 3 (S. 104) 

Die Gesamtarbeitsleistung einzelner Mitarbeiter des Rettungs-
dienstes ist häufig auf verschiedene Funktionsbereiche ver-
teilt. So sind Rettungssanitäter zeitweilig in der Rettungs-
leitstelle oder im Einsatzdienst tätig 60 . In solchen Fällen ist 
für die Kostenstellenrechnung eine Abgrenzung der Beschäfti-
gungszeiten in den jeweiligen Funktionsbereichen notwendig. Ne-
ben einer Abgrenzung der Arbeitsleistung zwischen Kostenstellen 
(Leitstelle, Rettungswache) ist es notwendig, auch diejenigen 
Teile der Arbeitsleistung rechr.erisch abzugrenzen, die exter-
nen, nicht rettungsdienstbezogenen Aktivitäten dienen. Solche 
Aktivitäten liegen dann vor, wenn die Rettungslei tstelle die 
Einsätze des kassenärztlichen Not- und Bereitschaftsdienstes61 

vermittelt, oder " die Rolle einer Telefonzentrale für den 

59 Ein Hauptamtlicher ist im Durchschnitt jährlich 11,1 Mann-Monate beschäf-
tigt, ein ZDL 8,1 Mann-Monate, ein nebenberuflicher Mitarbeiter 3,2 Mann-
Monate und ein Ehrenamtlicher 2, 7 Mann~Monate. Entnommen aus: Borjans, 
R.; Effizienz ... , a.a.O., Tab. 4 (S. 105). 

60 In einer Untersuchung über die Arbeits- und Organisationsformen in Ret-
tungsleitstellen ergab, daß ein Teil der Leitstellen-mitarbeiter mehr 
oder weniger regelmäßig auch im Einsatzdienst tätig sind. Vgl. hierzu: 
Witte, H.: Ablauforganisation in Rettungsleitstellen; Forschungsberichte 
der BASt, Bereich Unfallforschung; Untersuchungen zum Rettungswesen, Be-
richt 13; Bergisch-Gladbach 1984, S. 111 

61 In Bayern übernehmen die Rettungs1eitstellen (bis auf die Leitstelle in 
München) aufgrund einer Vereinbarung und gegen Entgelt die Vermittlung 
von Einsätzen des kassenärztlichen Not- und Bereitschaftsdienstes. Vgl. 
hierzu: "Ärztlicher Notfalldienst 11

, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; 
a.a.O., Bd. 1, Bay 1595, S. 1. 
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Kreisverband n 62 übernimmt. Auch Übungen und Einsätze des 
Rettungsdienstes im Rahmen des Katastrophenschutzes 63 oder der 
zeitweilige Einsatz von Feuerwehrbeamten aus dem Rettungsdienst 
im Brandschutz machen eine möglichst eindeutige zeitliche Ab-
grenzung der Tätigkeiten des Personals erforderlich. 

Ein Problem im Rahmen einer aufgabenbezogene Kostenrechnung 
stellt die Erfassung der Leistungen im Notarztbereich dar. Die 
Organisationsformen der Notarztsysteme unterscheiden sich vor 
allem in der Form der Einbindung von Ärzten in das System. In 
der rettungsdienstliehen Praxis können die folgenden Beteili-
gungsformen unterschieden werden: 

ständige Einsatzbereitschaft des Arztes auf der Rettungs-
wache, 

ständige Rufbereitschaft des Arztes in der Klinik oder in der 
Praxis, 

eingeschränkte Einsatzbereitschaft, z. B. nur tagsüber, sowie 

eine Kombination zwischen Einsatz- und Rufbereitschaft, z. B. 
tagsüber Einsatz-, nachts Rufbereitschaft. 

Bei ständiger, aber auch bei eingeschränkter Einsatzbereit-
schaft64 ist die Erfassung der Dienstzeit der Notärzte weitge-
hend problemlos, im Rahmen der Kostenerfassung können die je-
weiligen Planstellen angesetzt werden65 . 

Mehr Erfassungsprobleme verursacht dagegen die Rufbereitschaft. 
Es stellt sich die Frage, ob über die tatsächlichen Ein-

62 Witte, H.; Ablauforganisation ... , a.a.O., S. 84. 

63 Die Stellung des Rettungsdienstes im Katastrophenfall wird beschreiben 
von: Oehler, H.: Einsatz des Rettungedienstes, insbesondere der Rettungs-
leitstellen, in Katastrophenfällen, in: DRK (Hrsg.); 5. Rettungskongreß 
Bremen 1982, a.a.O., S. 191 - 196. Eine Abgrenzung beider Tätigkeitsfel-
der ist nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen organisatorischen und 
finanziellen Zuständigkeiten erforderlich. 

6L, Typisches Beispiel für eine eingeschränkte Einsatzbereitschaft ist die 
Luftrettung, aber auch bodengebundene Notarztsysteme werden vereinzelt 
nur tagsüber und/oder nur an Wochentagen besetzt. Vgl. als Beispiel: 
Landtagsdrucksache (SH) 10/813 v. 25.1.1985, a.a.O., Übersicht 3. 

65 Mit wievielen Planstellen ein ständig einsatzbereites Notarztsystem aus-
gestattet werden muß, ist allerdings strittig. Während einerseits Not-
arztsysteme mit drei Planstellen betrieben werden (Darmstadt), wird in 
Berlin " ... die Aufstockung der Notarztbesatzung von vier auf sechs Ärzte 
pro Wagen ... " gefordert: o.V: Ist der Ausbau des NAW-Systems sinnvol-
ler?, in: Ärzte Zeitung v. 5.6.1987. 
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satzzeiten hinaus dem Rettungsdienst auch reine Bereit-
schaftszeiten angelastet werden müssen. Dabei ist zu überprü-
fen, ob diese Bereitschaftszeiten durch andere Tätigkeiten des 
Arztes (Arbeiten auf der Krankenhausstation oder in der Praxis) 
ausgefüllt werden. Hier wurden in der Praxis sehr unter-
schiedliche Lösungen gefunden, die allerdings weniger eine ex-
akte Erfassung der Dienst- und Bereitschaftszeiten vorsehen, 
vielmehr werden solche Dienste durch einsatz- oder zeitbezogene 
Pauschalabgeltungen abgerechnet. 

Auch bezüglich der Bachkosten müssen bei der quantitativen Er-
fassung Korrekturen vorgenommen werden. Vor allem Sachmi ttel, 
die durch "Beschaffungsmaßnahmen"66, Spenden oder aufgrund von 
Zuschüssen67 bereitgestellt worden sind, müssen bei der Erfas-
sung der Einsatzfaktoren berücksichtigt werden. Eine Erfassung 
(und Bewertung) im Rahmen der Kostenrechnung ist selbst in sol-
chen Fällen erforderlich, in denen die entsprechenden Faktoren 
dauerhaft extern finanziert werden, da 

sonst die Kostenrechnung unvollständig wäre, und 

die Form der Finanzierung (vor allem im Stadium der Ko-
stenerfassung) strikt von der Kostenrechnung zu trennen ist. 

Abgrenzungsprobleme treten bei Wirtschafts- bzw. Anlagegütern 
mit längerer Nutzungsdauer vor allem dadurch auf, daß das ent-
sprechende Gut bei der Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben ge-
nutzt werden kann. Die Frage, in welchem Umfang die Kosten des 
Baues, der Einrichtung und des Betriebes von "integrierten 
Leitstellen• 68 dem Rettungsdienst anzulasten sind, wird häufig 

66 Über die Formen der Beschaffung von Medikamenten und Materialien in Kran-
kenhäusern berichten: Schäfer, B., Hilgert, K.: Selbstbedienung im Kran-
kenhaus, legal oder illegal? - in: Rettungsdienst, 9. Jg., 4 (April)l986, 
s. 228 - 229. 

67 Im Kostenblatt des Rettungsdienstes Baden-Württemberg müssen alle Zu-
schüsse, Spenden, etc. vor Ermittlung der Gesamtkosten abgezogen werden. 
Vgl. hierzu: Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe für eine 
wirtschaftliche Durchführung des Rettungsdienstes und für die Struktur 
der Benutzungsentgelte (Landesausschuß für den Rettungsdienst BW) v. 
12.2.1985, hier: Teil 2: Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt für 
den Rettungsdienst, gern. § 14 Abs.2 RDG, S. 9. 

68 Intergrierte Leitstellen nehmen die Aufgaben des Brandschutzes, des Ret-
tungsdienstes und/oder des Katastrophenschutzes wahr. Vgl. hierzu als 
Beispiel die Aufgabenbeschreibung der Rettungsleitstelle Darmstadt bei: 
Witte, H.; Ablauforganisation ... , a.a.O., S. 135. 
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über Quotenverfahren69 geregelt. Eine Pauschalierung ist jedoch 
dann nicht zu befürworten, wenn mit vertretbarem Aufwand eine 
nutzungsadäquate Mengenaufteilung, beispielsweise über die ge-
nutzte Fläche oder die Nutzungszeiten, möglich ist70 

3.4 Die Bewertung von Kosten im Rettungsdienst 

3.4.1 Bewertungsverfahren für Personalkosten 

3.4.1.1 Zur Notwendigkeit der kalkulatorischen Bewertung 

Die Bewertung von Personalkosten ist in gängigen Kosten-
rechnungen wenig problematisch, die bewerteten Personaleinsätze 
(Löhne, Gehälter, Sozialkosten) können aus der Lohn- bzw. Ge-
hal tsbuchhal tung übernommen werden. Zwei Sonderfälle sind in 
diesem Zusammenhang zu erwähnen71, 

die zeitliche Abgrenzung bestimmter Sozialkosten, z. B. von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld 72 , und 

die Berechnung von kalkulatorischem Unternehmerlohn73 . 

Die Kostenrechnung des Rettungsdienstes wird dadurch erschwert, 
daß einem großen Teil der Arbeitsleistungen keine adäquaten 
Aufwendungen gegenüberstehen, entweder entstehen Aufwendungen 
"in anderer Höhe" (Anderskosten), oder es entsteht überhaupt 
kein Aufwand ( Zusatzkosten) (Übersicht 8. 1). In beiden Fällen 
ist eine kalkulatorische Bewertung der entsprechenden Fak-
toreinsätze notwendig. 

69 In Nordrhein-Westfalen werden die Investitionskosten der Leitstellen pau-
schal zu t,O % dem Rettungsdienst, zu 60 % dem Brandschutz zugeordnet. 
Vgl. hierzu: Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 51. 

70 Eine nutzungsentsprechende Kostenaufteilung ist in Nordrhein-Westfalen 
für Rettungswachen, und in Niedersachsen für Rettungsleitstellen vorgese-
hen. Vgl.: Ebd., S. 52; sowie die "Zuweisung an Träger des Rettungs-
dienstes für die Ausstattung der Rettungsleitstellen mit fernmeldetechni-
schen Einrichtungen und für den Betrieb von Rettungsleitstellen" (Nds), 
RdErl. d. MS v. 9.10.1979, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 
1, Nds 2202, Pkt. 2.2 (S. 1). 

71 Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1090. 

72 Für den Rettungsdienst Baden-Württemberg siehe : "Festlegung allgemeiner 
Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 2: Grundsätze und Erläute· 
rungen zum Kostenblatt für den Rettungsdienst ... , S. 3. 

73 Berechnungsbeispiele bei: Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 75 ff, 
sowie: Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1099 f. 
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Diese Feststellung und die nachfolgenden Ausführungen beziehen 
sich vorwiegend auf die Rettungsdienste der Sani tä tsorgani sa-
tionen, die Kostenrechnungen von kommunalen Rettungsdiensten 
sind weniger mit Bewertungs- als mit Abgrenzungsproblemen kon-
frontiert-

In Tab. 8. 2 sind beispielhaft die Kostenstrukturen von sechs 
benachbarten Rettungsdienstbereichen dargestellt74 . Für die 
einzelnen Kostenartengruppen ist jeweils der Anteil der kalku-
latorisch bewerteten Kosten ausgewiesen. Das Schwergewicht der 
kalkulatorischen Kosten liegt eindeutig bei den Personalkosten, 
nahezu drei Viertel des kalkulatorischen Kostenvolumens wird 
für den Personalbereich ermittelt. Bei einem Durchschnittswert 
von 29,3 %75 lag der Anteil kalkulatorischer Personalkosten in 
den einzelnen Rettungsdienstbereichen zwischen 9,6 und 50,2 %. 

Tabelle 8.2: DER ANTEIL KALKULATORISCH BEWERTETER KOSTEN IM 
RETTUNGSDIENST (BEISPIELE) 

~RETTUNGS PERSONALKOSTEN SACHKOSTEN KAPITAL GESAMT 
!DIENST-

in Mio % in Mio % in Mio % in Mio % I BEREICH 

I 1 2' 1 2 7 9' 6 0' 702 26,0 0' 136 1 3' 5 2, 966 13' 7 
I 2 2' 909 35,0 1 '0 10 33,0 0,062 66,9 3,981 35,0 

3 4' 841 35, 9 1,470 2 7' 5 0,096 39,2 6,407 34' 0 
4 2,678 50,2 0,978 31 '9 0,037 80,3 3,505 46' 4 
5 6,290 19' 8 2' 218 21' 4 0,225 74,4 8,733 21' 9 
6 0,934 2 7' 1 0' 411 40,4 0' 01 7 100,0 1,392 31' 9 

Summen 1 9' 809 6' 601 0,574 26,984 

Durch- 29,3 27,4 54,4 29,4 
schnitt 

Struktur 73' 2 22,8 4,0 100' 0 

Quelle: Borjans, R.; Effizienz ... , a.a.O., Tab.20 (S. 136). 

In den Gesamtkosten waren kalkulatorische Kosten im Durch-
schnitt zu 2 9, 4 %, in den Untersuchungsbereichen zwi sehen 1 3, 7 
und 46,4 %enthalten. 

7!-+ Die Zahlenbeispiele sind entnommen aus der Untersuchung von: Borjans, R.; 
Effizienz ... , a.a.O., S. 93 ff. 

75 Nach einer Berechnung für das Jahr 1978 lag der kalkulatorisch bewertete 
Anteil der Personalkosten für den Rettungsdienst in Baden·Württemberg bei 
26,8 %. Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , 
a.a.O., Teil I, Tab. 2.5 (S.25). 
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Die Ursache für den hohen kalkulatorischen Anteil bei den Per-
sonalkosten ist in der Personalstruktur des Rettungsdienstes zu 
suchen. Durch den Einsatz von ehrenamtlichen und nebenberufli-
chen Mitarbeitern werden im Rettungsdienst Personalleistungen 
erbracht, denen keine, oder keine angemessenen, Aufwendungen 
gegenüberstehen. Zur Vergütung ihrer Leistungen erhalten ehren-
amtliche Mitarbeiter Schichtbeiträge76 und/oder die Erstattung 
von entstandenen Auslagen (Fahrtkosten, Kosten für Verpfle-
gung). 

Zur kalkulatorische Bewertung der Leistung Ehrenamtlicher wird 
eine Stundenvergütung für hauptamtliches Personal von 

19,50 DM ... • 77 angesetzt. Dies entspricht einer mittleren Ein-
gruppierung von Rettungssanitätern nach dem Bundes-Angestell-
ten-Tarif (BAT). In den Kostenrechnungen von Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz sind von den kalkulatorisch ermittelten 
Personalkosten die tatsächlichen Leistungen an die Eh-
renamtlichen ( ... ) abzuziehen.• 78 Dies ist jedoch nur insoweit 
gerechtfertigt, als es sich bei diesen tatsächlichen Leistungen 
um arbeitszeitbezogene Entschädigungen (z.B. Schichtbeträge) 
handelt. Aufwandsentschädigungen (Fahrtkosten) und soziale Lei-
stungen (Essensgeld) können dagegen aus methodischen Gründen 
nicht mit den kalkulatorischen Kosten verrechnet werden. 

Eine monetäre Bewertung der Leistung nebenberuflicher Mit-
arbeiter des Rettungsdienstes ist problematisch. Zwar erhalten 
diese Mitarbeiter für 
dienstausfallentschädigung, 

ihre Einsatzzeiten eine Ver-
d.h. für die Einsatzzeiten erfolgt 

eine angemessene Bewertung durch den Ansatz von Opportunitäts-
kosten. Eine Bewertung von Zeiten in Rufbereitschaft ist ins-
besondere dann kaum möglich, wenn die Mitarbeiter in diesen 
Zeiten ihrer normalen Tätigkeit nachgehen. Allerdings scheint 
dieses Problemfeld von geringerer Bedeutung zu sein, so ist in 
den neuen Kostenblättern des Rettungsdienstes in Baden-Württem-

76 Vgl. hierzu die entsprechenden Regelungen in Bayern in: Ebd., Teil I, An· 
lage 3, S. 239 f 

77 "Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 1: 
Vorgaben für die Struktur der Benutzungsentgelte 1985, Pkt. II.l. Der Be· 
Wertungsansatz lag 1978 noch bei 12,90 DM. Vgl. hierzu: Kühner, R., Wal-
ter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., Teil I, S. 26, Fn.l. 

78 "Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., 
Teil 2: Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt ... , S. 13, sowie: 
Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., Teil I, S. 
183. 
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berg, im Vergleich zum Selbstkostenblatt von 1978 79 , ein spe-
zielles Konto für nebenberufliche Mitarbeiter nicht mehr vorge-
sehen. 

3.4.1.2 Probleme bei der Bewertung der Kosten von Notarztsyste-
men 

Vergleichbare Bewertungsprobleme treten bei Kostenrechnungen 
für Notarztsysteme auf, in welchen die Ärzte durch eine Rufbe-
reitschaft eingebunden sind. Es wurde bereits dargelegt, daß an 
Stelle einer Erfassung und Bewertung der Dienst- und Bereit-
schaftsstunden von Notärzten überwiegend Pauschalentgelte be-
zahlt werden. 

In Bayern wird die Mehrzahl der Notarztsysteme unter Beteili-
gung von niedergelassenen Ärzten betrieben. Die Ärzte erhalten 
für die Bereitschaftszeit, während der sie in ihrer Praxis tä-
tig sind, eine Pauschalvergütung 80 . Im Rahmen der Kosten-
bewertung wäre nun zu prüfen, ob diese Pauschale als 
Kostenäquivalent (=bewertete Arbeitsleistung) angesehen werden 
kann, oder ob nicht auch hier eine kalkulatorische Bewertung 
erforderlich ist. Für ihre Einsatztätigkeit haben niedergelas-
sene Ärzte darüberhinaus das Recht zur Einzelliquidation81 . 
Auch die dabei vergüteten Kosten (und die zugrundeliegenden 
Faktoreinsätze) sind Kosten des Rettungsdienstes, allerdings 
ist ihre Erfassung kaum möglich, da die entsprechenden Vergü-
tungen von den Krankenkassen nicht ausgewiesen werden. 

Eine andere Vergehensweise bei der Notarztvergütung wird in Ba-
den-Württemberg praktiziert. Die Notärzte werden nicht für die 
Bereitschaftszeit entschädigt, sie erhalten vielmehr eine Pau-
schalvergütung je Einsatz 82 . In Baden-Württemberg sind die 
Notärzte überwiegend 
den Notarztdienst 

an 
im 

Krankenhäusern angestellt, sie führen 
Rahmen ihrer Kliniktätigkeit als 

79 Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter,N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., 
Teil I, Anlage 1, S. 230. 

80 Zur Vereinbarung der Vergütung des Einsatzes von Ärzten im Rettungsdienst 
Bayern vgl.: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Bay 1592, hier: 
s. 8. 

81 Ebd., S. 10 f. 
82 "Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 2: 

Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt ... , S. 6. Bemerkenswerter-
weise werden diese Pauschalen nicht unter der Kostenartengruppe Personal-
kosten, sondern als Sachkostcn verbucht. 



- 205 -

Dienstaufgabe durch83 _ Die Einsatzpauschale wird an das ent-
sprechende Krankenhaus abgeführt, ein spezielles Liquidations-
recht haben Krankenhausärzte im Notarztdienst nicht84 _ 

Angesichts der vielfältigen Probleme bei der Kostenerfassung 
und -bewertung ist festzuhalten, daß eine Kostenrechnung für 
Notarztsysteme derzeit nicht möglich ist85 . Als gangbarer Weg 
bietet sich entweder eine generelle Ausgliederung von Notarzt-
systemen an, oder die Kosten des Notarztes werden weitgehend 
kalkulatorisch bewertet, wobei das Mengengerüst weitgehend ap-
proximiert werden muß. 

3.4.1.3 Die kalkulatorische Bewertung der Arbeit von Zivil-
dienstleistenden 

Auch eine andere Gruppe von Beschäftigten wurde bislang bei 
Diskussionen um die Kostenbewertung im Rettungsdienst weit-
gehend ausgespart die Zivildienstleistenden ( ZDL) . Bisher 
wurde erst in einer einzigen veröffentlichten Kostenrechnung 
der Versuch unternommen, die Leistungen von ZDL auch im Rahmen 
einer Kostenrechnung zu bewerten: Für den Rettungsdienst des 
Saarlandes wird festgestellt, daß durch den Einsatz von Zivil-
dienstleistenden pro Jahr rund 3, 9 Millionen DM 86 

Personalkosten erspart werden. 

Üblicherweise wird in den Kostenrechnungen des Rettungsdienstes 
so verfahren, daß alle Zahlungen (Brutto) an ZDL ein-
schließlich aller Nebenleistungen ... • 87 erfaßt und um die zu-

83 Vgl. hierzu: Lippert, H. -D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 
25 f. Zur Definition des Notarztdienstes im BAT vgl.: Gerdelmann, Korb-
mann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Nr. 1175. 

84 Krankenhausärzte haben nur dann ein Recht auf Einzelliquidation, wenn sie 
den Notarztdienst mit einer Nebentätigkeitsgenehmigung in ihrer Freizeit 
durchführen. Vgl. hierzu: "Rahmenvertrag Einsatz von Ärzten im 
Notarzwagen", a.a.O., Anlage 2, S. 11. 

85 Um die Problematik der Kostenrechnung für Notarztsysteme zu verdeutli-
chen, läßt die BASt ein Forschungsprojekt (FP 8727: Organisationsformen 
von Notarztsystemen) durchführen, das u.a. das Ziel verfolgt, die Kosten-
strukturen von unterschiedlichen Notarztsysteme aufzuzeigen. 

86 Rettungszweckverband Saar (Hrsg.): 10 Jahre Rettungszweckverband Saar, 
Hornburg 1987, S. 43. 

87 "Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 2: 
Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt ... , S. 4. 
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wendungen des Bundesamtes für den Zivildienst88 gekürzt werden. 
Die monatlichen Brutto-Aufwendungen (d.h. ohne Abzug der Zuwen-
dungen) für ZDL liegen auf dem Niveau der Ausgaben für nebenbe-
rufliche Mitarbeiter89_ Da Zivildienstleistende jedoch quasi 
als Vollzeit-Beschäftigte90 anzusehen sind, führt die Nicht-
bzw. Minder-Bewertung ihrer Arbeitsleistung zu erheblichen Ver-
zerrungen in der Kostenrechnung. 

Um zu demonstrieren, welche Effekte durch eine kalkulatorische 
Bewertung der Leistung der ZDL in der Kostenrechnung des Ret-
tungsdienstes auftreten, werden die in Tab. 8. 2 ausgewiesenen 
Personalkosten im Rahmen einer Modellrechnung durch die folgen-
den Ergänzungen korrigiert: 

in der zugrundeliegenden Kostenrechnung sind Brutto-Ausgaben 
von 800.- DM je ZDL-Mann-Monat enthalten; 

50 % dieser Ausgaben werden durch Zuschüsse gedeckt; 

für die kalkulatorische Bewertung wird ein Stundensatz von 
15,- DM angesetzt; bei 160 Arbeitsstunden/Monat liegt der 
kalkulatorische Wert eines ZDL-Mann-Monats bei 2.400 DM. 

Durch die Einbeziehung der geleisteten Mann-Monate 91 ergeben 
sich die in Tab. 8. 3 ausgewiesenen korrigierten Perso-
nalkostensätze. Im Vergleich zur ursprünglichen Kostenrechnung 
(Tab. 8.2) steigen die Personalkosten um ca. 2,2 Mio. DM (+ 

11,1 %) an, der Anteil der kalkulatorisch bewerteten Personal-
kosten erhöht sich von 29,3 auf 38,5 %. In den einzelnen Ret-
tungsdienstbereichen hat sich die Struktur der Personalkosten 
erwartungsgemäß verändert. In den Rettungsdienstbereichen 1 und 
5 ist der Anteil kalkulatorisch bewerteter Personalkosten um 

88 Vgl.: Ebd., S. 10. Der Umfang der Zuwendungen des Bundesamtes liegt nach 
Berechnungen aus dem Jahr 1978 bei 40 - 50 I. der nachgewiesenen Ausgaben. 
Vgl. hierzu: Kühner, R., Wa1ter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., 
Teil II, S. 39 f. 

89 Im Rettungsdienst Baden-Württemberg (Rechnungsjahr 1978) lagen die durch-
schnittlichen Personalkosten je Mann-Monaten (ohne Personalnebenkosten 
und Erstattungen) bei 2.308 DM für Hauptamtliche, 663 DM für nebenberuf-
liche Mitarbeiter, 645 DM für ZDL und 187 DM für ehrenamtliche Mitarbei-
ter. Quelle: Berechnet aus den Daten der Untersuchung: Kühner, R., Wa1-
ter, N.; Organisation und Kosten ... '', a.a.O., Teil 1, insbes.Tab. 2.5 
(S. 25). 

90 Durch zivildienstbedingte Ausbildungs- und Abwesenheitszeiten liegt die 
Jahresarbeitszeit von ZDL wn ca. 30 % unter der von Hauptamtlichen. Vgl. 
hierzu: Borjans, R.; Effizienz ... , a.a.O., Tab. 4 (S. 105). 

91 Ebd., Tab. 2 (S. 103). 
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15,6 bzw. 13,9 % überproportional angestiegen, dagegen ändert 
sich die Personalkostenstruktur des Rettungsdienstbereiches 6 
wegen des geringen ZDL-Einsatzes kaum. 

Tabelle 8.3: BEWERTUNG DER ARBEITSZEIT VON ZIVILDIENSTLEISTENDEN 
(MODELLRECHNUNG) 

RETTUNGS· PERSONALKOSTEN KORREKTUR DER PERSONALKOSTEN 
DIENST- in kalk.K ZDL Bewertung Abzüge Personalkosten 
BEREICH Mio. (%) Mann M. Mio Mio Mio (%) 

1 2, 127 9,6 175 0,420 0,070 2, 477 25,2 
2 2,909 35,0 188 0,451 0,075 3,285 44,7 
3 4,841 35,9 132 0' 31 7 0,053 5, 105 40,3 
4 2,678 50,2 107 0,257 0,043 2,892 55,4 
5 6,290 19' 8 470 1' 128 0, 188 7,230 33,7 
6 0,964 27' 1 36 0,086 0,014 1 '036 33,5 

Summen 19,809 29,3 1 .1 08 2,659 0,443 22,085 38,5 

Quelle: Eigene Berechnungen nach: Borjans, R.; Effizienz 
a.a.O., Tab. 20 (S. 136) und Tab. 2 (S. 103). 

Bezüglich des Aussagewertes der Modellrechnung ist darauf hin· 
zuweisen, daß 

die genannten Prämissen auf (begründeten) Schätzwerten beru-
hen, 

- die Kostenansätze für ZDL in den Rettungsdienstbereichen bei 
unterschiedlichem Aufwands- und Zuschußvolumen verschieden 
sein können, und 

die Frage nicht eindeutig zu beantworten ist, ob und in wel· 
ehern Umfang die Arbeistleistung angesichts des besonderen 
Beschäftigungsverhältnisses (zeitlich begrenzte Tätigkeit, 
kurze Ausbildungszeit, Fehlzeiten etc.) überhaupt mit der 
Arbeitsleistung des "Stammpersonals" im Rettungsdienst verg-
lichen und entsprechend bewertet werden kann. 

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, daß in der Kostenrechnung 
des Rettungsdienstes auch der Einsatz von Zivildienstleistenden 
kalkulatorisch bewertet werden muß. Unterbleibt eine entspre-
chende Korrektur, besitzt die Kostenrechnung, vor allem in Be-
zug auf die extern orientierten Funktionen (Gesamtkostenermitt-
lung, Kostenvergleiche etc.) nur begrenzte Aussagekraft. 

Die Ausführungen haben gezeigt, daß vor allem dort, wo Sa-
nitätsorganisationen als Leistungsträger tätig sind, im Rahmen 
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der Bewertung von Personalkosten z. T. erhebliche kalkulatori-
sehe Korrekturen erforderlich sind. Bezüglich der Leistung von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ist dieser Sachverhalt weitgehend 
bekannt, in verschiedenen Bundesländern erfolgt im Rahmen der 
allgemeinen Kostenerfassung auch eine kalkulatorische Bewertung 
dieser Leistung 92 . Noch nicht gelöst ist die Frage, wie der 
Notarzteinsatz in einer Kostenrechnung des Rettungsdienstes er-
faßt werden kann, die Frage einer Bewertung der Dienststunden 
von Zivildienstleistenden wird von der Praxis kaum aufgegrif-
fen. Die Modellrechnung hat jedoch gezeigt, daß auf eine 
Einbeziehung entsprechender Bewertungsansätze im Interesse ei-
ner aussagefähigen Kostenrechnung nicht verzichtet werden 
sollte. 

3.4.2 Die Bewertung von Sachkosten, incl. Kapitalkosten 

In betriebswirtschaftliehen Kostenrechnungen liegt der Schwer-
punkt der kalkula torisehen Kostenbewertung i. d. R. im Bereich 
der Sachkosten. Tab. 8.2 und 8.3 haben jedoch deutlich gemacht, 
daß sich dieser Schwerpunkt in der Kostenrechnung des Rettungs-
dienstes, zumindest was das Volumen anbelangt, eindeutig in den 
Personalkostenbereich verlagert hat. Werden jedoch die einzel-
nen Kostenartengruppen in Tab. 8. 2 betrachtet, so zeigt sich, 
daß die Anteile kalkulatorisch bewerteter Kosten bei Sachkosten 
mit 27,4 % ähnlich hoch wie bei den Personalkosten liegen, die 
Kapitalkosten müssen sogar überwiegend kalkulatorisch bewertet 
werden. 

Auch bezüglich der Sach- und Kapitalkosten ist eine Unterschei-
dung zwischen Anders- und Zusatzkosten vorzunehmen. Die Gruppe 
der Zusatzkosten umfaßt solche Kostenarten, welchen kein Auf-
wand gegenübersteht. Im Rettungsdienst handelt es sich hierbei 
vor allem um solche Fälle, in welchen Sachmittel 

- zweckgebunden gespendet, 

von externen Trägern dauerhaft finanziert, oder 

durch Vereinbarung bzw. stillschweigende Duldung kostenlos 
"beschafft" 

92 Im Rettungsdienst Bayern wird keine kalkulatorische Bewertung vorgenom-
men, obwohl die Leistung Ehrenamtlicher quantitativ sehr genau erfaßt 
wird: "Im Jahr 1986 wurden 3,121 Mio. ehrenamtliche Einsatzstunden im 
Rettungsdienst geleistet." Klingshirn, H.; Rettungsdienst in Bayern, 
a.a.O., S. 6. 
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werden. Zur Bewertung des Faktorverbrauches bietet sich der je-
weilige Beschaffungspreis an. 

Anderskosten verursachen Ausgaben in anderer Höhe. Dies ist 
z.B. dann der Fall, wenn über zweckgebundene Spenden oder Zu-
schüsse extern eine Teilfinanzierung von Sachmi tteln und Ein-
richtungen, aber auch von Personalkosten erfolgt, und die Rest-
finanzierung durch die Leistungsträger des Rettungsdienstes 
sicherzustellen ist. Auch in diesen Fällen bietet es sich an, 
jeweils die gesamten Beschaffungskosten in die Kostenrechnung 
einzustellen und die Finanzierungsquoten durch eine Finanzie-
rungsrechnung darzulegen. 

Als eine Kombination von Anders- und Zusatzkosten sind Ab-
schreibungen und kalkulatorischen Zinsen zu sehen. Die Beschaf-
fungs- bzw. Herstellungsausgaben für Güter mit mehrjähriger 
Nutzungsdauer werden entsprechend der jeweiligen Wertminderung 
den einzelnen Nutzungsperioden zugeordnet und als kalkulatori-
sche Abschreibungen in die Kostenrechnung einbezogen. Im Gegen-
satz zur bilanziellen Abschreibung können Form und Umfang der 
Abschreibung im Rahmen der Kostenrechnung frei gewählt wer-
den93. 

Für die Kostenrechnung des Rettungsdienstes sind im Zusam-
menhang mit der Abschreibung von Investitionsgütern unter-
schiedliche Vorgaben bezüglich 

der Abschreibungsfähigkeit von Gütern, 

- der Mindestanforderungen an abschreibungsfähige Güter, 

der Form der Abschreibung, und 

der Abschreibungsfristen 

festgelegt worden. 

In verschiedenen Bundesländern können Güter, deren Beschaffung 
und Wiederbeschaffung auf Dauer extern, z. B. durch das Land, 
finanziert wird, nicht in die Kostenrechnung des Ret-

93 Die unterschiedliche Behandlung von Abschreibungen, sowie die Abschrei-
bungsformen werden erläutert bei: Wöhe, G.; Einführung ...• a.a.O., S. 
950 ff; Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 85 ff; Jost, H .. ; Kosten-
und Leistungsrechnung, a.a.O., S. 69. 



- 210 -

tungsdienstes einbezogen werden94 . Bezüglich der Min-
destanforderung für abschreibungsfähige Güter ist für einige 
Rettungsdienste die steuerrechtlich relevante Untergrenze von 
800.- DM (incl. MWSt) übernommen worden, dieser Wert dient 
u.a.im kommunalen Haushaltsrecht als Grenze für die Einstellung 
in den Vermögenshaushalt95 . 

In den für Baden-Württemberg gültigen Grundsätzen zur Ko-
stenermittlung ist festgelegt, daß nur Güter mit einem "An-
schaffungswert von über 5. 000 DM einschl. MWSt" 96 über mehrere 
Perioden abgeschrieben werden können. Güter mit geringeren An-
schaffungskosten werden als "geringwertige Wirtschaftsgüter" 
direkt abgeschrieben97. 

Für den Rettungsdienst Bayern wurde im Hinblick auf die Kosten-
übernahme durch den Staat festgelegt, daß die Kosten der 
Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern mit einer durchschnitt-
lichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren"98 direkt über die 
Benutzungsentgelte zu finanzieren sind. 

Im Rettungsdienst wird überwiegend linear abgeschrieben, 
die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresbeträgen." 99 Als Ba-
sis für die Abschreibung dient der Wiederbeschaffungspreis, da 
"die Mittel für die Beschaffung bzw. Wiederbeschaffung ( ... ) 
grundsätzlich durch Abschreibungen erwirtschaftet ..... 100 wer-
den müssen. 

94 Vgl. als Beispiel die Regelung in Bayern bei: Kühner, R., Walter, N.; Or· 
ganisation und Kosten ... , a.a.O., Teil 1, S. 52. 

95 Biese, A., Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 53. Im Saarland wird zur Ab· 
grenzung von Investitions· und Betriebskosten ein Wert von 800 DM ohne 
MWSt vorgegeben. Vgl. hierzu: Rettungszweckverband Saar: Selbstkosten· 
blattfür den Rettungsdienst im Saarland (Stand: 1981), S. 5. 

96 "Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 2: 
Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt ... , a.a.O., S. 12. 

97 Ebd., S. 8. 

98 Art. 9 (1) BayRDG. Diese Regelung ist aus der Krankenhausfinanzierung 
übernommen. Dort sind " ... kurzfristig nutzbare Anlagegüter mit einer 
Nutzungszeit von ein bis drei Jahren ( ... ) über den Pflegesatz ... " zu 
finanzieren. Eichhorn, S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. II, a.a.O., S. 
259. 

99 "Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 2: 
Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt ... , S. 11; vgl. auch § 6(2) 
KAG·NW. 

100 Daselbst. 
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Die Fristen für die Abschreibung werden z. T. in Anlehnung an 
die aus steuerlichen Gründen in AfA-Tabellen normierte Nut· 
zungsdauer festgelegt. Dem Kostenblatt für den Rettungsdienst 
in Baden-Württemberg ist eine "Abschreibungsliste für Anlagegü-
ter"101 beigefügt, in welcher die Nutzungsdauer und damit, als 
Folge der linearen Abschreibung, auch die jährlichen Abschrei-
bungsquoten für die wichtigsten Anlagegüter im Rettungsdienst 
ausgewiesen sind. 

Solche Abschreibungslisten sind nicht in jedem Bundesland vor· 
gegeben, und auch in Baden-Württemberg wird die Möglichkeit 
eingeräumt, anstelle des zeitbezogenen Abschreibungsverfahrens 
für die Einsatzfahrzeuge eine leistungsbezogene Abschreibung 
unter Berücksichtigung der Jahreslaufleistung und des Fahrzeug-
typs zu wählen 102 . Auch bei einer reinen Zeitabschreibung kann 
das unterscheidliehe Leistungspotential einzelner Fahrzeugtypen 
berücksichtigt werden und zwar in der Form, daß die vorgegebe· 
nen Abschreibungsfristen dem Fahrzeugtyp entsprechend differie-
ren. So werden in den Kostenrechnungsvorschriften des Rettungs-
dienstes Abschreibungsfristen zwischen 4 und 7 Jahren ge· 
nannt 103 . 

Neben den Abschreibungen erfordern auch die Kapitalkosten eine 
kalkulatorische Bewertung. So wird gefordert, daß bei der Ge-
bührenberechnung nach KAG " ... eine angemessene Verzinsung des 
aufgewandten Kapitals ..... 104 berücksichtigt wird. In vorlie· 
genden Kostenrechnungen des Rettungsdienstes werden Kapitalko-
sten überwiegend aufwands- bzw. ausgabenbezogen erfaßt und be-
wertet. Bei voll ständiger Erfassung der Kapitalkosten werden 
dagegen " ... Zinsen für das gesamte beim Leistungserstellungs-
prozess eingesetzte Kapital (betriebsnotwendiges Kapital) ange-
setzt"105, und zwar sowohl für das Anlage-, als auch für das 
Umlaufvermögen, unabhängig davon, ob die entsprechenden Vermö-
gensteile mit Eigen- oder mit Fremdkapital finanziert worden 

101 Ebd., S. 17. Zur Kalkulation der Wertminderung nach AfA (= Absetzung für 
Abnutzung)-Tabellen vgl. u.a.: Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 248. 

102 Ebd., S. 11. Eine ähnliche Wahlmöglichkeit ist in Rheinland-Pfalz gege-
ben. Die dort genannten Fristen und Leistungswerte sind allerdings Unter-
grenzen für die Ersatzbeschafffung der Fahrzeuge durch die öffentliche 
Hand. Siehe hierzu: Landesrettungsdienstplan(Rh-Pf), a.a.O., S. 11. 

103 Kühner, R.; Zu Kostenbegriffen ... , a.a.O., S. 49. 

104 § 6(2) KAG-NW 

105 Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1097. 
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sind 106 . Bei der Gebührenberechnung im Rettungsdienst wird je-
doch der Ansatz von Zinsen auf Fremdkapital, soweit es aus öf-
fentlichen Haushalten oder Spenden aufgebracht wird, aus-
drücklich ausgeschlossen 107 . Zur Berechnung der Kapitalkasten 
wird als kalkulatorischer Zinssatz entweder ein Durchschnitts-
wert oder die Zinskonditionen einer optimalen Alternativan-
lage108 herangezogen. 

3.5 Überlegungen zur Bildung von Kostenstellen 

Für die Abgrenzung von Kostenstellen werden, je nach Rech-
nungsziel, unterschiedliche Kriterien genannt. Für eine kon-
trollierende IST-Kostenrechnung bietet sich eine funktionale 
Gliederung der Kostenstellen an, räumliche Gesichtspunkte, so-
wie die Abgrenzung nach Zuständigkeitsbereiche können ergänzend 
berücksichtigt werden. 

Die Anzahl der erforderlichen Kostenstellen variiert, je nach-
dem, auf welcher Ebene und mit welcher Ausrichtung (aufgaben-
oder trägerbezogen) die Rechnung durchzuführen ist. Als unter-
ste Rechnungsebene ist das einzelne Fahrzeug zu nennen: für je-
des Einsatzfahrzeug ist eine Kostenstelle zu bilden. Auf der 
Ebene der Rettungswache werden die Kostenstellen "Einsatzfahr-
zeuge" aggregiert und durch wachenspezifischen Kosten (z.B. 
Mieten, Ausstattung, Kommunikation, Heizung etc.) ergänzt. 
Durch eine Zusammenfassung der Kostenstellen "Rettungswachen" 
der unterschiedlichen Leistungsträgern, wird die Ebene des 
Rettungsdienstbereiches erreicht. Hier treten ergänzende Ko-
stenstellen, wie Leitstelle, Werkstatt, Abrechnung, Verwaltung 
und Lagerhaltung hinzu. Auch bei weiterer Aggregation auf die 
Ebene eines Bundeslandes sind zusätzliche Kostenstellen zu bil-
den, die z.B. die Administration, die zentrale Beschaffung oder 
die Abrechnung betreffen. 

Wird zwischen Haupt- und Nebenkostenstellen differenziert, so 
kommen als Hauptkostenstellen in erster Linie die Fahrzeuge in 
Betracht, da diese Kostenstellen direkt an der Leistungserstel-
lung beteiligt sind. Als eine weitere Hauptkostenstelle ist die 

106 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 103 ff. Diese Forderung wird auch 
für die Kostenrechnung im Krankenhaus aufgestellt. Vgl. u.a.: Hübner, 
H.; Kostenrechnung ... , a.a.O., S. 32 f. 

107 Siehe : § 6(2) KAG·~~-

108 Ausführlich hierzu: Kloock, Sieben, Schi1dbach; a.a.O., S. 105 f. 
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Rettungsleitstelle zu nennen, auch sie ist an der direkten Lei-
stungserstellung beteiligt, darüberhinaus ist sie für den Lei-
stungsbereich "Kommunikation" zuständig. Wird darüberhinaus die 
Betriebsbereitschaft als eigenständiger Leistungsbereich für 
die Optionsnachfrage akzeptiert, sind auch die Rettungswachen 
als Hauptkostenstellen einzustufen - hier wird die Betriebsbe-
reitschaft "produziert". Alle anderen Kostenstellen des Ret-
tungsdienstes, wie Werkstatt, Lagerhaltung, Beschaffung, Gebüh-
reneinzug, Verwaltung 109 oder Administration, sind als 
Hilfskostenstellen durch entsprechende Verrechnungsverfahren 
direkt oder indirekt auf Hauptkostenstellen zu verrechnen. 

Die vorliegenden, in der Regel aufgabenbezogenen Kasten-
rechnungsvorschriften für den Rettungsdienst enthalten sehr un-
terschiedliche Kriterien zur Bildung von Kostenstellen: 

Im Rettungsdienst Bayern erfolgt die Leistungs- und Ko-
stenberechnung auf der Ebene der Rettungswachen 110 und Ret-
tungsleitstellen. 

Im Rettungsdienst Baden-Württemberg erstellt "jeder Lei-
stungsträger ( ... ) ein nach Kostenstellen gegliedertes und 
ein je Leistungsträger zusammengefaßtes Kostenblatt. ( ... ) 
Kostenstellen sind: 

Rettungsleitstellen 
Rettungswache 
Werkstatt 
Verwaltung." 111 

In Hessen wird gefordert, daß "das betriebliche Rech-
nungswesen der ( ... ) Leistungsträger ( ... ) so aufgebaut sein 
(muß), daß zumindest eine Gliederung in Kostenstellen, Ko-
stenarten und Kostenträger ( ... ) gegeben ist. Die Kosten-
stellen sind gleichermaßen nach den Kriterien der betrieb-
lichen Funktion, dem Verantwortungsbereich und den räumli-
chen Gegebenheiten zu gliedern. Die Verwaltung und Leitung 

109 In der Literatur wird die Verwaltung häufig als Hauptkostenstelle behan-
delt, beispielsweise bei: Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 106. 
Dem soll hier nicht gefolgt werden, da kein direkter Bezug zur Leistung 
hergestellt werden kann. Ähnlich bei: Hübner, H.; Kostenrechnung 
a.a.O., S. 129. 

110 Ausführlich hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
a.a.O., Teil I, S. 51 und Anlage 3. 

111 "Festlegung allgemeiner Grundsätze und Maßstäbe ... "(BW), a.a.O., Teil 
2: Grundsätze und Erläuterungen zum Kostenblatt ... , S. 1. 
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ist mindestens als eine Kostenstelle zu führen.· 112 Für Ret-
tungsleitstellen sind im Hinblick auf die speziellen Fi-
nanzierungsregelungen113 eigene Kostenstellen zu bilden, die 
allerdings nicht in die Kostenrechnung des Rettungsdienstes 
integriert werden. 

In Rheinland-Pfalz wird eine Kostenrechnung für Rettungs-
wachen und -leitstellen durchgeführt. Die Rechnung ist trä-
gerbezogen, von den Kostenstellen "Rettungswache" und "Ret-
tungsleitstelle" werden leistungsbezogene Leitungs- und Ver-
waltungskosten an die Kreis- und Landesverbände abgeführt. 
In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, daß die Verwal-
tungskosten des Kreisverbandes einsatzbezogen (1 .- DM je 
Einsatz) , die Verwaltungskosten des Landesverbandes dagegen 
fahrleistungsbezogen (0.16 DM je km) zugerechnet werden 114 . 

Die Leistungsträgern im Saarland sind zur Vorlage von Selbst-
kostenblättern für Rettungswachen und bewegliche Ret-
tungsmittel verpflichtet 115 . Für die Rettungslei tstelle er-
folgt keine Kostenrechnung, da diese als eine Einrichtung 
des Saarländischen Innenministeriums über den Haushalt fi-
nanziert wird. 

Eine umfassende Kostenrechnung für den Rettungsdienst wird 
von der Stadt Köln in Form einer Kostenarten- und Ko-
stenträgerrechnung ausgearbeitet 116 . Kostenstellen werden 
nicht nach Rettungswachen und Fahrzeugen gebildet, sondern 
nach Leistungsbereichen (Rettungstransportdienst, Kranken-
transportdienst, Notarztdienst), ergänzt durch die umlage-
fähigen Hitskostenstellen Verwaltung, Gebühreneinzug und 
Lei tstelle. Die Kostenrechnung ist auf die Feuerwehr bezo-
gen, die Kosten der übrigen Leistungsträger werden zwar de-
tailliert erfaßt, in der Gesamtkostenrechnung jedoch undif-
ferenziert als "sonstige Betriebsausgaben/-kosten" berück-
sichtigt. 

112 "Vorläufige Richtlinien ... "(Hessen), a.a.O., S. 14. 

113 "Vereinbarung ... "(Hessen), a.a.O., S. 3. 

114 Erläuterungen zum Formblatt "Aufwendungen für Rettungswachen" des DRK-LV 
Rheinland-Pfalz v. 1.12.1978, S. 6. 

115 Rettungszweckverband Saar: Selbstkostenblatt ... , a.a.O., S. 4 f. 

116 Stadt Köln (Hrsg.); Kostenrechnung Rettungsdienst 1985, Auswertungsbe· 
richt, Köln 1986, S. 14 ff. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Praxis der Ko-
stenstellenbildung in den vorliegenden Rechnungsvorschriften 
des Rettungsdienstes sehr vielgestaltig ist. Eine einheitliche 
Ausrichtung der einzelnen Bestimmungen ist nicht zu erkennen, 
obwohl vorwiegend die Schaffung einer Grundlage für die Verein-
barung der Beförderungsentgelte als Rechnungsziel im Vorder-
grund steht. Die Möglichkeiten, durch eine sachgerechte Struk-
turierung der Kostenstellen auch Kontrollfunktionen wahrzuneh-
men, werden nur in Grenzen genutzt. Eine externe Kontrolle des 
Rettungsdienstes ist nur in Baden-Württemberg (§ 10(2) BW-
RettDG) und in Hessen vorgesehen, wobei in Hessen für die in-
terne Kostenrechnung der Leistungträger vom Land Grundsätze 
vorgegeben worden sind117. 

3.6 Zur Kostenträgerrechnung im Rettungsdienst 

3.6.1 Die Identifikation von Kostenträgern 

In der Kostenträgerrechnung wird die Frage beantwortet, wofür 
Kosten letztendlich entstanden sind. Ziel ist es, alle Kosten, 
die bei der Herstellung einer innerbetrieblichen oder absatzfä-
higen Leistung (=Kostenträger) entstehen, auf die Leistungsbe-
reiche, im Endeffekt aber auf die Leistungseinheiten zu ver-
rechnen. Bei Sachleistungsbetrieben ist die Identifikation der 
Kostenträger als" ... materielle, für den Markt oder für inner-
betriebliche Verwendung bestimmte, lagerfähige Güter " 1 18 
vergleichsweise einfach. Die Leistungseinheiten sind eindeutig 
abgrenzbar und die Kosten können einer Leistungseinheit ent-
sprechend dem Verursachungsprinzip zugewiesen werden (bei Ein-
zelfertigung), oder in Form von Durchschnittskosten (bei Mas-
senproduktion) zugeordnet werden. 

In Kostenrechnungen für Dienstleistungsbetriebe, also auch für 
den Rettungdienst, treten dagegen Schwierigkeiten auf, und zwar 
sowohl 

bei der Festlegunq von Leistungsbereichen und -einheiten, als 
auch 

bei der Kostenzuordnung. 

117 "Vorläufige Richtlinien ... (Hessen)", a.a.O., S. 14 ff. 

118 Hübner, H.; Kostenrechung ... , a.a.O., S. 65. 
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Häufig ist " ... schon die Outputquantität der Dienstleistungs-
produktion schwierig zu messen; ( ... ) Die bei der Erfassung von 
Ergebnissen der Sachgüterproduktion üblicher Verfahren wie Mes-
sen, Wiegen und Zählen sind für die Ermittlung des quantita-
tiven Outputs vieler Arten der Dienstleistungsproduktion nicht 
oder nur bedingt geeignet." 119 So läßt sich zwar die Anzahl der 
Kontakte des Arztes zum Patienten zählen, es ist aber 
selbst für den Produzenten nur schwer zu ermittlen, wieviel Ge-
sundheit ... " 120 mit der Dienstleistung tatsächlich produziert 
worden ist. 

Im Rettungsdienst müssen die Leistungsbereiche Notarztdienst, 
Notfallrettung und Krankentransport unterschieden werden. Bei 
der Abgrenzung der einzelnen Leistungsträgerbereiche entstehen 
deshalb große Probleme, weil 

Infrastruktureinrichtungen (Rettungswachen) gemeinsam genutzt 
werden, 

im Einsatz zwischen den Leistungsbereichen nicht immer unter-
schieden werden kann (Tab. 5.3), 

bei bestimmten Einsatzstrategien (Mehrzweckfahrzeuge) zwi-
schen den Bereichen nicht mehr materiell, sondern nur noch 
qualitativ unterschieden wird, oder 

kamplernen täre Beziehungen zwi sehen den Einsatzbereichen be-
stehen (Rendez-Vous-System, Luftrettung). 

Angesichts des Stellenwertes der Kommunikation im Rettungs-
dienst ist die Überlegung gerechtfertigt, ob diese nicht auch 
als eigenständiger Leistungsbereich anzusehen ist. Das Schwer-
gewicht der Kommunikationsleistung liegt ohne Zweifel in der 
Erfüllung innerbetrieblicher Dispositions- und Koordinierungs-
aufgaben. Im Rahmen der Kostenträgerrechnung sind nicht nur die 
Selbstkosten für absatzbestimmte Leistungen als Grundlage für 
preispol i ti sehe Entscheidungen zu ermitteln, sondern auch die 

119 Maleri, R.; Grundzüge der Dienstleistungsproduktion, a.a.O., S. 41. 

120 Ebd., S. 42. 
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Herstellkosten für interne Betriebsleistungen 121 Da zudem in 
verschiedenen Rettungsdienstbereiche die rettungsdienstinter-
nen, vor allem aber die rettungsdienstexternen Leistungen de-
tailliert abgerechnet werden122, ist eine spezielle Kostenrech-
nung für den Leistungsbereich "Rettungsleitstelle" angebracht. 

Als Gliederung für eine Kostenträgerzeitrechnung werden 
die folgenden Kostenträgerbereiche unterschieden 
sieht 8.2): 

(Luftrettung) 

Notfallrettung mit Notarzt 

Notfallrettung ohne Notarzt 

Krankentransport 

- Kommunikation (Rettungsleitstelle). 

deshalb 
(Über-

Für jeden diese Leistungbereiche ist zwischen der Betriebs-
bzw. Dienstbereitschaft und der Inanspruchnahme (Einsatz, Kom-
munikation) zu unterscheiden. Dienstbereitschaft kann nur dar.n 
als eigenständige Leistung angesehen werden, wenn sie zur Dec-
kung eines "existentiellen" Bedürfnisses dient. Betriebsbereit-
schaft, oder anders ausgedrückt, Leerkapazi täten, wie sie auf-
grund von technischen oder organisatorischen Bedingungen bei 
Jeder Produktion auftreten, sind als Leerkosten den absatzfähi-
gen Kostenträgern zuzuordnen. Die Abgrenzung der beiden Formen 
von Betriebsbereitschaft ist in der Praxis allerdings schwie-

121 Diese Frage wird in der Literatur nicht einheitlich behandelt. Wöhc 
spricht von ''absatzfähigen und innerbetrieblicl1en'' Leistungen, bei 
Kloock, Sieben, Schildbach steht der Absatzbezug im Vordergrund, von 
lltibner wird einerseits der Marktbczug der Kostenträger hervorgehoben, an 
anderer Stelle ist dann von ''internen" Kostenträgern die Rede. Eine Be-
schränkung des Leistungsbegriffes auf Faktorkombinationen, ''die vom 
Markt anerkannt werden," ist nach Heinen 11 

••• w'enig fruchtbar" und w'ird 
den Zwecken der Kostentheorie und Kostenrechnung nur bedingt 
gerecht." Vgl. hierzu: Wöbe, G.; Einführung a.a.O., S. 1117; 
Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O. S. 125; Hübner, H.; Kostcnrechnun8 
... , a.a.O., S. 65 und 68, sowie: Beinen, E.; Betriebswirtschaftliche 
Kostenlehre ... a.a.O., S. 71. 

122 Bei Mitwirkung mehrerer Aufgabenträger kann der Leitstellenträger die 
übrigen Träger an den Kosten der Leitstelle beteiligen. Vgl. hierzu als 
Beispiel: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., 
Teil 1, S. 158. Zur Kostentragung bei der Überna~ne rettungsdienstexter-
ner Aufgaben vgl: "Ärztlicher Notfalldienst"(Bayern), in: Gerdelmann, 
Koromann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Bay 1595, S. 1 bzw. Anlage 4 (S. 15). 



Übersicht 8.2: KOSTENTRÄGERBEREICHE UND KOSTENTRÄGER IM RETTUNGSDIENST 

KOSTENTRÄGERBEREICHE Notfallrettung 
I 

KOSTENTRÄGER 

~ -----, 
mit Notarzt ohne Notarzt nn 

Einsatz- Bereit- Einsatz- Bereit-
leistung schafts- leistung schafts-

leistung I leistung 

u~rt 

Einsatz- Bereit-
leistung schafts-

leistung 

Kommunikation 

Einsatz- Beratungs- Bereit-
leistung leistung SChafts-

leistung 

I I I I I I 

N 

(X) 

Kosten der medizinischen und der Ver- Vor allem Einsatz- Variable und fixe Kommunika-• 

Kostenarten-
gruppen 

kehrsleistung, Kommunikationskosten, kosten, da Bereit- tionskosten und Personalke-
Personalkosten und Sachkosten, aufge- schaftsleistung sten, aufgeteilt auf die 
teilt auf Einsatz- bzw. Bereitschafts- nur in geringem drei Leistungsbereiche 
leistung entsprechend der Zurechenbar- Umfang anfällt I 
keit. I II I ___j 

Verrechnung auf Einsatzleistungen 

Verrechnung auf Bereitschaftsleistung 

externe Abrechnung 
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rig, zumal die vom Staat geforderte, über die produktionsbe-
dingte Dienstbereitschaft hinausgehende Bereitschaftsleistung, 
häufig nur sehr unscharf definiert wird. 

Die Kosten der Inanspruchnahme (Einsatz- Kommunikationskosten) 
können direkt einem Einsatz zugerechnet werden. Da die Kosten-
struktur des Rettungsdienstes nur einen sehr geringen Anteil an 
variablen Kosten 123 aufweist, ist eine Kostenzuordnung nach dem 
Verursachungsprinzip wenig hilfreich. Für die Zuweisung der Ko-
sten auf die Kostenträger bietet sich im Rettungsdienst das Ko-
steneinwirkungsprinzip an, das sich auf die Vorstellung stützt, 
"... daß ein bestimmter Güterverzehr auf die Entstehung eines 
bestimmten Zurechnungsobjektes eingewirkt hat, wobei ohne die 
Einwirkung das Zurechnungsobjekt nicht hätte entstehen kön-
nen."124 Damit können den Kostenträgern auch solche Kosten zu-
gerechnet werden, die zwar nicht durch die Produktion verur-
sacht werden, deren Verbrauch bei der Produktion aber meßbar 
ist. Beispielsweise werden die Personalkosten nicht durch einen 
Rettungsdiensteinsatz "verursacht", die Zeit, in der das Perso-
nal durch den Einsatz gebunden ist, läßt sich jedoch messen und 
bewerten. Einsatzkosten sind demnach solche Kosten, die durch 
einen Einsatz verursacht werden (variable Kosten), und die ei-
nem Einsatz direkt zugerechnet werden können (zurechenbare 
Mischkosten) . 

Dementsprechend sind Bereitschaftskosten "... in erster Linie 
die Kosten der Fahrzeuge und Arbeitskräfte während der Zeit, in 
der sie einsatzbereit, aber nicht eingesetzt sind "125 

Diese Kostengruppe entspricht den von Schmalenbach geprägten 
Kosten der "lebendigen" Betriebsbereitschaft, in welchen neben 
der Kosten für Maschinen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen 
(tote Betriebebereitschaft) auch die Kosten der Einsatzbereit-
schaft der Menschen enthalten sind126_ 

In Übersicht 8.3 sind diese Zusammenhänge dargestellt. Es wird 
deutlich, daß bei konstanter Betriebskapazität Einsatz- und Be-

123 Der Anteil variabler Kosten im Rettungsdienst liegt unter 10 %. Vgl. 
hierzu: Kühner, R.; Zu Kostenbegriffen a.a.O., S. 3. 

124 Kloock, Sieben, Schildbach; a.a.O., S. 51. 

125 Diederich, H.; Verkehrsbetriebs1ehre, a.a.O., S. 139. 

126 Schmalenbach, E.: Kostenrechnung und Preispo1itik, 8. Aufl., Köln Op1a-
den 1963, S. 57 f., zitiert nach Heinen, E.; Betriebswirtschaftliche Ko-
stenlehre, a.a.O., S. 371. 



Übersicht 8.3: UNTERSCHEIDUNG VON BEREITSCHAFTS- UND EINSATZKOSTEN 

,-----1 BEREITSCHAFTSKOSTEN EINSATZKOSTEN 1-------, 

Auslastungsgrad der 
Betriebskapazität 

I 
DIREKTE BEREITSCHAFTSKOSTEN MISCHKOSTEN 

I I 
Einsatzunabhängige Be- Einsatzunabhängige Be-
triebskosten, die triebskosten, die teil-
keinen direkten Bezug weise dem Einsatz zuge-
zur Einsatzleistung auf- rechnet werden können 
weisen 

FIXE KOSTEN (KAPAZITÄTSKOSTEN) 

PERIODENGESAMTKOSTEN 

Quelle: Kühner, R.; Zu Kostenbegriffen ... , a.a.O., S. 21 

DIREKTE EINSATZKOSTEN 

I 
Einsatzabhängige 

Kosten 

VARIABLE KOSTEN 

"' "' 0 
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reitschaftskosten keine unabhängigen Größen sind. Durch die 
Aufteilung der Mischkosten 127 entweder über die Zeit der Inan-
spruchnahme (Stückkosten} oder über den Grad der Kapazitätsaus-
lastung (Bereichskosten} erweisen sich die Bereitschaftskosten 
als ein Resdidualwert: je höher die Kapazitätsauslastung ist, 
umso geringer sind die Bereitschaftskosten. 

3.6.2 Kostenträger in den Rechnungen des Rettungsdienstes 

Der Schritt von der Kostenstellen- zur Kostenträgerrechnung 
wird im Rettungsdienst in der Form vollzogen, daß alle ermit-
telten Kosten bzw. die als tarifrelevant akzeptierten Aufwen-
dungen auf die Gebühren- bzw. Tariftatbestände verteilt werden. 
Als Bezugsgrößen für Kostenträgerzeitrechnungen werden entweder 

- Leistungsbereiche (Notfallrettung, Notarztsystem, Kranken-
transport}, oder 

Fahrzeugtypen (NAW, RTW, KTW) 

herangezogen. Aus der Tatsache, daß Tarife des Rettungsdienstes 
häufig nach Leistungsbereichen gegliedert sind, kann jedoch 
nicht in jedem Falle gefolgert werden, daß der Tarifbildung 
eine entsprechende Kostenrechnung zugrunde liegt. Häufig wird 
die Tariffestsetzung durch eine mehr oder weniger willkürliche 
Kostentenaufteilung auf die Leistungsbereiche vollzogen 12 B. 

Um die oben beschriebenen Abgrenzungsprobleme zwischen den ein-
zelnen Leistungsbereichen zu vermeiden, bietet sich auf den er-
sten Blick eine Kostenträgerrechnung an, die auf den Fahrzeug-
typ abhebt. Dabei wird unterstellt, daß RTW für Notfallein-
sä tze, KTW für Krankentransporte und NAW für Notarzteinsätze 
vorgehalten werden. In Rettungsdienstbereichen, in welchen die 
Zuweisungsstrategie 129 praktiziert wird, ist eine fahrzeugbezo-

127 Mischkosten können unter Berücksichtigung des Kosteneinwirkungsprinzips 
entweder den Einsatz- oder den Bereitschaftskosten zugeordnet werden. 
Vgl. hierzu: Kühner, R.; Zu Kostenbegriffen ... , a.a.O. S. 20 und 34. 

128 So wurde in Baden-Württemberg der Tarif bis 1983 durch eine Fixierung 
der Krankentransportgebühren determiniert. Alle auftretenden Kostenstei-
gerungen und Mehraufwendungen gingen zu Lasten der Gebühr für Notallein-
sätze. Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , 
a.a.O., Teil 1, S. 39 f. 

129 " ... dringliche Einsätze (Notfälle) werden prinzipiell von RTW bzw. NAW 
bedient und nicht dringliche Einsätze (Krankentransporte) von KTW." Len-
hart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte 
... , a.a.O., S. 21. 
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gene Differenzierung in der Kostenträgerrechnung angebracht. 
Eine derart strikte Trennung der Leistungsbereiche ist in der 
Praxis jedoch immer weniger gegeben (Tab. 5.3), eine rein fahr-
zeugbezogene Rechnung würde zu erheblichen Verzerrungen führen. 
Aus methodischen Gründen ist deshalb, auch in Kenntnis der be-
schriebenen Abgrenzungsprobleme, eine Kostenträgerzeitrechnung 
nach Leistungsbereichen zu präferieren. 

Auch beim Übergang von der Kostenträgerzeit- zur Kostenträger-
stückrechnung stellt sich die Frage nach einer geeigneten Be-
zugsgröße 
tungsdienst? 

was ist eigentlich eine Leistungseinbei t im Ret-

Als geeignete Bezugsgröße zur Kalkulation der Kosten der Inan-
spruchnahme bietet sich der Rettungsdiensteinsatz an, der wobei 
eine Differenzierung entsprechend der Leistungsbereiche ange-
bracht ist: "Kostenträger sind die jeweiligen Einsatzarten 
( ... ) .• 130 

Während der Einsatz eindeutig als Einzelleistung abgegrenzt und 
mit entsprechenden Kosten bewertet werden kann, muß für die 
Kalkulation der Kosten der Bereitschaftsleistung eine Bezugs-
größe (Kosten je Bereitschaftsstunde, Bereitschaftskosten je 
Schicht, je Woche, je Monat etc.) festgelegt werden. 

Zusätzlich zu der Unterscheidung zwischen Einsatz- und Bereit-
schaftskosten sind für Leistungsbereich Rettungsleitstelle als 
dritter Kostenträgergruppe die "rettungsdienstexternen Leistun-
gen (Beratungs- oder Informationsfunktion)" zu nennen. Eine mit 
vertretbarem Aufwand durchzuführende Kostenzuordnung wird, wenn 
nicht außergewöhnliche Gründe dagegen sprechen, über das Durch-
schnittsprinzipund die jeweils aufgewandte Zeit erfolgen. 

Bei einer Zusammenfassung der Überlegungen zur Kostenrechnung 
ist festzuhalten, daß die Planung der Kosten des Rettungs-
dienstes bis zur Kostenträgerrechnung dem Vorgehen der allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre folgen kann. Bei der Kostenträ-
gerrechnung sind jedoch angesichts der Besonderheiten der Lei-
stungserstellung in den einzelnen Kostenträgerbereichen die Ko-
sten der Inanspruchnahme (Einsatz-, Koordinationskosten), die 
Kosten für Beratung und Information, sowie die durch die mit 

130 "Vorläufige Richtlinien ... • (Hessen) , a. a. 0. , S. 14. In Hessen werden 
die Kostenträgerbereiche fahrzeugbezogen nach KTW, RTW, NAW abgegrenzt. 
Vgl.: daselbst. 
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der Obernahme rettungsdienstexterner Tätigkeit verursachten Ko-
sten einerseits, und die Kosten der Betriebsbereitschaft ande-
rerseits auszuweisen. Eine in der vorgestellten Form durchge-
führte Kostenrechnung ist deutlich abzugrenzen von den Rechnun-
gen zur Bildung von Tarifen. Ihr Ziel ist es, Grundlagen für 
betriebliche Entscheidungen zu schaffen, Kostenentwicklungen 
und mögliche Fehllagen aufzuzeigen, aber auch, und das ist für 
die Leistungsträger des Rettungsdienstes von besonderem Wert, 
die monetären Auswirkungen darstellen zu können, die im Ret-
tungsdienst durch die von den Entscheidungsträgern vorgegebenen 
Rahmenbedingungen (Zeitvorgaben, Bestandswerte, Mindestanforde-
rungen etc.) entstehen. 

Die Höhe der Tarife kann, unter Beachtung der Ziele der Tarif-
politik, ebenfalls aus dieser Kostenrechnung abgeleitet werden, 
allerdings müssen dabei die Beiträge der übrigen Finanzierungs-
träger einbezogen werden. Die Tarifbildung ist als ein Element 
der Finanzierung des Rettungsdienstes anzusehen, und die unter-
schiedlichen Finanzierungsmodalitäten bilden den Schwerpunkt 
des nachfolgenden Untersuchungsabschnittes. 
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IX. SYSTEME ZUR FINANZIERUNG DES RETTUNGSDIENSTES 

1. Aspekte der Finanzierung öffentlicher Aufgaben 

1.1 Der Finanzierungsbegriff und Arten der Finanzierung 

In der Betriebswirtschaftslehre werden mit dem Finanzie-
rungsbegriff sehr unterschiedliche Sachverhalte angesprochen. 
Traditionell wird mit Finanzierung die Beschaffung von 
langfristigem Kapital " 1 verstanden. Die Einbeziehung der 
kurzfristigen Kapitalbeschaffung führt zum "klassischen Finan-
zierungsbegriff", der" ... alle Vorgänge der Kapitalbeschaffung 
... • 2 umfaßt. Mit dem "erweiterten" oder "modernen" Finanzie-
rungsbegriff3 wird die Finanzierung über die reine Beschaffung 
hinaus auf alle Kapitaldispositionen bezogen, die zur Sicherung 
der Betriebsprozesse und zur Durchführung einzelner betriebli-
cher Maßnahmen notwendig sind. Die Verwendung dieses erweiter-
ten Finanzierungsbegriffes erweist sich bei der Diskussion öf-
fentlicher Aufgaben" ... insofern als fruchtbar, als seine Ver-
wendung 
Gebühren, 
hen, als 
würde. • 4 

dazu zwingt, Preisbildungsprozesse (Preise, Tarife, 
Beiträge, Kostensteuern) umfassender mit einzubezie-
es der klassische Finanzierungsbegriff erfordern 

Das Finanzierungssystem eines Betriebes kann durch die Ausprä-
gungen der Kriteriens 

Eigenschaften des Kapitalbedarf es (Größe, Dauer und Struktur 
des Kapitalbedarfes), 

Eigenschaften der Finanzierungsmöglichkeiten (Möglichkeiten 
der Kapitalzuführung, Einhaltung von Richtlinien, externe 
Ansprüche an Rechnungslegung und Information, etc.), sowie 

finanzwirtschaftlich relevante Ziele 

Thiemeyer, Th., Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 115. 

Daselbst; Wöhe bezeichnet diesen Terminus als "engen" Finanzie-
rungsbegriff. Wöbe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 660. 

Daselbst; Wöbe spricht in diesem Zusammenhang vom "weiten" Finan-
zierungsbegriff. 

4 Thiemeyer, Th.; Wirtschaftslehre a.a.O., S. 116 
5 Vgl. hierzu: Oettle, K.: Kriterien der Finanzierung öffentlicher Be-

triebe, in: ders. (Hrsg.): Grundfragen öffentlicher Betriebe, Bd. II, 
a.a.O., S. 59 - 80, hier: S. 63 ff. 
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dargestellt werden. Gerade im letztgenannten Kriterium liegen 
"die wichtigsten Unterschiede zwischen öffentlichen Betrieben 
und privaten Unternehmen " 6 Ein gewinnorientierter Un-
ternehmer " ... wird nur insoweit Kapitalbedarf empfinden, als 
er von dessen Deckung erwartet, daß sie seinen Rentabilitäts-
und seinen Sicherheitsansprüchen genügt." 7 Dagegen verfolgen 
öffentliche Betriebe Sachziele, die auch solche Investitionen 
erfordern, die ein privates Unternehmen wegen fehlender Renta-
biltiät nicht tätigen würde. 

Auch bezüglich der Kapitalbeschaffung zeigen sich zwischen öf-
fentlichen Betrieben und privaten Unternehmen deutliche Unter-
schiede. Während bei privaten Unternehmen zwischen Außen- und 
Innenfinanzierung, sowie zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung 
unterschieden wird 8 , kann die Finanzierung öffentlicher 
Betriebe erfolgen 

(a) über einen oder mehrere öffentliche Haushalte, 

(b) über ein spezielles Entgelt (Preis, Tarifentgelt, Gebühr, 
Maut, Zins, Pflegesatz, Beitrag, Umlage usw.) oder 

(c) über Zuschüsse 
triebszuschüsse) ... 9 

Dritter (Kapitalzuschüsse oder Be-

In der Praxis sind zahlreiche Kombinationen dieser drei Fi-
nanzierungselemente zu finden. 

Für den Rettungsdienst wurde, darauf ist bereits hingewiesen 
worden, dem Vorbild des Krankenhausbereiches entsprechend, das 
duale Finanzierungssystem 10 mit all seinen Vor- und Nachteilen 
übernommen. Diese J,daption erscheint schon deshalb problema · 
tisch, weil in beiden Aufgabenbereichen 

- die Aufgabenstellung und -präzisierung, 

6 ebd., S. 65. 
ebd., S. 65, Fn. 19. 

8 Einen Überblick über die Finanzierungsarten gibt: Wöhe, G.: Einführung 
... , a.a.O., S. 670 ff. 

9 Thiemeyer, Th.; Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Betriebe, Teil 
2, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), Heft 9 September 
1981, S. 417 · 423, hier: S. 419. 

10 Das System der dualen Finanzierung wird im Überblick dargestellt von: 
Heuwing, M.: Krankenhausfinanzierung: Daten, Fakten und Meinungen, in: 
der arzt im krankenhaus, 3/1984, S. 129 · 136, hier: S. 134. 
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- die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, 

die Organisationsformen, vor allem aber 

die Formen und Konsequenzen der betrieblichen Leistungs-
erstellung 

erheblich voneinander abweichen. Um zum letzten Punkt zwei Bei-
spiele zu geben: Im Krankenhausbereich liegt der Anteil va-
riabler Kosten bei 20 %, für den Rettungsdienst wird ein Anteil 
von weniger als 10 % angegeben 11. Außerdem liegt der Ausla-
stungsgrad von Krankenhäusern im Durchschnitt bei 83, 5 %, im 
Rettungsdienst werden dagegen die Kapazitäten höchstens zu 25 -
50 %, in ländlichen Einsatzbereichen nur zu 1 0 % in Anspruch 
genommen 12 . 

Bereits bei der Begründung für die Übernahme des dualen Fi-
nanzierungssystems wurde der Grundsatz der Finanzierung aus 
zwei Quellen mißachtet. Wenn erläutert wird, daß die Fi-
nanzierung teilweise über die Entgelte, teilweise über Steuer-
mittel bzw. über Spenden" 13 erfolgt, so ist bereits im Ansatz 
ein polygenes Finanzierungssystem zu erkennen 14 . Die Verteilung 
der Finanzierungslasten auf mehr als zwei Finanzierungsträger 
wird zwar in verschiedenen Rettungsdienstgesetzen ausdrücklich 
festgeschrieben 15 , trotzdem wird auch in aktuellen Kommentaren 
noch an der Fiktion einer dualen Finanzierung des Rettungs-
dienstes festgehalten16. 

11 Vgl. hierzu: Hübner, H.; Kostenrechnung ... , a.a.O., S. 46; Kühner, R.; 
Zu Kostenbegriffen ... , a.a.O., S. 4. 

12 Bundesminister für Jugend, Familien, Frauen und Gesundheit (Hrsg.) Daten 
des Gesundheitswesens - Ausgaben 1985 - Schriftenreihe des BMJFFG, Bd. 
154, Stuttgart 1985, S. 285; Kühner, R.; Zu Kostenbegriffen ... , a.a.O., 
S. 6, Fn 2; Schmiede!, R., Puhan, Th., Siegener, W.; Simulationsmodell 
"Rettungswesen" ... , a.a.O., S. 15 f., sowie Tafel 3 (S. 25). 

13 Arnold, J.; Rechtsfragen des Rettungsdienstes ... , a.a.O., S. 4. 

14 Die Nachteile von polygenen, aber auch von dualen Finanzierungssystemen 
werden beschreiben bei: Thiemeyer, Th.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. 
II. , a. a. 0. , S. 253 ( Fn. 10) . 

15 Siehe hierzu: § 8(4) RDG-Saar; § 14(2) BW-RettDG, eindeutig in: Rettungs-
dienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 15. 

16 Vgl. u.a.: Hommel, 0.: Gesetzlicher Rahmen verbesserte Rettungsdienst in 
Rheinland-Pfalz, in: der landkreis, 12/1985, S. 566- 567, hier: S. 567; 
Klingshirn, H.; Rettungsdienst in Bayern, a.a.O., S. 5. 
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In Anlehnung an die oben dargestellten Finanzierungsquellen frtr 
öffentliche Betriebe können für den Rettungsdienst vier Finan-
zierungsbereiche unterschieden werden (Übersicht 9.1): 

Tariffinanzierung: (Teil- )Finanzierung über den Preis, Benut-
zungsentgelte, Gebühren, etc.; 

Externe Finanzierung: Zuschüsse bzw. Kostenübernahmen aus öf-
fentlichen Haushalten oder durch Parafisci; 

Finanzierungsbei träge Dritter: zweckgebundene Zuschüsse von 
Stiftungen und gemeinnützigen Vereinen; 

interne Finanzierung: Eigenleistungen, Eigenmittel, Spenden. 

Der Umfang, in welchem die einzelnen Bereiche zur Finanzierung 
E?iner konkreten Aufgabe herangezogen werden (sollten), orien-
tiert sich am Umfang und der Intensität der Nachfrage des je-
weiligen Bedarfsträgers nach den Leistungen des entsprechenden 
Aufgabenbereiches. 

1.2 Die Festlegung von Quoten für einzelne Finanzierungsträger 

Ist der Nutzen aus der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe 
überwiegend auf eine homogene Bedarfsträgergruppe begrenzt, 
empfiehlt sich aus finanztechnischen Gründen die Beschränkung 
auf einen Finanzierungsträger (monistische Finanzierung) 17 . 
Auch bei heterogenen Bedarfsträgerstrukturen können beispiels-
weise durch sozialpolitische Entscheidungen monistische Finan-
zierungssysteme begründet werden, wobei vorwiegend die Preis-
bzw. Tariffinanzierung als Finanzierungsquelle angesehen 
wird 18 . Aber auch für die Finanzierung von öffentlichen Aufga-
ben ausschließlich aus Haushaltsmitteln lassen sich vielfältige 
Beispiele finden19_ 

17 Die Vorteile dieses Finanzierungssystems werden erläutert bei: Eichhorn, 
S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. II, a.a.O., S. 253, Fn 11. 

18 Daselbst. Ein derartiges Finanzierungssystem kann bei Vorliegen von öf-
fentlichem Interesse durch eine direkte, zweckgebundene Subventionierung 
ergänzt werden. 

19 In diesem Zusammenhang wird auf Angebote zum "Null-Tarif" oder gar auf 
die Prämierung der Inanspruchnahme einer öffentlichen Leistung hingewie-
sen. Vgl. hierzu: Thiemeyer, Th.: Möglichkeiten und Grenzen der Kosten-
deckung im Bereich der Infrastruktur, in: Archiv für öffentliche und ge· 
meinnützige Unternehmen, Bd. 11 (1979), S. 209 221, hier: S. 211; 
Oettle, K. : Ziele, Mittel und Orientierungshilfen der Gebührenpali tik, 
in: Oettle, K.(Hrsg.); Grundfragen öffentlicher Betriebe, Bd. II., 
a.a.O., S. 91 - 125, hier: S. 102 f. 



Übersicht 9.1: ELEMENTE DER FINANZIERUNG VON MISCHGÜTERN 

FINANZIERUNGSZIEL: GESAMTKOSTENDECKUNG 
~ 

Interessenquoten 
' 1-

TARIFFINANZIERUNG EXTERNE FINANZIERUNG INTERNE BEITRÄGE 

ein Gebührenträger 
mehrere Gebührenträ-
ger (Selbstbeteiligung) 

Preispolitik 
interne Subventionierung 
Preisregeln: 

Gewinnverzicht 
Gewinnerzielung 
Kostendeckung 
Kostenpreis 
Spitzenlastpreis 

Bemessungsgrundlage 
Wirklichkeitsmaßstab 
(differenzierter Preis 
nach Inanspruchnahme) 
Behelfsmaßstab 
(pauschalierte Preise) 

ein öffentlicher Haushalt 
mehrere öffentliche Haus· 
halte (Finanzierungsquoten) 

Subventionspolitik 
globaler Verlustausgleich 
limitierte Verlustabdeckung 
Zuschüsse nach festen Quoten 
Übernahme bestimmter Kosten-
arten 
(Teil-)Finanzierung von Be-
triebsteilen 
Bezuschussung je Leistungs-
einheit 

FINANZIERUNG DRITTER 

r I 
geplante Beiträge 

(Äquivalent für Interesse) 
ungeplante Beiträge (Verlust-
abdeckung) 

Freiwillige Leistungen 
monetäre Leistungen 
- Eigenmittel 
- Spendenakquisition 
kalkulatorische Leistungen 
(ehren- und nebenamtliche 
Mitarbeiter) 

zinsgünstige Darlehen 
Steuervergünstigung 
Bezuschussung nach Bevölkerungs-
anzahl oder Versorgungsfläche 

"' "' \D 
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Bei polygenen Finanzlerungssystemen werden die einzelnen Träger 
entsprechend der Intensltät ihrer Nachfrage an der Finanzierung 
beteiligt. Die Zuordnung der Finanzierungslasten erfolgt auf 
der Grundlage von Interessenquotienten, " ... die einen wenig-
stens einigermaßen begründeten Teilungsmaßstab abgeben." 20 Die 
Ermittlung solcher Quotienten ist jedoch kaum möglich, da 

nicht nur die Interessen der direkten und indirekten Bedarfs-
träger identifiziert und gewichtet werden müssen, sondern 
auch 

innerhalb einzelner Bedarfsträgergruppen eine Quotenbildung 
erfolgen muß. 

Der letztgenannte Problembereich zeigt sich deutlich für die 
gruppe der indirekten Bedarfsträger. Da das öffentliche In-
teresse weder nach Umfang noch in der Intensität den einzelnen 
Gebietskörperschaften zugewiesen werden kann, gibt es " ... kein 
allgemeines Prinzip zur Bestimmung der jeweiligen Interessen· 
quoten. Die Kostenteilung wird hier ausgehandelt werden müs-
sen." 21 

Als besonders schwierig gestaltet sich die Identifizierung von 
Interessenquoten für Leistungsträger. Es wurde bereits darge· 
legt, daß ihr Interesse weniger den Leistungen des Rettungs-
dienstes gilt, sondern die Teilnahme an der Erfüllung der Auf-
gabe im Vordergrund steht. Ob und in welchem Umfang sich Lei-
stungsträger überhaupt an der Finanzierung des Rettungsdienstes 
beteiligen (interne Finanzierung), wird normalerweise durch 
Verhandlungen geklärt, in Einzelfällen werden aber auch Finan· 
zierungsquoten in Gesetzen festgelegt 22 . Potentiellen Lei-
stungsträgern ist es, soweit es sich nicht um kommunale Ein-
richtungen handelt, grundsätzlich freigesteil t, sich an der 
Aufgabenerfüllung zu beteiligen. Damit übernehmen sie die mit 
der Aufgabenerfüllung verbundenen Pflichten freiwillig. 

Da die einzelnen Finanzierungsquoten komplementäre Größen dar· 
stellen, kann auch für den Bereich der Tariffinanzierung objek· 
tiv kein Anteilswert abgeleitet werden. Die Benutzungsentgelte 

20 Oettle, K.; Ziele, Mittel ... , a.a.O., S. 119. 

21 ebd., S. 120. 

22 In § 8(4) RDG Saar wird die Finanzierungsquote für Leistungsträger bei 
der Fahrzeugbeschaffung auf 20 % festgeschreiben, § 12(1) BW-RettDG sieht 
eine 10 %ige Eigenbeteiligung der Leistungsträger bei den "förderfähigen 
Kosten" vor. 
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sind so zu bemessen, daß sie zusammen mit der Förderung 
nach § 12 und der dort vorgesehenen Eigenleistung die Kosten 
( ... ) (des) Rettungsdienstes decken." 23 Das aus Gebühren zu 
deckende Finanzvolumen ergibt sich als Restbetrag nach Abzug 
der internen und externen 
handelte Quotierung oder 

Finanzierungsanteile, 
gar die Ableitung von 

eine ausge-
Interessen-

quotienten kann im Bereich der Tariffinanzierung nicht festge-
stellt werden. 

Bezüglich der Zuwendungen durch Dritte lassen sich a priori 
keine Finanzierungsquoten festlegen. Art, Umfang und Zeitpunkt 
der Zuwendungen (zweckgebundene Spenden, z.T. auch Sachspenden) 
ist von den Leistungsträgern kaum steuerbar, die Quote der Fi-
nanzierung durch Dritte ist deshalb auch nicht planbar. 

2. Finanzierungsbereiche 

2.1 Externe Finanzierung (Subventionen) 

2.1.1 Begründungen für Subventionszahlungen 

Eine Grundfrage der Systeme zur Finanzierung öffentlicher Auf-
gaben ist die Entscheidung, ob, in welchem Umfang und in wel-
cher Form sich der Staat an der Finanzierung beteiligt. Die Po-
litik der Subventionierung einer konkreten Aufgabe beeinflußt 
direkt den Belastungsumfang und die -struktur der übrigen Fi-
nanzierungsträger. 

Subventionen sind Geldzahlungen (Transfers) der öffentlichen 
Hand an (öffentliche oder private) Unternehmen, " ... von denen 
an Stelle einer marktwirtschaftliche Gegenleistung bestimmte 
Verhaltensweisen gefordert oder doch erwartet werden." 24 . Je 
nachdem, wie eng der Gesetzgeber den Subventionsgegenstand25 

definiert hat und das Vorhandensein dieser Leistung bzw. des 

23 § 14(1) BW·RettDG. 

24 Schmölders, G.: Finanzpolitik, 3 .Aufl., Berlin · Heidelberg · New York 
1970, S. 232; zum Subventionsbegriff vgl. auch: Hansmeyer, K.H.: Subven· 
tionen als wirtschaftspolitisches Instrument, in: Recktenwald, 
H.C.(Hrsg.): Finanzpolitik; Köln · Berlin 1969, S. 319 · 323; ders.: 
Transferzahlungen an Unternehmen (Subventionen), in: Handbuch der Fi· 
nanzwissenschaft, Bd. 1 (3.Aufl.), Tübingen 1977, S. 959 - 996. 

25 "Subventionsgegenstand oder Subventionsobjekt ist die Person oder Hand· 
lung, an die der Gesetzgeber die Zahlung einer Subvention knüpft." Hans· 
meyer, K.H.; Transferzahlungen ... , a.a.O., S. 972. 
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gewünschten Verhaltens überwacht, wird zwischen Subventionen 
ohne bzw. mit Verwendungsauflagen unterschieden. "Während bei 
den Transfers ohne Verwendungsauflagen das öffentliche Inter-
esse meist nur auf Umwegen erschlossen werden kann, repräsen-
tiert die Transferzahlung mit Verwendungsauflagen ( ... ) direkt 
den Gegenwert des öffentlichen Interesses, das der Empfänger 
mit seiner primär privatwirtschaftlich motivierten Tätigkeit 
..... 26 befriedigt. Je verbindlicher die Verwendungsauflagen, je 
dichter die Überwachung ihrer Einhaltung und je geringer die 
beim Unternehmen verbleibenden Freiheitsgrade bei der Disposi-
tion der Subventionsmittel, umso näher rückt die Subvention an 
einen Kaufakt, "... die Unterscheidung beider Gruppen wird zu 
einer "matter of accounting convention"." 27 

Im Zusammenhang mit der Finanzierung öffentlicher Unternehmen 
wird Wert auf die Unterscheidung zwischen Abgeltungen und Sub-
ventionen gelegt. Abgeltungen sind demnach " ... nicht als Sub-
ventionen ( ... ) zu qualifizieren, sondern beinhalten einen 
rechtlich gesicherten Anspruch für die im Gemeinschaftsinter-
esse erbrachten Leistungen Privater. " 28 Diese Unterscheidung 
wird hier nicht übernommen, da Abgeltungen im Prinzip als Sub-
vention mit besonders strengen Verwendungsauflagen anzusehen 
sind29 . 

Die Erörterung der Optionsgüter hat gezeigt, daß diese Güter 
neben dem individuellen Nutzen der Inanspruchnahme auch öffent-
lichen Optionsnutzen befriedigen. Wenn nun der Staat sein In-
teresse an der Sicherstellung dieses Optionsnutzen in der Form 
äußert, daß er das entsprechende Gut zum Subventionsgegenstand 
macht, kann die Höhe der Subvention als Äquivalent für die Ein-
schätzung des öffentlichen Nutzens durch den Staat angesehen 
werden. Mit der Theorie der Mischgüter in Verbindung mit dem 
Konzept der Meritorisierung kann damit ex post die Subventions-
politik zumindest teilweise begründet werden. "Der Ansatz ( ... ) 
gibt jedoch keine Informationen zur ex-ante-Begründung oder gar 
Einschränkung bestimmter Subventionen." 30 

26 ebd., S. 968. 
27 ebd., S. 970 mit Verweis auf Musgrave (The Theory of Public Finance). 
28 Urteil des VG Oldenburg zum "Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Ieistungen 

im öPNV" (§ 45a PBefG) v. 23.6.1983, in: Der Städtetag, Heft 1/1984, S. 
51 - 52, hier: S. 51. 

29 Vgl. hierzu: Thiemeyer, Th.; Wirtschaftlehre ... , a.a.O., s. 125. 

30 Hansmeyer, K.H.; Transferzahlungen ... , a.a.O., S. 985. 
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Die Unterscheidung zwischen Subventionen mit bzw. ohne Ver-
wendungsauflagen kann im Zusammenhang mit den Ausführungen zu 
öffentlichen bzw. meritorischen Gütern wie folgt interpretiert 
werden: 

- Subventionen ohne Verwendungsauflagen werden für Güter, Lei-
stungen oder Verhaltensweisen gewährt, die aus rein privaten 
Nutzenerwägungen produziert bzw. praktiziert werden, für 
welche allerdings auch öffentliche Nutzenbestandteile er-
kennbar sind (Aspekt der Mischgüter) . 

- Werden Auflagen für die Verwendung einer Subvention erlassen, 
so werden " ... dem Empfänger bestimmte Verhaltensweisen vor-
geschrieben, die er nach dem Empfang einhalten muß. "3 1 Der 
Subventionsempfänger ist also durch das Faktum und die Aus-
gestaltung der Subvention gehalten, sich anders zu ver-
halten, als dies unter ausschließlich individueller Nutzeu-
abwägung der Fall gewesen wäre (meritorischer Aspekt). 

2.1.2 Formen und Umfang der Subventionierung 

Ausschlaggebend für das Verhalten des Subventionsempfängers ist 
sowohl die Höhe der Subvention, als auch die Subventionsform. 

In der Subventionspolitik werden u.a. die folgenden Formen 
praktiziert32 

-globaler Verlustausgleich (ex post), 

limitierte Verlustabdeckung (ex post), 

Zuweisungen nach ex ante festgelegten Quoten, 

Übernahme der Finanzierung bestimmter Betriebsteile (im Ret-
tungsdienst: Rettungsleitstellen), 

Übernahme der Finanzierung bestimmter Kostenarten bzw. Ko-
stenartengruppen (z.B. Investitionskosten), 

Bezuschussung 
stungseinheiten, 

31 ebd., S. 968. 

nach produzierten oder abgesetzten Lei-

32 Thiemeyer, Th.; Möglichkeiten und Grenzen der Kostendeckung ... , a.a.O., 
S. 218 f.; vgl. auch: ders.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 129 f. 
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Zuweisungen aufgrund leistungsunabhängiger Kriterien, z.B. 
nach der Einwohnerzahl oder der Fläche eines Vecsor-
gungsgebietes33, 

Gewährung von (zinsgünstigen) Darlehen, 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, sowie 

Subventionierung der direkten Bedarfsträger oder -gruppen. 

Ziel jeder Subvention muß sein, daß sie " ... für den Empfänger 
der Subvention Anreize zum zieladäquaten Handeln schafft. "34 

Demnach ist die Frage, ob eine Subvention ihrer Höhe nach der 
entsprechenden Interessenquote des Staates entspricht, von 
nachrangiger Bedeutung. Wenn bereits mit einer geringen Subven-
tion das aus der Sicht des Staates anzustrebenden Verhalten er-
reicht wird, besteht auch bei intensivstem öffentlichen Inter-
esse kein Anlaß für eine höhere Subventionierung. Damit ist zu-
mindest eine Begründung gegeben, warum alle Ansätze, Interes-
senquoten nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu abzuleiten 
und zu fixieren, bislang gescheitert sind35 . So wird festge-
stellt, " ... daß in allen Fällen, in denen Kostenrechnungen als 
Basis für Preisfixierungen durch Aufsichtsbehörden oder als Ba-
sis für Erstattungs- oder Abgeltungsforderungen dienen, die 
"richtigen" Kosten zwischen den Parteien ausgehandelt wer-
den ... 36 Eine Gleichsetzung von Subventionshöhe und 
volkswirtschaftlichem Nutzen ist deshalb unzulässig, weil " 
die quasi "freiwillig" geleisteten Ausgleichszahlungen eher 
eine Untergrenze des tatsächlich gestifteten öffentlichen Nut-
zens widerspiegeln, da der Staat seine wahren Präferenzen ( ... ) 
kaum offenbaren wird."37 

Im Krankenhausbereich wird beispielsweise der Status quo im Fi-
nanzierungssystem als Ausdruck öffentlichen Interesses bzw. 

33 Vgl. als Beispiel die Bemessung der Zuweisungen zu den Betriebskosten des 
Rettungsdienstes in Nordrhein·Westfalen, in: Biese, A., Jocks, H., Runde, 
H.; a.a.O., S. 58 f. 

34 Thiemeyer, Th.; Möglichkeiten und Grenzen der Kostendeckung ... , a.a.O., 
s. 218. 

35 Vgl. als Beispiel: Zebisch, K.D.: Der soziale Nutzen des öffentlichen 
Personennahverkehrs als Grundlage für die Tarif· und Subventionspolitik; 
Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu 
Köln, Bd. 39, Düsseldorf 1979, S. 247 ff. 

36 ebd., S. 217. 

37 ebd., S. 72. 
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Nutzens interpretiert: " ... unter Berücksichtigung der Gegeben-
Leiten des bundesdeutschen Krankenhausmarktes ( ... ) läßt sich 
die Vorhaltung von Krankenhäusern durchaus als eine öffent1iche 
und damit vom Staat zu finanzierende Aufgabe erklären, nicht 
dagegen die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft • 38 

Hierzu ist folgendes festzustellen: 

nicht die materielle Vorhaltung von Krankenhäusern ist eine 
öffentliche Aufgabe, sondern die Sicherstellung eines aus-
reichenden, jederzeit verfügbaren Angebotes an Krankenhaus-
leistungen, also die Vorhaltung der "lebendigen" Betriebsbe-
reitschaft in ausreichendem Umfang39; 

die Tatsache, daß eine Aufgabe als öffentlich oder staatlich 
qualifiziert wird, bedeutet nicht, daß der Staat die Sicher-
stellung dieser Aufgabe auch zu finanzieren habe. Dies wird 
deutlich, wenn in anderem Zusammenhang geklagt wird, daß 

der Gesetzgeber oder die Verwaltung dazu (neigt). Auf-
gaben zu übertragen, ohne die Finanzierung gleichzeitig zu 
regeln." 40 

Interessante Ansätze zur Festlegung nutzenadäquater Inter-
essenquoten bietet die Diskussion um die Finanzierung des öPNV. 
Neben der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Lasten durch 

den Ausgleich von Minderentgelten 41 , 

die Übernahme von Investitionskosten 42 oder 

38 Eichhorn, S. ; Krankenhausbetriebs lehre, Bd. II, a. a. 0. , S. 262. Abshoff 
vertritt die Auffassung, daß diese Schlußfolgerung nicht unbedingt zwin-
gend sei. Vgl. hierzu: Abshoff, J.; Überlegungen für eine Neuordnung ... , 
a.a.O., S. 367. 

39 Eichhorn stellt selbst an anderer Stelle fest, daß ein öffentliches In-
teresse auch dafür bestehe, "... die notwendigen Krankenhausleistungen 
jederzeit sicherzustellen." ebd., S. 247. 

40 Thiemeyer, Th.; Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung ... , a.a.O., 
s. 216. 

41 Dies ist die "traditionelle Form" der Abgeltung l(emeinwirtschaftlicher 
Lasten. Vgl. hierzu: Zebisch, K.D.; Der soziale Nutzen des öPNV ... , 
a.a.O., S. 56 f. 

42 ebd., S. 63 f. Dieses Finanzierungssystem ist mit dem dualen Finan-
zierungssystem des Krankenhausbereiches vergleichbar. 
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die Ermittlung von "lei stungsgerechten 
preisen" für die öffentliche Hand43 

Daseinsvorsorge-

wird auch eine explizite Festlegunq von Quoten für einzelne 
Finanzierungsträgergruppen diskutiert44 _ Dieses Finanzierungs-
modell sieht vor, daß - ausgehend von den Gesamtkosten und den 
antizipierten Beförderungsfällen - ein Eckwert gebildet wird, 
der durch die Summe aller Erlöse zu decken ist- Da die 
Leistungen des öPNV nicht nur den direkten Nutzern (Fahrgäste) 
zugute kommt, sondern indirekt auch der Allgemeinheit (Umwelt-
effekte, Staukosten, Verkehrssicherheit, Regelmäßigkeit der 
Verkehrsverbindungen, Reservefunktion beim Ausfall anderer Ver-
kehrsmittel) ist es nicht zu rechtfertigen, " ___ den Verkehrs-
kunden über gesamtkastendeckende Tarife die Vorteile bezahlen 
zu lassen, die der Gesamtheit aller Bewohner eines Gebietes 
bzw_ der öffentlichen Hand zugute kommen." 45 Dieser, über den 
privaten Nutzenbereich hinausgehende Effekt der Bereithaltung 
eines öPNV-Angebotes, ist durch die öffentliche Hand zu 
finanzieren. Da jedoch praktikable Ansätze zur Quantifizierung 
des öffentlichen Bereitshaltungsnutzens weitgehend fehlen, " ... 
werden pragmatisch je nach Grad der gemeinwirtschaftliehen 
Anforderungen an das Leistungsangebot der Nahverkehrsunterneh-
men bis zu 20 % der Gesamtkosten je Beförderungsfall abgezo-
gen."46 Abweichungen vorn Kalkulationseckwert sind über die nor-
male Fahrpreisdifferenzierung hinaus dann möglich, wenn aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen (Tages-, Wochen-, Monats-, Jah-
resfahrausweise, Sonderangebote), aber auch aus bildungs-, so-
zial- oder Strukturpoltischen Gründen zusätzliche Rabatte ge-
währt werden. Die letztgenannte Gruppe der Fahrpreisermäßigun-
gen bildet zusammen mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen die 
"gemeinwirtschaftlichen Belastungen des öffentlichen Personan-

43 ebd., S. 69 ff. Das Konzept basiert auf der Offenlegung der Zah-
lungsbereistschaft durch die Bedarfsträger, diese können jedoch durch 
taktisches Verhalten (free-rider-Position) ihren eigenen Aufwand minimie-
ren. Die Verwendung von Umfrageergebnissen ist nur bedingt ein geeignetes 
Mittel zur Abschätzung der tatsächlichen Zahlungsbereitschaft. Vgl. 
hierzu: ebd., S. 74. 

44 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Verkehrspolitisches Konzept der deutschen 
Städte; Reihe F: DST-Beiträge zur Wirtschafts- und Verkehrspolitik, Heft 
5, Köln 1984 - Anhang: Fahrpreise im öPNV - Emprehlungen des Deutschen 
Städtetags und des Verbandes öffentlicher Verkehrsbetriebe (VöV) von 
1976, insbes. S. 43 ff .. Vgl. auch: Zebisch, K.D.; Der soziale Nutzen des 
öPNV ... , a.a.O., S. 75 ff. 

45 Zebisch, K.D.; Der soziale Nutzen des öPNV ... , a.a.O., S. 76. 

46ebd.,S.77. 
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nahverkehrs", die vom jeweiligen Politikbereich abzugelten 
ist. 47 Der noch verbleibende Teilkostensockel ist dann vom di-
rekten Nutzer (Fahrgast) über den Fahrpreis abzudecken. 

Selbst dann, wenn über Interessenquoten der Subventionsumfang 
bedarfsgerecht begründet (oder ausgehandelt) werden könnte, 
bleibt die Frage nach der Form der Subventionierung. "Es kommt 
( ... ) darauf an, Subventionsformen zu finden, die 

1. für die Unternehmen Anreize zum zieladäquaten Handels bieten 
und 

2. gleichzeitig die Liquidität der Unternehmen sichern." 48 

Dort, wo durch Subventionen ein Ausgleich zwischen Normal- und 
politisch begründeten Sondertarifen geschaffen werden soll, 
sind die Form und die Bemessung der Subvention weitgehend un-
problematisch, die Differenz zwischen Normal- und Sozialtarifen 
wird ausgeglichen49. 

Übernehmen externe Träger die Finanzierung bestimmter Ko-
stenartengruppen (z.b. die Investitionskosten), geraten die 
Leistungsträger in die Abhängigkeit von 

haushaltswirtschaftlichen 
träger5°, und/oder 

Zwängen desjder Finanzierungs-

47 Deutscher Städtetag (Hrs.); Verkehrspolitisches Konzept ... , a.a.O., An-
hang: Fahrpreise im öPNV ... , S. 47 f.; vgl. auch: Zebisch, K.D.; Der so-
ziale Nutzen des öPNV ... , a.a.O., S. 77 f. 

48 Thiemeyer, Th.; Möglichkeiten und Grenzen der Kostendeckung ... , a.a.O., 
s. 218 f. 

49 Obwohl auch hier Unterschiede in den Wirkungen von z.B. Einzelab-
geltungen, Monatsabgeltungen auf der Grundlage von durchschnittlichen 
bzw. tatsächlichen Beförderungsfällen, Finanzierungsformen etc. zu sehen 
sind. 

SO Vgl. hierzu beispielsweise: Art. 9(1) Bay RDG, § 12(2) und (3) RettDG-NW, 
sowie § 5(2) RDG-SH. Zu welchen Konsequenzen diese Abhängigkeit führen 
kann, zeigt das Beispiel der Krankenhausfinanzierung: Angesichts der 
schlechten Finanzlage der öffentlichen Haushalte hatte sich bis 1984 al-
lein bei den Bundesländern ein Investitionsstau mit einem Volumen von 12 
- 15 Mrd. DM angesammelt. Vgl. hierzu: Abshoff, J.; Überlegungen für eine 
Neuordnung ... , a.a.O., S. 369, sowie: Heuwing, M.; Krankenhausfinanzie· 
rung ... , a.a.O., S. 129. 
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- externen Einflüssen bei der Bedarfsplanung 51 . 

Hinzu kommt, 
für einzelne 
bedürftig ist. 

daß die Abgrenzung der Finanzierungstatbestände 
Träger häufig unscharf und interpretations-
So führt beispielsweise die Tatsache, daß zwi-

sehen kurz- und mittelfristigen Investitionen, Abschreibungen 
und Instandhaltungskosten Substitutionsbereiche liegen, bei der 
Zuordnung von Finanzierungslasten in aller Regel zu Schwierig-
keiten52. 

Ein globaler oder limitierter Verlustausgleich sichert zwar die 
Liquidität der Leistungsträger, bietet jedoch im Hinblick auf 
das Formalziel (W~rtschaftlichkei t) keinerlei Anreize zum 
zieladäquaten Handeln. Als Konsequenz muß bei genereller Zusi-
cherung der Verlustübernahme das wirtschaftliche Verhalten der 
Subventionsempfänger durch die Einführung von Kontroll- und 
Überwachungsmechanismen sichergestellt werden. 

Soll die Nachfrage nach bestimmten Gütern unterstützt werden 
und reagiert die Nachfrage nach diesen Gütern preiselastisch, 
so sind Transferzahlungen an die direkten Bedarfsträger der 
Subventionierung vorzuziehen. Durch diese Finanzierungsform 
werden Überwälzungs- und Inzidenzprobleme weitgehend vermieden, 
darüberhinaus können durch Transferzahlungen ungewollte 
Mitnahmeeffekte minimiert werden. Wird beispielsweise die 
Nachfragesteigerung einer bestimmten sozialen Gruppe nach einem 
bestimmten Gut angestrebt, so kann der Übergang von der 
Objektförderung (Subvention ltlrung von Betrieben oder Leistun-
gen) zur Subjektförderung (Transferzahlungen an die direkte 
Nachfragergruppen) in vielen Fällen zu besseren Ergebnissen 
führen 53 . 

51 Durch die Abtrennung der Planungsfunktion vom Kompetenzbereich des Lei-
stungsträgers entstehen z.T. Verantwortlichkeiten mit gegenläufigen In-
teressen. Betriebsrelevante Entscheidungen werden extern getroffen, dar· 
überhinaus werden" ... bei Entscheidungen über Investitionen ( ... ) Folge-
kosten bezüglich des Personal· und Sachmittel·einsatzes oftmals außer 
acht gelassen.• Metze, I.; Gesundheitspolitik, a.a.O., S. 116. 

52 Vgl. hierzu: Eichhorn, S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. II, a.a.O., S. 
260, Fn 13. 

53 Mit der Unterstützung der direkten Bedarfsträger wird der Bereich der 
Subventionen verlassen, da ''Transferdestinatar" in der Regel private 
Haushalte sind. Vgl. hierzu: Schmölders, G.; Finanzpolitik, a.a.O., S. 
225; Hansmeyer, K.H., Transferzahlungen ... , a.a.O., S. 321; Thiemeyer, 
Th.; Betriebswirtschaftslehre öffentlicher Betriebe, Teil 2, a.a.O., 419 
f., sowie: ders.: Wirtschaftlehre ... , a.a.O., S. 134 ff. 
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2.2 Tarif- bzw. Preisfinanzierung 

2.2.1 Preispolitik für private und öffentliche Güter 

In der ökonomischen Markttheorie erfüllt der (Gleichgewichts-) 
Preis bei Marktverhältnissen, die annähernd den Bedingungen der 
vollständigen Konkurrenz entsprechen, die folgenden Funktio-
nen54: 

er schafft einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage 
(Markträumungsfunktion), 

er zeigt die relative Knappheit von Gütern an (Indikator-
funktion), 

er lenkt die Produktionsmittel an der Ort der effektivsten 
Verwendung (Allokationsfunktion), 

über den Preis werden nicht-wettbewerbsfähige Anbieter und 
Nachfrager vom Markt verdrängt (Selektionsfunktion), außer-
dem wird 

durch die Bewertung von Produktionsfaktoren über den Preis 
die primäre Einkommensverteilung determiniert (Dis-
tributionsfunktion). 

Für den Einzelbetrieb ist der Preis, je nach Marktsituation, 
entweder ein Datum (Polypol), an das er sich mit seiner Absatz-
menge anpassen muß, oder es bestehen, aufgrund von Marktunvoll-
kommenheiten bzw. Monopoli sierungstendenzen, Gestaltungs spiel-
räume für eine aktive betriebliche Preispolitik. Aufgabe der 
Preispali tik von erwerbswirtschaftlichen Unternehmen ist es, 
die Unternehmensziele, i.d.R. eine langfristige Gewinnmaximie-
rung55, zu erreichen. Charakteristisch für eine betriebsindivi-
duelle Preispolitik ist, daß ". . . die außerbetrieblichen pro-
duktionspolitischen Wirkungen und vor allem die verteilungspo-
litischen Wirkungen nicht ins Bewußtsein treten."56 

54 Vgl. hierzu u.a.: Wilhelm, H., Corsten, H., Meier, B.: Staatliche Preis-
fixierung Formen, Instrumente, Probleme; in: Wirtschaftswis-
senschaftliches Studium (WiSu), Heft 1/1982, S. 29 - 34, hier: S. 29 f. 

55 Das System betriebliche Ziele wird u.a. beschrieben von: Wbhe, G.; Ein-
führung ... , a.a.O., S. 110 ff. 

56 Thiemeyer, Th.: Probleme und Besonderheiten der Preispolitik gemeinwirt-
schaftlicher Betriebe, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirt· 
schaftliehe Forschung (zfbf), Sonderheft 5: Gemeinwirtschaftliche Betrie· 
be und öffentliche Verwaltungen, Opladen 1976, S. 27 - 40, hier: S. 36. 
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Bei der Bereitstellung öffentlicher Güter stehen dagegen gerade 
diese außerbetrieblichen, vorn Markt, vorn Einzelbetrieb und von 
den Nachfragern nur unzureichend erfaßten Wirkungen im Mittel-
punkt des Interesses. Die Ziele von öffentlichen Unternehmen 
liegen in der Sache begründet, d.h. in der Darbietung von Lei-
stungen bzw. und der Deckung von Bedarf {Sachziele), wobei Ge-
sichtspunkte der Wirtschaftlichkeit {Formalziel) ergänzend hin-
zutreten57. "Erstere betreffen die besonderen öffentlichen Auf-
gaben, derentwegen der Betrieb tätig ist, letztere das gene-
relle Gebot, alle öffentlichen Aufgaben so wirtschaftlich wie 
möglich zu erfüllen. ( ... ) Kollidieren Bedarfsdeckungs- und 
Wirtschaftlichkeitsziele miteinander, so gehen die ersteren 
vor, weil sie die Existenz des Betriebes begründen und weil das 
Wirtschaftlichkeitsstreben ( ... ) nur Mittel zum Zweck ist.• 58 

Angesichts dieser unterschiedlichen Zielstellung muß auch die 
Preispolitik bei der Bereitstellung öffentlicher Güter anders 
ausgerichtet werden, als dies bei erwerbswirtschaftlicher Gü-
ter- und Leistungsproduktion der Fall ist. Da den Betrieben, 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, eine Vielzahl unterschied-
licher Ziele, Zielhierarchien und Rahmenbedingungen vorgegeben 
ist, existiert keine in sich geschlossene, einheitliche 
Preistheorie ... • 59 für öffentliche Unternehmen. 

Ansatzpunkt für eine Preispolitik öffentlicher Unternehmen sind 
die Ziele, die mit der Bereitstellung der jeweiligen Güter er-
reicht werden sollen. "Die Instrumentalfunktion der öffentli-
chen Betriebe {verlangt) vielgestaltige und elastische Preis-
bildungsverfahren, die zieladäquat { ... ) sein müssen. • 60 Durch 
diese Zielbezogenheit besteht u.a. die Möglichkeit, das Ausmaß 
der Preisbeeinflussung bzw. -adrninistration abzuschätzen. Ent-

57 Die Zielsysteme öffentlicher Unternehmen werden u.a. erl. von: Oettle K.: 
Über den Charakter öffentlich-wirtschaftlicher Zielsetzung, in: ders. 
(Hrsg.) Grundfragen öffentlicher Betriebe, Bd. I, a.a.O., S. 2 - 35; 
Thiemeyer, Th.: Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen als Er-
kenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre und als wirtschaftspoliti-
sches Instrument, in: Eichhorn, P. (Hrsg); Betriebswirtschaftliche Er-
kenntnisse ... , a.a.O., S. 125 - 144, hier: S. 131 f.; ders.; Wirt-
schaftslehre ... , a.a.O., S. 25 ff. 

58 Oettle, K.; Ziele, Mittel ... , a.a.O., S. 101 f. 

59 Thiemeyer, Th.; Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen ... , 
a.a.O., S. 137. 

60 ders.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 166. 
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sprechend der Intensität der staatlichen Preisbeeinflussung 
wird unterschieden zwischen6 1 

staatlich-administrierten Preisen, 

teil- (staatlich) administrierten Preisen, und 

privat administrierten Preisen. 

Während bei staatlich-administrierten Preisen (z.B. Gebühren, 
Höchst- Mindestpreise, Richtpreise) der preispolitische Hand· 
lungsspielraum der jeweiligen Leistungsträger aufgehoben oder 
doch weitgehend eingeschränkt ist, bleiben bei teil-admini-
strierten Preisen den Betrieben Möglichkeiten zu einer eigen-
ständigen Preispolitik. Die Administration beschränkt sich auf 
die Beeinflussung der Preise durch Verbrauchsteuern oder 
Preisregulierungen auf vorgelagerten Produktions- und Handels-
stufen " 62 

"Unter privat-administrierten Preisen werden solche verstanden, 
die aufgrund eingeschränkten oder sogar fehlenden Wettbewerbs 
durch die Anbieter allein unter Kosten- und Ge-
winngesichtspunkten festgesetzt werden (können). " 63 Um Preise 
privat administrieren zu können, muß der entsprechende Anbieter 
die Position eines Preisführers (bei abgestimmtem bzw. paral-
lelem Verhalten der übrigen Marktteilnehmer) oder eines Monopo-
listen einnehmen. Eine hohe Preis- oder Substitutionselastizi-
tät der Nachfrage verhindert allerdings häufig die Durchsetzunq 
überhöhter privat-administrierter Preise auf dem Markt. 

Für die Diskussion im Rahmen dieser Arbeit ist ausschließlich 
die erstgenannte Gruppe administrierter Preise von Interesse, 
also Preise, die sich durch folgende Eigenschaften auszeich-
nen64: 

61 Zum Begriff und zur Bedeutung administrierter Preise vgl. u.a.: Baum, H.: 
Staatlich-administriete Preise als Mittel der Wirtschaftspolitik; Schrif-
ten zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Bd. 46, Ba-
den-Baden 1980, insbes. S. 23 ff.; ders.: Grundsätze für eine wirt-
schaftspolitische Neuorientierung, in: Wirtschaftsdienst, Oktober 1980, 
S. 486 492; Aberle, G.: Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik; 
Schaeffers Grundriß des Rechts und der Wirtschaft, Abt. III, Bd. 65, Ber-
lin, Köln, Mainz 1980, S. 143 ff. 

62 Baum, H.; Grundsätze ... , a.a.O., S. 486. 

63 Aberle, G.; Wettbewerbstheorie und -politik, a.a.O., S. 144. Ausführlich 
hierzu: Baum, H.; Staatlich-administrierte Preise ... , a.a.O., S. 23 f. 

64 Baum, H.; Staatlich-administrierte Preise ... , a.a.O., S. 24 f. 
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die Preisfreiheit der Marktpartner ist eingeschränkt, 

die Einhaltung der Preisbildungsvorschriften wird überwacht, 

die Preise sind i.d.R. politische Preise, und 

die verfolgten Ziele sind nicht mehr rein ökonomisch, 
eine Kombination von ökonomischen, sozialen und 
schaftliehen Zielsetzungen. 

2.2.2 Preisdifferenzierung und interne Subventionierung 

sondern 
gesell-

Ein Grundelement der Preispolitik für öffentliche Güter stellt 
die Preisdifferenzierung bzw. die interne Finanzierung dar. 
"Die interne Subventionierung gehört in den Bereich monopoli-
stischer Marktspaltung und Preisdifferenzierung." 65 Diese Form 
der Preispolitik ist nicht auf öffentliche Güter begrenzt, auch 
im erwerbswirtschaftlichen Bereich wird sie in der Form prakti-
ziert, daß ein Unternehmen Güter gleicher Art zu unter-
schiedlichen Preisen verkauft. ( ... ) Das Ziel der Preisdiffe-
renzierung besteht darin, durch Bildung von Teilmärkten den Ge-
winn zu vergrößern." 66 

Bei der Preisbildung für öffentliche Güter wird häufig auf das 
Mittel der internen Subventionierung zurückgegriffen. Der Un-
terschied zwischen Preisdifferenzierung und interner Subvention 
ist vor allem in der jeweiligen Motivation zu sehen. Während 
die Preisdifferenzierung in der Erwerbswirtschaft in erster Li-
nie der Verfolgung der Unternehmensziele Gewinn-, Umsatz- oder 
Marktanteilsmaximierung dient, vollzieht sich der Vorgang der 
internen Subventionierung " ... durch Überschußerzielung auf be-
stimmten Teilmärkten und Bezuschussung anderer Teilmärkte. Es 
handelt sich um einen besteuerungsähnlichen Vorgang zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben."67 

Eine Unterscheidung beider preispolitischen Mittel ist im Ein-
zelfall deshalb schwierig, weil die Instrumente der internen 

65 Thiemeyer, Th.; Besonderheiten und Probleme der Preispolitik ... , a.a.O., 
s. 36. 

66 Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 591. In wettbewerbspolitischem Zu-
sammenhang ist für den Vorgang der Preisdifferenzierung auch der Begriff 
Preisdiskriminierung geläufig. 

67 Thiemeyer, Th.; Besonderheiten und Probleme der Preispolitik ... , a.a.O., 
S. 36; vgl. auch: Kneips, G.: Zur Problematik der internen Subventionie-
rung in öffentlichen Unternehmen, in: Finanzarchiv, N.F. Bd. 45, Heft 2 
(1987), S. 268 - 283, hier: S. 269. 
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Subventionierung weitgehend denen der Preisdifferenzierung ent-
sprechen68: 

räumliche Preisdifferenzierung (regionale Marktaufspaltung), 

zeitliche Preisdifferenzierung (Bildung von Teilmärkten je 
nach Nachfragezeitpunkt), 

materielle Preisdifferenzierung (Differenzierung der Preise 
nach Verwendungszweck bei unterschiedlichen Nachfrageelasti-
zitäteil (z.B. bei Speise- und Industriesalz, Trink- und 
Industriealkohol), sowie 

Mengenrabatte, soweit diese nicht auf Kosteneinsparungen in-
folge von Massenproduktion (economies of scale) zurückzufüh-
ren sind. 

Neben einer Preisdifferenzierung besteht auch die Möglichkeit, 
über eine Leistungsdifferenzierung eine interne Subventionie-
rung herbeizuführen. Eine Leistungsdifferenzierung liegt dann 
vor, wenn " ... gleiche Gebühren für ungleichartige Leistungen 
..... 69 erhoben werden. 

Die Durchsetzbarkeit von preispolitischen Maßnahmen zur in-
ternen Subventionierung hängt von der Marktsituation und von 
der Preis- bzw. Substitutionselastizität der Nachfrage auf den 
betroffenen Teilmärkten ab (Abb. 9.1). Monopolistische oder mo-
nopolähnliche Marktstrukturen und eine preisunelastische Nach-
frage begünstigen eine Preissetzung mit dem Ziel der internen 
Subventionierung. Allerdings kann eine zu starke Belastung des 
"besteuerten" Teilmarktes dazu führen, daß marktexterne Ent-
wicklungen einen erheblichen Nachfragerückgang verursachen und 
das gesamte Finanzierungssystem gefährdet wird (Abb. 9.2). 

68 Vgl. hierzu: Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 593 f.; Oettle, K.; 
Ziele, Mittel ... , a.a.O., S. 112; Aberle, G.; Wettbewerbstheorie und 
Wettbewerbspolitik, a.a.O., S. 56 f. 

69 Oettle, K.; Ziele, Mittel und Orientierungshilfen ... , a.a.O., S. 112. 
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Abb. 9.1: Funktionsweise der internen Subventionierung 

P. Teilmarkt 1 
f 

s 

P, Teilmarkt 2 

0 

s 

D 

Abb. 9.2: Schwellenpreise als Störfaktoren der internen 
Subventionierung 

Solche Entwicklungen können beispielsweise durch eine Änderung 
der öffentlichen Meinung bezüglich der Nützlichkeit des besteu-
erten Gutes ausgelöst werden, der gleiche Effekt kann aber auch 
durch eine Verhaltensänderung bei Nachfragedeterminierern (z.B. 
Verschreibungspraxis der Ärzte) verursacht werden. 

Der Widerstand der Nachfrager gegen einen "besteuerten" Preis 
wird umso größer sein, je höher der "Steuer- "Anteil zur inter-
nen Subventionierung ist, und je geringer der Bezug des Preises 
zur gebotenen Leistung wird 70 . Besonders der fehlende Lei-
stungsbezug der Preise kann, auch bei an sich unelastischer 
Nachfrage, zur Suche nach Alternativen bzw. Vermeidungsmöglich-
keiten führen. Für nahezu jedes Gut mit unelastischer Nachfrage 
existiert ein Schwellenpreis, ab welchem die Nachfrage auf 

70 Die Problematik des von der Leistung losgelösten Pflegesatzes wird erör-
tert von: Abshoff, J.; Überlegungen für eine Neuordnung ... , a.a.O., S. 
369 f. 
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Preisänderungen zunehmend flexibel reagiert. Ein Ziel der 
Preispolitik für öffentliche Güter muß daher sein, die Preise 
bzw. die Tarife so zu gestalten, daß der Leistungsbezug für di-
rekte, aber auch für indirekte Bedarfs- und Finanzierungsträger 
erkennbar bleibt und vorhandene Schwellenwerte für elastische 
Nachfragereaktionen nicht überschritten werden. 

2.2.3 Überlegungen zur Preisbildung von Mischgütern 

Angesichts der Existenz von Schwellenpreisen kommt der Tarifge-
staltung große Bedeutung für die Durchsetzbarkei t von Preisen 
zu. In diesem Zusammenhang sind Rezepturen nicht zu empfehlen, 
die a priori " ... bestimmte Preise (oder Gebühren usw.) an be-
stimmte Kosten oder bestimmte Preisteile an bestimmte Ko-
stenteile ( ... ) binden wollen ( ... ). Die Preissturktur dient -
und das gilt bei pri va twirtschaftl ich- erwerbswirtschaftlicher 
Orientierung ebenso wie bei öffentlich-wirtschaftlichen Zielen 

als wichtiges absatzpolitisches Instrument, dessen man sich 
durch ( ... ) Bindungen an Kostengrößen nicht voreilig begeben 
sollte." 71 

Die Preise (Gebühren) für öffentliche Güter werden entweder auf 
der Grundlage von Wirklichkeitsmaßstäben oder unter Verwendung 
von Behelfsmaßstäben kalkuliert. "Im ersten Fall werden die je-
weils in Anspruch genommenen Leistungsmengen und bei Gebühren-
differenzierung auch die etwaigen anderen Differenzierungsmerk-
male genau oder wenigstens stufengerrau erfaßt." 72 Bei der Ge-
bührenberechnung nach Behelfsmaßstäben wird auf Zurech-
nungsschlüssel zurückgegriffen und unterstellt, es bestehe zwi-
schen ihm und dem tatsächlichen Verbrauch ( ... ) ein mehr oder 
weniger enger Zusammenhang." 73 Welcher Maßstab im konkreten 
Fall der Gebührenermittlung zugrundezulegen ist, wird neben 
Praktikabilitätsgesichtspunkten auch durch externe Preisbil-
dungsrichtlinien vorgegeben. So ließen sich beispielsweise im 
Krankenhaus die Mehrzahl der Einzelleistungen je Pflege- bzw. 
Krankenhei tsfall erfassen und einzeln abrechnen, statt dessen 
wird jedoch mit dem pauschalierten Behelfsmaßstab "Pflegetag" 
operiert. 

71 Thiemeyer, Th.; Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen ... , 
a.a.O., S. 137. 

72 Oettle, K.; Ziele, Mittel ... , a.a.O., S. 114. 

73 Daselbst. 
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In der Praxis der Gebührenermittlung wird mehr und mehr ver-
sucht, durch eine Kombination von Wirklichkeits- und Be-
helfsmaßstäben die Tarifstruktur einerseits zieladäquat, ande-
rerseits aber noch praktikabel zu gestalten. Konsequenz solcher 
Bemühungen sind häufig gespaltene Tarife mit einer Grundgebühr 
als mehr oder weniger exakt ermittelte Kostengebühren für die 
Inanspruchnahme 74 , häufig noch ergänzt durch vielfältige Tarif-
zuschläge. 

Bei bestimmten Zielkonstellationen bzw. Vorgaben kann al-
lerdings ein gespaltener Tarif, soweit durch seine Struktur die 
Inanspruchnahme eines Gutes gefördert wird, zu unerwünschten 
Resultaten führen. So werden zunehmend Bedenken geäußert, ob 
ein "werbender" Tarif im Energiebereich oder in der Wasserwirt-
schaft • ... noch als "gemeinwirtschaftlich", als "im öffentli-
chen Interesse" erscheinen kann ...• 75_ 

Mit diesen Ausführungen wird deutlich, daß es eine generelle, 
in sich geschlossene Preistheorie für öffentliche Betriebe 
nicht geben kann. Die Aufgaben, die Zielvorstellungen, die 
strukturellen und organisatorischen Eigenschaften der Betriebe, 
die herrschenden Marktbedingugen und die mit der Preisbildung 
angestrebten Verhaltensänderungen der Nachfrager bzw. Bedarfs-
träger sind zu vielgestaltig, als daß "aprioristische" Preissy-
steme eine zielbezogene Preisgestaltung zuließen. Da der Preis 
auf den Märkten der öffentlichen Unternehmen in erster Linie 
eine Instrumentalfunktion für die Erreichung der Sachziele der 
Unternehmen erfüllt, wird empfohlen, daß die Preisbildungs- und 
Tarifierungstechniken auf die Aufgaben des jeweiligen Einzel-
falles abgestellt werden (kasuistische Preistheorie)76_ 

2.2.4 Zur Frage der Eigenbeteiligung der direkten Bedarfsträger 

Gesundheitsgüter sind überwiegend dadurch gekennzeichnet, daß 
für den direkten Bedarfsträger Experten den Bedarf festlegen 
und die Solidargemeinschaft den Preis für die Bedarfsdeckung 

74 Beispiele: Kanalisationsgebühr, Telefongebühr, Strompreis, etc. 

75 Thiemeyer, Th.; Besonderheiten und Probleme der Preispolitik ... , a.a.O., 
s. 39. 

76 Daselbst. Vgl. auch: ders.; Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Be-
triebe, Teil 2, a.a.O., S. 421; ders.; Wirtschaftlehre ... , a.a.O., S. 
167. 
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trägt_ Angesichts der besonderen Rahmenbedingungen 77 und der 
Entwicklungen im Gesundheitswesen, die durch die Stichworte 
"Kostenexplosion" und "Ineffizienz" beschrieben werden können, 
wird immer wieder gefordert, die direkten Bedarfsträger durch 
eine Selbstbeteiligung in die Finanzierung des Gesundhei tswe-
sens einzubinden. Vom Einsatz dieses Instrumentes " ... zur Er-
höhung der Wirtschaft-lichkeit der Nachfrage • 78 werden u.a. 
die folgenden Wirkungen erwartet79, 

eine bewußtere Nachfrage nach Gesundheitsgütern (kein "krank-
feiern", kein "Kurlaub", etc.), 

sparsamer Umgang mit Gesundheitsgütern ( z. B. mit Medika-
menten}, 

Kontrolle der Nachfragedeterminierer (Ärzte} durch die direk-
ten Bedarfsträger (Patienten}, 

wirtschaftliche Verschreibungspraxis der Ärzte, 

Änderung des Nachfrageverhaltens, z.B. durch Substitution von 
teueren durch billigere Medikamente, sowie 

Erhöhung des Bewußtseins für die eigene Verantwortlichkai t 
beim direkten Nachfrager. 

Mit der Einführung einer Selbstbeteiligung wird im Grundsatz 
auf der einen Seite eine finanzielle Entlastung der Krankenkas-
sen, auf der anderen Seite eine Begrenzung der Nachfrage auf 
das "Angemessene• 80 angestrebt. 

Eine Entlastung der Krankenkassen wird, unabhängig von der Form 
der Selbstbeteiligung und der Nachfragereaktion, nur dann er-

Mehreinnahmen bzw. Ko-reicht, wenn 
stenentlastungen 

die Summe 
größer ist, 

der 
als 

verfahrens der Selbstbeteiligung. 
die Kosten des Erhebungs-

So wurde beispielsweise von 

77 Vollständige finanzielle Absicherung der Patienten im Krankeitsfall, ver-
bunden mit der unterstellten Dysfunktion des "moral hazard" (Ausdehnung 
der medizinischen Nachfrage über das Notwendige hinaus). Siehe hierzu 
ausführlich: Schaper, K.: Kollektivgutprobleme einer bedarfsgerechten 
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Frankfurt 1978, S. 90 ff. Eine 
entsprechende Analyse bieten auch: Grüske, K.D., Heinzmann, W.: Ineffizi-
enz im Gesundheitswesen: Ursachen und Reformmöglichkeiten, in: Wirt-
schaftsdienst, Heft 2 I 1987, S. 76 - 82, hier: S. 76 f. 

78 Metze, I.; Gesundheitspolitik, a.a.O., S. 78. 

79 Vgl.: ebd., S. 78 f. 

80 Schaper, K., Kollektivgutprobleme ... , a.a.O., S. 214. 
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den Krankenkassen in Bayern auf die bereits eingeführte Erhe-
bung einer Selbstbeteiligung im Rettungsdienst verzichtet, weil 
" ... Aufwand und Erlös in krassem Mißverhältnis zueinander ste-
hen. " 81 

Ausschlaggebend für die Wirksamkeit einer Selbstbeteiligung in 
Hinblick auf eine Nachfragedämpfung sind 

die Höhe der Beteiligung (nicht nur der Erhebungsaufwand muß 
gedeckt sein, die Beteiligung muß für den direkten Bedarfs-
träger "merklich" sein82), 

die gewählte Form der Selbstbeteiligung83 , sowie 

der Preiselastizität der Nachfrage nach den entsprechenden 
Gesundheitsgütern. 

Wird durch eine zu hohe Selbstbeteiligung das Ziel der Nachfra-
gedämpfung erreicht oder gar übertroffen, kann die Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen in Konflikt mit dem sozialpolitischen 
Ziel einer bedarfsgerechten Inanspruchnahme von Gesundheitslei· 
stungen kommen, darüberhinaus sind unerwünschte Verteilungswir-
kungen nicht auszuschließen84. 

Bei preisunelastischer Nachfrage erweist sich die Selbstbe-
teiligung als untaugliches Mittel zur Beeinflussung der Nach-
frage, übrig bliebe allenfalls ein Entlastungseffekt für die 

81 Sitzmann, H.; Finanzierbarkeit des Rettungsdienstes ... , a.a.O., S. 68. 

82 Vgl. hierzu: Schaper, K.; Kollektivgutprobleme ... , a.a.O., S. 236 f., 
sowie Metze, I.; Gesundheitspolitik, a.a.O., S. 79. 

83 Die Grundformen der Selbstbeteiligung sind der prozentuale und der abso-
lute Selbstbehalt, sowie kombinierte Beteiligungsmodelle. Die unter-
schiedlichen Beteiligungsformen und ihre Auswirkungen werden erläutert 
von: Schapers, K.; Kollektivgutprobleme a.a.O., S. 215 ff. Vgl. 
auch: Scheil, X. B.: Die Selbstbeteiligung als Steuerinstrument der Ko-
stenentwickung in der GKV, in: Wirtschaftsdienst, Heft 7 I 1980, S .. 397 
- 400. 

84 Zu diesen Punkten wurde von sozialwissenschaftlicher Seite in den vergan-
genen Jahren eine intensive Diskussion geführt. Vgl. u.a.: Pfaff, M.: 
Kann die Selbstbeteiligung gleichzeitig "sozial tragbar" und "kostendämp-
fend" sein? in: Sozialer Fortschritt, 34. Jg. 1985, Heft 12, S. 272 -
276; Schneider, M.: Sozial tragbare und kostendämpfende Selbstbeteili-
gung, in: Sozialer Fortschritt, 35. Jg. 1986, Heft 1, 2, S. 29- 34; 
Hoffmann, J.: Selbstbeteiligung in der GKV - Eine Analyse vom Standpunkt 
der ökonomischen Theorie der Politik, in: Sozialer Fortschritt, 36. Jg. 
1987, Heft 4, S. 83 - 85. 
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Krankenkassen und eine partielle Umverteilung der Gesundheits-
kosten von der Solidargemeinschaft auf die Kranken 85 . 

Verschiedene Untersuchungen zur Beeinflussung der Nachfrage 
über den Preis zeigen, daß ein Entlastungseffekt für die Kassen 
auf Dauer nicht unbedingt erwartet werden kann. Zwar wurde bei-
spielsweise nach der Einführung einer Prämie für nicht genutzte 
Krankenscheine kurzfristig ein Rückgang der Primärnachfrage be-
obachtet, dieser Effekt wurde jedoch überkompensiert durch 
einen" ... überproportionalen Anstieg des Leistungsbedarfes pro 
Behandlungsfall, d.h. ( ... ) (durch die) von den Ärzten autonom 
festgesetzte Sekundärnachfrageausweitung." 8 6 

Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen stellen einige Autoren 
fest, daß sich eine Selbstbeteiligung meist an die 
falschen Adressaten" 87 wendet. Nicht die Patienten, sondern die 
Experten, im Gesundheitswesen in erster Linie die Ärzte, defi-
nierten den Umfang der Nachfrage. Wenn durch die Selbstbeteili-
gung die Nachfrage beeinflußt werden soll, so wird vorgeschla-
gen, die Selbstbeteiligung auf die Nachfragedeterminierer zu 
verlagern, beispielsweise in Form einer Globalvergütung der Re-
zepte. Dies könnte allerdings nicht direkt, sondern nur über 
die ärztlichen Standesorganisationen erfolgen. "Die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen bräuchten diese finanzielle Belastung 
zunächst nicht an den einzelnen Arzt weiterzureichen. Lediglich 
das Gesamthonoraraufkommen würde entsprechend reduziert." 88 

Dieser Vorschlag besitzt derzeit wohl kaum eine Realisierung-
schance. Wird die Einführung einer Selbstbeteiligung disku-
tiert, so ist ausschließlich von der finanziellen Beteiligung 
der direkten Bedarfsträger die Rede. Bewirkt sie unter günsti-
gen Bedingungen eine Nachfragedämpfung, so ist die "Über-
legenhei t des Marktes" erwiesen, wirkt sie nicht, so ist ge-

85 Vgl. hierzu u.a.: Saekel, R.: Ordnungspolitische Reformen im Ge-
sundheitswesen? in: Wirtschaftsdienst, Heft 4 I 1985, S. 176 - 183, hier: 
s. 181. 

86 Schapers, K.; Ko1lekitvgutprobleme ... , a.a.O., S. 295. Auch andere Auto-
ren weisen auf die Erfahrungen mit ''perversen Steuerungseffekten'' einer 
Selbstbeteiligung hin; vgl. u.a.: Pfaff, M.; Kann die Selbstbeteiligung 
gleichzeitig ... , a.a.O., S. 273; Hofmann, J.; Selbstbeteiligung in der 
GKV ... , a.a.O., S. 85. 

87 Herder-Dorneich, Ph.; Wachstum und Gleichgewicht ... a.a.O., S. 201. 

88 ebd., S. 185; ähnlich auch bei: Lampert, H.: Verfassung und Struktur 
a.a.O., S. 289 f. 
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zeigt, daß die Konsumenten die realisierte Leistungsmenge wün-
schen ..... 89. Nach dieser Sichtweise kann Selbstbeteili-
gung in der Praxis nie scheitern ... 90 Der Effekt ist in j_edem 
Fall die Einbindung eines zusätzlichen Finanzierungsträgers. 

2.3 Finanzbeiträge Dritter 

Ein weiteres Element der Finanzierung öffentlicher Aufgaben ist 
in der finanziellen Beteiligung Dritter zu sehen. Aus der Be-
reitstellung öffentlicher Güter ziehen neben den direkten Be-
darfsträgern und den bereits genannten indirekten Bedarfs-
trägern auch andere Trägergruppen Nutzen. Wenn diese Gruppen 
identifiziert und die ihnen zufließenden Nutzenpotentiale zu-
mindest annähernd erfaßt werden können, bietet sich die Mög-
lichkeit, soweit politisch erwünscht und wirtschaftlich durch-
führbar, eine nutzenorientierte Reinternalisierung durch 
eine finanzielle Mitbelastung der jeweiligen Drittnutzer zu 
schaffen." 91 Eine nutzenorientierte Finanzierungsbeteiligung 
Dritter kann über Marktprozesse kaum erfolgen, da diese Nutzar-
gruppen häufig weder abgrenzt, noch die Nutzenpotentiale abge-
schätzt werden können. Als eine Möglichkai t zur Einbeziehung 
Dritter wird die Erhebung von Sonderabgaben empfohlen92 . Sind 
die entsprechenden Nutzergruppen abgrenzbar und klein genug, 
ist, bei Gültigkeit entsprechender rechtlicher Rahmenbedingun-
gen (Eigentumsrechte), einer Finanzierungsbeteiligung auf der 
Grundlage von Verhandlungen der Vorzug einzuräumen. Dieser, als 
"Coase-Theorem" bekannten Empfehlung kann allerdings nicht 
grundsätzlich gefolgt werden93 . Auch freiwillige Finanzie-
rungsbeiträge, z.B. in Form von Spenden, sind denkbar und wer-
den praktiziert, allerdings haben diese für die Finanzplanung 
den Nachteil, da sie ex ante kaum kalkulierbar sind. 

89 Hofmann, J.; Selbstbeteiligung in der GKV ... , a.a.O., S. 85. 
90 Daselbst. 

91 Zebisch, K.D.; Der soziale Nutzen des öPNV ... , a.a.O., S. 103; ähnlich 
auch bei: Thiemeyer, Th.; Besonderheiten und Probleme ... , a.a.O., S. 28. 

92 ebd., S. 337 ff. 

93 Vgl. hierzu: Musgrave, Musgrave, Kullmer; Die öffentlichen Finanzen ... , 
Bd. 1, a.a.O., S. 74. 
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2.4 Interne Finanzierung 

Das Element der internen Finanzierung wird in Veröffentli-
chungen und Stellungnahme zur Finanzierung öffentlicher Unter-
nehmen häufig vernachlässigt. Ursache hierfür ist, daß bei der 
Erfüllung von öffentlichen Aufgaben dieses Finanzierungselement 
nicht vorgesehen ist. Im Rahmen einer Untersuchung über den 
Rettungsdienst kann jedoch auf diesen Finanzierungsbereich 
nicht verzichtet werden, da sich hier die Leistungsträger frei-
willig in nennenswertem Umfang an der Finanzierung der Aufgabe 
beteiligen. Diese Beteiligung wird, darauf wurde bereits hinge-
wiesen, in einigen landesrechtliehen Regelungen ausdrücklich 
festgeschrieben. 

Ein Abgrenzungsproblem ergibt sich in diesem Zusammenhang be-
züglich der kommunalen Rettungsdienste. Wenn die Investitionen 
und Betriebskosten dieser Rettungsdienste aus den Haushalten 
der kommunalen Träger finanziert werden, könnte auch hier von 
einer internen Finanzierung gesprochen werden. Da die Finanzie-
rung aus öffentlichen Haushalten jedoch generell der externen 
Finanzierung zugeordnet wurde, können als interne Finanzie-
rungselemente nur die Beiträge der Sanitätsorganisationen in 
ihrer Funktion als Leistungsträger im Rettungsdienst angesehen 
werden. 

Die interne Finanzierung ist dadurch gekennzeichnet, daß der 
Leistungsträger mit eigenen bzw. nur ihm zugänglichen Mitteln 
( z. B. zweckgebundene Spenden für den 
stungsträgers) zur Aufgabenerfüllung 

Rettungsdienst des Lei-
beiträgt. Die Übernahme 

von Finanzierungsteilen ist für die Leistungsträger entweder 
eine planbare Größe, oder ein entsprechender Finanzierungsbe-
darf tritt ungeplant auf und muß kurzfristig gedeckt werden. 

Geplante bzw. planbare Finanzierungsbeiträge liegen bei-
spielsweise vor, wenn 

- die Übernahme der Aufgabe mit einer Finanzierungsver-
pflichtung in definiertem Umfang verbunden ist, 

der Leistungsträger akquirierte Spenden zur Kostendeckung 
einbringen muß, und/oder 

durch den Einsatz von nicht oder nur symbolisch entlohnten 
Mitgliedern der Leistungsträger der Aufwand für die Lei-
stungserstellung reduziert wird. 
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Eine ungeplante Mitfinanzierung liegt immer dann vor, wenn Lei-
stungsträger unvorhergesehene Einnahmeausfälle, die u.a. durch 
einen Rückgang oder eine Verlagerung der Nachfrage verursacht 
werden können, absichern muß. Häufig ist nicht geregelt, ob und 
in welcher Form solche Finanzierungsdefizite bei anderen 
Finanzierungsträgern abgefordert werden können. Ist eine ent-
sprechende Überwälzung nicht möglich, bleibt die Aufbringung 
der Mittel ein Problem der Leistungsträger9 4 . 

3. Finanzierungssysteme im Rettungsdienst 

3.1 Rechtsgrundlagen der Finanzierung 

Der Rahmen für die Durchführung des Rettungsdienstes wird durch 
die einschlägigen Rechtsgrundlagen in den Bundesländern ge-
setzt. Diese Grundlagen, die überwiegend in speziellen Ret-
tungsdienstgesetzen fixiert sind (Anlage 1), enthalten mehr 
oder weniger präzise Vorgaben zur 

Aufgabenstellung, 

Organisation, 

Kontrolle und 

Finanzierung 

des Rettungsdienstes. Die Aussagen zur Finanzierung legen in 
unterschiedlicher Form und Eindeutigkeit die Vergehensweise 
fest für: 

die Aufteilung der Finanzierungslast auf einzelne Finanzie-
rungsträger, 

die Ermittlung und Ausgestaltung der Tarife bzw. Gebühren, 

die Durchführung eines Finanzausgleiches zwischen einzelnen 
Leistungsträgern (horizontaler Finanzausgleich), sowie 

94 Auf entsprechende Beispiele wird hingewiesen bei: Kühner, R., Walter, N.; 
Organisation und Kosten ... , a.a.O., S. 191 f., Frank, E.: Finanzierungs-
probleme, in: DRK (Hrsg.); 4. Rettungskongreß Wiesbaden 1978, a.a.O., S. 
114 - 118, hier: S. 117; RettungszweckverbandSaar (Hrsg.); 10 Jahre 
Rettungszweckverband, a.a.O., S. 49 und 51. 
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die Verrechung von Überschüssen bzw. Unterdeckungen (tem-
porärer Finanzausgleich). 

Da diese Regelungen nur selten umfassend und in der erfor-
derlichen Eindeutigkeit dargelegt worden sind, mußten in-
zwischen in einigen Bundesländern die landesrechtliehen Rege-
lungen vor allem in Hinblick auf die Finanzierungskonzeptionen 
"nachgebessert" werden95. 

Die Finanzierung des Rettungsdienstes wird zwar im Grundsatz 
durch die entsprechenden Gesetze der Bundesländer geregelt, 
aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Kompetenz-
bereiche sind jedoch andere Regelwerke zu beachten (Übersicht 
9. 2) : 

Übersicht 9.2: RECHTSGRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG DES 
RETTUNGSDIENSTES 

PBefG RettDG KAG 

externe 
Finanzierung X 

Tarif-
finanzierung X X X 

interne 
Finanzierung X 

Zuwendungen 
Dritter (X) 

PBefG: Personenbeförderungsgesetz 
RettG: Rettungsdienstgesetze der Länder 
KAG: Kommunalabgabengesetze der Länder 

das Personenbeförderungsgesetz 
heitlich jede entgeltliche oder 

(PBefG) regelt 
gewerbsmäßige 

bundesein-
Personenbe-

förderung, also auch den "Gelegenheitsverkehr zum Zwecke des 
Krankentransports •. Nach § 51 ( 6) PBefG in Verbindung mit § 
39 PBefG ist die Landesregierung oder eine beauftragte Ge-

95 Für Baden-Württemberg vgl.: Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 2; in 
Nordrhein-Westfalen wurden 1982 durch eine Änderung von § 12(3) RettDG NW 
die Betriebskostenzuschüsse des Landes auf maximal 20 % begrenzt_ 
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nehmigungsbehörde ermächtigt, Beförderungsentgelte für den 
Rettungsdienst festzusetzen 96 ; 

durch die Kommunalabgabengesetze der Bundesländer wird, in 
Verbindung mit den jeweiligen Gemeinde- und Kreisordnungen, 
u.a. Form und Umfang der kommunalen Gebührenfestsetzung und 
-erhebung geregelt97. 

als weiteres für die Finanzierung des Rettungsdienst be-
deutsames Bundesgesetz ist die Reichsversicherungsordnung 
(RVO) zu nennen, in welcher u.a. die Ansprüche der Versi-
cherten gegenüber den gesetzlichen Krankenversicherungen und 
damit in Grenzen auch der Umfang der Gebührenfinanzierung 
definiert werden98. 

Wenn keine andere Regelungen getroffen sind, unterliegt der 
Rettungsdienst den Bestimmungen des Personenbeförderungsge-
setzes. Eine Entbindung von den eLnschlägigen Vorschriften zur 
Genehmigungspflicht und zur Tarifpflicht erfolgt nach den Be-
stimmungen der "Freistellungs-Verordnung" 99 dann, wenn er auf 
hoheitlicher Grundlage durchgeführt wird 100 . In Bundesländern, 
in welchen der Rettungsdienst nicht als hoheitliche Aufgabe an-
erkannt ist, z. B. in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersach-
sen, bildet das PBefG neben den landesrechtliehen Regelungen 
die Grundlage des Rettungsdienstes. 

Wie eng die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen nebeneinander-
liegen, zeigt das Beispiel des Rettungsdienstes in Berlin. Die 
Berufsfeuerwehr als kommunale Einrichtung führt den Rettungs-
dienst als hoheitliche Aufgabe durch, die Einsätze werden nach 
der Feuerwehrgebührenordnung mit Bezug auf das "Gesetz über die 

96 Mit der Novellierung des PBefG wurde 1983 der unhaltbare Zustand besei-
tigt, daß bei der Festlegung von Krankentransportgebühren zwar Nichtbe-
troffene zu beteiligen waren, wogegen die betroffenen Leistungs- und Fi-
nanzierungsträger kein Mitwirkungsrecht hatten. Vgl. hierzu: Kühner, R.; 
Tarife und Tarifsysteme ... , a.a.O., S. 6 f. 

97 Vgl. als Beispiel § 6 KAG NW. 
98 Gerlach, W.; Versicherungsleistungen bei Krankentransporten, a.a.O., S. 4 

ff. 
99 "Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vor-

schriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung)" v. 
30.8.1962; in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. I, 1170, § I, 
Nr. 2 _ 

100 Vgl. für den Rettungsdienst Nordrhein-Westfalen: Biese, A., Jocks, H., 
Runde, H.; a.a.O., S. 16. 
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Gebühren und Bei träge" 1 01 abgerechnet. Für die übrigen Lei-
stungsträger im Rettungsdienst (Sanitätsorganisationen, private 
Unternehmen) wurde eine Höchstpreisverordnung auf der Grundlage 
des PBefG erlassen 102. 

3.2 Elemente der externen Finanzierung 

3.2.1 Finanzierungsregien der Rettungsdienstgesetze 

Die landesrechtliehen Regelungen des Rettungsdienstes un-
terscheiden in ihren Aussagen zur Finanzierung überwiegend zwi-
schen Investitions- und Betriebskosten 103 , wobei die Grenze 
zwischen beiden Kostenartengruppen allerdings uneinheitlich ge-
zogen worden wird. Bezüglich der Finanzierung der Investitions-
kosten werden konkrete Investitionstatbestände (Fahrzeugbe-
schaffung, Errichtung von baulichen Anlagen, Errichtung und 
Ausstattung von Rettungsleitstellen usw.) benannt, die in Ver-
bindung mit Höchstförderbeträgen entweder vollständig oder zu 
einem festgelegten Anteilssatz aus öffentlichen Haushalten fi-
nanziert werden. Voraussetzung für eine Subven tionierung von 
Investitionen ist überwiegend die Inventarisierung in einem 
Landes- oder Bereichsrettungsdienstplan. Einige Subventi-
onszusagen werden unter Haushaltsvorbehalt 104 gestellt, sodaß 
bei knappen Haushaltsmitteln durchaus auch Investitionsstaus 
entstehen können. 

3.2.2 Umfang der externen Finanzierung (Übersicht 9.3) 

Die Finanzierungsbei träge der Bundesländer zum Rettungsdienst 
liegen auf sehr unterschiedlichem Niveau. Die Skala reicht von 
einem Jahresaufwand von über 40 Mio. DM (Nordrhein-Westfalen) 
bis zur weitgehenden finanziellen Enthaltsamkeit (Niedersach-
sen). Die Angaben der Bundesländer zu ihrem jährlichen Finan-
zierungsaufwand sind nicht in jedem Fall direkt vergleichbar, 

101 Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, B1n 1620. 

102 ebd., Bin 1625. 

103 Zur Unterscheidung dieses Begriffspaares vgl.: Kühner, R.; Zu Ko-
stenbegriffen ... , a.a.O., S. 30f. 

104 Vgl. als Beispiel: § 5(2) RDG-SH. 



Übersicht 9.3: UMFANG DER EXTERNEN FINANZIERUNG IN DEN BUNDESLÄNDERN 

BUNDESLAND SUBVENTIONSGEGENSTAND AUFWENDUNGEN ( 1986) in Tsd. DM 
Investitionen Betriebskosten Inventitionen Betriebskosten sonstige Kosten 

Baden-Württem- Land: 90 % der bau- keine 9.000 keine 1 . 900 (Aus-
berg liehen Anlagen (incl. bildung ReSan) 

Berg-, Luft- u. 
Wasserrettung) 

Bayern Land: 100 % der not- keine 20.000 keine keine 
wendigen Einrichtun-
gen, insbes. Fahrzeuge 
(incl. Berg- und 
Wasserrettung) 

Berlin Berufsfeuerwehr: Finanzierung über keine Angabe Ausbildung 
Bremen Trägerhaushalt, soweit nicht der Feuerwehr 
Harnburg durch Gebühren gedeckt 

Hessen Land: Zuschüsse für 1 Personalst. 1 . 700 1 . 700 1 . 200 (Aus-
die Erst-und Wieder- Rettungsleit- bildung ReSan) 
beschaffung von Fahr stelle; Be-
zeugen, Ausstattung triebkosten 
von Leitstellen der Leistellen 
Kommunen: keine 2 Personal- 3.400 Zuschüsse für 

stellen Leit- Berg- und 
stelle. Wasserrettung 

Niedersachsen Land: keine (seit keine keine keine ca.1.000 (Aus-
1981 ausgesetzt bildung ReSan, 

Deckung von Defi 
ziten der Luftr. 

~--~--------------- ----

(Fortsetzung nächste Seite) 

N 

"' "' 



Übersicht 9. 3: (Fortsetzung) 

-
Nordrhein- Land: An- und \üedcr- Max. 20 % der 18.000 23.200 incl. 
Westfalen beschaffung der An- zuwendungs- RTH- Betr. k. 

lagegüter fähigen Betr.k zuschüssen 
Kommunen: keine Übernahme der 56.800 

nicht gedeck-
ten Kosten 

Rheinland- Land: 75 % der An- Unterhaltung 3.007 6.456 
Pfalz und Wiederbeschaf- der Leitstel-

fung (Fahrzeuge und len ( incl. 
Ausrüstung der Leit- Personal-
stellen nach Pau- kosten 
schalbeträgen) 
Kommunen: 25 % der ca. 1 . 000 
An- und Wiederbe-
schaffung, soweit 
nicht durch Lei-
stungsträger 

Saarland Land: Rettungs- Unterhaltung 
mittel: 50 % der Leitstel- 800 
Rettungswachen: 50 % le (incl. Per-
Leitstelle: 100 % sonalkosten 164 1. 128 
Kommunen :(Rettungs- Ausgleich von 1. 300 
zweckverband) : Kostenunter-
Rettungsmittcl: 30 % deckungen 255 
Rettungswachen: 50 % 240 

Schleswig- Land: Zuschüsse an 600 
Holstein Kommunen zum Bau von 

Rettungswachen 
--------------------

Quellen: Landesrechliehe Regelungen, abgedruckt bei: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1 
Anfrage bei den zuständigen Länderministerien (Frühj.1988) 

Ausbildung der 
Feuerwehr 

870 (Ausbildung 
ReSan, Luftrettung) 

172 Defizit 
Luftrettung, 
89 Leistungsträger 

200 Luftrettung 
204 Ausbildung ReSa n 

N 
lJ1 .._, 
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die Ausgabentitel umfassen z.T. sehr unterschiedliche Finan-
zierungstatbestände105. 

Für die unterschiedlichen Investitionsbereiche werden in Über-
sicht 9.4 die Finanzierungsquoten einzelner Bundesländer ausge-
wiesen. 

Übersicht 9.4: FINANZIERUNGSQUOTEN IM INVESTITIONSBEREICH 

BUNDESLAND LEITSTELLEN RETTUNGSWACHEN FAHRZEUGE 

Baden-
Württemberg 90 % 90 % --

Bayern 100 % 100 % 100 % 
fernmeldemäßige Ausstattung I 

Hessen 100 % -- Zuschüsse 

Niedersachsen -- -- --

Nordrhein-
I Westfalen 100 % 100 % 100 % 

Rheinland-
Pfalz 100 % -- 75 % 

Saarland 100 % 50 % Land 50 % Land 

I 
50 % Zweckverb. 30 % Zweckverb. 

Schleswig-
Holstein Zuschüsse 

Für die Stadtstaaten lassen sich keine entsprechenden Quoten 
angeben, da dort die Kosten des Rettungsdienstes, soweit die 
Berufsfeuerwehren betroffen sind, durch den allgemeinen Feuer-
wehrhaushal t abgedeckt werden. In Berl in und Harnburg erhalten 
die beteiligten Sanitätsorganisationen und privaten Unternehmen 
für ihre Tätigkeit im Rettungsdienst keine Zuschüsse aus öf-
fentlichen Haushalten. In Bremen sind die Sanitätsorganisatio-

105 Die Investitionsbeiträge des Saarlandes, von Rlleinland-Pfalz und von 
Nordrhein-Westfalen betreffen ausschließlich den bodengebundenen Ret-
tungsdienst, in Bayern sind auch Leistungen für die Berg- und Wasser-
rettung, in Baden-Württemberg für die Berg-, Luft- und Wasserrettung ent-
halten. Die Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg in Hbhe von 6,755 Mio. 
DM wurden im Rechnungsjahr 1985 wie folgt verteilt: bodengebundener Ret-
tungsdienst 63,4 %, Luftrettung 18,4 %, Wasserrettung 12 % und Bergwacht 
5,9 %. Vgl. hierzu: Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und So-
zialor·dnung (Hrsg.): Rettungsdienst in Baden-Württcmberg - Organisation, 
Leistung und Finanzierung, Stuttgart 1987, S. 12 ff. 
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nen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr in die Sicherstellung des 
Rettungsdienstes eingebunden, sie bekommen dafür"- .. die nach-
gewiesenen notwendigen Aufwendungen, die nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen ansatzfähig sind, ( ... ) durch die Feu-
erwehr Bremen erstattet ..... 106. 

Die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland subventionieren auch Betriebskosten des Ret-
tungsdienstes. Bis auf Nordrhein-Westfalen beschränken die Län-
der jedoch ihre Zuschüsse auf die Rettungsleitstellen. In er-
ster Linie werden die Kosten des Lei tstellenpersonals, teil-
weise aber auch Kommunikations- und Leitungskosten ganz oder 
teilweise von den jeweiligen Ländern getragen. In Hessen sind 
auch die Kommunen an der Finanzierung des Leitstellenpersonals 
beteiligt 107 . 

In Nordrhein-Westfalen erhalten die Aufgabenträger des Ret-
tungsdienstes vom Land 
nach Abzug eines 
schrauberbetrieb108 

Zuweisungen zu den Betriebskosten, die, 
Festbetrages fuL~ den Rettungshub-

nach Einwohnerzahl und Versorgungsfläche bemessen werden 109, 

auf maximal 20 % der zuwendungsfähigen Betriebskosten be-
grenzt sind 110 , und 

- einen Anteil von 10 % für den Betrieb der Rettungsleitstelle 
enthalten 111 . 

Die in Übersicht 9. 3 ausgewiesenen "sonstigen Ausgaben" der 
Bundesländer beziehen sich vorwiegend auf Zuschüsse für die 

106 "Vereinbarung über die Mitwirkung im Rettungsdienst"(Bre) v. 11.10. 
1978, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bre 1721, Pkt. 8 (S. 3). 

107 "Vereinbarung über den Ausbau und die Durchführung ... "(Hessen) v. 10.2. 
1978, a.a.O., Anlage, Pkt II. (S. 3). 

108 Vom bewilligten Gesamtzuschuß erhalten die Träger bei Beteiligung am 
" ... gemeinschaftlichen Betrieb von Rettungshubschraubern ( ... ) als Zuwei~ 
sung zu den zuwendungsfähigen Betriebskosten (§ 2) einen Festbetrag von 
je 5.000 DM jährlich." "Verordung über die Gewährung von Zuweisungen zu 
den Betriebskosten (Betriebskosten VORettG)" v. 13.7.1976, in: Gerdel-
mann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, NW 2120, § 6(1). 

109 Beispiele zum Berechnungsverfahren sind dargestellt bei: Biese, A., 
Jocks, H., Runde, H.; a.a.O., S. 58 ff. 

110 § 12(3) RettDG NW. 
111 § 4(2) Betriebskosten VORettG, vgl. auch: Biese, A., Jocks, H., Runde, 

H.; a.a.O., S. 61. 
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Ausbildung von Rettungssanitäter, sowie die Einrichtung und den 
Betrieb von Luftrettungsstützpunkten. 

Soweit die Feuerwehren den Rettungsdienst durchführen, erfolgt 
die rettungsdienstspezifische Ausbildung des Personals im Rah-
men der Laufbahnordnung, spezielle Zuschüsse werden nicht aus-
gewiesen. Übernehmen die Sani tä tsorgani sa tion die Sicherstel-
lung des Rettungsdienstes, wird die Ausbildung des Ret-
tungsdienstpersonals von den Bundesländern im Rahmen von pau-
schalen Zuweisungen 112 , durch fallbezogene Zuschüsse 113 oder 
durch die vollständige Übernahme der Ausbildungskosten 114 ge-
fördert. 

Für den Aufbau und die Durchführung der Luftrettung geben die 
Bundesländer entweder Investitionsbeihilfen für die Beschaffung 
von Rettungshubschraubern 115 oder die Einrichtung von Hub-
schrauberlandeplätzen116, oder sie geben, wie in Nordrhein-
Westfalen, allgemeine Betriebskostenzuschüsse. 

Einen Überblick über Fördermittel, die vom Land Nordrhein-West-
falen zwischen 1975 und 1988 für den Rettungsdienst be-
reitgestellt worden sind, gibt Abb. 9.3. Zwischen 1976 und 
1980, also in der Phase des Auf- und Ausbaus des Rettungs-
dienstes, wurden die bereitgestellten Finanzmittel von jährlich 
30 auf 60 Mio. DM verdoppelt, seit 1983 liegt der Beitrag des 
Landes relativ stabil bei 40 Mio. DM. Auffällig sind die struk-
turellen Änderungen der Zuschüsse im Zeitablauf. Lagen ur-
sprünglich die Investitionsmittel über den Betriebskostenzu-
schüssen, wurden nach 1976, in einer Phase der "personellen 
Nachrüstung", deutlich mehr Mittel für Betriebsko-
stenzuweisungen aufgewandt. zu Beginn der 80-er Jahre wird, bei 
erheblicher Reduzierung der Betriebskostenzuweisungen, eine 

112 Vgl. die Zuschüsse des Saarlandes bei: Kühner, R., Walter, N.; Organisa· 
tion und Kosten ... , a.a.O., Teil 1, Tab. 11.3 (S. 205). 

113 In Niedersachsen werden zu den Kosten der Ausbildung zum Rettungssanitä· 
ter Zuwendungen " ... bis zur H6he von 50 Z der Gesamtkosten bewilligt." 
RdErl d. Ministers für Soziales von 16.11.1978, in: Gerdelmann, Korbmann, 
Kutter; a.a.O., Nds 2021, Pkt. 4.1. 

114 "Vereinbarung über den Ausbau und die Durchführung ... "(Hessen), a.a.O., 
Anlage, Pkt. I.l.a. 

115 In Baden·Württemberg ist sind die Kosten der Beschaffung von Rettungs· 
hubschraubern, im Gegensatz zu bodengebundenen Rettungsmitteln, als för· 
derfähig anerkannt (§ 15(2) BW·RettDG). 

116 Vgl. hierzu: "Luftrettung in Bayern ... ", a.a.O., S. 23. 
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zweite Investitionspahse deutlich. Seit 1982 wurde das Investi-
tionsvolumen wieder deutlich zurückgenommen, die Zuweisungen 
für Betriebskosten wurden weitgehend konstant gehalten. 
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Abb. 9.3: Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen zum 
Rettungsdienst (1975 - 1988) 

Einen völlig anderen Verlauf zeigt die strukturelle Entwicklung 
der Haushaltsmittel, die in Rheinland- Pfalz für den Rettungs-
dienst bereitgestellt worden sind (Abb. 9.4). Für die beiden 
Finanzierungsbereiche Betriebskosten und sonstige Zuwendungen 
sind die bereitgestellten Mittel relativ konstant geblieben, 
allerdings steigen die Investitionsmittel in den vergangenen 
Jahren deutlich an. Auch in den kommenden Jahren ist mit einer 
Steigerung der Investitionsmittel zu rechnen, da die Rettungs-
leitstellen in Rheinland-Pfalz modernisiert werden müssen. Auf-
fällig ist die Entwicklung der Betriebskosten, die bis 1981 im 
Zuge des Ausbaus der Rettungslei tstellen kontinuierlich ange-
stiegen sind. Nach einer Oberprüfung des notwendigen Personal-
bestandes wurden die entsprechenden Aufwendungen deutlich re-
duziert, seit 1984 steigt der erforderliche Mittelbedarf ent-
sprechend den allgemeinen Personal-kostensteigerungen. 
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Abb. 9.4: Zuschüsse des Landes Rheinland·Pfalz zum 
Rettungsdienst (1975 - 1988) 

3.2.3 Die Mitfinanzierung durch die Kommunen 

Die Abschätzung der flnanziellen Beteiligung der Kommunen wird 
dadurch erschwert, daß nur ausnahmsweise eine Finanzierungsver-
pfllchtung in den landesrechtliehen Regelungen direkt verankert 
ist. So sind beispielsweise im Saarland die Kommunen nicht di-
rekt in die Finanzierung des Rettungsdlenstes eingebunden. Da 
Jedoch der Rettungszweckverband, elne Einrichtung der Land-
kreise und des Stadtverbandes Saarbrücken ( § 2 (2) RDG Saar), 
den Rettungdlenst mit finanziert (§8(3) und (4) RDG Saar), be-
steht indirekt eine Finanzierungspflicht für die Kommunen 117 . 

Vor allem dort, wo der Rettungsdienst durch kommunale Ein-
richtungen sichergestellt wird, besteht für die Kommunen eine 
Finanzierungspflicht, soweit die Kosten nicht durch sonstige 
Einnahmen oder spezlelle Gebühren abgedeckt werden. Auch in Be-
reichen, in welchen der Rettungsdienst nicht durch kommunale 

117 Über den Umfanz dieser Mitfinanzierung informiert: "Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des Rettungszweckverbandes für das Haushaltsjahr 1986", 
in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 1, Saarl 2343. 
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Einrichtungen durchgeführt wird, werden die Kommunen in einigen 
Bundesländern zur Mitfinanzierung herangezogen 118 . 

Welches Ausmaß die finanzielle Belastung der Kommunen erreichen 
kann, zeigt eine Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben 
aus den 
(Tab. 9.1). 

Rettungsdienstbereichen in Schleswig-Holstein 
In 11 von 15 Rettungsdienstbereichen konnten im 

Jahr 1983 die Ausgaben nicht durch entsprechende Einnahmen 
gedeckt werden. Die Defizite, die zwischen 1 und 34 % der 
Gesamtkosten lagen, waren entsprechend § 5(1) RDG-SH aus 
kommunalen Haushaltsmitteln zu decken. "Von den Ge-
Samtaufwendungen von rd. 50 Mio. DM für den Rettungsdienst im 
Jahre 1983 hatten die (Aufgaben-) Träger rd. 5 Mio. DM aus 
Haushaltsmitteln beizusteuern." 119 Dieser Zuschußbedarf ist für 
die Kommunen in Schleswig- Holstein keine Ausnahme, "seit vielen 
Jahren leisten die (Aufgaben-) Träger des Rettungsdienstes Zu-
schüsse zu den Gebührenhaushalten. Sie schwanken in den vergan-
geneu Jahren zwischen 3 und 7 Mio. DM." 12 0 

3.2.4 Der Bund als Finanzierungsträger im Rettungsdienst 

Angesichts der Zuständigkeitsverteilung sind die Ein-
flußmöglichkeiten und das finanzielle Engagement des Bundes im 
Rettungsdienst begrenzt. In zwei wichtigen Bereichen schaffen 
Maßnahmen des Bundes jedoch Entlastung für die übrigen Finan-
zierungsträger im Rettungsdienst: 

im Personalbereich durch die Möglichkeit des Einsatzes von 
Zivildienstleistenden (ZDL), und 

- in der Luftrettung durch die Bereitstellung und Wartung von 
Rettungshubschraubern, den Einsatz entsprechend aus-
gebildetet Piloten und durch die Übernahme eines Teils der 
Betriebskosten121 . 

118 Nach der Übersicht 9.3 sind zumindest in Hessen und im Saarland die Kom· 
munen in die Finanzierung eingebunden, obwohl sie selbst keine, oder nur 
sehr begrenzt Leistungen im Rettungsdienst produzieren. 

119 Conrad, C.A.: Anforderungen an ein leistungsfähiges Rettungssystem, in: 
Erster Schleswig·Holsteinischer Rettungsdienstkongreß, Kongreßbericht, 
Kiel 1984, S. 68 · 71, hier: S. 69. 

120 Ders.; Gerechte Bemessung der Kosten ... , a.a.O., S. 571. 
121 Vgl. hierzu u.a.: Ötting, E.; Aufbauphase, Organisation und Kosten ... , 

a.a.O., S. 39, sowie "Schreiben des Bundesamtes für Zivilschutz" (1985) 
an die zuständigen Länderministerien, in: Gerde lmann, Korbmann, Kutter; 
a.a.O., Bd. I, Nr. 1315. 
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Tabelle 9.1: AUSGABENDECKUNG IM RETTUNGSDIENST SCHLESWIG-HOLSTEIN 
(1983) 

RETTUNGSSDIENST- AUSGABEN EINNAHMEN SALDO 
BEREICHE in Mio.DM in Mio.DM in Tsd.DK % 

Kreisfreie Städte 
- Flensburg 2' 107 1 '846 - 1 71 -8' 1 
- Kiel 4' 716 3,612 - 1. 104 -23' 4 

Lübeck 4' 351 3,930 -431 -9' 7 
- Neumünster 0,904 0,597 -307 -34,0 

Kreise mit eigenem Rettungsdienst 
- Dithmarschen 3,039 2' 621 -418 -13' 8 
- Nordfriesland 4,635 5,229 594 12' 9 
- Pinneberg 3' 01 4 3,456 441 14' 6 - Plön 1' 798 1,774 -24 -1' 3 
- Rendsburg-

Eckernförde 3,580 3' 590 10 0, 3 
- Stormarn 2,892 2.751 -141 -4' 9 

Kreise, die den Rettungsdienst übertragen haben 
- Hzgt. Lauenburg 3' 524 3,337 -187 -5, 3 
- Ostholstein 3,548 3,460 -88 -2.5 
- Schleswig-

Flensburg 2.544 2.337 -207 -8, 1 
- Seegeberg 2,980 2,976 -4 -O,x 
- Steinburg 2' 322 2,480 158 6' 8 

Schleswig-
Holstein: 45,867 43,996 -1.871 -4' 1 

Quelle: Landtagsdrucksache (SH) 10/813 v. 25.1.1985, a.a.O., 
Übersicht 18. 

Die Einsatzmöglichkeiten für Zivildienstleistende sind durch 
das Zivildienstgesetz 122 geregelt. Die Leistungsträger im Ret-
tungsdienst sind als Beschäftigungsstellen für Zivildienstlei-
stende anerkannt, allerdings kann diese Anerkennung unter be-
stimmten Bedingungen auch aberkannt werden123. 

Die Beschäftigung von ZDL wird in der Form entgolten, daß das 
Bundesamt für Zivilschutz der Beschäftigungsstelle die Geldbe-
züge und teilweise die Kosten der Ausbildung des ZDL erstattet, 
dagegen sind die Kosten für Unterbringung, Spezialausbildung, 

122 "Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zivil-
dienstgesetz - ZDG)", i.d.F. der Bekanntmachung vo 9.8.1973 (BGB1.I S. 
1015), sowie ergänzende Ausführungsverordnungen. 

123 So wurde ein DRK-Kreisverband in Hessen " ... für die weitere Zuweisung 
von Zivildienstpflichtigen" gesperrt, weil mehrfach nicht ausgebildete 
ZDL auf RTW und KTW eingesetzt worden sind. Schreiben des Bundesamt für 
den Zivildienst v. 8.10.1987, Az.: II 3.102 - ZDS 1793/01. 
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Verpflegung und Dienstbekleidung von der Beschäftigungsstelle 
zu tragen. Der Umfang der Erstattungen des Bundesamtes für Zi-
vilschutz liegt im Durchschnitt bei ca. 4S - SO % der Gesamt-
aufwendungen für ZDL124. 

Im Rahmen der Kostenbewertung im Rettungsdienst ist es notwen-
dig, die Leistungen der ZDL über die Komponente der Brutto-Aus-
gaben hinaus kalkulatorisch zu bewerten (Tab. 8.3). In einer 
Finanzierungsrechnung schlägt sich der Einsatz von ZDL deshalb 
in dreifacher Weise nieder: 

in eine tarifrelevante Teilmenge (Aufwendungen der Lei-
stungsträger, Netto-Aufwendungen); 

in eine erstattungsrelevante Teilmenge (Erstattungen des Bun-
desamtes für Zivilschutz), und 

in eine kalkulatorisch bewertete Teilmenge. 

Welche Entlastungseffekte durch den Einsatz von ZDL im Ret-
tungsdienst erreicht werden, wird durch eine Modellrechnung mit 
folgenden Grundannahmen deutlich 12 S, 

Brutto-Aufwand der Leistungsträger je ZDL-Mann-Monat: 800 DM; 

- tarif- und erstattungsrelevanter Teil jeweils 400 DM je ZDL-
Mann-Monat (Erstattungsquote: SO%); 

kalkulatorischer Wert der ZDL-Arbeitsleistung je Mann-Monat: 
2.400 DM126 ; 

im Jahr 1987 waren 6.264 Zivildienstplätze im Rettungsdienst 
besetzt 127 . 

Auf der Grundlage dieses Mengen- und Wertgerüstes lassen sich 
die folgenden Kostengrößen ermitteln: 

124 Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
a.a.O., Teil I, Tab. 2.5 i.V. mit Tab. 2.6 (S. 26 und 32). 

125 Zu den Kalkulationsansätze siehe Tab. 8.3. 

126 Dieser Wert ist als eine untere Grenze anzusehen. Für den Rettungsdienst 
des Saarlandes wird angeführt, daß "Zivildienstleistende ( ... ) pro Jahr 
rund 3,9 Millionen DM ... " ersparen: Rettungszweckverband Saar (Hrsg.), 
10 Jahre Rettungszweckverband Saar, a.a.O., s. 43. Bei 110 ZDL-Stellen 
und 12 Einsatzmonaten/Jahr ergibt sich ein (kalkulatorischer) Wert von 
ca. 3.000 DM je ZDL·Mann-Monat. 

127 Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.1988, a.a.O., Anlage 12 (S. 161). 



266 

kalkulatorischer Gesamtwert der jährlichen Arbeitsleistung 
von ZDL: 2.400 x 6.264 x 12 = 180.403.200 DM; 

tarifrelevante Aufwendungen der Leistungsträger: 400 x 6.264 
X 12 = 30.067.200 DM; 

erstatteter Teilbetrag: 400 x 6.264 x 12 =30.067.200 DM; 

kalkulatorische Entlastung der Finanzierungsträger durch den 
Einsatz von ZDL: 1.600 x 6.264 x 12 = 120.268.800 DM. 

Die beiden letztgenannten Kostengrößen, insgesamt ca. 150 Mio. 
DM, sind als Beiträge des Bundes zur Entlastung der übrigen Pi· 
nanzierungsträger im Rettungsdienst zu werten. 

In der Luftrettung führt der Einsatz von Rettungshubschraubern 
des Katastrophenschutzes ( 1 8 Stationen) und der Bundeswehr ( 6 
Stationen) zu unterschiedlichen Entlastungseffekten. Einerseits 
trägt das Bundesamt für Zivilschutz 25,7 % der Betriebskosten 
" ... als Vorhaltekosten für den Katastrophenschutz im Verteidi-
gungsfall " 128 außerdem werden die Kosten der Beschaffung 
und Wartung des Fluggerätes, die Vorhaltung der Reservemaschi-
nen sowie die Kosten der Ausbildung und Besoldung der Piloten 
vom Bund getragen129_ 

Für die 18 Katastrophenschutzhubschrauber summiert sich der Be-
triebskostenanteil des Bundes (363 DM je Flugstunde 130 ) bei ei-
ner jährlichen Flugleistung von ca. 8.500 Flugstunden 13 1 auf 
einen Gesamtbetrag von 3.08 Mio. DM. Die Beschaffungskosten ei-
nes für die Luftrettung ausgestatteten Hubschraubers beläuft 
sich auf mindestens 2.6 Mio. DM je Systemeinheit 132 , über die 
Personalkosten der Piloten liegen keine Angaben vor. Zu kalku-
latorischen Zwecken wird der Durchschnittswert der Kosten für 
das übrige fliegende Personal (Ärzte, Rettungssanitäter) über-
nommen133. 

128 "Schreiben des Bundesamtes für Zivilschutz"(l985), a.a.O. 

129 Ötting, E.: Aufbauphase, Organisation und Kosten ... , a.a.O., S. 39. 

130 Im Durchschnitt betragen die Betriebskosten 
1.411 DM. Vgl.: "Schreiben des Bundesamtes 
a.a.O. 

für eine RTH·Flugstunde 
für Zivi1schutz"(1985), 

131 Baum, H.: Kosten·Nutzen·Relation in der Luftrettung, in: DRK (Hrsg.) 6. 
Rettungskongreß 1986, a.a.O., S. 229 · 242, hier: Tab. 2 (S.235). 

132 ebd., S. 236. 

133 ebd., Tab. 2 (S. 235). Die Kosten für die Piloten (incl. Reservebesat-
zung) betragen demnach ca. 100.000 DM je Station und Jahr. 
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Über die Kosten des Einsatzes von Bundeswehrhubschraubern lie-
gen keine näheren Informationen vor, für eine Gesamtkalkulation 
der Kosten der Luftrettung (Anlage 3) werden, mit Ausnahme des 
Betriebskostenanteils, die Finanzierungs-strukturen der Kata-
strophenschutzstationen auch auf die RTH-Stationen der Bundes-
wehr übertragen. 

3.3 Tariffinanzierung 

3.3.1 Unterschiedliche Grundlagen der Tarifbildung bzw. der Ge-
bührenberechnung 

Die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen für die Finanzierung des 
Rettungsdienstes sind vor allem im Bereich der Tariffinanzie-
rung von Bedeutung. Als gruildlegendes Regelwerk für die Tarif-
bildung ist das Personenbeförderungsgesetz zu nennen, alle an-
deren Formen der Tarifbildung sind als Ausnahmen von diesem Ge-
setz zu sehen. 

Wird der Rettungsdienst als hoheitliche Aufgabe durchgeführt 
ist er nach der Freistellungs-Verordnung von den Vorschriften 
des PBefG freigestellt. Die Tarifbildung erfolgt dann entspre-
chend spezieller Rettungsgesetze auf der Grundlage der jeweili-
gen Kommunal-Abgabengesetze. Werden die Kommunai-Abgabengesetze 
der Bundesländer zugrundegelegt, bedeutet dies nicht, daß da-
durch in den entsprechenden Bundesländern ein materiell ver-
gleichbares Tarifbildungs-verfahren praktiziert wird. Deutlich 
wird dies bei der Behandlung der "Vorhaltekosten". In Nord-
rhein-Westfalen sind "die Vorhaltekosten ( ... ) ebenfalls Be-
triebskosten des Rettungsdienstes ( ... ) Die Umlegung der Vor-
haltekosten auf die Benutzer des Rettungsdienste verstößt nicht 
gegen das Äquivalenzprinzip. " 134 In Schleswig-Holstein ist es 
dagegen" ... nicht gerechtfertigt, die hohen Vorhaltekosten den 
wenigen Benutzern aufzubürden. Vielmehr müssen diese wegen 
des öffentlichen Interesses am Rettungsdienst - der Allgemein-
heit zur Last fallen."135 

Ist in den landesrechtliehen Bestimmungen der Bereich der Ta-
rifbildung nicht ausdrücklich geregelt, greifen zwangsläufig 
die Vorschriften von § 51 (6) i. Verb. m. § 39 PBefG. Danach 

134 "Gebührenkaklulation für Krankentransporte", VG Arnsberg, Urteil v. 18. 
3.1983, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Nr. 8413, S. 4. 

135 "Berücksichtigung von Vorhaltekosten bei Benutzungszwang", OVG Lüneburg, 
Urt.v. 14.11.1985, in: ebd., Nr. 8418, S. 6. 
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setzt die Landesregierung oder eine beauftragte Behörde (i.d.R. 
der Landkreis) die Tarife nach Anhörung der Betroffenen fest. 
Die beauftragte Behörde kann allerdings von einer Gebührenfest-
setzung absehen und die Tarife von den Betroffenen aushandeln 
lassen. 

Bei nicht-hoheitlicher Durchführung bedeutet eine ausdrückliche 
Regelung der Tariffinanzierung in den Rettungsdienstgesetzen 
nicht, daß die Vorgaben des PBefG außer Kraft gesetzt seien. 
Kommt beispielsweise keine Einigung über Benutzungsentgelte 
nach den Regelungen des Rettungsdienstgesetzes zustande, ist 
das Land mit Verweis auf § 51 (6) PBefG automatisch bevollmäch· 
tigt, Benutzungsentgelte festzusetzen 136. 

Die Regelungen zur Tariffinanzierung können demnach die folgen-
den Rechtsgrundlagen haben: 

Entgeltfestsetzung auf der Grundlage von § 51 (6) in Verb. mit 
§ 39 PBefG; 

Gebührenfestsetzung nach den Kommunalabgabengesetzen der Län-
der bei hoheitlicher Aufgabenerfüllung, sowie 

Ermittlung von Benutzungsentgelten nach den Vorgaben der Lan-
desrettungsdienstgesetze mit der Möglichkeit des Rückgriffs 
auf die Regelungen des PBefG. 

3.3.2 Die Ausgestaltung von Tarifen13 7 

Bei der Konzeption von Tarifen ist grundsätzlich zwischen der 
formalen und materiellen Tarifgestaltung 138 zu unterscheiden. 
Aufgabe der formalen Tarifgestaltung ist es, die betrieblichen 
Leistungseinheiten in Tarifpositionen zu transformieren. Es ist 
festzulegen, ob und in welchem Umfang eine Tarifdifferenzierung 
erfolgen soll, und nach welchen Kriterien die Differenzierung 
vorzunehmen ist. 

136 Zum Verhältnis des BW-RettDG zu den entsprechenden Regelungen des PBefG 
vgl.: Arnold, J.: Das baden-württembergische Gesetz über den Rettungs-
dienst, a.a.O., S. 9. Vgl. auch: Art. 10(4) BayRDG. 

137 Vgl. hierzu ausführlich: Kühner, R.; Tarife und Tarifsysteme 
a.a.O., S. 27 ff. 

138 Diederich, H.; Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 299. Im öPNV sind für 
den selben Sachverhalt die Begriffe "Fahrpreissystem" und "Fahrpreisbil-
dung" gebräuchlich. Vgl. hierzu: Deutscher Städtetag (DST): 
Verkehrspolitisches Konzept ... , a.a.O., S. 39. 
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Nicht oder nur wenig differenzierte Tarife (Einheitstarife) 
bieten den Vorteil, daß sie einfach zu berechnen und zu erheben 
sind. Allerdings werden ungleiche Einzelleistungen gleich tari-
fiert (Leistungsdifferenzierung), bei großen Leistungsunter-
schieden kann der Bezug zwischen Leistung und Preis verloren 
gehen. Eine möglicherweise vorhandene individuelle Zahlungsbe-
reitschaft wird bei dieser Form der Tarifierung nicht berück-
sichtigt139. 

Differenzierte Tarife (Leistungstarife) führen, sofern sie sich 
an der individuellen Zahlungsbereitschaft orientieren, eher zu 
einem nachfragegerechten Leistungsangebot. Die Ermittlung und 
die Erhebung von differenzierten Tarifen erfordert allerdings 
einen weit höheren Aufwand, als dies bei Einheitstarifen der 
Fall ist. Speziell im Zusammenhang mit den Kosten der Erhebung 
wird deutlich, daß die Tarife nicht zu stark differenziert wer-
den sollten. Mit zunehmender Differenzierung steigen die Infor-
mationskosten für die Nachfrager, häufig führen unübersichtli-
che Tarife zu Unverständnis und Resignation. 

Die Kriterien zur Differenzierung der Tarife sind je nach Auf-
gabenstellungund Leistungsbereich verschieden140. Im Rettungs-
dienst sind u.a. die folgenden Gliederungskriterien geläu-
fig 141: 

- nach Leistungsarten: 

Luftrettung 
Notarztdienst 
Notfallrettung 
Krankentransport 

nach Leistungsart und -umfang: 

Verkehrsleistung 
medizinische Leistung 
Personaleinsatz 

139 Diederich, H.; Verkehrsbetriebslehre, a.a.O., S. 302 ff. Zur Beurteilung 
von Einheitstarifen im öPNV vgl.: Thiemeyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , 
a.a.O., S. 102f. 

140 Einen Überblick über Differenzierungskriterien aus unterschiedlichen 
Leistungsbereichen gibt: Thiemeyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., 
S. 209 f. (Versorgungswirtschaft), S. 213 f. (Krankenhausbereich) und S. 
215 ff. (öPNV). 

141 Ausführlich hierzu: Kühner, R.; Tarife und Tarifsysteme ... , a.a.O., S. 
51 ff und Übersicht S. 52. 
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Zusatzleistungen (Tarifzuschläge) 

Nachfragergruppen bzw. Gebührenträger. 

Diese Einzelkriterien werden bei der Ausgestaltung von kon-
kreten Tarifen häufig kombiniert, sodaß sich im Rettungsdienst 
eine kaum noch überschaubare Vielfalt an Tarifformen und 
strukturen gebildet hat142 . Um das sich bietende Bild zu struk-
turieren, wurden die folgenden Grundformen für Tarife im Ret-
tungsdienst abgeleitet: 

Einheitstarife: Undifferenzierte Pauschalen, unabhängig von 
Leistungsart, -umfang und Zusatzleistungen; 

Einsatzpauschalen: Pauschalentgelte entsprechend der Lei-
stungsart, jedoch unabhängig vom Leistungsumfang; 

- gespaltene Tarife: Tarife, die sowohl nach Leistungsart, als 
auch nach Leistungsumfang differenziert sind, und 

Mischtarife: Differenzierungskriterium ist der Leistungs-
umfang, in erster Linie die Verkehrsleistung. 

Diese Grundformen werden, mit Ausnahme der Einheitstarife, ent· 
weder mit oder ohne Tarifzuschläge für Zusatzleistungen 
berechnet, sodaß die Tarife im Rettungsdienst insgesamt sieben 
Grundformen zugeordnet werden können 143 . 

Der materielle Aspekt der Tarifgestaltung umfaßt alle Über-
legungen, die auf die Höhe der Preisforderungen in den ein-
zelnen Tarifpositionen Einfluß nehmen. Ausgangspunkt jeder Ta-
rifkalkulation ist eine Analyse der Zielvorgaben für die Preis-
bzw. Tarifpolitik. Je nachdem, ob das Formalziel für die jewei-
lige Aufgabenerfüllung 14 4 

Gewinnverzicht, 

Eigenwirtschaftlichkeit, 

142 Eine Sanunlung von Tarifen im Rettungsdienst ist zusammengestellt in: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., insbesondere Bd. 2. 

143 Einen Überblick über die Häufigkeit der einzelnen Tarifformen gibt: Küh· 
ner, R.; Tarife und Tarifsysteme ... , a.a.O., Tab. 3 (S. 54). 

144 Ausführlich werden diese Preisregeln diskutiert u.a. von: Thiemeyer, 
Th., Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 167 f. 
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Durchschnitts-, Grenz- oder Gesamtkostendeckung, oder 

Teilkostendeckung 

vorgibt und welches Gewicht dem Formalziel gegenüber den Sach-
zielen beizumessen ist, ist das Tarifniveau, unabhängig von der 
formalen Tarifgestaltung, unterschiedlich hoch anzusetzen. 

Zur Festlegung des Niveaus einzelner Tarifpositionen werden Be-
messungskriterien wie 

Kostenorientierung, 

Zahlungsbereitschaft, 

Preisdifferenzierung, und/oder 

interne Subventionierung 

herangezogen. Welches dieser Kriterien Berücksichtigung findet, 
orientiert sich nicht zuletzt an den Überlegungen zur formalen 
Tarifgestaltung. Zwischen formaler und materieller Tarifgestal-
tung ist zwar von der Methodik her zu unterscheiden, bei der 
Ausgestaltung von konkreten Tarifen müssen sich beide Bereiche 
jedoch ergänzen. 

3.3.3 Tarifsysteme in einzelnen Bundesländern 

3.3.3.1 Vorbemerkungen 

Die Tarife der Rettungsdienste weisen innerhalb der und zwi-
schen den Bundesländern in der formalen und materiellen Ausge-
staltung bemerkenswerte Unterschiede auf. Ursachen für das 
breite Tarifspektrum sind u.a.: 

die zugrundeliegenden Rechts- und Finanzierungsnormen, 

die Organisationsformen im Rettungsdienst (zentrale vs. de-
zentrale Organisation), 

mangelndes Verständnis für die "Markt-"Situation des Ret-
tungsdienstes, 

konkurrierende Krankentransportunternehmen außerhalb des or-
ganisierten Rettungsdienstes, sowie 

unterschiedliche Verhandlungsmacht der Leistungs-, Gebühren-
und Aufgabenträger. 
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Nachfolgend werden die Tarifsysteme einiger Bundesländer in ih-
rer formalen und materiellen Ausgestalung und - soweit aussage-
fähige Daten verfügbar sind auch in zeitlichen Entwicklung 
dargestellt. Für Bundesländer, aus welchen keine landesweiten 
Daten zur Analyse der Tarife vorliegen, werden Tarifgestaltung 
und -niveau anhand von Einzelbeispielen dargestellt. 

3.3.3.2 Baden-Württemberg 

Die landesrechtliehen Regelungen zur Tariffinanzierung wurden 
seit 1974 bereits zweimal grundlegend überarbeitet. Mit der 
Einführung des 
deseinheitlich ein 

Rettungsdienstgesetzes 
gespaltener Tarif145 

1974 wurde 
eingeführt. Da 

lan-
diese 

Regelung jedoch zu erheblichen Finanzierungsproblemen geführt 
hat, wurde 19 1 das gesamte Finanzierungssystem modifiziert 146 , 
das Tarifsystem wurde auf Einsatzpauschalen mit Anschlußtarif 
umgestellt. Mit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes 
1983 wurde das Tarifsystem erneut geändert. "An die Stelle lan-
deseinheitlicher Benutzungsentgelte treten Entgelte, die zwi-
schen den Leistungs- und Kostenträgern auf Bereichsebene ver-
einbart oder durch Schiedsspruch festgesetzt werden.• 147 Neben 
dem Verzicht auf landeseinheitliche Tarife wurde auch die for-
male Tarifgestaltung geändert: 

Für die Einsätze von Notarzt- und Rettungswagen werden je-
wells Einsatzpauschalen berechnet. 

Für KTW-Einsätze w1rd 
Grundpauschale für d1e 
Streckentar1f abgerechnet. 

neben einer leistungsunabhängigen 
Betriebsbereitschaft ein linearer 

Die Tarifunter~chiede zwischen den Leistungsbereichen werden 
durch vorgegebene Relationen begrenzt 148 . 

145 Vg1. hierzu: Kühner, R.; Tarife und Tarifsysteme ... , a.a.O., S. 31 und 
Abb. 1 CS. 37). 

146 "Verordnung über Benutzungsentgelte im Rettungsdienst"(BW) v. 24.11. 
1981, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, BW 6403. 

147 Rettungsdienstplan '85 (BW), a.a.O., S. 3. 

148 "Festlegung allgemeiner Grundsätze ... "(BW) a.a.O., Teil 1: Vorgaben für 
die Struktur der Benutzungsentgelte. Die Spanne zwischen den Einzeltari-
fen liegt entweder bei 1 C~KT'..I) : 2 (~RTW) : 5 (~NAW), bei 1 : 3 : 6 
oder bei 1 4 7. Die Gewichtungstaktoren werden ftir einen 
Rettungsdienstbereich von den Vertragspartnernfestgelegt. Vgl.: ebd., 
Teil 2: Grundsätze und Erläuterungen ... , S. 15. 
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In Tab- 9.2 ist das Tarifniveau für den Rettungsdienst in Ba-
den-Württemberg für das Jahr 1987 ausgewiesen. Grundlage ist 
eine Übersicht über die mit den Rettungsdienstorganisationen 
vereinbarten Benutzungsentgelte 14 9. Demnach wurde im Durch-
schnitt für einen KTW-Einsatz eine Grundpauschale von 62 DM be-
rechnet, ergänzt durch einen durchschnittlichen Kilometerpreis 
von 2,08 DM. Die Fahrleistung bei KTW-Einsätzen beträgt 27,17 
km 15°, sodaß ein KTW-Einsatz in Baden-Württemberg im Mittel 
118,50 DM kostet. Die Entgelte für RTW-Einsätze weichen vom er-
rechneten Mittelwert von 445,70 DM sehr stark ab, die Extrem-
werte liegen bei 212,40 DM (Minimum), bzw. bei 1.161,92 DM (Ma-
ximum). Zur NAW-Pauschale von durchschnittlich 830,70 DM ist 
eine Notarztpauschale in Höhe von 170 DM zu addieren, sodaß ein 
Notarzteinsatz in Baden-Württemberg im Durchschnitt 1.000 DM 
kostet. 

Tabelle 9.2: TARIFNIVEAU IM RETTUNGSDIENST BADEN-WÜRTTEMBERG 
(1987, n = 36 Tarife) 

DURCHSCHNITTS- EXTREMWERTE 
WERT (DM) hoch(1) niedrig(2) 1:2 

KRANKENTRANS PORT-
WAGEN 
Grundpauschale 62,01 145,24 37' 51 3,87 
km-Satz 2,08 3' 36 1' 27 2,64 

RETTUNGSWAGEN 
Einsatzpauschale 445,70 1. 161 '92 212,40 5,47 

NOTARZTWAGEN 
Einsatzpauschale 830,75 2.033,36 525,70 3,87 

+170,00 
Notarztpausch. 

Quelle: Berechnet nach: "Übersicht Beförderungsentgelte", in: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter, a.a.O., Bd. 2, BW 6442_ 

149 "Übersicht über die mit den Rettungsdienstorganisationen vereinbarten 
Benutzungsentgelte", in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, BW 
6442. 

150 Berechnet nach: Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozial-
ordnung (Hrsg.); Rettungsdienst in Baden Württemberg, a.a.O., S. 8. 
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Die Auswertung der Tarife zeigt, daß in 35 von 37 Rettungs-
dienstbereichen in Baden-Württemberg Tarifrelationen ent-
sprechend den Vorgaben gewählt worden sind: 

Relation 1:2:5 in 3 Rettungsdienstbereichen, 

Relation 1:3:6 in 2 Rettungsdienstbereichen, und 

Relation 1:4:7 in 30 Rettungsdienstbereichen. 

In einem Rettungsdienstbereich lag die Tarifrelation bei 1:1:4, 
aus einem Rettungsdienstbereich wurden keine Tarife veröf-
fentlicht. 

Über die temporäre Entwicklung des Tarifniveaus im Ret-
tungsdienst Baden-Württemberg gibt Abb. 9.3 Auskunft. Im Zusam-
menhang mit der Tarifentwicklung müssen die Veränderungen in 
Einsatzumfang und -Struktur gesehen werden (Tab. 9.3). Die Um-
stellung der Tarifstruktur führte zu einer völlig veränderten 
Einsatzstruktur: 

die Klasse der qualifizierten Krankentransporte wurde aufge-
löst, der größte Teil dieser Einsätze wird nun als KTW-Ein-
satz durchgeführt; 

aus der Klasse der (einfachen) Krankentran :;porte wurde ein 
Großteil der "Patientenfahren" herausgenommen, diese werden 
nun vom privaten Personenbeförderungsgewerbe oder von Sani-
tätsorganisationen außerhalb des organisierten Rettungs-
dienstes durchgeführt; 

die Anzahl der Notarzteinsätze ist um das 3,5-fache ge-
stiegen, eine Entwicklung, die einerseits auf eine ver-
stärkte Nachfrage nach Notarztdiensten hinweist, zum Groß-
teil jedoch durch den forcierten Ausbau der Notarztsysteme 
in Baden-Württemberg zu begründen ist 15 1 . 

Diese Veränderungen in der formalen Tarifgestaltung und im Ein-
satzgeschehen brachten die Notwendigkeit mit sich, das Niveau 
in den einzelnen Tarifpositionen deutlich anzuheben (Abb. 9.5). 
Insgesamt ist das Volumen der Tariffinanzierung im Ret-
tungsdienst Baden-Württemberg zwischen 1978 und 1985 von 

151 Die Anzahl von Notarztsysteme stieg von 47 (1979) auf 107 (1987) an. 
Vgl. hierzu: Bundestagsdrucksache 8/3548 v. 7.1.1980. a.a.O., Anlage 5 
(S. 122), sowie Bundestagsdrucksache 11!2364 v. 25.5.1988, a.a.O., An-
lage 5 (S. 154). 
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Tabelle 9.3: EINSATZUMFANG UND -STRUKTUR IM RETTUNGSDIENST 
BADEN-WÜRTTEMBERG (1978 und 1985) 

1978 1985 
Einsätze in % Einsätze in % 

Krankentransporte 482.991 47,0 560.954 78,2 
(1985: KTW-Einsätze) 

qualifizierter 
Krankentransport 527.864 51.4 97.001 13,5 
( 1 985: RTW-Einsätze) 

Notarzteinsätze 16.959 1 '6 59.748 8,3 
( 1985: NAW-Einsätze) 

Einsätze des 
Rettungsdienstes 1.027.814 100 717.694 10!]) 

.. Quelle: Kuhner, R., Walter, N.; Organ~sat~on und Kosten ... , 
a.a.O., Bd. 1, Tab. 2.4 (S. 21). 
Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit tHrsg.); 
Rettungsdienst Baden-WÜrttemberg ... , a.a.O., S. 8. 
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Abb. 9.5: Entwicklung des Tarifniveaus im Rettungsdienst 

Baden-Württembergs (1978 - 1987) 

90.214 Mio. DM auf 156.731 Mio. DM angewachsen, eine Steigerung 
um insgesamt 74 %152 , das sind durchschnittlich 10,5 %im Jahr. 

152 Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
a.a.O., Teil I, Tab. 2.8 (S. 36), sowie: Ministerium für Arbeit, Gesund-
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3.3.3.3 Freistaat Bayern 

Die landesrechtliehen Regelungen zum Rettungsdienst Bayerns 
sind seit 1974 nahezu unverändert geblieben. Die Benutzungsent-
gelte werden zwischen Leistungs- und Gebührenträgern ausgehan-
delt und landesweit einheitlich vereinbart 153 . 

Bemerkenswert ist, daß in Bayern für die Gebührenträgergruppen 

Sozialversicherungsträger, 

Selbstzahler bzw. private Krankenkassen, und 

Krankenhäuser 

jeweils unterschiedliche Tarife berechnet werden 154 . Die ein-
zelnen Tarife unterscheiden sich sowohl in ihrer formalen, als 
auch in ihrer materiellen Ausgestaltung. Die Benutzungsentgelte 
für Sozialversicherungsträger werden in Form von Einsatzpau-
schalen für 

Krankentransporte (KTW- und RTW-Einsätze), und 

Notarzteinsätze (incl. Bereitschaftsvergütung für Notärzte) 

erhoben. Ein fahrleistungsabhängiger Anschlußtarif kommt nur 
bei Fahrten außerhalb Bayerns zum tragen. 

Die Benutzungsentgelte für Selbstzahler und Krankenhäuser wer-
den dagegen nach "Teilstreckentarifen mit linearem Verlauf im 
Langstreckenber.eich" 155 berechnet, allerdings ist die Festle-
gung der Teilstrecken und die Höhe der jeweiligen Pauschalen 
unterschiedlich. Die im Vergleich mit den Sozialversicherungs-
trägern unterschiedliche Tarifierung für Krankenhäuser kann zum 
Teil mit der abweichenden Einsatzstruktur begründet werden. So 
zeichnen sich die Einsätze für Krankenhäuser entweder durch 

152 Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
a.a.O., Teil I, Tab. 2.8 (S. 36), sowie: Ministerium für Arbeit, Gesund· 
heit, Familie und Sozialordnung (Hrsg.); Rettungsdienst in Baden-
Württemberg, a.a.O., S. 12. 

153 Zum Verfahren der Tarifbildung und zur Durchführung des horizontalen Fi-
nanzausgleichs vgl.: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
... , a.a.O., Teil I, S. 57 ff. Zur aktuelle Vereinbarung vgl.: Gerdel-
mann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Bay 6456, Anlage 2 (S. 5 f.). 

154 Rettungsdienst Bayern: Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst und 
Krankentransport, gültig ab 1.8.1987, München 1987. 

155 Vgl. hierzu: Kühner, R.; Tarife und Tarifsysteme, a.a.O., S. 35 f. 
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sehr geringe (klinikinterne Einsätze) oder durch große (Verle-
gungsfahrten) Einsatzentfernungen aus. Der Grund, warum die 
Rettungsdiensttarife an die Nachfragestruktur der Krankenhäuser 
angepaßt wurden, ist einerseits im Auftragsvolumen der Kranken-
häuser156 zu sehen, andererseits in der Tatsache, daß Kranken-
häuser die Möglichkeit haben, ihren internen Beförderungsbedarf 
auch außerhalb des organisierten Rettungsdienstes durch die 
Vergabe von Aufträgen an private Krankentransportunternehmen 157 

oder mit eigenen Fahrzeugen158 zu decken. 

Das Tarifniveau im Rettungsdienst Bayern (Tarif für Sozialver-
sicherungsträger) wurde zwischen 1978 und 1980 zwar deutlich 
angehoben, seit 1980 sind die Tarife jedoch ausgesprochen sta-
bil (Abb. 9.6). 

Auch die Einsatzstatistik (Tab. 9.4) zeigt relativ stabile 
Werte, zwischen 1978 und 1986 ist die Gesamtzahl der Einsätze 
um insgesamt 13,1 %angestiegen, wobei sich allerdings die An-
zahl der Notarzteinsätze mehr als verdoppelt hat. Das 
Gebührenvolumen des Rettungsdienstes Bayern erhöhte sich von 
89.0 Mio. DM (1978) auf 144.100 Mio. DM (1987) 159 , mit 61,9% 
(= 6,87 % pro Jahr) eine vergleichsweise moderate Steige-
rungsrate. 

156 Bundesweit sind ca. 10 % der Rettungsdiensteinsätze entweder kran-
kenhausinterne Einsätze oder Verlegungstransporte von Krankenhaus zu 
Krankenhaus. Außerdem beginnen ca. 30 % aller Rettungsdiensteinsätze am 
Krankenhaus (Entlaßfahrten). Vgl. hierzu: Lenhart, W., Puhan, Th., 
Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richtwerte ... , a.a.O., S. 57f. 

157 Bestrebungen, die Krankenhäuser anzuweisen, die Beförderungsaufträge auf 
den organisierten Rettungsdienst zu konzentrieren, wurden vom LG München 
für unzulässig erklärt. Vgl. hierzu: "Durchführung privater 
Krankentransporte über Rettungsleitstelle", LG München, Urt.v.l3.8.1986, 
in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd.2, Nr. 8227, S. 5 ff. 

158 Krankentransporte der Krankenhäuser sind nach § l (4.e) Freistellungs-VO 
von den Bestimmungen des PBefG befreit. Vgl.: ebd., Bd. l, Nr. 1170. 

159 Für 1978: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., 
Bd. 1, Tab. 3.5 (S. 61); für 1987: "Vereinbarung über die Benutzungsent-
gelte im Krankentransport und Rettungsdienst" für die Zeit vom 1.8.1987 
bis 31.7.1988, in: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Bay 
6456, Protokollarische Erklärung (S. 8). Die Kosten von 148.6 Mio. DM 
wurden um den erzielten Überschuß von 4.5 Mio. DM reduziert. 
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Tabelle 9.4: EINSATZUMFANG UND -STRUKTUR IM RETTUNGSDIENST BAYERN 
(1978 - 1986) 

1978 1984 1986 
Einsätze in % Einsätze in % Einsätze in % 

Kranken-
transport 508.144 66, 0 562.518 66, 1 

705.468 93, 8 
Notfall-
einsätze 171-596 22, 3 175.476 20,6 

Notarzt-
einsätze 46.484 6, 2 89.770 11, 7 112.662 13' 3 

Rettungsdienst-
I einsätze 751.952 100 769.510 100 850.656 100 

Quellen: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , 
a.a.O., Bd. 1, Tab. 3.2 (S. 50); 
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3.3.3.4 Nordrhein-Westfalen 

Die Tariffinanzierung des Rettungsdienstes in Nordrhein-Westfa-
len unterscheidet sich deutlich von den Finanzierungssystemen 
der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Die Tarife wer-
den nicht zwischen Leistungs- bzw. Aufgabenträgern und Gebüh-
renträgern ausgehandelt, sie werden vielmehr als kommunale Ge-
bührensatzung erlassen. Eine Mitspracherecht für die Gebühren-
träger ist nicht vorgesehen, aller·dings wurde eine Übereinkunft 
getroffen, nach welcher die Aufgaben- und Gebührenträger enger 
zusammenarbeiten wollen, insbesondere sollen die Gebührenträger 
über Änderungen der Bedarfspläne und der Gebüh-
renbedarfskalkulation rechtzeitig informiert werden 160 . 

Bedingt durch die Aufgabenzuweisung des Rettungsdienstgesetzes 
wurden in Nordrhein-Westfalen 54 Rettungsdienstbereiche festge-
legt. In jedem dieser Bereiche werden eigene Gebührensatzungen 
erlassen, falls mehrere Aufgabenträger in einem Rettungsdienst-
bereich zuständig sind, werden auch mehrere Gebührensatzungen 
für einen Rettungsdienstbereich erlassen 161. 

Um einen Eindruck über die formale und materielle Ausgestaltung 
der Tarife zu gewinnen, wurden die Gebührensatzungen aus 26 
Rettungsdienstbereichen analysiert (Tab. 9.5) 162. 

Die Tarife sind überwiegend gekennzeichnet durch: 

differenzierte Einsatzpauschalen in den Stadtgebieten, 

ergänzende Streckentarife außerhalb der Stadtgebiete, wobei 
die innerörtlichen Einsatzpauschalen häufig als Mindest-
eder Grundgebühr 163 hinzugerechnet werden, sowie durch 

eine Vielzahl von Tarifzuschlägen. 

160 "Übereinkunft der Verbände der Krankenkassen und kommunalen Spit-
zenverbände ... "(NW), a.a.O., S. 1. 

161 Beispielsweise werden im Ennepe-Ruhr-Kreis nicht weniger als acht unter-
schiedliche Gebührentarife für den Rettungsdienst erlassen. Vgl. hierzu: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, NW 6764, S. 3 ff. 

162 Die einzelnen Gebührensatzungen sind widergegeben bei: ebd., NW 6761, 
6762 und 6764; ausgewertet wurde der Stand: 35. Lfg. V/1987. 

163 Eine Mindestgebühr wird dann berechnet, wenn die Gebührensumme nach dem 
Streckentarif unter dem Betrag der Mindestgebühr bleibt, die Grundgebühr 
wird dagegen immer zusätzlich zum Streckentarif berechnet. 



Tabelle 9.5: TARIFELEMENTE IM RETTUNGSDIENST NORDRHEIN-WESTFALEN (26 ausgewertete Tarife) 

ANZAHL DER MITTELWERT EXTREMWERTE ABWEICHUNGEN DER 
NENNUNGEN DES MERKMALS min. max. EXTREMWERTE 

(1) ( 2) ( 2) : ( 1) 

Tarife mit 
Zuschlägen 26 3' 61 Zuschl. 1 6 

1. Desinfektions-
pauschale 20 54,40 DM 19,00 DM 110,00 DM 5' 79 

2. Inkubator 
- ohne Arzt 7 50,85 DM 18,00 DM 105,00 DM 5,83 
- mit Arzt 2 130,00 DM 248,00 DM 

3. Fahrzeug-
reinigung 14 42,30 DM 18,00 DM 76,00 DM 4,22 

4. Wartezeiten je 
30 Min. RTW 21 37,23 DM 17,50 DM 90,00 DM 5' 14 

5. Mehrpersonen- Zuschläge sind z.T. im Tarif eingearbeitet, das Berechnungs-
transport Spektrum reicht von der Aufteilung der Normalgebühr auf alle 

Beförderten, bis hin zur vollen Gebührenberechnung für jeden 
einzelnen Beförderten 

I I I 
6. Zuschläge für 3 Als "normale" Arbeitszeiten gelten: Mo. - Fr. von 8.00 - 16.00, 

Wochenend- bzw. Mo. - Fr. von 7.00 19.00 oder Mo. - Fr. von 7.30 18.00 Uhr 
Nachteinsätze 

NOTFALLPAUSCHALE 26 237,60 DM 80,00 DM 496,00 DM 6' 19 
BZW. MINIMUM 

KRANKENTRANSPORTPAU- 26 109,33 DM 35,00 DM 203,00 DM 5,80 
SCHALE BZW. MINIMU M 

Quelle: Gerdelrnann, Korbrnann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Nr. 6761 - 6789 (Stand: 36. Lfg., X 87) 

N 
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0 
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Im Durchschnitt werden je Gebührensatzung 3,61 Tarifzuschläge 
berechnet, das Maximum liegt bei 6 Einzelzuschlägen. Diese Zu-
schläge werden für die folgenden Sonderleistungen berechnet: 

Wartezeiten (21 Nennungen): Nach einer gebührenfreien Warte-
zeit ( i. d. R. 30 Min., in einzelnen Fällen aber auch nur 15 
Min.) wird für jede angefangene halbe Stunde (in einigen 
Fällen je angefangenen 15 Min.) der entsprechende Zuschlag 
berechnet. 

Desinfektionspauschalen (20 Nennungen); 

- Fahrzeugreinigung (14 Nennungen); 

Inkubatortransport (9 Nennungen), sowie 

Wochenend- bzw. Nachtzuschläge (3 Nennungen): Die Frage, wel-
ches die "normale" Arbeitszeit ist, wird in allen drei Ge-
bührensatzungen unterschiedlich beantwortet 164 . 

Neben den genannten Tarifzuschlägen wird in zwei Gebühren-
satzungen der Einsatz eines Wiederbelebungsgerätes seperat in 
Rechnung gestellt, in einem Tarif ist darüberhinaus eine spe-
zielle Gebühr bei Benutzung eines Sauerstoff-Inhalationsgerätes 
vorgesehen. 

In den Tarifen des Rettungsdienstes Nordrhein-Westfalens sind 
darüberhinaus in Einzelfällen Besonderheiten wie die folgenden 
zu finden: 

die Berechnung von Reisekosten bzw. Tagegeldern für das Ret· 
tungsdienstpersonal bei längerdauernden Einsätzen, 

die Staffelung der Einsatzentfernung nach den Regelungen Jes 
Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) zur Festlegunq des Nahbe· 
reiches, sowie 

die simultane Berechnung von zwei "Anschl ußgebühren" bei 
Transportzeiten von mehr als 30 Minuten, und bei Rückfahrten 
von mehr als 20 km außerhalb des Stadtgebietes. 

Insgesamt sind die Gebührensatzungen der Rettungsdienste in 
Nordrhein Westfalen sehr stark gegliedert, in einem Fall ent-

164 Als "normale" Dienstzeiten gelten: Montag 
Uhr, Mo. · Fr., 7.30 · 18.00 Uhr oder Mo. 

Freitag jeweils 7.00 · 19.00 
Fr., 8.00 · 16.00 Uhr. 
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hält die Satzung nicht weniger als 60 einzelne Tarifpo-
sitionen165. 

Die zusammenfassende Darstellung von Tarifelementen in den Ge-
bührensatzungen Nordrhein-Westfalens in Tab. 9.5 gibt noch kei-
nen Aufschluß über das Niveau der einzelnen Tarife. Um zu einer 
Aussage über das durchschnittliche Tarivniveau 
Informationen über die Struktur der Einsätze, 
die Einsatzzeit u. ä. erforderlich. Auffällig 

zu kommen, wären 
die Fahrstrecke, 
sind jedoch die 

extremen Unterschiede im Niveau der einzelnen Tarifelemente. 
Die genannten Höchstwerte liegen z.T. um das 5 bis 6-fache über 
den Mindestwerten. Selbst wenn berücksichtigt wlrd, dajl die 
ausgewerteten Gebührensatzungen aus untersc~iedlichen Jahren 166 

stammen, ist ein derartiges Preisspektrum für vergleichbare 
Leistungen bzw. Zusatzleistungen bemerkenswert. 

Als Beispiel für die Entwicklung der Tarife im Rettungsdienst 
Nordrhein-Westfalens sind in Abb. 9.7 die Veränderungen des Ta-
rifniveaus im Rettungsdienst der Stadt Köln zwischen 1978 und 
1986 dargestellt. Nach einem Rats~eschluß aus dem Jahre 1977 
waren im Rettungsdienst ab 1982 kostendeckende Tarife zu erhe-
ben167. Dieses Ziel ist weitgehend erreicht worden, allerdings 
ver~ndern sich die Kostendeckungsgrade in den Jahresrechnungen 
für die einzelnen Leistungsbereiche 168_ 

165 Vgl. hier die Gebührensatzung der Stadt Duisburg in: Gerdclmann, Korb-
mann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, NW 6761, S. 28b ff. 

166 Für die Analyse wurden Satzungen aus den Jahren 1984 - 1987 ausgewertet. 

167 Vgl. hierzu: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
a.a.O., Teil I, S. 167 f. 

168 Im Rechnungsjahr 1985 lagen die Kostendeckungsgrade beispielsweise zwi-
schen 88 % (Krankentransport) und 114 % (NotfaJlrettung). St:adt Köln 
(Hrsg.); Kostenrechnung Rettungsdienst ... , a.a.O. S 2E. 
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820 

8 

Notarzteinsatz 
ohne Beförderung 

1978 79 80 81 82 83 84 85 86 

Abb. 9.7: Entwicklung des Tarifniveaus im Rettungsdienst 
der Stadt Köln 

Abb. 9.7 läßt erkennen, daß nach einer Phase deutlicher Tari-
ferhöhungen nach 1981 nur noch moderate Tarifanpassungen vorge-
nommen worden sind, teilweise konnten die Tarife sogar gesenkt 
werden. Für 1986 wurde empfohlen, " ... die zur Zeit geltenden 
Gebühren für ein weiteres Jahr beizubehalten." 169 

169 ebd., S. 30. 
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3_3_3_5 Niedersachsen 

Der Rettungsdienst des Landes Niedersachsen wird u_a_ durch die 
folgenden Faktoren geprägt: 

es fehlen landeseinheitliche Rahmenbedingungen bezüglich der 
Organisation, Durchführung und Finanzierung des Ret-
tungsdienstes; 

der Rettungsdienst wird traditionell von Sanitätsorgani-
sationen, kommunalen Rettungsdiensten, in nennenswertem Um-
fang aber auch von privaten Krankentransportunternehmen 
durchgeführt 170 , 

durch die kommunale Gebietsreform wurde die Organisation des 
Rettungsdienstes zusätzlich zergliedert 171 , 

- die Tariffinanzierung des Rettungsdienstes erfolgt einerseits 
auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes Niedersachsen 
(Feuerwehren und kommunale Rettungsdienste), andererseits 
gelten die einschlägigen Bestimmungen des PBefG_ 

In Tab_ 9-6 sind die wesentlichen Parameter für ausgewählte Ta-
rife von Rettungsdiensten in Niedersachsen wiedergegeben. 
Grundlage der Analyse sind Tarife aus 32 von 50 Rettungsdienst-
bereichen172. Von diesen Tarifen waren 

23 Verordnungen nach 51 (2) PBefG, 

5 Gebührensatzungen nach §§ 4 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG), sowie 

4 Vereinbarungen zwischen Leistungs- und Gebührenträgern in 
Rettungsdienstbereichen, in welchen die Verordnungsgeber 
ausdrücklich auf die Kompetenz zur Gebührenfestsetzung ver-
zichtet haben 173 . 

Da leitende Vorgaben weitgehend fehlen, zeichnen sich die Ta-
rife in Niedersachsen u. a. durch eine schillernde Be-
griffsvielfal t aus. Häufig werden Leistungsbereiche nach der 

170 Beispiels hierzu bei: Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten 
a.a.O., Teil I, S. 114 f. 

171 ebd., S. 106. 

172 Zu den einzelnen Tarife siehe: Gerdelmann, Korbmann, Kutter, a.a.O., Bd. 
2, Nds 6704 - 6748, ausgewertet wurde der Stand 35.Lfg. V/1987. 

173 Vgl. als Beispiel: Verordnung zur Aufhebung der Verordnung des Landkrei-
ses Göttingen ... " in: ebd., Nds 6713. 
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Tabelle 9.6: TARIFELEMENTE IM RETTUNGSDIENST NIEDERSACHSENS (32 ausgewertete Tarife) 

ANZAHL DER MITTELWERT EXTREMWERTE ABWEICHUNGEN DER 
NENNUNGEN DES MERKMALS (a) min. (b) max. EXTRE~IE (b): (a) 

Tarife mit 
Zuschlägen 32 5,03 Zuschl. 1 8 
1. Unfall-/Notfall-

pauschale 19 83,00 DM 15,00 DM 210,00 DM 14' 0 
2. Desinfektions- 22 64,50 DM 25,00 DM 154,00 DM 6,2 

pauschale (davon 1 x Kosten in tatsächlicher Höhe) 
3. InkubatorjFrühgeb. 13 34,70 DM 20,00 DM 60,00 DM 3,0 
4. Fahrzeugreinigung 8 64,75 DM 40,00 DM 100,00 DM 2,5 
5. Wartegelder 

je 30 Min 24 25,26 DM 5,00 DM 69,50 DM 13' 9 
6. Nachtzuschläge (1) 

als Pauschale 7 73,85 DM 20,00 DM 180,00 DM 9,0 
- in % des Grund-

betrages 20 28,4 % 10 % 100 % 10,0 
7. Sonn-/Feier-

tagszuschläge ( 2) 
- als Pauschale 7 73,85 DM 20,00 DM 180,00 DM 9,0 
- in % des Grund-

betrages 14 24' 3 % 10 % 50 % 5,0 
8. Mehrpersonentransp. 

- als Pauschale 3 20,00 DM 60,00 DM 3,0 
- in % des Grund-

betrages 20 38,9% 1 7' 5 % 100 % 5,7 

RTW-Pauschale oder 
Minimum 31 135,65 DM 55,00 DM 348,00 DM 6' 3 

KTW-Pauschale oder 
Minimum i 30 75,00 DM 16,50 DM 194,00 DM 11 '8 

Anmerkungen: (1) Nachtzuschläge werden in der Zeit von 21.00 · 6.00 Uhr berechnet. 
Abweichungen: 18.00 - 7.00, 19.00 - 7.30, 19.00, 20.00 und 22.00 · 6.00 Uhr. 

(2) Zuschläge werden für Einsätze an Sonn- und Feiertagen berechnet. 
Abweichungen: Freitag 19.00- Montag 6.00, Samstag 6.00 - Sonntag 21.00, 
Samstag 13.00 - Montag 7.30, Samstag 14.00 - Montag 7.00 Uhr. 

Quelle: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Nr. Nds 6704-6748 (Stand: 36. Lfg., X 87) 
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Transportposition der Patienten (sitzend-liegend) abgegrenzt, 
die Patienten werden in Behelfs-, Leicht-, Sonder- oder Spezi-
alkrankenwagen, in Unfallrettungswagen oder Sonderpersonen-
kraftwagen befördert. Eine Angleichung der Begriffe an die DIN-
Norm oder an die Regelungen anderer Bundesländer würde die 
Kommunikation erleichtern und das Tarifwesen durchschaubarer 
machen. 

Bereits in einer früheren Untersuchung wurde deutlich, daß bei 
der Berechnung der Benutzungsentgelte in Niedersachsen umfang-
reiche, z.T. sehr weitgehend differenzierte Tarifzuschläge zu 
berücksichtigen sind 174 . Die Analyse der vorliegenden 32 Tarife 
zeigt, daß 

die Einsatzpauschalen bzw. Mindestgebühren vergleichsweise 
niedrig sind. Daraus kann jeoch nicht auf ein moderates Ta-
rifniveau rückgeschlossen werden, da die Mindestgebühren 
z.T. bei sehr niedrigen Leistungswerten (z.B. bei einer 
Fahrleistung von 9 km) ansetzen und durch umfangreiche Zu-
schläge ergänzt werden. 

je Tarif im Durchschnitt 5 in Extremfällen bis zu 
8 Zuschläge zu berechnen sind; 

die Mittelwerte der einzelnen Zuschläge gegenüber 
tung für 1980 z.T. um we1t mehr als das Doppelte 
sind (Beispiel: Fahrzeugreinigung 1980: 26.70 
63. 7 5 DM); 

der Auswer-
angestiegen 

DM; 1987: 

die Unterschiede zwischen den unteren und oberen Extremwerten 
bei allen Zuschlägen au0erordcntlich groß sind, in zwei Fäl-
len liegt der obere Extremwert um den Faktor 14 über dem 
niedr1gsten Wert. 

Insgesamt bieten die Tarife des Rettungsdienstes 1n Nieder-
sachsen ein sehr heterogenes Bild, und zwar sowohl im Hinblick 
auf die formale als auch auf die materielle Tarifgastal tung. 
Als Beispiel für die Veränderungen im Tarifniveau wird in 
Abb. 9.8 die Entwicklung der Einsatzentgelte für Krankentrans-
porte und einen Notfall (Verkehrsunfall bei Nacht) im Landkreis 
Cloppenburg 175 zwischen 1978 und 1986 dargestellt. Das urspüng-
lich sehr niedrige Tarifniveau wurde um den Faktor 5 

174 Kühner, R.; Tarife und Tarifsysteme .. , a.a.O., Tao. 2 (S 47). 

175 Der aktuelle Tarif ist abgedruckt bei: Gerdelmann, Korbmann, Kutter; 
a.a.O., Bd. 2, Nds 6107, S. 2 ff. 
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(Notfallrettung) bzw. 2,5 (Krankentransporte) angehoben. Solche 
Entwicklungen waren absehbar, da in verschiedenen 
Rettungsdienstbereichen Niedersachsens 1978 eine Kostenorien-
tierung der Tarife noch nicht zu erkennen war. Mit der stärke-
ren Beachtung von Formal zielen ist i. d. R. eine Anpassung der 
Tarife in der Form verbunden, daß das Tarifniveau erheblich an-
gehoben wird 17 6. 

DM 
7 

6 

5 

L. 

2 

100 

Notarzteinsatz (Verkehr~sunfall 
bei Nacht, 33 km) 0 

08 
/ 

/ 
// 4~ 

// / Notfalleinsatz 
/ / ( Verkehrsunfa 11, 

_____,- / Einsatzentf.: 33 
325 / 

/ 

km) 

/ 
1~_5.---1-f&

Krankentransport 
(Einsatzentf.: 33 km) 

1978 79 80 81 82 83 8L. ß5 86 

Abb. 9.8: Entwicklung des Tarifniveaus im Landkreis Cloppenburg 

176 Vor allem in Zeiten knapper Haushaltsmittel treten die Formalziele (Ge-
samt- oder Teilkostendeckung, Überschußerzielung zur internen Subventio-
nierung) mehr und mehr in den Vordergrund. Vgl. in diesem Zusammenhang 
die Ausführungen bei: Kühner, R.; Tarife und Tarifsysteme ... , a.a.O., 
s. 62 t. 
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3.3.4 Gesamtumfang der Tariffinanzierung 

Hauptträger der Tariffinanzierung sind die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV), über die ca. 90% der Wohnbevölkerung 
in der Bundesrepublik Deutschland abgesichert sind. Seit 1982 
werden die Ausgaben der GKV für den Rettungsdienst in speziel-
len Konten verbucht und ausgewiesen, sodaß der Umfang der Ta-
riffinanzierung durch die Sozialversicherungsträger dargestellt 
werden kann 177 . 

Danach haben die gesetzlichen Krankenversicherungen im Rech-
nungsjahr 1987 für den Rettungsdienst (incl. Luftrettung) ca. 
887 Mio. DM aufgewandt 178 . Im Jahr 1986, das als Basis für die 
nachfolgenden Berechnungen dient, entfielen auf den Rettungs-
dienst ca. 0,7% der Gesamtausgaben der GKV (119,867 Mrd. DM). 

Die Luftrettung verursachte für die GKV Ausgaben in Hölle von 
30,4 Mio. DM, also einem Anteil von 3, 6 % der Gesamtausgaben 
für den Rettungsdienst. 

Einen Überblick über die Entwicklung der Ausgaben, die von den 
GKV für den Rettungsdienst von 1982 bis 1987 geleistet worden 
sind, gibt Tab. 9. 7. Danach sind die Gesamtausgaben innerhalb 
von 5 Jahren um ca. 56 % angestiegen, für die Luftrettung waren 
die Ausgabenzuwächse mit insgesamt 89 % überproportional hoch. 

Diese erheblichen Steigerungsraten sind auf sehr unter· 
schiedliche Ursachen und Entwicklungen zurückzuführen: 

177 Damit konnte jedoch (noch) nicht verhindert werden, daß über das Ausga-
benvolumen der GKV für den Rettungsdienst irreführende Angaben gemacht 
werden. Wenn argumentiert wird, daß " ... die gesetzliche Krankenver-
sicherung allein im Jahre 1984 einen Betrag von 1,3 Milliarden DM ... • 
für den Rettungsdienst aufgewendet hat, so wird übersehen, daß in diesem 
Betrag ca. 580 Mio. DM für Taxen und "sonstige Reisekosten" enthalten 
sind. Picard, E.: Rettungsdienst aus der Sicht der Krankenversicherung, 
a.a.O., S. 558; ähnlich auch die Ausführungen von W. Heitzer, in: DRK 
(Hrsg.); 6. Rettungskongreß Nürnberg 1986, a.a.O., S. 42. 

178 Die entsprechenden Zahlen sind veröffentlicht in: Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung (Hrsg): Die Gesetzlichen Krankenkassen in der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1987, Bonn 1988, Tab. 32 B. 



- 289 -

Tabelle 9.7: AUSGABEN DER KRANKENKASSEN FÜR DEN RETTUNGSDIENST 
(1982 - 1986, in Mio. DM) 

LUFTRETTUNG BODENGEBUNDENER RETTUNGSDIENST 

Mio. DM Index 1 
RETTUNGSDIENST 
Mio. DM Index 1 Mio. DM Index 1 

1982 1 7' 1 100 549' 9 100 567,0 100 

1983 19' 8 115' 8 636' 9 115,8 656' 7 115' 8 

1984 23' 3 1 36' 3 695' 1 1 26' 4 718' 4 126' 7 

1985 25' 5 1 49' 1 750,8 1 36' 5 776' 3 136' 9 

1986 30' 4 177' 8 814' 6 148' 1 845,0 149' 0 

1987 32' 3 188' 9 854' 3 155,4 886' 6 156' 4 

l) Indexwert 1982 = 100 
Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Die 

gesetzlichen Krankenversicherungen im Jahre 1987, Bonn 
1988, Tab. 32 B. 

die Infrastruktur des Rettungsdienstes ist in diesem Zeitraum 
weiter ausgebaut worden, und zwar vor allem im Bereich der 
sehr kostenintensiven Notarztversorgung 17 9; 

- als Folge des besseren Angebotes wurden verstärkt höher qua-
lifizierte, damit aber auch teuere Leistungen des Rettungs-
dienstes nachgefragt180; 

die kommunalen Träger der externen Finanzierung sind mehr und 
mehr bestrebt, Kostenunterdeckungen durch Tarifanpassung, 
also zu Lasten der Gebührenträger, auszugleichen; 

- die Bundesländer haben ihren Finanzierungsbei trag zum Ret-
tungsdienst teilweise reduziert181; 

179 Zwischen 1981 und 1985 ist die Anzahl der Notarztsysteme von 457 auf 579 
angewachsen, ein Anstieg um 26,7 %. Im selben Zeitraum wurde das Luft· 
rettungssystemvon 31 auf 35 Stationen (+ 13 %) ausgebaut. Vgl. hierzu 
u.a.: Bouillon, B., et al.; Ansatzpunkte ... , S. 78 ff. 

180 Von 1981 bis 1985 stieg der Anteil der Einsätze mit notarztbesetzten 
Rettungsmitteln (NAW, NEF und RTH) von 5 auf 9,1 %. Bundestagsdrucksache 
10/5030 v. 14.2.1986, a.a.O., Anlage 1, Tab. 8 (S. 129). 

181 Für Baden-Württemberg wird ausdrücklich festgestellt: "Die Gesamtfinan-
zierung des Rettungsdienstes nach dem RDG 1983 verursacht eine stärkere 
Belastung der Benutzer (Versicherungen) und eine Entlastung der öffent-
lichen Hand (Land)." Trumpp, E.: Konkurrenzdruck geht zu Lasten der ret-
tungsdienstliehen Versorgung in Baden-Württemberg, in: der landkreis, 
12/1985, S. 550 - 551, hier: S. 551. 
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im Bereich der Luftrettung entstehen allein durch die An-
passung der Einsatzpauschalen jährliche Mehrausgaben für die 
Gebührenträger in einem Umfang von 1,258 Mio. DM 182 . 

Von Interesse ist eine Darstellung der Ausgaben der Kassen für 
den Rettungsdienst in den einzelnen Bundesländern. Di.es ist 
nicht möglich, da nicjt alle Sozialversicherungsträger ihre 
Ausgaben länderspezifisch ausweisen. Vor allem die An-
gestellten-Ersatzkassen, die 22,2 % der Gesamtausgaben der GKV 
für den Rettungsdienst tragen, differenzieren ihre Ausgaben 
nicht nach Bundesländern. In Tab. 9.8 ist die Ausgabenstruktur 
der GKV für die Bundesländer als Hochrechnung ausgewiesen. 
Grundlage sind ca. 70 % der Ausgaben der Kassen für den Ret-
tungsdienst (bodengebundener Rettungsdienst: 72,02 %; Luftret-
tung: 66,92 %), die Bundesländern zugeordnet werden konnten. 

Eine derartige Zuordnung ist nicht unproblematisch, da die Aus-
gaben der GKV nur auf Bundesebene den Einnahmen des Ret-
tungsdienstes entsprechen können, bei einer disaggregierten 
Auswertung entstehen Überschneidungen. Wenn beispielsweise ein 
Mitglied einer Hamburger Krankenkasse in Bayern die Leistungen 
des Rettungsdienstes in Anspruch nimmt, werden die Ausgaben in 
Harnburg verbucht, die Leistung und die Einnahmen werden Jedoch 
in Bayern registriert. Auch in aggregierter Form können die 
Ausgaben der GKV für den Rettungsdienst nicht ohne Bedenken als 
Einnahmen für den organisierten Rettungsdienst angesehen wer-
den. Einerseits bieten mehr und mehr private Unternehmen am Bo-
den und in der Luft Krankentransportleistungen an, die entspre-
chenden Ausgaben werden in den Konten der GKV nicht seperat 
ausgewiesen. Da auch ü':ler den Umfang der entsprechenden Ein-
sätze keine Informationen vorliegen, können die GKV-Daten unter 
diesem Gesichtspunkt nicht bereinigt werden, die Angaben der 
GKV über die Aufwendungen für den Rettungsdienst liegen über 
den tatsächlichen Einnahmen des organisierten Rettungsdienstes. 
Andererseits spiegeln, wie bereits erwähnt, die GKV-Daten nur 
die Ausgaben für ca. 90 % der Bevölkerung wider, die fehlenden 
10 % sind entweder privat versichert, Sozialhilfeempfänger oder 
nicht versichert. Für die privat Versicherten tritt eine 
private Krankenkasse, für die Sozialhilfeempfänger die Sozial-

182 Die Pauschale wurde 1985 von 900 auf 1.048 DM je Flugstunde angehoben. 
Bei 8.500 Flugstunden summieren sich die Mehrausgaben für die Gebühren-
träger auf 1,258 Mio. DM jährlich. Zur Erhöhung der Pauschale vgL: 
"Schreiben des Bundesamtes für Zivilschutz ... " a.a.O., S. 2. 
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Tabelle 9.8: AUSGABENSTRUKTUR DER KRANKENKASSEN IN DEN 
BUNDESLÄNDERN (1986) 

BUNDESLAND I LUFTRETTUNG BODENGEBUNDENER RETTUNGSDIENST 
RETTUNGSDIENST I Ausg. Hochr. % Ausg. Hochr. % Ausg. % 

in Hlo. Dl1 in Mio. DM in Mio.DM 
--------- -· 
Baden-
Württemberg 3' 33 2 5, 51 5 16' 4 100,385 154,872 1 7' 1 160,387 1 7' 2 

Bayern 4' 157 6,902 20' 5 87,809 135,470 15,0 142,372 1 5' 3 

Berlin 198 327 1' 0 20,731 31 '983 3,5 32,265 3,5 

Bremen 336 673* 2,0 8,586 1 3' 21 3 1 '5 13,886 1' 5 

Harnburg 799 1,327 3,9 21 '665 33,424 3' 7 34,751 3,7 

Hessen 1,362 2' 265 6, 7 49,892 76,972 8' 5 79,223 8,5 

Nieder-
sachsen 3' 751 6' 228 1 8, 5 71 '523 110' 334 1 2' 2 116,562 12' 5 

Nordrhein-
Westfalen 3' 71 9 6' 174 18, 3 165,996 256' 096 28' 3 250,000*26,8 

Rheinland-
Pfalz 975 1 '619 4,8 28,904 44,593 4,9 46,212 5,0 

Saarland 330 548 1' 6 6,893 10' 634 1 '2 11,840* 1' 3 

Schleswig-
44,ooo* Holstein 1,352 2,244 6' 7 24,313 3 7' 510 4' 1 4' 7 

Insgesamt 20,301 33' 819 100 586,697 905, 145 100 931,508 100 

*) korrigiert nach Angaben der Bundesländer (keine Hochrechnungen) 
Anmerkung: Die nach Ländern differenzierbaren Ausgaben betrugen 

- 66.92 % der Gesamtausgaben für die Luftrettung, und 
- 72.02 %der Gesamtausgaben für den bodengeb. Rett.D. 
Daraus ergaben sich Hochrechnungsfaktoren von 
- 1,66 für die Luftrettung (1:0.6692:0.9) und 
- 1,54278 für den bodengeb. RD ((1:0.7202:0.9) 

Quelle: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Die 
gesetzlichen Krankenversicherungen im Jahre 1986, Bonn 
1987, Tab. 32 B. 

fürsorge, also die Kommunen, als Gebührenträger in Erscheinung. 
Da keine Daten über Umfang und Struktur der Inanspruchnahme des 
Rettungsdienstes durch diese Bevölkerungsschichten vorliegen, 
werden die GKV- Daten in Tab. 9. 8 rni t dem Faktor 0. 9 linear 
hochgerechnet. 
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Für einige Bu:1desländer liegen Angaben zum Gebührenaufkommen im 
Rettungsdienst vor, die entsprechenden Zahlen basieren jedoch 
z.T. auf unterschiedlicl:en RechnungsjahreiL Deshalb wurden die 
Werte für die Bundesländer nur dann korrigiert, wenn zwischen 
dem hochgerechneten und den angegebenen Volumen der Tariffinan-
zierung größere Unterschiede erkennbar waren. Die korrigierten 
Werte sind in Tab. 9.8 jeweils gekennzeichnet. 

Der Vergleich der Struktur des Gebührenaufkommens von Luft-
rettung und bodengebundenem Rettungsdienst zeigt einige be-
merkenswerte Sachverhalte: In Hessen und in Nordrhein-Westfalen 
liegt der Strukturanteil der Gebühren im bodengebundenen Ret-
tungsdienst deutLich über dem in der Luftrettung ein Indiz 
dafür, daß entweder die Ausgaben für Luftrettungseinsätze un-
terdurchschnittlich sind 183 , oder daß die Tariffinanzierung für 
den bodengebundenen Rettungsdienst überdurchschnittlich hoch 
ist. Andererseits liegen die Strukturanteile der Ausgaben für 
die Luftrettung in Bayern und Niedersachsen über den entspre-
chenden Quoten des bodengebundenen Rettungsdienstes. In beiden 
Bundesländern ist das Luftrettungssystem entweder besser ausge-
baut oder es wird intensiver genutzt 184 . Allein für Bayern wer-
den über 20 % des Gebührenaufkommens der Luftrettung aus-
gewiesen, Nordrhein-Westfalen ist Ausgabenschwerpunkt für den 
bodengebundenen Rettungsdienst, deutlich mehr als ein Viertel 
der gesamten Tariffinanzierung wird hier bezahlt. 

3.3.5 Interne Finanzierung 

Die interne Finanzierung ist ein Finanzierungsfeld, das von den 
Sani tä tsorgani sa tionen, soweit sie als Leistungsträger tätig 
sind, übernommen wird. Dabei sind zwei Aspekte zu unterschei-
den: 

die (aus der Sicht der Leistungsträger) ausgabenbezogene 
Seite, z.B. Mitgliedsbeiträge, allgemeine Spenden etc., und 

der kalkulatorische Aspekt, vor allem im Zusammenhang mit eh-
renamtlicher Tätigkeit und zweckgebundenen Spenden. 

183 Bundesweit betrug 1986 der Umfang der Tariffinanzierung für die Luftret-
tung 0,55 DM je Einwohner, in Hessen lediglich 0,40 DM je Einwohner. 

184 Gegenüber dem Durchschnitt von 0,55 DM wurde in Niedersachsen 0,86 DM je 
Einwohner für die Luftrettung aufgewandt. 
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Eine vollständige Erfassung und Bewertung dieser beiden Fi-
nanzierungsbereiche ist kaum möglich, da die Leistungsträger 
entspechende Informationen nicht oder nur unvollständig veröf-
fentlichen. Es zeigt sich allerdings in zunehmenden Mal3e, daß 
von einzelnen Bundesländern oder von Leistungsträgern ausdrück-
lich auf den Umfang ehrenamtlicher Tätigkeit und die dadurch 
erzielte Aufwandsreduzierung hinweisen. In den fünf Bundeslän-
dern, aus welchen auswertbare Daten vorliegen (Tab. 9.9), haben 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Leistungs träger in den entspre-
ehenden Jahren über 5, 3 Mio. Einsatzstunden im Rettungsdienst 
geleistet. Über die Hälfte dieser Arbeitsleistung werden aus 
Bayern gemeldet, in Baden-Württemberg ist der Umfang der ehren-
amtlich geleisteten Arbeitsstunden gegenüber 1978 erheblich zu-
rückgegangen 185 . Kalkulatorisch bewertet 186 ergibt sich durch 
den Einsatz ehrenamtlicher Helfer ein monetärer Entlastungsef-
fekt von mindestens 70 Mio. DM. 

Der in Tab. 9. 9 ausgewiesene Umfang der ehrenamtlichen Tätig-
kai t ist als eine Untergrenze anzusehen, da aus verschiedenen 
Bundesländern keine entsprechenden Angaben vorliegen. Vor allem 
in Niedersachsen und Hessen ist ebenfalls mit einem erheblichen 
Anteil ehrenamtlicher Leistung zu rechnen. Im Rahmen von Wirt-
schaftlichkeitsanalysen in Hessen ist beispielsweise zu prüfen, 

inwieweit an ehrenamtliche Helfer Zahlungen geleistet 
( ... ) und "kalkulatorische Kosten" angesetzt wurden."18 7 

Eine kalkulatorische Bewertung von ehrenamtlicher Arbeits-
leistung ist nicht unumstritten, doch auch für andere staatli-
che und halbstaatliche Aufgabenbereichen werden entsprechende 
Rechnungen durchgeführt, und sei es nur, um zu demonstrieren, 
in welchem Umfang der Staat in dem entsprechenden Bereich ent-
lastet wird. So wurde bereits Mitte der 70-er Jahre der durch 
ehrenamtliche Mitarbeit erzielte Entlastungseffekt allein im 
Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens auf 2,8 Mrd. DM jähr-

185 1978 wurden im Rettungsdienst Baden-Württemberg noch ca. 2,1 Mio. ehren-
amtliche Arbeitsstunden geleistet. Berechnet nach: Kühner, R., Walter, 
N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., Teil 1, Tab. 2.5 (S.25). 

186 Ein Stundensatz von 13 DM entspricht ca. 2/3 des vollen Stundensatzes 
von 19.50 DM. Damit wird berücksichtigt, daß die ehrenamtliche Leistun-
gen z.T. bereits im Rahmen der Tariffinanzierung erfaßt worden sind. 
Vgl. hierzu: ebd., S. 35 und 54. 

187 "Vorläufige Richtlinien ... "(Hessen), a.a.O., S. 12. 
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Tabelle 9.9: EHRENAMTLICHE ARBEITSLEISTUNG IM RETTUNGSDIENST 

Bundesland Arbeitsstunden DM/Std. kalk. Wert 

Baden-
Württemberg 1 '564 Mio. 1 3.-- 20' 3 Mio. DM 
(1985) 

Bayern 3' 1 21 Mio. 1 3.-- 40,6 Mio. DM 
(1986) 

Rheinland-
Pfalz ( 1 984) 0,459 Mio. 1 3.-- 6, 0 Mio. DM 

Saarland 0. 182 Mio. 1 3. -- 2' 4 Mio. DM 
(1986) 

Schleswig-
Holstein 0,032 Mio. 13.-- 0, 5 Mio. DM 
( 1 983) 

Anmerkung: Der Stundensatz von 13.-- entspricht zwei 
Drittel eines vollen Stundensatzes von 19.50 DM. 
Quellen: Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie 
und Sozialordnung (Hrsg.); Rettungsdienst in Baden-
Württemberg ... , a.a.O., S. 9; Klingshirn, H.; Ret-
tungsdienst in Bayern, a.a.O., S. 6; Schreiben des DRK, 
LV Rheinland-Pfalz von 1986; Rettungszweckverband Saar 
(Hrsg.); 10 Jahre Rettungszweckverband, a.a.O., S. 53; 
Landtagsdrucksache (SH) 10/813 v. 25.1.1985, a.a.O., 
Übersicht 4. 

lieh geschätzt 188. Von der Deutschen Verkehrswacht wird der 
Wert des ehrenamtlichen Engagements mit ca. 6 Mio. DM pro Jahr 
angegeben 189 , durch den Einsatz von Schülerlotsen wird jährlich 
ein kalkulatorischer Wert in Höhe von 50 Mio. DM geschaffen 190 . 

Das kalkulatorische Element der 
ergänzen 
gebundenen 

durch ausgabewirksame 
Rettungsdienst liegen 

ländern nähere Informationen vor: 

internen Finanzierung 
Elemente. Für den 
lediglich aus zwei 

ist zu 
boden-

Bundes-

188 Kirberger, W.; Staatsentlastung ... , a.a.O., S. 282 f. Der Berechnung 
liegen 200 Mio. Std. mit einem Stundensatz von 14 DM zugrunde. 

189 Mott1, F.: Verkehrssicherheitsarbeit - Verknüpfung von staatlicher Vor-
sorge und privatem Engagement, in: Daimler BenzAG (Hrsg.): Perspektiven 
der Verekhrssicherheitsarbeit; Report 8, Schriftenreihe der Daimler Benz 
AG, Düsseldorf 1987, S. 7 · 11, hier: S. 9. Für die Kalkulation wurde 
ein Stundensatz von 20 DM zugrunde gelegt. 

190 Daselbst; jede Stunde wurde mit 10 DM bewertet. 



- 295 -

in Baden-Württemberg wird für "Eigenleistungen und Spenden 
der Rettungsdienstorganisationen" für das Jahr 1985 ein Be-
trag von 1,95 Mio. DM angegeben 191 ; 

im Saarland übernehmen die Leistungsträger 20 % der An-
schaffungskosten der Fahrzeuge. Nach den Berechnungen in An-
lage 3 ergibt sich dadurch für die Leistungsträger ein 
jährlicher Finanzierungsbetrag von 732.000 DM. 

Als absoluter Mindestwert für den ausgabenwirksamen Teil der 
internen Finanzierung im bodengebundenen Rettungsdienst wird 
ein Betrag von 2.7 Mio. DM angesetzt, die gesamte interne Fi-
nanzierung beläuft sich auf mindestens 72.7 Mio. DM. 

Ein deutlich höherer Anteil der internen Finanzierung ist im 
System der Luftrettung zu erkennen, und zwar in solche Statio-
nen, die von den gemeinnützigen Luftrettungsunternehmen ADAC 
Luftrettung-GmbH und Deutsche Rettungs-flugwacht e.V. (DRF) be-
trieben werden. Die DRF ist seit 1973 am Aufbau und der Sicher-
stellung eines Luftrettungssystems beteiligt und betreibt 
5 RTH-Stationen. Neben der administrativen Betreuung des Luft-
rettungssystems ist die ADAC-Luftrettung GmbH seit 1980 (vor-
übergehend) bzw. 1981 (ständig) Batreiber von Luftrettungs-
stützpunkten. Nach einer aktuellen Übersicht 192 betreibt der 
ADAC im Luftrettungssystem 6 RTH-Stationen, darüberhinaus wird 
der Flugbetrieb der Standorte München (gemeinsam mit dem 
Katastrophenschutz) und Berlin (in Zusammenarbeit mit einer 
amerikanischen Luftfahrtgesellschaft) vom ADAC maßgeblich 
sichergestellt. Bei der Tariffinanzierung orientieren sich 
diese Stationen an den vom Bund subventionierten Hubschrauber-
stationen mit der Folge, daß bereits im Bereich der Betriebsko-
sten Defizite entstehen, meist in der Größenordnung um 
300.000 DM pro Station. Die Investitionskosten, die pro Hub-
schrauber derzeit 2,3 Mio. DM betragen, fließen in die Einsatz-
vergütung nicht ein. Abschreibungs- bzw. Wiederbeschaffungsko-
sten sind somit den Betriebskostendefiziten noch hinzuzurech-
nen. "1 9 3 Bei 1, 5 Maschinen pro Station und einer 1 2- jährigen 
Abschreibungsfrist ergibt sich ein Volumen der internen Finan-
zierung von ca. 600.000 DM je RTH-Station (Anlage 2). 

191 Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung (Hrsg.); 
Rettungsdienst in Baden-Württemberg, a.a.O., S. 12. 

192 Bundestagsdrucksache 11/2364 v.25.5.1988, a.a.O., Anlage 7 (S. 156). 
193 ADAC- Luftrettung GmbH (Hrsg.): Rettungshubschrauber-Informationen, 

Nr. 1, München 1986, S. 4. 
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3.3.6 Die finanzielle Beteiligung Dritter 

Eine Einbeziehung Dritter ist in den landesrechtliehen Re-
gelungen zur Finanzierung des Rettungsdienstes nicht aus-
drücklich vorgesehen, allerdings ist in verschiedenen Län-
dergesetzen festgelegt, ob durch die Bei träge von Dritten die 
Träger der externen Finanzierung 194 oder die Träger der Tarif-
finanzierung195 entlastet werden. 

Zur Unterscheidung von allgemeinen oder auch zweckgebundenen 
Spenden an Sanitätsorganisationen liegt eine finanzielle Betei-
ligung Dritter dann vor, wenn die Finanzierungsbeiträge, unab-
hängig vom Leistungsträger, allein mit dem Ziel der Förderung 
des Rettungsdienstes zur Verfügung gestellt werden. 

Häufig werden entsprechende Mittel 
tungcn gesammelt und verwaltet 196 . 

über gemeinnützige Stif-
Die von diesen Stiftungen 

bereitgestellten Gelder werden im Sinne der jeweiligen Stif-
tungszwecke verausgabt, wobei Ziele wie197 

die Ausstattung der Straßen mit Notrufsäulen, 

- die Beschaffung von Hausnotrufstationen, 

die Beschaffung und Ausstattung von Rettungsfahrzeugen, oder 
ganz allgemein 

die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Rettungs-
dienstes oder die Unterstützung der Leistungsträger 

genannt werden. Die Träger dieses Finanzierungsbereiches sehen 
ihre eigene Rolle weniger in einer permanenten Teilfinan-
zierung, vielmehr sehen sie sich in der Funktion einer 

Fördereinrichtung 
oder/und 

für Innovationen im Rettungsdienst, 

194 "Der Staat erstattet ( ... ) die durch Zuwendungen Dritter nicht gedeckten 
notwendigen Kosten" Art. 9 (1) BayRDG. 

195 Bei der Zinsberechnung im Rahmen der Gebührenermittlung nach dem KAG·NW 
bleibt " ... der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte Eigen· 
kapitalantei1 außer Betracht." § 6(2) KAG·NW. 

196 Beispiele: Björn·Steiger·Stiftung e.V., Winnenden; Rettungsstiftung Jür· 
gen Pegeler e.V., Offenau; Rettungsstiftung Saar, Saarbrücken; Verein 
zur Förderung des Rettungswesens e.V., Dortmund. 

197 Für die Rettungsstiftung Saar vgl.: Bekanntmachung der Rettungsstiftung 
Saar, a.a.O., § 2. 
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unbürokratische Unterstützungs- bzw. Überbrückungsstelle bei 
kurzfristig auftretendem Finanzbedarf 198. 

Der Umfang des finanziellen Engagements solcher Stiftungen ist 
nur sehr schwer abzuschätzen. Im Einzelfall sind zwar detail-
lierte Informationen über den Aufwand einzelner Stiftungen zu 
erhalten, einen Gesamtüberblick kann aus solchen Einzelangaben 
nicht gewonnen werden, da neben überregional oder regionalen 
Rettungsdienststiftungen inzwischen auch auf kommunaler Ebene 
Vereine zur Unterstützung des Rettungsdienstes tätig sind. 

Um eine Vorstellung über den Umfang der bereitgestelltEn Fi-
nanzmittel zu geben: Die Rettungsdienst Stiftung Björn-Steiger 
e.V. hat neben ihren vielfältigen sonstigen Aktivitäten 199 zwi-
schen 1970 und 1987 insgesamt 5 Mio. DM für die Beschaffung von 
Fahrzeugen im Rettungsdienst zur Verfügung gestellt. Für die 
Jahre 1987 und 1988 waren für diesen Zweck jeweils ca. 135.000 
DM vorgesehen200 . 

Im Bereich der Luftrettung hat sich der ADAC auf zwei Ebenen 
engagiert. Neben der Übernahme von RTH-Stationen nimmt er auf-
grund einer Vereinbarung mit dem Bundesminister des Innern 201 

unentgeltlich administrative Aufgaben in der Luftrettung wahr: 
"Die Abrechung der Einsätze mit den Krankenkassen und die Öf-
fentlichkeitsarbeit werden vom ADAC durchgeführt.• 202 Der Wert 
dieser Aktivitäten, die unabhängig vom Betrieb der RTH-Statio-
nen zu sehen ist, wird pro Jahr mit 1,7 Mio. DM angegeben 203 . 
Dieses Engagement des ADAC in der Luftrettung hat eine lange 
Tradition204 , ein Engagement, das in der Öffentlichkeit zuwei-

198 Vg1. : Rettungszweckverband Saar (Hrsg.); 10 Jahre ... , a. a. 0. , S. 57. 

199 Einen Überblick gibt: Kirberger, W.; Staatsentlastung ... , a.a.O., S. 
208 f. und 250 f. 

200 Auskunft von Herrn S. Steiger (Gespräch v. 8.2.1988). 

201 Vereinbarung vom Mai 1974, i.d.F.v. 1.7.1975; vgl. hierzu: Stindt, J.; 
Luftrettung ... , a.a.O., S. 31. 

202 Ötting, E.; Aufbauphase, Organisation und Kosten ... , a.a.O., S. 42. 
203 ADAC Luftrettung GmbH (Hrsg.): Rettungshubschrauber-Informationen, 

a.a.O., S. 5. 
204 Die Entwicklung von ersten Modellversuchen bis zum Aufbau eines Luftret· 

tungssystems wird beschrieben von: Teuber, W.; Historische Entwicklung 
... , a.a.O., S. 5 ff. 
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len den Eindruck einer Identität von Luftrettungssystem und 
ADAC entstehen ließ 205. 

4. Umfang und Struktur der Gesamtfinanzierung des Rettungs-
dienstes 

4.1 Abschätzung des Finanzierungsvolumens 

Jeder Versuch, das Kosten- bzw. Finanzierungsvolumen des Ret-
tungsdienstes abzuschätzen, ist mit vielfältigen Schwie-
rigkeiten bei der Datenerfassung, -bewertung und - zuordnung 
verbunden. Zwar liegen inzwischen für den Bereich der Ta-
riffinanzierung aggregierte Daten vor, die, mit Einschrän-
kungen, eine Vorstellung über die Dimension dieses Finan-
zierungsbereiches vermitteln. Diese Daten können jedoch, wie 
gezeigt wurde, nicht ohne weiteres auf die Ebene der Bundes-
länder disaggregiert werden. Andererseits liegen aus Bun-
desländer oder aus Rettungsdienstbereichen mehr oder weniger 
vollständige Kosten- und Finanzierungsdaten vor, hier bestehen 
Probleme bei der Datenaggregation und -integration. Darüber-
hinaus ist das Mengengerüst für eine Kostenabschätzung z.T. un-
vollständig und die vorliegenden Daten beziehen sich auf unter-
schiedliche Rechenperioden. 

Um trotzdem zu einer Annäherung an das Kosten- und Finan-
zierungsvolumen des Rettungsdienstes zu kommen, sind um-
fangreiche kalkulatorische Kostenansätze erforderlich206, 

die Investitionen müssen erfaßt, bewertet und einzelnen Rech-
nungsperioden zugeordnet werden; 

- die Arbeitsleistung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Zi-
viidienstleistenden ist zu erfassen und kalkulatorisch zu 
bewerten. 

Ergänzend sind die verschiedenen Kostenelemente entsprechend 
der Finanzierungsregeln den Finanzierungsträgern zuzuordnen, um 
auch einen Überblick über die Finanzierungsstruktur des Ret-
tungsdienstes zu gewinnen. 

205 "So konnte z.B. der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) durch den 
Einsatz von Rettungshubschraubern im Jahre 1973 im Bundesgebiet 1973 
7942 Verunglückten Hilfe leisten; dabei wurde über 500 Personen das Le-
ben gerettet." Kirberger, W.; Staatsentlastung ... , a.a.O., S. 208. 

206 Bewertungsansätze und Rechenschritte sind in Anlage 2 und 3 erläutert. 
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Auf der Grundlage der Berechnungen in Anhang 2 und 3 sind in 
Tab. 9.10 Finanzierungsvolumen und -struktur des Ret-
tungsdienstes für das Jahr 1986 dargestellt. Bei einem Ge-
samtvolumen (incl. Luftrettung) von 1.342 Mrd. DM werden ca. 70 
% der Kosten über Benutzungsentgelte und Gebühren finanziert, 
mit ca. 845 Mio. DM tragen die gesetzlichen Krankenkassen den 
überwiegenden Teil der Tariffinanzierung. Durch die externen 
Finanzierungsträger (öffentliche Haushalte) wird ca. ein Vier-
tel der Kosten des Rettungsdienstes gedeckt, wobei dem Bund 
durch die kalkulatorische Einbeziehung der Leistung von ZDL al-
leine 11 % der Gesamtkosten zugeordnet werden müssen. Die fi-
nanzielle Beteiligung der Leistungsträger entspricht einem An-
teil von ca. 6 %, es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß 
speziell die im Bereich der internen Finanzierung ausgewiesenen 
Werte eindeutig als Untergrenzen anzusehen sind. 

Die finanzielle Beteiligung Dritter ist nur schwer abzu-
schätzen, sie dürfte aber insgesamt nur einen geringen am ge-
samten Finanzierungsvolumen des Rettungsdienstes ausmachen, le-
diglich für die Luftrettung ist ein nennenswerter Finanzie-
rungsbeitrag Dritter zu erkennen207_ 

Die Struktur der Finanzierung des Rettungsdienstes weicht in 
den Bundesländern deutlich von der Gesamtstruktur ab. In 
Tab. 9.11 sind die Strukturwerte der Finanzierung des 
bodengebundenen Rettungsdienstes in Baden-Württemberg, Bayern, 
Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Schleswig-Holstein ein-
ander gegenübergestellt. In Baden- Württemberg und Bayern er-
reicht die Quote der internen Finanzierung 10 bzw. 20 % der Ge-
samtkosten, wodurch die Träger der Tariffinanzierung erheblich 
entlastet werden. In Nordrhein-Westfalen wird ein duales Finan-
zierungssystem praktiziert, d.h. die Kosten werden auf öffent-
liche Haushalte und Krankenkassen verteilt, wobei der Anteil 
der externen Finanzierung überdurchschnittlich hoch ist. 

Für das Saarland ist zu erkennen, daß der Anteil der Tariffi-
nanzierung deutlich unter 50 % liegt. Durch überdurchschni tt-
lich hohe Anteile der externen, aber auch der internen Finan-
zierung, wird über die Hälfte der Gesamtkosten gedeckt. 
Ein völlig anders ausgerichtetes Finanzierungssystem wird in 

207 Damit wird nicht ausgeschlossen, daß auf regionaler oder lokaler Ebene 
das finanzielle Engagement Dritter erhebliche Ausmaße annehmen kann. 
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Tabelle 9.10: FINANZIERUNGSVOLUMEN DES RETTUNGSDIENSTES (1986) 

FINANZIERUNGS- LUFTRETTUNG BODENGEBUNDENER RETTUNGSDIENST 
TRÄGER RETTUNGSDIENST 

Mio.DM % Mio.DM % Mio.DM % 

Bund 12,775 22,0 140,928 11 '0 153,703 11 '5 
Länder 4,908 8,5 103,570 8, 1 108,478 8' 1 
Kommunen 67,514 5,2 67,514 5,0 

EXTERNE 
FINANZIERUNG 17,683 30,5 313,012 24' 4 329,695 24,6 

TARIF-
FINANZIERUNG 33,491 57,8 898,017 70,0 931,508 69' 4 
(Krankenkassen) (30, 366) (52, 4) (814,555) (63,4) (844, 921) (63, 0 

INTERNE 
FINANZIERUNG 5, 100 8,8 73,666 5' 7 78,766 5, 9 

BETEILIGUNG 
DRITTER 1,700 2,9 0,200 0,0 1,900 0' 1 

Insgesamt 57,974 100 1,283,895 100 1,341,869 100 

Quellen: Anhang 2 und 3 

Schleswig- Holstein deutlich. Abgesehen von einem geringen An-
teil der internen Finanzierung und der Verlustabdeckung der 
Kommunen wird mit 86 % der weitaus größte Teil der Kosten des 
Rettungsdienstes in Schleswig-Holstein über Tarifeinnahmen fi-
nanziert. Ähnlich hohe Anteile der Tariffinanzierung werden für 
die Stadtstaaten und Niedersachsen ausgewiesen, allerdings be-
stehen bezüglich der externen (Stadtstaaten) und internen (Hes-
sen, Niedersachsen) Finanzierung Informationsdefizite. Nach ei-
ner älteren Untersuchung ist jedoch in den entsprechenden Bun-
desländern mit erheblichen Eigenleistungen der Bundesländer 
bzw. Leistungsträger zu rechnen 2 08. 

Werden die Kosten des bodengebundenen Rettungsdienstes auf die 
Einwohner des jeweiligen Bundeslandes bezogen (Tab. 9. 1 2), so 
zeigen sich, auch bei Berücksichtigung der o. a. Einschränkun-
gen, bei den Gesamtkosten relativ stabile Werte. Bei einem Mit-
telwert von 20 DM je Einwohner variieren die Gesamtkosten des 

208 Kühner, R., Walter, N.; Organisation und Kosten ... , a.a.O., Bd. 1, vor 
allem aber Bd. 2, Tab. 4 (S. 38). 
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Tabelle 9.11: FINANZIERUNGSSTRUKTUREN IN EINZELNEN BUNDESLÄNDERN 
(ohne Luftrettung, in %) 

FINANZIERUNGS Baden- Bayern Nordrhein- Saar- Schleswig-
TRÄGER Württem- Westfalen land Holstein 

berg 

Bund 13' 9 7' 8 7' 9 10,8 5,9 
Länder 1' 5 8' 4 14' 6 19' 9 --
Kommunen -- -- 14' 6 9,8 6,7 

EXTERNE 
FINANZIERUNG 14' 5 16' 1 3 7' 1 40,4 1 2' 6 

TARIF-
FINANZIERUNG 74' 0 64,6 62' 8 46' 1 86,4 

INTERNE 
FINANZIERUNG 10,6 19' 2 -- 13' 5 1' 1 

100 %=Mio.DM 209,289 209,600 387,994 24,490 48,352 

Quelle: Anhang 2. 

Rettungsdienst zwischen + 20 % und 10 %. In der Finanzie-
rungsstruktur ergeben sich allerdings, wie Tab. 9.12 zeigt, er-
hebliche Unterschiede. So liegt das Volumen der Tariffinan-
zierung zwischen 10 DM und 20 DM je Einwohner, der Beitrag des 
Bundes variiert zwischen 0 und 4. 88 DM209 , die Länder unter-
stützen den Rettungsdienst mit Beträgen zwischen 0 und 4.60 DM 
je Einwohner, der Finanzierungsbei trag der Kommunen erreicht 
3.35 DM. Der Beitrag der Leistungsträger erreicht in Bayern den 
Höchstwert von 3.67 DM je Einwohner. 

4.2 Veränderungen in der Finanzierungsstruktur des Ret-
tungsdienstes (1978 und 1986) 

Ein Vergleich der Finanzierungsstrukturen des Rettungsdienstes 
für die Jahre 1978 und 1986 deutet auf interessante Entwicklun-
gen hin. Um die Vergleichbarkeit der Strukturwerte herzustel-
len, wurden in Tab. 9.13 die kalkulatorische Bewertung der Ar-
beit von Zivildienstleistenden herausgerechnet, der ausgaben-
wirksame Teil (Zahlungen an ZDL, Zahlungen des Bundesamtes für 
Zivilschutz) ist in der Rechnung jedoch enthalten. 

Die Veränderungen in der Finanzierungsstruktur weisen auf ein-
deutige Tendenzen hin: 

209 Für den Rettungsdienst Berlin wird kein Bundesanteil ausgewiesen, da in 
Berlin keine Zivildienstleistenden eingesetzt werden können. 
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Tabelle 9.12: KENNGRÖSSEN DER FINANZIERUNG DES BODENGEBUNDENEN 
RETTUNGSDIENSTES 

BUNDESLAND Einwohner Gesamt- Gesamt- j externe linterneiTarif-
kosten kosten Finanz. Finanz. lfinanz. 

in Mio. M.io.DM jeweils in DM je Einwohner 

Baden- 9,35 209,3 22' 38 a) 3. ,, I 2, 3-;1 16, 56 
Württembg. b) 0,33 

Bayern 11 '04 3 209,6 1 8. 98 a) 1 . 4 7 3' 65 12.27 
b) 1 '59 

Berlin 1 '884 33,9 18,00 b) 0,88 1 7' 12 

Bremen 0,654 16' 6 25,32 a) 3' 16 20,20 
b) 1 '96 

Harnburg 1 '56 7 36,3 23' 15 a) 0,67 - 21 '33 
b) 1' 15 

Hessen 5.552 112' 2 20' 20 a) 4,93 ? 1 3' 86 
b) 0,80 
c) 0' 61 

Nieder- 7' 189 133,0 18' 50 a) 3' 15 ? 1 5' 35 
sachsen c) ? 

Nordrhein- 16' 672 388,0 23' 2 7 a) 1 '84 - 14' 62 
Westfalen b) 3,40 

c) 3' 41 

Rheinland- 3' 606 72,0 1 9' 96 a) 1 '73 2,03 12' 3 7 
Pfalz b) 3' 3 7 

c) 0' 46 

Saarland 1' 041 24,5 23' 52 a) 2,54 3, 16 10' 84 
b) 4,68 
c) 2,30 

Schleswig- 2' 612 48,4 18,51 a) 1, OB 0,20 15' 99 
Holstein c) 1 '24 

Bundes- 61' 1 70 1 '283' 7 20,98 a) 2,30 1,20 14,68 
republik b) 1 '69 
Deutschlan~ c) 1' 10 

Erläuterung: a) Anteil des Bundes 
b) Anteil der Länder 
c) Anteil der Kommunen 

Quellen: Statistisches Jahrbuch 1988, Tab. 2.2 (S. 40 f.), 
Berechnungen aus Anlage 3. 

I 
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durch den zunehmenden Einsatz von Zi vildienstleistenden21 0 

ist der ausgabenwirksame Finanzierungsanteil des Bundes er-
heblich angestiegen; 

dle finanzielle Beteiligung der Länder und der Kommunen ist 
spürbar zurückgegangen; 

auch die Eigenleistung der Leistungsträger wurde z.T. deut-
lich reduziert; 

das Volumen der Gesamtkosten des Rettungsdienstes (ohne die 
Bewertung der Arbeit von ZDL) ist um über 50 % angestiegen. 

Für die Träger der Tariffinanzierung führen diese Entwicklungen 
zu einem doppelten Belastungseffekt: einerseits müssen die 
durch den Ausbau des Rettungsdienstes entstehenden Kosten-
steigerungen übernommen werden; andererseits müssen die durch 
die Veränderung der Finanzierungsstrukturen auftretenden Über-
wälzungseffekte aufgefangen werden. 

Diese Entwicklungen verlaufen, wie Tab. 9.13 ebenfalls zeigt, 
in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Für Baden-
Württemberg sind die Anteile sowohl der internen, wie auch der 
externen Finanzierung deutlich zurückgegangen, der Anteil der 
Tariffinanzierung erhöhte sich um über 20 %. Neben dem Effekt 
der Kostensteigerung wurden auf die Tariffinanzierung Anteile 
der übrigen Finanzierungsträger im Umfang von 20 % überwälzt. 
Im Gegensatz dazu traten in Bayern nur sehr geringe Überwäl-
zungseffekte auf. Der Struktruranteil der externen Finanzierung 
ging zwar zurück, allerdings nahm die interne Finanzierungsan-
teil leicht zu, so daß der Überwälzungseffekt zu Lasten der Ta-
riffinanzierung nur sehr gering war. Neben der vergleichsweise 
stabilen Finanzierungsstruktur ist zu erkennen, daß die Kosten-
steigerungen in Bayern unter dem Durchschnitt lagen. 

210 Zwischen 1979 und 1985 hat sich die Anzahl der im Rettungsdienst be-
schäftigten Zivildienstleistenden um 53% von 4.095 auf 6.256 erhöht. 
Vgl. hierzu: Bundestagsdrucksache 8/3548 v. 7.10.80, a.a.O., S. 115; 
Bundestagsdrucksache 10/5030 v. 14.2.1986, a.a.O., Anlage 10 (S. 137). 



Tabelle 9o13: FINANZIERUNGSSTRUKTUREN IM RETTUNGSDIENST 
(1978 UND 1986) 

FINANZIERUNGS- BADEN- BAYERN NORDRHEIN-
TRÄGER WÜRTTEMBERG WESTFALEN 

1978 1986 Diff o 1978 1986 Diff o 1978 1986 

Bund 2,0 3, 1 +59 1, 7 1, 6 -1 -- 1, 7 
Länder 5,0 1, 7 -66 10,5 8,9 - 1 5 22,6 15, 6 
Kommunen 4,6 -- -100 1, 0 - - -100 32, 1 15,6 

EXTERNE 
FINANZIERUNG 11, 6 4,8 -59 13, 2 10,5 -20 54,7 32,9 

TARIF-
FINANZIERUNG 68,9 83,2 +21 6 7, 1 69,9 +3 45, 1 67, 1 

INTERNE 
FINANZIERUNG 19,5 12,0 -38 19,8 20,5 +4 -- --

KOSTENVOLUMEN 
in Mioo DM 121 186 +54 153 197 + 46 204 363 

1) keine Unterscheidung zwischen Ländern und Kommunen 

SCHLESWIG- RETTUNGS-
HOLSTEIN DIENST 

Diff 1978 1986 Diff 0 1978 1986 Diff o 

-- -- 1, 2 -- 1, 2 2' 4 +100 
-31 1, 6 -- -100 26,6114,61 -45 
-51 14' 1 7, 1 -50 

-40 15, 7 8,3 -47 27,8 17,0 -39 

+49 84,4 90,6 +7 63,7 76,7 +21 

-- -- 1,1 -- 8, 5 6,3 -26 

+ 78 30 46 +53 766 1171 +53 

Quellen: (1978): Kühner, Ro, Walter, N,; Organisation und Kosten Ooo, aoaoOo, Teil 2, Tab. 4 (So38); 
(1986): Berechnet aus Anhang 3 (ohne kalko Bewertung der Arbeitsleistung von ZDL) 0 

w 
0 

""" 
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Eine völlig andere Tendenz in der Struktur der Finanzierung des 
Rettungsdienstes zeichnet sich für Nordrhein-Westfalen ab. Par-
allel zur Verminderung der Quote der externen Finanzierung 211 

erhöht sich in einem dualen Finanzierungssystem zwangsläufig 
der Anteil der Tariffinanzierung. Da für den Rettungsdienst 
Nordrhein-Westfalen darüberhinaus mit 78 % eine überproportio-
nale Steigerung der Gesamtkosten zu verzeichnen ist, haben sich 
die Ausgaben der Gebührenträger in Nordrhein-Westfalen von 92 
Mio. DM (1978) auf 244 Mio. DM (1986), also um den Faktor 2,65, 
erhöht. 

Auch in Schleswig-Holstein ist ein Rückzug der öffentlichen 
Haushalte zu erkennen. Der resultierende Überwälzungseffekt ist 
allerdings gering, da der Anteil der Tariffinanzierung bereits 
1978 sehr hoch war 212 . Die Steigerungsrate der Gesamtkosten 
entspricht mit 52 % dem Durchschnittswert. 

4.3 Überlegungen zur Modifizierung der Finanzierungssysteme des 
Rettungsdienstes 

Die Ausführungen zum Wesen und zur Strukturierung von öf-
fentlichen bzw. staatlichen Aufgaben, zur Daseinsvorsorge und 
zum Bereich der öffentlichen Güter bzw. Mischgüter haben ge-
zeigt, daß sich aus der Tatsache, daß der Staat der Bereitstel-
lung oder dem Konsum eines Gutes einen über die individuelle 
Wertschätzuung hinausreichenden Nutzen beimißt, keine objektiv 
nachvollziehbare Finanzierungsregel ableiten läßt. Weder der 
Grad des öffentlichen Interesses, noch der Umfang des öffentli-
chen Bereitstellungsnutzens ( option demand) oder die Entschei-
dung zwischen öffentlicher oder privater Bereitstellung einer 
Leistung haben sich für eine rationale Ableitung von Finanzie-
rungsquoten und -systemen als tragfähig erwiesen. 

An ein System zur Finanzierung von öffentliche Gütern bzw. 
Mischgütern sind folgende Grundanforderungen zu stellen: 

die Interessenlage der direkten und indirekten Bedarfsträger 
bzw. -gruppen muß deutlich gemacht werden; 

211 Vgl. hierzu Tab. 9.1. Der Eigenbeitrag der Kommunen reduzierte sich von 
ca. 66 Mio. DM (1978) auf 56,8 Mio. DM (1986). 

212 Nach einer Einnahmen-Ausgabenrechung für die Jahre 1978 undl983 stieg 
der Gebührenanteil an den Gesamteinnahmen des Rettungsdienst Schleswig-
Holstein von 88,9% (1978) auf 91,6% (1983) an. Vgl. hierzu: L;,ndtags-
drucksache (SH) 10/813 v. 25.1.1985, a.a.O., Übersicht 17 und 19. 



. 306 . 

durch das Finanzierungssystem müssen Bedarfs· und Lei· 
stungsträger zu zieladäquatem Verhalten veranlaßt werden; 

die Finanzierung der Leistung muß zuverlässig und dauerhaft 
gesichert werden, wobei auch kurzfristige Veränderungen von 
Kosten· und Leistungsgrößen kompensierbar sein müssen. 

Da ein objektiv "richtiges" Finanzierungsverfahren für den Ret· 
tungsdienst nicht abgeleitet werden kann 213 , wird zur Festle· 
gung von Interessen- bzw. Finanzierungsquoten ein pragmatisches 
Finanzierungssystem vorgeschlagen, wie es in ähnlicher Form 
auch für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs be· 
schreiben worden ist214 . Die Quoten für die Finanzierungsträ-
gergruppen sind in einer Form festzulegen, daß sie jeweils 
fühlbar, d.h. der jeweiligen Interessenquote angemmessen, zu-
mindest kurz- bis mittelfristig verbindlich und damit kalku· 
lier':lar sind. 

Die Forderung nach fühlbaren 
folgenden Überlegungen: Die 

Finanzierungsquoten basiert auf 
Interessen der indirekten Be· 

dartsträger sind keinesfalls marginale Größen. So sind bei· 
spielsweise die Bundesländer für die Organisation eines funkti· 
onsfähigen Rettungsdienstes in ihrem Zuständigkeitsbereich 
verantwortlich. Sie arbeiten die rechtlichen Grundlagen aus, 
setzen den Planungsrahmen und schaffen in bundesweiten 
Koordinierungsgremien die Voraussetzungen für eine kontinuier· 
liehe Weiterentwicklung des Systems. Die rechtlichen Zuständig· 
keiten und die im Endeffekt kostenbegründenden Vorgaben zur Sy· 
Sternausgestaltung und ·Verbesserung rechtfertigen die Forderung 
nach einer spürbaren finanziellen Beteiligung. Die Frage, ob 
und in welchem Umfang der Beitrag zur externen Finanzierung aus 
Landes· oder Kommunalhaushalten zu tragen ist, wird je nach Zu· 
ständigkeitsverteilung, unterschiedliche beantwortet werden. 
Auch bei einer Aufgabenzuweisung ist jedoch vom jeweiligen Bun· 
desland angesichts seiner finalen Zuständigkeit ein nennens · 
werter Finanzierungsbeitrag zu leisten. 

Um die Finanzierungsbeteiligung verbindlich und kalkulierbar zu 
gestalten, wird angeregt, für die öffentlichen Fi · 
nanzierungsträger in den jeweiligen Rechtsgrundlagen konkrete 
Finanzierungstatbestände zu benennen. Dies wird, in unter· 

213 Allgemein hierzu: Thiemeyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 154. 

214 Zebisch, H.D.; Der soziale Nutzen des öPNV ... , a.a.O., S. 75 ff. 
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schiedlichem Umfang, bereits praktiziert (Übersicht 9.3). Um 
das Interesse und die Verantwortlichkeit von Land und Kommunen 
zu untermauern, bieten sich die folgenden Kostenarten und 
gruppen für eine Finanzierung aus öffentlichen Haushalten an: 

Die Investi tionskosten, insbesondere die Kosten für die Be-
schaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst. Durch plan-
mäßiges Subventionsverhalten können die öffentlichen Finan-
zierungsträger damit die Einhaltung der Planungsrichtlinien 
sicherstellen, bei weitgehend limitationalen Produk-
tionsprozessen wird darüberhinaus in hohem Maße Einfluß auf 
die Kostenentwicklung genommen. 

Die Finanzierung der Einrichtung und des Betriebes von Ret-
tungsleitstellen gibt dem jeweiligen Finanzierungsträger 
die Möglichkeit, die Disposition des Rettungsdienstes 
sicherzustellen, zu beeinflussen und im Bedarfsfalle zu 
überwachen. Die Übernahme der Leistellenkosten bietet dar-
überhinaus den Vorteil, daß diese Kostenstelle bezüglich der 
Investitions- und Betriebskosten eindeutig abgegrenzt werden 
kann. 

In beiden Kostenbereichen können die Entscheidungs- und Aufga-
benträger ihre Einflußmöglichkeiten auch auf andere Weise, z.B. 
durch den Erlaß von Rechtsvorschriften, sicherstellen. Zur De-
monstration der eigenen Mitverantwortung und zur Verdeutlichung 
des Stellenwertes der Aufgabe erscheint jedoch eine dauerhafte 
Vollfinanzierung der entsprechenden Kosten aus öffentlichen 
Haushalten zweckmäßig. Der Jahresaufwand einer so gestalteten 
Finanzierung beläuft sich auf ca. 15 20 % der Gesamtkosten 
des Rettungsdienstes. Daß dies kein unrealistischer Aufwand 
ist, zeigt der Vergleich mit dem Brandschutz. Die Bundesländer 
tragen alle Investitionslasten und die Kosten der Feuerwehr-
leitstellen. Im Ergebnis bedeutet dies, daß den Feuerwehren 
beispielsweise in Baden-Württemberg " ... ein wesentlich höherer 
Betrag (ca. 200 Mio. DM jährlich) als dem Rettungsdienst (ca. 8 
Mio. DM jährlich) "215 zufließen. 

215 Trumpp, E.; Konkurrenzdurck ... , a.a.O., S. 551. Diese unterschiedliche 
Gewichtung ist vor dem Hintergrund der volkswirtschaftlichen Folgeschä· 
den bemerkenswert. In anderem Zusammenhang wird beispielsweise festge· 
stellt: "Der volkswirtschaftliche Schaden, der jährlich durch Brände in 
der Bundesrepublik Deutschland entsteht, beläuft sich auf 3,5 Mrd. DM. 
Der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Verkehrsunfälle verursacht 
wird, beträgt dagegen 42 Mrd. DM." Kommentar in: Partner·Report des DVR, 
15. Jg., Nr. 3, Juni 1985, S. 2. 
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Neben einer klar umrissenen Subventionierung des Rettungs-
diensten ist auch weiterhin die Entlastung der übrigen Fi-
nanzierungsträger durch den Einsatz von Zi viidienstleistenden 
sinnvoll. Allerdings ist darauf zu achten, daß das Einsatz- und 
Lei tstellenpersonal in den Rettungsdienstbereichen angemessen 
qualifiziert und erfahren ist. Aus dieser Sicht ist für den Um-
fang des Einsatzes von Zivildienstleistenden eine Grenze zu 
ziehen, die je nach Aufgabenstellung, Anforderung und Personal-
struktur unterschiedlich anzusetzen ist. 

Eine Quotenfestlegung der finanziellen Beteiligung von Lei-
stungsträgern kann in allgemeiner Form nicht erfolgen. In allen 
Fällen, in welchen Sani tä tsorganisa tionen in Erfüllung ihrer 
satzungsmäßigen Aufgaben an der Durchführung des Rettungs-
dienstes beteiligt sind, ist jedoch eine Einbindung in das Fi-
nanzierungssystem anzustreben. Dies nicht zuletzt deshalb, weil 
die Leistungsträger über ihre Beteillgung am Rettungsdienst an-
dere, i.d.R. organisationsspezifische Ziele verfolgen. Es er-
scheint zweckmäßig, die Form und den Umfang der internen 
Finanzierung im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vereinbarun-
gen verbindlich zu regeln. Der Umfang der Beteiligung der Eh-
renamtlichen kann nicht vorgegeben werden, es sind hier Zielbe-
reiche mit Ober- und Untergrenzen festzulegen 216 . Eine finan-
zielle Beteiligung der Leistungsträger im Investitionsbereich 
ist vor allem dann anzustreben, wenn die vom Land oder den Kom-
munen finanzierten Fahrzeuge in das Eigentum der Leistungsträ-
ger übergehen. Eine Quote von 20 %, wie im Saarland prakti-
ziert, ist allerdings als eine Obergrenze anzusehen217 . 

Für die Gebührenträger bleibt nach diesem Finanzierungssystem 
die Deckung der Kosten des Rettungsdienstbetriebes, mit Aus-
nahme der Betriebskosten der Lei tstellen. Das Volumen dieser 
tarifrelevanten Kosten wird durch die Planung und Umsetzung der 
investiven Maßnahmen, insbesondere im Fahrzeugbereich, weitge-
hend determiniert. Deshalb ist eine Beteiligung und Mitverant-
wortung der Träger der Tariffinanzierung bei der Investitions-
und Ausbauplanung des Rettungsdienstes vorzusehen. Die Forde-
rung, "die Krankenkassen als hauptsächliche Kostenträger soll-

216 Als Alternative zur Festsetzung von Höchstquoten für Ehrenamtliche bzw. 
Zivildienstleistende bietet sich die Vorgabe von Hindesquoten für haupt· 
amtliche Kräfte an. Vgl. hierzu: "Allgemeine Grundsätze ... "(BW), 
a.a.O., Pkt. 4.2 (S. 3). 

217 Vgl.: Landtagsdrucksache (Saar) 6/1633, v. 10.9.1974, a.a.O., S. 25. 
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ten ( ... ) beim Zustandekommen der Beförderungsentgelte angemes-
sen beteiligt werden ... • 218 , ist einleuchtend, greift aber zu 
kurz. Das zu finanzierende Tarifvolumen wird bei der Gebüh-
renermittlung lediglich Zusammengestellt, verursacht wird das 
Finanzierungsvolumen durch die Aktivitäten in den Bereichen 
Investitions-, Ausbau- und Personalplanung. Aus diesem Grunde 
ist eine Beteiligung der Gebührenträger allein in der Phase der 
Tarifbildung kaum zielführend. Wenn die Krankenkassen im Inter-
esse ihrer Mitglieder eine wirksame Kontrolle über die Ko-
stenentwicklung im Rettungsdienst anstreben, mul) die Möglich-
keit zur verantwortlichen Mitgestaltung bereits in der Phase 
der Planung angestrebt werden. "Durch gemeinsame Entscheidungen 
von Leistungs- und Kostenträgern soll nicht nur ein wirtschaft-
licher Rettungsdienst, sondern auch dessen Finanzierung gesi-
chert werden.• 219 

Im Überblick besteht das hier konzipierte Finanzierungssystem 
aus den folgenden Elementen: 

externe Finanzierung: 

Bund: Reduzierung des Aufwandes der 
rungsträger durch die Zuweisung von 

übrigen Finanzie· 
Zivildienstplätzen, 

evtl. Begrenzung des Einsatzes durch die Vereinbarung von 
Zielgrößen in der Personalstruktur. 

Länder und Kommunen (mit eindeutig abgegrenzten Finanzie-
rungsanteilen entsprechend der jeweiligen Kompetenzzuwei-
sung): 

Investitionskosten für mobile Rettungsmittel, evtl. 
Mitfinanzierung durch beteiligte Sanitätsorganisationen; 
Kosten des Aufbaus und der Einrichtung von Rettungsleit-
stellen; 
Kosten des Betriebes von Rettungsleitstellen, einschl. 
Personalkosten. 

interne Finanzierung: 

ausgabenwirksamer Bereich: Teilfinanzierung der 
Beschaffungskosten von Rettungsmitteln, Akquisition von 
zweckgebundenen Spenden; 

218 "Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen", Sitzung v. 7.10 1981, in: 
Gerdelmann, Korbmann, Kutter; a.a.O., Bd. 2, Nr. 9408, Nr. 2. 

219 Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung (Hrsg.); 
Rettungsdienst in Baden-Württemberg, a.a.O., S. 7. 
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kalkulatorischer Bereich: Aufwandreduzierung für die üb-
rigen Finanzierungsträger durch die Beteiligung von eh-
renamtlichen Mitarbeitern (Begrenzung des Einsatzes durch 
entsprechende Zielgrößen) . 

Tariffinanzierung: Finanzierung der verbleibenden Be-
triebskosten über Benutzungsentgelte bei gleichzeitiger Be-
teiligung der Gebührenträger an der Planung und Tarifbildung 
im Rettungsdienst. 

Es ist sicher nicht möglich, ein derartiges Finanzierungssytem 
in allen Bundesländern einzuführen, da sich die bes~ehenden Sy-
steme nach entsprechenden Anpassungsprozessen gefestigt haben 
und zunehmend finanzielle Engpäße in den öffentlichen Haushal-
ten eine Erweiterung der externen Finanzierung in nennenswertem 
Umfang zumindest kurzfristig als wenig realistisch erscheinen 
lassen. Die Vorteile einer entsprechenden Finanzierungsregelung 
sind jedoch nicht zu übersehen. Es werden eindeutige Finanzie-
rungszuständigkeiten festgeschrieben, die Möglichkeiten, bei 
eigenen Finanzierungsproblemen Teile der übernommenen Ver-
pflichtungen auf andere Träger zu überwälzen, wird begrenzt. 
Darüberhinaus wird den Gebührenträgern die Möglichkeit einge-
räumt, über die Beteiligung an der Planung und der Tarifbildung 
Mitverantwortung für die finanzielle Sicherung, aber auch für 
die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes zu tragen. In Anbe-
tracht der auch in dieser Untersuchung dargelegten erheblichen 
Kostensteigerungen für die Gebührenträger im Rettungsdienst und 
der Schwierigkeit, die mit einem gut ausgebauten Rettungsdienst 
erzielbaren Wirkungen für Patienten, Versicherungen und Volks-
wirtschaft zu dokumentieren, besteht allerdings die Gefahr, daß 
Krankenkassen ihre Einflußmöglichkeiten in erster Linie dazu 
nutzen, die eigenen Aufwendungen zu minimieren und die Lei-
stungsfähigkeit und Wirksamkeit des Systems zu übersehen. Des-
halb werden im abschließenden Kapitel dieser Untersuchung Mög-
lichkeiten zur Beurteilung des Rettungsdienstes dargestellt und 
analysiert werden. 
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X. KONZEPTE ZUR BEURTEILUNG DES RETTUNGSDIENSTES 

1. Methoden zur Evaluation von Systemen 

Die Beurteilung der Leistungserstellung, Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit von Systemen oder Maßnahmen bereitet dann Pro-
bleme, wenn der entsprechende Leistungsbereich einer Bewertung 
durch Marktprozesse mehr oder weniger weit entzogen ist. Zur 
Überwindung dieser Probleme wurden verschiedenen Evaluationsme-
thoden entwickelt. Mit ihrer Anwendung werden die nicht exi-
stenten oder nicht funktionsfähigen Marktprozesse simuliert 1 , 
aus dem Vergleich der Simulationsergebnisse mit den realen Sy-
stemausprägungen lassen sich ineffektive bzw. ineffiziente Zu-
stände aufdecken und Veränderungsbedarfe und -richtungen benen-
nen. 

Im Vorfeld der Beurteilung eines Systems ist eine Klärung der 
folgenden Fragen erforderlich: 

welches System ist zu analysieren, welche Ziele sind dem Sy-
stem vorgegeben und wie (inter- und intra-)agiert dieses Sy-
stem (Systemanalyse); 

mit welchem Ziel erfolgt die Beurteilung und, damit zusammen-
hängend, welche Analysemethode ist anzuwenden (Methodenana-
lyse); 

welche Input- bzw. Output-Phase ist Grundlage der Beurtei-
lung; 

auf welcher Aggregationsstufe ist die Analyse vorzunehmen 
( Einzelbetrieb, regionale Versorgung, Versorgung der Bevöl-
kerung eines Landes oder der Gesamtbevölkerung), und 

· welche institutionellen Interessen sind mit der Systembeur-
teilung verbunden. 

Vgl. u. a.: Margolis, J.: Ökonomische Wertung durch Schattenpreise, in: 
Recktenwald, H.C.: Kosten-Nutzen-Analyse und Programmbudget - Grundlage 
staatlicher Entscheidung und Planung; Tübingen 1970, S. 127 - 142, hier: 
s. 134. 
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Diese einzelnen Gesichtspunkte sind nicht voneinander unabhän-
gig. So orientiert sich beispielsweise die Beurteilungsmethode 
stark an institutionallen Interessen, ebenso beeinflussen die 
Systemziele die Analysemethode 2 . 

2. Beschreibung des Analyseobjektes 

In der Systemforschung wird nach dem Beurteilungsgegenstand und 
dessen Zielvorgaben gefragt. "Ziel der Systemforschung ist es, 
die Strukturen und das Funktionieren (Verhalten) komplexer 
technischer, wirtschaftlicher oder sozialer Systeme zu be· 
schreiben, zu analysieren und Problemlösungen zur optimalen 
Entwicklung, Gestaltung und Steuerung der Systeme zu finden.• 3 

Ausgehend von einer Darlegung der Zielstellung und einer Ab-
grenzung des Systems werden die Beziehungen der Systemelemente 
zueinander beschrieben. Über die internen Systemfunktionen hin-
aus 1 st bei der Systemdarstellung zu verdeutlichen, in welchem 
Ausmaß das Beurteilungsobjekt seine Umwelt beeinflußt bzw. von 
dieser beeinflußt wird (offene bzw. geschlossenen Systeme) 4 und 
inwieweit die systemrelevanten Entscheidungen selbständig ge-
troffen werden können bzw. extern vorgegeben sind (autonome 
bzw. determinierte Systeme). Vor allem die offenen, determi-
nierten Systeme werden in ihrer Ausprägung, Funktionsweise und 
Wirksamkeit in hohem Maße durch die existierenden und gesetzten 
Rahmenbedingungen beeinflußt. Die Kombination von gesetzten 
Rahmenbedingungen und Einwirkungen der Umweltfaktoren ist bei 
Systemvergleichen, aber auch bei absoluten Evaluationsstudien 
in die Analyse mit einzubeziehen. Systemanalysen werden deshalb 
häufig durch Umfeldanalysen, Analysen der gesetzten Rahmenbe-
dingungen und die Darstellung der Leistungsvorgaben5 ergänzt. 

Der Zielanalyse, der Ableitung von Zielhierarchien und der Bil· 
dung von möglichst oparationalen Zielkenngrößen wird im Rahmen 
der Systemforschung hohes Gewicht beigemessen, da die Systembe-
urteilung überwiegend zielbezogen erfolgt. Daß eine Beurteilung 

2 Ist einem System beispielsweise die Wahrnerunung öffentlicher Aufgaben mit 
bedarfswirtschaftlicher Zielstellung vorgegeben, so ist eine Analyse aus-
schließlich nach betriebswirtschaftliehen Gesichtspunkten wenig zielfüh-
rend. 

3 Beske, F.; Systemforschung ... , a.a.O., S. 16; ähnlich auch bei: Schicke, 
R.; Ökonomie des Gesundheitswesens ... , a.a.O., S. 28. 

4 Vgl.: Gantner, M.; Kessprobleme ... ,a.a.O., S. 266. 

5 Vgl. u.a.: Borjans, R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., Abb. 
6 (S. 42). 
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nicht notwendigerweise die Systemziele bzw. die gesamte Ziel-
hierarchie im Auge haben muß, wurde im Rahmen dieser Arbeit im-
mer dann deutlich, wenn institutionelle Aspekte angesprochen 
wurden. 

Gegenstand einer Systembeurteilung muß nicht notwendigerweise 
das Gesamtsystem sein, auch einzelne Systemelemente können ei-
ner Analyse unterzogen werden. Wird dies angestrebt, ist neben 
der Beschreibung dieses Subsystems auch dessen Einordnung im 
Gesamtsystem darzulegen. "Die isolierte, von den Gesamtzusam-
menhängen abstrahierende Betrachung von Teilbereichen kann 
nicht zur richtigen Erkenntnis von Struktur und Verhalten des 
Systems führen."6 

3- Evaluationskriterien 

Da es eine für alle Fragestellungen geeignete Evaluationsme-
thode nicht gibt, sind verschiedene Kriterien zu berücksichti-
gen, die Einfluß auf die Auswahl der Untersuchungsmethode neh-
men. 

3.1 Ziele der Systembeurteilung 

Bevor die Evaluationsmethode festgelegt werden kann, ist die 
Frage zu beantworten, mit welchem Ziel die Beurteilung durch-
zuführen ist. Je nachdem, ob Kosten-, Leistungs-, Wirksamkeits-
oder Wirtschaftlichkeitsaspekte im Vordergrund des Interesse 
stehen, sind unterschiedliche Methoden anzuwenden. Diese Metho-
den unterscheiden sich u.a. dadurch, daß sie entweder den In-
put, den Prozess oder den Output der Leistungserstellung 7 in 
die Beurteilung einbeziehen. Die beiden erstgenannten Evaluati-
onsrichtungen analysieren die Aufbau-
der Leistungserstellung, wobei sowohl 

6 Beske, F.; Systemforschung ... , a.a.O., S. 17. 

und Ablauforganisation 
quantitative als auch 

Borjans, R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., S. 40 f., sowie: 
Eichhorn, S.: Qualitäts· und Effizienzbeurteilung in der Krankenhausver· 
sorgung, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 42 v. 20. 10. 1977, S. 2529 · 
2533, hier: S. 2529; ders.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. 3, a.a.O., S. 
43 ff; Kriedel, Th.: Effizienzanalysen von Gesundheitsprojekten - Diskus· 
sion und Anwendung auf Epilepsieambulanzen, Berlin, Heidelberg, New York 
1980. S. 47 f. Die von Eichhorn und Kriedel angeführten Indikatoren zur 
strukturellen Beurteilung können weitgehend den Input· Indikatoren zuge · 
rechnet werden. 
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qualitative Kriterien berücksichtigt werden 8 . Ergebnisorien-
tierte Beurteilungen haben das Ziel, entweder 

die Leistungen (Sekundärleistungen) 9 , oder 

die Wirkungen der Leistungen 
sterns/einer Maßnahme im Hinblick 
fektivität) zu analysieren. 

(Primärleistung) eines 
auf die Zielvorgaben 

Sy-
(Ef-

Aus ökonomischer Sicht sind vor allem solche Analyseverfahren 
zielführend, die eine Verbindung zwischen Input und Output her-
stellen, also Verfahren, die Aussagen über die Effizienz einer 
Maßnahme/eines Systems zulassen 10 . 

Im Grundsatz wird zwischen der technischen und der finanziellen 
Effizienz unterschieden. "Mit technischer Effizienz ist die 
Produktivität der Leistungserstellung gemeint. Statt von der 
Prod~ktivität spricht man bei nichttechnisch geprägter Produk-
tion - wie im Falle des Rettungsdienstes - auch von der Effizi-
enz." 11 Dieser mengenorientierten Kenngröße steht mit dem Be-
griff der finanziellen oder ökonomischen Effizienz eine Kenn-
größe gegenüber, in welcher die Wertansätze für Input- und Out-
putfaktoren berücksichtigt sind. 

3.2 Formen der Beurteilung von Systemen 

Im Zusammenhang mit der Auswahl der Evaluationsmethoden sind 
auch Überlegungen darüber anzustellen, 

in welcher Handlungsphase ein System beurteilt wird, 

welche Daten bzw. Indikatoren zu berücksichtigen sind und mit 
vertretbarem Aufwand gewonnen werden können, und 

8 Für den Krankenhausbereich vgl. hierzu: Eichhorn, S.; Qualitäts und 
Effizienzbeurteilung a.a.O., S. 2529; Eichhorn, S., Plücker, W., 
Swertz, P.: Effektivitätsmessung und Qualitätsbeurteilung im Gesundheits· 
wesen, in: Arzt und Krankenhaus 4/1982, S. 142 · 145, hier: S. 142. 

9 Zu den Begriffen Primär- und Sekundärleistung vgl.: Eichhorn, S.; Quali-
täts- und Effizienzbeurteilung ... , a.a.O., S. 2530, insbes. Abb. 1. 

10 Einen Überblick über die Diskussion des Effizienzbegriffes gibt: Borjans, 
R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., S. 5 ff.; vgl. auch: Leu, 
R.: Ansätze zur empirischen Messung der relativen Effizienz von Gesund-
heitssystemen, in: Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Stati-
stik, Heft 3/1978, S. 479 - 508, hier: 5.480; Kreidel, Th.; Effizienz-
analysen von Gesundheitsprojekten, a.a.O., S. 11 ff. 

11 Borjans, R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., S. 7. 
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welche Referenzmodelle bzw. Vergleichsmaßstäbe bei der Beur-
teilung anzulegen sind. 

Im Handlungszyklus 12 einer Maßnahme/eines Systems kann eine 
Evaluation bereits in der Planungsphase (planning function) 13 

vorgenommen werden, sie kann sich jedoch ebenso auf laufende 
oder abgeschlossene Projekte beziehen (control function). 

Die zur Beurteilung notwendigen Daten werden je nach Untersu-
chungsmethode, Handlungsphase und Datenverfügbarkeit 

prospektiv (vor Projektdurchführung), 

simultan (während der Projektdurchführung) oder 

retroperspektiv (nach Handlungsabschluß) 

erhoben 1 4 . Häufig werden Beurteilungen auf der Grundlage von 
unterschiedlich ermittelten Datenpools vorgenommen, ein Vorge-
hen, das angesichts der differierenden Zuverlässigkeit der ent-
sprechenden Daten nicht unproblematisch ist. 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Beurteilung von Systemen 
ist die Ableitung von zielrelevanten Kenngrößen. Sie sind als 
" ... Maßeinheiten für die Erträge ... • 15 eines Projektes anzu-
sehen, wobei zu unterscheiden ist, ob sie die Zielerreichung 
direkt (final) oder indirekt (intermediär) anzeigen. Unter-
schiedliche Evaluationsmethoden arbeiten mit unterschiedlichen 

12 Hellstern, G.M.; Wollmann, H.: Evaluierung auf kommunaler Ebene, in: die-
selben (Hrsg.): Handbuch zur Evaluierungsforschung, Bd.l, Opladen 1984, 
S. 491 - 523, hier: S. 493. 

13 Myrick, J.A.: An Evaluation of Emergency Medical Services Based on 
Patient Outcome, Dissertation, University of Missouri - Colurnbia (USA), 
December 1974, S. 5 ff.; Hellstern, G.M., Wollmann, H.; Evaluierung auf 
kommunaler Ebene, a.a.O., S. 493 f. In diesem Zusammenhang wird auf Eva· 
luationsstudien hingewiesen, die allein zur Rechtfertigung bereits 
getroffener Entscheidungen dienen (apologetische Analysen). Diese sind 
für die Entscheidung selbst funktionslos und insofern ökonomisch 
nicht vertretbar." Andel, N.: Kosten-Nutzen-Analysen, in: Handbuch der 
Finanzwissenschaft, Bd. I, 3. Aufl., Tübingen 1977, S. 475 - 518, hier: 
s. 479. 

14 Eichhorn, S., Plücker, W., Swertz, P.; Effektivitätsmessung und Quali-
tätsbeurteilung ... , a.a.O., S. 144. 

15 Kriedel, Th.: Effizienzanalysen ... , a.a.O., S. 45. 
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Kenngrößen bzw. - systemen, wobei jeder Indikator oder Index 
seine eigenen Erfassungs- und Aussageprobleme hat 16 . 

Eng verbunden mit der Auswahl von Kenngrößen 
von Referenzmodellen bzw. Vergleichsmaßstäben. 

ist die Vorgabe 
Solche Maßstäbe 

werden üblicherweise durch die Evaluationsziele determiniert, 
wobei zwischen 

absoluten Beurteilungskriterien (z.B. Wohlfahrtsmaximierung, 
Allokationseffizienz) 17 und 

relativen Beurteilungskriterien (z.B. Leistungs- und Ko-
stenentwicklung im Zeit- oder Querschnittsvergleich) 18 

zu unterscheiden sind. Auch hier trifft die Aussage zu, daß je-
des Kriterium seine eigenen Erfassungs- und Aussageprobleme in 
sich birgt 19 . 

3.3 Festlegung von Beurteilungsebenen 

Vor einer Entscheidung über das Analyseverfahren ist Klarheit 
darüber zu gewinnen, auf welcher Ebene die Beurteilung eines 
Systems zu erfolgen hat. Vor allem bei der Erfüllung öffentli-
cher und staatlicher Aufgaben kann sich das Beurteilungsinter-
esse auf alle Ebenen von der Einzelleistung bis hin zu gesamt-
staatlich-administrativen und volkswirtschaftlichen Analysen20 

erstrecken. 

16 Indikatoren sind eindimensionale Meßgrößen, in Tndizees werden dagegen 
mehrere Aspekte der Zielerreichung zusammengefaßt. Vgl. hierzu und zu den 
jeweiligen Aussageproblemen: Ebenda, S. 45 f. und S. 48 ff. 

17 Vgl. u.a.: Leu, R.; Ansätze zur empirischen Messung ... , a.a.O., s. 480 
f.; Recktenwald, H.C.: Die ökonomische Analyse: Hilfe für rationale Ent-
scheidung in der Staatswissenschaft, in: ders.(Hrsg.); Nutzen-Kosten-Ana-
lyse und Programmbudget . __ , a.a.O., S. 1 - 21, hier: S. 3. 

18 Borjans, R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., S. 65 ff. 

19 Vgl. u.a.: Weissenböck, H.; Studien zur ökonomischen Effizienz _ .. , 
a.a.O., S. 13 ff, Leu, R.; Ansätze zur empirischen Messung ... , a.a.O., 
S. 480 f., Andel, N.: Kosten-Nutzen-Analysen, a.a.O., S.515 ff. (für ab-
solute Kriterien); Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1186 ff., Bor-
jans, R.; Effizienz der Rettungsorganisation, a.a.O., S. 66 (für relative 
Kriterien). 

20 Die Beurteilung aus der Sicht der Administration (Entscheidungsträger) 
muß nicht notwendigerweise mit den Ergebnissen einer volkswirtschaftl i-
chen Effizienzanalyse übereinstimmen. Vgl. u.a. Andel, N.; Kosten-Nutzen-
Analyse, a.a.O., S. 478 f.; auf die zunehmende "Politisierung~~ der Evalu-
ierung wird hingewiesen von: Hellstern, G.M., Wollmann, H.; Evaluierung 
auf kommunaler Ebene, a.a.O., S. 492. 
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Im Rettungsdienst müssen beispielsweise für die aufgabenbezo-
gene Maßnahmen- und Systembeurteilung mindestens die folgenden 
Stufen unterschieden werden: 

Einzelleistungen 

Einsatzleistung, 
Dienstbereitschaft, 

Leistungsbereiche (Notfall-, 
Luftrettungssystem), 

Rettungswachen, 

Rettungsdienstbereiche, 

Bundesland, 

Gesamtstaat und 

Notarzt-, 

volkswirtschaftliche Betrachtung. 

Krankentransport-, 

Daneben sind auch betriebsbezogene Analysen von Interesse, bei-
spielsweise für einzelne Leistungsträger auf unterschiedlichen 
Ebenen (Orts-, Kreis-, Landesverband). 

Die Notwendigkeit, Analysen auf unterschiedlichem Niveau zu er-
arbeiten und die jeweiligen Ebenen jeweils deutlich zu trennen, 
ist gegeben, weil 

auf unterschiedlichen Ebenen jeweils zusätzliche Kosten- aber 
auch Wirksamkeitselemente hinzukommen, 

die Auswahl der Beurteilungsmethode u.a. durch die Ebene der 
Analyse determiniert wird und 

die Vernachlässigung dieses Stufenprinzips zu Fehlinterpreta-
tionen führen kann. 

Wenn beispielsweise beklagt wird, daß ein alltäglicher 
Einsatz des Rettungsdienstes mit 1. 000.-- DM etwa viermal so 
teuer wie ein eintägiger Aufenthalt im Krankenhaus ist,• 21 wird 
übersehen, daß die Kosten auf der Ebene eines Rettungsdienstbe-
reiches, z.T. 
und der Bezug 
sehen Gründen 

sogar für ein Bundesland ermittelt worden sind 
auf den Einsatz lediglich aus abrechnungstechni-
erfolgt. 

21 Picard, E.; Rettungsdienst aus der Sicht der Krankenkassen ... , a.a.O., 
s. 558. 
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3.4 Institutionelle Aspekte der Systembeurteilung 

Jede Systemanalyse kann als eine Form der Kontrolle von System-
funktionen angesehen werden. Aus diesem Grunde ist die Frage, 
wer die Analyse vor·nimmt bzw. vornehmen läßt, ein wesentlicher 
Aspekt sowohl für die Methodenauswahl, als auch bei der Inter-
pretation der Ergebnisse22 . Jede mögliche Beurteilungsinstanz 
verfolgt eigene, "natürliche" Interessen, die einerseits die 
Richtung der Datenerfassung (input-, output- oder prozessbezo-
gene Analyse) festlegen, andererseits aber auch in der "Reich-
weite der Wirkungskette" 23 ihren Niederschlag finden. Im Endef-
fekt wird durch diese interessengeleitete Selektion die Frage 
nach dem relevanten Beurteilungskriterium beantwortet. 

Der institutionelle Gesichtspunkt der Systembeurteilung wird 
dadurch beeinflußt, ob eine interne oder externe Beurteilung 
vorgenommen wird24 . Die interne Analyse durch Leistungs- oder 
Aufgabenträger hat andere Schwerpunkte und Beurteilungskri te-
rien als eine externe Untersuchung, die im Auftrag eines oder 
mehrerer Träger25 durch externe Dritte vorgenommen wird. 

Entsprechend der entwickelten Trägersystematik kommen für den 
Rettungsdienst in erster Linie die folgenden Beurteilungsinsti-
tutionen in Betracht: 

Der Patient als direkter Leistungsempfänger beurteilt vor al-
lem die Qualität der Einsatzleistung, und zwar nicht (nur) 
nach medizinischen, sondern vor allem nach emotionalen, sub-
jektiven Gesichtspunkten. Dieser Gesichtspunkt hat bislang 

22 Auf den institutionellen Aspekt der Systembeurteilung verweisen u.a.: 
Hellstern, G.M., Wollmann, H.; Evaluierung auf kommunaler Ebene, a.a.O., 
S. 495 f, sowie: Gantner, M.; Meßprobleme öffentlicher Aktivitäten, 
a.a.O., S. 241 ff. 

23 Hellstern, G.M., Wollmann, H.; Evaluierung auf kommunaler Ebene, a.a.O., 
s. 494 f. 

24 Vgl.: Gottschalk, W.: Der Betriebsvergleich - Instrument der Entschei-
dungsvorgereitung und Betriebsführung, in: Der Städtetag, 2/1985, S. 151 
- 153, hier: S. 151. Für den Rettungsdienst: "Vorläufige Richtlinien ... 
(Hessen)", a.a.O., S. 5 ff. 

25 Vgl. u.a.: § 9(2) BW-RettDG. 
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in den Überlegungen zum Rettungsdienst nur eine sehr unter-
geordnete Rolle gespielt26. 

Die Leistungsträger beurteilen den Rettungsdienst vornehmlich 
aus dem Blickwinkel ihrer Organisationsaufgaben, wobei wirt-
schaftliche Aspekte (Kosten- oder Aufwandsdeckung) mehr und 
mehr in den Vordergrund rücken27. 

Für die Gebührenträger stehen die Entwicklung des Ausgabenni-
veaus und die Abweichungen eines Leistungsbereiches von der 
gesamten Ausgabenentwicklung im Vordergrund des Interesses. 
Die Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes 
werden u.a. damit begründet, daß die Aufwendungen der 
Krankenkassen für Rettungsdienstleistungen ( ... ) weit über-
proportional gestiegen• 28 sind. 

Aufgabenträger sind bestrebt, die ihnen zugewiesenen Aufgaben 
im Rahmen der Leistungsvorgaben sicherzustellen bzw. sicher-
stellen zu lassen, wobei sie angesichts zunehmender Haus-
haltsengpässe ihren eigenen Finanzierungsanteil zu minimie-
ren suchen. 

Entscheidungsträger sind vor allem daran interessiert, daß 
die definierten Aufgaben unter Berücksichtigung der vorgege-
benen Rahmenbedingungen erfüllt werden. Dabei findet, soweit 
es sich um politische Instanzen handelt, eine wählerwirksame 
Aufgabenerfüllung erhöhte Beachtung, wodurch häufig zusätz-
liehe Kosten verursacht werden. "Im poli ti sehen Wettbewerb 
sind die Politiker bestrebt, möglichst immer noch etwas zu-
sätzliches anzubieten. Alle politisch bedingten Kampagnen 
des Gesundheitswesens laufen deswegen darauf hinaus, die 
Nachfrage schubartig anzufeuern.•29 

Diese unterschiedlichen Interessenlagen machen deutlich, daß es 
eine Beurteilungsmethode, die allen Interessen gerecht wird, 

26 Einen ersten Überblick über Bedürfnisse von Patienten im Rettungsdienst 
vermittelt: Stauffert, B.: Gedanken zur Patientenbetreuung, in: Rettungs-
dienst.l0(1987), S. 622 - 628; vgl. auch: Heimer, P.: Umgang mit Patien-
ten, Angehörigen und Dritten, in: Leben retten, Nr. 1/1988, S. 22 - 28. 
Es ist bemerkenswert, daß gerade private Krankentansportanbieter • ... den 
Grundgedanken von mehr Menschlichkeit im Krankentransport" in ihrer 
Selbstdarstellung deutlich in den Vordergrund stellen. Vgl. als Beispiel: 
o.V.; Unternehmer oder "Rosinenpicker"?, a.a.O., S. 36. 

27 Vgl. als Beispiel die Stellungnahme des DRK: "Rotes Kreuz fordert Zu-
kunftsicherung des Rettungsdienstes", in: Der Notarzt 2(1986, S. 153. 

28 Picard, E.; Rettungsdienst aus der Sicht der Krankenversicherung, a.a.O., 
s. 558. 

29 Herder-Dorneich, Ph.; Wachstum und Gleichgewicht ... , a.a.O., S. 131. 



- 320 

nicht geben kann. Deshalb besteht die Aufgabe von Ökonomen 
darin, auf der Grundlage von interessenungebundenen, objektiv 
nachvollziehbaren Analyseverfahren der Politik oder anderen In-
teressenträgern Entscheidungshilfen zu geben. 

4. Analysemethoden und Datenprobleme 

Dle zentralen Fragen der Systembeurteilung lauten30 : 

welcher Bereich der Leistungserstellung bzw _ Aufgabenerfül-
lung ist Gegenstand der Analyse; 

welches Entscheidungskriterium liegt der Analyse zugrunde und 
anhand welcher Meßkriterien soll beurteilt werden; 

welche Veränderungen in der Zielerreichung sind zu beobachten 
(Effektivität); 

sind Veränderungen der Meßkriterien zuverlässige Indikatoren 
für eine Verbesserung des Zielerreichungsgrades; 

wie ist das Verhältnis von aufgewandten Ressourcen und den 
erzielten Wirkungen (absolute bzw. relative Effizienz)_ 

Zur Beurteilung von Systemen sind im Grundsatz volks- und be-
triebswirtschaftliche Methoden zu unterscheiden. Diese beiden 
Basismethoden werden ergänzt durch eine Vielzahl von "erweiter-
ten" betriebswirtschaftliehen Analysemodellen31 , die entweder 
durch eine erweiterte innerbetriebliche Zielfunktion oder durch 
die zusätzliche Berücksichtigung "außerbetrieblicher" Ziele ge-
kennzeichnet sind 32 . In zunehmendem Umfang werden solche Erwei-
terungen auch für volkswirtschaftliche Evaluationsmethoden ein-
geführt, so werden beispielsweise die rein allokativ ausgerich-

30 Ähnlich bei: Hellstern, G.H., Wollmann, H.: Evaluierung 
507 f. 

a .a .0., S. 

31 Zur "erweiterten" Erfolgsrechnung öffentlicher Betriebe vgl. u.a. Thie-
meyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 260 ff. Einen Überblick über 
"erweiterte" Wirtschaftlichkeitsrechnungen gibt: Thiehoff, R.: Wirt-
schaftlichkeit entdeckt, in: Bundesarbeitsblatt, 4/1987, S. 25 - 29; Neu-
bauer, G.: Ziel und Anspruch erweiterter Wirtschaftlichkeitsverfahren, 
in: Bundesanstalt für Arbeitsschutz (Hrsg.): Arbeitsschutz, Humanisierung 
des Arbeitslebens, Wirtschaftlichkeit, Schriftenreihe der BAU, Tagungsbe-
richt Tb 41, Dortmund 1985, S. 111 - 122. 

32 Bei Wöhe werden solche Ziele den "nicht-monetären Zielvorstellungen" zu-
geordnet, obwohl beispielsweise das Ziel "Verminderung von Umweltbela-
stungen" sehr wohl monetäre Konsequenzen für den Einzelbetrieb hat. Wöhe, 
G.; Einführung ... , a.a.O., S. 111. 
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tete Kosten-Nutzen-Analyse zunehmend distributive Bewertungs-
elemente eingeführt 33 . 

Die Anwendungsbreite der verschiedenen Beurteilungsmethoden 
wird u.a. begrenzt durch die Verfügbarkeit von Daten. Der Man-
gel an zuverlässigem Datenmaterial behindert gerade im Gesund-
heltswesen häufig die Anwendung aussagefähiger Analysemethoden. 
"Ökonomische Analysen empirischer Art sind kaum mögich, da die 
amtliche Statistik die notwendigen Daten nicht erhebt und die 
Verbände ihre Daten kaum verbandsunabhängigen Personen zur Ver-
fügung stellen. " 34 Im Zusammenhang mit gezielten Datenerhebun-
gen, vor allem für die outputbezogene Analyse, ergeben sich zu-
sätzliche Probleme aus der Tatsache, daß Gesundheitsleistungen 
immaterieller Natur sind und an ein Trägermedium (Patient) ge-
bunden sind. Die Wirksamkeit von Leistungen kann häufig nur 
über 
den, 
mehr 

Zustandsveränderungen des Trägermediums selbst erfaßt wer· 
die Erhebung entsprechender Daten wird jedoch mehr und 

durch die Belange des Datenschutzes behindert 35 . 

5. Ein Phasenmodell zur Analyse von Dienstleistungen 

Während sich die Überlegungen zur Handlungsphase auf das Imple· 
mentierungsstadium eines Maßnahmefeines Systems bezogen haben 
und bei der Festlegung von Beurteilungsebenen eine hierarchisch 
vertikale Unterteilung der Aufgabenerfüllung erfolgt ist, wird 
zur Beurteilung von Dienstleistungen ein Phasenmodell der Lei· 
stungserstellung36 herangezogen. 

Dieser Modellbildung liegt die Überlegung zugrunde, daß die 
Dienstleistungsproduktion, vor allem wenn es sich um Mischgüter 

33 Vgl. u.a.: Andel, N.; Kosten·Nutzen·Analysen, a.a.O., S. 510 ff.; Hoff· 
mann, J.: Erweiterte Kosten·Nutzen·Analyse zur Bewertung und Auswahl öf· 
fentlicher Projekte, Göttingen 1981, S. 117 ff. 

34 Rosenberg, P.: Unzureichende Effizienz im System der Gesund· 
heitssicherung, in: Simmert, D.B., Markmann, H.(Hrsg.): Krise der Wirt· 
schaftspolitik, Köln 1978, S. 556 · 566, hier: S. 565. Für den Bereich 
des Rettungswesens vgl. u.a.: Riediger, G.: Bundeseinheitliche Dokumenta· 
tion ·notwendig oder entbehrlich, in: Engelhardt, G.H.(Hrsg.): Prakti· 
sehe Notfallmedizin 1: Rettungsdienst Konzepte, Kontroversen, Berlin 
New York !983, S. 43 · 48; Bouillon, B., et al; Ansätze ... , a.a.O., S. 
108, 127. 

35 Das Problem "Datenschutz im Rettungsdienst" wird u.a. erörtert von: Lip· 
pert, H.D., Weissauer, W.; Das Rettungswesen, a.a.O., S. 148 ff. 

36 Dieses Modell wird entwickelt von: Gantner, M.; Messprobleme öffentlicher 
Aktivitäten, a.a.O., S. 269 ff. Eine verkürzte Form verwendet: Eichhorn, 
S.; Qualitäts· und Effizienzbeurteilung ... , a.a.O., S. 2530. 
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oder öffentliche Güter handelt, nicht als einfache Input-Out-
put-Relation angesehen werden kann. Input- bzw. Output-Begriffe 
sind bei öffentlicher Sicherstellung und unterschiedlichen Nut-
zenkathegorien mehrdeutig, weil 

- verschiedene Anknüpfungspunkte zur Erfassung und Messung von 
Input- und Outputgrößen erkennbar sind, 

- der Output einer Phase gleichzeitig Inputfaktor der folgenden 
Leistungsphase ist, und 

die Beurteilung von Bedarfsträgergruppen in unterschiedlichen 
Phasen der Leistungserstellung ansetzt. 

Das Phasenmodell (Übersicht 10.1) unterteilt den Leistungser-
stellungsprozess in vier Grundphasen, die jeweils durch eigene 
Input-Output-Relationen gekennzeichnet sind: 

- Die Phase ist das System der politischen Willensbildung. 
Als Input stehen allgemeine politische Ziele, die Verdeutli-
chung des politischen Interesses an der Sicherstellung einer 
Leistung und die Beschaffung von Informationen als Grundlage 
zur Entscheidung. Diese Inputs werden im Prozess der politi-
schen Entscheidungsfindunq in konkrete Sachziele, Vorgaben 
zu Bereitstellungs- und Organisationsformen und Finanzie-
rungsstrukturen umgesetzt. 

In Phase 2 erfolgt die Aufbauorganisation und Ablaufplanung 
der Leistungserstellung. Dabei wird unter Bezug auf die Er-
gebnisse der Phase 1 die Finanzierung Sichergestellt, der 
institutionelle und rechtliche Rahmen geschaffen und die er-
forderlichen Produktionsfaktoren beschafft. Durch die Be-
reitstellung der internen Produktionsfaktoren innerhalb der 
geschaffenen Organisationsstruktur wird die Betriebskapazi-
tät aufgebaut. Der Output dieser Phase stellt sich als Be-
triebsbereitschaft auf einem vorgegebenen Erreichbarkeitsni-
veau37 dar. 

Die Umsetzung dieser Betriebsbereitschaft in einzelne Lei-
stungsprozesse ist Gegenstand der Phase 3. Erst durch die 
Einbeziehung eines externen Leistungobjektes kann - typisch 
für Dienstleistungen der Leistungsprozess vollzogen wer-
den. Umfang und die Qualität der konkreten Leistung werden 
maßgeblich durch das definierte Leistungsziel und den Zu-

37 Das Erreichbarkeltsniveau setzt sich zusammen aus den objektiven Zugangs· 
möglichkeiten räumlicher, zeitlicher, ökonomischer und formel-
ler/informeller Art. Vgl. hierzu: ebd., S. 282. 
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stand bzw. den Bedarf des Leistungsobjektes beeinflußt. Am 
Ende des Leistungsprozesses stehen zähl- bzw. meßbare Ein-
zelleistungen, die sich in ihrer Ausprägung unterscheiden. 

Als vierte Phase ist die Wirksamkeit der Leistung zu sehen. 
Die Ergebnisse aller vorgelagerten Phasen führen in Verbin-
dung mit der individuellen bzw. allgemeinen Bedingungskort-
stellation des Leistungsobjektes Veränderungen in Richtung 
auf einen individuell oder gesellschaftliche erwünschten Zu-
stand herbei. Diese vierte Phase ist für die Beurteilung ei-
nes Systems von zentraler Bedeutung, weil mit ihr die finale 
Zielerreichung der Leistungserstellung dokumentiert wird. Es 
zeigt sich, daß besonders bei personenbezogenen Dienstlei-
stungen die Leistungserstellung allein das gewünschte Ergeb-
nis nicht herbeiführen kann, sondern daß die Konstellation 
des Leistungsobjektes und seine Reaktion auf die Situation 
während des Leistungsprozesses die Wirksamkeit der durchge-
ffihrten Maßnahmen maßgeblich beeinflussen. 

Dieses Phasenmodell macht deutlich, daj3 einer Beurteilung von 
Dienstleistungen allein durch eindimensionale Outputmaße bzw. 
Input-Output-Relationen nur eine sehr begrenzte Aussagefähig-
keit beigemessen werden kann. Es zeigt sich vielmehr, daß " ... 
der Versuch, eindimensionale und einzig richtige Output-Input-
Indikatoren abzuleiten, eine Komplexitätseliminierung, ja eine 
Realitätsverkürzung darstellt."38 

6. Beurteilungsformen auf betriebswirtschaftlicher Ebene 

6.1 Input- und outputbezogene Analysen 

Betriebswirtschaftliche Methoden der Systembeurteilung sind in 
erster Linie 

Kosten- Leistungsrechnungen zur Analyse der Wirtschaftlich-
keit, 

Finanzierungsanalysen und 

Analysen der Leistungsfähigkeit. 

Im Rahmen des Phasenmodells sind betriebswirtschaftliche Analy-
sen auf die Phasen 2 und 3 begrenze. Für Leistungsbereiche, die 
keine Optionsnachfrage erfüllen und für deren Produktion kein 

38 Ebenda, S. 272; ähnlich auch bei: Klaus, P.G.; Auf dem Weg zu einer Be· 
triebswirtschaftslehre der Dienstleistungen ... , a.a.O., S. 472 und Eich· 
horn, S.; Krankenhausbetriebslehre, Bd. 3, a.a.O., S. 12. 
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externes Leistungsobjekt erforderlich ist, kann der Zwischen-
schritt zwischen Phase 2 und 3 vernachlässigt werden. Dies 
trifft vor allem auf die Produktion von Sachgütern zu. Dagegen 
ist eine deutliche Unterscheidung der beiden Phasen vor allem 
für Dienstleistungen und Optionsgüter zu treffen, es handelt 
sich jeweils um unterschiedliche Input-Output-Relationen. 

Die .ZI.nalyseformen können u. a. danach unterschieden werden, ob 
die Beurteilung input-, prozess- oder outputbezogen erfolgt, 
oder ob Input- und Outputmaße aufeinander bezogen werden (W1rt-
schaftlichkeitsanalysen). Der Übergang von Input- und Prozess-
faktoren, vor allem im Verlauf der Phase 3, ist in den Grenzbe-
reichen fließend 39 , deshalb werden häufig input- und prozessbe-
zogene Analyseverfahren zusammengefapt40 . 

Gilt die Analyse der Sicherstellung einer öffentlichen Aufgabe 
bzw. der Bereitstellung eines öffentlichen Gutes (offene, de-
terminierte Systeme), so sind die rein betriebswirtschaftliehen 
Rechnungen durch die Analyse des Leistungsumfeldes 41 und der 
Leistungsvorgaben durch 
Phase 1) zu ergänzen. 

die Entscheidungsträger {Output 

Input- bzw. prozessorientierte Beurteilungsverfahren sind vor-
wiegend quantitativ ausgelegt sein, wobei ergänzend qualitative 
Elemente Hinweise auf den Leistungsprozess geben. Dieser Metho-
dengruppe sind u.a. Faktor- und Organisationsanalysen zugeord-
net, wobei die Faktoranalyse 42 

den Personalbereich {Personalumfang und -struktur, Qualifika-
tionsprofil) , 

die Infrast1:uktur des Rettungsdienstes (Dichte der Rettungs-
wachen, Besetzung der Leistungsbereiche etc.), 

39 11 Es ist zu vermuten, daß qualifiziertes Personal sowie eine hochwertige 
und leistungsfähige technische Einrichtung und Ausstattung in Verbindung 
mit einer guten Organisation eine gute medizinische Versorgung bewirken." 
Eichhorn, S.; Qualitäts- und Effizienzbeurteilung ... , a.a.O., S. 2530. 

40 Vgl. als Beispiel: Borjans, R.; Effizienz ... , a.a.O., S. 43 ff. Dieses 
Vorgehen entspricht dem "black-box·approach" der Systemanalyse. Gantner, 
W.; Meßprobleme ... , a.a.O., S. 267. 

41 Siehe hierzu die Ausführungen bei: Borjans, R.; Effizienz ... , a.a.O., S. 
86 ff. 

42 Ebenda, S. 43 ff. 
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die Rettungsmittel sowie 

sonstige Inputfaktoren 

umfaßt. Um im Bild des Phasenmodells zu bleiben handelt es sich 
hierbei um den Output der Phase 2, der als Input in die Lei-
stungserstellung (Phase 3) überführt wird. Zusätzliche Input-
faktoren für die Leistungserstellung sind die Leistungsobjekte, 
im Falle von Gesur:dheitsleistungen also die Patienten. "Ohne 
Klient, Patient oder Gast, ohne Transportgut (ist der 
Dienstleistungsbetrieb) zur Untätigkeit gezwungen, weil der für 
den Produktionsprozess notwendige Katalysator fehlt." 43 Die 
Analyse der externen Objekte ist erforderlich für die Beurtei-
lung der Leistungserstellung, da das Ergebnis eine Kombination 
von Einflüssen aus 

subjektiven Erfahrung des Leistungsobjektcs, 

situativen Bedingungen während der Leistungserstellung, 

- dem Zustand und den notwendigen bzw. nachgefragten Zustands-
veränderungen des Leistungsobjektes, und 

- der eigentlichen Leistungserstellung 
teraktion) 

(Dienstleistungs-In-

anzusehen ist. Nur in Kenntnis dessen, was der Patient in der 
jeweils konkreten Nachfragesituation objektiv, aber auch sub-
jektiv, benötigt, kann die Angemessenheit einer Leistung beur-
teilt werden. 

Mit outputorientieren Verfahren werden die Leistungen eines Sy-
stems im Hinblick auf ein Ziel analysiert. Auf der betriebli-
chen bzw. betriebswirtschaftliehen Ebene stellen sich die Lei~ 

stungen normalerweise als zähl- bzw. meßbare Einheiten dar. Für 
die Phase 3 wird der Output als Häufigkeit und Struktur der In-
anspruchnahme des Leistungsangebotes (Sekundärleistungen) er-

43 Berekoven, L.; Der Dienstleistungsbetrieb, a.a.O., S. 59; vgl. auch: 
Gantner, W.; Meßprobleme ... , a.a.O., S. 276. Demgegenüber wird von Bor-
jans die Analyse der Leistungsobjekte im Rahmen der Umfeldanalyse durch-
geführt, weil eine Qualifizierung als Inputfaktor dazu führen würde, daß 

eine derart formulierte Produktionsfunktion nicht in eine 
Kostenfunktion ( ... ) überführt werden kann" mit der Konsequenz, daß keine 
Effizienzaussagen möglich seien. Borjans, R.; Effizienz ... , S. 10. Dem-
gegenüber wird festgestellt, daß " ... die Beschränkung der Analyse auf 
positive, objektivierbare Merkmale das Wesentliche ... " ausläßt. Klaus, 
P.G.; Auf dem Weg ... , a.a.O., S. 472. 
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faßt. Handelt es sich um Optionsgüter, muß darüberhinaus auch 
die Einsatzbereitschaft (Output Phase 2) berücksichtigt werden. 

Im Zusammenhang mit der Marktstruktur des Rettungsdienstes ist 
bereits dargelegt worden, daß der Umfang und die Struktur der 
Einsatzleistung eine abgeleitete Größe aus Leistungsdeterminan-
ten, wie 

rechtliche Rahmenbedingungen und Aufgabenstellung, 

epidemiologische Faktoren des Versorgungsgebietes, 

Mobilitätsverhalten der Bevölkerung, 

Infrastrukturausstattung (Kliniken, Arztpraxen, Industriebes-
atz, etc.) und 

wettbewerbliehen Rahmenbedingungen 

angesehen werden muß. Das Leistungsvolumen ist für die Lei-
stungsträger weitgehend ein Datum, ihr Ziel ist es, die ent-
sprechenden Leistungen im Rahmen der gesetzten Vorgaben zu 
wirtschaftlich vertretbaren Konditionen zu erstellen. Kenn-
größen zum Umfang und zur Struktur der Einsätze des Rettungs~ 

dienstes können deshalb nicht als alleiniges Kriterium zur Be-
urteilung herangezogen werden, diese Ergebniskennzahlen sind 
weitgehend das Resultat der vorherrschenden Leistungsdetermi-
nanten. Deshalb ergeben undifferenzierte Kostenkenngrößen (z.B. 
Durchschnittskosten je Einsatz) nur wenig Aufschluß über die 
Effizienz der Leistungserstellung. 

6.2 Überlegungen zur Leistungsfähigkeit von Systemen 

Beurteilungskonzepte, die sich allein auf eine Erfassung von 
bewerteten Input-Output-Relationen abstützen, vernachlässigen 
die Tatsache, daß z. B. bei personenbezogenen Dienstleistungen 
qualitative Elemente der Leistungserstellung häufig im Vorder-
grund stehen. Deshalb sind im Rahmen der Faktoranalyse qualita-
tive Aspekte ebenso zu erfassen, wie bei der Bildung von Kenn-
größen zur Beurteilung der Leistungsergebnisse. So ist bei-
spielsweise der Zeitfaktor nicht nur ein Planungswert (Tab. 
7. 5), sondern auch eine Leistungskenngröße des Rettungs-
dienstes. War jedoch für die Planung von Rettungswachen die 
Fahrzeit als relevante Größe angesehen worden, ist zur Beurtei-
lung der Leistungsfähigkeit des Systems die Hilfsfrist (Zeit 
zwischen Notfallmeldung und Eintreffen am Notfallort) heranzu-
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ziehen, da sie Auskunft über den gesamten Zeitbedarf des Ret-
tungsdienstes bis zum Beginn der Versorgung gibt. Deshalb wer-
den zur Darstellung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes 
speziell im Bereich der Notfallrettung die Eintreffzeiten44 

ausgewiesen. Für den Krankentransportbereich empfiehlt es sich, 
als Indikator für die Leistungsfähigkeit u.a. die Durch-
schnitts- und Extremwerte der Wartezeiten zu erfassen. 

Ergänzend zur Analyse der Zeitaspekte werden mehr und mehr Un-
tersuchungen veröffentlicht, welche die Angemessenhoit der Maß-
nahmen im Einsatz dokumentieren und beurteilen 45 . Diese Studien 
können aufgrund der z. T. sehr geringen Fallzahlen nicht als 
Grundlage für allgemeine Aussagen dienen, außerdem sind sie 
weitgehend auf die Dokumentation von Notarzteinsätzen46 be-
grenzt. Instrumente zur Erfassung, Auswertung und Beurteilung 
von medizinischen Maßnahmen, die bei Notfalleinsätzen ohne Not-
arztoeteiligung und bei Krankentransporten durchgeführt werden, 
fehlen dagegen wei tgehend 4 7 , überwiegend beschränkt sich die 
Dokumentation im Rettungsdienst auf die Erfassung von abrech-
nungstechnischen Daten. Um zumindest in der Tendenz einen Ein-
druck über den erforderlichen Umfang und, möglicherweise in ei-
nem nachfolgenden Schritt, auch die Angemessenhai t medizini-
scher Leistungen im Rettungsdienst zu erhalten, ist die Konzep-
tion einer Einsatzdokumentation erforderlich, mit welcher die 
wesentlichen Parameter der Patientenversorgung vergleichbar er-
faßt werden. 

Ergänzend zu den i\.us sagen über quali ta ti ve Elemente der Lei-
stungen (Zeitaspekte, Angcmessenheit der Leistung) ist im Rah-
men der Prüfung der Lei.stungsfähigkei t auch darzulegen, ob und 

1,4 Bundestagsdrucksache 11/2364 v. 25.5.1988, a.a.O., Anhang 1, Tab. 4 und 5 
(S. 149). Zur Unterscheidung der Zeitsequenzen vgl. Abb. 7 .1. 

45 Vgl. u.a.: Singbartl, G.: Die Akutversorgung von neurotrawnatisie1·ten Pa-
tienten durch den Notarzt, in: Der Notarzt 3(1987), S. 112 - 119, hier: 
S. 116 f.; Schepers, J.: Literaturanalyse "Wirksamkeit des Rettungswe-
sens", Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallforschung, Untersuchun-
gen zwn Rettungswesen, Bericht 16, Teilbericht I, S. 17 ff. 

46 Daß diese Dok\llllentationen für die Beurteilung der Einsatz<jualität nur 
einen begenzten Aussagewert haben, wird erläutert von: Garms-Homolova, 
V.; Hütter, U.: Die Evaluation des Notarztdienstes - Bedeutung, Voraus-
setzung und Probleme, in: Öff.Gesundh.Wes. 47(1985), S. 182 - 185, hier: 
s. 184. 

47 Um in Tab. 5.1 und 5.2 Aussagen über das Ausmaß medizinischer Probleme 
bei Krankentransporten machen zu können, mußte auf Statistiken von 1979 
und 1981 zurückgegriffen werden - aktuellere Daten liegen nicht vor. 
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inwieweit die externen Vorgaben eingehalten werden. Es fällt 
auf, daß dieser Gesichtspunkt bei der Darstellung von Leistun-
gen des Rettungsdienstes eher beiläufig behandelt wird. Weder 
die Vorgaben zur Personalplanung, noch das Volumen und die 
Struktur der Fahrzeugvorhai tung oder die Einhaltung von 
Zeitrichtwerten werden als Mindestindikator für die Leistungs-
fähigkeit überprüft. Ursache dürfte vor allem die Tatsache 
sein, daß die entsprechenden Vorgaben häufig sehr unpräzise und 
mit geringer Verbindlichkeit erlassen werden. Um dem Rettungs-
dienst bessere Grundlagen zur Planung und zur Erfolgskontrollen 
zu geben, sollte es auch im Interesse der Entscheidungsträger 
liegen, für die Aufgabenerfüllung bessere, d.h. vor allem prä-
zisere Leistungsvorgaben zu erlassen. 

6.3 Analysen der Wirtschaftlichkeit eines Systems 

Undiff erenzierte Kenngrößen, bei spielsweise Durchschnittswerte 
oder einfache Input -Output-Relationen, lassen keine Aus sagen 
über die Wirtschaftlichkeit eines Systems zu, vor allem dann 
nicht, wenn die Leistungserstellung als eine Abfolge mehrerer 
Phasen angesehen werden muß. 

Ausgangspunkt ist eine Trennung von Einsatz- und Bereitschafts-
kosten für jeden Leistungsbereich (Übersicht 8.3). Für diese 
Kostengrößen sind jeweils geeignete Bezugsgrößen zu finden, die 
durch den Vergleich mit Soll-Kenngrößen48 Aussagen zur Effizi-
enz der Leistungserstellung zulassen. Geeignete Kenngrößen für 
die einzelnen Leistungsbereiche sind u.a.: 

1) zur Beurteilung der Einsätze: 

Gesamtkosten je Einsatz (ohne Kosten der Betriebsbereit-
schaft), 

Personalkosten je Einsatz und/oder Einsatzstunde, 

Sachkosten je Einsatz und/oder Einsatzstunde 

med. Materialverbrauch je Einsatz. 

48 Soli-Kenngrößen können extern vorgegeben (Leistungswerte), intern kalku-
liert, aus Vorperioden extrapoliert oder aus vergleichbar strukturierten 
Systemen mit gleicher Aufgabenstellung ermittlet werden. 
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2) zur Beurteilung der Bereitschaftsleistung: 

Bereitschaftskosten insgesamt, 

Bereitschaftskosten je Schicht, differenziert nach Tages- und 
Nachtschicht, 

Kosten je Bereitschaftsstunde. 

In ähnlicher Weise kann bei der Bildung von Kenngrößen für den 
Kommunikationsbereich vorgegangen werden, wobei sowohl für die 
interne wie auch für die externe Kommunikationsleistung jeweils 
eigene Kenngrößen zu bilden sind. 

6.4 Erweiterte Wirtschaftlichkeitsverfahren 

Beschränkte sich die oben dargestellte Ableitung von differen-
zierten Wirtschaftlichkeitskenngrößen noch auf meß- und bewert-
bare I:osten- und Leistungsgrößen, so ist das Ziel von erweiter· 
ten Wirtschaftlichkeitsverfahren, " ... möglichst vollständig · 
also monetär, quantitativ und qualitativ - alle bedeutsamen Ko· 
sten- und Leistungswirkungen zu erfassen.• 49 Derartige Verfah· 
ren werden in Verbindung mit öffentlichen Betrieben schon seit 
längerem diskutiert50 , und zwar in Form von Sozialbilanzen oder 
gesellschaftsbezogenen Unternehmensrechnungen. 

Die Auswirkungen von geplanten Maßnahmen oder die Wirksamkeit 
von Unternehmensleistungen werden beispielsweise über verschie· 
dene Ebenen hinweg "von der isolierten arbeitsplatzbezogenen 
Maßnahme bis hin zu gesellschaftlichen Effekten• 51 systematisch 
und vollständig erfaßt. In einem Modellbeispiel wird gezeigt, 
daß die Maßnahmenanalyse mit dem erweiterten Beurteilungsver · 
fahren zu im Vergleich mit herkömmlichen (isolierten) 

49 Neubauer, G.; Ziele und Anspruch ... , a.a.O., S. 116. 

50 Vgl. u.a. Thiemeyer, Th.; Wirtschaftslehre a.a.O., S. 260 ff., 
ders.; Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen ... , a.a.O., S. 
141 ff. 

51 Picot, A., Reichwald, R., Behrbohm, P.: Das Vier·Ebenen·Modell der Wirt· 
schaftlichkeitsbeurteilung, in: BAU (Hrsg.); Arbeitsschutz ... , a.a.O., 
S. 171 · 181, hier: S. 172. 
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Verfahren ganz entgegengesetzten Wirtschaftlichkei tsemp.feh-
lungen gelangt.•52 

Für den Rettungsdienst gehen die Überlegungen nun dahin, daß 
durch die Konzeption und Verwendung eines erweiterten Bewer-
tungsverfahrens neben monetären und quantitativen Größen auch 
qualitative Gesichtspunkte in die Bewertung auf den unter-
schiedlichen Ebenen einbezogen werden. Im Zuge der Entwicklung 
eines entsprechenden Verfahrens ist zu prüfen, ob die Zahl der 
Beurteilungsebenen53 entsprechend der oben beschreibeneu Beur-
teilungsebenen des Rettungsdienstes zu erweitern ist und ob 
nicht die Beurteilungsformen angesichts unterschiedlicher Ziel-
stellungen für die einzelen Ebenen zu differenzieren sind. 
Grundsätzlich ist es auf jeder Ebene der Analyse personenbezo-
gener Dienstleistungen erforderlich, Indikatoren über die Ange-
messenheit oder Wirksamkeit der Leistung aus Sicht der Lei-
stungsobjekte in den Beurteilungsrahmen einzubeziehen. Die Ent-
wicklung und Überprüfung eines derartigen Verfahrens muß wei-
terführenden Untersuchungen vorbehalten bleiben, da dies den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit bei weitem übersteigen würde. 

7. Formen der gesamtwirtschaftlichen Systembeurteilung 

Mit der Erweiterung der betriebswirtschaftlich ausgerichteten 
Beurteilungsverfahren wurden bereits Schritte in Richtung einer 
gesellschaftlichen oder gesamtwirtschaftlichen Analyse angedeu-
tet. Die Impulse für diese Weiterentwicklungen sind im wesent-
lichen mit der Unzufriedenheit darüber zu erklären, daß die 
herkömmlichen Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung im 
wesentlichen die Mengen- und Wertkomponenten des Marktes be-
rück sichtigen. 
oder die auf 

Ereignisse, die jenseits 
begrenzt funktionsfähigen 

des Marktes liegen, 
Märkten stattfinden, 

können nicht oder nur unvollständig in die Analyse einbezogen 
werden. Gesamtwirtschaftliche Kosten- Nutzen-Untersuchungen ge-
hen deshalb" ... über die finanzwirtschaftliehen oder betriebs-

52 Ebd., S. 173. Die Bewertungsschritte werden im Zusammenhang mit der Beur-
teilung der Schreibdienstorganisation in Bundesbehörden ausführlich dar-
gestellt in: dieselben: Dokumentation erweiterter Wirtschaftlichkeitsver· 
fahren Vier·Ebenen-Modell der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung, Bonn 
1985. 

53 Im Vier-Ebenen Modell werden die folgenden Ebenen unterschieden: Iso-
lierte Wirtschaftlichkeit des Arbeitsbereiches; Erweiterte Wirtschaft· 
lichkeit des Arbeitsbereiches; Gesamtorganisatorische Wirtschaftlichkeit; 
Gesellschaftliche Wirtschaftlichkeit. Vgl.: ebd.; S. 174. 
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wirtschaftlichen Kosten- und Nutzenvergleiche ( ... ) hinaus, in-
dem sie auch gesellschaftliche Nutzen und Kosten einbezie-
hen.•54 Für alle drei entwickelten Verfahren, also die Nutzen-
Kosten-Analyse (NKA), die Kostenwirksamkeitsanalyse (KWA) und 
die Nutzwertanalyse (NWA), ist die Erfassung und Bewertung 
sowohl der Wirksamkeit wie auch aller mit der Maßnahmenumset-
zung bzw. Leistungserstellung verbundenen Kosten erforderlich. 
Die Bewertung erfolgt dabei nicht durchgängig in monetären Ein-
heiten, Kostenwirksamkei tsanalyen und Nutzwertanalysen lassen 
auch nicht-montetäre Bewertungen unter Einbeziehung von mehrdi-
mensionalen Zielsystemen zu. 

7.1 Zur Effektivitätsmessung von Systemen 

Der Darstellung des Phasenmodells in Übersicht 10.1 entspre-
chend erfolgt die Messung der Effektivität in erster Lini.e 
durch die Messung des Outputs der Phase 4. Angesichts der un-
terschiedlichen Beurteilungsebenen wird im Zusammenhang mit der 
gesamtwirtschaftlichen Analyse als Ergebnis der Phase 4 die Än-
derung/Herbeiführung von individuell oder gesellschaftlich er-
wünschten/unerwünschten Zuständen55 definiert. Die Erfassung 
dieses Wirksamkeitsbereiches ist zwar ein wesentlicher, aber 
nicht der einzige Bereich der Gesamtwirksamkeit einer Leistung. 
Das Ergebnis der Phase 4 ist eine Aggregation der direkten Wir-
kungen als Folge der Inanspruchnahme einer Leistung "Beispiele: 
Gesundheitswesen: Senkung der Säuglingssteblichkei t; Bildungs-
wesen: leistungsfähiger akademischer Nachwuchs; öffentliche Si-
cherheit: niedrige Verbrechensraten eines bestimmten Typs" 56. 
Ergänzend sind für Optionsgüter die Wirkungen der Bereithaltung 
zu berücksichtigen, die Wirksamkeitserfassung muß also sowohl 
am Output der Phase 2 (Betriebsbereitschaft), als auch der 
Phase 4 (individuelle, gesellschaftliehe Zustandsveränderung) 
anzusetzen. 

Die Frage, wie Messung der Wirksamkeit erfolgen kann, hängt 
u.a. davon ab, wie die vorgegebenen Ziele und gesellschaftlich 
erwünschten Zustandsveränderungen definiert sind. Wenn bei-

54 § 7(2) Bundeshaushaltsordnung (BHO). Vgl. auch: Rothengatter, W.: Metho-
den der Nutzen-Kosten-Untersuchung, in: DVWG (Hrsg.): Nutzen-Kosten-Un-
tersuchungen im Verkehrswesen, Bd. 1: Methoden der Nutzen-Kosten-Untersu· 
chung; Schriftenreihe der DVWG, B 49/1, Köln 1980, S. 8 - 34. 

55 Gantner, W.; Meßprobleme ... , a.a.O., S. 277. 

56 Ebd.; S. 280 f. 
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spielsweise die Verkehrspali tik als Ziel für die Verkehrssi-
cherhei tsarbei t vorgibt: 10 % weniger Verkehrstote jährlich57 , 
so kann die Wirksamkeit der hierfür umgesetzten Maßnahmen an 
der Unfall sta ti s tik abgelesen werden. Ist dagegen das ange-
strebte Ziel beschrieben als Erhöhung der "Verkehrssicherheit 
durch Erfahrung und Bewährung• 58 , so ist die Ableitung von Wir-
kungsindikatoren schwierig, da 

die Verkehrssicherheit keine definierte und meßbare Größe 
darstellt, 

eine Erhöhung der Verkehrssicherheit angesichts z. T. gegen-
läufiger Entwicklungen nur schwer faßbar ist, und 

der Einfluß von Einzelmaßnahmen zur Erweiterung der Erfahrung 
und Bewährung auf die Veränderung der Gesamtsituation kaum 
meßbar 

ist. 

Die Erfassung von Wirkungen wird darüberhinaus dann erschwert, 
wenn Leistungen oder Systeme intermediären Charakter haben und 
die Wirksamkeit erst nach Abschluß nachfolgender Maßnahmen be-
urteilt werden kann. Diese Situation ist im Übersicht 10.2 dar-
gestellt. Der veränderte Zustand des Leistungsobjektes aus dem 
intermediären Leistungsbereiches Rettungsdienst geht als Input 
in den Leistungserstellungsprozess des finalen Leistungsberei-
ches Krankenhaus ein. Die finale Wirksamkeit der Maßnahme kann 
erst nach Abschluß der Krankenhausbehandlung erfaßt werden. Bei 
derartigen Funktionalverkettungen stellt sich zwangsläufig die 
Frage der Kausalität: In welchem Umfang kann die Wirkung, die 
als Output eines Finalsystems gemessen wird, den vorgelagerten 
Systeminputs überhaupt noch zugeordnet werden? Die Beantwortung 
dieser Frage wird zudem durch die Tatsache erschwert, daß die 
Wirkungen in den einzelnen Leistungsphasen nicht immer gleich-
gerichtet sind. So wird beispielsweise festgestellt, daß mit 
dem Übergang vom Rettungsdienst in die Klinik Vorteile, 
die in der präklinischen Phase errungen worden sind, bei der 
Patientenübergabe in Frage gestellt• 59 werden. 

57 Vgl. als Beispiel: Brühning, E.: Beim Nachbarn gesehen: Neue Wege der 
Verkehrssicherheitspolitik in Frankreich, in: Zeitschrift für Verkehrssi-
cherheit, 31 (1985), S. 30 - 33, hier: S. 32 f. 

58 Bundestagsdrucksache 10/14 79 v. 22.5. 1984: Verkehrssicherheitsprogramm 
1984 der Bundesregierung, hier: S. 5. 

59 Bouillon, B., et al.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., S. 95. 
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7.1 .1 Wirkungen der Systembereithaltung 

Die Beurteilung eines Systems kann sich, sofern auch Options-
nachfrage befriedigt wird, nicht auf die Wirkungen der Inan-
spruchnahme beschränken, auch die aus der Bereithaltung des Sy-
stems resultierenden positiven und negativen Effekte müssen Be-
rücksichtigung finden. Wesentliche Komponente dieses Wirkungs-
feldes ist die Realisierung des Optionsnutzens. Eine Abschä t-
zung dieser Nutzengrößen über den Umfang und die Struktur der 
Kapazi tä tsvorhal tung {Output 2) kann nur mit Einschränkurgen 
akzeptiert werden, da die Beurteilung dessen, was als ausrei-
chende Kapazität anzusehen sei, stark durch institutionellen 
Aspekte und situative Faktoren beeinflußt wird. Bei Versiche-
rungsgütern kann die Zahlungsbereitschaft für die Realisierung 
des Optionsnutzen durch Marktprozesse ermittelt werden60 . Dies 
ist im Falle von Optionsgütern mit dem Charakter eines öffent-
lichen oder meritorischen Gutes nicht möglich. Häufig wird als 
akzeptable Al terna ti ve zur Nutzenabschätzung die Durchführung 
repräsentativer Befragungen angeregt und z.T. auch prakti-
ziert61. Auf die noch ungelösten Probleme, die mit einer Akzep-
tanzabschätzung über Befragungen verbunden sind, soll hier 
nicht näher eingegangen werden62 . Als Hilfsgröße für eine Ab-
schätzung des Nutzens aus der Systembereithaltung muß deshalb, 
trotz der oben geäußerten Bedenken, der Umfang der Systembe-
reithaltung in Verbindung mit den Leistungsvorgaben der Ent-
scheidungsträger herangezogen werden. Diese Vorgaben wurden als 
Nachfrage der indirekten Bedarfsträger interpretiert, mit der 
die Realisierung des Bereithaltungsnutzens in einem vertretba-
ren Umfang erreicht werden soll. Aus dem Umfang, in dem die 
Vorgaben zum Kapazitätsausbau, ei.ngehalten werden, kann auf den 
Umfang des realisierten Bereithaltungsnutzens geschlossen wer-
den. 

Mit der Präsenz eines Systems sind jedoch nicht nur positiv zu 
beurteilende Wirkungen verbunden. Dies wird am Bei spiel des 
Rettungsdienstes deutlich: Im Zusammenhang mit der Hilfelei-

60 Gantner, W.; Meßproblemc ... , a.a.O., S. 259. 

61 Vgl. vor allem: Pf1ügner, W.: Nutzen-Analysen im Umweltschutz, Göttingen 
1988, S. 328 ff; Dilling, J., et al.: Autonotfunk · Nichttechnische Be· 
gleitforschung · Abschlußbericht; Projektgruppenberichte der BASt, Be· 
reich Unfallforschung, Nr. 16, Berg.·Gladb. 1985, S. 73 ff. 

62 Vgl. u.a.: Pflügner, W.; Nutzen-Analysen ... , S. 334 f.; Dilling, J., et 
al.; Autonotfunk ... , a.a.O., S. 73 ff und 116 ff. 
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stung von Individuen ist aus der Psychologie das Phänomen der 
"Diffusion der Verantwortung" bekannt. Je größer die Gruppe der 
Anwesenden am Ort einer Hilfeleistung ist, umso eher glaubt der 
einzelne, • ... daß er nicht mehr die ganze Verantwortung trägt 
und die Hilfsbereitschaft wird reduziert.• 63 Ein vergleichbarer 
Effekt wird offensichtlich auch durch die Präsenz eines gut 
ausgebauten Rettungssystems hervorgerufen. In einer repräsenta· 
tiven Umfrage zur Ersten Hilfe vertraten immerhin 20 % der Be-
fragten die Auffassung, daß Rettungsfahrzeuge heutzutage so 
schnell kommen würden, daß eine Hilfeleistung durch Laien über-
flüssig sei 64 . In ähnlicher Weise hat die Deutsche Bundespost 
die Aussetzung der regelmäßigen Nachschulung ihrer Führer-
scheinbesitzer in Erster Hilfe u. a. mit der Feststellung be-
gründet, daß "mit der verstärkten Präsenz der offiziellen Un-
fallrettungsdienste ( ... ) die Voraussetzungen (für eine regel-
mäßige Nachschulung in Erster Hilfe; d.Verf.) heute nicht mehr 
gegeben sei. • 65 Derartige Auffassungen lassen offensichtlich 
die Tatsache unberücksichtigt, daß Erste Hilfe und organisier-
ter Rettungsdienst nicht in substi tu tionalem, sondern in kom-
plementärem Verhältnis zueinander stehen. 

7.1.2 Wirkungen der Inanspruchnahme einer Leistung 

Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer Dienstleistung resul-
tiert aus einer geplanten oder ungeplanten Zustandsveränderung 
bei einem Leistungsobjekt. Je nach Zielvorgabe und Art der Lei-
stungserstellung manifestiert sich diese Zustandsveränderung in 
unterschiedlicher Weise, beispielsweise 

-in einer Ortsveränderung (Verkehrsleistungen), 

in einer Veränderung des Gesundheitszustandes (medizinische 
Leistungen), 

- in einer Verbesserung des Wissens und Könnens (Information, 
Ausbildung), oder 

63 Bierhoff, H.W.: Hilfreiches Verhalten, Uni-Taschenbücher 962, Darmstadt 
1980, S. 149 ff. und die dort angegebene Literatur. 

64 Kuschinsky, B., et al.: Erste Hilfe in der Bundesrepublik Deutschland, 
Forschungsberichte der BASt, Bereich Unfallforschung, Untersuchungen zum 
Rettungswesen, Bericht 18, Berg.-Gladb. 1986, Tab. 11 (S. 62). 

65 Schreiben des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen v. 
5.9.1988 (AZ 117-4B 8219). 
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in einer Stabilisierung des psychischen Zustandes (psycholo-
gische Leistung). 

Jeder dieser Leistungs- und Zielbereiche hat seine eigenen Meß-
größen für den Sekundäroutput66 , vor allem aber für die Wirk-
samkeit (Primäroutput). Für personenbezogene Dienstleistungen 
zudem ist festzustellen, daß sich die Leistungserstellung nicht 
auf einen, 
erstreckt. 

sondern auf mehrere Leistungsbereiche gleichzeitig 
So wurde für den Rettungsdienst dargelegt, daß das 

Leistungsspektrum zumindest Verkehrs- und medi.zinische Leistun-
gen umfaßt, darüberhinaus hat die Hilfeleistung jedoch auch 
Auswirkungen auf die psychische Stabilität von Patienten, Ange-
hörigen und Dritten67 . Selbst wenn dieser Aspekt vernachlässigt 
wird 68 , bleibt das Problem, daß die Indikatoren unterschiedli-
cher Leistungsbereiche zusammengeiaßt werden müssen. Die jewei-
ligen Kenngrößen werden nach verschiedenen Methoden erfaßt und 
in unterschiedlichen Dimensionen dargestellt. Die Schwierigkeit 
liegt nun darin, diese unterschiedlichen Indikatoren in einen 
Beurteilungsrahmen zu integrieren um damit Grundlagen für eine 
Wirksamkeitsabschätzung zu schaffen. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Wirksamkeit der 
einzelnen Leistungsbereiche durch unterschiedliche Indikatoren 
gemessen wird. Beispiele für derartige Meßgrößen sind 

für den Verkehrsbereich69 : 

Zeitersparnis 
Kostenersparnis 
Unfallbelastung 
Umwelteffekte, etc. 

66 Beispiele: Verkehrsleistung: Personenkilometer, Zeitersparnis, qualita· 
tive Leistungskomponenten; medizinische Leistung: Anzahl der Arztkon-
takte, Medikamentenverbrauch etc. 

67 Stauffert, B.: Gedanken zur Patientenbetreuung, a.a.O.; vgl. auch: Hei-
mer, P.: Umgang mit Patienten ... , a.a.O. 

68 Welchen Einfluß psychische Faktoren auf die Genesung von Patienten haben 
können wird u.a. beschrieben bei: o.V.: Unvermeidbare Unfälle heilen am 
besten, in: Münch. med. Wschr. 126(1984), Nr. 50, S. 100 · 103. 

69 Vgl. hierzu: Forschungsgesellschaft für Straßen· und Verkehrswesen 
(Hrsg.): Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Wirtschaftlich· 
keitsuntersuchungen (RAS·W), Köln 1986, S. 10, sowie: dieselbe: RAS·W 
Kommentar, Köln 1987, S. 28 ff. 
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für die medizinische Leistung 70 : 

Mortalitätsraten 
Morbiditätsraten 
Dauer des Krankenhausaufenthalts, 
Dauer der Behandlung auf Intensivstation, etc. 

In die Beurteilung der Wirksamkeit des Rettungsdienstes sind 
zumindest die oben genannten Leistungsbereiche einzubeziehen. 
Deshalb ist anzustreben, durch die Abschätzung des funktionalen 
Zusammenhangs von Indikatoren aus beiden Bereichen einen über-
greifenden Wirksamkeitsindikator zu gewinnen. Konsequenz dieser 
Überlegungen sind Versuche, über eine Kombination von Lei-
stungszeiten und Mortalitätsraten zeitbezogene Überlebensfunk-
tionen abzuleiten. 

7.1.3 Zeitaspekte der Leistungserstellung 

Die Ableitung von Überlebensfunktionen basiert auf der Überle-
gung, daß bei dringlichem Bedarf nach medizinischer Hilfe die 
Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen umso höher ist, je eher 
diese durchgeführt werden. Überlebensfunktionen bilden also den 
Zusammenhang zwischen dem Zeitaspekt der Verkehrsleistung und 
der Veränderung der Überlebensquote ab. Als eigentlich rele-
vante Zeitgröße in diesem Zusammenhang ist jedoch nicht die 
Leistungszeit des Rettungsdienstes, sondern die gesamte Ret-
tungszeit (Tab. 7. 1 ) anzusehen, eine Zeitspanne, die nur teil-
weise durch die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes beein-
flußt werden kann. So wird beispielsweise versucht, die Vor-
laufzeit bei Verkehrsunfällen und bei häuslichen Notfällen 
durch die Bereitstellung spezieller Meldesysteme 71 zu reduzie-
ren. 

Die notwendige Unterscheidung zwischen der Leistungszeit des 
Rettungsdienstes und Rettungszeit wird in vielen Untersuchun-

70 Vgl. hierzu u.a.: Kriedel, Th.; Effizienzanalysen ... , a.a.O., S. 52 ff., 
Weissenböck, H.; Studien zur ökonomischen Effizienz ... , a.a.O., S. 36 
ff.; vgl. für den Rettungsdienst: Riediger, G.; Zu den Wirkungen ... , 
a.a.O., S. 2. 

71 Vgl.: Dilling, J., et al.; Autonotfunk ... , a.a.O., S. 27 ff. Für häusli· 
ehe Notfälle werden "Hausnotrufsysteme" angeboten. 
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gen72 nicht oder unzureichend berücksichtigt. So wird bei-
spielsweise von einem direkten Zusammenhang zwischen der "An-
fahrtszei t der professionellen Retter" und Reanimationserfolg 
berichtet73, oder der Wert für die Vorlaufzeit wird erheblich 
unterschätzt 74 . 

Durch die scheinbare Objektivität solcher Wirksamkeitsfunktio-
nen wird darüberhinaus übersehen, daß 

die Erfassung der erforderlichen Daten durch die Vielzahl in-
tervenierender Faktoren mit großen Unsicherheiten verbunden 
ist (intermediäre und finale Leistungsbereiche), 

angesichts der Erfassungsprobleme häufig auf Schätzwerte zu-
rückgegriffen werden muß 75 , 

die vorliegenden Funktionen deutliche Unterschiede aufweisen, 
und zwar in Bezug auf 

das jeweilige Erfassungskollektiv, 
das maximal erreichbare Rettungspotential 76 , 
den Funktionsverlauf (linear vs. nicht-linear) 

Bei einer Beschränkung der Wirksamkeitsanalyse des Rettungs-
dienste~ auf entsprechende Funktionen ist zu bedenken, daß 

72 Einen Überblick über entsprechende Untersuchungen gibt: Pugell, B.: Wirt· 
schaftlichkeitsuntersuchung ... , a.a.O., S. 140 ff.; ders.: Zur Wirkungs-
beurteilung im Rettungswesen, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 
Heft 4(1985), S. 237 - 251, hier: S. 241 ff. 

73 Schöneich, A.: Welchen Einfluß hat das Rettungssystem auf den Reanimati-
onserfolg? in: Rettungsdienst 10(1987), S. 493 - 496, hier: S. 494 f.; 
o.V.: die Schnelligkeit der Profis: eine Alternative zur Laienreanima-
tion, in: Notfallmedizin 13(1987), S. 912 - 192, hier: S. 912. 

74 Klein setzt beispielsweise " ... einen Wert von 3 Minuten für das externe 
Meldeintervall ... ~ an, während nach neueren Untersuchungen zur Vorlauf-
zeit im Durchschnitt mit 6 - 10 Minuten zu rechnen ist. Klein, H.B.: Ma-
kroökonomisch effiziente Rettungssysteme als raumwirtschaftliche orien-
tierte Sicherheitsinstrumentarien der Verkehrspolitik, Dissertation, 
Würzburg 1979, S. 248; Dilling, J., et al.; Autonotfunk, a.a.O., S. 28 
f.; BMFT (Hrsg.): SAVE-Rettungs- und Notarztwagen, Phase 3 - Konstruktion 
und Erprobung, Forschungsbericht für den BMFT (KT 7715), Dezember 1981, 
S. 87; Bonn, H.P.; Dokumentationsstudie ... , a.a.O., S. 80. 

7 5 Vgl. in diesem Zusammenhang die Ableitung einer entsprechenden Funktion 
bei: Klein, H.B.; Makroökonomisch effiziente Rettungssysteme ... , a.a.O., 
s. 241 ff. 

76 Die Extremwerte reichen von 8,5 % bis 46 %, wobei auffällig viele Unter-
suchungen von einem maximalen Rettungspotential von 21 · 23 % ausgehen. 
Vgl.: Pugell, B.; Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ... , a.a.O., S. 141 f. 
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der zeitliche Aspekt nur eine Komponente der Leistung des 
Rettungsdienstes im Hinblick auf die Überlebenschancen von 
Notfallpatienten ist und andere Einflußfaktoren, vor allem 
die Qualität der medizinischen Leistung, ebenfalls einen 
starken Einfluß auf die Wirksamkeit der Leistung haben; 

- die Abwendung lebensbedrohlicher Situationen zwar eine wich-
tige, bei weitem aber nicht die einzige Leistungsaufgabe des 
Rettungsdienstes ist, 

zeitbezogene Wirksamkeitsabschätzungen beispielsweise für die 
Reduzierung der Krankenhausaufenthaltsdauer bisher kaum ab-
geleitet worden sind7 7, 

die Wirksamkeit in Fällen, die weder zeitlicher Dringlichkeit 
unterliegen, noch lebensrettender Maßnahmen bedürfen {Kran-
kentransporte), mit diesen Funktionen nicht darstellbar ist. 

Es zeigt sich also, daß eine Beurteilung der Wirksamkeit des 
Rettungsdienstes, die sich vorwiegend auf Überlebensfunktionen 
abstützt, weite Teile des Leistungsspektrums aus dem Beurtei-
lungsrahmen ausblendet. Es kann sicherlich davon ausgegangen 
werden, daß für einen Teil der Rettungsdiensteinsätze ein funk-
tionaler Zusammenhang zwischen Rettungszeit und Überlebensrate 
besteht. Im Rahmen einer Wirksamkeitsanalyse muß jedoch hervor-
gehoben werden, daß dies nur ein Indikator unter vielen ist. 

7.2 Methoden zur Erfassung der gesamtwirtschaftlichen Effizienz 

Die Methoden zur Effizienzanalyse unterscheiden sich vor allem 
in ihren Zielstellungen und den zugelassenen Bewertungsverfah-
ren. Während die Kostenwirksamkeitsanalyse und die Nutzwertana-
lyse offen für beliebige Zielsysteme sind, sieht die Nutzen-Ko-
sten-Analyse eine Beurteilung von Maßnahmen aus wohlfahrtsöko-
nomischer Sicht vor. Als Zielkriterium ist das paretianische 
Wohlfahrtsoptimum78 unter Einbeziehung des Kaldor-Hicks-Krite-
riums79 vorgegeben. Nutzen-Kosten-Analysen werden ihrem Grund-
verständnis nach zur Beurteilung staatlicher Aktivitäten bzw. 

77 Vgl. die Überlegungen bei: Dilling, J., et al.; Autonotfunk ... , a.a.O., 
insbes. Anhang 6 (S. 139 ff). 

78 Vgl. u.a.: Rothengatter, W.; Methoden der Kosten-Nutzen-Untersuchung, 
a.a.O., S. 10 f., Hofmann, J.; Erweiterte Nutzen-Kosten-Analysen, a.a.O., 
S. 15. Ein breiteres Zielspektrum für Nutzen-Kosten-Analysen sieht: An-
del, N.; Nutzen-Kosten-Analysen, a.a.O., S. 477. 

7 9 Ebd. , S . 12. 
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öffentlicher Mittelverwendung 80 durchgeführt, allerdings findet 
die Analyse mehr und mehr auch in Bereichen teilstaatlicher 
bzw. privater Aktivitäten Anwendung81 . Vor allem in Fällen, in 
welchen private Aktivitäten öffentliches Interesse hervorrufen 
(externe Effekte) oder öffentliche und private Aktivitäten kom-
plementär auftreten (Mischgüter) wird der Anwendungsbereich von 
Nutzen-Kosten-Analysen gegenüber der ursprünglich vorgesehenen 
Beurteilung des laufenden und des künftigen Staatsverbrauches 
erheblich ausgedehnt. 

Neben der Zielvorgabe ist als weiteres Charakteristikum von 
Nutzen-Kosten-Analysen die Transformation von Kosten und Wirk-
samkei ten in monetäre Einheiten zu sehen. Durch diese Vorge-
hensweise wird eine einheitliche Beurteilungsgrundlage geschaf-
fen, das Ergebnis der Analyse wird durch eindeutige Relationen 
entweder als Differenz- oder Quotientenkriterium dargestellt. 

Im Zusammenhang mit Überlegungen zur Wirksamkeit wurde deut-
lieh, daß verschiedene Ausprägungen weder in ihrer Quantität 
erfaßt, noch in eine monetäre Rechengröße transformiert werden 
können. "Weiche Faktoren, die nicht als Zahlenwerte erfaßt und 
mit Geld bewertet werden können, aber ebenfalls durch die zu 
beurteilende Maßnahme beeinflußt werden, können (in Nutzen-Ko-
sten-Analysen, d. Verf.) nur als "Zusatzwirkungen• angeführt 
werden. Im Entscheidungsprozeß finden diese Wirkungskomponenten 
dann häufig keine oder nur eingeschränkte Berücksichtigung.•8 2 

Dies führt vor allem in solchen Fällen zu fragwürdigen Ergeb-
nissen, in welchen die nicht-quantifizierbaren, i.d.R. qualita-
tiven Faktoren erkennbar einen nennenswerten Umfang des ge-
samten Wirksamkeitsspektrums abdecken83_ 

Daß die Nutzen-Kosten-Analyse in ihrer Grundanlage "monofinal" 
auf ein einzelnes Zielkriterium (Wohlfahrtssteigerungen) ausge-
richtet ist, wurde • ... schon lange kritisiert. Heute besteht 
eine Tendenz, nach Möglichkeit alle relevanten Ziele in die 
Analyse einzubeziehen, was für die Kostenwirksamkeitsanalyse 

80 Vgl. u.a.: Hofmann, J.; Erweiterte Nutzen-Kosten-Analysen, a.a.O., S. 12 
f.; Margolis, J.; Ökonomische Wertung ... , a.a.O., S. 130 f. 

81 Vgl. hierzu: Andel, N.; Kosten-Nutzen-Untersuchungen, a.a.O., S. 477, 
Hofmann, J.; Erweiterte Kosten-Nutzen-Analyse, a.a.O., S. 12, Fn 3. 

82 Bouillon, B.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., S. 124. 

83 Vgl. hierzu als Beispiel: Dilling, J., et al.; Autonotfunk ... , a.a.O., 
s. 100 ff. 
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(KWA) in besonderem Maße kennzeichnend ist. " 84 Die Erweiterung 
der Zielfunktion bedeutet nicht notwendigerweise ein Abrücken 
von der Methodik der Nutzen- Kosten- Analyse, vielmehr kann in 
die Analyse auch eine mehrdimensionale staatliche Zielfunktion 
eingeführt werden, " ... das heißt eine Zielfunktion, die neben 
der ökonomischen Effizienz wenigstens ein zusätzliches Argument 
enthält."8S Es wird jedoch deutlich, daß mit der Zulassung zu-
sätzlicher Ziele8 6 und, damit verbunden, der expliziten oder 
impliziten Einführung von Zielgewichten87 , in der praktischen 
Anwendung eine Konvergenz zwi sehen Nutzen-Kosten- Analysen und 
Kostenwirksamkeitsanalysen stattfindet. 

8. Ansätze zur Beurteilung des Rettungsdienstes 

Die Ausführungen zur Leistungserstellung, zur Marktsituation 
und zur Bewertung haben deutlich gemacht, daß es im Rettungs-
dienst ein für alle Beurteilungsebenen geeignetes, einheitli-
ches Bewertungsverfahren nicht geben kann. Je nach Untersu-
chungsziel, -ebene und -institution sind in Anbetracht der un-
terschiedlichen Fragestellungen und Kosten- bzw. Nutzenarten 
differenzierte Bewertungsverfahren anzuwenden. 

8.1 Betriebswirtschaftliche Bewertungsansätze 

Kleinste Untersuchungseinheit im Rettungsdienst ist der Ein-
satz. Aus der Darstellung der einzelnen Aspekte des Einsatzab-
laufes (Zeitsequenzen, Diagnosen- und Maßnahmenanalyse, Faktor-
aufwand) lassen sich Erkenntnisse über die Angemessenheit des 
Einsatzes und der durchgeführten Maßnahmen ableiten. Eine der-
artige, insbesondere in der medizinischen Literatur häufig 
praktizierte Einzelfallbeschreibung (Kasuistik) gibt wenig Auf-
schluß über die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes über 
den Einzelfall hinaus. Durch die systematische Durchführung und 

84 Andel, N.; Nutzen-Kosten-Analyse, a.a.O., S. 477. 

85 Hofmann, J.; Erweiterte Nutzen-Kosten-Analyse, a.a.O., S. 61. 

86 Die Erweiterung der Kriterien zur Beurteilung von Verkehrsinvestitionen 
beschreibt: Fischer, L.: Entscheidungskriterien für Verkehrsinvestitionen 
im Wandel der Zeit, in: Internationales Verkehrswesen 37 (1985), 6. Heft, 
s. 410 - 416. 

87 Für die Verkehrsinvestitionen der EG wurde ein mehrdimensionales Beurtei-
lungsverfahren entwickelt, in welchem gewichtete qualitative und monetäre 
Zielerreichungsbeiträge miteinander zu einem Entscheidungsfeld verknüpft 
werden. Crowley, J .A.: Use of Multi-Criteria Decision Analysis in In· 
frastructure Investment Appraisal, in: Australian Road Research 17(3), 
Sept. 1987, S. 169- 174. 
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Auswertung von retroperspektiven Prozeßkontrollen (medical au-
dit)88 können allerdings Erkenntnisse zur Steigerung der Effek-
tivität des Behandlungs- und Versorgungsprozesses gewonnen wer-
den. Innerhalb des Phasenmodells entspricht dieses Vorgehen ei-
ner Analyse der Phase 3, allerdings nicht in Form einer einfa-
chen Input-Output-Relation, sondern durch die Dokumentation und 
Beurteilung der jeweiligen Leistungserstellungsprozesse. Diese 
Form der Prozessbeurteilung kann auch auf pflegerische Leistun-
gen angewandt werden (nursing audit) 89 , sodaß im Zuge der Aus-
und Weiterbildung des Personals im Rettungsdienst die Einzel-
fallbeschreibung und -analyse eine wesentliche Funktion einneh-
men kann 90 . 

Für eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Rettungs-
dienstes ist es angebracht, auf einer höheren Aggregatstufe an-
zusetzen, beispielsweise durch die Analyse aller Notfälle oder 
Krankentransporte in einem definierten Versorgungsgebiet. Beur-
teilungsrelevante Kenngrößen, die auf dieser Ebene ermittelt 
werden können, sind u.a.: 

Zeitaspekte (Leistungszeiten, Wartezeiten, Einsatzdauer); 

Leistungsinformationen (Leistungs- und Patientenstruktur, 
Personalstruktur, durchgeführte Maßnahmen, Angemessenhei t 
der Einsätze oder der durchgeführten Maßnahmen); 

- Mengenkomponenten (Arbeitszeit im Einsatz, Materialverbrauch, 
Fahrleistung). 

Diese einsatzbezogenen. Daten können, obwohl Interdependenzen 
bestehen, weitgehend unabhängig von der Bereitschaftsleistung 
erhoben werden. Um Informationen über die Betriebsbereitschaft 
ableiten zu können, ist die Analyse auf die Ebene der entspre-
chenden betrieblichen (Teil-)Einheiten (Rettungswache, Ret-
tungsdienstbereich, jeweils für die Leistungsträger) zu verla-
gern. Die hier ermittelten Größen zur Kapazität, Auslastung, 
Mindestkapazität und zur Einhaltung von Kapazitätsvorgaben ge-

88 Eichhorn, S.; Qualitäts· und Effizienzbeurteilung ... , a.a.O., S. 2531; 
zu den Problemen vgl. Schicke, R.; Ökonomie des Gesundheitswesens, 
a.a.O., S., 24 f. 

89 Ebd.; S. 2531, Fn 9. 
90 In Fachzeitschriften werden derartige Einzelfallbeschreibungen veröffent-

licht und diskutiert, allerdings werden vorwiegend Notarzteinsätze be· 
schrieben · eine Erweiterung der Darstellungen auf das gesamte Einsatz· 
Spektrum des Rettungsdienstes erscheint sinnvoll. 
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ben Auskunft über die Einsatzbereitschaft, sind andererseits 
aber auch Ansatzpunkte für mögliche Schwachstellenanalysen. So 
können durch einen Vergleich von Einsatzgeschehen (Abb. 7. 2) 
und jeweils vorgehaltener Kapazität, zumindest in der Tendenz, 
Engpässe oder Überkapazitäten verdeutlicht werden. 

Eine Interpretation des Kapazitäts- und Leistungsvolumens ist 
ohne Kenntnis der konkreten Rahmenbedingungen und der Nachfrage 
der direkten und indirekten Bedarfsträger nicht möglich9 1 , da 
beide Outputbereiche 
werden können. 

auf diese Determinanten zurückgeführt 

Die mengen- bzw. leistungsorientiert ermittelten Beschreibungs-
größen sind spätestens auf der betrieblichen Ebene Kosten zu 
bewerten. Aus den gewonnenen Kosten- und Leistungsgrößen können 
Indizes und Indexsysteme92 gebildet werden, welche, bei vorlie-
gen bestimmter Voraussetzungen, eine Beurteilung des Betriebes 
oder Betriebsteiles zulassen. 

Welche konkreten Anforderungen an die Indexsysteme zu stellen 
sind, orientiert sich an Form der Beurteilung93 . Beim betrieb-
sinternen Zeitvergleich wird die Veränderung bestimmter Kenn-
größen zwischen verschiedenen Zeitpunkten oder während festge-
legter Zeitspannen erfaßt und analysiert. "Das Vergleichsobjekt 
ist also immer dasselbe, jedoch wird die Zeit variiert .• 9 4 Da 
die Erfassung und Bewertung der Analysedaten weitgehend nach 
denselben Kriterien erfolgt, ist ein Kenngrößenvergleich rela-
tiv unproblematisch. Allerdings ist der Aussagewert eines der-
artigen Vergleiches begrenzt, es können lediglich Veränderungs-
tendenzen dargestellt werden. Für eine Standortbestimmung in 
Richtung Wirtschaftlichkeit ist ein reiner Zeitvergleich unge-
eignet. 

Anders stellt sich die Problematik bei Soll-Ist-Vergleichen. 
Soll-Werte können einerseits aus der Kalkulation optimaler Be-

91 Dieser Sachverhalt wird auch mit dem Terminus "Situationsproblematik" um-
schrieben. Picot, A., Reichwald, R., Behrbohm, P.; Dokumentation: Vier-
Ebenen-Modell, a.a.O., S. 4. 

92 Ein Kennzahlensystem für den Rettungsdienst wird abgeleitet bei: Borjans, 
R.; Effizienz ... , a.a.O., S. 90 f. 

93 Ausführlich hierzu: Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1186 ff.; vgl. 
auch: Gottschalk, W.: Der Betriebsvergleich ... , a.a.O., S. 152 und Thie-
meyer, Th.; Wirtschaftslehre ... , a.a.O., S. 279. 

94 Wöbe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1186. 
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triebsabläute (Verrechnungspreise, Plan- oder Normalkosten), 
andererseits aus zwischenbetrieblichen Vergleichen (Durch-
schnittszahlen95, vergleichbare Leistungseinheiten) gewonnen 
werden. Vor allem die letztgenannte Beurteilungsform stellt 
hohe Anforderungen an das Datenmaterial. So müssen die 
Mengen- und Wertgrößen hinsichtlich Begriffsbestimmung, Dimen-
sionierung und Ermittlung ... " 96 aufeinander abgestimmt sein, 

oberste Voraussetzung ist ein geordnetes Rechnungswesen 
"97 Ein Betriebsvergleich im Rettungsdienst kann sich je-

doch nicht auf einen Vergleich von Elementen der Finanzbuchhal-
tung und Kostenrechnung beschränken, angesichts der spezif i-
sehen Leistungsmerkmale ist einer erweiterten betrieblichen 
Statistik besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In Ergänzung zur 
Einsatz(struktur)analyse wird vor allem eine Dokumentation der 
Patientenstrukturen und der Aktivitäten bei Notfall- und Kran-
kentransporteinsätzen für notwendig erachtet. Eine derartige 
Dokumentation kann, im Vergleich zur Dokumentation von Notarz-
teinsätzen, auf wenige, den Einsatz charakterisierende Parame-
ter (Tab. 5.1 und 5.2) begrenzt werden. Um zwischenbetriebliche 
Vergleiche durchführen zu können sind die entsprechenden Para-
meter möglichst inhalts- und dimensionsgleich zu definieren. 

Durch die Auswertung entsprechender Dokumentationen besteht die 
Möglichkeit, die im Rahmen von zwischenbetrieblichen Verglei-
chen auftretenden Kosten- oder Leistungsunterschiede zu inter-
pretieren und zu gewichten. Gleichzeitig werden jedoch auch 
Voraussetzungen dafür geschaffen, daß dokumentiert werden kann, 
daß der Rettungsdienst in allen Leistungsbereichen nicht nur 
als eine Verkehrsleistung, sondern auch als eine medizinische 
und/oder pflegerische Leistung angesehen werden muß. 

8.2 Beurteilungsansätze auf der Ebene von Rettungs-
dienstbereichen 

Die Aggregation der (teil-)betrieblichen Daten auf der Ebene 
eines Rettungsdienstbereiches wird wiederum die betriebsbezo-
gene Analyse verlassen, im Vordergrund steht die aufgabenbezo-
gene Beurteilung der Aufgabenerfüllung in einem konkreten Be-

95 Für den Rettungsdienst werden derartige Durchschnittswerte abgeleitet 
bei: Lenhart, W., Puhan, Th., Siegener, W.; Ermittlung abgestufter Richt· 
werte ... , a.a.O., S. 27 ff. 

96 Gottschalk, W.; Der Betriebsvergleich ... , a.a.O., S. 152. 

97 Wöhe, G.; Einführung ... , a.a.O., S. 1188. 
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reich. Voraussetzung für eine derartige Aggregation ist, in Er-
gänzung zu einer konsolidierten Kostenrechnung, eine zwischen 
allen Beteiligten abgestimmte Betriebsstatistik. Aufbauend auf 
diesen Grundlagen kann überprüft werden, ob die Nachfrage der 
direkten und indirekten Bedarfsträger in ausreichendem Umfang 
erfüllt wird, und ob dies zu wirtschaftlichen Bedingungen ge-
schieht. Die Analyse der Leistungserstellung auf der Ebene ei-
nes Rettungsdienstbereiches bietet die Möglichkeit, bei teil-
weise gleichartigen Rahmenbedingungen durch den Vergleich von 
Kosten- und Leistungsstrukturen zwischen den Teilbetrieben 
(Rettungswachen) Problembereiche und Veränderungsbedarfe kennt-
lich zu machen. Die Analyse auf der Ebene von Rettungsdienstbe-
reichen gibt jedoch, soweit es sich um interne Betriebsverglei-
che handelt, wiederum nur unzureichend Aufschluß über die Lei-
stungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Systems. Hierzu sind 
externe Kontrollgrößen heranzuziehen, die entweder aus dem Ver-
gleich mit anderen Rettungsdienstbereichen, durch die Ermitt-
lung von Durchschnittswerten oder aus vorgegebenen Richtwerten 
abgeleitet werden müssen. 

Wesentliche Kenngrößen für die Darstellung des Leistungsniveaus 
eines Rettungsdienstbereiches werden aus 

Kostenstrukturdaten 

Daten der Rettungsdienstinfrastruktur, 

Daten zur Betriebskapazität (Bereitschaftszeiten), 

Personalstrukturdaten, sowie 

Leistungsstrukturdaten 

abgeleitet, welche teilweise auf relativierende Größen, wie 
Einwohner und -struktur, Fläche, Einwohnerdichte, Einsätze, 
oder Zeitgrößen bezogen werden98 . Die Entwicklung derartiger 
Kenngrößensysteme ist sehr aufwendig, allerdings kann nicht 
darauf verzichtet werden, da sonst vor allem leicht quantifi-
zierbare, z. T. unvollständige Kostenkriterien in Verbindung 
mit Einsatz- oder Einwohnerzahlen als Merkmale für die Effizi-
enz des Rettungsdienstes herangezogen werden. "Die Höhe der Ko-
sten sagt allein, auch unter Berücksichtigung der Einwohner-
dichte, noch nichts über die Effizienz des Rettungsdienstes 

98 Borjans, R.; Effizienz ... , a.a.O., Tab., 32 (S. 165). 
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aus, wenn nicht auch die Versorgungsqualität in die Betrachtung 
mit einbezogen wird."99 

8.3 Gesamtwirtschaftliche Beurteilung des Rettungsdienstes 

Innerhalb des Phasenmodells sind die bisher diskuktierten Beur-
teilungsansätze auf verschiedene Aspekte der Phasen 2 und 3 be-
grenzt geblieben. Durch die Einbeziehung von Wirksamkei tsge-
sichtspunkten (Phase 4), oder von politischen Entscheidungspro-
zessen (Phase 1) 100 wird das Feld der betriebswirtschaftliehen 
Analysen verlassen, betriebsexterne Faktoren treten in den Mit-
telpunkt des Interesses. Das bedeutet nicht, daß die nach be-
triebswirtschaftlichen Verfahren ermittelten Ergebnisse über-
flüssig seien, bei einer gesamtwirtschaftlichen Analyse werden 
die entsprechenden Mengengerüste, teilweise auch die Bewer-
tungsansätze einbezogen. Betriebsexterne, soziale Faktoren tre-
ten bei einer Beurteilung des Rettungsdienstes sowohl auf der 
Kosten- wie auch auf der Nutzenseite auf. 

Auf der Kostenseite sind in erster Linie Inputfaktoren, die vom 
Leistungsträger nicht oder nicht vollständig finanziert werden 
und (kalkulatorisch) zu bewerten. Darüberhinaus sind offen-
sichtlich verzerrte Aufwandspositionen (Leistung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter) zu korrigieren. Zu ergänzen ist die Kostenseite 
durch eine Bewertung externer Wirkungen, wie Lärmbelästigun-
gen, Verkehrsstörungen und einsatzbedingte Unfallrisiken. Die 
zu erfassenden Nutzen betreffen die aus der Systembereithaltung 
und der Inanspruchnahme resultierenden Komponenten. Weder die 
Optionsnutzen, noch die Nutzen der Inanspruchnahme lassen sich 
durch einfache Indikatoren messen. Es wurde bereits darauf hin-
gewiesen, daß beispielsweise der Optionsnutzen nicht problemlos 
über das Ergebnis von entsprechenden Befragungen abgeschätzt 
werden kann, zudem sind gegenläufige Effekte, wie nachlassende 
Bereitschaft zur Hilfeleistung, ebenfalls zu berücksichtigen. 
Auch die direkten Wirkungen der Inanspruchnahme des Rettungs-
dienstes (Output 4) können nicht als alleinige Grundlage für 
die Nutzenabschätzung herangezogen werden, die intermediären 
Leistungen des Rettungsdienstes bedürfen der Bestätigung durch 
die Messung des (finalen) Krankenhausoutputs. Auch hier können, 

99 Ebd., S. 161. 

100 Diese Phase bleibt in entsprechenden Analysen häufig unberücksichtigt. 
Vgl. hierzu: Gantner, W.; Meßprobleme ... , a.a.O., S. 278, insbes. Fn. 
60. 
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wie gezeigt wurde, gegenläufige Effekte auftreten. Im übrigen 
stellt sich die Frage der Kausalität - kann das Ergebnis des 
Behandlungsprozesses in der Klinik in vollem Umfang den Lei-
stungsinputs oder -prozessen des Rettungsdienstes zugerechnet 
werden? 

Angesichts dieser grundsätzlichen Problematik kann es nicht 
verwundern, daß es bisher noch nicht gelungen ist, einen umfas-
senden Ansatz zur gesamtwirtschaftlichen Bewertung des Ret-
tungsdienstes zu entwickeln. Neben den oben beschriebenen me-
thodi sehen Schwierigkeiten einer Beurteilung ergeben sich zu-
sätzlich Probleme aus der Notwendigkeit einer exakten Systemab-
grenzung, sowie aus der Erfassung und Bewertung vor allem von 
Nutzen- aber auch von Kostengrößen 101 . 

Ungeachtet dieser ungelösten Fragen liegen inzwischen verschie-
dene Kosten-Nutzen-Analysen zum Rettungsdienst vor. Überein-
stimmendes Ergebnis dieser Untersuchungen 102 ist ein eindeutig 
positiver Nutzen-Kosten-Quotient, der zwischen 1,5 und 10 
liegt103 . Diese Ergebnisse haben offenbar den Zwang zur Konzep-
tion eines vollständigen, damit aber auch aufwendigen Beurtei-
lungsverfahrens nicht entstehen lassen 104 . Gegenstand der ab-
schließenden Ausführungen sind deshalb Anregungen, wie die exi-
stierenden Beurteilungsverfahren modifiziert werden können. Es 
ist nicht vorgesehen, ein vollständiges Bewertungsverfahren zu 
entwickeln, vielmehr werden Bereiche diskutiert, die sich für 
eine Weiterentwicklung der bestehenden Konzepte anbieten. 

8.4 Vorschläge zur Ergänzung von Bewertungsverfahren 

8.4.1 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes 

Als eine Voraussetzung für die Beurteilung eines Systems war 
die trennscharfe Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes und 
die Darstellung seiner inneren und äußeren Verflechtungen ge-
nannt worden. Ein Blick auf die vorliegenden Beurteilungsan-

101 Bouillon, B., et al.; Ansätze ... , a.a.O., S. 124. 

102 Ebd., Übersicht 3 (S. 126). 

103 Ein deutlich schlechterer Nutzen-Kosten-Quotient wurde für das Notfall-
meldesystem Autonotfunk ermittelt. Dieses Ergebnis ist im diskutierten 
Zusammenhang jedoch ohne Belang, da Autonotfunk zwar ein Element des 
Rettungswesens (Meldesysteme) ist, nicht jedoch des hier interessieren-
den Rettungsdienstes. 

104 Bouillon, B., et al.; Ansatzpunkte ... , a.a.O., s. 125. 
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sätze zeigt, daß diesem Arbeitsschritt bei künftigen Untersu-
chungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen sein wird. 

Im Rahmen einer Nutzen-Kosten -Analyse für den Rettungsdienst 
der Region Unterfranken 1 05 wurden die Gesamtkosten der Ret-
tung sdienstorgani sa tion den erfaß- und bewertbaren Nutzen ge-
genübergestellt. Eine nähere Betrachtung der berücksichtigeten 
Nutzenelemente zeigt jedoch, daß ausschließlich Konsequenzen 
von Notfallrettungseinsätze berücksichtigt worden sind106 . 
Keine der beschriebenen Nutzenkomponenten kann direkte mit den 
durchgeführten Krankentransporten in Verbindung gebracht wer-
den. Da zudem, wie bereits festgestellt worden ist, die Berei-
che Notfallrettung und Krankentransport nicht als funktional 
verbundene Leistungsbereiche zu kennzeichnen sind, besteht kein 
zwingender Grund, beide Bereiche im Rahmen einer Beurteilung 
zusammenzufassen. Dies gilt vor allem dann, wenn der Gegenstand 
der Beurteilung, wie im Falle Unterfranken, die Notfallrettung 
ist. 

Die Probleme, die mit einer Abgrenzung von Notfallrettung und 
Krankentransport verbunden sind, wurden bereits angesprochen, 
beispielsweise im Zusammenhang mit der Konzeption einer Kosten-
rechnung für den Rettungsdienst. Vor allem bezüglich der Ret-
tungsleitstellen und Hintergrunddienste entstehen Kostenabgren-
zungsprobleme, bei verschiedenen Dispositionsstrategien trifft 
dies auch auf die Kosten des Einsatzpersonals zu. Die Trennung 
der Kosten der beiden Leistungsbereiche kann vor allem durch 
den Aufbau einer zielgerichteten Kostenrechnung vereinfacht 
werden. 

Die Konsequenzen aus der Umsetzung dieser Vorgehensweise sind 
erheblich. Unter der Annahme, daß alle übrigen Faktoren kon-
stant bleiben, zeigt sich gegenüber der ursprünglichen Berech-
nung eine erheblich verbesserte Nutzen-Kosten-Relation. Durch 
eine einfache Überschlagsrechnung kann das mögliche Ausmaß der 
Veränderungen abgeschätzt werden. Unter der Voraussetzung, daß 
die Durchschnittskosten eines Krankentransportes im Analyse-
zeitraum 1978/1980 ca. 100.-- DM betragen haben, ergibt sich 

105 Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.; Bayerisches Staatsministerium des 
Innern (Hrsg.): Modellversuch Notfallrettung Unterfranken, Bd. I, Bonn 
1980; Bd. II, Bonn 1985; hier: Bd. II, S. 34 ff. 

106 Vgl. hierzu die Wirksamkeitsabschätzung in: Ebd., Bd. II, S. 38 [f. 
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bei ca. 60.000 Kranken transporteinsätzen 107 ein Kostenvolumen 
von ca. 6 Mio. DM. Die Nutzen-Kosten-Relation für die Notfall-
rettung beträgt nach diesem Rechenbeispiel nicht mehr 5,3, son-
dern 8,9 108 . 

Ein anderer Problernbereich der Abgrenzung zeigt sich bei Analy-
sen zu Teilsystemen des Rettungsdienstes. Zwar scheint eine Ab-
grenzung beispielsweise des Luftrettungssystems prima facie 
einfach, für eine Beurteilung ist es jedoch erforderlich, auch 
die Systemverflechtungen zu erfassen und zu gewichten. In Ana-
lysen des Luftrettungssysterns 109 werden die Systemzusammenhänge 
häufig nicht ausreichend berücksichtigt und beispielsweise die 
Kostenerfassung auf die spezifischen Kosten der RTH-Stationen 
beschränkt. Dabei wird in der Fachliteratur stets darauf hinge-
wiesen, daß das Luftrettungssystem als Ergänzung des Rettungs-
dienstes anzusehen sei. Aus dieser Ergänzungsfunktion ergeben 
sich verschiedene, durchaus kostenwirksame Verbindungen: 

die Einsatzkoordination für Rettungshubschrauber erfolgt über 
die Leitstellen des Rettungsdienstes; 

RTH-Einsätze werden überwiegend gerneinsam mit dem bodengebun-
denen Rettungsdienst durchgeführt, d. h. der RTH wird zu ei-
nem Einsatz des Rettungsdienstes nachalarmiert, oder paral-
lel zum RTH-Einatz werden bodengebundene Rettungsmittel 
alarmiert. Mit welchem Einsa tzrni ttel der Patient befördert 
wird, entscheidet sich erst am Notfallort. 

Um die gestellte Aufgaben sachgerecht erfüllen zu können, ist 
das Rettungssystem so zu organisieren, daß eine ständige Ein-
satzbereitschaft sichergestellt ist (Bediensicherheit)110. Ein 
Teilsystem, das nur zeitweise im Einsatz ist, kann die Aufgaben 
auch nur begrenzt durchführen, 
Bediensicherung übernehmen. Da 

107 Ebd., Bd. I, Tafel 23 (S. 33). 

andere Teilsysteme müssen die 
Rettungshubschrauber für Not-

108 Die wesentlichen Elemente der Nutzen-Kosten-Analyse sind zusammengefaßt 
in: Ebd., Bd. II, S. 42 f. 

109 Klein, H.B.; Makroökonomisch effiziente Rettungssysteme ... , a.a.O., S. 
271 f.; Baum, H.; Kosten-Nutzen-Relation ... , a.a.O., S. 236 f. 

110 Leitvorstellungen für den Rettungsdienst werden abgeleitet in: Notfall-
rettung Unterfranken, a.a.O., Bd. II, S. 4. Vgl. auch: Riediger, G.: Was 
leistet eine schnelle und qualifizierte Notfallhilfe? in: Notfallmedizin 
9 (1983), S. 198- 220, hier: S. 198. 
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fälle mit Außenlandung nur tagsüber einsatztauglich sind 111 , 
müssen in den übrigen Zeiten bodengebundene Notarztsysteme er-
gänzend vorgehalten werden. Auch dieser Effekt muß im Rahmen 
einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung des Luftrettungssy-
stems deutlich werden. 

Vergleichbare Abgrenzungs- und Verflechtungsporbleme sind, wenn 
auch mit unterschiedlicher Gewichtung, bei einer Beurteilung 
von Notarztsystemen 112 zu berücksichtigen. Zudem treten die be-
reits erläuterten Erfassungs- und Bewertungsprobleme in Bezug 
auf die Kosten der Notärzte (Bereitschaft in Praxis oder Kli-
nik, Pauschalentgelte, Ausübung des Liquidationsrechtes etc.) 
auf. 

8.4.2 Wirksamkeitsindikatoren 

Ein wesentlicher Mangel der Beurteilungsansätze des Rettungs-
dienstes ist der Mangel an zuverlässigen Wirkasmkeitsindikato-
ren. Aus der Aufgabenstellung heraus können zwar eine Vielzahl 
von Wirksamkeitsfeldern abgeleitet werden 113 , im Endeffekt 
stützen sich die vorliegenden Untersuchungen dann ausschließ-
lich114 oder doch zum größten Teil 115 auf das Kriterium "Ret-
tung von Menschenleben". Dieser Wirkungsbereich ist mit Sicher-
heit ein wesentliches Element bei der Beurteilung eines Not-
fallrettungssystems, allerdings ist festzuhalten, daß die be-
rechneten Werte auf z. T. nicht nachvoll ziehbaren Schätzwerten 
beruhen, die für jeweils spezielle Patientenkollektive ermi t-
telt worden sind und deren Ergebnisse angesichts der vielfälti-
gen Einflüsse des Umfeldes kaum übertragbar sind. 

111 Vgl. u.a.: Puhan, Th.: Einsatzbedingungen der Luftrettung, in: BASt 
(Hrsg:); Luftrettung .. , a.a.O., S. 43 - 55, hier: 46 f. 

112 Klein, H.B.; Makroökonomisch effiziente Rettungssysteme ... , a.a.O., S. 
273 f.; Bergmann, H., Blauhut, B.: Kosten und Wirtschaftlichkeit des RK 
Notarztwagens Linz, 1n: Öst. Ärzteztg. 41/10(1986), S. 36- 43. 

113 Vgl. z.B.: Riediger, G.; Was leistet ... , a.a.O., S. 208 ff. 

114 Klein, H.B.; Markeökonomisch effiziente ... , a.a.O., S. 270 ff; Baum, 
H.; Kosten-Nutzen-Relation ... , a.a.O., S. 236, Bergmann, H., Blauhut, 
B.; Kosten und Wirtschaftlichkeit, a.a.O., S. 43. 

115 Notfallrettung Unterfranken, a.a.O., Bd. II, S. 42 f. 
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Aus diesen Gründen ist anzustreben, das Problem von Überlebens-
funktionen auf zwei unterschiedlichen Ebenen weiterzuverfolgen: 

Durch vergleichende medizinische Studien, die sowohl qualita-
tive Gesichtspunkte (Notarzt-, Notfalleinsatz, Maßnahmen), 
als auch Zeitaspekte berücksichtigen, sind für eine genügend 
große Fallzahl die Behandlungserfolge unterschiedlicher Ret-
tungssysteme zu ermitteln. 

Durch Expertengespräche ist zu prüfen, ob und inwieweit qua· 
lifizierte Mediziner (Notärzte, Krankenhausärzte) in der 
Lage sind, den Einfluß unterschiedlicher medizinischer In-
terventionen im präklinischen Bereich für definierte Not-
fälle abzuschätzen 116. 

Beide Untersuchungsebenen sind aufeinander abzustimmen, wobei 
im Endeffekt anzustreben ist, die Beurteilung der Experten 
durch medizinische Studien zu überprüfen. 

Die Wirk:oamkeit eines Rettungssystems resultiert jedoch nicht 
nur aus der Anzahl geretteter Menschenleben, jeder Einsatz, 
auch ein Krankentransport, hat seine eigene Wirksamkeit. Die 
Unmöglickkeit, dieses weite Wirkungsfeld auch nur annähernd zu 
erfassen, ergibt sich aus der Tatsache, daß den intermediären 
Leistungen bei mehrstufigen Leistungserstellungsprozessen der 
finale Erfolg nicht zugeordnet werden kann. Da Ansätze für eine 
direkte Erfassung der Wirksamkeit nicht existieren, sind die 
Möglichkeiten, über indirekte Kenngrößen die Angemessenheit der 
Leistung abzuschätzen, verstärkt zu nutzen. Initiativen in 
diese Richtung sind: 

Einführung von Scoring-Systemen, die einfach zu erfassen 
sind, prognostische Aussagen zulassen und geeignet sind, 
Veränderungen im Zustand des Patienten (z. B. als Folge der 
Durchführung von Maßnahmen) anzuzeigen117; 

Definition von zuverlässigen Kriterien zur Messung von Er-
folgsquoten, beispielsweise im Bereich der Reanimationcn 11 8; 

116 Ein entsprechendes Untersuchungskonzept wurde entwickelt und getestet 
von: Myrick, J .A.; An Evaluation ... , a.a.O., S. 79 ff. 

117 Vgl. u.a.: Champion, H.R., et al.: Tranum score, in: Critical Gare Medi· 
eine, Val. 9, No. 9 (1981), S. 672 - 676. 

118 Einen Überblick über die hier bestehenden Probleme geben: Eberle, B., 
Kynast, M., Dick, W.: Reanimation in der Prähospitalphase, in: Notfall-
wt~izin 12 (1986), S 928 - 944, hier: S. 930. 
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Entwicklung und Erprobung von einfachen Dokumentationsverfah-
ren zur Erfassung der medizini sehen und pf 1 egeri sehen Maß-
nahmen auch bei Einsätzen ohne Notarztbeteiligung. 

Die Leistungserstellung und der Erfolg des Rettungsdienstes als 
einer personenbezogenen Dienstleistung wird durch die Einbezie-
hung und teilweise auch Mitwirkung der Patienten geprägt. Es 
ist deshalb anzustreben, durch eine Befragung der Betroffenen 
Auskunft über deren Einschätzung der erfahrenen Leistung zu er-
fragen. Die so gewonnen Ergebnisse geben Hinweise auf die (sub-
jektive) Wirksamkeit der Dienstleistung, darüberhinaus werden 
Ansätze aufgezeigt, wo und in welcher Form der Leistungserstel-
lungsprozess verbessert werden kann. 

In Ergänzung zu den Vorschlägen der Inanspruchnahme sind auch 
Vorstellungen darüber zu entwickeln, welche Wirkungen von der 
Bereithaltung des Systems ausgehen. Für eine direkte Ermittlung 
der Zahlungsbereitschaft für die Realisation des Optionsnutzens 
z.B. durch die Einführung spezieller Versicherungen bietet der 
bestehende rechtliche Rahmen keine Grundlagen. Eine indirekte 
Abschätzung des Optionsnutzens kann, zumindest als Annäherung, 
durch eine Repräsentativbefragung zur Einstellung der Bevölke-
rung zum Rettungsdienst ermittelt werden. Derartige Befragungen 
sind, darauf muß hingewiesen werden, von situativen Eindrücken 
bestimmt und mit großen Unsicherheiten behaftet, trotzdem geben 
sie zumindest ein Meinungsbild und zeigen möglicherweise Wege 
zur Veränderung bzw. Verbesserung der Akzeptanz des Systems. 
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XI. ZUSAMMENPASSUNG UND AUSBLICK 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, am Beispiel des 
Rettungsdienstes die Sicherstellung einer öffentlichen Auf-
gabe darzustellen. Besonderes Gewicht wurde auf die Erfas-
sung und Strukturierung derjenigen Tatbestände gelegt, die 
sich aus der Qualifikation als öffentliche bzw. staatliche 
Aufgabe der Daseinsvorsorge und aus produktionsspezifischen 
Besonderheiten von Dienstleistungsbetrieben für die Pla-
nung, Durchführung und Finanzierung ergeben. 

Es wurde deutlich, daß der Rettungsdienst als zentrales 
Element des Rettungswesens nach den landesrechtliehen Rege-
lungen überwiegend als eine staatliche Aufgabe qualifiziert 
ist, welche den Kommunen zur Sicherstellung übertragen wor-
den ist. Lediglich in Baden-Württemberg und in Hessen ist 
eine Zuordnung zum Bereich staatlicher Aufgaben nicht zu 
erkennen, der Rettungsdienst ist hier als eine öffentliche 
Aufgabe anzusehen, die nach staatlichen Rahmenbedingungen 
zu erfüllen ist. Dem Bereich der Daseinsvorsorge kann der 
Rettungsdienst nur dort zugeordnet werden, wo er als eine 
staatliche Aufgabe sichergestellt wird. Durch die Zuordnung 
zum öffentlichen bzw. staatlichen Bereich werden Verant-
wortlichkeiten verteilt und Kompetenzen übertragen, Konse-
quenzen für die institutionelle Durchführung, vor allem 
aber für die Struktur der Finanzierung der Aufgabe können 
aus dieser Zuordnung nicht abgeleitet werden. 

Im ökonomischen System der öffentlichen Güter erweist sich 
der Rettungsdienst als ein Beispiel für Mischgüter. Ange-
sichts der Nutzenstiftung durch die Systembereithaltung 
(öffentlicher Nutzen) einerseits und Inanspruchnahme der 
Leistung (privater Nutzen) andererseits erfolgt eine Zuord-
nung zu der Gruppe der Optionsgüter. Da von der Inanspruch-
nahme des Rettungsdienstes niemand ausgeschlossen werden 
darf, obwohl dies technisch möglich wäre, ist zudem von ei-
nem meritorisierten Gut zu sprechen. Aus den unterschiedli-
chen Wirkungsrichtungen als privates, meritorisiertes Gut 
einerseits und als öffentliches Gut andererseits ergeben 
sich für eine Nutzenerfassung, - zuordnung und - bewertung 
erhebliche Schwierigkeiten. Durch die Sicherstellung der 
Aufgabenerfüllung auf der Grundlage von Rahmenbedingungen, 
die von Entscheidungsträgern gesetzt werden, wird der Um-
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fang Kapazitätsvorhaltung und damit auch das Kostenvolumen 
aus der Sicht der Leistungsträger weitgehend extern vorge-
geben, eine Tatsache, die u.a. Konsequenzen für die Wirt-
schaftlichkeit der Aufgabenerfüllung ( Formalziel} und die 
Finanzierung hat. 

In einer Systematik der betrieblichen Leistungserstellung 
ist der Rettungsdienst als eine personenbezogene Dienstlei-
stung einzustufen. Dieser Zuordnung folgt, daß die Planung 
der Produktion, des Absatzes von Betriebsleistungen und der 
Leistungserstellung nach anderen Kriterien zu erfolgen hat, 
als bei Sachleistungsbetrieben. So ist es erforderlich, daß 
der Absatzzeitpunkt vor der Produktion liegt, die Lei-
stungserstellung wird durch die Anforderungen eines exter-
nen Leistungsobjektes (Patient} geprägt. Während in der be-
triebswirtschaftlichen Produktions- und Kostentheorie über-
wiegend davon ausgegangen wird, daß die Produktionsprozesse 
weitgehend geplant und die Kosten vom Betrieb kontrolliert 
werden können, werden diese Elemente vor allem bei perso-
nenbezogenen Dienstleistungen weitgehend durch das Lei-
stungsobjekt determiniert. 

Die Leistungen, die bei einem Rettungsdiensteinsatz zu 
erbringen sind, stellen sich als eine Kombination von medi-
zinischen und Verkehrsleistungskomponenten dar, evtl. er-
gänzt durch die dispositive Leistung der Leitstelle. Je 
nach Einsatzart und konkretem Zustand des Patienten sind 
die einzelnen Leistungselemente in unterschiedlicher Ge-
wichtung gefordert - bei Notfällen tritt die medizinische 
Leistung in den Vordergrund, Krankentransporte erfüllen in 
erster Linie eine Beförderungsfunktion, verbunden mit vor-
wiegend pflegerischen Maßnahmen. 

Angesichts der unterschiedlichen Leistungsschwerpunkte 
stellt sich die Frage, ob Notfallrettung und Krankentrans-
port überhaupt als eine gemeinsam zu erfüllende Aufgabe an-
zusehen sind. Eine Analyse der Leistungserstellung und des 
organisatorischen Rahmens zeigt, daß ein funktionaler Zu-
sammenhang zwischen beiden Leistungsbereichen nicht be-
steht, eine Zusammenfassung beider Aufgaben ist nach dieser 
Sichtweise nicht zwingend erforderlich. Andererseits bietet 
eine organisatorisch abgestimmte Aufgabenerfüllung medizi-
nische und wirtschaftliche Vorteile, vor allem wirtschaft-
liche Vorteile können unter bestimmten Voraussetzungen 
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(Dispositionsstrategien, ländlicher Raum mit geringer Nach-
fragefrequenz) einen erheblichen Umfang annehmen. Ob das 
Argument wirtschaftlicher Vorteile allerdings so stark 
wiegt, daß Krankentransporte, obwohl von der Intensität des 
öffentlichen Interesses her nicht begründbar, ebenfalls als 
staatliche Aufgaben eingestuft werden können, muß bezwei-
felt werden. 

Das "Markt"-System des Rettungsdienstes wird auf der 
Nachfragerseite durch unterschiedliche Bedarfsträgergruppen 
geprägt. Der individuelle, subjektiv empfundene Bedarf der 
Patienten muß, wie nahezu in jedem Bereich der Gesundheits-
leistungen, von Experten (Ärzten, Rettungsdienstpersonal) 
zum objektiven Bedarf und damit zur Nachfrage konkretisiert 
werden. Zur Befriedigung von Beförderungsbedarf stehen ver-
schiedene private und öffentliche Verkehrsmittel zur Verfü-
gung. Der Rettungsdienst ist dabei nur eines von mehreren 
Systemen, allerdings ist seine Aufgabenstellung auf be-
stimmte Beförderungsfälle und Notsituationen begrenzt. Ne-
ben der Nachfrage der direkten Bedarfsträger lassen sich 
Gruppen von indirekten Bedarfsträgern identifizieren. Dies 
ist zum einen der Staat, der durch die Definition der Auf-
gabe und die Setzung spezieller Rahmenbedingungen für die 
Systemvorhaltung und Leistungserstellung seinen Bedarf 
durch rechtsverbindliche Regelungen artikuliert. Auch die 
Krankenkassen sind als Interessenvertreter ihrer Mitglieder 
an einem funktionsfähigen Rettungssystem interessiert, 
durch ihre Einbindung in die Planung der Aufbau- und Ablau-
forganisation gewinnen sie zunehmend Einfluß auf die Wei-
terentwicklung des Rettungsdienstes. 

Der Umfang der Leistungsbereitschaft wird in hohem Maße 
durch die Vorgaben der Entscheidungsträger determiniert, 
demgegenüber wird der Umfang und Struktur der Inanspruch-
nahme durch epidemiologische Faktoren (Alter, Geschlecht), 
spezielle Risikofaktoren im Versorgungsgebiet, die Ver-
schreibungspraxis der Ärzte und durch die Aufnahme- und 
Entlassungspraxis der Krankenhäuser geprägt. Der Preis für 
die Leistung ist nur im Krankentransportbereich als Nach-
fragedeterminante anzusehen, bei Notfalleinsätzen reagiert 
die Nachfrage - verständlicherweise - nicht auf Preisvaria-
tionen. 
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Für die Analyse des Rettungsdienstes ist als wesentlicher 
Mangel die geringe Verbreitung von zielbezogenen, vollstän-
digen Kostenrechnungen zu nennen. Die vorliegenden Rechen-
werke sind in erster Linie auf die Ermittlung von Benut-
zungsentgelten ausgerichtet, Kostengrößen, die nicht ta-
rifrelevant sind, werden nicht erfaßt oder aus der Rechnung 
ausgegrenzt. Durch die Konzeption und Umsetzung einer voll-
ständigen Kosten- und Leistungsrechnung können Grundlagen 
nicht nur für die Tarifbildung, sondern auch für unterneh-
merische Entscheidungen und zur internen und externen Kon-
trolle geschaffen werden. Im Rahmen der Kostenträgerrechung 
ist zwischen Bereitschafts- und Einsatzkosten zu differen-
zieren. 

Ein spezielles Problem der Kostenrechnung des Rettungs-
dienstes ist der hohe Anteil an kalkulatorischen Kosten, 
vor allem im Personalbereich. Sinn einer Bewertung der 
Arbeitsleistung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Zivildienstleistenden ist nicht, daß die entsprechenden Be-
träge monetarisiert und von einem Finanzierungsträger, z.B. 
den Krankenkassen, abgefordert werden. Durch die Einbezie-
hung der entsprechenden Werte werden vielmehr die Kosten 
unterschiedlicher Leistungsträger und -einheiten vergleich-
bar gemacht, außerdem werden Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, daß der Nachweis des Ausgabendämpfungseffektes durch 
den Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Leistungs-
trägern und Zivildienstleistende geführt werden kann. 

Die landesrechtliehen Regelungen lassen in ihren Aus-
führungen zur Finanzierung des Rettungsdienstes deutliche 
Unterschiede erkennen. Das Spektrum des Engagements der 
Bundesländer und Kommunen reicht von weitgehender finan-
zieller Abstinenz bis hin zur Übernahme erheblicher Finan-
zierungsbeiträge. Auch bezüglich der internen Finanzierung 
sind die Differenzen erheblich, u. a. ist dies eine Folge 
der unterschiedlichen Strukturen der Leistungsträger. Als 
Konsequenz der unterschiedlichen Quoten in der externen und 
internen Finanzierung ist auch die Quote der Tariffi-
nanzierung uneinheitlich. 

Ausgehend von verschiedenen Finanzierungselementen und 
Angaben zu Faktoreinsätzen wurde eine Hochrechnung für das 
Finanzierungsvolumen des Rettungsdienstes im Jahre 1986 
vorgenommen. Die Kosten des Luftrettungssystems betrugen 
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ca. 58 Mio. DM, der bodengebundene Rettungsdienst verur-
sachte Kosten in Höhe von 1,284 Mrd. DM. Die Quoten der Fi-
nanzierungsträger lagen bei 70 % (Tariffinanzierung), 24,4 
% (externe Finanzierung) und 5,6 % interne Finanzierung. In 
geringerem Umfang, allerdings kaum abschätzbar, sind auch 
Dritte an der Finanzierung des Rettungsdienstes beteiligt. 

Als Konsequenz der jeweiligen Finanzierungsregelungen wei-
chen die Finanzierungsstrukturen in den einzelnen Bundes-
ländern deutlich von den Durchschnittswerten ab. Es lassen 
sich Tendenzen erkennen, die eine "Finanzierung aus einem 
Topf" anstreben, in einigen Bundesländern wird ein duales 
Finanzierungssystem praktiziert, andere Länder verteilen 
die Finanzierungslasten auf mehrere Schultern. 

Ein Vergleich des Finanzierungsumfangs und der -Strukturen 
der Jahre 1978 und 1986 zeigt deutliche Veränderungen. Das 
Kostenvolumen ist als Folge der Weiterentwicklung und des 
Ausbaus des Rettungssystems um über 50 % angestiegen. Da 
sowohl die Träger der externen, wie auch der internen 
Finanzierung ihr Engagement z.T. erheblich reduziert haben, 
wurden auf die Träger der Tariffinanzierung über die allge-
meine Kostensteigerung hinaus weitere 20 % der Kosten über-
wälzt. 

Angesichts der Vielzahl und der Heterogenität 
intervenierender Faktoren entstehen bei der Konzeption ei-
nes Beurteilungsverfahrens für den Rettungsdienst kaum lös-
bare Probleme. Auf der Grundlage eines erweiterten Phasen-
modells wird gezeigt, daß eine Beurteilung auf der Grund-
lage einfacher Input-Output-Relationen zu kurz greift. Bei 
Berücksichtigung der Besonderheiten der Leistungserstellung 
(Optionsnachfrage, Meritorisierung, Inanspruchnahme, Ein-
fluß des Leistungsobjektes, intermediärer Leistungsbereich) 
ist die Abgrenzung verschiedener, miteinander verwobener 
Input-Output-Beziehungen erforderlich, die, je nach Ziel-
setzung isoliert oder in Kombination, Gegenstand der Beur-
teilung sein können. Personenbezogene Dienstleistungen sind 
zudem stark prozessorientiert, sodaß für verschiedene 
Fragestellungen nur durch eine Analyse des Leistungserstel-
lungsprozesses 
jedoch die 

beantwortet werden können. Hierzu reichen 
im Rettungsdienst praktizierten Doku-

mentationsformen nicht aus. 
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In Fortführung der gewonnenen Erkenntnisse werden auf den 
folgenden Gebieten Initiativen zur Weiterentwicklung des 
Rettungssystems angeregt: 

- Einführung von aussagefähigen Kostenrechnungssystemen auf 
der Grundlage einer vergleichbaren Rechnungsstruktur und 
Terminologie. 

Abstimmung der Modalitäten zur Erfassung und kalkulatori-
schen Bewertung der Arbeitsleistung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern der Leistungsträger und von Zivil-
dienstleistenden. 

Konzeption eines einfachen Systems zur Dokumentation der 
medizinischen Leistungen des Rettungsdienstes auch bei 
solchen Einsätzen, die nicht von Ärzten begleitet werden. 
Ziel ist es, die über die reine Beförderung hinausgehen-
den medizinischen und pflegerischen Leistungen im Ret-
tungsdiensteinsatz besser darstellen zu können. 

Überprüfung der Finanzierungsstrukturen mit dem Ziel, die 
Quoten vor allem der Träger der externen Finanzierung 
über mehr oder weniger symbolische Beiträge hinaus anzu-
heben und zu stabilisieren. 

Berechnung und Systematisierung von Tarifen und Gebühren 
in der Form, daß der Bezug zur jeweiligen Leistung er-
kennbar bleibt. Aus den Tarifen sollte auch deutlich wer-
den, daß ein Teil der geforderten Beträge nicht für die 
Inanspruchnahme, sondern für die Bereithaltung des Sy-
stems erhoben wird. 

Erweiterung der Beurteilungsgrundlagen durch die Er-
mittlung von Wirksamkeitsindikatoren für die Einsatz-
leistung durch gezielte Datenerhebungen, Einbeziehung der 
Einschätzung von Experten und der Betroffenen. Darüber-
hinaus sind durch entsprechend konzipierte Re-
präsentativbefragungen Vorstellungen über die Dimension 
der Optionsnachfrage zu entwickeln. 
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ANHANG 1: Rettungsdienstgesetze der Bundesländer 

Baden-Württemberg: 
Gesetz über den Rettungsdienst, i_d_F_ v_ 1 _ 9. 1983 (BW-
RettDG); 

Bayern: 
Bayerisches Gesetz über den Rettungsdienst (BayRDG), zul. 
geändert am 21-7.1983; 

Berlin: 
Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung bei Notlagen 
(FwG Bln), i.d.F. v. 3. 5. 1984; 

Bremen: 
Gesetz über den Feuerschutz im Lande Bremen, v. 18.7.1950; 

llamburg: 
Feuerwehrgesetz, v. 23.6.1986; 

Hessen: 
Vereinbarung über den Ausbau und die Durchführung des 
Krankentransport- und Rettungsdienstes in Hessen, v. 10.2_1978 
(Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Land, kommunalen 
Spitzenverbänden und Leistungsträgern); 

Niedersachsen: 
Rettungsdienstgesetz in Vorbereitung 

Nordrhein-Westfalen: 
Gesetz über den Rettungsdienst, i.d.F. v. 24.11.1982 (RettDG-
NW); 

Rheinland-Pfalz: 
Rettungsdienstgesetz, i.d.F. v. 17.2.1986 (Rh-Pf RettDG); 

Saarland: 
Gesetz über den Rettungsdienst, i_d.F. v. 1.12.1975 (RDG-Saar); 

Schleswig-Holstein: 
Rettungsdienstgesetz, v. 24.3.1975 (RDG-SH). 



ANHANG 2: STRUKTUR DER FINANZIERUNG IN DER LUFTRETTUNG (1986) 
(alle Angaben in Tsd. DM) 

BUNDESLAND EXTERNE FINANZIERUNG INTERNE TARIF- BETEILIGUNG GESAMT- GESAMT-
BUND LAND KOMMUNEN FINANZIERUNG FINANZIERUNG DRITTER FINANZ. KOSTEN 

Baden- a 650 500 975 2. 125 
Württemberg b 200 300 5.515 6. 01 5 8. 140 

Bayern 

Berlin 
Bremen 

Harnburg 

Hessen 

Nieder-
sachsen 
Nordrhein-
westfalen 
Rheinland-
Pfalz 
Saarland 

Schleswig-
Holstein 

m""igo' UNDES-
EPUBLIK 
EUTSCHLAND 

t·STRUKTUR (%) 

Anmerkungen: 

a 1. 625 700 650 2.975 
b 500 200 6.902 7.602 

Luftrettungsstützpunkt erst seit 1987 in Betrieb 
a 325 083 408 
b 100 637 737 

a 325 100 425 
b 100 1 . 32 7 1. 42 7 

a 650 300 325 1. 2 7 5 
b 200 100 2.261 2.561 

a 325 500 1. 300 2. 12 5 
b 100 400 400 6.228 7. 128 

a 1 . 950 700 325 2.975 
b 600 100 6.210 6.910 

a 975 300 1 . 2 7 5 
b 300 667 1 . 619 2.586 

a 325 086 411 
b 100 172 548 820 

a 325 200 325 850 
b 100 200 100 2.244 2.644 

b 3.000 1 . 700 4.700 

a 7.475 3.469 3.900 1 . 700 16.544 
b 5.300 1. 439 1. 200 33.491 41. 430 

22.0 8.5 8.8 57.8 2.9 

Kostenart0ngruppen: a • kalkulatorisQhe Abschreibungen, b = Betriebskosten; 
Soweit.ke~ne anäeren Angaben zur Vertligung 9tan~en, w~rde ~uf fGlQQnO~~ Qrunölaqe 

10.577 

1. 145 

1. 852 

3.836 

9.253 

9.885 

3.861 

1 . 231 

3.494 

4.700 

57.974 

100 

kalkul~ert: Je RTH-Stat~on 1,5 Masch~nen zum Stuckpre~s von 2,6 Mio. DM; · 
Investitionskosten je Standort: 1.2 Mio. DM; Abschreibungsfrist für Maschinen und 
Standortinvestitionen: 12 Jahre; Personalkosten (Pilot) JG Station und Jahr: 100.000 DM. 

w _, 
'"' 



Anhang 3: STRUKTUR DER FINANZIERUNG DES BODENGEBUNDENEN RETTUNGSDIENSTES (1986) 
(alle Angaben in Mio. DM) 

BUNDESLAND EXTERNE FINANZIERUNG INTERNE TARIF- BETEILIGUNG 
BUND LAND KOMMUNEN FINANZIERUNG FINANZIERUNG DRITTER 

Baden- a 3.080 10.952 
Württemberg b 5. 817 1. 950 143.920 

c 23.270 20.300 

Bayern a 17.560 
b 3.250 135.470 
c 13.020 40.300 

Berlin a 1. 663 1. 200 
b 31 . 065 

Bremen a 1. 283 
b 413 13.213 
c 1. 651 

Harnburg a 1. 803 
b 211 33.424 
c 845 

Hessen a 2.750 7.248 
b 5.421 1 . 700 3.400 ?? 69.724 
c21.888 ?? 

Nieder· a 15.460 
sachsen b 4.541 ?? ?? 94.874 

c 18. 163 

Nordrhein a 33.496 
Westfalen b 6. 134 23.200 56.800 243.826 

c 24.538 
~~-

GESAMT- GESAMT· 
FINANZ. KOSTEN 

14.032 
151.687 
43.570 209.289 

17.560 
138.720 

53.230 209.600 

2.860 
31.060 33.928 

1. 283 
13.626 

1. 651 16.560 

1 . 803 
33.635 

845 36.283 

9.998 
80.296 
21.888 112. 1 82 

15.460 
99.415 
18. 163 133.038 

33.496 
329.960 

24.538 387.994 

(Fortsetzung nächste Seite) 

w _, 
(J1 



Anhang 3: (Fortsetzung) 

!BUNDESLAND EXTERNE FINANZIERUNG INTERNE TARIF- BETEILIGUNG GESAMT- GESAMT-
BUND LAND KOMMUNEN FINANZIERUNG FINANZIERUNG DRITTER FINANZ. KOSTEN 

!Rheinland- a 5.445 1 . 666 1. 310 8.421 
Pfalz b 1 . 248 6. 722 44.593 52.563 

c 4.992 6.000 10.99 71.971 

Saarland a 3.740 1 . 098 732 5.570 
b 528 1 . 1 28 1 . 300 11 . 292 14.248 
c 2. 112 2.560 4.672 24.490 

Schleswig- a 1 . 250 1. 500 2.750 
Holstein b 566 2.000 40.256 42.822 

c 2.266 514 2.780 48.352 

Sonstige a 200 200 200 
-

BUNDES- a 70.820 4. 014 2.042 36.360 200 113.436 
REPUBLIK b 28. 1 86 32.750 63.500 1 . 950 861.657 988.043 
DEUTSCHLAND c 112.742 69.674 182.416 1.283.895 

STRUKTUR % 11.0 8. 1 5.2 5.7 69.9 0.0 100 

Anmerkungen: Kostenartengruppen: a = kalkulatorische Abschreibungen; b = Betriebskosten; 
c = kalkulatorische Personalkosten (ehrenamtliche Mitarbeiter, ZDL). 

Folgende Grundannahmen liegen den Berechnungen zugrunde: 
1) Investitionskosten: je Rettungsleitstelle: 1 Mio. DM; Nutzungsdauer: 12 Jahre. 

Fahrzeuge: KTW: 60.000 DM, Nutzungsdauer: 5 Jahre; 
RTW: 100.000 DM; Nutzungsdauer: 5 Jahre; 
NAW: 120.000 DM; Nutzungsdauer: 5 Jahre; 
NEF: 60.000 DM; Nutzungsdauer: 5 Jahre. 

2) Die Berechung der kalkulatorischen Personalkosten entspricht den Beispielen im Text. 
Quellen: -Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung(Hrsg.): Die gesetzlichen Krankenversicherungen 

... , a.a.O., Tab. 32B; 
- Bundestagsdrucksache 10/5030 v. 14.2.1986, a.a.O, Anhang 4 - 6 und 10 (S. 131f.); 
~r~~nzende Angaben aus den Bundesländern. 

w 
--.; 
m 



ÜBERSICHT DER BISHER IN DIESER REIHE ERSCHIENENEN BERICHTE 

Nr. Thema 

Kurse für aufltllige Kraftfahrer 
~;:;-Jtistiscr,e Grundlagen tur die Zuvveisung alkohoJauffillliger 
Kr<Jft!ahrer 
. Jacobshagcn 
1977 

2 Örtliche Unfallerhebungen 

vergriffen 

Bchrcns, Gotzen, Richter, Stürtz, Suren, Wanderer, Weber 
1 9 78 vorgriffen 

3 Möglichkeiten zur Verbesserung der Fahrer-
ausbildung 
Graf, Keiler 
1G76 

4 Beseitigung von Unfallstellen 
Band 2 

vergnffen 

Bewertung von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallstellen 
Kldc..kncr 
1977 vergriffen 

5 Beeinflussung und Behandlung alkohol-
auffälliger Kraftfahrer 
PGALK 
1978 vergriffen 

6 Innerstädtische Planung als Einflußgröße 
der Verkehrssicherheit 
Band 1 
Strack, Streich 
1978 vergrillen 

7 Gesamtwirkung von unfallinduzierten 
Schäden auf den volkswirtschaftlichen 
Produktionsprozeß 
Jäger 
1977 vergriffen 

8 Einführung in den motorisierten Straßen-
verkehr 
Band IV 
Teil6 
Edelmann 
1978 

9 Leistungsmöglichkeiten von Kindern im 
Straßenverkehr 
Fischer, Cohen 
1978 vergriffen 

10 Kriterien für Gestaltung, Einsatz und Wirk· 
samkeit von Verkehrssicherheitsplakaten 
Graf, Keller 
1977 vergriffen 

11 Der Einfluß des Rauchensauf das Fahr-
verhalten und die Verkehrssicherheit 
Pupka V . 
1977 vorgriffen 

12 Innerstädtische Planung als Einflußgröße 
der Verkehrssicherheit 
Band 2 
Stenge!, Fahnberg, Märschalk 
1978 vergriffen 

12a Innerstädtische Planung als Einflußgröße 
der Verkehrssicherheit 
Band 2 
Anlage 1 
Stenge!, Fahnberg, Marschalk 
1978 vergriffen 

13 Einbau- und Anlegeverhalten Sicherheitsgurte 
Volks 
1978 

14 Beseitigung von Unfallstellen 
Band 3 
Identifikation von Unfallstellen 

vergnffen 

Senner, Bock, Brühning, Klöcknor, Ried1ger, Siegener 
1978 vergriffen 

15 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 4 
Kontrolle des Ausbildungserfolges in 
"Sofortmaßnahmen am Unfallort'' 
Jungchen 
1978 vergriffen 

16 Nachtunfälle 
Eine Analyse auf der Grundlage der Daten der amtlichen 
Straßenverkehrsunfallstatistik 
Brühning, Hippchen, Weißbrodt 
1978 

17 Belastung und Beanspruchung am Steuer 
eines Kraftfahrzeuges 
Untersuchungen mit Meßfahrzeugen 
IAAP-Kongreß 
1979 

18 Schutzwirkung von Sicherheitsgurten 
Band 2 
Literaturanalyse 
Rüter 
1978 

vergriffen 

vergriffen 

19 Untersuchungen von Einzelelementen zur 
Erhöhung der Wirksamkeit von 
Sicherheitsgurten 
Rüter, Hontschik, Schicker 
1977 vergriffen 



20 Analyse des Entwicklungsstandes des 
passiven Unfallschutzes für motorisierte 
Zweiradfahrer 
Jessl, Rüter 
1978 vergr,ffcn 

21 Fahrversuche mit Beta- Rezeptorenblockern 
Braun, Reker. Friede!, Kockelke 
1978 vergriffen 

22 Beseitigung von Unfallstellen 
Band 4 
Typologie von Verkehrssicherheitsmaßnahmen 
Büschges 
1978 

23 Beseitigung von Unfallstellen 
Band 5 
Nutzwertanalytische Bewertung von Unfallstellen mit 
Linksabbiegerverkehr 
Segner, Zangemeister 

vergriffen 

1978 vergntfen 

24 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 1 
Forschungsstand, Erklarungsansatze und Model!ent\vlcklung 
Karstedt-Henke 
1979 vergrillen 

25 Schutzwirkung von Sicherheitsgurten 
Band3 
Auswertung von Gurtunfällen 
Appel, Vu- Han 
1979 vergriffen 

26 Einführung in den motorisierten Straßen-
verkehr 
Band V 
Teil? 
Edelmann, Pfafferau 
1979 vergritfen 

27 Mitführen von Feuerlöschern in Personen-
kraftwagen 
Nicklisch, Krupp 
1979 

28 Einfluß auf die Verkehrssicherheit infolge 
nachts ausgeschalteter Signalanlagen 
Kockelke, Haas 
1979 vergriffen 

29 Einfluß der psychophysischen Leistungs-
fähigkeit der Verkehrsteilnehmer auf das 
Unfallgeschehen 
Lewrenz 
1979 

30 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht5 
Beobachtung des Verhaltensam Unfallort 
Metreveli 
1979 vergrif.en 

;;1 Einführung in den motorisierten Straßen-
verkehr 
Band VI 
TeilS 
Koch 
1979 

32 Räumliches Orientierungsverhalten 
von Kraftfahrern 
Ellinghaus 
19/9 

33 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht6 
Simulation von Rettungssystemen 
Rütfer, Schmitt, Siegener 
1979 

34 Schutzwirkung von Sicherheitsgurten 
Band 1 
Gurtunfälle 
Herzog, Spann 
1980 

vergriffen 

vergnffon 

35 Experimentelle Evaluation des Tübinger 
Elterntrainingsprogramms für die Verkehrs-
erziehung von Kindern im Vorschulalter 
Umbourg, Gerber 
1979 

36 Sicht aus Kraftfahrzeugen 
Literaturstudie 
Einttu ß eingefärbter Scheiben auf die Sicht bei Dunkelheit 
Albrecht, Burrow, Tupowa, Engel 
1979 

37 Nutzungskonkurrenz in Verkehrsräumen 
Baier, Switaiski, Westenberger, Zündort 
1979 vergriffen 

38 Psychologische Erprobungsstudie mit dem 
Fahrerleistungsmeßfahrzeug 
Echterhoff 
1980 

39 Sammlung und Bewertung ausländischer 
Maßnahmen zur Erhöhung der innerörtlichen 
Verkehrssicherheit 
Auwenstroth, Fleischhauer, Kutter 
1979 

40 Erprobung des Kinder-Verkehrs-Clubs 
Briefs, Lennertz 
1978 vergriffen 

41 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 2 
Einfluß der Trinkgewohnheiten bestimmter Fahrergruppen 
auf die Verkehrssicherheit 
Gebauer, Büschges 
1976 vergriffen 



42 Innerstädtische Planung als Einilußgröße 
der Verkehrssicherheit 
Band :S 

rlenrt~r.g, 

i980 vergritfen 

43 Wirksamkeit von Lichtsignalanlagen zur 
Sicherung von Bahnübergängen 
Erke, Wimber 
1980 vergriffen 

44 Kriterien für Gestaltung, Einsatz und Wirk-
samkeit von Verkehrssicherheitsplakaten 
Tell 1-3 
Graf, Keller 
1880 

45 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 3 
Ann!yse der Unfalldaten 
Theoretische Konzeption 
Bomsdorf, Schmidt, Schwab! 
1980 

46 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 4 
Analyse der Unfalldaten 
Untersuchungsjahr 1977 
Bomsdorf, Schmidt, Schwabl 
1980 

47 Zahl und Struktur der Führerscheininhaber 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Hautzinger, Hunger, Frey 
1980 vergriffen 

48 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 5 
Literaturauswertung über Ursachen der Alkoholdelinquenz 
im Straßenverkehr 
Gebauer 
1980 vergriffen 

49 Einfluß von Radwegen auf die Verkehrs-
sicherheit 
Band 1 
Untersuchungen von Außerortsunfällen im Landkreis Karlsruhe 
und im Rhein-Neckarkreis 
Köhler, Leutwein 
1981 vergriffen 

50 Innerstädtische Planung als Einflußgröße 
der Verkehrssicherheit 
Band4 
Sicherheit und Verhalten in verkehrsberuhigten Zonen 
Eichenauer, Streichert, von Winning 
1980 

51 Repräsentativbefragung zur präklinischen 
Notfallversorgung 
Sorgatz, Riegel 
1980 

52 Lehrziele in der schulischen Verkehrs-
erziehung 
Bestandsaufna!1me und Klassifikation 
ErL3uterungen und Anhang A 
Heinrich, Hohenadel 
1981 

52a Lehrziele in der schulischen Verkehrs-
erziehung 
Bestandsaufnahme und Klassifikation 
Anhang B 
Heinrich, Hohenadel 

vergriffen 

1981 vergriffen 

53 Informelle Zeichengebung im Straßenverkehr 
Merten 
1981 

54 Informationsverarbeitung und Einstellung 
im Straßenverkehr 
B!iersbach, Dellen 
1981 

55 Frage der Ausdehnung der Schulzhelm· 
tragepflicht 
Krupp, Lölfelholz, Marburger 
1980 vergriffen 

56 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 6 
Beobachtung am Beispiel von Trinkmusterstudien 
Schanz 
1981 

57 Maßnahmen zur Sicherung des innerörtlichen 
Fahrradverkehrs 
Henning, Schmitz, Faludi 
1981 vergriffen 

57a Maßnahmen zur Sicherung des innerörtlichen 
Fahrradverkehrs 
~Anlagen 

Henning, Schmitz, Faludi 
1981 vergriffen 

58 Vier- Länder- Vergleich von Kenngrößen 
der Straßenverkehrssicherheit 
Japan, Großbritannien, Niederlande, 
Bundesrepublik Deutschland 
1981 

vergriffen 

59 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 7 
Medienanalyse 
Schanz, Kutteroff, Groß 
1981 

60 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
BandS 
Analyse der Unfalldaten 
Untersuchungsjahr 1978 
Bomsdorf, Schmidt, Schwabl 
1980 



61 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 71 Kriterien für Gestaltung und Einsatz der 
Band 9 Anlagen des Fußgängerquerverkehrs 
Analyse der Unfalldaten 

Rose, Schönharting, Uschkamp 
Unlersuchungsjahr 1979 
Bomsdorf, Schmidt, Schwabl 1982 vergriffen 

1981 

72 Führung des Radverkehrs im Innerortsbereich 
62 Einfluß von Radwegen auf die Verkehrs· Teil1 

Sicherheit Einbahnstraßen 

Band 2 
Ruwenstroth, Habermeier 
1982 

Radfahrerunfälle auf Stadtstraßen 
Knoche 
1980 vergriffen 73 Möglichkeiten zu einer Neugestaltung 

des Fahrerausbildungssystems 
63 Untersuchungen zum Rettungswesen Heinrich, Hundhausen 

1982 
Bericht 7 
Organisation und Kosten des Rettungsdienstes 
Teil1 und 2 74 Fahrverhalten von Kraftfahrern bei der 
Kühner 
1981 Begegnung mit Kindern nach der 

StVO ·Änderung 

64 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Kockelke, Ahrens 
1982 vergriffen 

Bericht 8 
Zu Kostenbegriffen im Rettungswesen 
Kühner 75 Wirkungszusammenhang Fahrer· Fahrzeug 
1981 E!linghaus 

1982 

65 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Tarife und Tarifsysteme im Rettungsdienst 76 Interaktion von Kraftfahrzeuginsassen 
Kühner Färber, Pullwitt, Cichos 1981 

1982 vergriffen 

66 Untersuchungen zum Rettungswesen n Umfang und Schwere dauerhafter Personen-
Bericht 10 schäden im Straßenverkehr Zur Anwendung des Simulationsmodells Rettungswesen 
Anwendung in Karlsruhe Krupp, Joo 
Schmiede!, Puhan, Siegener 1982 vergriffen 
1981 

76 Ermittlung der an Fahr-Prüfungsorte zu 
67 Internationale Erfahrungen mit der stellenden Anforderungen 

Gurtanlegepflicht Hampe1, Küppers 
Marburger, Krupp, Löffelholz 1982 vergriffen 
1982 

79 Untersuchungen zum Rettungswesen 
66 Verkehrsbewährung in Abhängigkeit von Bericht 11 

Leistungsmotivation, Zielsetzungsverhalten Organisationsformen im Rettungsdienst 

und Urteilsfähigkeit Kühner 
1983 

Sömen 
1982 

60 Untersuchungen zum Rettungswesen 
69 Methoden und Kriterien zur Überprüfung Bericht 12 

des Erfolges von Aufklärungskampagnen Dokumentationsstudie Rettungsdienst und 
Krankentransport 

Plaff Bann 
1982 1982 

70 Ältere Menschen und Verkehrsaufklärung 61 Sicherheitsorientierte Ausbildung 
Huber von Berufskraftfahrern 
1982 vergriffen Rüter 

1983 



82 Verhaltensorientierte Verkehrserziehung 93 Führung des Radverkehrs im Innerortsbereich 
im Vorschulalter Teil2: 
Umbourg Fußgängerzonen 
1983 Harder 

1983 

83 Einflüsse von Fahrer- und Straßenmerkmalen 94 Beeinflussung von Lichtsignalanlagen 
auf die Fahrgeschwindigkeit in Ortschaften durch Rettungsfahrzeuge im Einsatz 
Haas, Herberg Bosserhoff, Hubschneider, Leutzbach, Matt, Swiderski, Zmeck 
1983 1983 

84 Medienangebote und Mediennutzung 95 Förderung des sozialen Verständnisses 
durch Kinder von Grundschülern im Straßenverkehr 
Orientierungsrahmen für Verkehrsaufklärung Baumgardt-Eims, KOting, Müller 
Hagen, Belke, Blothner, Kellner 1984 
1983 

96 Führung des Radverkehrs im Innerortsbereich 
85 Funktion und Wirkung von Aufklebern Teil3: 

an Personenkraftwagen Knotenpunkt 
Angenendt 

Haas 1984 
1983 vergriffen 

97 Verkehrserziehung in der Sekundarstufe I 
86 Streuung von Schutzkriterien in Jensch, Schippers, Spoerer 

kontrollierten Aufprallversuchen 1984 
gegen die starre 30-Grad-Barriere 
Färber 98 Führung des Radverkehrs im Innerortsbereich 
1983 vergriffen 

Teil4: 
Sicherung in verkehrsberuhigten Straßen 

87 Wirksamkeitsuntersuchung zum Adelt, Hoffmanns, Kaulen, Richter- Richard 
1984 

ADAC- Motorradsicherheitstraining 
Große-Bernd, Niesen 

99 Verkehrssicherheit in Wohngebieten 1983 vergriffen 
Einflußgrößen, Bewertung und Planungshinweise 
Cerwenka, Henning-Hager 

88 Einfluß von Verkehrssicherheitsinformationen 1984 

auf unfallbeteiligte Kraftfahrer 
Echterhoff 100 Einflußgrößen auf das nutzbare Sehfeld 
1983 vergriffen Cohen 

1984 

89 Klassifikation und Gefährlichkeit 
von Straßenverkehrssituationen 101 Untersuchungen zum Rettungswesen 
v. Benda, Graf Hoyos, Schaible-Rapp eericht 13 
1983 Ablauforganisation in Rettungsleitstellen 

Witte 
1984 

90 Untersuchung der Vorfahrtregelung 
"Rechts vor Links" 102 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit Band 10 
Kockelke, Steinbrecher Analyse der Unfalldaten 
1983 Untersuchungsjahr 1980 

Bomsdorf, Schwabl 
1984 

91 Schutzhelme für motorisierte Zweiradfahrer 
Band 1 103 Akzeptanz flächenhafter 
Jessl, Flögl, Hontschik, Rüter Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 1983 

Bechmann, Hofmann 
1984 

92 Junge Kraftfahrer in Japan 
Renge 104 Fahrzeugwerbung und Verkehrssicherheit 
1983 Inhaltsanalyse und Folgerungen 

Pfafferott 
1984 



105 Untersuchungen zu Medikamenten und 117 Stichproben- und Hochrechnungsverfahren 
Verkehrssicherheit für Verkehrssicherheitsuntersuchungen 
Norpoth Hautz1nger 
1984 1985 

106 Führung des Radverkehrs im lnneror1sber•Jich 118 Sicherheitsrelevante Ausstattung von 
Teil 5 Fahrrädern 
Radwegtrassen von der Osten~Sacken, Schuchard 
Ruwenstroth 1935 
1984 

107 Schutzkleidung für motorisierte Zweiradfahrer 119 Untersuchungen zu" Alkohol und Fahren" 
Band 12 

Oanner, Langwieder, Po!auke, Sparer D1e Entwicklung des Alkoholkonsums 
1984 in der Bundesrepublik Deutschland 

Persy 
1985 

108 Zum Einfluß zusätzlicher hochgesetzter 
Bremsleuchten auf das Unfallgeschehen 
Marburger 120 Fußgängersicherheit an Haltestellen 
1984 Rainer R. Hamann 

1984 

109 Typisierung von Straßen im Innerortsbereich 
nach dem Nutzerverhalten 121 Sicherung liegengebliebener Kraftfahrzeuge 
Galle, Malt, Patscha Willing 

1985 1985 

110 Überprüfung des Unfallursachenverzeich- 122 Verletzung durch einen Kraftfahrzeugunfall 
nisses als Ausgangspunkt für die Sicherheits-
Erke werbung 
1985 Echterhoff 

1985 

111 Genauigkeit der amtlichen Straßenverkehrs-
Unfallstatistik 123 Sichere Gestaltung markierter Wege 
Bmg, rlautz:nger, Ottmann, Potderin, Stenger für Fahrradfahrer 
1985 Band 1 

Angenendt, Hausen, Jansen, Wutschka 
1985 

112 Verkehrssicherheit von städtischen Aiibau-
gebieten 124 Der Einfluß der Anpassungsfähigkeit 
Muller, Stete, Topp 
"i985 des Auges auf die visuelle Wahrnehmung 

Hesse, Krueger, Zülch 
1985 

113 Schutzhelme für motorisierte Zweiradfahrer 
Band 2 Flächenhafte Verkehrsberuhigung Otte, Suren 125 
1985 Unfallanalyse Berlin- Charlottenburg 

Brilon, Kahrmann, Senk, Thiel, Werner 
1985 

114 Schutzhelme für motorisierte Zweiradfahrer 
Band 3 
Unfallanalyse 126 Unfälle beim Transport gefährlicher Güter 
Beier, Helbiing, Mattern, Schmidt, Schüler, Schuller, Spann auf der Straße 1982-1984 
1985 Bressin 

1985 

115 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 11 127 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Gesetzgebung, PolizeH1che Uberwachung und Strafgerichts- Bericht 14 
barkeit in der Bundesrepublik Deutschland Effektivität der Erste· Hilfe- Ausbildung 
Kerner Sefrin, Schäfer, Zank 
1985 1986 

116 Die Häufigkeit von Verkehrssituationen 
von Benda 
1985 vergriffen 



128 Untersuchungen zu "Alkohol und Fahren" 
Band 13 
Onentterungs- und Verhaltensmuster der Kraftfahrer 
Kretschmer- BB.un"!f!!, Karstedt- Henke 
1986 

129 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bertcht 15 
Uberprltfung von Erste- Hdfe- Kasten in Kraftfahrzeugen 
Wobben 
1986 

130 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 16 
Literaturanalyse "Wirksamkeit des Rettungswesens" 
Garms· Homolova, Schaeffer, Sehepers 
1986 

131 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 17 
Unfallursachen bei Uniallen von Rettungsfahrzeugen im Einsatz 
Schmiede!, Unterkoller 
1986 

132 Bestandsaufnahme von Art und Dauer 
der Fahrschülerausbildung. 
Für die Fahrerlaubnisklassen 3, 1 und 1 b 
Haas 
1986 

133 Verbrauch psychotroper Medikamente 
durch Studenten 
Ergebnis einer Befragung 
Jo6 
1986 

134 Analyse von Unfalldunkelziffern 
Lenhart, Siegener 
1986 

135 Flächenhafte Verkehrsberuhigung 
Methodenstudie zur Gefahrenbewertung 
für verkehrsberuhigte Bereiche 
Fechte!, Ruske 
1986 

136 Geschwindigkeitsverhalten auf Mischflächen 
Ahrens, Kockelke 
1986 

137 Prüfverfahren zur Seitenkollision 
Versuche mit der Krebsgangbarriere 
Pullwitt, Sievert 
1986 

138 Führung des Radverkehrs im Innerortsbereich 
Teil6: 
Gemeinsame Verkehrsflächen für Fußgänger und 
Radfahrer 
Eger, Aetzko 
1986 vergriffen 

139 Bewertung der Lichtsignalsteuerung 
mit Hilfe der Verkehrskonflikttechnik 
Hoffmann, Slapa 
1986 

140 Unfallsituationen und -folgen 
von Fahrradfahrern 
Alrutz,Otte 
1986 

141 Verbesserung der Sichtbedingungen 
aus Nutzfahrzeugen 
Henseler, Heuser, Krüger 
1986 

142 Regelabweichendes Verhalten 
von Fahrradfahrern 
Kuller, Gersemann, Ruwenstroth 
1986 

143 Untersuchung zur Auswirkung der 
vorübergehenden Anordnung von Tempo 100 
auf Bundesautobahnstrecken im Rahmen des 
Abgas- Großversuchs auf das 
Unfallgeschehen 
Marburger, Meyer, Ernst 
1986 

144 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 18 
Erste Hilfe in der Bundesrepublik Deutschland 
-Situationsanalyse-
Kuschinsky, Schmidel, Unterkoller 
1986 

145 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 19 
Effizienz der Rettungsorganisation 
Borjans 
1986 

146 Verkehrserziehung in der Primarstufe: 
Sozial-kognitive Anforderungen und 
Konzeption 
Küting 
1986 

147 Statistische Verfahren zur Analyse 
qualitativer Variablen 
Arminger, Küster 
1986" 

148 Einführung in das Arbeiten mit GLIM zur 
Analyse mehrdimensionaler Kontingenztafeln 
mittels loglinearer und Logit- Modelle 
Ernst, Brühning 
1987 



149 Analyse und Beseitigung von Unfallstellen 
im außerörtlichen Straßennetz 
Kraus, Trapp 
1986 

150 Schutzhelme für motorisierte Zweiradfahrer 
Band 4 
Helmvisiere 
Buser, Christ, Jessl, Stangl 
1987 

151 Wirkung von Neuroleptika auf relevante 
Aspekte der Fahrtüchtigkeit 
bei schizophrenen Patienten 
Grübe!- Mathyl 
1987 

152 Datenbank internationaler Verkehrs- und 
Unfalldaten 
Brühning, von Finte!, Nußbaum 
1987 

153 Fahrerverhaltensuntersuchungen 
zur Verkehrssicherheit im Bereich 
von Ortseinfahrten 
Kockelke, Steinbrecher 
1987 

154 Bedeutung, Besonderheiten und 
Rekonstruktionen der Mehrfachkollisionen 
von Personenkraftwagen 
Appel, Otte, Schlichting 
1987 

155 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 20 
Ermittlu~g abgestufter Richtwerte für die Bereitstellung 
von Fahrzeugen im Rettungsdienst 
Lenhart, Puhan, Siegener 
1987 

156 Sicherheitswidrige und sicherheitsgemäße 
Reaktionen auf den eigenen 
Kraftfahrzeugunfall 
Echterhoff 
1987 

157 Fahrversuche und Labortests unter Einfluß 
von Diazepam 
Acker 
1987 

158 Untersuchungen zu Determinanten 
der Geschwindigkeitswahl 
Band 1 
Auswertung von Geschwindigkeitsprofilen 
auf Außerortsstraßen 
Bald 
1987 vergriffen 

159 Aktion "Minus 10 Prozent" in Österreich 
Risser, Michalik 
1987 

160 Technikwissen und Fahrverhalten 
junger Fahrer 
Küster, Reiter 
1987 

161 Straßenverkehrsbeteiligung von Kindern 
und Jugendlichen 
Wittenberg, Wintergarst Passenberger, Büschges 
1987 

162 Bedeutung der Fahrstundenzahl für die 
Gefährdung von Fahranfängern 
- Methodenentwicklung und Ergebnisse-
Haas 
1987 

163 Einsatzkriterien für Anlagen des Fußgänger-
querverkehrs - Ergänzungsuntersuchung-
Neumann 
1987 

164 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 21 
Analyse und Beurteilung der Notfallrettung in Ber!in 
Garms·Homolova 
1987 

165 Ein Beitrag zur Beschreibung des Sicherheits-
emplindens von Fußgängern auf inner-
städtischen Straßen 
Ahrens 
1987 

166 Vorher/Nachher-Untersuchungen zu Umbau-
maßnahmen an Ortseinfahrten 
im Kreisgebiet Neuss 
Kockelke, Rossbander, Steinbrecher 
1987 

167 Methodik und Analyse von (simultanen) 
Wirksamkeitsuntersuchungen 
Brühning, Ernst, Arminger 
1987 

168 Blickverhalten und Informationsaufnahme 
von Kraftfahrern 
Cohen 
1987 

169 Untersuchungen zu Determinanten 
der Geschwindigkeitswahl 
Bericht2 
Streckencharakteristik und Geschwindigkeitswahl 
Otten, Schroiff 
1988 vergriffen 



170 Wirksamkeit der Nachschulungskurse 
bei erstmals alkoholauffälligen Kraftfahrern 

Bestandsaufnahme nach drei Jahren-
Stephan 
1988 

171 Verantwortliches Handeln im Straßenverkehr 
- Literaturstudie -
Schmidt 
1988 

172 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 22 
Analyse und Beurteilung der Notfallrettung in Berlin 
Stellenwert des NAW-Dienstes im Einsatzspektrum 
des Notfallrettungsdienstes 
HUder 
1988 

173 Biomechanische Belastungsgrenzen 
Aktualisierte Literaturstudie zur Belastbarkeit des 
Menschen beim Aufprall 
Gülich 
1988 

174 Testverfahren zur Überprüfung des Einflusses 
von Arzneimitteln auf die Verkehrssicherheit 
Psychologischer Schwerpunkt 
Brückner, Peters, Sömen 
1988 

174a Testverfahren zur Überprüfung des Einflusses 
von Arzneimitteln auf die Verkehrssicherheit 
Medizinischer Schwerpunkt 
Staak, Hobi, Berghaus 
1988 

175 Maßnahmen zur Verminderung von außerört-
lichen Nachtunfällen 
Rüth 
1988 

176 Wahrnehmungsbedingungen und sicheres 
Verhalten im Straßenverkehr: 
Situationsübergreifende Aspekte 
Grimm 
1998 

177 Wahrnehmungsbedingungen und sicheres 
Verhalten im Straßenverkehr: 
Wahrnehmung in konkreten Verkehrs-
situationen 
Leutzbach, Papavasiliou 
1988 

178 Die Berücksichtigung privater Nutzen und 
Kosten bei der Bewertung von Verkehrs-
sicherheitsmaßnahmen 
Willeke, Lewen 
1988 

179 Abschätzung der langfristigen Entwicklung 
des Unfallgeschehens im Straßenverkehr 
Cerwenka, Matthes, Rommerskirchen 
1998 

180 Zur Bedeutung von Verkehrsraumkategorien 
für Verkehrssicherheitsempfehlungen zum 
Radfahren von Kindern 
Günther 
1988 

181 Sicherheitsbeurteilung kleiner Stadt- PKW 
Gaßmann, Kfippert 
1988 

182 Quantifizierung der passiven Sicherheit 
Teil1: 
Pilotstudie 
Kramer, Glatz, Lutter 
1988 

183 Vergleich der Verkehrssicherheit in der Bun-
desrepublik Deutschland und Großbritannien 
Leutzbach und andere 
1988 

184 Medikamente, Drogen und Alkohol bei ver-
kehrsunfallverletzten Fahrern 
Hausmann, Möller, Otte 
1998 

185 Curriculum zur Ausbildung motorisierter 
Zweiradfahrer 
Flügel, Reiter 
1999 

186 Untersuchungen zum Verkehrsverhalten und 
zur Verkehrssicherheit an Autobahnbaustellen 
Kockelke, Rossbander 
1989 

187 Das Unfallgeschehen bei Nacht 
- Unfallhäuligkeit, Unfallrisiko und 
Unfallstruktur-
Brühning, Ernst, Schmid 
1988 

188 Schutzhelme für motorisierte Zweiradfahrer 
BandS 
TheOretische Simulation zur Verbesserung der Schutzwirkung 
Öry, Köstner 
1988 

189 INVUD ·Datenbank internationaler Verkehrs-
und Unfalldaten 
Entwicklungsstand Frühjahr 1989 
Brühning, Dreissus, von Finte! 
1999 



190 Radfahren-aber sicher! 
Symposion der Deutschen Verkehrswacht 
•n Zusammonarbc!t milder Bundesanstalt fur Straßenwesen 
am 16 '17 November ~987 
1989 

191 Sehvermögen von Pkw-Fahrern 
E1ne empirische Untersuchung über die Tagessehscharfe und 
die Dammerungssehscharfe von Pkw- Fahwrn aus dem 
Kölncr Stadtgebiet 
.Jo6 Rbhrig 
1989 

192 Schutz von Kindern in Pkw 
r<ruger 
1989 

193 Untersuchungen zu Determinanten 
der Geschwindigkeitswahl 
Benchi 3 
SituatiOnsangemessene Geschwindigkeitswahl auf 
Außerortsstraßen 
Ruwenstroth, Kuller, Radder 
1989 

194 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bencht 23 
Analyse und Beurteilung der Notfallrettung in Berlin 
Strukturelle Aspekte der NottaUversorgung durch Notarztwagen 
1989 

195 Verkehrsmobilität und Unfallrisiko 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Ergebnisbericht 
Hautzinger. Tassaux 
1989 

195a Verkehrsmobilität und Unfallrisiko 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Tabellenanhang- Teil1 -
Hautzinger, Tassaux 
1989 

195b Verkehrsmobilität und Unfallrisiko 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Tabellenanhang- Te1l 2-
Hautzingcr, Tassaux 
1989 

196 Vergleich der Ergebnisse von 
Feld- und Simulatorexperimenten 
zum Überholverhalten von Kraftfahrern 
Otten, Habermehl 

1989 

197 Zur Sicherheitswirkung von Fahrradkeilen 
Angenendt, Hausen 

1989 

198 Disco- Unfälle 
Marthiens, Schulze, Fiedler, Berninghaus, Csernak, Hoppe 
1989 

199 Fahrzeugtechnische Hilfen zur Einhaltung 
von Sicherheitsabständen 
Nicklisch, Löffelholz 
1989 

200 Einfluß von Informationen 
zur Verkehrssicherheit 
auf unfallbeteiligte Kraftfahrer 
Spoerer 
1989 

201 Psychologische Formen des Umgangs 
mit den neuen Fahrerlaubnisregelungen 
Vierboom 
1989 

202 Sichere Gestaltung markierter Wege 
für Fahrradfahrer 
Band 2 
Angenendt 
1989 

203 Verkehrsgerechte Lage von 
Haltestellen im Straßenraum 
unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit 
Linnenberg 
1989 

204 The Pedestrian and City Traffic 
Hass-Klau 
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205 Erfahrungen mit Tempo 30- Regelungen 
aus dem Betrieb von Bussen im ÖPNV 
Bruder, Fahl, Krämer, Luda, Leicher, Schünemann, Voss, 
Wewers 
1989 

206 Flächenhafte Verkehrsberuhigung 
Band 1 
Maßnahmendokumentation Teil Buxtehude 
Krause 
1989 

207 Untersuchungen zum Rettungswesen 
Bericht 24 
Die Versorgung von Notfallpatienten durch den Rettungsdienst 
der Region Franken 
Schmiede!, Unterkofler 
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208 Kriterien für Gestaltung, Einsatz und Sicher-
heit von alternativen Fußgängerüberwegen 
Wiebusch Wothge 
1989 
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